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Beschluß 
vom 3. Januar 1920 

bezüglich bet Volksabstimmung über: 
1. Die Revision vom 2«. November 1919 des Art. 84 

der Verfassung, betreffend die Wahlart der Abgeordneten 
auf den Großen Nat; 

2. Das Dekret vom 13. November 1919, betreffend Neu« 
bau und Ausbau des Kollegiums von Vrig. 

Der Staatsrat des Kantons Wallis, 
3n Ausführung des Art, 30, Nr. 2 und 3 der Kantonsuerfaffung; 
Auf Antrag des Departementcs des Innern, 

Beschließt: 

Art. 1, — Die Uruersammlungen sind auf Sonntag, den 25. Januar 1820, um 
TO1

2 Uhr vormittags, einberufen, um sich über die Annahme oder die Verwerfung der 
Reuision des Art, 84 der Berfaffunss und des erwähnten Dekretes auszusprcchen. 

Art, 2. — Die Abstimmung findet mittelst geheimer Stimmabgabe 
statt durch, einen gedruckten Zettel, worauf die vorgelegte Frage einzeln 
'.mit erneut Ja für die Annahme oder mit einem Nein für die Verwerfung 
zu beantwortn: ist. 

Art. r:. -- I n jeder Gemeinde oder Sektion wird gemäß dem vorn De< 
pcrrtementc! des Innern vorgeschriebenen Formulare ein Abstimmungsverbal 
««gefertigt, l, essen Genauigkeit die Mitglieder des Schreibamtes, durch ihr: 
11T- te» seilt ist bezeuge». 

Wenn in der einen oder der andern Kolonne des Abstimmnngsverbals, 
die eingetragenen Zahlen anfällig korrigiert oder durchgestrichen werden, 
siub diese in vollen Buchstaben zu wiederhole«, so daß keinerlei Zweifel 
obwalten kann. ' ' ' 

Sofort uacli vollendeter Abstimmung wird ein Doppel des Vcrbals an das 
«Departement des Innern gesandt, während ein zweites Doppcl dem Re« 
^gier^ngsstatthlllter des Bezirkes zu übermitteln ist, welcher dasselbe im» 
toci-zügUcij! mi?r einer Zusammenstellung des Gesamtergebenisses dem gleichen 
Departement «uzusenden hat. 

• Meizo'g,«ringen in der Einsendnng der Abstimmnngsverbale werden mit 
einer Buße von 10 Franken belegt, 

, Art. 4. — Die Stimmzettel sind nach Schluß der Auszählung vom 
Lchreibnmte in Umschläge zu legen, die geschlossen und durch Aufdrücken des Ge° 
meindeftempels an der Lchließstelle versiegelt werden. Dieselben müssen während 14 
Tagen nach Ablauf der im Art. 5 festig>esetzten Frist aufbewahrt werden. 
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Uvt. 5. — Allfällige Beschwerden in betreff der Abstimmnng sind innert 
fächS Togen nach Veröfsentlichnng des Abstimmungsergebenisses schriftlich 
cm 'ben Staa ts ra t zu richten. 

Art, 6, — Anp'die gegenwärtige! Abstimmung sind die Vorschriften des 
jG êfttzes vom 23, Mai 1908 und desjenigen vom 20. November 1912 be« 
tlrefsind die Wahlen und Abstimmungen anwendbar. 

Gegeben im Staatsrate zu Titten, den 3. Januar 1920, und in's Amts« 
blatt eingerückt und an den Sonntagen, den 11., 18,, urn\.25. Januar 1920, 
in allen Gemeinde« des ssautons veröffentlicht und 'angeschlagen zu werben. 

Der Präsident des Staatsrates: 
E. Delacoste. 

Der Staatskanzler: 
Osw. Allet. 

Beschluß 
vom 13. Januar 192a 

betreffend die Kontrolle des Fahrradverkehrs. 

Der Staatsrat des Kanton« Walli«, 

Nach Einsicht der Art. 57, 58 und 59 des Schweizerischen interkantonalen Kon« 
kordates vom 7. April 1914; 

Nach Einsicht des Art. 15 der kantonalen Ausführungsverordnung vom 31. OK-
tober 1919, zum Konkordate betreffend den Verkehr mit Automobilen und Fahr-
rädern; 

Auf Antrag des Finanzdepartementes, 

Beschließt: 

Art. 1. — Jedes auf den öffentlichen Straßen verkehrende Fahrrad (ohne Mo« 
tor) muß mit einem numerierten Kontrollschild versehen sein und jeder Radfahrer eine 
AuLweiskarte bei fich führen, die seinen Namen, Vornamen, Beruf, sowie die Num» 
mer des Fahrrades trägt. Diese Ausweiskarte gilt als Verkehrsdewilligung. 

Art. 2. — Die im 2«hre 1919 verabfolgten Kontrullfchilde find vom 20. Februar 
1920 weg nicht mehr gültig und müssen von diesem Zeitpunkte an durch neue lilaru-
fenfarbige Schilde ersetzt werden (gültig bis zum 1. Februar 1921). 

Art. 3. — Diese auf dem ganzen Gebiete der Konkordatskantone gültigen Kun° 
trollfchilde und persönlichen Ausweiskarten werden auf Begehren und gegen Entrich-
tung einer Finanzgebühr von drei Franken direkt von den Landjägerpostcn Brig, 
Vifp, Lenk, Siders, Litten, Saron, Martinach, Et. Moritz, Monthen und Buuoeret 
verabfolgt. 
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3u diesem Behufe stehen die genannten Landjägerpoiten peflic icocn önnntag, 
von 11 bis 12 Uhr morgens, zur Verfügung des Publikums. Auf dem Korrefpan« 
denzwege eingereichte Gesuche werden zu jeder Zeit entgegengenommen. 

Art. 4. — Der Einlösung einer Verkehrsbewilligung und eines Kontrollschildes 
sind enthoben: 

1. Die Ausländer auf der Durchreise durch den Kanton; 
2. Die Militärradfahrer, die im Besitze des eidgenössischen Kontrollschildes und 

des Radfahrer-Dienstbüchleins sind. 

Art. 5. — Zuwiderhandlungen gegen den gegenwärtigen Beschluß werden mit 
einer vom Regieningsstatthalter des Bezirkes auszusorechenden Buße von 1 bis 5 
Franken belegt. 

So beschlossen im Staatsrate zu Sitten, den 13. Januar 1920, um in's Amts-
blatt eingerückt und in allen Gemeinden des Kantons veröffentlicht zu werden. 

Der Präsident des Staatsrates: 
E. Delacofte. 

Der Vize-Staatskanzler: 
R. de Preuj. 

Ausführungsreglement 
zum Gesetz vom 21. Nooembre 1858 über die Bergwerke und 

Steinbrüche. 

Der Staatsrat de« Kantons Wall is, 

Nach Einsicht de? Gesetzes vom- 21. Noucmber 1856 über die Bergwerke, 
und Steinbrüche: 

Mach Einsicht des Bundesgcsetzes (Art. 82) vom 18 I»ni 1914 und 27. 
yiirn 1919, betreffend die Arbeit in den Fabriken: 

Auf Auftrag des Departements des Innern, 

V e r o r d n e t : 

Art. 1. — Die Aufsicht über den Vollzug des Gesetzes über die Berg» 
werfe und Steinbrüche ist dem Departement des Innern übertragen. 

Art. 2. — Bor Beginn der (regelmäßigen Ausbeutung einer Nerggrube 
oder eines Steinbruches hat der Besiehe»« oder sein Rechtsnachfolger dem 
Staate, Fabrik» und Bergwcrkinfpektorat, Namen, Vornamen »nd Vefähigun» 
gen des Leiters der Unternehmung mitzuteilen, und überdies die von der 
Abteilung für Industrie verlangten Auskünfte zu geben. 

Art. 3. — Die im Art. 41 des Gesetzes über 'die Bergwerke und Stein» 
bräche vorgesehenen Plane und Querprofile sollen angeben die Beschaffenheit 
nnd wenn möglich die Richtung der überfahrenen Lagerungen und des Gestems 
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(geologischer Plan), die Anlage und die Richtung der Schachten, Stollen und 
anderer unterirdischer Arbeiten (AMmiiplnn), die in der Nähe des Berg« 
Werkes gelegenen Häuser nud andere Gcbänlichkeiteu, die Straßen und Wege, 
die dein Bergwerfe dienen oder in dessen Nähe sich befinden (topographischer 
Plan)', sctuie die Maschinen nnd Vorrichtungen, die zur Ausbeutung der Berg« 
grnbe und zur Verwertung des ansgehobcncn Materials benutzt werden. 

Eine Kopie dieser Pläne, die vom Aussteller zu unterzeichnen ist, 
soll den: kantonalen g-abrit* und Bergwerkinspcktorat spätestens 4 Monate 
nach Inangriffnahme der Ausbeutung, oder sobald die Arbeiten, nach der 
Abschätzung des Inspektors, einen bedeutenden Umfang genommen haben, 
zugestellt werden, 

Urt, 4, — Die Pläne und Querschnitte solle» im Maßstabe von 1:500 
angefertigt werden. Ausnahmsweise nnd nach Rücksprache mit dem Inspektor 
kann dieser Maßstab verjüngt werden, wenn die Arbeiten sehr ausgedehnt 
smd. I n keinem Falle darf er .aber kleiner sein als 1:2000. I n diesem letzter« 
Falle müssen jedoch besondere Pläne durch Abschnitte oder Bauabteilungen 
im Maßstabe von l : 500 angefertigt werden, 

Urt, 5, — Die Pläne sind stets anf dein laufenden zn erhalten, ,des-
gleichen die summarischen Register (uorgeschricben im Art, 41 des Gesetzes) 
über die Umstände des Baues (Analyse der Mineralien, Menge der ans-
gehobenen Materialien u, s, w,). Diese Dokumente sind dem- Fabrik«, und 
Bergwerkinspektor zur Verfügung zu stellen. Eine Kopie dieser Pläne nnd 
gegebenenfalls eine Skizze der auszuführenden Arbeiten, begleitet Uon einem 
kurzen Bericht über die Umstände des Baues, sind dem Departement ,des 
Inner«, Abteilung für Industrie, alljährlich im Monat März zuzustellen. 
Diese Pläne sollen mit annähernder Genanigkeit angeben, welches der Gang 
der Arbeiten während des abgelaufenen Jahres war, 

Wrt, 6, — Sind die Pläne in der festgesetzten Frist nicht hinterlelgt< 
oder erweisen sie sich als ungenügend, so kann der Stnatsrat deren Auf» 
nähme auf Kosten des fehlbarcn Beliehcnen anordnen, 

Art, 7, — Ohne Bewilligung des Geliehenen dürfen die bei der Abteilung 
für Industrie hinterlegten Pläne auf keine» Fall Drittpersonen mitgeteilt 
weiden, Eine Ausnahme machen die Pläne von aufgegebenen Bcrggruben, 

Art, '8, — Die Beliehenen haben den, Departement des Innern alle 
Jahre im Verlaufe des Monats Iauuar in z,oci Exemplaren einVerzeich* 
«is der jeden Mouat des Verflossenen Wahres geförderten Mengen der 
Bruttomineralien zuzustellen. 

Das Departement des Inner» führt ein Register über alle Konzefsio« 
neu, sowie über den Ertrag eines jeden Bergwerkes, nnd übermittelt dem 
Finanzdepnrtemente bis spätestens den 15, Februar das Verzeichnis der zu 
erhebenden Gebühren und Steuern, 

Art, 9. —• Jedes Bergwerk soll in der Regel zwei verschiedene Aus« 
gange haben, die den Arbeitern der verschiedenen Arbeitsstellen zugleich 
zugänglich sind. 
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Ausnahmen werden in folgenden Fällen gemacht: 
1) wenn man in einer Konzession die Arbeiten in Angriff nimmt; 
2) wenn man Arbeiten für Schürfungen oder für Herrichtung von Ar-

beitf'plätzen ausführt; 
3) wenn zwei anliegende Bergwerke fich verständigen, gemeinsam einen 

Ausgangästollen zn banen; 
l) wenn das Bergwerk eine untergeordnete Bedeutung hat und nur eine 

geringe Unzahl von Arbeitern beschäftigt, , 

Art, 10, — Gemäß Art, 42 des Gcsetzhcs über Bergwerke und Steinbrüche 
muffen die Schachte, Stollen und Gruben fest verkleidet nnd ansgcfchlllgen 
sein. Alle ^unterirdischen Anlagen (Dccanville, Bormaschinen, Leitungen n, f, w,) 
iinfc. sachgemäß nnd derart zu erstellen, daß die Sicherheit öcr Arbeiter 
gewährleistet ist 

Arl, 1t, — Beliehene, die ein Bergwerk aufgeben, haben die Schachte 
und Stollen znzudecken, um jede Gefahr zu vermeiden. Andernfalls kann,das 
Departement des Innern auf Kosten des Beliehenen die erforderlichen Maß-
nahmen anordnen, 

Ar», 12, — Es ist verboten, in Stollen, wo Mineralien oder entzündbare 
Gafe fich befinden, Ablagen von Sprengstoffen zu halten. I n allen andern 
Bergwerken dürfen die abgelagerten Mengen den Bedarf einer Woche nicht 
überschreiten, außer es handle sich nm .aufgegebene Berggrnben oder um 
Bergwerke, in denen man keine entzündbare Stoffe befördert. Die Ablagen 
müssen den Forschriften des kantonalen Befchlnfscs vom 20, August 1909, 
betreffend den Transport und die Verwendung von Explofifstoffen ent-
fprechen, 

Art, 13, — Die Verwendung von fog, Sicherheitslampen ist nbligato-
rifch an den Arbeitsstellen, wo die Entwicklung von entzündbaren Gasen .zu 
befürchten ist. I n diesem Falle bestimmt ein besonderes Reglement die wei» 
teren Sicherheitsmaßregeln, die der Beliehene zn treffen hat, 

Art, 14, — Die Lüftung der Schachte muß genügend nnd gesichert sem 
entweder dnrch Galerien oder Kamine, oder aber durch besondere Ventilatoren. 

Art, 15, — Jeder Bergwerkkonzcssionär muß in der Nähe seines Baues 
die nötigen Arznei- nnd Nettungsmittel für Unfälle bereit halten, 

Wrt, 16. — J e nach der Bedeutung des Bergwerkes oder der Arbeiter» 
zahl kann das Departement des Innern vom Beliehene» die Erstellung Won 
hygienifchen oder andern Einrichtungen zum Wohle der Arbeiter verlangen, 

Art, 17, — Znwiderhandluugen gegen die Vorschriften des vorliegenden 
Reglemcntes weiden gemäß Art, 64 des Gesetzes vom 21, November 1856 
über die Bergwerke nnd Hteinbrüche geahndet. 

So verordnet in: Staatsrate zu Sitten, den 21, Januar 1920, um im 
Amtsblatt eingerückt nnd Sonntag, den 1, Fcbrnar 1920, in allen Gemeinden 
des Kantons verlesen zu werden. 

Der Präsident des Staatsrates: 
E, >D e I a r o st e. 

Der Stnatskanzler: 
Qsw, A l l c t . 
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Reglement 
vom 21. Januar 1920 

betreffend Festsetzung der Amtsbefugnisse des Kantonalen 
Inspektors der Fabriken, Bergwerke und Steinbrüche. 

Der Ltaatsrat des Kantons Wallis, 

Nach Einsicht der Bundesgesehe vom 18, Juni 1918 und 27. Juni 1919 
betreffend die Arbeit in den Fabriken; 

Nall, Einsicht der buudesrätlichen Verordnung vom 3. Oktober 1919 
betreffend die Vollziehung des Fabrikgesetzes; 

Eingesehen die kantonale Uusführungsverordnnng vom 19. Dezember 
191!' juni Bunbcsgesetz betreffend die Arbeit in den Fabriken; 

Eingesehen das Gesetz vom 21. November 1856 'über die Bergwerke und 
Steinbrüche; 

Uns Antrag des Departementes des Innern, 

Beschließt: 

Art, 1. — Die Abteilung für Handel,und Industrie des Departementes des 
Innern ist mit der Inspektion der Fabriken, Bergwerke und Steinbrüche im 
Kanton beauftragt, 

Art. 2. — Die Amtsbefugnisse des Inspektors sind die folgenden: 

a) er überwacht im Gebiete des Kantons die Durchführung der eidgc« 
nössisct>en und kantonalen Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse und Re< 
glcmentc betreffend die Arbeit in den Fabriken, Bergwerken und 
Steinbrüchen: 

b) er bezeichnet, unter Einbringung seiner Vorschläge, dem Departement 
des Innern die Betriebe, die als Fabriken zu betrachten sind; 

ij er führt auf den Tag fort das Verzeichnis der Fabriken, Bergwer» 
le und Steinbrüche und überwacht die Führung 'dieser Verzeichnisse 
durch die Regiernngsstatthalter und Gemeindebehörden; 

dj er prüft die Pläne für Erstellung, Ausbesserungen und Erweiterungen, 
die von den industriellen Betrieben yemäß den eidgenossischen und 
kantonalen Vorschriften betreffend die Arbeit in den Fabriken und 
Beigwerlen vorzulegen sind; 

e; er gibt seine Vormeinung ab über die den industriellen Betrieben 
gemäsi dem Gesetze betreffend die Arbeit in den Fabriken zu erteilenden 
Ermächtigungen, über die Bewilligungen zur Vetriebseröffnung, über 
die Genehmigung der Fabrik-, Bergwerk» und Steinbruchreglemente, 
und kontrollier! die Formularien und anderweitige Mitteilungen, welche 
die Inhaber von Fabriken, Bergwerken und Steinbrüchen der zu< 
ständigen, Behörde einzureichen haben; 



r- 7 —: 

f) er besichtigt wenigstens einmal im Jahre die im Kanlon bestehenden 
Fabriken, Bergwerke und Steinbrüche. Hauptsächlichster Zweck dieser 
Inspektionen ist die Feststellung, ob die Arbeitsräume mit Bezug auf 
Hygienie und Sicherheit eingerichtet find, sowie die Bergewifserung, 
d»ß hinsichtlich Arbeitszeit, Alter und Verhältnisse der Arbeiter in 
diesen Betrieben den gesetzlichen Anforderungen Genüge geleistet wird; 

gj er amtet als Aktuar: 

1, des im Art. 4, Lit, 6. der kantonalen Verordnung vorgesehenen 
Schiedsgerichtes; 

2. der kantonalen Einigunsstelle. 
h) er begutachtet die ihm vom Departement des Innern unterbreiteten 

Fragen betreffend die industriellen Betriebe, Bergwerke und Stein» 
brüche. -

Art. 3. — Der Fabrikinfpektor ist zur Insppeltion von industriellen 
Betrieben berechtigt, die im Fabrikverzeichnisse nicht eingetragen sind, wenn 
man vermuten kann, daß diese Betriebe die erforderlichen Voraussehungen 
erfüllen, uni dem Gesetze unterstellt zu werben, 

Art. 4. — Der Inspektor ist befugt, jegliche in dem von ihm besichtigten Be° 
trieb oder Bergwerk eingestellte Person auf alles, wa<> ihre Beschäftigung und 
ihren Dienst betrifft, auszufragen. 

Art. 5. — Außer in Fällen, wo die Amtspflicht es erfordert, ist der 
Inspektor zur strengsten Verschwiegenheit verhalten in betreff des Geschäfts« 
ganges und Betriebes der von ihm besichtigten Fabriken, Bergwerke und 
Steinbrüche, sowie der Einrichtungen, Apparate und technischen Verfahren, 
die der Betriebsinhaber als Geheimnis feiner Firma erklärt. 

Art, 6. — Alljährlich hat der Inspektor dem Departement des Innern 
einen ausführlichen und motivierten Bericht über seine Tätigkeit und die 
ihni gntscheinenden künftigen Maßnahmen einzureichen. 

Dieser Bericht hat auch die der Bundesbehörde »zu übermittelnden st<l< 
tistischen Angaben zu enthalten. 

Art. 7. — Das Reglement vom 6. Februar 1906 betreffend Festsetzung 
der Amtsbcfugnisse des kantonalen Fabrikinfpettors ist widerrufen. 

So beschlossen im Staatsrate zn Sitten, den 21. Januar l920, um im 
Amtsblatt eingerückt und Sonntag, den 8. Februar 1920, in allen Gemeinden 
des Kantons veröffentlicht zu werden. 

Der Präsident des Staatsrates: 
, E. Delacoste. 

Der Staatskanzler: 
Osw. Allet. 
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Ausführungsbeschluß 
zum Vuudesratsbefchluß betreffend die Folgen der W8H« 
rungsentwertung fite Aktiengesellschaften u. Genossenschaften. 

(Vom 27. Januar 1920). 

Der 2 taa t«ra t be« Kantons Wallis, 
In Ausführung des VundeLratsbeschlusses uoni 26. Dezember 1919 betreffend 

die Folgen der WährungLentwertungen für •Aktiengesellschaften und Genossenschaft 
tcn; 

Auf Antrag des Justiz- und Polizeidevartementes, 

Beschließt. 

Art. 1. — Das Kantonsgericht, als einzige kantonale Instanz, ist zuständig: 
1. 3ur Wahl des im Art. 6 des obgenannten Vundesratsbefchlußes vom 26. 

Vezeinber 1919 vorgesehenen Kurators! 

2. Zur Gemährung der im Art. 7 des nämlichen Beschlusses vorgesehenen 
Stundung und zum Erlaß der erforderlichen sichernden Maßnahmen zugunsten 
der Gläubiger, 

Art. 2. — Das vor dem Kantonsgericht einzuschlagende Verfahren ist das 
beschleunigte. 

Art. 3. — Die ansuchende Partei zahlt fllr die im Art. 1 hieuor genannten 
Verrichtungen eine Gebühr von Fr. 20 bis 100. 

So beschlossen im Staatsrate zu Sitten, den 27. Januar 1920, um im Amts
blatt eingerückt und Sonntag, den 1. Februar 1920, in allen Gemeinden des Kan-
tons veröffentlicht zu werden. 

Der Präsident des Staatsrates: 
E. Delacoste. 

Der Staatskanzler: 
Osw. Allet. 

Beschluß 
vom 7. Februar 1920 

betreffend Maßnahmen gegen die Gneephalitis lethargiea 
(Schlafkrankheit). 

Der Staatsrat des Kantons Wallis, 

I n Ausführung des kantonalen Gesetzes vom 27. November 1896 über 
die Gesundheitspolizei; 

I n Ergänzung der kantonalen Verordnung vom 13, Jul i 1915; 
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Uns Antrag des Dcpartementes des Innern, 
Beschließt: 

Urt, 1. — Die Uuzeigepflicht, wie sie i»i Art, 3 der kantonalen Ver» 
orbiiuitQ betreffend die zu ergreifenden Maßnahmen gegen gemeingefähr» 
liche Krankheiten vorgeschrieben ist, gilt anch für die Encephalitis lethargica 
(Schlafkrankheit), 

ßlrt, 2. — Die im Art, 7 der nämlichen Verordnung für die Abson» 
derung üon angesteckten Kranken vorgesehenen Bestimmungen sind auch auf 
die von der Encephalitis befallenen Personen anwendbar. 

Art. 2. — Zuwiderhandlungen gegen den vorliegenden Beschluß wer» 
den mit den iin Art, 15 der Verordnung vom 13, Juli 1915 'festgesetzten 
Bußen geahndet, 

Art, 4, — Dieser Beschluß tritt sofort in Kraft. 

So beschlossen im Staatsrate zu Sitten, den 7. Februar 1920, um im 
Amtsblatt eingerückt und Sonntag, den 15. Februar 1920, in allen ©e« 
meinden des Kantons veröffentlicht zu werden. 

Der Vizepräsident des Staatsrates: 
M. T r o i l le t . . 

Der Staatskanzler: 
Osw. Aller. 

Beschluß 
vom 17. Februar 1920 

betreffend die Volksabstimmung über den Vundesbefchluß vom 22. 3t«» 
uember 1818 über das Initiatiubegehren um Abänderung des Art . 35 der 

Vundesuerfaffung (Verbot der Errichtung von Spielbanken) 
und über das Vundesgefetz vom 17. Juni 1818 betreffend die Ordnung 

des Arbeitsverhiiltniffes. 

D e r S t a a t s r a t des K a n t o n s W a l l i s , 

Nach Einsicht des Art, 89 der Bundesverfassung; 

Nach Einsicht des Bundesgeschcs vom 19. Juli 1872 über die Wahlen 
und eidgenössischen Abstimmungen, sowie derjenigen vom 20, Dezember 1888, 
betreffend Abänderung des Art, 4 des vorgenannten Gesetzes, und vom 
30. März 1900 betreffend Erleichterung der Ausübung des Stiminrechts' 
und Vereinfachung des Wahlversahrcns; 

Nach Einsicht des Art. 11 des Buudesgesches vom 17. Juni 1874, be« 
treffend die Volksabstimmung über die Gesetze und Bnndesbeschlüsse, wel» 
cher jeden Kanton mit der Anordnung der Abstimmung auf seinem Gebiete 
beauftragt; 
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Nach Einsicht des Bundesratsücschlusses vom 2. Februar 1920, welcher 
die Voltsabstimmung auf Sonntag, den 21. März 1920 festsetzt; 

Nach Einsicht des kantonalen Gesetzes uom 23, Mai 1908 und des-
jenigen vonl 20. November 1912 über die Wahlen und Abstimmungen: 

Auf den Antrag des Departementes des Innern, 

Beschließt: 

Art. 1. — Die Urbersammlungen sind auf Sonntag, den 21. März 1920, 
um halb 11 Uhr morgens, einberufen, um fich über die Annahme oder die 
Verwerfung der obgenannten gesetzlichen Erlasse anszusprechen. 

Art. 2. — Stimmberechtigt ist jeder Schweizer mit zurückgelegtem zwan» 
zigsten Altersjahr und welcher übrigens vom Aktiv-Bürgerrecht durch die 
Gesetzgebung des Kantons nicht ausgeschlossen ist. 

Wenn in dieser Beziehung begründete Zweifel vorliegen, so muß jener, 
welcher an 7>er Abstimmung teilnehmen will, beweisen, daß er dieses Recht 
besitzt. 

Art. 3, — Der Schweizerbürger übt sein Wahlrecht im Orte aus, wo 
er sich aufhält, sei es als Kantonsbürger, fei es als fich aufhaltender (wohn« 
fäffigerj Bürger, 

Art. 4. — Die Post-, Telegraph-, Zoll-, Eisenbahn- und Dampffchiff-
Beamten und Angestellten, sowie die Bürger, die durch die Ausübung der 
ihnen obliegenden Pflichten verhindert find, au der gewöhnlichen Sonntags» 
abstimmung teilzunehmen, können von dem Art. 3, des kantonalen Oe-
fetzes vom 30. November 1912 nnd den einschlägigen Bestimmungen der 
oberwahnten Gesetze Gebrauch machen. 

Art. 5. — Die gesetzlichen Erlasse, welche Gegenstand der Abstimmung 
bilden, sowie die Stimmzettel, sind bei dem Gemeindepräsidenten hinter-
legt, welcher zur gehörigen Zeit jedem stimmfähigen Bürger ein Ez'em» 
plar zustellen muß. 

Art. C. — Jeder Aktivbürger, welcher in einer Gemeinde wirklichen 
Wohnsitz hat, muß vou Anites wegen auf die Wahlliste dieser Gemeinde 
eingeschrieben werden, und, wenn er Übergängen wurde, muß er nichtsdesto-
weniger zur Abstimmung zugelassen werden, wofern die kompetente Be-
Horde nicht den Beweis besitzt, daß er durch die kantonale Gesetzgebung vom 
Aktilbürgcrrecht ausgeschlossen ist. 

Art. 7. — Die Listen oder Wahlrcgistcr müssen wenigstens während 
einer Woche vor der Abstimmung öffentlich ausgestellt werden, damit die 
Wähler genügende Kenntnis davon nehmen können, 

Art. 8. — Das Stimmen durch Vollmacht ist untersagt. 

Art. 9, — Die Abstimmung hat geheim und durch Abgabe eines ge-
druckten Stimmzettels zu erfolgen, auf dem man entweder ein «Ja» für 
die Annahme oder ein «Nein» für die Verwerfung schreibt. 
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Art, 10. — I n jeder Gemeinde oder Sektion wird gemäß dem vom 
Depllllement des Innern vorgeschriebeneu Formulare ein Abstimmungsverbal 
ausgefertigt, dessen Genauigkeit die Mitglieder des kompetenten SchreiV» 
amtes durch ihre Unterschrift bezeugen. 

Wenn die auf die eine ioder die andere Kolonne des Verbals eingetragenen 
Zählen korrigiert ober ausgestricheu werden, müssen sie, um keinen Zweifel 
übrig zu lassen, unten gänzlich in Buchstaben wiederholt werden. 

S i gleich nach vollendeter Abstimmung wird ein Doppel des Berbals <ln 
das kantonale Departement des Innern gesandt, während ein zweites Doppel 
scgleich dem Regierungsstatthalter des Bezirkes zu übermitteln ist, der das» 
selbe ohne Verzögerung mit einer Zusammenstellung des Gesamtergebnisses 
dem gleichen Departemmte einzusenden hat. 

Art, 11. — Die Gemeindebehörden müssen sogleich und unter Strafe 
durch telegraphische Depesche das Departement des Innern über das Ab» 
stimmnngsresultat benachrichtigen. 

Die Verzögerung in der Einsenduug der Verbale und der telegraphischen 
'Depeschen wird mit einer Geldbuße, welche sich auf 100 Fr. belaufen kann, 
bestraft. 

Art. 12. — Die Stimmzettel müssen sorgfältig aufbewahrt werden. Die» 
selben werden durch die betreffenden Schreibämter gehörig in verfiegMe 
und getrennte Umschläge gelegt und an das Departement des Innern 
geschickt, um daselbst zur Verfügung der Bundesbehörden gehalten zu werden. 

Art. 13. — Die Beschwerden, welche in betreff der Abstimmung erhoben 
werden könnten, müssen innerhalb der Frist von sechs Tagen, von jenem 
Tage au gerechnet, wo das Resultat amtlich veröffentlicht wird, schriftlich 
an den Staatsrat gesandt werden. 

Art. 14. — Für alle durch gegenwärtigen Beschluß nicht vorgesehenen 
Fälle hat man sich nach der einschlägigen Bundesgesetzgebung und nach dem 
kantonalen Gesetze vom 23. Mai 1908 und dem Abänderungsgesetze vom 
20. November 1912 über die Abstimmungen und Wahlen zu richten. 

Gegeben im Staatsrate zu Sitten, den 17. Februar 1920, um ins Amts-
blatt eingerückt und au den Sonntagen, den 29. Februar und 7, und 14. März 
1920, in allen Gemeinden des Kantons verlesen und angeschlagen zu werden. 

Der Vizepräsident des Staatsrates: 
M. T r o i l l e t. 

Der Staatskanzler: 
Osw. A l l e t . 



— 12 — 

Beschluß 
uom 28. Februar 1920. 

Der S taa t s ra t des Kantons Wallis, 
CSingcfcijt'v bic vom eibp,ciiö[|'ifchcu Justiz- und ^olizeiöe.j.nu'teiiieiit ant 

20. Februar 1920 erteilte Genehmigung; 
I n Ausfnhruuli des Art. 44 des Dekretes lioni 22. Mai 191 1 betreffend 

die Grundbnchvermeffnngen; 

Auf Antrag des Finanzdeparteinentes, 

Beschließt: 

Die Altenstücke der Grnudbuchuerniessunss der Gemeinde Visp sind end-
gültig anerkannt und es wird ihnen die Veweistraft öffentlicher Urkunden 
verliehen. 

Sitten, den 2«. Februar 1920. 
Der Vize-Präfident des Staatsrates: 

M. I r o i f I e t. 
Der Staatskanzler: 

Qsw. A l l et. 

Beschluß 
vom 2. März 1920 

betreffend Zuwendung von Unterstützungen an junge Leute 
und Ausrichtung von Beiträgen an gelehrte Gesellschaften. 

an literarische und künstlerische Werke. 

Der Staatsrat des Kantons Wallis, 

I n der Absicht, in großen Umrissen die Verweuduugsart der Kredite zu 
bestimmen, die der Große Rat unter der Rubrik „Unterstützungen, Beiträge, 
Förderung von Knust und Wissenschaft" alljährlich zu seiner Verfügung stellt; 

Willens, dadurch die Tragweite des Beschlusses Uom 2. März 1891 zu ber-
allgemeinern; 

Auf Antrag des Erziehungsdepartementes, 

B e s c h l i e ß t : 
Art. 1. — Innert dem Rahmen der ihm vom Großen Rate bewilligten 

Kredite verabfolgt der Staatsrat jnngen Leuten, die zum Zwecke der Unter-
richtserteilnng an den höheren Lehranstalten des Kantous ihre Studien 
fortzusetzen gesinnt sind, Unterstützungen. 

Art, 2. — Um dieser Unterstützung teilhaftig zu werden, muß der Kau-
didat vorerst die hiezu nötigen bezüglichen literarischen uud wissenschaftlichen 
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Studien erfolgreich gemacht haben, die erforderlichen Fähigkeiten besitzen 
und eine Erklärung seiner Wohnsitzgemeinde betreffend seine Vermögens« 
Verhältnisse beibringen. 

Art, 3, — Bei Freiwerden oon Lehrstellen an den Staatskollegien 
haben die so unterstützten und für den Unterricht herangebildeten Kandidaten, 
bei gleich.,, Bedingungen, vor anderen Bewerbern den Vorzng, Sie müssen 
überdies während wenigstens 0 Jahren zur Verfügung des Staates stehen, 

Geben sie vor Ablauf dieser Frist den Unterricht auf, so können sie zur 
gänzlichen oder teilweise!! Rückvergütung der bezogenen Unterstützungen ver« 
halten werden, 

Art, 4. — Die unter den vorgenannten Bedingungen gewährten Unter» 
stütznngcn betragen höchstens Fr, 500 per Semester nnd können während 
der Dauer von höchstens G Semestern zuerkaunt werden. 

Art, 5, — Der Staat kann Studierenden, die zur Fortsetzung ihrer Fach-
stndieu uicht die nötigen Mittel besitzen, Unterstützungen von Fr. 200—500 
per Semester zuwenden, nuter der Vediiiguug, daß 'die Wohnsitzgeiueinde 
>ihnen einen gleichwertigen Beitrag verabfolgt. 

Art. 6. — Die gelehrten Gesellschaften des Kantons, wie geschichts-
furfchende oder naturwissenschaftliche Gesellschaften n. dgl., Erziehungs-
vereine köuuen, je nach ihrer Bedeutung nnd Tätigkeit, einen jährlichen 
Beitrag von höchstens Fr. 500 erhalten. 

Die unterstützten Gesellschaften haben dem Staate jeweilen 10 Exemplare 
ihrer jährlichen oder periodischen Veröffentlichungen zur Verfügung zn stellen. 

Art. 7. — Bei Anlaß von besonderen Veröffentlichungen, die für das 
Land ein eigenes Interesse haben, kann der Staat gelehrten Gesellschaften 
außerordentliche Beiträge gewähren. 

Art, 8, — Der Staat richtet ebenfalls jährliche Beiträge ans an >Stu» 
dcntenheime der Hochschulen, unter der Bedingung, daß sie von einer be-
währten Person geleitet werden und einen Jahresbericht aber ihre Tätig» 
kcit vorlegen. 

Art. 9. — Ver Staat beiuilligt überdies Beiträge aufjerlmntonalen 
Gesellschaften oder wissenschaftlichen Unternehmnngen, die sich mit Arbeiten 
beschäftigen, welche den Kanton wenigstens indirekt interessieren nnd unter 
der B> dingung, daß sie vom Bnude nnd anderen Kantonen unterstützt werden, 

Art, 10. — Innert dem Rahmen der ihm zn Gebote stehenden Mittel, 
fördert der Staat, in Form von Bestellung oder Znwcndnng von Beiträgen, 
wissenschaftliche, litcrarischc oder künstlerische Veröffentlichungen bezw. Werke 
von Walliscrbürgern. 

Art. 11. — Der Beschluß vom 2. März 1894 ist widerrufe,,. 

Art, 12. — Der vorliegende Beschluß tritt sofort in Kraft. 
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So beschlossen im Staatsrote zu Sitten, den 2. März 1920, um ins 
Amtsblatt eingerückt und Sonntag, den 14. März 1920, in allen Gemein-
den des Kantons veröffentlicht zu werden. 

Der Vizc-Präsident des Staatsrates: 
M. T r o l l t e t . 

Der Staatstanzler: 
Osw. A l l e t. 

Beschluß 
vom 2. März 1920 

betreffend den Schutz der (Wallifer) Alpenflora. 

Der Staatsrat des Kantons Wallis, 

Eingesehen,, daß das Ausreißen nnd Pflücken oou wilden Pflanzen von 
Jahr zu Jahr in bedauerlicher Weise zunimmt; 

I n Anbetracht der daherigen Gefährdung der Alpenflora und erwägend 
die Dringlichkeit von strengern Schutzmaßnahmen; 

Eingesehen den Art. 186 des Einführnngsgesctzcs zum S. Z. G. 33.; 
Auf Antrag des Erziehungsdepartemcnts, 

B e s c h l i e ß t : 

Art, 1. Das Ausreißen von nachstehenden wildwachsenden Pflanzen ist 
unterlagt: 

Ieiglnbaum, Granatbaum, Hügcninicn, Eisenhutblättriger Hahnenfuß, Gc« 
neigter Steinbrech (cernna), Didieri-Tnlpe, Sumach (Brasilienholz) (Rhus 
cotinus). 

Art. 2. — Das Ausreißen von mehr als 8 wirtlich wilden Pflanzen» 
stammen ist untersagt, mit Ausnahme der als gemein und sehr verbreitet 
anerkannten Arten. 

Dagegen ist ausdrücklich verboten das Ausreißen mit ihren Wurzln 
von seltenen und wenig verbreiteten Planzen, sowie das Pflücken derselben, 
um sie in Bündel zu legen. 

Art. 3. — Das massenhafte Pflücken von Stengeln und Blüten nach» 
genannter Arten ist untersagt: Kleine Schafgarbe (mit Ausnahme der taufend» 
blättrigen Schafgarbe), Frühlings-Tenfelsange, AlpenMtlei, Mannsschilder, 
Edelrauten nnd sonstige Iwcrgbeifüße, Alpen-Manns-Streu, Edelweiß, Zwerg« 
enziane, Hügeninien, Linnäeen, Leinkräuter, Knabenkräuter (insbesondere der 
Frauenschuh), Alpenmohn, Raute (Stinkraute), Mäusedorn, Alpenscharten, 
Steinbrecher, Seerosen. 
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Art, 4. — Ausnahmen von diesem Verbote können vom Erziehungsdepar» 
tumente gestattet werden, namentlich zu wissenschaftlichen oder Unterrichts» 
zweien, 

Art, 5, — Die Gemeindebehörden, die Landjäger, t>ie Wild-, Wald-
und Flurhüter sind beauftragt, für, die Vollziehung der vorstehenden 33e» 
stimmungen zu sorgen. 

Art, si, — Ucbertretuugen des gegeuwnrtigeu Beschlusses werden mit 
Bußen Uuu 5 bis 100 Fraukeu bestraft, die im Rückfalle verdoppelt werden 
können. 

Die Bußen werden vom Rcgicrungsstatthaltcr des Bezirkes ausgespro-
chen. Der Rekurs an den Staatsrat ist vorbehalten, 

Art, 7. — Der vorliegende Beschluß tritt sofort in Kraft. 
Derselbe wird in den Bahnhöfe», in den Gasthöfen, in den Alpenklub» 

Hütten und in den öffentlichen Wirtschaften der Gebirgsstationen angeschlagen. 

Art. 8. — Der Beschluß vom 13. Juli 190G ist widerrufen. 

Gegeben im Staatsrate zu Sitten, den 2. März 1920, um im Amtsblatt 
eingerückt und iu allen Gemeinden des Kantons veröffentlicht und ange-
schlagen zu werden. 

Der Vize-Prnsident des Staatsrates: 
M, T r o i l l e t . 

Der Staatskanzler: 
Osw. A l l e t. 

Beschluß 
vom 13. März 1920 

betreffend Bekanntmachung: 

1. der Revision des Art, 84 der Verfassung betreffend die Wahlart 
der Abgeordneten auf den Großen Rat, vom 29. November 1919; 

2. des Dekretes vom 12. November 1919 betreffend Neubau und Ans-
bau des Kollegiums vou Brig. 

D e r S a a t s r a t des K a n t o n s W a l l i s , 

Eingesehen die Vulksabstimnülug. vom 25. Januar 1920, aus welcher 
erhellt, daß: , 

1. die im Amtsblatt Nr. 51 des Jahres 1919 veröffentlichte Revision 
des Art. 81 betreffend die Wahlart der Abgeordneten auf deu Großen Rat, 
von: 29. November 1919, mit 7724 Ja gegen 5233 Nein auf 13.144 Stim» 
uicudc angenommen würbe; 

2. das in der gleichen Nummer des Amtsblattes veröffentlichte Dekret 
von« 12. November 1919 betreffend deu Neubau und Ausbau des ,Kolle» 
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giums von Brig mit 8689 Ja gegen 4035 Nein auf 13,144 Stimmende 
angenommen wurde; 

Erwägend, daß in der vom Gesetze bestimmten Frist gegen diese'?ll>-
stimmnng feine Ginsprache erhoben worden ist; 

Gingeseyen den Art, 53, Ziff. 2 der Verfassung, 

B e s c h l i e ß t : 

Gs werden vollziehbar erklärt und treten sofort in Kraft: 
1. die Revision des Art. 84 der Verfassung betreffend die Wnhlnrt der 

Abgeordneten auf den Großen Rat, vom 20, November 1919; 
2. das Dekret vom 12, November 1919 betreffend Neubau und Ausban 

des Kollegiums von Brig, 
Gegeben im Staatsrate zu Sitten, den 13. März 1920, um ins Amtsblatt 

eingerückt und Sonntag, den 21. März 1920, in allen Gemeinden des Kan-
tons veröffentlicht zu werdcu. 

Der Vize-Präsident des Stantsrates: 
M. T r o i l l e t . 

Der Staatskauzler: 
Osw. A l l e t . 

Beschluß 
vom 23. März 1920 

betreffend Milderung der Wohnungsnot durch Förderung 
der Hochbautätigkeit. 

Der Staatsrat des Kantons Wall is, 

Eingesehen den Bundcsrntsbeschluß vom 9. Februar 1920 betreffend 
Milderung der Wohnungsnot durch Förderung der fiochbautäHgfeit; 

Eingesehen die Wohnungsnot in verschiedenen Ortschaften des Kantons; 

Eingesehen die Notwendigkeit, die Volkswohnnngen in gesundheitlicher 
Hinsicht zu verbessern; 

Auf Autrag des Departements des Innern, 

Beschließt: 

Art..!— Der Kanton Wallis fördert gemeinsam mit dem Bunde die pri-
vate, genossenschaftliche und öffentliche Wohnbautätigkeit durch Beiträge an 
Wohnungsnenbauten und an Umbauten. Beiträge werden nur bewilligt, 
wenn der Kostenaufwand Fr. 3000 überschreitet und die Neu- oder Umbauten 
den Zweck verfolgen, die Wohnungsnot zn mildern uud die gesundheitlichen 
Verhältnisse der Wohnungen zu verbessern. 
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Art, 2. — Dir Leistung des Staates besteht aus einem Beitrage, der 
' 7,5 o/o der Totalbaukosten ausmachen kann, 

Art, 3, — Die £5r)e des Beitrages wird bestimmt durch die Art und 
die Zweckbestimmung des Baues und durch das vorgesteckte Ziel mit Bezug 
auf die Milderung der Wohnungsnot und auf die Verbesserung der gc-
suudheitlicheu Verhältnisse, . 

Art, 4. — Der kantonale Beitrag wird nur ausgerichtet, wenn die Ge» 
mcindc für die Bau- und Umbautosten eine ebenso hohe Leistung wie der 
Kanton übernimmt, 

Art, 5, — An Stelle der Kantonsbcitrngc können Beiträge der Gemeinden 
und allfälliger Dritter treten, 

Art, 6. — Wenn in Gcmäßhcit der Art. 2 und 4 hievor Beiträge aus
gerichtet worden siud, habeu der Bund, der Kauton und die Gemein« 
den, im Vcrhältuis ihrer Leistungen, einen' im Grundbuch gemäß I , G,B., 
Art, 959, vorzumerkenden Anspruch auf die Hälfte des Gewinnes, der bei 
Handauderilngcu innerhalb 15 Jahren, vom Zeitpunkte der Vormerkung im 

1 Grundbuch ein gerechnet, erzielt wird. 

Unter Gewinn ist die Differenz zwischen Verkaufspreis und Selbstkosten 
und unter Selbstkosten der Betrag des Anlagewertcs abzüglich Veitrag uach 
Art, 2 dieses Beschlusses zu verstehen. 

Art. 7, — Die vom Kanton und den Gemeinden übernommenen Beiträge 
dürfen nur unter der Voraussetzung zugesprochen werden, das; bei Vinreichung 
des Beitragsgesuches und der übrigen zugehörigen Akten der Nachweis 
erbracht 'wird, daß der Rest der erforderlichen finanziellen Aufwendungen 
für das Bauwerk sichergestellt ist, 

Art, 8, — Gesuche um Bewilligung von ^Beiträgen gemäß dem B»udes» 
ratsbcschluß vom 9, Februar 1929 und dem gegenwärtigen Beschluß sind dem 
Departement des Innern bis zum 15. Mai 192U einzureichen unter Beilage 
der Pläne mit ausführlichen Kostenberechnungen, des Fiuanznusweifes uud 
der durch die Behörde beglaubigten Angabe des uon der Gemeinde bewil» 
ligten Beitrages, 

Art, 9, — Nach Einsicht der beigebrachten Belege bestimmt der Staats» 
rat die Höhe des im, Art, 2 des gegenwärtigen Beschlusses vorgesehenen 
Beitrages, 

Art, IN. — Das Departement des Innern ist mit der Vollziehung der 
vorstehenden Bestimmungen beauftragt uud trifft die erforderlichen Aus» 
führungsmaßnahmen, 

Art, 11, — Der vorliegende Beschluß ist dem Großen Rate in der 
nächsten Maitagnng zur Genehmigung zu unterbreiten uud tritt erst nach 
dieser Genehmigung in Wirksamkeit, 
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So beschlossen im Staatsrate zu Sitten, den 23. März 1920, um ins 
Amtsblatt eingerückt und Sonntag, den 28. März 1920, in allen Gemein-
den des Kantons veröffentlicht zn werden. 

Der Vize-Präsidcnt des Staatsrates: 
M. T r u i l l c t. 

Der Staatskanzler: 
Osw. N l l e t . 

Beschluß 
vom 26. März 1920 

betreffend Widerruf verschiedener Vefchlüffe. 

D e r S t n a t s r a t d e s K a n t o n s W a l l i s , 
I m Hinblick auf die gegenwärtige allgemeine Lage; 
Eingesehen die verschiedenen Kreisschreiben der Buudcsbehärden; 

Auf Antrag des Departements des Innern, 

B e s c h l i e ß t : 
Einziger Artikel. — Nachstehende Beschlusse sind widerrufen: 
Beschluß vom 7. Februar 1917, betreffend den Lebensmittelankauf, 
Verfügung vom 19. Februar 1917, betreffend den Lebensmittelankauf. 
Beschluß vom 7. Februar 1917 über den Verkauf der Monopolwaren. 
Beschluß vom 9. Mai 1917 betreffend dit Abgabe von Milch zn herab-

gesetzten Preisen. 
Beschluß vom 12. Juni 1917, betreffend die Abgabe von Brot zn herab-

gefetzten Preisen. 
Beschluß vom 30. November 1917, betreffend die Abgabe von Petroleum 

zu herabgefetztem Preise. 
Beschluß vom 4. Dezember 1917, betreffend die Organisation von Für-

sorgekommissioneu in den Gemeinden, 
Beschluß vom 30. Januar 1918 in Vollziehung des Vundcsratsbeschlns-

ses vom 15. Januar 1918, betreffend die Vermehrung der Lebcnsmittel» 
Produktion. 

Beschluß vom 19. Februar 1918, betreffend Verteilung der Hafer-
und Gerstenprodukte. 

Beschluß vom 19. Februar 1918, betreffend die Verteilung von Hafer. 
Beschluß vom 22. Februar 1918, betreffend die Abgabe von Milch und 

Brot zu herabgcfetzten Preisen, 
Beschluß vom 10. April 1918, betreffend Erhebung einer Gebühr für 

den Versand von Anthrazit. 
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Beschluß vom 21. Mai 1918, betreffend die Gewährung von Beiträgen 
zur allgemeinen Verbilligung der Konfummilch. 

Beschluß vom 21. Mai 1918, betreffend die Einführung der Käfekarte. 
Beschlnß vom 2. Juli 1918, betreffend' Festsetzung von Höchstpreisen 

für Fleisch von Großvieh (Nindergeschlccht). 
Beschluß vom 31. Juli 1918, betreffend die Versorgung mit Kar» 

toffeln. 
Beschluß vom 9, August 1918, betreffend den Getreidebau für die 

Ernte 1919. 
Beschluß vom 13. September 1918, betreffend die Versorgung des 

Landes mit 3?anhfuttcr, Getreidestroh und Riedstreue für 1918-1919. 
Beschluß vom 13. September 1918, betreffend die Versorgung des 

Landes mit Felderzengnisscn und Gemüse. 
Der vorliegende Beschluß tritt sofort in Kraft. 
So beschlossen im Staatsrate zu Sitten, den 26. März 1920, um ins 

Amtsblatt eingerückt und Sonntag, den 4. April 1920, in allen Gemeinden 
, des Kantons veröffentlicht zu werden. 

Der Vizepräsident des Stnatsrates: 
M. T r o i l l c t . 

Der Stnntskanzlcr: 
Osw. A l l e t . 

Beschluß 
vom 30. März 1920 

betreffend Festsetzung bei Gebühren bei Steuerregisterhalter 
in den Gemeinden. 

Der Staatsrat des Kantons Wallis, 
Willens, die Entschädigungen den gegenwärtigen Verhältnissen entspre» 

chend festzusetzen: 
Eingesehen den Art.. 21 des Gesetzes vom 24, November 1891 betref. 

send die Errichtung der Steuerregister; 

Auf Antrag des Finanzdepartementes, 

B e s c h l i e ß t : 

Art. 1. — Die den Stcucrregistcrhnltcrn zn entrichtenden Gebühren 
sind festgesetzt .wie f olgt: 

a) für die allgemeine Revision der Steuerregister, 10 Rappen durch 
Grundstück, bezw. durch einzutragende Nummer; 
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6) für die Erstellung der ©uminarbestäitbe, 10 Rappen durch Steuer
pflichtige» und für jedes zu erstellende (Srernpfrir; 

c) für die jährliche Ucbermittluug au die betreffenden Gcmeiudcver» 
waltnugen der ausfiihrlicheu Verzeichnisse der den Auswärtigen gehörenden 
Liegenschaften, wie sie im Art, 7 des Gesetzes vom 29, ^c'ouember 188si 
über die Verteilung der Miinizipallastcn vorgesehen ist, eine Entschädigung 
von 5 Nappen durch Nummer, bezw, Steuerpflichtigen i 

d) für die periodischen Handändcrunge», die jährlich vom l, Januar bis 
l, März borznnehmen find, 70 Rappen für die erste Nummer »ud 20 Nap-
pen für jede weitere Nummer und 50 Rappen für die Eröffnung eines ncncu 
Kapitels; 

e) für Auszüge und Erklärungen, die auf Verlangen uon Privaten 
ausgestellt werden, 70 Nappen für die erste Nummer und 10 Nappen für 
jede weitere Nummer, Sollen darin die vier Grenzen angegeben werden, 
kann eine Entfchädiguug von 15 Rappen dnrch Grenze hinzugerechnet werde»; 

f) für alle im Kataster vorzunehmende» Nnchfchlngnngs« und a»dere 
Arbeiten, die in obigen Gebühren nicht vorgesehen find, eine Gntfchädi-
gung im Verhältnis zum Zeitaufwand von Fr. 1,50 durch Stunde, 

Die unter Lit. a, b und c vorgesehenen Gebühren und Kosten find von 
der Gemeinde zn bezahlen, diejenigen unter Lit, d, e und f dagegen bau 
den beteiligten Privaten, 

Art, 2, — Die Kosten für die Eintragungsändcrnngcn (ausgenommen 
die Aenderungen bei den Revisionen) in den Katasterbücheru find von dc» 
Eigentümern zu tragen, 

Art 3. — Die Kosten für Instandhaltung des Katastcrplnncs fallen zn 
drei Füufteln der Gemeinde und zu zwei Fünftel» dem Eigentümer zur Last, 

Art, 4. — I n Gemeinden, in denen die Registerhaltcr mit anderen Amts-
, vcrrichtnngen beladen find und einen fixen Gehalt beziehen, fallen die vor-
stehenden Gebühren in die Gemeindekaffe, 

Art, 5, — Die Wahl der Registcrhalter unterliegt der Gcnehuiiguug 
dnrch den Staatsrat, 

Art, 6, — Der Beschluß vom 27, Dezember 1897 ist widerrufen, 

Art, 7, — Das Finanzdepartemcnt ist uiit dem Vullzng des gege»-
wärtigen Beschlusses beladen, der sofort in Kraft tritt. 

So beschlossen i»i Slaalsrale zu Sitte», den 30, März 1920, nm ins 
Amtsblatt eingerückt und Sonntag, den 4, April 1920, in allen Gemeinden 
des Kantons veröffentlicht zu werden. 

Der Vize-Präfidcnt des Staatsrates: 
M, T r o i l l e t . 

Der Staatskanzlcr: 
Osw, A l l e t , 
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Beschluß 
born 7, April 1920 

betreffend die Gesundheitspolizei und den Handel mit Vieh. 

D e r S t a a t s r a t des K a n t o n s W a l l i s , 

©ütgcjcljcn die fanitärifchen Verhältnisse in den bon der Maul« und 
Klauenseuche betroffenen Kantonen; 

Eingesehen die erneuten Begehren bon landwirtschaftlichen Versammlungen; 

Eingesehen die Vormcinnugen der Viehmarktinspettoren; 

Auf Antrag des Departemcntcs des Innern, 

B e s c h l i e ß t : 

Art, 1. — Der Handel mit Vieh der Pferde-, Rinder», Schweine-, Schaf-
und Ziegcngattnng im Innern des Kantons ist freigegeben. 

Das Vieh kann auch außer Kanton berkauft werden. 
Die Einfuhr bo» Vieh der Pferde», Rinder», Schweine«, Schaf- und 

Ziegcngattnng, sowie bon Kaninchen, Geflügel, Fellen, Heu, Stroh und 
Dünger ist untersagt. 

Jedoch kann der Kantoustierarzt, auf begründetes Begehren der Im« 
Porthändler, Bewilligungen erteilen, wenn das Vieh und das Futter bon un« 
uerseuchten Gegenden herkommt, und unter Vorbehalt der Beobachtung der 
born Departement des Innern erlassenen Maßnahmen, 

Art, 2. -^'Händlern, Metzgern und Vieheigentümern, die in Bezirken bonder 
Maul« und Klauenseuche betroffenen Kantonen, wohnsäßig sind, ist der Besuch 
der Vichmärkte und der Ankauf bon Vieh im Wallis untersagt, 

Art, 3. — Viehhändlern, Metzgern und Vieheigentümern ist es verboten, 
sich in den. verseuchten Gegenden der andern Kantone, sowie in den italienischen 
und französischen Grenzgebieten zu begeben, wo die Man!« nnd Klauenseuche 
herrscht. 

Die unter Art. 2 nnd 3 des vorliegenden Beschlusses genannten Personen 
sind straffällig nnd haben sich auf ihre Kosten, unter Aufsicht eines vom Kan-
tonsiierarzt bezeichnete» Delegierte», einer Desinfektion zu unterziehen. 

Die Bezeichnung der verseuchte« Gegenden findet sich im Wochenblatt 
des eidgenössischen Veterinäramtes, 

'Art. 4. — Die Viehmärkte können born 11. lf. April an wieder abge« 
halten werden. 

Die Gemeinden, in denen die Märkte abgehalten werden, haben unter 
eigener Verantwortlichkeit für die strenge Beobachtung der Art, 2 und 3 
hiebor zu sorgen. Sie können sich zu diesem Behufe mit der Kantonspolizei. 
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in Verbindung setzen. Nicht im Kanton wohnsässigen Viehhändlern ist es unter-
sagt, außerhalb des Marktplatzes Vieh aufzulaufen und haben den Nach-
!veis zu erbringen, daß sie aus einer von der Maul» und Klauenseuche der-
schonten Gegend kommen. I n zweifelhaften Fällen sind diese Personen der im 
obigen Artikel vorgesehenen Desinfektion, unter Aufsicht des Viehmarktinspek« 
tors, unterworfen und können von der Poliezi weggeführt weiden. 

Viehhändlern, Metzgern und Käufern ist es verboten, vor Abschluß des Han» 
dels das Maul des Viehs zu berühren. 

Damit die Gesundheitskontrolle wirksam durchgeführt werben kann, darf 
das Vieh nur zn den nachgenannten Stunden auf den Marktplatz aufge« 
führt werden: 

Vom 1. April bis 1. November, von 7 bis 10 Uhr morgens. 

Art. 5. — Eigentümer, die ihr Vieh außer Kanton oder im französischen 
Grenzgebiete sommern wollen, sind darauf aufmerksam gemacht, daß die Aus-
fertigung von Sömmerungszeugnisfen, Formular C, nur auf schriftliches 
Begehren des Eigentümers erfolgt, worin die Lage der Alpe, der Name.und 
der Wohnsitz des Sömmerers genau anzugeben find. 

Das Begehren ist spätestens 15 Tage vor dem Aufalpen dem kantonalen 
Veteiinäramte einzureichen. Ein Begehren wird nur auf eine günstige Vor-
Meinung vonseite der Gemeindebehörde berücksichtigt. 

Sollte das außer Kanton gefömmerte Vieh von der Maul- und Klauen-
seuche befallen oder angesteckt werden, so ist es an Ort und Stelle abzu-
schlachten, wofür der Kanton nicht entschädigungspflichtig ist. 

Die Rückkehr des Viehs im Kanton wird nur auf eine mindestens 15 
Tage vorher an das kantonale Veterinäramt gerichtete Anfrage bewilligt, 
und nur infoweit, als die Gesundheitsverhältnisse der Gegend, wo das Vieh 
gesommert wurde, dies gestattet. 

Die Koste» der Untersuchung und der sauitärischen Maßnahmen sind zu 
Lasten des Gesuchstelleis. 

Art. 6. — Die mit der Kontrolle der Märkte betrauten Viehärzte, die 
Viehinspektoren, die Fleischschauer, sowie die Organe der Kantons» nnd Orts« 
Polizei sind mit der strengen Innehaltung dieser Vorschriften beauftragt. 

Art. 7. — Zuwiderhandlungen gegen diese Verfügungen werden, mit 
Bußen von IN bis 500 Franken bestraft, die vom Departement des Innern 
ausgesprochen werden. Ist der Fehlbare ein Viehhändler, so kann ihm über» 
dies das Patent entzogen werden. Die Fehlbaren find feiner noch für den 
durch 'die Uebertretung verursachte« Schaden haftbar. 

Allfällige Rekurse sind spätestens innert 10 Tagen nach Anzeige an 
den Staatsrat zu richten. 

Das Departement des Innern ist mit dem Vollzuge dieses Beschlusses 
beauftragt; es hat zn diesem Zwecke die nötgen Maßnahmen zu treffen, 

Art. 8. — Die Beschlüsse vom 11., 14. und 25. November 1919 sind 
widerrufen. 
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So beschlossen im Staatsrate zu Sitten, den 7. April 1920, um ins Amts-
Matt eingerückt und in allen Gemeinden des Kantons nach Empfang veröffent-
licht und angeschlagen zu werden. 

Der Bize-Präsident des Staatsrates: 
M. T r o l l t e t . 

Der Staatstanzler: 
Osw. A l l e t . 

Beschluß 
vom 9. April 1920 

betreffend Bezeichnung einer kantonalen Amtsstelle für 
Brennstoffe. 

D e r S t a a t s r a t des K a n t o n s W a l l i s , 

Eingeseyen den Bundcsratsueschluß vom 17. Juli 1918 betreffend die 
, Vrennmaterialoersorgung des Landes; 

Eingesehen die Verpflichtung der Kantonsrcgiernngen, geeignete Or-
ganisationen zu schaffen, um die Verteilung von Brennmaterialien zu ge
währleisten ; 

Eingesehen das Kreisschrciben vom 23. März 1920 des eidgenössischen 
Volkswirtschnftodepartementes betreffend die Vrennmaterialuersorgung für 
Hausbrand und Kleinbetriebe während der Zeit vom 1. April 192N bis 
31. März 1921; 

Auf Antrag des Departements des Innern, 

B e s c h l i e ß t : 
Art. 1. — Der Verband der Anthrazitproduzenten von Wallis APAVAL 

wird als kantonale Amtsstelle für Brennstoffe bezeichnet. 

Art. 2. — Unter Aufsicht nnd nach den Weisungen des Departements 
des Innern hat sich der vorgenannte Verband vom 1, Mai 1920 an mit der 
Verteilung von Brennstoffen in den verschiedenen Gemeinden des Kantons 
zu besassen und trifft zu diesem Behufe die erforderlichen Maßnahmen, um 
eine normale und rationelle Verteilung von Brennstoffen zu gewährleisten, 

Art. 3. — Das Departement des Innern ist besonders mit dem Voll-
zug des gegenwärtigen Beschlusses beauftragt und bestimmt die Befugnisse 
und die Obliegenheiten der kantonale,! Älmtsstclle für Nreniistoffc, 

So beschlossen im Staatsrate zn Sitten, den 9. April 1920, um ins 
Amtsblatt-eingerückt und am Sonntag, den 18. April 1920, in allen Ge-
meinden des Kantons veröffentlicht zu werden. 

Der Vize-Präsidcnt des Staatsrates: 
M. T r o i l l e t . 

Der Staatstanzler: 
Osw. A l l e t . 
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Beschluß 
WM 9. April 1920 

betreffend die Volksabstimmung über die vom Großen Nat 
am 22. November 1919 angenommene Zivilprozeßordnung 

der Republik und des Kantons Wallis. 

D c i- 2 t o a t § i- n t d e s K a n t o n s W a l l i s , 

I „ Slnsfichning, des Art, 80, Nr, 2 und 3 der Ästiitoitsbei'fnffiitig; 

Auf Antrag des 'Dcpcu'tciitciitcs des Inner», 

B e s c h l i e ß t : 
Art. l. Die Urversaminluiigen sind ans Sonntag, den IC. Mai 1920, nrn 

halb 11 Uhr vormittags, einberufen, «in sich über die Annahme oder die 
Verlverfnng der Zioilprozeßordnnna ansznsprecheu, 

Art, 2, — Die Abstimmung findet mittelst geheimer Stimmaogahe statt 
durch einen gedrückten Zettel, worauf die vorgelegte Frage einzeln mit einem 
J a für die Annahme oder mit einem Nein für die Verwerfung zu be» 
antworten ist, 

Art, 3, — I n jeder Gemeinde oder Sektion wird gemäß dein oom De° 
parteinente des Innern uorgeschriehenen Formulare ein Aüstimmnngsverhal 
angefertigt, dessen Genauigkeit die Mitglieder des Schreihnmtes durch ihre 
Unterschrift bezeugen. 

Wenn in der eine» oder der andern Kolonne des Abstimmnngsverlials 
die eingetragenen Zahlen anfällig korrigiert oder durchgestrichen werden, 
sind diese in vollen Buchstaben zu wiederholen, so daß keinerlei Zweifel 
obwalten kann. 

Sofort nach vollendeter Abstiinmung wird ein Doppel des Verbals an 
das Departement des Innern gesandt, während ein zweites Doppel dem 
Negiernngsstatthalter des Bezirkes zn übermitteln ist, welcher dasselbe nn-
uerzüglich mit einer Znsainmeustellnng des Gefatmergebnifses dem gleichen 
Departement einzusenden hat, 

Verzögerungen in der Linseuduug der AbstinimnngJUerbale luerden mit 
einer Buße von 10 Franken belegt, 

Art, 4. — Die Stimmzettel sind nach Schluß der Auszählung von» 
Schreibamte in Umschläge zn legen, die geschlossen und durch Aufdrücken 
des Gcmcindcfttmpels au der Tchließstelle ucrsicgelt werben. Dieselben müs-
seil während vierzehn Tagen nach Ablauf der im Art, 5 festgesetzten Frist 
aufbewahrt werde», 

Art, 5. — Allsäi'lige Beschwerden in betreff der Abstimmung sind innert 
sechs Tagen nach Veröffentlichung des Abstiinmuugscrgcbuifses schriftlich an 
den Staatsrat zu richten. 



Art, 6. — Auf die gcgeiilimrtige Abstimmung sind die Vorschriften des 
Gesel̂ es vom 23. Mai 1818 »ud desjenigen vom 20. Noveiuber 1912 betreffend 
die Wahlen und Abstimmungen anwendbar. 

Gegeben im Staatsrate zu Sitten, den 9. April 1920, um ins Amtsblatt 
eingerückt nnd an den Sonntagen, den 2., 9.- und 16. Mai 1920, in allen Ge< 
meindcn des Kantons verlesen und angeschlagen zu werden. 

Der Vizc-Präsiden't des Staatsrates: 
M T r o l l t e t . 

Der Staatskanzler: 
Osw. A l l e t . 

Vefchluh 
vom 9. April 1920 

betreffend die Volksabstimmung' über den Bundesbefchluß 
vom 5. März 1820 betreffend den Veitritt der Schweiz zum 

Völkerbund. 

D e r S t a a t s r a t d e s K a n t o n s W a l l i s , 

Nach Einsicht des Art., 89 der Bundesverfassung; 

Nach Einsicht des Bnndesgcsetzes vom 19. Juli 1872 über die Wahlen und 
eidgenössischen Abstimmungen, sowie derjenigen vom 2N. Dezember 1888, 
betreffend Abänderung des Art. 4 des vorgenannten Gesetzes, nnd vom 
30. März 1900 betreffend Erleichterung der Ausübung des Stimmrechts und 
Vereinfachung des Wahlverfahrens; 

Nach Einsicht des Art. 11 des Buudesgesetzes vom 17. Juni 1874, bc» 
treffend die Volksabstimmung über die Gesetze und Buudesbeschlüsse, welcher 
jeden Kanton - mit der Anordnung der Abstimmnng ans seinem Gebiete 
beauftragt; 

Nach Einsicht des Bundesratsbeschlusfes vom 5. März 1920, welcher die 
Volksabstimmung auf Sonntag den 16. Mai 1920 festsetzt; 

Nach Einsicht des kantonalen Gesetzes vom 23. Mai 1908 und desjenigen 
vom 20. November 1912 über die Wahlen und Abstimmungen; 

Auf den Antrag des Departementes des Innern, 

B e s c h l i e ß t : 

Art. 1— Die Urvcrsanimlungen find auf Sonntag, den 16, Mai 1920, 
halb 11 Uhr morgens, einberufen, um fich über die Annahme oder die Ver» 
werfung des obgenannten Bundesbeschlusses auszusprechen. 

Art, 2. — Stimmberechtigt ist jeder Schweizer mit zurückgelegtem zwan» 
zigsten Altersjahr und welcher übrigens vom Altiv-Äürgerrecht durch die 
Gesetzgebung des Kantons nicht ausgeschlossen ist. 
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Wenn in bietet Beziehung begründete Zweifel vorliegen, so muß jener, 
welcher an der Abstimmung teilnehmen will, beweisen, daß er dieses Recht 
besitzt, 

Art, 3. — Der Schweizerbürger übt sein Wahlrecht im Orte ans, wo er 
sich aufhält, sei eZ als Kantonsbürger, sei es als sich aufhaltender (wohn» 
säßiger) Bürger, 

Art, 4. — Die Post-, Telegraph-, Zoll-, Eisenbahn- und Dampfschiff. 
Beamten und Angestellten, sowie die Bürger, die durch die Ausübung der 
ihnen obliegende,: Pflichten und Amtsuerrichtnngen verhindert sind, an der 
gewöhnlichen Sonntagsabstimmung teilzunehmen, können von dem Art, 3 des 
kantonalen Gesetzes vom 30, November 1912 und den einschlägigen Bestim-
mutigen der obern, ahnten eidgenössischen Gesetze Gebrauch machen. 

Art, 5. — Der Bundesbeschluß, welcher Gegenstand der Abstimmung bil» 
bet, 'sowie die Stimmzettel, sind, bei dem Gemeindepräsidenten hinterlegt, 
welcher zur gehörigen Zeit jedem stimmfähigen Bürger ein Exemplar zu» 
stellen muß. 

Art, 6. — Jeder Aktivbürger, welcher in einer Gemeinde wirklichen 
Wohnsitztz hat, muß von Amtes wegen auf die Wahlliste dieser Gemeinde 
eingeschrieben werden, und, wenn er Übergängen wurde, muß er nichts 
destoweniger zur Abstimmung zugelassen werden, wofern die kompetente Be
hörde nicht den Beweis besitzt, daß er durch die .kantonale Gesetzgebung 
vom Aktivbürgerrecht ausgeschlossen ist. 

Art, 7, — Die Listen 'oder Wählregister müssen wenigstens während 
einer Woche vor der Abstimmung öffentlich ausgestellt werde», damit die 
Wähler genügende Kenntnis davon nehmen können, , 

Art, 8. — Das Stimmen dnrch Vollmacht ist untersagt, 

Art, '.). — Die Abstimmung hat geheim lind durch Abgabe eines ge-
druckten Stimmzettels zu erfolgen, auf dein man entweder ein „ Ja" für 
die Annahme oder ein „Nein", für die Verwerfung schreibt, 

Älrt, 10. — I n jeder Gemeinde oder Sektion wird gemäß dem vorn De-
pnrternente des Innern vorgeschriebenen Formulare ein Abstimmnngsverbal 
ausgefertigt, dessen Genauigkeit die Mitglieder des kompetenten Schreib' 
amtes durch ihre Unterschrift bezeugen. 

Weint die ans die eine oder die andere Kolonne des Verbots eingetragenen 
Zahlen korrigiert oder ansgestrichen werden, müsse» sie, um keinen Zweifel 
Übrig lassen, unten gänzlich in Buchstaben wiederholt werde». 

Sogleich »ach vollendeter Abstimmung wird ein Doppel des Verbals an 
das tantonale Departement des Innern gesandt, während ein zweites Doppel 
sogleich dem Negierungsstatihnlter des Bezirkes zn übermitteln ist, der das» 
selbe ohne Verzögerung mit einer Zusammenstellung des Gesamtergebnisses 
dem gleichen Departement einzusenden hat. 
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Art. 11. Die Gemeindebehörden müssen sogleich und iinter Strafe durch 
telegraphische Depesche das Departement des Innern über das Abstim« 
munasresultat benachrichtigen. 

Die Verzögerung in der Einsendung der Verbale und der telegraphischen 
Depeschen wird mit einer Geldbuße, welche sich auf 100 Fr. belaufen kann, 
bestraft. 

Art. 12, - - Die Stimmzettel müssen sorgfaltig liiifbewnhrt werden. Die-
selben 'werden durch die betreffenden Schreibäintcr gehörig in ucrfiegelte 
und getrennte Umschläge gelegt uud an das Departement des Innern ge»' 
schickt, um daselbst gut Verfügung der BündeBbehürden gehalten zu werden. 

Art. 13. — Die Beschwerden, welche in betreff der Abstimmung erhoben 
werden könnten, müssen innerhalb der Frist von sechs Tagen, vern jenem 
Tage an gerechnet, wo das Resultat amtlich ocrüffentlicht wird, schriftlich 
an den Staatsrat gesandt werden. 

• Art. 14. — Für alle durch gegenwärtigen Beschluß nicht vorgesehenen 
Fälle hat man sich nach der einschlägigen Bundesgesetzgebuug und nach dem 
,kantonalen Gesetze vom 23. Mai 1908 und dem Abändcrnngsgcsctze vom 
20. November 1912 über die Abstimmungen und Wahlen z«' richten. 

Gegeben im Staatsrate zu Sitten, den 9. April 1920, um ins Amtsblatt 
eingerückt und an den Sonntagen, den 2., 9. und 16. Mai 1920, in allen Ge
meinden des Kantons verlesen und angeschlagen zu werden. 

Der Vize-Präsident des Staatsrates: 
M. T r o i l l e t . 

Der Staatskanzler: 
Osw. A l l et. 

Beschluß 
vom 17. April 1920, 

betreffend die Bekämpfung der Maiküfer im 3ahre 1920. 

D e r S t n a t s r n t des K a n t o n s W a l l i s , 

I m Hinblick auf den großen Schaden, den die Maikäser an den Bäumen 
und aiv den Kulturen iui allgemeinen verursachen; 

Eingesehen neu kantonalen Beschluß vom 25, März 1913 betreffend 
die Vertilgung der für die Lnndluirtschnft schädlichen Insekten; 

Eingesehen die Verfügung des eidgenössischen Ernährnngsamtcs vom 
18. Februar 1920: 

Willens, zu diese», Behufe wirksame Maßnahmen zu treffen; 
Auf Antrag des-Departements des Innern, 



- 28 -

Beschl ießt: 

Art, 1. — Die Sammlung und Tötung der Maikäfer ist in allen Ge» 
meindcn, in denen ein bedeutender Flug dieser Käfer festgestellt wird, als 
obligatorisch erklärt, 

Art, 2. — Die Gemeinden bestimmen die Hon jedem Steuerpflichtigen 
zu sarnmclude Menge unter Berücksichtigung nachstehender Abstufung: 

nj Haushaltungen, die keine öder weniger als Fr, 5.— knutoualr 
Steuer bezahlen: 1,5 Dekaliter; 

b) Eigentümer mit Steuer'»-: 
von 5 bis 20 Fr. kantonale Grundsteuer: 2 Dekaliter 
„ 20 bis 50 Fr, „ „ 3 „ 

50 bis ION Fr, „ „ 4 
„ 100 bis 200 Fr. „ „ f. „ 
„ 200 bis 300 Fr, „ „ 8 „ 
„ 300 bis 400 Fr, „ ' „ 10 „ 
„ 400 bis 500 Fr. „ „ 12 

über 500 Fr. „ „ 15 „ 
Die Agbagc und die Tötung der Maikäfer sind von der Gemcindepolizei 

zu kontrollieren. 

Art. 3. — Die Gemeinden haben die gesammelten Maikäfer für min« 
bestens Fr. 1.50 pro Dekaliter entgegenzunehmen. Dagegen sind sie bc« 
rechtigt, von jeder Haushaltung oder jedem Eigentümer, die nicht die vor-, 
geschriebene Menge eingebracht haben, einen gleichen, um 50 <y° erhöhten 
Betrag zu verlangen, 

Bund und Kanton vergüten den Gemeinden, welche die Sammlung und 
Tötung der Maikäfer organisiert haben, zwei Drittel der als Sammelprämien 
von den betreffenden Gemeinden gemachten Gesamtausgaben. Die Vergütung 
darf jedoch 10 Rappen dnrch Liter der eingesammelten Maikäfer nicht 
übersteigen. 

Art 4. — Die Gemeinden. bestimmen den Beginn und Schluß der 
Sammlung. Sie sollen die Sammlung sofort nach dem Fing der Käfer 
anordnen, damit sie nach Möglichkeit noch vor der Legezeit vertilgt werden 
tonnen. Wo das Sammeln der Maikäfer durch Private ungenügend ist, tön-
nen sie erforderlichenfalls Arbeiterabteilnngen hicfür,orgauificrcu, 

Sie treffen die nötigen Maßnahmen, dannt die getöteten Käfer ver-
wendet werden; entweder durch Hcrrichtung als Gcflügelfuttcr oder durch 
Konipostieruug und Verwendung als Düugmittcl. 

Art. 5. — Die Gemeindeverwaltungen sind verhalten, bis spätestens 
den 15, Jul i 1920 der kautonaleu Abteilung für Landwirtschaft, in Sitten, 
ihren Bericht einzureichen, worin sie die Gesamtmenge der eingebrachten Mai-
käfer, die hiefür gemachten Ausgaben und den noch zu beziehenden Betrag 
für unerfüllte Sammelpflicht anzugeben haben. Dieser kurzen Znsanunen-
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stellung ist ei« ausführliches Verzeichnis aller zum Sammeln verpflichteten 
Steuerpflichtigen beizufügen, niit Angabe der geforderten und abgelieferten 
Menge und der bezahlten Prämien oder der auferlegten Außen. 

Art, 6. — Zuwiderhandlungen gegen den vorliegenden Beschluß werden 
mit Bußen von 20 bis 200 Franken bestraft. Die' Bußen werden vom Dc» 
partemcnte des Innern ansgcfprochen, unter Vorbehalt des Rekurses an 
den Staatsrnt, 

Art. 7. — Der vorliegende Beschluß tritt sofort in Kraft,. Das Dc° 
partcment des Innern ist mit dessen Vollzng beauftragt. 

So beschlösse» im Staatsrate zu Sitten, den 17. April 1920, um ins 
Amtsblatt eingerückt inid sofort nach Empfang in allen Gemeinden des Kan» 
tons veröffentlicht uud angeschlagen z» werden. 

Der Präsident des Staatsratcs: 
E. D e l a co st e. 

Der Staatskanzlcr: 
Osw. A l l e t. ; 
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Verordnung 
uom 17. April 1920 

betreffend die Führung **** Kantonalen Grundbuches. 

Der Staatsrat des Kantons Wallis, 
I n Ausführung der Art, 953 Z. G, B, und 296 des, Einführungs-

gcsches: > 
Auf Antrag des Finnnzdepartemcntcs, 

V e r o r d n e t : 

I. Organisation. 
1. Grundbuchkreife und Grundbuchämter. 

Art, 1, — Jeder der gegenwärtigen Hypothekaramtskreise bildet einen 
Grundbuchkreis, Die bestehenden Hhpothekarbureaux sind aufgehoben und 
werden mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung ersetzt durch die Grund-
buchamter (Art, 244 (£.=©.). 

Art. 2, — Der Kanton wird in fünf Grundbuchkreise eingeteilt. 
D e r erste K r e i s umfaßt die Bezirke Goms, Oestlich-Raron, Brig 

und Visp mit Grundbuchamt in Brig; 
D e r z w e i t e K r e i s umfaßt die Bezirke Westlich-Raron und Lenk 

mit Grundbuchamt in Ieuk; 
D e r d r i t t e K r e i s umfaßt die Bezirke Siders, (Sring, Sitten und 

Gundis nnt Grundbuchamt in Sitten; 
D e r v i e r t e K r e i s umfaßt die Bezirke Martinach, Entremont und 

die Gemeinden Vernnhaz, Snlvan und Fiuhnut mit Grnndbuchamt in Mai» 
tignh-Bonrg; 

D e r f ü n f t e K r e i s ninfaßt die verbleibenden Gemeinden des Ve-
zirkes St. Manrice uud den Bezirk Monthey mit Grundbuchamt in Monthey. 

2. Wahl des Grundbuchbeamten, Wählbarkeit, Stellvertretung, Ange« > 
stellte, Amtslokal, Vureauftunden. 

Art. 3. — An der Spitze jedes Grundbuchamtes steht der Grundbuch-
Verwalter und sein Stellvertreter. 

Sie werden vom Stantsrat ernannt, (Art. 246 (§.»(55.). 
Bet der Wahl des Stellvertreters gibt der Staatsrat dem Grundbuch» 

verwalte,: Gelegenheit, allfällige Wünsche inbezug ans die Perfon des Stell» 
Vertreters vorzubringen. , 

Art. 4. — Der Staatsrat stellt den Grundbnchbellinten «in der Größe 
und Wichtigkeit des Kreises entsprechendes Kanzleipersonal zur Verfügung. 

Namentlich ist den Beamten zur Besorgung der für die Anlegung des 
Grundbuches erforderlichen Arbeiten besondere Kanzleiaushülfe zu bewilligen. 
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Art, 5. — Jedem Grundbuchamt wird ein Geometer zugeteilt. 
Während der Periode der Einführung des Grundbuches kann jedoch 

ein und derselbe Geometer für zwei oder mehrere Grundbuchämter tätig sein. 

Die Obliegenheiten des Geomcters find nmfchrieben im Dekret vom 
22. Mai 1914 betreffend die Grnndbnchuerniefsnngeu, 

Art. 6. — Dein Personal der Grundbuchäniter wird strengste Diskretion 
zur Pflicht geyiacht. Tasselbe untersteht, was feine Rechte und Pflichten 
anbetrifft, dem Reglement betreffend die Beamten und Angestellten in den 
Staatsburcaux. 

Art. 7. — Der Grundbnchbearnte hat d,ie Befugnis, Unterschriften von 
Grundbnchakten zu beglaubigen, sofern diese Unterschriften in seiner Gegen-
wart hingesetzt oder persönlich anerkannt werden. 

Art. 8. — Der Grundbuchbeamte hat bei Ausstellung von Befcheinignn-
gen und Erklärungen seiner Unterschrift immer das ihm vom Staate zur 
Verfügung gestellte amtliche Siegel beizufügen. 

Art. 9. — Die Grundbuchbeamtcn können weder Abgeordnete auf die 
'eibg. Räte und den Großen Rat fein, noch irgendwelche administrative noch 
richterliche Beamtnng versehen. 

Ebenso ist ihnen die Ausübung des Notariates untersagt. (Art. 247 E.-G.). 

Art. 10. — Der-Grundouchbenmte hat sich in. Ausstand zu begeben, so-
fern es sich um Eintragungen handelt, an denen er oder seine Ehefran oder 
Verwandte und Verschlungerte i» aufsteigender oder absteigender Üinie in-
terrssiert sind, 

Art. 11. — Die Gemeinden, in welche» sich Grnndbuchamter befinden, 
haben die vom Fiun!,zdepartemeut als erforderlich erachteten Räunilichkeiten 
auf eigene Kosten zur Verfügung zu stellen. 

Der Gemeinde bleibt das Beschwerderecht au, den Slaatsrat gewahrt. 

Die Aultslutnle sollen leicht zugänglich, geräumig, gut beleuchtet, heizbar 
und möglichst feuersicher fein. 

I n jedem Bureau ist ein für das Publiknui bestimmter Vorraum zu schaffen, 

. Die Geineinde des Amtssitzes hat für den Unterhalt dieser Ränmlichteiten, 
sowie für die Beleuchtung, Heizung und Reinigung derselben zu sorgen. 
(Art. 244 E.°G.) 

Art. 12. — Die Bureaustundeu für das Personal der Gruudbuchämter 
werde» festgesetzt wie folgt: vormittags von 8—12 Uhr, nachmittags von 
2—6 Uhr. 

Dem Publikum stehen die Grundbuchäniter offen jeden Werktag: vor» 
mittags von 9—12 Uhr und nachmittags von 2—4 Uhr. 

Art. 13. — Anf jedem Grundbuchamt befindet sich ein Inventar über 
die vorhandenen Register und das vorhandene Vureaumaterial und -Mobiliar. 
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3. Aufficht übe« die Grundbuchiimter und Vefchwerdeuerfnhren. 

Art, 14, — Dcr Staatsrat ist die kantonale Aufsichtsbehörde über die 
Grundbuchäiilter. Die Grüiidbilchbenoiten und ihre Stellvertreter stehen unter 
seiner unmittelbaren Kontrolle, 

. Die Kontrolle wird speziell durch das Finanzdepartenient ausgeübt. 

Die Regierung bezeichnet zn diesem Zwecke einen besondern Kontroll' 
Beamten (Inspektor). (Art. 247, al. 2.) 

Art. 15. — Dem Grnndbuchinspektor liegt die Prüfung der gesamte» 
Geschäftsführung der Gruudbuchämter ob. ' 

Diese Prüfung hat der Iüspektor bei jeden: Grundbuchamt jährlich min« 
öestens einmal vorzunehmen. Der Staatsrat kann jederzeit außerordent« 
liche Inspektionen anordnen. (Art. 248 ©.«©.) 

Art, 1 (3. — Die Inspektion hat sich insbesondere zn erstrecken ans die 
formelle und materielle Behandlung der Rechtsgeschäfte, sowie ans die 
Kasfaführnng. 

I;i dringlichen Fällen erstattet der Inspektor sofort, sonst aber jeweils 
am Ende jedes Verwnltnngsjahres dem Staatsrat Bericht über das Resul-
tat seiner Inspektionen. 

Art, 17. — Wegen Rechtsverzögernng seitens der Grundbnchbeamten kann 
jederzeit Beschwerde geführt werden. 

Wird die Anmeldung einer Eintragung, Vormerkung, Abänderung oder 
Löschung vom Grundbuchverwalter gemäß Art. 24 abgewiesen, so hat der 
Anmeldende das Recht, binnen IN Tagen von der Mitteilung an gerechnet 
beim Staatsrat Beschwerde zn führen. 

Die Beschwerde ist schriftlich in zwei Doppeln, beim Vorsteher des Finanz-
departementes einzureichen, 

Letzterer fordert den Grundbnchbeamten znr Vernehmlafsung auf und 
macht von AmtsN'egen diejenigen Erhebungen, die ihm für die Beurteilung 
der Angelegenheit von Wichtigkeit erscheinen. Daraufhin hat der Staatsrat 
in kürzester Frist zu entscheiden und den motivierten Entscheid dem Be-
schwerdeführer und dem Grnndbuchbeamten znr Kenntnis zn bringen. 

Der Entscheid des Staatsrates kann binnen 10 Tagen seit dessen Zu« 
slellnng an den Bundesrat weitergeleitet werden. 

Art, 48. — Amtspflichtverletznngen der Beamten und Angestellten der 
Grnndbuchveriualtung werden vom Staatsrat mit Ordnungsstrafe geahndet. 
Die Ordnungsstrafe besteht: 

a) in Verweis; 
b) in Geldbnße bis zn 100» Franken; 
e) in schweren Fällen in Amtsentsetzung. 

Vorbehalten bleibt die strafrechtliche Verfolgung. (Art. 957 Z. G. B-). 
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4. Haftung der Grundbuchbeamten und Kautionspflicht. 

Art. 19, — Der Kanton ist verantwortlich für allen Schaden, der 
aus der Führung des Grundbuches entsteht. Er hat jedoch Rückgriff auf 
die Beamten und Angestellten der Grundvuchverwaltung, fowie die Organe 
der unmittelbaren Aufficht, denen ein Verschulden zur Last fällt, (Art. 251 E,-G,) 

Art, 20, — Die Grundbuchbeamten sind dem Staate verantwortlich 
für allen Schaden, der ihm aus pflichtwidriger Führung des Grundbuches 
entsteht, mag dieser Schade» veranlaßt sein durch das Verhalten des Grund-
buchverwalters selbst, seines Stellvertreters oder des angestellten Kanzlei» 
Personals. (Art. 251, As. 2, (£.*©.) 

Der Grundbnchvcrwaltcr hat jedoch seinerseits gesetzlichen Rückgriff auf, -
den Stellvertreter, resp, auf die Augestellten, denen ein Verschulden zur 
Last fällt. 

Bloß, mündliche Auskünfte des Grundbuchbeamten ziehen keine Haftbar» 
keit nach sich. 

Art, 21. — Schadenersatzklagen auf Grund vorstehender Bestimmungen 
werden beurteilt nach den Vorschriften des Schweiz. Obligationcnrcchtes, 

Art. 22. — Zur Sicherstellung des Kantons haben die Grundbuchbeamten 
vor ihrem Amtsantritt eine Amtsbürgschaft von Fr. 20,000—30,000 nnd ihre 
Stellvertreter eine solche von Fr. 5,000—10,000 zu leisten. 

Ueber den Betrag der Bürgschaft entscheidet der Staatsrat in jedem ein» 
zelncn Fall mit Rücksicht auf die Wichtigkeit und den Umfang der Amts» 
gefchaftc der einzelnen Beamten. 

Die Bürgschaft kaun durch eine andere gleichwertige und vom Staats-
rat als genügend erachtete Sicherheit erseht werden. (Art, 252 E, G,) 

Die Bürgen haften dem Staate noch wahrend einer Dauer von 5 Jahren 
nach Amtsanstritt des Grnndbuchverwalters, desgleichen anderweitig von 
demselben bestellte Sicherheiten. 

Art. 23. — Das Finanzdeparteinent hat sich alljährlich von dem Vor» 
handensein der nötigen Sicherheiten zu überzeuge« und gegebenen Falles die 
erforderlichen Maßregeln z» ergreifen. 

8. Die Besoldung der Beamten und Angestellten. 

Art, 24. — Die Grundbuchvcrwalter, deren Stellvertreter, sowie das 
Kauzlcipeisonlll werden vom Staate besoldet. 

Der Grundbuchbeamte wird in die V. Klasse eingereiht. 
Die Gehälter der Snbstituten und des Kanzleipersonals werden vom 

Staatsrat von Fall zu Fall festgesetzt. 
Die Besoldung bildet die ausschließliche Entschädigung für die Inanspruch« 

nähme und Betägignng der Grnndbuchverwalter in ihrem Amte. Die bisher 
bezogeneu Spurteln find zu buchen und fallen in die Staatskasse. 

3 
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6. Die Buchhaltung. 

Art, 2G. — Das provisorische Grundbuch umfaßt: 

a) Für jede Gemeinde: 
1) Das Hauptbuch; 
2) die Pläne der Geiueindeuerniefsunszeu, soweit solche oorhanden sind; 
3) das (5igcut!i»ieruerzeichuis; 
4) das Register für die Scroituten und Gruudlastc»! 
5) das Register über Alprcchte oder Wasserleitungen von Genossenschaften; 
(>). das Register für die Belege. 

b) Für den Kreis: 
1) Das Tagebuch; 
2) das Register über Korrespondenz. 

Art, 27. — Für das Hauptbuch wird ausschließlich das Kulleltiublatt 
ucrnendet, in dein Sinne, daß das Kullektiublatt, wo die Umstände dies als 
zweckmäftig erscheinen lassen, nnch als Einzelblatt benützt werden kann. Das 
Kollektiublatt enthält eine kurze Licgenschaftsbeschreilning bezüglich jedes 
Grundstückes, das auf dem Blatte eingetragen ist. 

Auf jeden: Kollektiublatt wird eine besondere Spalte für die Aumer-
kungen reserviert. 

Art. 28. — Bei der Anlage des Grundbuches siud sämtliche Grundstücke dcsscl» 
ben Eigentümers, die grnndpfandlich zusammengehören (Verpfändung mehrerer 
in derselben Gemeinde liegender Grundstücke desselben Eigentümers für die 
gleiche Schuld), auf ein und dasselbe Grundstückblatt, sämtliche pfandfreicn 
Grundstücke auf ein oder mehrere andere Grundstückblätter aufzutragen. 

Bezüglich der Umfchreibuug ciues Grundstückes von einein Kullektivblatt 
ans ein Einzclblatt oder mehrere Grundstücke von Vinzelblättern auf ein 
Kollektiublatt gelten die Vorschriften der G. V. V„ Art. 94. 

Art, 29. — Die vorhandenen Vcrmcssnngswcrkc, welche in Gcinäßheit 
der besondern Verordnung des Staatsrntes ergänzt worden sind, 
bilden Bestandteil des provisorischen Grundbuches und sind im Doppel beim 
Grnndbucharnte aufzubcwahreu. 

Das kautoualc Vermcfsnngsamt sorgt für eine richtige Rachführung 
dieser Pläne, 

Art. 30. — Das Eigentümcrverzcichnis ist in alphabetischer Reihenfolge 
anzulegen und enthält: den Geschlechtsnamen, Vornamen, Abstammung und 
Wohnort des Eigentümers, eventuell seinen Heimatort. 

Die Ehefrau wird unter ihrem Mädchennamen eingetragen und durch 
den Gcschlechtsnamcu des Ehemannes ergänzt. 

Z. B. — Diibuis Marie des Joseph verheiratet Luyet. 
Güter von Bevormundeten sind unter deren Namen einzutragen. 

Bei Miteigentum wird jeder Miteigentümer in das Eigentümerverzeich» 
nis eingetragen. 
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Bei Erbengemeinschaft werden die Güter eingetragen auf den Namen 
des Erblassers. 

Z. B. — Germanier Elqi des Peter, die Erbengemeinschaft. 
Die Einträge betreffend die Gemeinden, Bürgerschaften und juristischen 

Personen erfolgen ix alphabetischer Reihenfolge am Schlufse des Eigentümer» 
Verzeichnisses in nachstehend bezeichneter Weise: 

Die Gemeinden, Bürgerschaften, Stiftungen, Anstalten, Alp«, Allmend-
und Wassergenossenschaften unter dein Anfangsbuchstaben der betreffenden 
Gemeinde, z. B.: 

A. Artrnz: Die Burgerschaft. 
E. Evolene: Kapelle von Hauderes. , 
C. Conthey: Pfarrbenefizium. 
M. Mase : Alpgenossenschaft Arpeltaz. 
H. Heremence: Die grosse Wasserfuhr. 
S. Sitten: Waisenhaus. 

Die Handelsgesellschaften und Genossenschaften unter ihrer Firma, z. B.: 
A. Association agricole du Valais. 
B. Bank Brig. 
C. Compagnie du cnemin de ier V. Z. 
D. Dubuis & Cie. 

Die Eintragungen betreffend Bund und Kanton erfolgen ebenfalls am 
Schlüsse des Eigeutümeruerzeichnifses in folgender Weise: 

Eidgenossenschaft: Wallis. 

Art 31, — Das Register für die Seruituteu und Grnndlasten enthält eine 
genaue Befchreibuug dieser Rechte. Jede Seruitut und jede Grnndlast enthält 
eine spezielle Ordnungsnummer. 

In diesem Register wird das herrschende und das dienende Grund« 
stück (bei Personalseriiitnteu, das dienende Grundstück und der Name des Be» 
rechtigteu), Natur und Inhalt der Servitut oder der Grundlast näher 
umschrieben. 

Eine spezielle Kolumne wird vorbehalten behnfs Verweisung auf die 
Belege. 

Art. 32. — Das Register über die Alp- und Wassergeuosseuschnften hat 
zu cuthalten: 

a) Den- Namen der Alpe oder der Geteilschast; 
6) die Statuten oder Reglement«; 
c) die Anzahl der Rechte, ihre genaue Umschreibung, die Art der Unter» 

teilung und die Schätzung; 
d) die Namen, Vorname», Abstammung und Wohnort der Geleiten nnd 

die Zahl der jedem Gctcileu zustehenden Rechte; 
e) ein alphabetisches, Register der Geteilen. 
Für jeden Geteilen wird im Register eine Spalte freigelassen behufs 

Eintragung abfälliger Veränderungen am Bestaube seiner Rechte oder Ein-
tragung von Belastungen. 
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Tcilrcchtc Don weniger als einem Viertel Kuhrecht oder einem Wasser-
ziel unter- einer Viertelstunde werden in dieses Register nicht eingetragen. 

Art. 33, — Die für das Grundbuch uefHminten Belege find ans amtlich 
festgesetztem Formular einzureichen. 

Art. 34. — Die Belege siud vom Grundbuchbearnten mit der Ordnungs» 
Ziffer der Anmeldung im Tagebuch zu «ersehen und gemeindeweis zn klassieren, , 

Sie werden gemeindeweis eingebunden und paginiert und sind bis zum 
Zeitpunkt des Einbindens sorgfältig in Registermappen aufzubewahren. Es 
ist gestattet, eventuell die Belege mehrerer Jahre in einem Bande zn oer-
einigen, oder wenn der, "Umfang dies «erlangt, für ein Jahr mehrere Bände 
zu' erstellen. 

Je zweihundert Belege sind zusammenzubinden. 

Art. 35. — Die Anmeldungen werden mit den Belegen klassiert und führen 
die gleiche Ordnungsnummer, wie das Beleg selbst. 

Art. 38. — Ist für mehrere Eintragungen in verschiedenen Grundbuch-
blättern nur ein Beleg vorhanden, so hat der Grundbuchverwalter bei den-
jenigen Grundbuchalten, in deren Faszikel das Beleg selbst nicht aufgenommen 
werden kann, eine Verweisung ans dasselbe anzubringen und im übrigen diese 
Verweisung als Beleg zu benutzen. 

Art. 37. — Das Tagebuch ist nach dem vorn Bundesrat aufgestellten . 
Formular zu führen, mit der Ergänzung, daß eine Kolonne aufgenommen 
wird für Angabe des stipulierten Wertes, sowie eine Kolonne für die be-
zogene Gebühr. ' 

Art. 38. — Das Register über die Korrespondenzen ist nach kaufmännischer 
Art zn führen, so daß der Nachweis der erfolgten Mitteilungen, welche 
durch 'Gesetz und Verordnung vorgeschrieben sind, jederzeit einwandfrei er-
bracht werden kann. 

II. Allgemeine Vorschriften. 

Art. 38. — Maßgebend für die Führung des kautonaleu Grundbuches 
sind im allgemeinen die Vorschriften der Verordnung des Bundesrates be-
treffend das Grundbuch (nachstehend zitiert G. B. V). 

Art. 40. — Gegenstand des Eintrages iu das Grundbuch bilden: 

1. Die Liegenschaften; 
2. die selbständigen und dauernden Rechte an Liegenschaften; 
3. die Bergwerke, 

Die nicht im Privateigentum steheudeu nud die dem öffentlichen Ge-
branch dienenden Liegenschaften werden mir dann in das Gruudbuch aufge
nommen, wenn dingliche Rechte daran zur Eintragung gebracht werden wollen 
(Art. 944, Z. G. B.). 
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Art, 41. — Folgende Rechte finden im Grundbuch Aufnahme.' 
1. Das Eigentum; 
2. die Dienstbarkeiten nnd Grundlasten; 
,3. die- Pfandrechte. 

Rechte im Sinne dir Art. 959, 900, 901 Z. G. B. werden vor folche ge° 
maß Art. 690, 841, 940, 902 Z. G. 33. uud Art. 45, Schlußtitel, angemerkt. 

III. Eintragungsverfahren. 
1. Anmeldung. 

Art. 42. — Die Anmeldungen' von Einträgen haben bei demjenigen 
Grundbuchamt zu erfolgen, in dessen Kreis sich die im Akt bezeichneten Grund« 

•. stücke befinden. 

Liegen die Grundstücke in verschiedenen Grundbnchlrc'isen, so hat die An« 
Meldung bei jedem derselben zu erfolgen, unter Beifügung der Belege. 

Art. 43. — Die Anmeldung eines Eintrages in das Grundbuch hat 
schriftlich und vorbehaltlos zu geschehen. 

Die Echriftlichkeit der Anmeldung kann auf besonderem Formular er-
folgen, sie sau,» aber auch dadurch bewerkstelligt werden, daß am Schlüsse t>cs 
einzutragenden Aktes die mit Datum und Unterschrift »ersehene Erklärung 
aufgenommen wird: „Vorstehender Akt ist im Grundbuch einzutragen". 

Art, 44. — Die Legitimation zur Anmeldung eines Eintrages be« 
stimmt sich auf Grund der Art. 905 nnd 900 Z. G. B. und der Art. 15, 
10 nnd 17 G, B, V, 

Art. 45. — Die Anmeldung hat vom Berechtigten selbst auszugehen. 
Stellvertretung ist zulässig, vorausgesetzt, daß sich der Vertreter durch 

schriftliche Vollmacht, die bei deu Grnndbuchaktcn zu verwahren ist, ausweist. 

Die Notare nnd die Steucrrcgisterhalter sind jedoch befugt, solche Rechts-
geschäfte, die gemäß Gesetz notarieller Beurkundung bedürfen, ohne Vollmacht-
answeis im Namen der beteiligten Partelen anzumelden (Art. 903 Z. G. B., 
Art. 253 E.-G.). 

Diese Anmeldung hat spätestens innert 15 Tagen nach Stipnlation des 
Aktes Zu erfolgen. 

Art. 40. — Bei der Anmeldung hat der Notar die Originalurkunde 
und eine ans amtlichem Formular verfaßte, beglaubigte Vlbschrift, der Nc-
gisteihalter ein ans amtlichem Formular niedergeschriebenes Originalduppcl 
(Verordnung vom 31. Dezember 1912, Art. 8, Art. 18,, Al. 3, Art. 23) 
vorzulegen. 

Privaturkunden, die zum Eintrag angemeldet werden, sowie Eintragun-
geu auf Grund behördlicher Verfügung find ebenfalls auf amtlichem For» 
mnlnr einzureichen und zwar im Original. Bei Privaturkunden müssen die 
Unterschriften beglaubigt fciu. 
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Art. 47. — Der Grundbuchbeamte bescheinigt auf den ihm vorgelegten' 
Akte», sowie auf nllfnlliy weitem Doppeln das Datnin und die Nummer 
der Anmeldung, 

Art. 48. — - Werden in einem und demselben Akte mehrere Immobrliar« 
facheniechte begründet oder übertrage», so ist bei der Ainnelduug seitens des 
Anmeldenden ein Vorderen» beizulegen, welches ei»e sumniarische und. über
sichtliche Angabc aller dringlichen Rechic enthält, die im Grundbuch einge« 
tragen werde» solle». 

I m Falle des Art. 813 Z. G. B. ist der Rang der Pfandstelle deut° 
lich sichtbar am Kopf des für das Grundbuch bcstiniuite» Doppels vorzumerken. 

2. Prüfungspflicht des Grundbuchbeamten. 

Art, 49. — Sofort »ach Eingang der Anineldnng beim Grmidbuchamt 
hat der Veanite dieselbe mit einem E>upfa»gsUeri»ert zu versehe» und unter 
einer Ordnungsnumnier, deren Zählung »lit jedem Kalenderjahr neu be° 
ginnt, in das Tagebuch einzuschreiben. 

Weist der vorgewiesene Alt erhebliche Mängel ans, so ist die Eintrag»»g 
in das Grundbuch vom Gruudbuchvcrwnltcr abzulehnen und die Annieldnng 
abzuweisen. 

Die Gründe der Abweisung sind im Tagebuch knrz a»z»gcbc» und dem 
Anmeldenden schriftlich durch ein geschriebene» Brief und unter Angabe der 
Veschwerdefrist mitzuteilen. 

Die Abweisung der Anmeldung wird rechtskräftig, nachdem die Be« 
schwerdefrist nnbenicht abgelaufen ist (Art. 24 G. B. V.). 

Art. 50. — Die Prüfung des Beamten hat sich insbesondere zu erstrecken: 

a) Hinsichtlich des Verfügungsrechtes: 

1. Auf die Legitimation zur Verfügung. 

Vei Eigentumsübertragung und Belastung, sowie bei Grnnddienstbar« 
leiten ist nur der verfügungsberechtigt, der als Berechtigter im Grnndbuch 
eingetragen ist. 

I m übrigen gilt als Regel, daß bei jeder Rechtsänbernng die Znstirnmnng 
des i» seine» di»gliche» Rechte» auch nur »nttelbnr Beeinträchtigten ein« 
zuholen ist. 

2. Auf die Handlnngs» nnd Dispositionsfähigkeit des Verfügenden. 

Vei der Prüfung kann sich der Beanite auf das vorgelegte Material be» 
schränken. Er ist nicht verpflichtet, weitere Erhebungen von Alntes wegen 
anzustellen. 

3. Ans die Identität des Anmeldenden mit dem Verfügungsberechtigte». 

Ist der Anmeldende im Besitz der Ei»trag»»gsbclege, so ist er durch diesen 
Besitz ohne weiteres als mit dem verurknndeten Verfügungsberechtigten iden-
tisch anznsehcn. 
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I m Zweifelsfalle ist der Giundbuchbcamte berechtigt, die Vorweisung 
eines Hrimatschciucs, Fainilienbüchleins, Paffes oder anderer Legitimations« 
Papiere zu verlangen, 

4. Anf die Vcrtretnngsbefngnis, falls die .Anmeldung durch Stclloertrctiiüg 
erfolgt (Prüfung der Vollmacht, Prokura, etc,), 

5. Auf die Zuständigkeit der Behörde, falls eine Anmeldung durch eine 
solche erfolgt 

6. Hinsichtlich der Grundstücke, ob die Vorschriften betreffend die Ve-
lastungsgrenze (Art, 848 Z, G, B, und 228 E.°G.), sowie betreffend das 
Verbot der Güterzerstückeluug (Art, 250 E.-G.) beobachtet worden find, 

b) Hinsichtlich des Nechtsgrundes: 
Darauf,, ob die für die Gültigkeit desselben erforderliche Form erfüllt sei. • 

Art, 51. —• Der' Ausweis über die Form des Nechtsgrnndes luird er-
bracht gemäß Art, 18—23 der G, V, SS. 

Zuständig zur Ausstellung der Bescheinigung im Falle von Erbgang 
sowie bezüglich des ?i»tzuiesinugsrechtes des überlebende» Ehegatten (Art. 462, 
747 Z. G, 33.; ist im Kanton Wallis der Gemcindcrichter, im Falle der 
Lrbfchaftsausfchlaguug (Art, 570, 573, 576 Z, '&. 33.) der Einleitungsrichter, 

3. Anzeigepflicht. 

Art, 52. — Von allen grundbuchlichcn Verfügungen, die ohne Vorwissen 
der Beteiligten erfolgen, hat der Grundbuchbeamte deu Interessenten An-
zeige zu machen (Art, 665, 743, 744, 834, 837, 841, 845, 976 Z, G, B,). 

Die Fristen, die für die Anfechtung solcher Verfügungen aufgestellt sind, 
nehmen ihren Anfang mit der Zustellung dieser Anzeige, 

IV. Die besondern Obliegenheiten des Grundbuchbeamten. 

1. Die Eintragungen. 

Art, 53, — Die angemeldeten Geschäfte werden voin Grun'dbnchführer 
unverzüglich in das Tagebuch eingetragen, das alle Eingänge in zeitlicher 
Reihenfolge zu verzeichnen hat. 

Das '•i'aturn dieses Eintrages ist maßgebend für den Hauptcintrag. 

Sind die Voraussetzungen für den Eintrag erfüllt, so erfolgt der Eintrag 
im Hauptbuch, 

Art. 54, — Die Einschreibungen in das Hauptbuch haben in sorgfältiger 
Schrift ohne Naturen, Korrekturen oder Zwischcnfchriftcn. zu geschehen (G, V. V, 
25). Bleistiftnotitzen sind nur zulässig bei Einträgen von ganz vorübergehen» 
der Bedeutung (G. B. V. 26, Äl. 2, 86, Abs. 3). 

Die Löschungen bestehender Einträge erfolge» durch ^nrchstreichung mit 
roter Tinte (G, B, V, Art. 62). 
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Art. 55. — Vehufs Ermüglichung der Uebersicht sind alle Einträge in 
den Kolumnen des Grundbuchblattes in möglichst abgekürzter Form bloß init 
Stichwörtern (Kauf, Erbgang etc.) aufzunehüieu. 

Art, 5G. — I n die Kolumne für Eigentum ist einzutragen: der Name 
des Eigentümers und der zur Darstellung des Rechtes dienende Erwerbsgrund 
samt Datum. ' 

Die Pcisou des Eigentümers ist so gpnnu zu bezeichnen, als eine sichere 
Feststellung der Identität dies notwendig erscheinen läßt, neben Vor« nnb Ge-
schlechtsnamen, Name des Vaters, auch Beruf und Wohnort Und jede andere 
Bezeichnung, wenn dies zur Uuterfcheiduug Gleichnamiger notwendig ist. 

Art. 57. — Vei Miteigentum find, außer allen Namen der Miteigentümer 
die Anteilsquoten des Einzelnen auzugebeu, bei Gefnmteigcutum die Natur 
der Gemeinfchnft (Erbcugcmriuschaft, Gcmeiudcrschnft, Kollektio-, Kommandit« 
gesellfchaft). 

Art. 58. — Die Behandlung von Stockwerkseigentuiu. 

. a) Sind sämtliche Interesfeuten einverstanden, das Verhältnis in Mit« 
eigentum umzuwandeln, so wird dem Grundstück ein Blatt eröffnet nntl 
sämtliche bisherige Stockwerkscigcutümer in der Spalte für Eigentum unter 
Angabe des Quotenuerhältniffes nach Kataster als Miteigentümer am gau-
zen Grundstück mit dem darauf stehenden Gebäude eingetragen. 

Sodauu find. in der Spalte für die Dienstbarleiten zu Gunsten nnd zu 
Laste» jedes Miteigeutumantcile's oder des gnuzeu Grundstückes besondere 
Dieustbarkeiten mit dem Inhalte ausschließlicher Benutzungsrechte und aus-
schlicßlicher Unterhaltspflicht mit Bezug auf die einzelnen Stockwerke oder 
Räume einzutragen, z. B.: „R", Ausschließliche Benutzungsrechte der ein» 
zelncn Miteigentümer im Nahmen der Liegcufchaftsbefchreibuug. liebertrag-
bare Dicnstbarkeit im Sinne von Art. 781 I , G. B., oder: „2.", Ausschließ
liche Unterhaltspflicht der einzelnen Miteigentümer im Rahmen der Liegen-
schaftsbeschreibuug. Uebcrtragbnre Dicnstbarkeit im Sinne von Art, 781 Z.G.B. 

I n der Kolumne „Vormerkungen" ist zu Gunsten jedes Miteigentümers 
das Vorkaufsrecht im Sinne von ?lrt. G8fi Z. G. B. einzutragen. 

b) Können sich die Interessenten nicht verständigen, so wird dem be-
treffenden, stockwcrkweise geteilten Gebäude c i u Blatt im Grundbuch er« 
öffnet. 

I n die Spalte für Eigentum werden die einzelnen Ttockwerkseigentümer 
eingetragen. 

Neben jedem Eintrag find in deutlicher Schrift die Worte anzubringen: 
„Stockwerkcigentum des alten Rechtes". 

Der Grundbuchvcrwalter hat es, solange ihm uicht ei» Vergleich oder 
ein gerichtliches Urteil vorgelegt wird, abzulehnen, auf diesem Grundbuch-
blatt irgendwelche Einträge vorzunehmen. 
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Art. 59. — B a u m e au f f r e m d e m B o d e n : 

Das Rechtsl'erhältnis wird in der Weise behandelt, daß für den einen 
Berechtigten das. Eigentum am Boden und für den andern die übertragbare 
Dienstbnrkcit im Sinne von Urt. 781 Z. G, B, eingetragen wird. 

Bei der Anlage des Grundbuches find die Interessenten aufmerksam zu 
machen auf die Vorschrift des.Art. 271 E.«G. 

Art. 60. — I n der Kolnmne für die Dienstbarkeit und Gruudlafteu sind 
diese Rechte gemäß den Vorschriften der G. B. V. aufzunehmen. 

Realseroitiitcn sind sowohl auf dem Blatt des belasteten als berechtigten 
Grundstückes, Personalseroituteu nur aus dem Blatte des belasteten Grund-
stückes einzutragen, unter Augcibe der berechtigte« Person. 

Art. 61. — Insbesondere sind Wege über Priuntgrundstücke oder öffent
liches Eigentum, die von jedermann bcuu^t werden können, sowie solche Wege, 
die nur während einer beschränkte« Zeit zu Bewirtschaftung öffentlichen 
Gutes dienen (Allmcnben, Wälder etc.), nur auf dem Grundstückblatt des 
belasteten Grundstückes einzutragen. 

Art . 62. — Steht das Grundstück, zu dessen Lasten oder zu dessen Gnn« 
steu eiue Gruuddienstbarkeit eingetragen werden soll, ans einem Kollektiv« 
blatt, so find 'bei dem Eiutrag auf Diesem Blatt stets die Nummern des be-
lasteten und des berechtigten Gruudstiickes nuzugebeu. 

Sind das belastete und das berechtigte Grundstück auf einem Kollektidblatt 
vereinigt, so bedarf es nur'einer Eintragung, nuter Angabe der Nummer des 
belasteten und des berechtigten Grundstückes. 

Art. 63. — Landwirtschaftliche Dienstbarkeiten, die sichtbar sind und sich 
aus dem nachbnrrechtlichen Verhältnis ergeben (Bewäsferuugs» und Zn- und 
Dnrchgaugsrechte zwecks Bewirtschaftung) werden in das Grundbuch nicht 
eingetragen. 

Art, 64. — I n der Kolumne für die Grundpfandrechte erfolgen alle 
für den Inhalt des Pfandrechtes wesentlichen Angaben (©. B. V. Art. 40). , 

Art. 05. — Die gesetzlichen Pfandrechte des kantonalen Rechtes ans 
öffentlich-rechtlichen Verhältniffen bedürfen zu ihrer Gültigkeit keiner Ein« 
traguug in das Grundbuch (Art. 227 E.-G.). 

• Ar t . 66. — Die Eintragung von Grnndpfandrechteu in ein Kollektiv-
blatt darf nur erfolgen, wenn fämtliche darin anfgenomnieneu Grundstücke, 
verpfändet werden sollen. 

Wird die Eintraguug eines Gruudpfaudrechtes nur für einzelne auf dem 
Kolleltivblatt enthaltene, Grundstücke nachgesucht, so hat der Grundbuchver-
Walter vou Amtes wegeu die Ausscheidung dieser oder der übrigen Grundstücke 
des Blattes nach den Vorschriften über die Umschreibung vorzunehmen. 
<G. B. V' Art. 41, Art. 94). 
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Art, 67. — Die nu die Kolumne für Grnndpfnndrechte angegliederte 
Spalte für Bemerlungen zu den Grundpfandrcchten ist insbesondere bestimmt 
für die Aufnahiue folgender Einträge: 

Rückzahlnugs- »nd Kündigungsbedingungen, G. V, V. Art,, 40, Al, 2, 
Zustimmung des Olündpfandglnübigcrs zu einer später errichteten Dienst» 
barfeit, Qö. V, V., Art, 37, As. 2. Hinweis auf mitberpfändete Grundstücke, 
G. V. V„ Art, 42,'Al, 1, Art. 44. Veschränfung des Grnndpfnndiechtes auf 
einen Miteigentumsauteil, G. V. V., Art. 47. Bei Bodeuberbefferungen Au-
gäbe der Tilgung durch Annuitäten, G. B. V., Art. 49, Al. 2. Die Bezeichn 
nung des Baup'faud,rechtes, &. B. 5lv, Art. 50, die Angabe des Neudllmäch-
tigten nach Z. G. V„ Art, 8ß0, des Stellvertreters vo» Gläubiger und 
Schuldner bei Anleiheusobligationeu, G, B, V., Art, 51, Al. 2. Aenderungen 
des Nechtsberhältniffes durch Abzahlungen und Zinsfußermnßignngen, G. N. 23,, 
Art, t!7. Pfandcntlasfung bei Abtrennung eines Gruudpfandrechtcs unter An» 
gäbe von Umfang und Datn.ni der Abtrennung, G. B. 25., Art. 90. 

Art. 88. — Zum Zwecke der Einschreibungen Uon Neincrkungcn zu den 
Ornndpfandeinträgen ist nach jedem Gruudbncheintrag in der Abteilung 
«rnndpsand. eine Zeile leer zu lassen (G, V. 23., Art. 83). 

2. Ausstellung der Schuldbriefe und Gülten. 

Art. 09. — Zur Errichtuug eines Schuldbriefes oder einer Gült bedarf 
es der öffentlichen Beurluuduug des Pfaudbcrtrages durch ciueu Notar. 

Nach erfolgtcr Anmeldung des Pfandvertrageß hat der Gruudbuchbeamtc 
die nötigen Einträge in das Grundbuch zu besorgen und hierauf die Pfaud» 
titel gemäß den Vorschriften der Art. 53—55, ®. B. 23., auszufertigen. 

Art. 70. — Der Gruudbuchbeamte hat bon Amtes wegen darauf zu achte», 
daß sowohl beim Schuldbrief (Art. 228 E.°G.), als auch bei der Giilt (Art. 848 
Z. G, 33.; die gesetzlich borgcfchriebcue Belastungsgreuze nicht überschritten 
weide. 

Art. 71. — Jeder Titel ist vom Grundbuchbeamten, bebor er ihn dem 
Regierungsstatthalter zur Prüfung uud Mituuterzcichuuug übergibt, genau 
mit den Einträgen im. Grundbuch zu kontrollieren, zu .datieren und mit Un» 
terfchrift uiiö Amtssiegel zu ucrseheu. 

Art. 72. — Jeder Titel ist dem Regieruugsstatthalter, in dessen Amts
bezirk sich das Bureau des Gruudbuchamtcs befindet, zur Mituuterzeichuuug 

. zu iibergebeu (Art. 41, CJ.°G-, Nr. 3). 

Der Regieruugsstatthalter hat fich auf ergaugene Anzeige des Grund» 
buchbcamteu hin persönlich zum Grnudbuchamte zu begeben und die ihm 
zur Mituuterzcichunug vorgelegte» Schuldbriefe zu uergleicheu und alsdann 
eigenhändig zu uuterschreibeu. 

Der Regieruugsstatthalter «ersieht die von ihm unterzeichneten Pfand-
- ' titel mit seinem Auitssiegel. - . • 

http://Datn.ni
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Art, 73. — Die Aushändigung der Pfaubtitcl (Art, 58, G. f&. V.) ist 
beim betreffende» Eintrag im Hauptbuch mit Angabe des Adressaten vor» 
anmerken, desgleichen die Empfangsbescheinigung. Letztere ist bei den Be« 
legen aufzubewahren, 

3. Löschungen und Abänderungen. 

Art, 74. — Jede Löschung und Aenderung im Grundbuch muß vom 
Berechtigten schriftlich auf amtlichem Formular eingereicht werden. 

Die Unterschrift des Berechtigten muß beglaubigt fein. 
Handelt es sich um ciue Verfügung der zuständigen Behörde, so ist eiue 

Legalisation nicht notwendig. 

Das Grundstück, auf welches sich die Löfchiing oder Aenderung bezicht, 
ist ,genau' nach Kataster zn bezeichnen. 

Art. 75. — Die Form der Löschungen nnd Abänderungen im Grund« ' 
buch vollzieht sich auf Grund der Vorschriften der G. B. V., Art,, 62—65. 

Art. 76. — I m Falle des Art. 143, K. '&. wird das Grundstück auf betn 
Blatte des Austcigcrers gelöscht und auf Grund einer vom zuständigen Be« 
treibnngsamt ausgestellten Bescheinigung wieder iu das Blatt des Ursprung« 
lichen Eigentümers eingetragen. 

Art, 77. — Die Löschung eines Nutzniesinngs« oder Wohnrechtes erfolgt 
durch Beibringung einer Bescheinigung über den Tod des Berechtigten., 

stlrt. 78. — Finden Aenderungen am Grundeigentum zufolge des ehelichen 
Güterrcchtes oder Veränderungen bei den Gesellschaftern einer' Kolleltiv« 
gesellschaft statt, so werden dieselben vom Grundbuchbeamten auf Grund der 
Mitteilungen des Güter- und Handelsregisterführers von Amtes wegen im-
Grundbuch vorgemerkt. , \ 

Art. 79. — Aenderungen am Grundeigentum zufolge von Naturgewalt 
(Lawinensturz, Fcnersbrunst etc.) siud dem Grundbnchamt durch die Steuer« 
regisierhnltcr zur Kenntnis zn bringen. 

Der Grnudbuchverwalter macht der Aufsichtsbehörde hievon Mitteilung. 
Letztere' hat ihm vou Fall zu Fall die nötigen Weisungen zn erteilen. 

Art. 80. — Aenderungen oder Löschungen von Einträgen über Schuld« 
briefe und Gülten dürfen nur vorgenommen werden, wenn zugleich der Ori« 
ginaltitel zur Abänderung oder Löschnug oder richterliche Ermächtigung 
vorliegt. (Art. 68 G. B. V.). • 

4. Vormerkungen und Anmerkungen. 

Art. 81 . .— Die Eintragungen und Löschungen von Vormerkungen sind 
auf amtlichem Formular anzumelden. Die Gruudstücke, auf welche fich die 
Vormerkung bezicht, find genau nach Kataster zu bezeichnen. 
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Die Vetrcibuugs- und Konkursämter sind von Amtes wegen verpflichtet, 
alle Aenderungen, die auf Grund des Sch, K, G. inbezug auf die von ihnen 
veranlaßten Vormerlunge» eintreten, dein Grnndbnchanite Zur Kenntnis zu 
bringen. 

Die Anincrknngen werden ini Hauptbuch eingetragen, 

8. Teilung, Vereinigung, Umschreibung und Berichtigung. • 

Art, 82, — Bei Zerstückelung eines Grundstückes bleibt die alte Nnm» 
mer mit dein Nest des Grundstückes bestehen. Die übrigen Teile erhalten 
neue Nummern, du an die letzte Nummer des Grundbuches anschließen. 

Art 8?>. — Die Teilnug oder Vereinigung von Grundstücken.soll vom 
Griiudbnchverwalter nur dann vorgenomuien werden, wenn eine vom amt° 
lichen zuständigen Gcorneter ausgestellte Mesiurkuude oder wo keine Ver« 
messungsplnnc bestehen, ein Attest der Gemeindebehurde vorliegt, daß die 
neugcbildeteu Grundstücke gehörig vermarkt sind. 

> Art. 84. — Die Vorschriften betreffend die Teilung (Art. 86—89, 
G, V, V,) finden entsprechende Anwendung, wenn ein Grundstück von einsm 
Kollettivblntt auf ein Viuzelblatt umgeschrieben wird^ 

Ebcuso kommen die Nestimmungen betreffend Vereinigung (Art, 91, 92 
G. B. V.) zur Anwendung, weint mehrere Grundstücke von Einzelblnttern auf 
ein Kollektivblatt »ingeschrieben werden. 

Art. 85. — Ist ein Grundbnchblatt vollgeschrieben, so wird es auf ein 
neues Blatt übertrage» in dem Sinne, daß nur die nicht gelöschten Angaben 
fämtlicher Abteilungen auf das Lrgänzungsblalt übertragen werden. 

Das alte Grnndbuchblatt wird mit dem Vermerk „Abgeschrieben auf 
Ergänznugsblatt Nr, ,,," versehen. 

Das Crgäiizungsblatt erhalt »uter Hinweis auf die bisherige eine neue 
Nummer. _ 

Dieses Verfahre« darf auch überall da angewendet werden, wo das 
Gr. ndbnchblatt unübersichtlich geworden, 

Art, 80. — Scheidet ein Grundstück ans einem Kollcktivblatt ans, so 
ist nur die betreffende Ordnungszifser und die dazugehörige Nummer zu 
streichcu unter Angabe des Datums und der Verweisung, soivie des Belegs, das 
den Grund der Ausscheidung angibt, 

Art. 87. — Die Gruudbuchberichtignngen erfolgen auf Grund eines be» 
züglichc» Eintrages in das Hauptbuch. Sie find vorn Grnndbuchbeainten eigen
händig zu datieren und zn nntcrzcichnen. 
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6. Auszüge und Bescheinigungen. 

Art, 88. — Auszüge aus dein Hauptbuch oder den dazugehörigen Ve« 
legen werden auf amtlichem Formular ausgestellt und sind vom Grundbuch« 
Verwalter zn beglaubigen. 

Ebenso hat der Grundbuchvcrwalter auf Verlangen Bescheinigungen dar» 
über auszustellen, daß eine bestimmte Eintragung im Hauptbuch nicht vor» 
Handen ist, • 

V. Gebührentarif. 

Art. 89, — Die Orundbuchvcrwalter beziehen für alle amtlichen Ver« 
richtungen zu Handen des Staates Gebühren. 

Die Gebühren .sind auf allen Ausfertigungen, sowie im Tagebuch vor» 
zumerkcn. 

Auf dcu Originalakten werden Kuutrol'lmllrlen aufgeklebt, die dem 35e« 
trag der bezogenen Gebühr entsprechen. 

Die Kontrollmarken find Uom Grnndbuchbeamten dairch Anbringen des 
Amtsstempels zu vernichten. 

Der Stcmpelaufdrnck hat in der Weise zn erfolgen, daß er zum Teil 
auf die Kontrollmarke, zum Teil auf den Akt zu liegen kommt. 

Art.'30. — Ist ein Aufkleben von Kontrollmarken auf dem Originalakt 
nicht möglich, so stellt der Grundbuchbeamte einen Empfangsschein aus, den 
er aus einem nummerierten Stainniregistcr ablöst, klebt die Marken auf den 
Empfangsschein, und nimmt im Stnnnnrcgistcr Vormerk von der erfolgten 
Einzahlung. 

Art. 91. — Gebühren werden immer auf IN Rappen aufgerundet, in» 
dem Bruchteile unter 5 Rappen nicht berücksichtigt werden, 

Art. 92. — Von Gebühren befreit sind die Fälle des Art. 954, Abs. .2, 
Z. G. 33., sowie des Art. 2 betreffend'das Gesetz über die Bodenverbesserungen. 

Art. 93. — Portoauslageu sind in deu Gebühren nicht einbegriffen 
und werden zu denselben hinzugerechnet. 

Für Postsendungen ist »eben den Portoauslageu noch ein Betrag von 
30 Rappen pro Sendung zu verrechnen. 

Art. 94. — Sind für dasselbe Rechtsgeschäft von mehreren Personen 
Gebühren zu beziehen, so haften sie dem Staate solidarisch, 

Art, 95, — Sofern die Parteien keine. andere Vereinbarung getroffen 
haben, sind die Gebühren vom Käufer bczw. Erwcrber zu bezahlen. 

Die Gebühren für die Errichtung, Aenderung oder Löschung eines Grund« 
Pfandrechtes bezahlt mangels anderer Abrede der Schuldner bezw. der» 
jenige, der das Pfandrecht bestellt. 
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Art. 96. — I n Gruudbuchsacheu werden^ folgende Gebühren erhoben: 

I, Nach den, Werte: 
bei einem Betrage von Fr. 1 bis Fr. 1,000 inklusive Fr. 1, 
von mehr als Fr. 1,000— 3,000 . „ 1,50 Pruniille, 
von mehr als Fr. 3,000—10,000 , „ 2 Promillc, 
ÖDN inehr als Fr. 10,000 2,30 Promillc. 

Vei der prozcntnalen. Berechnung wird jedes angefangene Taufend als 
voll gerechnet. 

Diese Gebühren werde» erhoben von folgenden Eintragnngen: 
a) Eigentum und andere selbständige und dauernde Rechte) toie) z, B. Van» 

und Qucllenrcchte (Art. 655, 662, 779, 780 Z. G. B., Art. 7, G. B. V.). Bei 
Tauschgeschäften für den wirklichen Wert der eingetauschten Objekte. 

b) Grnndlast (Art. 783, Z. G. 58.). 
c) Grnndpfand mit oder ohne Zngehör (Art. 729, 805, Z. G. B.). I m 

Falle der Verteilung infolge Zerstückelung wird für Grundlast und Grund-
Pfand die Hälfte der Gebühr erhoben, die für die einzelnen Nencintragungen 
zu bezahlen wäre. (Art. 787, 833, 816, 852, Z. G. B., Art. 45, 46, 87, 88, 
« . B. V.). 

d) Für die Erhöhung der Pfandsnnimc bezüglich jenes Betrages, der 
die Gebühr ;ioch nicht entrichtet/hat (G. B. .V, Art. 61). 

e) Die Vormerkungen betreffend Pfändung und Arrest. 

II, Bei folgenden Eintragungen, mögen dieselben unabhängig odor in Ver» 
bindnng mit einem andern Eintrag erfolgen, werden fixe Gebühren erhoben: 

1. E i n e G e b ü h r v o n F r . 12.—: bei Ansstellnng eines Schuld-
briefes oder einer Gült durch die Grundbnchverwaltung (Art. 859, Z. G, 83., 
Art, 20, G. B. 35.). 

Der Grnndbuchbeamte bezieht überdies zu Handen des Negiernngs» 
statthalters für jeden von Letzterein zu unterzeichnenden Schnldbrief oder 
Gülttitel eine Gebühr von Fr. 1. 

2) E i n e G e b ü h r von Fr . 6.— bei folgenden Eintragungen: 
a) Vormerkung persönlicher Rechte und Verfügungsbeschräntungen (Art. 

681, 683, 959, 960 Z. G. B., Art. 71—74, G. B. .V). 

Mit Ausnahme der Vormerkung.von Pfändungen, Arrest, Konkurs und 
Nachlaßstnndnng (uergl. unter Nr. 5, (it. a). 
. b) Vormerkung vorläufiger Eintrage (Art. 961, Z. G. B„ Art. 75, G. B. V,), 

e) Nutznießung, Baurecht, Wohnrecht u. dergl, (Art. 746, 776,779, Z. G, V.), 
d) Anmerkungen (Art. 946, Z. G. B.). 
c) Errichtung einer leeren Pfandstelle (Art. 813, Z. G. B., Art, 48, 63, 

G, B, .V). 
f) Pfandrecht oder Nutznießung an einer Grundpfandforderung (Art. 66, 

G. B. V.). 
3) E i n e G e b ü h r v o n F r . 3.— bei folgenden Eintragungen: 
a) Eintragung von Servituten. 
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6) Löschung der Vormerkung persönlicher Rechte und Verfügungsbeschrän-
kungcn (ueigl, unten Nr, 5 a), 

c) Löschung oder Teilablosuug einer Grnnddienstbarkeit (Art, 696, 736, 
I . ©. 33.). 

d) Löschung von ?intziiießuug, Wohnrecht, Baurecht und andern selb
ständigen Rechten (Art, 748, Z. &. 58.). 

e) Löschung einer Grundlast oder eine* Grnndpfandes oder Kapitaloer» 
Minderung im Betrage über Fr, 5000 (Art, 786, 801, 864, Z, G. B., Art. 64, 
G, V. V,), 

f) Aenderung dou Gläubiger oder Schuldner einer Grundpfaudfurderuug 
(Art. 832, 846, I , G, ,B,, Art, 64, 66, G. B, 35.)'. 

g) Löschung einer Anmerkung. ' 

4) E i n e G e b ü h r u o u F r : 2.— bei folgeudeu Viutrngungeu: 
a) Vormerkung von Konkurs- und Nachlaßstnudung. (Die Löschung dieser 

Vormcrknngcn ist gebührenfrei.) 
b) Löschung einer Gruudlast oder eines Gruudpfaudes oder Kapital-

lierinindcrnng im Betrage bis zu Fr. 5000. 
c) Pfandoerminderung und Pfnndoennehrnng (Art, 61, G, B, V.), 
d) Umwandlung 'eines Höchstpfandrechtcs, Aenderung des Zinsfußes, Zins« 

tages oder des Vermerkes über das Bestehen besonderer Bereiubaruugcu gemäß 
G, B. V„ Art. 40, Abs. 2. ' 

c) Nachträgliche Ernennung eines Bevollniächtigteu bei Schuldbrief und 
Gült (Art. 51, G, B, 35.). 

f) Veränderungen in Schuldbrief und Gülttitel, 

5) © i n e G e b ü h r o o u F r , 1,50: . 
a) Für j e d e Parzelle bei Gruudbuchauszügeu und Grundbuchbcscheini» 

guugcn (Art, 825, «67, Z, G, B,, Art, 105, G. B, V.). Für jede weitere 
Parzellge erfolgt ein Zuschlag von Fr. 0.20. 

b) Für Vormerkung des Nachrückungsrechtcs. 

6) E i n c G e b n h r v o n F r. 1.—: 
a) Für Anzeige der Schuldübernahmc an den Gläubiger (Art. 834, 

Z. G. B„ Art. 66, G. V, V,). 
b) Für Anzeige ooit grnudbuchlichcu Verfügungen (Art. 969, I . G. B,). 
c) Für amtliche Korrespondenzen im Interesse dou Pribatcn, Vorladuu-

gcu etc. 

7) (S i ii e G e b ü h r u o n F r. 0.50 für die Beglaubigung jeder Un-
terschrift. 

Vorstehender Gebührentarif ist aualogieN'eise auf alle nicht ansdrück-
lich erwähnten Fälle anwendoar. 

Art, 97, — Bei Eintrngnng Uuii Wnfserrechts- und Bergwerkskonzessionen 
hat der Grnudbuchbeainte jeweils die Weisungen des Finnnzdepartementes 
einzuholen, desgleichen in Fällen,, die im vorstehenden Artikel nicht spe» 
zielt angeführt find. 
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Art, 98. — Für besondere Nachforschungen und Erhebungen hat der 
Grundbilchbeanite nachstehende Gebühren zn Handen der Staatskasse zu be» 
ziehen. Für: 

eine Viertelstunde und darunter Fr, 1.— 
eine halbe Stunde Fr. 2.— 
drei Viertelstunden ' Fr. 2.50 
eine Stunde , Fr, 3.— 

Art. 99. — Für jede mündliche Ansknntcrteilung hat er zn beziehen 
Fr. 0.50. Für Absckriften mit Maschinenschrift pro Seite Fr. 0.80. 

Art. 100. — Gegen die Berechnung der Grundbuchgebühren steht dem 
Zahlungspflichtigen der Rekurs an das,FinanzdcPartement zn, welches end-
gültig entscheidet. 

Die Reknrsfrist beträgt 10 Tage lion der Mitteilung der Gebühren-
rcchnung. 

VI. Kaffawefen. 

Art, INI. — Die Grundbnchucrwaltcr haben zu führen: 
1. ein Kassabnch, betreffend die bezogenen Gebühren; i 
2. ein Register, betreffend die Verrechnung der Kontrollmarken. 
Die vorgenannten Bücher sollen solid eingebunden und paginiert sein, 

Art. 102. — Die Bücher sind ooin Beamten ständig nachzuführen. ' 
Am Schlüsse jedes Trimesters werden die Bücher abgeschlossen nnd re

kapituliert. 

Der Betrag der bczogeucu Gebühren soll dem Totalbetrag der der-
kanftcu Kontrollmarken eutfprechcn. 

VII. Schluß- und Uebergangs-Veftimmungen. 

Art. 108. — Mit dem kant. Grundbuch ist. die einfache Grnndbuchwir-
kung im Sinne des Art. 48 des Schl. T. Z, G. 33. ohne Grundbnchwirkung 
zu Gunsten gutgläubiger Dritter verbunden. 

Art. 104. — Gegenwärtige Verordnung tritt sofort nach Genehmigung 
durch den Bundesrat in Kraft. 

Für diejenigen Gemeinden, in welchen das Bereinigungsverfahren noch 
nicht durchgeführt ist, gelten die Vorschriften des Art. 276 und 277, E.-G. 

So beschlossen im Staatsratc zu Titten, den 17. April 1920. 

• Der Präsident des Staatsratcs: 
E. D e l a c o st e. 

Der Staatskanzler: 
Osw. A l l e r . 



Der S l l l l t s r a t des K a n t o n s W l l l l i s , 
Eingesehen, daß der Bundesrat am 4. Mai 1920 der Verordnung vom 

17. April 1920, betreffend die Führung des kantonalen Glundduchs seine 
Genehmigung erteilt hat, 

B e s c h l i e ß t : 
Art. 1. — Die Verordnung vom 17. April 1920 betreffend die Führung 

des kantonale'i Grundbuchs tritt am 1. Juli 1920 in Kraft. 
Art, 2, — Von diesem Zeitfui:kte an sind alle mit der genannten 25ei> 

ordnung tn Widerspruch stehenden Bestimmungen, namentlich die Art. 35 
bis 49 des Dekretes vom 22. Mai 1875 zur Bestimmung des Tarifs der 
Verwaltungsllkte widerrufen. 

So gegeben im Staatsrate zu Sitten, den 14. Mai 1920, um ins Amts» 
blatt eingerückt und Sonntag, den 20. Juni 1920, in allen Gemeinden des 
Kantons veröffentlicht zu werden. 

Der Präsident des Staatsrates: ' 
E. Delacoste . 

Der Staatstanzlei: 
•• ; . ' ; . . ! Osw. A l l e t . 

Beschluß 
vom 30. April 1920 

betreffend die Wahl eines Abgeordneten auf den Nationalrat. 

D e r S t a a t s r n t des K a u t u n s W a l l i s , 

Nach Einsicht der am 15. April 1920 eingegangenen iiiib von den bevoll
mächtigte» Vertretern der konservativen Partei für die Nationalratswahlen 
von: 2(>. Oktober 1919 unterzeichneten Mitteilung, welche Vertreter, von dein 
ihnen durch Art. 25 des Bundesgcsetzes vom 14., Februar 1919 betreffend die 
Natiuualrntswahlcn zukommenden Recht Gebrauch machend, die Kantonsregic» 
rrnig in Kenntnis sehen, daß sie au Stelle des verstorbene» Dr. Alexander 
Seiler, Herrn Dr. Hermann Seiler als Nationalrat vorschlagen, 

E r k l ä r t 

Herr» Dr. Hermann Seiler, Staatsrat, in Sitte», als Abgeordneten des 
Kantons auf den Älationalrat. , 

Gegeben im Staatsrar zu Sitten, den 30. April 1920, um ins Amtsblatt 
eingerückt und Sonntag, den 9. Mai 1920, in allen Gemeinden des Kantons 
veröffentlicht zu werden, , 

Der Präsident des Staatsrates: 
E. D c l a c o st c. 

Der Staatslanzler: 
Osw. A l l e t , 

4 



• _ 5 0 X - \ ' 

Ausführungsreglement 
oorn 4. Mni 1920 

zum Gesetze vom 17. Mai 1918 betreffend die Organisation 
des landwirtschaftlichen Fachunterrichts. 

1. Kap i te l . 
Kantonale landwirtschaftliche Schule. 

l. Lehrprogramm. — Ordnung im Internat. - Verwaltung 
der Schule. 

Der Staat unterhalt in Chateau-Neuf, Sitten: 

a) eine landwirtschaftliche Iahresschule mit 18 monatigen Kursen. Der 
Unterricht ist theoretisch und praktisch. Die Kurse beginnen jedes Jahr am 
15, November, 

b) eine landwirtschaftliche Winterschule mit zwei aufeinanderfolgenden 
Kursen. Der Unterricht.ist theoretisch. Die Kurse beginnen jedes Jahr im 
November, um im Monat März abzuschließen. 

Die kantonale Schule soll überdies als Versuchsstation für Ncbban, 
Vaumzucht und Gemüsebau dienen, 

II. Grundzüge des Unterrichtes. 
a) Der praktische Unterricht. 

Der praktische Unterricht wird durch regelmäßige Vctntiguug der Schüler 
in der Gütswirtschaft erteilt. Die Schüler der Iahresschule sollen soweit 
möglich zu, allen landloirtschaftlicheu Arbeiten auf dein Felde, in der Vieh-
Haltung, im Obst-, Gemüse- und Waldbau, in der Obstverwertuug und in 
der Alpwirtschaft herangezogen und darin unterrichtet werden. Der Vcr» 
Wendung und Handhabung von laudwirtschastlichcn Geräten und Maschine:' 
ist besondere Anfmerksanlkeit zu schenken. 

Der Gutsbetrieb der kautonalcu landwirtschaftlichen. Schule soll dieser 
Aufgabe und den landwirtschaftlichen Bctriebsverhältnisscn im Wallis an» 
gepaßt nnd für möglichst vielseitige Produktion eingerichtet werden. Er soll 
aber auch in technischer und ökonomischer Hinsicht vorbildlich sein nnd einen 
angemesseneu Gewinn abwerfen. 

Die Betriebsleitung hat darauf Bedacht zu nehmen, die Schüler mit 
den Fragen der Organisation' und Leitung der Gutswirtschaft bekannt zu ,-
machen und sie über An- nnd Verkauf von Vieh nnd andern lnndwirtschaft» 
lichcn Erzeugnissen aufzuklären. Sie soll überhaupt daruach trachtcu, das 
kaufmännische Geschick der Schüler nuzurcgeu und auszubilden. 

Der praktische Unterricht wird »ach deu Auordunnge» fy(S Direktors 
durch die Werkführer nnd das hiefür bestimmte Dienstpersonal erteilt. 
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6) Der theoretische Unterricht. 

Der theoretische Unterricht hat auf die in einer guten Walliser Primär« 
schule erworbenen Kenntnisse aufzubauen, diese tunlichst zu erweitern und die 
Schüler ans den verschiedenen Gebieten der Landwirtschaft zu unterweisen. 
Dieser Unterricht erstreckt sich auf folgende Fächer: 

ci; Allgemeine Schnlfächer und Naturwissenschaften. 
Französische Sprache (Aufsatz, Geschaftskorrespondenz, Verträge und Kauf» 

abschlüsse) i 
Religionsunterricht; 
Mathematik (bürgerliches und landwirtschaftliches Rechnen); 
Geometrie und Feldmessen; 
Physik: 
Chemie; 
Zoologie; . - • , < »•>••. 
Botanik; 
Geologie; 
Zeichnen. " : ' " 

6) Volks- und betriebswirtschaftliche Fächer. 
Volkswirtschaftslehre: 
Landwirtschaftliche Betriebslehre; 
Landwirtschaftliche Buchhaltung; 
Genossenschaftswesen; 
Verbesserung und Förderung der Landwirtschaft durch den Staat; 

i Vcrfllssunas- nnd Gefetzeskuude. 
c) LaudwirtschaftliÄie Fächer. 

Allgemeiner Pflanzenban (Bodenkunde, Düngerlchrc, Bodcubearbei» 
tiing, Grnndverbesscrungen, Saatgutlehrc); 

Spezieller Pflanzenbau (Fnttcr-, Getreide», nnd Hackfruchtba»; An« 
bau anderer landwirtschaftlicher Kulturpflanzen); 

Allgemeine Tierzucht (Bau- und Lebensoorgänge der Haustiere, all« 
gemeine Züchtuugslehre, Füttcrungslehre); 

Spezielle Tierzucht (Riudbich-, Schweine- und Pferdezucht, sowie 
Ziegen-, Schaf-, Bienen- nnd Nntzgeflügelzucht; 

Milchwirtschaft; 
Gesundheitspflege und Tierheilkunde; 
Alpwirtschaft; 
Pflanzenkrankheiten; 
Weiukultur und Wciubesorgung; 
Obstbail und Obstberwertnng; 
Gemüsebau: 
Waldbau; •.-.,. ., 

• La; 'wirtschaftliche Baukunde; 
Lanl'wirtschaftliche Geräte- und Maschinenkunde. 
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Ueber Umfang der einzelnen Unterrichtsfächer ist ein Unterrichtsplan 
maßgebend, welcher der Genehmigung durch die Landwirtfchaftsdirektion im« 
terlicgt. Ans Gründen der Zweckmäßigkeit können einzelne Unterrichtsfächer, 
zusammengezogen werden, 

I n r Ergänzung des Unterrichts und behufs Förderung der Sprach» 
fcrtigkeit werden für die Schüler Uebungen im freien Vortrug abgehalten. 

Die Pflege des Volksgcfanges ist erwünscht. 

Der theoretische Unterricht an der Jahres« und Winterschule ist in tun-
lichster Anlehnung an die Verhältnisse der praktischen Land- und Volkswirt» 
schuft zu erteile». Die praktische Instruktion der Schüler nnd der theoretische 
Unterricht sind möglichst in Einklang zii bringen. 

Mit dem theoretischen Unterricht sind praktische Uebungen und Demon» 
strationcn in den Laboratorien nnd in der Gntswirtschaft zn oerbinden. Außer« 
dem ist er durch geeignete Exkursionen zu ergänzen. 

Der theoretische Unterricht wird durch den Direktor, durch die Haupt-
lehrcr und Lehrer für Spezialsächer erteilt. Ei» Teil derselben kann auch 
deu Werkführern und dem Buchhalter übertrage» werden. 

in. Eintrittsbedingungen. 
Der Eintritt der Schüler in die Jahres« und Wiutcrschulc erfolgt auf 

Grund 'schriftlicher Anmeldung nnd nach Ablegung einer Aufnahmeprüfung. 
Durch diese haben sich die Bewerber über genügende geistige Befähigung und 
über die Kenntnisse einer guten Primarschnlbildung auszuweisen, Kandidaten, 
deren Muttersprache nicht die französische ist, müssen sich überdies ans» 
weisen können, daß ihnen diese Sprache geläufig ist. 

Die Anmeldungen sind jclocilcn rechtzeitig der Direktion der Schule ein» 
zureichen. 

/ Der Anmeldung sind beizulegen: 
1. die Schulzeugnisse; 
2. ein Ausweis über Alter uud Heimat des Kandidaten! 
3. ciu ärztliches Zeugnis über gesunde und kräftige Koustitutiuu, welche 

znr landwirtschaftlichen Arbeit befähigt. Militärpflichtigen wird dieses Zeug« 
iüs erlassen, sofern das Dienstbii.chlcin vorgewiesen wirb; 

4. ein Lcnmundzeugnis, sofern der Bewerber über 17 Jahre alt ist 
und für den Zeitraum uou mehr als einem Jahre vor dem Eintritt kein 
Schnlzcugnis vorliegt. 

Für die Aufnahme in die Jahresschnle ist ein Alter von 16 und für die 
Wintcrschnle in der Regel von 17 erforderlich. 

Die Aufnahmsbcdingnngcn sind für alle Schweizerbürger dieselben. 
Acltcrc, gntbcgabte und praktisch genügend vorgebildete Bclucrbcr tön» 

nen ausnahmsweise, und sofern Plai^ vorhanden, als Hospitanten aufgenommen 
werden. Ausländer können nur auf Eiupfehlung ihrer Laudcsbehürde als 
Schüler oder Hospitanten Aufnahme finden. 
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IV. Kostgeld und Stipendien. 
' D e r Unterricht ist für Schweizcrbürger unciitgcltlich, Dic Verpflegung der 

Schüler erfolgt im Konvikt der Lehranstalt. Für Kostgeld und Unterhalt 
haben sie einen Betrag zu hinterlegen, dessen Höhe von der Direktion der An-
statt, nntcr Vorbehalt der Genchniignng des Depnrtcmentes des Innern fest» 
gesetzt ist. 

Die Rückzahlung der Leistungen für Kost und Unterhalt erfolgt eintreten» 
denfalls, wenn der Schüler die Anstalt wegen Krankheit oder Militärdienst 
verläßt und wenn dic Abwesenheit länger als einen 'Monat dauert. 

Wenig bemittelten aber tüchtigen Walliserschülern kann das Kostgeld teil-
weise, in Ausnahmefällen ganz erlassen werden. Derartige Gesuche sind mit 
der Anmeldung einzureichen und es ist ihnen, ein amtlicher Vcrmögensausweis 
des Bewerbers, beziehungsweise seiner Lltern oder Vormünder bcizngeben, 
Schweizerbürger, deren Eltern oder Vormünder im Kanton Wallis wohnen, 
find Hinsichtlich Stipendien den Wallifcrn gleichgestellt. 

Nach stattgefnndener Aufnahme entscheidet das Departement des Innern 
über die Gesuche nm Kostgelderlaß, Dieser erfolgt zunächst nnr bedingungsweise; 
die endgültige Inerkcnnnng geschieht erst nach Abschluß der Kurse, insofern 
Fleiß, Leistungen und Betragen der Bewerber' befriedigt haben. Dic Ein» 
zahlnng des Kostgeldes für den ersten Kurs hat in allen Fällen zu erfolgen. 

v. Beköstigung und Verpflegung. 
Die Beamten, Angestellten, Schüler und Dienstboten bilden einen gc» 

meinsamen Haushalt. 
Dic Schüler haben Anspruch ans eine einfache, nahrhafte und ans» 

reichende Kost und eine zweckmäßige, den landwirtschaftlichen Verhältnissen 
angemessene Verpflegung. 

Betten nnd Bettwäsche werden von der Anstalt geliefert, die für die 
Iah«sschüler auch dic Leibwäsche in angeniessenen Zeitabständen besor» 
gen wird. 

Den Schülern wird ein anständiges Betragen, Ordnung nnd Reinlichkeit 
zur Pflicht gemacht. 

Hansorbnimg nnd Stndienplan werde» das Nähere über dic Ausrüstung 
der Schüler beim Eintritt, den Arbeits- nnd Untcrrichtsbetrieb, über die 
freie Zeit, die Gewährung von Urlaub nnd Ferien bestimmen. 

I n Fällen von Krankheit haben die Schüler Anspruch auf kostenfreie Be» 
Handlung durch den Austaltsarzt. Wo es zlveckniäßig erscheint, kann Wer» 
Pflegling in einem Spital oder cincni Krankenhause erfolge», wobei dic 
Schule dic daherigeu Kosten in der Rcgcl für dic Dauer von fünfzehn Tagcn 
übernimmt. Es steht den Schülern frei, sich ans eigene Kosten auch ander-
weitig in ärztliche Behandlung zn begeben. 

Die Schüler sind gegen Unfälle zn versichern. An dic daherigen Kosten 
leistet die Schule einen Beitrag. 
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vi. Sammlungen, Bibliothek, Laboratorium. 
Zur Unterstützung und Förderung des Unterrichts werden in der fan» 

tonalen lai'dwirtschaftlicheu Schule eine Bibliothek, eine Sammlung uon Ta> 
bellen und Modellen und ein chemisches Laboratorium unterhalten. 

vll. Zeugnisse. 
Am Schlüsse eines jeden Kurses werden den Schillern Zeugnisse verabfolgt 

über Fleiß, Leistungen und über Betragen, Außerdem erhalten die, Schüler, 
welche die Schlnßprüfung mit Erfolg bestanden haben, ein Entlassnngszeugnis, 

Die Schlußprüfungen finden jeweilcn am Ende der Kurse statt; sie sind 
mündlich nnd öffentlich, 

Vlll. Kurzfristige Kurse, Proben, Auskunfterteilung. 
Kurzfristige Kurse für praktische Landluirtei, um sie mit den Neuerun» 

gen der landwirtschaftlichen Forschung bekannt zu, machen, können an der 
. kantonalen landwirtschaftlichen Schule nach Bedürfnis veranstaltet werden. 
Diese Kurse find unentgeltlich. 

Die bezüglichen Kursprogramme unterliegen der Genehmigung durch 
das Departement des Innern, 

Die Schule hat der einheimischen Landwirtschaft auch als zentrale 
Ausknnftsstelle für landwirtschaftliche Angelegenheiten zn dienen. Die Ans-
kunfterteilung erfolgt in der Regel kostenfrei. 

Für Untersuchungen im Laboratorium, Prüfung von Maschinen nnd an-
dern' Hülfsmitteln der Landwirtschaft kann von der Landlvirtschaftsdirettion 
ein Tarif aufgestellt werden. 

lx. Personal und Verwaltung. 
N) Die kantonale landwirtschaftliche Schule umfaßt folgendes Personal: 
1, einen Direktor, der mit der Verivaltnug des Landgutes und der 

technischen Leitung des laudwirtschnstlichen Unterrichts beauftragt ist; 
2. die Professoren für Spezialfächer nnd einen Lehrer fiir den allge« 

meinen Unterricht nnd die Aufsicht; , , 
3, die Werkleiter für den Betrieb des Landgutes; 
4. das nötige Dienstpersonal, 
b) Der Direktor nnd die Professoren werden auf eine Dauer von vier 

Jahren vom Staatsratc geluählt. Der Wcrkführcr nnd das Dienstpersonal 
werden im Einverständnisse mit der Austaltsdirektion fiir eine gleiche Dauer 
vom Departement des Innern ernannt. Die Gehälter des Direktors, der Pro» 
fefsoren nnd der übrigen Angestellten werden durch ein besonderes Regle» 
ment festgesetzt, welches auch deren Befugnisse nnd Obliegenheiten bestimmt. 

c) Der Direktor muß Inhaber eines Diploms der kulturtechnischen Ab» 
teilung oder eines gleichwertigen Ausweises einer höher» Schule fein und, 
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soweit möglich, sollen auch die ordentlichen Landwirtschaftsprofessoren die 
. gleichen Fähigleitsausweise besitzen, - • . 

d) I n der Buchhaltung' sind Gutswirtschnft, Schule und Haushalt als 
besondere Conti zu behandeln und es hat eine gegenseitige Verrechnung der 
Bezüge und Lieferungen zu erfolgen, ,Der Gutsbctrieb ist mit einem an» 
gemessenen Pachtzins und auch für die Arbeiten der Schüler zu belasten, 

e) Alljährlich ist dem Departement des Innern ein schriftlicher Bericht 
über das Schuljahr, sowie über das Ergebnis des Betriebes uud deu ge-
machten Erfahrungen einzureichen. 

x. Auswärtige Tätigkeit. 
Bei auswärtiger Tätigkeit, die im Auftrage der Schule erfolgt, be

ziehen Direktor und Lehrer eine Entschädigung gciuns! dem Reglemente be
treffend die Neiseentschndigung der Beamten und Angestellten des Staates, 

2. Kap i te l . 
Landwirtschaftl iche Winterfchule von Qberwal l is . 

>. Unterrichtsprogramm, Ordnung des Konvikts, 
Verwaltung. 

Der Staat unterhält in Visp eine landwirtschaftliche Schule mit: 
1. Zwei aufciuandcrsolgcnden Wintcrlurseu, Der Unterricht ist theoretisch. 

Die Kurse beginnen jeweils im November uud find im Monat März' ab-
zuschließen; , 

2. Soiumerlurfe für praktische Landwirte, Der Unterricht ist ausschließ-
lich praktisch. Die Kurse beginnen alljährlich im April uud dauern bis 
Ende Oktober, 

ll. Grundzüge des Unterrichts. 
a) Theoretischer Unterricht der Winterkurse. 

Der theoretische Unterricht.hat auf die in einer guten Walliser Primär-
schule erworbenen Kenntnisse aufzubauen, diese tunlichst zu erweisen, nnd 
eine gründliche landwirtschaftliche Berufsbildung zn vermitteln. 

Er erstreckt sich auf folgende Fächer: 
1, Allgemeine Schnlfächcr und Naturwissenschaften: 

Teutsche Sprache (Aufsatz, Gefchäftskorrefpondeuz, Vertrage und Ver-
kaufsabschlüssc)i 

Religionsunterricht; 
Mathematik (bürgerliches und laudwirtschaftliches Rechnen)', 
Geometrie und Fclduiefscn; 
Physik-
Cheinie,; 
Zoologie; 
Botanik, 
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2. Volks- und betriebswirtschaftliche Fächer: 
Volkswirtschaftslehre; 
Landwirtschaftliche Betriebslehre; 
Landwirtschaftliche Buchhaltung; 
Genossenschaftslehre; 
Verbesserung und Forderung der Laudwirtfchnft durch den Staat; 
Verfassungs» und Gesetzeskunde. 

3. Landwirtschaftliche Fächer: 
Allgemeiner Pflanzenbau (Bodenkunde, Düugerlehre, Bodenbearbeitung, 

Grunducrbesserungen, Saatgutlehre); 
Spezieller Pflanzenbau (Futter-, Getreide- und Hackfruchtbau; Anbau 

anderer landwirtschaftlicher Kulturpflanzen); 
Allgemeine Tierzucht (Bau und Lebensoorgänge der Haustiere, allge

meine Züchtungslehre, Fütterungslehre); 
Spezielle Tierzucht (Rindvieh-, Schweine- und Pferdezucht, sowie Zie-

gen-, Schaf- nnd Nuhgeflügelzucht); 
Milchwirtschaft und Milchverwertung; 
Gesuudheitspflege und Tierheilkunde; 
Alp- und Weidwiitschaft; ; • 
Pflanzenkrankheiten; 
Obstbau und Obstverwertung; 
Gemüsebau; 
Weinbau; . ,, 

. Waldbau; 
Landwirtschaftliche Baukunde; , 
Landwirtschaftliche Geräte »nd Maschinenkunde. 

Ueber Umfang nnd Inhalt der einzelnen Unterrichtsfächer ist ein Unter» 
richtsplan maßgebend, welcher der Genehmigung durch die Landwirtschasts«' 
direktion unterliegt. 

Zur Ergänzung des Unterrichts und behufs Förderuug der Sprach-
fertigkeit werden für die Schüler Uebuugen im freien Vurtrag abgehalten, 

Die Pflege des Vollsgefanges nnd des Turnens ist erwünscht. 
Der theoretische Unterricht ist in tunlichster Anlehnung an die Verhält-

nisse und Bedürfnisse der praktische» Land« nnd Volkswirtschaft zn erteilen. 
Mit dem theoretischen Unterrichte sind praktische Uebungen und Demon

strationen im Laboratorium und in der Gxtswirtschnft zu verbinden. Außer
dem ist er durch geeignete Erkursiunen zweckmäßig zu ergänzen. 

Der theoretische Unterricht wird durch den Direktor, die Hnuptlehrer 
und die Lehrer für Spczialfächer erteilt. Ein Teil desselben kann anch dem 
Werkführer nnd dem Buchhalter übertragen werden. 

b) Praktischer Unterricht in Somnierkursen für praktische Landwirte. 

Der praktische Unterricht wird diirch regelmäßige Betätignng in der 
Gutswirtschaft erteilt. Die praktischen Landwirte sollen soweit als niüglich 
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zu allen landwirtschaftlichen Arbeiten auf dem Felde, in der Viehhaltung, im 
Obstbau und in der Obstvcrwertung herangezogen und darin unterrichtet 
werden. Der Verwendung und Handhabung von landwirtschaftlichen Ge-
räteu und Maschinen ist besondere Aufmerksamkeit zu schenken. 

Der Gutsbetrieb, der mit der Schule verbünden ist, soll dieser Aufgabe 
und den landwirtschaftlichen Vetriebsverhältnissen vom Oberwallis ange-
paßt und für möglichst vielseitige Produktion eingerichtet werben. Er soll 
aber auch in technischer und ökonomischer Hinsicht vorbildlich sein und einen 
angemessenen Ertrag abweisen. 

Die Betriebsleitung hat darauf Bedacht zu nehmen, die Schüler mit 
den Fragen der Organisation und Leitung der Gntswirtschaft bekannt zu 
macheu und sie über Au« und Verlauf von Vieh nnd andern landwirtschaft» 
lichen Erzeugnissen aufzuklären, Sie soll überhanvt darnach trachten, das 
kaufmännische Geschick auch praktisch anzuregen und auszubilden. 

Der praktische Unterricht wird nach den Anordnungen des Direktors 
durch die Werkführer und das Dienstpersonal erteilt, 

lil. Eintrittsbedingungen. 
Der Eintritt der Schüler in die landwirtschaftliche Wiutcrschule er° 

folgt auf Grund fchriftlicher Anmeldung nnd nach Ablegung einer Auf« 
nahmsprnfung. Durch dicfe haben fich die Bewerber über genügende geistige 
Befähigung und über die Kenntnisse einer guten Primarschulbildnng aus-
zuweisen. Von Zöglingen einer fremden Müttersprache wird namentlich auch 
ausreicheude Kenntnis der deutschen Sprache verlangt. 

Die Anmeldungen sind jeweils rechtzeitig der Schuldirektion einzureichen. 
Der Anmeldung sind beizufügen: 

1. t>ie Schulzcugnifse^ 
2. ein Ausweis über Alter und Heimat des Kandidaten! 
3. ein ärztliches Zeugnis über gesunde und kräftige Konstitution. 

Militärpflichtigen wird dieses Zeugnis erlassen, sofern das Dienst» 
büchlein vorgewiesen wird; 

4. ein Lenmnndszeuguis, sofern der Bewerber über 17 Jahre alt ist 
und für den Zeitraum vuu mehr als einem Jahre vor dem Ein» 
tritt lein Schulzcuguis vorliegt; ein Zeugnis über praktische 
landwirtschaftliche Bctätigung. 

I u die praktische Schule werden aufgenommen junge Leute, die während 
der Sommermonate ihre praktischen landwirtschaftlichen Kenntnisse in der 
Gntswirtschaft der Schule vervollständigen wollen. Es werden» nur soviele 
Schüler aufgenommen, als zu ihrer guten Ausbildung anläßlich ist. 

J e »ach den Verhältnissen können auch solche junge Leute zum praktischeu 
Unterricht zugelassen werden, die die Winterkurse nicht? besucht haben. Die 
Schüler, die später diele Kurse mitmachen wollen, haben jedoch den Vortritt, 
I h r Eintrittsbegchren ist an die Schuldircktion z» richten nnd muß von 
einein Leumundszeugnis nnd einem amtlichen Altersausweis begleitet sciu. 
Sie können nnch zn einer Eintrittsprüfung verhalten weiden. 
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Für die Aufnahme in die Praktischen Kurse ist ein Alter von 16 und 
für die Winterschule in der Regel von 17 Jahren erforderlich. 

Die ,Aufnahmebedingungen sind für alle Schweizerbürger die gleichen. 
Aeltere, gut begabte und praktisch genügend vorgebildete Bewerber kön» 

neu ausnahmsweise und sofern Platz vorhanden ist, als Hospitanten aufge» 
nemmen werden. 

Ausländer können nnr auf Empfehlung ihrer Landesbehörden hin als 
Schüler, Praktiker oder Hospitanten aufgenommen werden. 

IV. Kostgeld und Stipendien. 
Der Unterricht ist für Schweizerbürger unentgeltlich. Die Verpflegung 

der Schüler erfolgt im Konvikt der Lehranstalt. Für Kostgeld und Unter« 
halt habeu sie einen Betrag zu hinterlegen, defsen Höhe von der Direktion 
der Anstalt, unter Vorbehalt der Genehmigung des Departements des In» 
nern festgesetzt ist. 

Die Rückzahlung der Leistungen für Kost und Unterhalt erfolgt ein» 
tretcndcnfalls, wenn der Schüler die Anstalt wegen Krankheit oder Militär« 
dienst verläßt und wenn die Abwesenheit länger als einen Monat dauert. 

Wenig bemittelten aber tüchtigen Walliserschülcrn kann das Kostgeld 
teilweise, in Ausnahmefällen ganz erlassen werden. Derartige Gesuche sind 
mit der Anmeldung einzureichen und es ist ihnen ein amtlicher Vermögens« 
ausweis des Bewerbers beziehungsweise seiucr Cltcru oder Bormünder bei« 
zugeben. 'Schweizerbürger, deren Eltern oder Bormünder im Kautou Wallis 
woyuen, sind hinsichtlich Stipendien .den Wallifern gleichgestellt. 

, Nach statlgefnndencr Aufnahme entscheidet das Departement des In« 
nern über die Gesuche »in Kostgelderlaft. Dieser crsolgt zunächst uur bediu» 
guugsweise; die endgültige Zuerkennung geschieht erst nach Abschluß der 
Kurse, insofern Fleiß, Leistungen und Betragen der Bewerber befriedigt haben. 
Die Einzahlung des Kostgeldes für den ersten Kurs hat in allen Fällen zu 
erfolgen. 

v. Beköstigung und Verpflegung. 
Die Beamten, Angestellten, Schüler nnd Dienstboten bilden einen ge< 

nieinsameu Haushalt. 
Die Schüler haben Anspruch auf eine einfache, nahrhafte und ans« 

reichende Kost und eine zwcckinäßige, den landwirtschaftlichen Verhältnissen 
angemessen̂  Verpflegung. 

Betten und Bettwäsche werden von der Anstalt geliefert, die für die 
Praktiker auch die Leibwäsche in angemessenen Zeitabständen besorgen wird. 

Den Schülern wird ein anständiges Betragen, Ordnung und Reinlichkeit 
zur Pflicht gemacht. 

Hausordnung und Studieuplau werden das Nähere über die Ausrüstung 
der Schüler beim Eintritt, den Arbcits» und Unterrichtsbctrieb, über die freie 
Zeit, die Gewährung von Urlaub und Ferien bestimmen. 
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I n Fällen von Krankheit haben die Schulet Anspruch auf kostenfreie Ve-
Handlung durch den Anstaltsarzt. Wo es zweckmäßig erscheint, kann Ver» 
pflegung in einen» Spital oder einein Krankenhause erfolgen, wobei die 
Schule die daherigen Kosten in der Regel für die Dauer von fünfzehn Tagen 
übernimmt. Es steht den Schülern frei, sich auf eigene Kosten auch anderweitig 
in ärztliche Vehandlnng zn begeben. 

Die Schüler find gegen Unfälle zu versichern. An die daherigen Kosten 
leistet die Schule einen Beitrag, 

v>. Sammlungen, Bibliothek, Laboratorium. 
Zur, Unterstützung und Förderung des Unterrichts werden in der Schule 

eine Bibliothek, eine Sammlung von Tabellen und Modellen und ein che« 
misches Laboratorium unterhalten. 

Vll. Zeugnisse. 
Am Schlüsse jeden Kurses werden den Schülern Zeugnisse verabfolgt 

über Fleiß und Leistungen in den einzelnen Unterrichtsfächern, sowie über 
das Betragen. Ueberdies erhalten die Schüler des zweiten Jahres, die mit 
Erfolg die Schlichprüfung bestehen, ein Anstrittszeugnis. 

Auf Verlangen wird jedem Zögling der praktischen Kurse von der An» 
staltsdircltion ein Zeugnis über Leistung uud Betragen ausgestellt. 

Die mündlichen Schlnßprüfnngcn finden jeweils im Frühjahr zum Abschluß 
der Kurse statt uud sind öffentlich. 

VIII. Kurzfristige Kurse, Proben, Auskunfterteilung. 
Kurzfristige Kurse für praktische Landwirte, um sie mit den Neuerungen 

der landwirtschaftlichen Forschung bekannt zn machen, können an der Schule 
nach Bedürfnis veranstaltet werden. Diefe Knrfe find unentgeltlich. 

Die bezüglichen Kursprogramme unterliegen der Genehmigung durch das 
Departement des Innern, 

Die Schule hat der einheimischen Landwirtschaft anch als zentrale Aus» 
kunftsstelle für landwirtschaftliche Angelegenheiten zn dienen. Die Auskunft-
erteilung erfolgt in der Regel kostenfrei. 

Für Untersuchungen im Laboratorium, Prüfuug von Maschinen und an« 
dern Hülfsmitteln der Landwirtschaft kaun von der Landwirtschaftsdirektion 
ein Tarif aufgestellt werden. 

>x. Personal und Geschäftsführung. 
a) Die Schule umfaßt folgendes Personal: 
1. einen Direktor, der mit der Verwaltung des Landgutes uud der tech» 

nifchcn Leitung des landwirtschaftlichen Unterrichts beauftragt ist; 
2. die Professoren für Spezialfächer und einen Lehrer für deu allgemeinen 

Unterricht nnd die Aufsicht; 
3. die Werkleiter für den Betrieb des Landgutes; 
4. das nötige Dienstpersonal. 
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6) Der Direktor !utd>. die Professoren werden auf eine Dauer von vier 
Jahren vom Staatsrate gewählt. Der Werkfüyrer und das Dienstpersonal 
werden im Einverständnis mit der Anstaltsdireltion für eine gleiche Dauer 
vom Departement des Innern ernannt. Die Gehälter des Direktors, der Pro-
fessoren und der übrigen Angestellten werden durch ein besonderes Reglement 
festgesetzt, welches auch deren Befugnisse und Obliegenheiten bestimmt. 

c) Der Direktor der Schule muß Inhaber eines Diploms d'er tulturtech» 
nischen Abteilung des eidgenössischen Politechniknms oder eines gleichwertigen 
Ausweises einer höher» Schule feiu und, soweit möglich, sollen auch die or-
dentlichen Landwirtschaftsprofesforen die gleichen Fähigkeitsansweise besitzen. 

b) I n der Buchhaltung sind Gutswirtschaft, Schule und Haushalt als be
sondere Conti zu behandeln und es hat >eine gegenseitige Verrechnung der 
Bezüge und Lieferungen zu erfolgeu. Der Gutsbetrieb ist mit einem ange« 
messeneu,Pachtzins und auch für die Arbeiten der Schüler zu belasten, 

e) Alljährlich ist dem Departemente des Innern ein schriftlicher Be» 
richt über das Schuljahr, sowie über das Ergebnis,dcs Betriebes und den 
gemachten Erfahrungen einzureichen, 

x. Auswärtige Tätigkeit. 
Bei auswärtiger Tätigkeit, die im Anftrage der Schule erfolgt, be» 

ziehen Direktor und Lehrer eine Entschädigung gemäß dem Reglemente be« 
treffend die Reiseentschädignug der Beamten und Augestellten des Staates, 

3. Kap i te l . 
Ein besonderes vom Staatsrat auszuarbeitendes Reglement bestimmt 

den Gegenstand und bcu Umfang des landwirtschaftlichen Haushaltungsunter« 
lichtes. Dieses Reglement wird erlassen, sobald das für diesen Unterricht er» 
forderliche Personal genügend ausgebildet ist. Es soll den verschiedenen Kan» 
tonsteilcn Rechnung tragen. 

Gegeben im Staatsrate z» Sitten, den 4. Mai 1920. 

Der Präsident des Staatsrates: 

E. Delaeofte. 
Der Staatskanzler: 

Osw. Allet. 

Der Große Rat hat dein vorstehenden Reglemente in der Sitzung vom 
21. Juni 1920 die Genehmigung erteilt. 

Der Präsident des Großen Rates: 

M. Pelliffier. 
Die Schriftführer: 

A. Salzmann. — Cyr. Joris. 
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Abänderungen 
vom 4. Mai 1920 

zum Reglement vom 4. November 1918 betreffend die An-
ftellung, die Dienstverhältnisse und die Gehälter der Beamten 

und Angestellten in den Staatsbureauz. 

Fr. 
„ 
„ 
„ 
„ 
„ 

2500— bis Fr. 
3500.— ;; ;; 
4500.— ;; ;; 
;5500.— ;; ;; 
6000. - ;; ;; 
6500. - ;; ;; 
7000.— ;: :; 

3400..— 
5000.— 
6000.— 
7000.— 
7500.— 
8000.— 
9000.— 

II. Abschnitt. 
Art, 8. — Sie werden in sieben Klassen eingeteilt mit nachstehenden 

Ansähen: 
1. Klasse: 
2. „ • 
3. „ 
4. „ 
5. „ 
6. „ 
7- » . . . . 

Art. 9. — Die Beamten und Angestellten werden wie folgt auf die 
verschiedenen Klassen verteilt: 

1. Klasse: Kopisten, Bureaugehilfen. 
2. Klasse: Das in der ersten Klasse des bestehenden Reglemcntcs einlie» 

griffene Personal (keine Aenderung, außer Streichung der Worte Kopisten 
und Hülfssekretare). 

3. Klasse: Das in der zweiten Klasse des bestehenden Rcglemcntes einbe» 
griffene Personal (seine Aenderung), 

4. Klasse: Das in der 3. Klasse des bestehenden Regimentes einbe» 
griffene Personal (keine Aeudernng). 

5. Klasse: Das in der 4. Klasse des bestehenden RegleincnteZ einbe» 
griffene Personal (keine Aenderung). 

6. Klasse: Das in der 5, Klaffe des bestehenden Neglemeutes einbe» 
griffene Personal, mehr die Gruudbuchverwahrcri statt Adjunkt des Kultur» 
Ingenieurs soll es heißen: die Adjunkten der Ingenieure. 

7. Klasse: Das in der 6. Klasse des bestehenden Negleinentcs einbe» 
griffene Personal (keine Aenderung). 

Die Angestellten in der 7. Klasse müssen im Besitze eines eidgenössischen 
oder gleichwertigen Diploms sein. 

Art, 14. — Das 1. Alinea wird abgeändert wie folgt: 

I n der Regel beginnen die Angestellten -mit dem Minimum des ihrer 
Klaffe zukommenden Gehaltes, und es tritt alle drei Jahre eine Gehalts» 
erhöhung von Fr. 300 für die ersten sechs 'Klassen und Fr. 400 für die siebente 
ein, bis das Maximnm erreicht ist, 

(Die übrigcu Alinea bleiben unverändert.) 
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Art, 17. — Falls die ihm zukommenden Reisekosten nicht bereits durch 
eidgenössische oder kantonale Gesetze oder Verordnungen festgesetzt sind, be» 
zieht der Angestellte, der sich in Umtsgeschästen vom Kantonshauptorte ent-
fernen muß, für seine persönlichen effektiven Auslagen Entschädigungen bis 
zum Waximun. von: 

a) Im Kanton: Fr. 12.— pro Tag; 
„ ' „ „ C— pro Halbtag; 
„ „ „ 5.— für Uebernachten. 

b) Außer Kanton: Fr. 16.— pro Tag; 
8.— pro Halbtags 

„ „ „ 6.— für Uebernachten. 
c) Rückvergütung der wirklich ausgelegten Transportkosten (Fahrkarte 

III. Klaffe). 

Jedoch beziehen die Angestellten, die einige Zeit am gleichen Orte ver« 
bleiben müssen, eine herabgesetzte Entschädigung, die jeweilen vom Staats-
rate bestimmt wird. 

'• IV. Abschni t t . 

Art. 20 bis. — Angestellte, die im Zeitpunkte der Inkrafttretung der 
Ruhegehaltskasse über 50 Jahre zählen, oder die im gleichen Augenblicke aus 
Gesundheitsrücksichten nicht Mitglieder dieser Kasse werden können, haben im 
Falle des Rücktrittes, der Dienstunfähigkeit oder von Tod für sich und ihre 
Rechtsnachfolger Anrecht auf zwei Drittel der durch die Statuten für die 
Pensionskasse vorgesehenen Entschädigungen, als Gegenivert der Lasten und 
Leistungen des Staates, die den übrigen Angestellten zugute kommen. Diese 
Entschädigungen werden ans dem Vndgctwege ausbezahlt und find nnter 
„Allgemeine Ausgaben" zu buchen. Die in den Statuten der Ruhcgehaltskaffe 
enthaltenen und die Voraussetzungen für deu Bezug des Ruhegehaltes be» 
schlagenden Bestimmungen sind auch auf die in diesem Artikel erwähnten 
Angestellten aulvendbar. 

Gegeben im Staatsrntc zu Sitten, den 4. Mai 1920.. 
Der Präsident des Staatsrates: 

M. T r o i l l e t . 
Der Stlllltslanzlei: 

Osw. A l l e t . 

Der Große Rat hat in [einet Sitzung vom 18, Mai 1820 vorstehenden 
Aenderungen feine Genehmigung erteilt. 

Der 1. Vize-Präsident des Großen Rates: 
G. T a b i n. 

Die Schriftführer: 
A. S a l z in a n n. — Ehr, J o r i s . 



Verordnung 
vom 7. Mlli 1920, 

betreffend den Verkehr mit Automobilen und Motorfuhr-
werken auf den Alpenftraßen 

D e r S t a a t s r a t des K a n t o n s W a l l i s , 

Ans Antrag des Justiz» und Polizeidepartcinentes und des Bandcvarte-
mcntes, 

Beschließt: 
Art, 1, — Für den Verkehr mit Autiunobilen und Mutorfuhrwerkn 

sind nur nachbezcichnetc Alpenftraßen geöffnet: 

1. Brig-Glesch- . i 
2. Glesch-Grimscl; 
3. Glesch-Furllli 
4. Brig-Simplou-Gondo i 
5. Susten-Lenkerbad; 
6. Siders-Miege; 
7. Siders°Montana; 
8. Gradesch'Lcns; 
9. Sittcn-Mayensäße über Vex und Anettes; 

10. Sitten-Ahent: 
11. Sitten-Nenda;; 
12, Titteii-Saoiesci 
13, Martinach-Grußer St, Bernhard! 
14. Scmbrancher-Lunrtier; '. 
15, Martinn'ch-Chatclard über Furllnpnß; 
1l!, Montheh-MurginZ! 
17, Muiithey^ChamPery; 

Art, 2. — Der Vcr.tchr mit Lastwagen und Antobnsscn kaun nur aus-, 
nahmswcise und auf Grund einer besondern Newilliguug stattfinden, 

Art. 3, — Mit Ausnahme l'un Fällen' höherer Gewalt, ist der Verkehr 
iuähreud der Nacht, d, h, nach acht Uhr abends in den Monaten April» 
Septeinber nnd nach fünf Uhr abends in den übrigen Monaten des Jahres, 
gänzlich untersagt. 

Art, 4. — Desgleichen ist der Verkehr auch allen Personen unter« 
sagt, die nicht im Besitze einer vorschriftsmäßigen Fnhrbcwillignng sind. 
(Art, 8 und 16 des Konkordates,) 

Art, 5. — Gemäß den Bestimmungen des Art, 37, des eidgenössischen 
Konkordates vu,n 7. April 1914, darf' die Geschwindigkeit 18 Kilometer in 
der Stunde nicht überschreiten. 
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Bei Krümmungen und im Innern der Ortschaften, sowie auf Vrückenbclag 
ans Eisen und Hulz darf die Geschwindigkeit diejenige eines Pferdes im 
Trab nicht überschritten werden, 

Art. 6. — Die- Bestimmungen des eidgenössischen Konkordates vom 
7. April 1914 find genau. einzuhalten. 

Art, 7. — Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Verfügungen 
werden mit einer uom Justiz» und Polizeidepartemente ausznsprechenden 
Buße von 20 bis 500 Franken bestraft: der Rekurs an den Staatsrat bleibt 
vorbehalten, 

Urt. 8, — Die vorliegende Verordnung tritt sofort in Kraft, 

So beschlossen im Staatsrate zn Sitten, den 7, Mai 1920, um ius Amts» 
blatt eingerückt und in allen Gemeinden des Kantons veröffentlicht zu werden. 

Der Präsident des Staatsrates: 
E. Delacoste. 

Der Staatslllnz>!eL,: 
Osw. A l l e t . 

Dekret 
vom 11. Mai 1920, 

betreffend die Verbauung der Dranee bei Liddes. 

D e r Gr-oßc R a t des K a n t o n s W a l l i s , 

I n Vollziehung des Gesetzes vom 25. November 1836, betreffend die 
Korrektion^ der Flüsse und ihrer Seitengewäsfer; 

Auf das Begehren der Gemeinde Liddes; 
Eingesehen die vom Baubepartemente erstellten und vom Staatsrate 

genehmigten Plane und Kosteuberechnungen; 
Eingesehen den Beschluß des Bundesrates vom 16. Juni 1919, betreffend 

Zusicherung eines Bnndesbeitrages von 40 °/o an die wirklichen Kosten dieser -
Arbeiten bis zum §öd;ftbeiiag von Fr. 40,000.— oder 40 °/o der Voranschlags-
summe von Fr. 100,000: 

Auf Autrag des C<al.!srates, 

B e s c h l i e ß t : 

Art. 1. — Die aus Gebiet der Gemeinde Liddes beiin Weiler „Dranee" 
und am Orte „Le Moulin" vorgesehene Verbaunng der Dranee wird als 
Wert öffentlichen Nutzens erklärt. 

Der Kostenvoranschlag belauft sich auf Fr. 100,000. 
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Art, 2. — Die Kosten dieser Arbeiten fallen der Gemeinde Liddes zur 
Last, auf deren Gebiet sie ausgeführt werden. 

Art, 3, — Kraft des Art, 5 des vorgenannten Gesetzes beteiligt sich 
der Staat an der Ausführung dieses Werkes mit 20 °/° der wirklichen Kosten. 

Art, 4. — Die Auszahlung dieses Beitrages erfolgt im Verhältnis des 
Fortschrciteus der Arbeiten in Jahresraten von Fr. 5000.— und soweit der 
Staat über die nötigen Kredite verfügt. 

Art. 5. — Die Arbeiten müssen inuert der Frist von vier Jahren, 
vom Inkrafttreten diefes Dekretes an gerechnet, ausgeführt werden. 

Die Gemeinde Liddes hat für den von Bund und Staat übernommenen 
Beitrag den Vorschuß zu leisten. Sie kann somit die Arbeiten in einer kür» 
zern als im vorstehenden Absah festgesetzten Frist ausführen. 

Art. 6. — Das vorliegende Dekret tritt, weil nicht von allgemeiner Trag» 
weite, sofort in Kraft. 

So vom Großen Rate gegeben zu Sitten, den 11. Mai 1920, 

Der Präsident des Großen Rates: 
M. Pellisf^er. 
Die Schriftführer: 

A, S a l z m a n n. — Chr. J o r i s . 

D e r S t a a t s r a t des K a n t o n s W a l l i s 
B e s c h l i e ß t : 

Vorstehendes Dekret füll ins Amtsblatt eingerückt und Sonntag, den 
18. Jul i 1920, in allen Gemeinden des Kantons veröffentlicht werden. 

Also beschlossen im Staatsr»te zu Sitten, den 9. Jul i 1920. 
Der Präsident des Staatsrates: 

«,..-; M, T r o l l t e t . 
Der Staatskanzler: 

••-•j; Osw. A l l e e . 

Dekret 
vom 17. Mai 1920, 

betreffend die Korrektion der Kantonsftraße des Vagnestales, 
im Innern und beim Eingang des Weilers Villette. 

D e r Große R a t des K a n t o n s W a l l i s , 

Erwägend das allgemeine Interesse, welches die Korrektion der Kantons» 
straße des Bagnestales, im Innern und beim Eingang des Weilers Bit» 
leite bietet; 

a 
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Eingesehen das Begehren der Gemeinde NngneZi 

Eingesehen die Art. 3 • und 22 des Gesetzes Dom 1. Dezember 190-1 
über Vmi, Unterhalt nn'd Polizei der Straßen; 

Auf Antrag des Staatsratcs, 

B e s c h l i e ß t : 

Art. 1. — Die Korrektion-der Kantunsstraßc des Vagnestalcö im Innern 
und beim Eingang des Weilers Billette wird als Werl öffentlichen Nutzens 
erklärt. 

Art. 2. — Gemäß Voranschlag des Baüdepartcnicntes belaufen sich die 
Baukosten ans Fr. 18,000.—. 

Art. 3. — Die Kosten dieser Korrektion sind von der Gemeinde Vagnes 
zu tragen, auf deren Gebiet sie oorgenonimen wird. 

Art. 4. — Kraft des Art. 22 des vorgenannten Gesetzes beteiligt sich der 
Staat an diesen Kosten mit 40 °'o der wirklichen Ausgaben. 

Art. 5, — Die Auszahlung dieses Beitrages erfolgt in Jahresraten 
, von höchstens Fr. 3,600.— und insoweit der Staat über die erforderliche» 

Kredite verfügt. 

Art. 6. — Die Arbeiten müssen innert der Frist von ziuei Jahren, von 
der Veröffentlichung dieses Dekretes an gerechnet, vollendet sein. 

Nenn die Gemeinde Bagncs für deu dem Staate zukommenden Beitrag 
den Vorschuß leistet, kann sie die Arbeiten vor dieser Frist ausführen. 

Art. 7. — Das vorliegende Dekret tritt, weil nicht von allgemeiner Trag« 
weite, sofort in Kraft. 

. So vom Großen Rate gegeben zu Sittcu, den 17. Mai 1920. 

Der Präsident des Großen Rates: 
M. P e l l i ssier. 
Die Schriftführer: 

A. S a l z m a n n. — Chr. I o r i Z. 

D e r S t a a t s r a t des K a n t o n s W a l l i s , 

B e s c h l i e ß t : 

Vorstehendes Dekret soll ins Amtsblatt eingerückt und Sonntag, den 
18. Jul i 1920, in allen Gemeinden des Kantons veröffentlicht werden. 

Also beschlossen im Stnatsrate zu Sitten, den 9. Juli 1920. 

Der Präsideut des Staatsratcs: 
M. T r o l l t e t . 

Der Staatskanzler: 
Osw. A l l e t . 
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Dekret 
bom 18. Mai 1920, 

betreffend die Erstellung eines Gebäudes für die Lebens« 
mittelkontrolle. 

D e r Große R a t des K a n t u ^ s W a l l i s , 

In Ausführung des SBimocsgefcljes vom S. Dezember 1905 über den 
Verkehr mir Lebensmitteln und Gcbrauchsgegenständen und des kantonalen 
Vollziehnngsgesehcs zn dem uorncnanntcn Gesetze, vom 15. Dezember 1911; 

Eingesehen die vorgelegten Pläne und Kostenberechnungen, betreffend die 
Erstellung eines Gebäudes fizr die Lebensmittelkontrolle; 

Eingesehen das eidgenössische Reglement vom 29. Januar 1909, betreffend 
die Ausrichtung von Bundesbeiträgen an Kantone und Gemeinden für 
diese Kontrolle; 

Auf Antrag des Staatsratcs, 

B e s c h l i e ß t : 
Art. 1. — Die Erstellung eines Gebäudes für die Lebensmittelkontrolle, 

gemäß den vorgelegten Plänen und Kostenberechnungen, wird als Weil 
öffentlichen Nutzens erklärt. 

Art. 2. — Zu diesem Zwecke wird ein Kredit von Fr. 150,000 vder 
50 o/0 der Voranschlagssnmme von Fr. 800,000 bewilligt. 

Art. ?>. — Das Departement des,Innern und das Bandepartement sind 
mit dem Vollzug des vorliegenden Dekretes beladen. 

Art. 4. — Dieses Dekret wird, weil in Ausführung eines Bundesgesetzes 
erlassen, der Volksabstimmung nicht unterbreitet und tritt sofort in Kraft. 

So vom Großen Rate gegeben zu Sitten, den 18. Mai 1920. 
Der 1. Vize«Präsident des Großen Rates: 

G. T a b i n . 
- Die Schriftführer: 

A. S a l z m a n n . — Eyr. J o r i s . 

De r S t a a t s r a t des K a n t o n s W a l l i s 
Vefch l i e ß t : 

Vorstehendes Dekret soll ins Amtsblatt eingerückt und Sonntag, den 
l8. Juli 1920, in allen Gemeinden des Kantons veröffentlicht werden. 

Also beschlossen im Staatsrate zu Sitten, den 9. Juli 1920. ' 
Der Präsident des Staatsrates: 

M. T r o i l l e t. 
Der Staatskanzler: 

Osw. A l l e t . 
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Dekret 
vom 19. Mai 1020, 

betreffend Aufhebung der unumschränkten Vollmachten. 

D e r G r u ß e R a t d e s K a n t o n § W n l l i s , 

Erwägend, daß die aUgemeine Sage sich genügend gebessert hui, um die 
dem Staatsrate für die Kriegsperiodc übertragenen nnßerurdentlichc»' Voll» 
machten aufheben zu können; 

Auf Antrag des Staatsrates, 

B c s ch l i c (U : 

Einziger Artikel, -r- Das Dekret vom 11. November 1914, das dem Staats» 
rate für die Kricgsperiode unumschränkte Vollmachte» erteilte, ist widerrufen. 

Der Staatsrat bleibt zuständig zum Erlasse der notwendigen Beschlüsse 
zur Ausführung der von den Bundcsbehörde» auf Grund der ihnen er-
teilten Generalvollmachten erlassenen Nundcsvurschrifteu, 

So vom Großen Rate gegeben zu Sitte», den 19. Mai 1920. 

Der Präsident des Großen Rates: 
M. P e l l i ssier. 
Die Schriftführer: 

A. S a l z m a n n . — Chr. J o r i s . 

D e r S t a a t s r a t des K a n t o n s W a l l i s 

B e s c h l i e ß t : 

Vorstehendes Dekret soll ins Amtsblatt eingerückt und Sonntag/ den 
18. Juli 192!!, in allen Gemeinden des Kantons veröffentlicht werden. 

Also beschlossen in, Staatsrate zu Sitten, den 9. In l i 1920. 

Der Präsident des Staatsrates: 
M. T r o i l l e t . 

Der Staatskanzler: 
Osw. A l l e t . 

Dekret 
vom 2N. Mai 1920, 

betreffend die Verbauung der Marge bei St. Gingolph. 

D e r G r u ß e R a t d e s K a n t o n s W a l l i s , 
I n Vollziehung des Gesetzes vom 25, November 1896 betreffend die 

Korrektion der Flüsse und ihrer Seitengeluäsfer; 
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Eingesehen die vom Vaudepartemente ausgefertigten und vorn Staats' 
rat genehmigten Pläne und Kostenberechnungen; 

Eingesehen das mit der französischen Brücken- und Straßenverwaltung 
abgeschlossene Uebereinkommen; 

Eingesehen den Beschluß des eidgenössischen PepartementeZ des Innern 
bont 19. November 1919, betreffend Zusichernng eines Beitrages von 30 °/o 
an die wirtlichen Kosten bis zum Höchstbetrage von Fr. 10,500.—, oder 30 °/o 
der Vorunschlagssumme von Fr.. 35.000.—; 

Auf Antrag des Staatsrates, 

B e s c h l i e ß t : 

Art. 1. — Die Verbauung der Morge, von der Grenzbrücke der Kan-
tonsstraße abwärts bis zum Einfluß des Flusses in den Geitfersee, wird als 
Werk öffentlichen Nutzens erklärt. 

Art. 2. — Die Gemeinde St, Gingolph, auf deren Gebiet die Arbeiten 
ausgeführt werden, übernimmt die daherigen Kosten. 

Art. 3. — I n Gemäßheit der Bestimmungen des Art. 5 des vorgenannten 
Gesetzes leistet der Staat einen Veitrag von 20 °/o der wirklichen Kosten. 

Art. 4. — Die Auszahlung dieses Beitrages erfolgt in Jahresraten 
von Fr. 3,500.— und soweit der Staat über die nötigen Kredite verfügt. 

Art, 5. — Die Arbeiten müssen innert zwei Jahren nach Veröffent
lichung des Dekretes vollendet fein. 

Die Gemeinde St. Gingolph hat für den Staats- und Bundesbeitrag 
den Vorschuß zu leisten, 

Art, 6. — Das vorliegende Dekret tritt, weil nicht von allgemeiner Trag» 
weite, sofort in Kraft. 

So vom Großen Rate gegeben, zu Sitten, den 20. Mai 1920. 
Der Präsident des Großen Rates: 

M. Pell isf ier , 
Die Schriftführer: 

A. S,a l z m a n n, — Chr. J o r i s . 

De r S t a a t s r a t des K a n t o n s W a l l i s , 
B e s c h l i e ß t : 

Vorstehendes Dekret soll ins Amtsblatt eingerückt und Sonntag, den 
18. Juli 1920, in allen Gemeinden des Kantons veröffentlicht werden. 

Also beschlossen im Staatsrate zu Sitten, den 9. Juli 1920. 
Der Präsident des Staatsrates: 

M. T r o i l l e t . 
Der Staatskanzler: 
. Qsw. A l l e t . 
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Dekret 
Born 20. Mai 1920,. 

betreffend die Entschädigungen an die Weibel, sowie an die 
Zeugen und Personen, die zu einer Erscheinung oder Aus« 
sage vor Gericht geladen werden, in Abänderung der Art. 

17 und 23, Abf. 2, des Gesetzes vom 1. Dezember 1883. 

D e r G r o ß e R a t d e s K a n t o n s B a l l i g , 

Erwägend, daß die im Gesetze vorn 1°. Dezember 1883 vorgesehenen Ge« 
bühren für Entschädigung der Weibel, sowie der Zeugen und Personen, die zu 
einer Erscheinung oder Aussage uor Gericht geladen sind, infolge der Lebens» 
teuerung und der Erhöhung der Transportkosten nicht mehr im Verhältnisse 
zu den diesen Personen verursachten Auslagen stehen-

Erwägend, daß es von Wichtigkeit ist, dem Bürger die Erfüllung der ihm 
auferlegten Pflicht, bei der Rechtspflege mitzuwirken, 51t erleichtern, ohne 
die Revision des Tarifs der Gerichtskosten abzuwarten,' 

Auf Antrag des Staatsrntes, 

B e s c h l i e ß t : 

Art. 1. — Die Gerichtsweibcl beziehen durch Sitznng vor dein Friedens-
richter und vor dem Einleitungsrichter eine Gebühr von Fr, 1,—, vor Kreis
gericht Fr. 3.—-, vor Kantonsgericht Fr, 5.—, für die Anzeige von Rechts-
boten Fr. 0.50 und überdies die im Art, 3 dieses Dekretes vorgesehenen Reise-
entschädignngen, 

Art. 2. — Die Zeugen nnd jede Person, die zu einer Erscheinung «der 
Aussage vor Gericht gerufen werden, mit Ausnahme der Parteien, erhalten, 
nebst der Reisegebühr, eine Entsädigung von Fr. 3.—. 

Die Entsädigung wird ihnen während abgehaltener Sitznng vom Ak» 
tuar ausbezahlt, ebenso die in den nachstehenden Artikeln vorgesehene Reise-
entschädigung und 'allfällige Zuschlagsgcbühren. 

Art. 3. — Die Reiscentschädigung, die den im Art. 1 genannten Per-
sonen zukommt, beträgt Fr, 0,30 durch Kilometer auf den Schweizerischen 
Bundesbahnen, Hin- und Rückreise einbegriffen. 

Diese Entschädigung wird auf Fr, O.fiÖ durch Kilometer auf Straßen-
oder Bergbahn festgesetzt, Hin- und Rückreise einbegriffen. 

Bruchteile von 501 Meter gelten als Kilometer. 

Art, 4. — Die zur Erscheinung oder Anssagc berufenen Zeugen nnd 
Personen, mit Ausnahme der Parteien, welche infolge der Vorladung außer-
halb ihres Wohnfitzes übernachten müssen, beziehen, nebst der Entschädigung 
für Gegenwart und Reife, eine Zuschlagsgebühr von Fr, 5,— dnrch Nacht, 
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Art, 5. — Die Art. 11, 12, 17 und 23, Ms, 2, des Gesetzes vom 1. De» 
zcinber 1883 sind widerrufen, 

Art, 6. — Das vorliegende Dekret tritt, weil nicht von, dauernder'Trag« 
weite und wegen seiner Dringlichkeit, sofort in Kraft. 

So vom Großen Rate gegeben zu Sitten, den 20. Mai 1920. 

Der Präsident des Großen Rates: 
M. P e l l i f s i e r . 

Die Schriftführer: 
A. S a l z m a n n. — Cyr. J o r i s . 

D e r S t a a t s r a t des K a n t o n s W a l l i s , 

Besch l ießt . : 

Vorstehendes Dekret soll ins Amtsblatt eingerückt und Sonntag, den 
18. Juli 1920, in allen Gemeinden des Kantons veröffentlicht werden. 

Also beschlossen im Staatsratc zu Sitten, den 9. Juli 1920. 
Der Präsident des Staatsrates: 

M. T r o i l l e t . 
Der Staatskanzlei: 

Osw. A l l e t. 

Beschluß 
vom 15. Juni 1920, 

in Ergänzung desjenigen vom 7« April 1920, betreffend die 
Gefundheitspolizei und den Handel mit Vieh. 

D e r S t a a t s r a t des K a n t o n s W a l l i s , 

Eingesehen die Ausbreitung der Maul» und Klaneiifcüche in verschiedenen 
Kantonen und in den italienischen und französischen Grenzgebieten;-

Eingesehen die Gefahr für die Verschleppung der Krankheit; 
Auf Antrag des Departements des Innern, 

Beschließt: 

Art. 1. — Die Einfuhr im Kautuu Wallis von Tieren der Pferde-, Rin» 
der-, Schaf-, Ziegen- und Schwcinegattuug, sowie von Hunde», Kaninchen, 
Geflügel, von frische»! oder Gefrierfleisch, und von Fellen, Heu, Stroh und 
Dünger ist verboten. 

Desgleichen ist verboten die Einfuhr von Früchten, Gemüse, Getreide» 
und Futtermitteln, die aus Bezirken oder Gegenden stammen, wo die Maul-» 
und Klauenseuche herrscht. 
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Die Bezeichnung der verseuchten Gegenden1 findet sich ini Wochenbtntt de^ 
eidgenössischen VeterinnrninteZ, 

Jedoch kann der Kantonstierarzt, auf begründetes Begehren der Import-
handlet Bewilligungen erteilen, wenn das Vieh, Futtermittel, Getreide usw, 
von unveiscuchten Gegenden herkommen, und unter Beobachtung der, oom 
Defaitemente des Innern erlassenen Maßnahmen, 

Art, 2. — Händlern, Metzgern, Biehcigentümern, sowie denjenigen Per-
sonen, die gewöhnlich mit Vieh in Vcriihrung kommen, und die in verseuchten 
Bezirken oder Gegenden wohnsässig sind, ist es untersagt, im Kantone z» 
verkehren und namentlich sich dem Vieh zu nahen. 

Es ist den Händlern, Metzger», Vieheigentümcru und Viehhirtcu Uom 
Wallis verboten, sich in die verseuchten Gegenden der andern Kantone oder 
in die französischen und italienische» Grenzgebiete zn begeben, wo die Maul-
und Klanensenche herrscht. 

Ohne vorangehende, Ermächtigung durch das Departement des Iuuer» 
ist die 'Einreise in den Kanton Personen untersagt, die ein Hansicrgewcrbe 
betreiben, 

Urt. 3, — Uns den italienischen und frauzösischcn Grcxzübergängc» wer« 
den je nach Bedürfnis Auffichts« nud Desiufektiousposteu errichtet. 

Der Kautonstternrzt ist befugt, i» den Grcnznlpe» gewisse Ionen z» 
bezeichnen, in welche» das Weiden verböte» ist, 

Personen, von denen venuiitet werde» sei»», daß sie sich in von der Maul« 
und Klanenseuche betroffenen Gcge»den aufgehalten habe», weiden bei ihrem 
Eintritt ins Wallis gemäß den Bestimmnugeu des staatsrntlicheu Beschlusses 
vom 8, Juli 1919 anf ihre Kosten desinfiziert oder aber zurückgewiesen, 

Art. 4. — Die im ArlH. 2 genannten Personen, die eine Desinfektion be» 
standen haben, erhalten von der Dcsinfektionsstelle eine bezügliche Erklärunng. 

Art, 5. — Die Hirten auf den Alpen haben den im Art. 2 erwähnten 
Personen' den Zutritt zum Vieh zu verweigern, insofern sie nicht im Besitze 
einer von einer Desinfektionsstelle ausgefertigten Erklärung sind. 

I n diesem Falle sind solche Personen unverzüglich dem Inspektor oder 
dem nächsten Landjägerposten anzuzeigen. 

Art. 6. — Vieh, welches zur Sommerung außer Kanton geführt wurde, 
kann nur mit vorläufiger Bewilligung des Kantons-Vterinäramtes wieder 
ins Wallis eingeführt werden. 

Das bezügliche Begehren ist 15 Tage vor der Einfuhr zu stellen und muß 
den Sömmerungsort und den Namen des Vichmietcrs enthalten. 

Art, 7. — Die Rcgierungsstatthalter, die Gemeindebehörden, die Tier« 
ärzte, die Viehinspektoren, die Fleischschauer, die Organe der Kantons- und 
Gemeindepolizei, die Eisenbahn- und Dampfschiffgesellschaften haben im Rah-
men ihrer Obliegenheiten für den Vollzug des vorliegenden Beschlusses zu 
wachen. 



Art. 8. — Iuwiderhandlungen gegen faiefe iBerfügnnsl werden mit Buße» 
von 10 bis 500 Franken bestraft, die bom Departement des Innern ausge-
sprochen werden, Ist der Fehlbare ein Viehhändler, so wird ihm überdies das 
Patent entzogen. Die Fehlbaren find ferner noch für den durch die Ueber» 
trctnng verursachten Schaden haftbar. 

Allfallige Rekurse sind spätestens innert 10 Tage» nach Anzeige an den 
Etantsrat zu richten. 

Das Departement des Innern ist mit dem Vollzug dieses Beschlusses 
beauftragt. 

So beschlossen im Staatsrate zu Sitten, den 15. Juni 1920, um ins Amts-
blatt eingerückt und sofort nach Empfang in allen Gemeinden des Kantons, 
auf den Grenzalpen und auf den Bnhnhofstationen angeschlagen zu werden. 

Der Präsident des Staatsrates: 
M. T r o l l e t . 

Der Staatskanzler: 
Osw. A l l e r . 

Beschluß 
vom 26. Juni 1920, 

betreffend Einführung der Stundenzählung 0-24. 

D e r S t a a t s r a t des K a n t o n s W a l l i s , 

Eingesehen den Vuudesralsbeschlusi vom 19. April 1919 betreffend Ein« 
führimg der Stundenzählung 0—2-4; 

Eingesehen den Bundesratsbeschlnß vom 25. November 1919 betreffend 
die Stundenzählung 0—2-1 im Zivilstandsdienst, vom 1. Mai 1920 an; 

Eingesehen die Verfügung des eidgenössischen Post« und Eisenbahndepar-
tements vom 10. September 1919 betreffend Einfiihrnng der Stunden-
zählnng 0 - 2 4 ; 

Auf Antrag des Dcpartementes des Innern, 

V e f c h l i e ß t : 

Einziger Artikel. — Vom 1. Juli 1920 an ist in allen kantonalen und 
Gemeindeverwaltungen die Stuudeuzähluug 0—24 anzuwenden: 

n) für die Bezeichnung der in den Gesetzen, Verordnungen, Beschlüssen 
und Rcglemcnten der Regierung und der Gemeinden festgesetzten Stunden; 

b) bei Ausarbeitung eines neuen Gesetzes oder Reglementes; 
e) in allen Formularen oder Kreisschreiben, die von einer kantonalen 

oder Gcmcindebehörde ausgehen. 



So beschlösse» im Staatsrnte zu Sitten, den 2G. Juni 1920, um. ins 
Amtsblatt eingerückt und Sonntag, den 4. Inli 1919, in allen Gemeinden 
des Kantons veröffentlicht und angeschlagen zu werden. 

Der Präsident des Stnatsrates: 
M. T r o i l l e t . 

Der Staatsianzlcr: 
Osw. A l l e t . 

Beschluß 
vorn 30, Jul i 1920, 

betreffend die Viehsperre in der Gemeinde Iwischbergen 
lGondo) und Vorsichtsmaßnahmen auf der Grenze gegen 

Italien, Frankreich und Teffin. 

D e r S t a a t s r a t des K a n t o n s W a l l i s , 

Eingesehen das Auftreten der Maul- und Klauenseuche auf einer Alpe der 
Gemeinde Gondo nnd auf verschiedenen Grcnzorten von Italien, Frankreich 
und Tessin; 

Eingesehen die Verschleppungsgefahr für diefe Gegend und die Grenz-
gebiete; ' 

Eingesehen den Art, 8-1 des kantonalen Gesetzes über die Gesuudheits» 
Polizei; 

Ans Antrag deS> Departements des Innern, 

~ b e s c h l i e ß t : 

Art, 1. — Es wird die Viehsperre verhängt über die Gemeinde Iwisch-
bergen für die Rinder-, Schweine-, Ziegen-, und Schafgattung. Demzufolge 
darf kein Stück Vieh der obbezeichneten Gattungen in dem gesperrten Gebiete 
ein- 'oder nnsgeführt werden. 

Die Alpen Schwarze Balmen (Balma Negra), Erdblatten und Alpien 
sind gesperrt. 

Ohne Ermächtigung des Kantonstierarztes ist es jedermann nntersagt, 
die verseuchte Gegend zu betreten oder selbe zu verlassen, 

Personen, welche die verseuchte Gegend betreten haben, sind unter Kon-
trolle des Lnndjägeipostens zu desinfizieren. Dem Eigentümer loird über 
diese Desinfektion eine Bescheinigung ausgestellt. 

Die Viehherden der verschiedenen Alpen dieser Gemeinde sind bis auf 
weiteres .500 Meter anseinnnderziihalten, 

Art, 2, — Es wird ein Sicherheitsgebiet errichtet, bestehend ans dem 
Gebiete der Geineinde Simplon, 
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Das im Sicherheitsgebiet befindliche Klanenvieh kann nur nach einet 
Untersuchung und mit Er,nächtigung des Knutonstierarztes das Gemeinde-
gebiet verlassen. 

Art. 3. — Die verseuchten Tiere können, ie nach Umständen, nach Rück
sprache mit der Bundesbehörde und durch Beschluß des Departements 
des Innern, ans gesundheitspolizeilicheu Rücksichten geschlachtet werden. 

Die Schätzung des abzuschlachtende,! Viehs wird vorn Kantonstierarzt 
vorgenommen. 

Die Eigentümer werden mit 80 °/o dieser Schätzung entschädigt. 

Die in der gesperrten Gemeinde nnd ans dem französischen, italienischen 
und tessiuischcu Grenzgebiete umherirrenden Tiere werden beschlagnahmt oder 
aber von den im Art. 8 bezeichneten Polizeiorgancn abgetan. 

Der fehlbare Eigentümer ist straffällig. 

Art. 4. — Die vom Kantonstierarzt getroffenen vorsorgliche» Maßnahmen 
sind gutgeheißen. Alle dringliche» Maßnahmen sind übrigens von diesem 
letztern anznordnen. 

Art. 5. — Auf Befehl des Kantonstierarztrs haben die Gemeinden 
Bewachnngspusten auf den Grenzübergängen nach Frankreich, Italien nnd 
Teffin zu errichten, »m Personen nnd Vieh ans den verseuchten Gegenden 
zurückzuweisen. Die Fußgänger sind vor ihrem. Eintritt ins Wallis zu des» 
infizieren und es wird ihnen von der obbezeichneten Stelle eine bezügliche 
Bescheinigung ausgestellt. x 

Der Staat vergütet den Gemeinden teilweise die wirklichen Auslagen. 

Art. G. — Die Viehinfpektoreu der gesperrten und als Sichernngs-
gebiet bezeichneten Gemeinden haben unverzüglich eine Zahlung des Klauen-
Viehs vorzunehmen und darin die Lage der Viehherde anzugeben. Das Er*, 
gebnis ist dem Kantvnstiernrzt einzusenden. 

Sie haben überdies allwöchentlich eine Inspektion des Viehs ihrer Ge-
meinde vorzunehmen und dem Kantonstierarzt einen eingehenden Bericht 
abzustatten. 

Diese Inspektionen sind zu Lasten der Gemeinde. 

Art. 7. — EZ wird den Viehbcsitzern die 'Verpflichtung in Erinnerung ge-
bracht, das Auftreten einer angänglichen Krankheit, ja selbst nur der Ver-
dacht eines Krankheitsfalles bei ihrem Vieh dem Viehinfpeltor mitzuteilen. 

Art. 8. — Tiere, Lokale, Misthöfe, Plätze, Wege und jegliche Gegen-
stände, Gerätschaften, Kleider usw. sind unter Aufsicht des Kautoustierarztes 
oder eines delegierten Tierarztes zn desinfizieren. < 

Die Häute von verseuchten Tieren sind sorgfältig zu desinfizieren nnd 
dürfen nur mit einem Desinfektionsschein verschickt werden. 

Art. 9. — Das Departement des Innern ist beauftragt, die zur Aus» 
führung dieses Beschlusses erforderlichen Maßnahmen zn treffen. 

/ 
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Die ©cii;einbcbes)örbcit, die Viehinspektoren, die Flelschschauer, die Ör* 
gllne der Knittern«» und Gemeindepollizei und die Flurhüter sind beauftragt, 
,in ihrem Wirkungskreise für den Vollzug der obigen Bestimmmungen zu 
wachen. 

Der Drittel der Buße gehört dem Angeber, 

Art. 10. — Zuwiderhandlungen gegen die borstchcnden Verfügungen kün° 
nen mit Vliŝ e» bis auf Fr, 2000,— bestraft werden. Diese werden vom De» 
partcment des Innern ausgesprochen. Die Fehlbarcn sind überdies für den 
durch 'die, Iuwiderhaudluug verursachten Schaden haftbar. 

Der Rekurs au den Ttantsrat innert 10 Tagen ist vorbehalten. 

So beschlossen im Staatörate zn Sitten, den 30, I n l i 1920, nm ins 
Amtsblatt eingerückt und sofort nach Empfang in den Bezirken, von Lenk 
bis Goms veröffentlicht und angeschlagen zu werden. 

Der Präsident des Staatsrates: 
M, T i o i k k e t , 

Der Vize«<Htaatskanzlcr: 
R, de P r e u x. 

Beschluß 
vom C. August 1920, 

betreffend Verhängung der Viehfperre über die Gemeinde 
Thermen. 

D e r S t a a t s r a t des K a n t o n s W a l l i s , 

Eingesehen das Auftreten der Maul- und Klauenseuche auf einer Alpe 
der Gemeinde Thermen; 

Eingesehen die Verschleppnngsgcsahr für das Vieh dieser Gegend; 
Eingesehen den Art, 81 des kantonalen Gesetzes über die Gesuudhcits» 

Polizei; 
Auf Autrag des Departements des Innern, 

Beschl ießt: 
Art, 1, — Es wird die Viehfperre verhängt über die Gemeinde Ther° 

meu für die Rinder-, Schweine«, Ziegen- und Schafgnttnngen, Demznfulgc 
darf' kein Stück Vieh der obbczeichneten Gattungen in dem gesperrten Gebiete 
ein- oder ausgeführt werden. 

Die Noßwaldgegend ist gesperrt, nämlich Staffclalp, Roßwaldalp, Steinen« 
alp, Bcrtelalp bis zn einer Grenzlinie, die sich längs dem Ganterbach 
bis zur Ganterbrücke zieht und von da der Simplonstraßc folgend bis 
nach Ried-Brig, 
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lOljne Enitächtigitiui des Kantunstierarztes ist es jedermann untersagt, 
.öic verseuchte Gegend zu betreten oder selbe zu verlassen, 

sPersunen, welche die verseuchten Alpe» betreten haben, sind vor Verlasse« 
derselben »uter Aussicht des Landjägerpostens zu desinfizieren. Dein Eigen-
tiiiner wird über diese Desinfektion eine Bescheinigung ausgestellt. 

Die Viehherden obgennnnter Alpen find bis auf weiteres 500' Meter 
nuseinanderznhalten. 

Die Ziegen und Schafe der gesperrten Alpe» sind fortwährend zn 6c* 
wachen. Diese Tiere sind jeden Vlbend in Ttallungen oder Pferchen einzusperren. 

'Art. 2. — Es wird eine Sicherheilszone errichtet, welche das Gebiet 
der Gemeinden Ried, Brig und Siiuplun umfaßt. 

Das iui Eicherheitsgebiet befindliche Klaneuvieh kann nur nach einer 
Untersuchung und mit Erninchtignug des Kautoustierarztes das Gemeinde» 
gebiet verlassen. 

Die Simplunstraße bleibt offen. Jedoch ist es den Fremden verboten, 
die Weideplätze der Sicherheilszone, welche die Gemeinden Ried-Brig, Sim-
plon und Zwifchbergen »nisnsit, zn betreten, , 

Ar!, :•). — Die verseuchten Tiere können, je nach Umstanden, nach Rück» 
spräche mit der Vnndesbehörde und durch Beschluß des Departemeutes des 
Innern aus gesnudheitspulizeilichen Rücksichten geschlachtet werden,. 

Die Schätzung des abzuschlachtenden Viehes wird vom Äantonstierarzt 
vorgenommen. 

Die Eigentümer werden mit 80 «> dieser Schätzung entschädigt. 

Die in der gesperrten Gemeinde und auf den italienischen Grenzgebiete« 
umherirrenden Tiere werden beschlagnahmt oder aber von den im Art, 8 
bezeichneten Polizeiurgnuen abgetan. Der fehlbare Eigentümer ist straffällig, 

Art, 4. — Die vom Kantoustierarzt getroffenen vorsorglichen Maßnahmen 
sind gutgeheißen. Alle dringlichen Maßnahmen sind übrigens von diesem 
letzter» • anzuordnen. 

Art. 5. — Die Viehinspektoren der gesperrten und als Sichernngs» 
gebiet bezeichneten Gemeinden haben unverzüglich eine Zahlung des Klauen» 
Viehes dieser Gemeinden vorzunehmen und die Lage der Viehherde» festzu-
stellen. Das Ergebnis dieser Erhebungen ist dem Kantonstierarzt einzusenden. 

Sie haben überdies allivöchentlich eine Inspektion des Viehes ihrer 
Gemeinde vorzunehmen und dem Kantunstierarzt einen eingehenden Ve» 
richt abzustatten. 

Diese Inspektionen sind zn Lasten der Gemeinden, 

Art, 6, — Es wird den Viehbesitzern die Verpflichtung in Erinnerung 
gebracht, das Auftreten einer angänglichen Krankheit, ja selbst nur den 
Verdacht eines Krankheitsfalles bei ihrem Vieh dem Viehinsfektor mitzuteilen. 
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Art 7. — Verseuchte Tiere, Lokale, Misthüfe, Plätze, Wege und jca« 
liche Gegenstände, Gerätschaften, Kleider usw, sint» unter Aufsicht des Kan» 
tonstiernrztes oder eines delegierten Tierarztes zu desinfizieren. 

Die Häute uon verseuchten Tieren sind unter tierärztlicher Aufficht 
sorgfältig zu desinfizieren und dürfen nur mit einem Desiufektionsfcheiu 
des Käutoustierarztcs ausgeführt werde», 

Art, 8. — Das Departement des Inner» ist beauftragt, die zur AuS> 
führuug dieses Beschlusses erforderlichen Maßnahmen zu treffen. 

Die Gemeindebehörden, die Viehinspektoren, die Fleischschaner, die Or-
gane der Kautons- und Gcineiudepulizei si»d beauftragt, in ihrem Wir» 
kungskreise für den Vollzug obiger Vestimmungeu zu wachen. 

Der Drittel der Buße gehört dein Angeber. 

Art, 9. — Zuwiderhandlungen' gegen die vorstehenden Verfügungen kün» 
uen mit Buße» bis auf Fr, 2000 bestraft werde». Diese werde» vom Departc« 
mcnte des Innern ausgesprochen. Die Fchlbarcn sqtd überdies für den dnrcy 
die Zuwiderhandlung verursachten Schaden haftbar. 

Der Rekurs an den Staatsrät innert 10 Tagen ist vorbehalten. 
So beschlossen im Stantsrate zu Sitte», den. 6. August 1920, nm sofort 

nach C'lupfang in den (Gemeinden der Bezirke von Lenk bis Goms ver» 
offcntlicht und nnf den Alpen des Bezirkes Brig augefchlagcn zu werden. 

Der Präsident des Staatsrates: 
. M, T r o i l l e t , 

Der Vize-Staatskanzler: 
N. de P r e u x . 

Beschluß 
vom II . 'August 1920, 

rn Ergänzung bet Beschlüsse vom 7. April und 15. Juni 1820 
betreffend vorsorgliche Maßnahmen gegen die Maul- und 
KiMtenfeuche. 

D e r S t a a t s r a t d e s K a n t o n s W a l l i s , 

(Eingesehen die Ausbreitung der Manl» und Klauenseuche iu der Schweiz 
nnd in den Grenzgebieten! 

Eingesehen das vermehrte Auftreten der Maul- und Klauenseuche im 
Kantou nnd die Vcrschleppungsgcfahr! 

Eingesehen das Buudesgesetz vom 13. Juni 1917 betreffend Bekämpfung 
der Tierseuchen; 

Aus Antrag des Departementes des Innern, 



Beschl ießt: 

Art, 1: — Die Jahrmärkte, die Volksfeste, Kirinessen, gesellschaftliche 
Vernnstnltiüigen sind ohne besondere Ermächtigung des Depnrtemientes 

des Inner» untersagt. 
Desgleichen sind untersagt das Hausieren 11110 die Ausübung eines am-

siiilaiitc» Gewerbes in den verseuchten und nngreuzendeu Bezirken und von 
den in diesen Bezirken wuhnsässigen Personen, 

- 'Art, 2. — Die Handelsfreiheit mit Vieh ist aufgehoben. Jedoch können 
die Metzger und Viehhändler in den uuuersenchten Bezirken Schlachtvieh 
ankaufen, unter der Bedingung, daß der Trausport, >ue>,n immer möglich, 
durch die Eisenbahn erfolgt, Kälber und Klciudich sind auf Fuhrwerke» 
bis zur Versandstation und bis znin Schlachthaus zu transportieren. 

Den Metzger» und Viehhändler» ist es verboten, die Tiere zu betaste» 
oder in die Ställe einzudringen, 

älrt, 3, — I n den verseuchten Ortschaften sind die Katzen und Hühner 
einzusperren! desgleichen sind auch die Hunde einzusperren oder «in Koppel 
z» führen, 

Art, 4. —. Die Einreife von Personen nnd Fuhriuerkeu aus Gegenden, 
die Uon der Maul- und Klauenseuche angesteckt sind, ist »erboten, 

Ohne Ermächtigung der Geincindebehörde ist es jeder außer der Gc-
meiude wohnende,i Person uerbotcn, die Weiden zu betrete» oder dem Vieh 
sich zu nähern, 

Art, 5, — Die außer Kanton als Hirte, Küher, Kutscher, Melker angc« 
stellten 313nlli'er Bürger, sowie Personen, die in gleicher Eigenschaft ein» 
»mildem, haben bei o:r Eiugaugsstatiun ins Wallis eine Desinfektion 
zu bestehen, worüber ihnen ein Deöinfektiuusfchciu ausgestellt" wird. Dieser 
Schein ist innert 12 Stunden seit Ankunft in der Gemeinde der Ortsbehördc 
einzuhändigen. Sollte, dieser Auslocisschein, fehlen, so haben die Gemeinden 
nnderzüglich die Desinfektion auf Kosten des Einreisenden vornehmen zu 
lassen, 

Art, 6. — Der Verkehr mit Lastwagen auf deu wegen der Maul« und 
Klanensenchc gesperrten Straßen ist «erboten. Das Departement'des Inner» 
ist zuständig, nm die erforderliche» Maßnahmen zu treffen, 

Da3 Begehen der Ucbergängc zwischen Wallis und Waadt ist eben-
falls verboten, 

Art , 7. — Das Departement des Innern kann die Verlegung der Vieh« 
Herden, die sofortige Entäußerung der Weide» und der Futtermittel Uer-
langen, gegen vorangehende und endgültige Schätzung durch Sachverständige, 
die vom Departement ernannt werde». Das Departement kann auch auf Rech« 
uung der> Gemeinde» das Futter für die Ernährung des gebannten Viehs 
ankaufen. 
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Art, 8. - • Die geheilte» Tiere sind »ach der .Sperre zu Zeichnen. Das 
Zeiche» soll in Zahlen den Tac, der Versenchung angebe». Die so gezeich-
neten Tiere können 'zu landwirtschaftlichen Arbeiten in der gesperrten ©c=< 
mcinde verwendet werden, dürfen aber nicht mit »nuerseuchten Tiere» ver-

. »lischt werde», jedenfalls nicht während (> Monate» »ach der Gc»esu«g, 
Vor Ablauf der 6 Monate kann dieses Vieh »ur für die 'Schlachtbank 

verkauft werden, und i» diefcrn Falle ist es oo» seinem Standorte direkt 
zum Schla6)tha»s zn führe». 

Der Viehinfpcktor »i»n»t auf dein Geiuudheitsschci» von diesen, Vurbl> 
halte Borniert, und der Vieheigeutüuier hat seinerseits zu erkläre», daß er 
dauoii Kenntnis genommen hat. 

Für verseuchtes, nicht für das Schlachten bestinimtcs Vieh kann der 
Viehinfpeltor während der 6 vorgeschriebenen Monate keine» Gesnndheits-
schein ausstellen. 

Die Kautone bezeichnen eigene Alpen für angesteckte Tiere, dcre» Heilung 
nicht mehr als 6 Monate nach der Ueberführung auf die Alpweide zurückreicht. 

Vei Aufhebung der Sperre können die nur teilweise geheilten Tiere auf 
Anordnung des Departementes amtlich geschätzt und abgetan werden. 

Art. 9. — Die Regierungsstatthalter, die Gemeindebehörden, die Tier» -* 
ärzte, die Viehinspektoren, die. Fleischschaner, die Organe der Kantons- und 
Gcmeindepolizei sind mit dem Vollzug dieses Beschlusses beauftragt. 

,Art. 10. — Zuwiderhandlungen gegen diese Vorschriften werden mit 
Außen bis auf Fr. 2000 bestraft! diese werden vom Departement des I n -
nern ausgesprochen. Ist der Fchlbare ein Viehhändler, so kann ihm über-
dies das Pateul entzogen werden. Die Fehlbarcn find ^nebstdem für den durch 
die llcrcrtrctung verurfachten Schaden haftbar. 

Allfällige Einsprachen sind innert 10 Tagen nach Mitteilung an den 
Staatsrat zu richte». 

Das Departement des Innern ist mit dem Vollzug dieses Beschlusses 
beauftragt. 

So beschlösse» im Staatsrate zu Sitten, den 11. August 1920, um ins 
Amtsblatt eingerückt und sofort nach Empfang in allen Gemeinden des Kan> 
tons veröffentlicht und angeschlagen zu weiden. • 

Der Präsident des Sta'atsrates: 
M. T r o i l l e t . 

Der Vize-Staatskanzler: 
R. de P i e u x . 



— 81 — 

Beschluß 
öpm 11. August 1920, 

betreffend Verhängung der Viehsperre über die Gemeinde 
Vrig und vorsorgliche Maßnahmen gegen die Maul« und 

Klauenseuche. 

D e r S t a a t s i a t des K a n t o n s W a l l i s , 

Eingesehen das Auftreten der Maul« und Klauenseuche in einem Stalle 
der Gemeinde Biig; 

Eingesehen die 'Verschlcppungsgcfahr für das Vieh dieser Gegend; 
Eingesehen das Bnndcsgesetz vom 18, Juni 1917; 
Eingesehen den Art, 81 des kantonalen Gesetzes über die Gcsundheits« 

Polizei; 

Auf Antrag des Departements des Innern, 

B e s c h l i e ß t : 

Art, 1, — Es wird die Viehsperre verhängt über die Gemeinde Brig 
für die Rinder», Schweine», Ziegen« und Schafgattnngen. Demzufolge darf 
kein Stück Vieh der obbczeichueteu Gattungen in dem gesperrten Gebiete ein» 
oder ausgeführt werden. 

Das Vieh der Gemeinde ist bis auf weiteres in die Stallungen gebannt. 

Einzig die zu». Schlachten bestimmten Tiere können in die Gemeinde 
eingeführt und muffen sofort geschlachtet werden, 

Schlachtvieh, welches sich bereits in der Gemeinde befindet, ist vorerst 
vom Viehinspektor zn untersuche» und darf nur mit schriftlicher Bewilligung 
dieses letztern anderswo geführt werden. 

Die Katzen sind einzusperren und die Hunde am Koppel zu führen. 

Art. 2. — Es wird eine Sichelheitszone errichtet, welche das Gebiet 
der Gemeinden Glis und Naters umfaßt,, 

Das im Sicherheitsgcbiet bcfiudliche Klmienvieh kann mir nach einer 
Untersuchung und mit Ermächtigung des Kantonstierarztes das Gemeinde« 
gebiet verlassen. 

Die Simplonstraße ist für Personen, Fuhrwerke und Tiere am, 14. 15. 
und IG. August, sowie bis auf weiteres jeden Sonntag gesperrt. 

I n Dringlichkeitsfällen können der Knntonstierarzt und der Regiernngs» 
statthalter von Brig ausnahmsweise Ermächtigungen erteilen. Personen, die 
nicht in den Ortschaften selbst wohnfässig sind, ist es untersagt, die Weiden, 
Ställe und Privatgüter zu betreten, i 

Art, 3. — Die verseuchten Tiere können gegebenenfalls, nach Rücksprache 
mit der Buudesbehörde uud durch Beschluß des Departenieutes des In» 
nern, ans gesnudheitspolizeilicheu Rücksichten abgetan werden. 
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Die Schätzung, des abziischlachtendcu Viehs wird'vom Kcinlonstierarzt 
vorgenommen. 

Die Eigentümer werden mit 80 «» dieser Schatznng entschädigt,. 

Die in der gesperrten Gemeinde hernuürrendcn Tiere werden, wenn mög-
sich, cingcfangen oder ober von den im Art, 8 bezeichneten Polizeiorganen 
abgetan. 

Der fehlbare Eigentümer ist straffällig, 

Art, 4. — Die vom Kantonstierarzt getroffenen vorsorglichen Maß« 
nahmen sind gutgeheißen, 

Art, 5. — Die Vichinspcttoreu der gesperrten und, in der TicherheitZ» 
zone einbcgrifjencn Gemeinden nehmen unverzüglich eine Zahlung des jedem 
Eigentümer dieser Gemeinden angehörenden Klauenviehs vor, unter Angabc 
des Zustandes der Viehhabe, nnd übermitteln das Ergebnis dem Kantons-
tierarzt, 

Uebcrdics haben sie alllvöchenllich eine Inspektion des Viehes ihrer Ge-
meinde vorzunehmen nnd den, Kantonstierarzt einen eingehenden Bericht 
zu erstatten. 

Diese Kosten sind zn Lasten der Gemeinden. 

Art, 6. — Es wird den Viehbesihcen die Verpflichtung in Erinnerung 
gebracht, das Auftreten einer angänglichen Krankheit, ja selbst nur den Ver
dacht eines Krankheitsfalles, bei ihrem Vieh sofort den, Kantonsticrarzt 
mitzuteilen. 

Art. 7. — Tiere, Lokale, Misthösc, Plätze, Wege, sowie alle Gegen-
stände, Gerätschaften, Kleider usw,, die von der Maul- und Klauenseuche hätten 
verseucht werden können, müssen unter Aufsicht des Kantoustierarztes oder 
eines delegierten Tierarztes desinfiziert werde». 

Die Häute von verseuchten Tieren sind sorgfältig zn desinfizieren nnd 
dürfen nur mit einem Desinfcktiunsschein verschickt werden, 

Art, 8, — Das Departement des Innern ist beauftragt, die zur Aus-
führung dieses Beschlusses erforderlichen Maßnahmen zn treffen. 

Die Geineindebehürden, die Viehinspektoren, die Fleischfchaner, die Orgaue 
der Kanwus- und Gemeindepolizci sind beauftragt, in ihrem Wirkungskreise 
über den Vollzug der obigen Bestimmnngen zn wachen. 

Der Drittel der Buße gehört den, Angeber, 

Art, 9, — Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen des vorliegen
den Beschlusses werden mit Bnßen bis auf 2000 Fr, bestraft. Diese werden 
vom Departemcnte des Innern ausgesprochen. Die Fehlbaren sind riberdies 
für den durch die Zuwiderhandlung verursachten Schaden haftbar. 

So beschlossen in, Staatsrate zu Sitte», den 11. August 1920, um ins 
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Amtsblatt eingerückt uiib sofort, »ach Empfang in allen Gemeinde!! der 
Bezirke von Lenk bis Goins und in den Alpen des Bezirkes Vrig äuge» 
schlagen zn werden. 

Der Präsident des Stantsratcs:> 
M. T r o i l l c t, • 

Der Vize°Staatskanzler: 
R, dc P ren x. 

Beschluß 
vorn 13, August 1920, 

betreffend Errichtung der Pfarrei Vernayaz zu einem eigenen 
von Saluan getrennten Zivilstandskreise. 

D e r S t a a t s r a t des K a n t o ,i s W a l l i s , 

Erwägend, daß die Gemeinde Vernayaz, gemäß dem am 17, Februar 
1920 abgeschlossenen uiib vorn Kapitel der königlich?« Abtei von St, Moriz 
genehmigten Ucdercinkommen sich als selbständige, l'on Saluan getrennte 
Pfarrei errichtet hat; . 

Lingeschcn das Begehreu der Gemeinde Vernayaz uoin 20. In l i 1920 
um Errichtung dieser Gemeinde zn einem eigenen, von Salvan getrennten 
Zivilstandskrcise,-

Eingesehen das Dekret Uoin 21. Mai 1912 über die Ziuilstnndsordnung; 

Auf Antrag des Deparlementes des Innern, 

B e s c h l i e ß t : 

Art, 1, — Die Gemeinde Vernayaz bildet vom 1. Januar 1920 an für 
sich allein einen Iiuilstandstreis, 

Art. 2, — Der Zioilstnndsbeamtc des neuen Kreises hat auf Kosten 
der Gemeinde Vramyaz sich vom Ziuilstandsbeamten von Salvan einen 
Auszug aller seinen Kreis betreffenden Eintrag,ingen, von der Errichtung 
dieser Pfarrei an gerechnet, ausstellen zn , lassen. 

Will die Gemeinde Vernayaz einen vollständigen Auszug der Zivil» 
standsakte«, die ihre Angehörigen vor Errichtung zur Pfarrei betreffen, 
sich beschaffen, so hat der Ziuilstandsbeamte Uon Saluan gegen gebührende 
Vergütung ihr eine authentische Abschrift einzuhändigen. 

Art. 3. — - Das Departement des Innern wird mit dem Vollzug des 
gegenwärtigen Beschlusses beauftragt. 
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So beschlossen im Staatsrnte zu Sitten, den 13, August '1920, um im 
kantonalen Amtsblatt veröffentlicht zu werden. 

Der Präsident-des Staatsratcs: 
M, T i o i l l e t , 

Der Vize-Staatskanzler: 
R, de P reux , 

Beschluß 
vorn 20. August 1920, 

betreffend Veröffentlichung der Zivilprozeßordnung der Ne-
publik und des Kantons Wallis, vom 22. November 1820. 

D e r S t a a t s r a t d e s K a n t o n s W a l l i s , 

Eingesehen das Ergebnis der Volksabstiuniumg uom 16, Mai 1920, aus 
welchem erhellt, daß die uom Großen Rate am 22, November 1919 ange» 
nommene Zivilprozeßordnung mit 20,391 Ja gegeu 2243 Nein auf 22,631 
gültigen Stimmen angenommen worden ist; 

Eingesehen den Art , 53, Ziff, 2> der Kautonsucrfassuug, 

B e s c h l i e ß t : 

Art, 1, — Die Zivilprozeßordnung voui 22, November 1919, die iu 
das Amtsblatt vom 16. April 1920 eingerückt und an den Sonntagen, den 
18. und 25. des genannten Monats veröffentlicht worden ist, wird als voll-
ziehbar erklärt, um am 1, Januar 1921 in Kraft zu trete», 

Art, 2. — Zum Ersatz des öffentlichen Anschlages werden auf der Mu» 
nizipalkanzlei einer jeden Gemeinde bis znm 1, nächsten Januar Exemplare 
dieses Gesetzes aufgelegt, um dem Publikum behufs Kenntnisnahme zur 
Verfügung gestellt zu bleibe». 

Gegeben im Staatsratc zu Sitten, deu 20, August 1920, um ins Amts
blatt eingerückt und Sonntag, den 29, August 1920, in allen Genieinden 
des Kantous veröffentlicht zu werden. 

Der Präsident des Staatsrates:, 
M. T r o i l l e t. 

Der Vizc-Staatskanzler: 
R, de P r e u x , 
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Veschluh 
vom 20. August 1920, 

betreffend Verhängung der Viehsperre über die Gemeinde 
Nied-Vrig. 

, D e r S t a a t § x a t d e s K a n t o n s W a l l i s , 

Eingesehen das Auftreten der Mau l - und Klauenseuche auf einer Weide 
der Gemeinde Ried-Brig; 

Gingesehen die Verschleppungsgefahr für das Vieh dieser Gegend; 

Eingesehen das Vundcsgesetz über Viehseuchen vom 13, Jun i 1917; 

Eingesehen den Art , 84 des kantonalen Gesetzes über die Gesundheits» 
Polizei? 

Auf Antrag des Departements des Innern , 

B e s c h l i e ß t : 

Art, 1, — Es wird die Viehsperre verhängt über die Gemeinde Ried« 
Brig für die Rinder-, Schweine-, Ziegen- und Schafgattung, Demzufolge 
darf kein Stück Vieh der bezeichneten Gattungen in dem gesperrten Gebiete 
ein- oder ausgeführt werden. 

Der Bann wird verhängt über die Gegend von Berifal zwischen dem 
Ganterbach nnd dem Fronbach, I n dieser Gegend ist es verboten, von der 
Straße abzuweichen. Die Simplonstraße ist für den Viehverkehr gesperrt. 

Ohne Ermächtigung des Kantonstierarztes ist es jedermann untersagt, 
die verseuchte Gegend zu betreten oder selbe zu verlassen. 

Personen, welche die verseuchten Weideu betreten haben, sind vor Ver< 
lassen derselben uuter Aufsicht des Landjägerpostens zn desinfizieren. Dem 
Eigentümer wird über diese Desinfektion eine Bescheinigung ausgestellt. 

Die Viehherden obgenannier Alpen sind bis auf weiteres 500 Meter 
anseinanderzuhalteu. 

Die Ziegeu und Schafe der gesperrten Alpen sind fortwährend zu be< 
wachen. Diese Tiere sind jeden Abend in Stallungen oder Pferchen einzusperren. 

Art. 2. — Es wird eine Sicherheitszone errichtet, welche das Gebiet 
der Gemeinden Glis und Simplou umfaßt. 

Das im Sichelheitsgebiet befindliche Klauenvieh kann nur nach einer 
Untersuchung und mit Ermächtigung des Kantonstierarztes das Gemeinde» 
gebiet verlassen. 

Die Simplonstraße bleibt offen. Jedoch ist es den nicht ansässigen Per« 
sonen verboten, die Weideplätze der Sicherheitszone, welche die Gemeinden 
Glis, Simpson und Iwischbergeu umfaßt, zu betreten, 
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Art. 3. — Sie verseuchten Tiere können, nach Rücksprache mit der Bundes« 
bchörde und durch Beschluß des Depnrteinentes des Iuncrn, aus gesuudheits-
Polizeilichen Niicksichteu abgetan werden. 

Die Schätzung des abzuschlachtenden Viehes wird Uom Kautuustierarzt 
vorgenommen. 

Die Eigentümer werden mit 80 °/o dieser Schätzung entschädigt. 

Die in der gesperrten Gemeinde und auf den italienischen Greuzgedictcn 
umyerirreuden Tiere werdeu beschlagnahmt oder aber von den im Art, 8 
bezeichneten Polizeiorganen abgetan. Der fehlbare Eigentümer ist strasfällig. 

Art, 4, — Die vom Knntonsticrarzt getrosfenen vorsorglichen Maßnahmen 
sind gutgeheißen. Alle dringliche» Maßnahmen sind Übrigens von diesem 
letzter» anzuordnen, 

Art, ,5, — Die Vichinspektorcn der gesperrten und als Sicherheitsgebict 
bezeichneten Gemeinden haben unverzüglich eiue Zahlung des Klancnviehes 
dieser Gemeinden vorzunehmen und die Lage der Viehherden festzustellen. 
Das Ergebnis dieser Erhebungen ist dem Kantoustierarzt einzusenden. 

Sie hahen überdies allwöchentlich eine Inspektion des Viehes ihrer 
Gemeinde vorzunehmen und dem Kantonstierarzt einen eingehenden Bericht 
abzustatten. 

Diese Inspektionen sind zu Lasten der Gemeinden, 

Art, 6, — Es wird den Vichbesitzern die Verpflichtung in Erinnerung 
gebracht, das Auftreten einer angänglichen Krankheit, ja selbst nur den Ver-
dacht /eines Krankheitsfalles bei ihrem Vieh, sofort dem Viehinspcktor mit» 
zuteilen, 

Art, 7. — Verseuchte Tiere, Lokale,. Misthüfe, Platze, Wege und jegliche 
Gegenstände, Gerätschaften, Kleider usw, sind unter Aufsicht des Kautonsticr-
arztcs oder eines delegierten Tierarztes zn desinfizieren. 

Die Haute von verseuchten Tieren sind nuter tierärztlicher Aufsicht sorg» 
fältig zu desinfizieren, und dürfen nur mit einem Desinfektionsschein des 
Arztcs ausgeführt werden, 

Art. 8. — D«s Departement des Innern ist beauftragt, die zur Ans-
führnng dieses Beschlusses erforderlichen Maßnahmen zn treffen. 

Die Gemeindebehörden, die Viehinspektoren, die Fleischschaner, die Organe 
der Kantons« und Gcmcindepolizei sind beauftragt, in ihrem Wirkungskreise 
Über den Vollzug der obigen Bestimmnngeu zu wachen. 

Der Ddittel der Buße gehört den: Angeber. 

Art, 9, — Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Verfügungen 
können mit Bußen bis auf Fr, 2000,— bestraft werde». Diese iucrdeu von: 
Departemeute des Innern ausgesprochen. Die Fehlbaren sind überdies für 
den durch die Zuwiderhaudluug verursachte,! Schaden haftbar. 
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Der Rekurs mt den Staatsrat innert 10 Tagen ist vorbehalten. 

So beschlossen im Staatsrate zu Sitten, den 20, August 1920, um sofort 
nach Empfang in den Gemeinde« der Bezirke von Lenk bis Goms verösfent» 
licht und ans den Alpen des Bezirkes Vrig angeschlagen zn werden. 

Der Präsident des StaatsrateZ: 
M, T r o l l t e t . 

Der Bize-Staatstanzler: 
R. o. P r e u x. 

Dekret 
vom 4. September 1920, 

betreffend ein Anleihen von Fr. 2,000,000. 

D e r G r o ß c R a t des K a n t o n s W a l l i s , 

In Erwägung: 
1. daß das Walliservolk über nachfolgende Ausgaben abgestimmt hat: 

a) das Gesetz vom 17. Mai 1919 betreffend die Organisation 
des landwirtfchaftl. Fachunterrichtes Fr. 1,500,000.— 

li) das Dekret vom 13. November 1919 betreffend den Neu-
bau und'Umbau des Kollegiums vonBrig Fr. 300,000.— 

2. daß der Große Rat in feiuer lehteu Maitagung ein Dekret 
betreffend den Bau eines Gebäudes für die Lebcnsmittel-
lontrolle angenommen und die dem Kauton hieraus erwach-
senden Kosieu, sich belaufend auf Fr. 150,000.— 
bewilligt hat; 

3. daß der Art. 30 der Verfassung den Großen Rat er
mächtigt, für die Bedürfnisse des Staates eine Ausgabe 
vou Fr. 50,000.— 
zu beschließen, welcher Betrag zur Deckung des Aus-
gabenüberschusses des Bernialtuugsjahres 1920 dienen soll 

Total Fr. 2,000,000,— 

• Eingesehen,, daß diese Ausgaben nicht ans dem Betrage der gewöhn-
lichen Einnahmen des Staates gedeckt werden können; 

Erwägend, daß es im Interesse des Landes liegt, die erforderlichen 
Mittel znr Bestreitung dieser Ausgaben zu beschaffen, deren Aufschiebung 
die Entwicklung des Kantons in ökonomischer und sozialer Hinsicht beeinträch-
tigen könnte; 

Ans Antrag des Staatsrates, 



B e s c h l i e ß t : 

Art. 1. — Der Staatsrat ist ermächtigt, ein Anleihen bis zum Betrage 
von Fr, 2,000,000,— aufzunehmen. 

Art. 2. — Die Art und, Weise und die Bedingungen dieses Anleihens 
werden vom Staatsrate festgesetzt. 

So vuni Großen Rate gegeben zu Sitten, den 4. September 1920. 

Der Präsident des Großen Rates: 
M. Pell i fsier. 
Die Schriftführer: 

A. S a l z m a » n. — Cyr. J o r i s . 

D e r S t a a t s r a t des K a » t o u s W a l l i s 

B e s c h l i e ß t : 

lDas vorliegende Dekret soll ins Amtsblatt eingerückt und Sonntag, den 
10. nächsten Oktober, in allen Gemeinde» des Kantons Ucröffentlicht werden, 
um sofort in Kraft zu treten. 

Gegeben im Staatsrate zu Sitten, den 28. September 1920. 

Der Präsident des Staatsratcs: 
M. T r o i l l e t. 

Der Ctaatslauzler: 
£sw. A l l,e t. 

Dekret 
vom 4. September 1920 

betreffend die Gründung eines Volksfanatoriums. 

D e r G r o ß e R a t d e s K a n t o n s W a l l i s , 

Eingesehen das häufige Auftreten der Lnngentranrhcit im Kanton; 

Eingesehen die Notwendigkeit, für die Behandlung von Lungenkranken 

vorznsorgen; 

Auf Antrag des Staatsrates, 

B e s c h l i e ß t : 

Art. 1. — Auf der Station Montana wird ei» Volkssanatorium für 
Lungenkranke gegründet. 

Art. 2. — Es wird zu diesen, Zwecke ein Kredit von Franken 700,000 
bewilligt. 
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Art. 3. — Der Staatsrat erläßt ein Ausführungsregleinent zu diesem 
Dekret«, welches der Genehmigung des Großen Rates zu unterbreiten ist. 

Art. 4. — Das vorliegende Dekret wird der Volksabstimmung unterbreitet. 

So vom Großen Rate gegeben zn Sitten, den 4. September 1920. 

Der Präsident des Großen Rates: • 
M. P e l l i f f i e r . 

. ' . Die Schriftführer: 
A. S a l z mann. — Chr. J o r i s . 

D e r S t a a t s r a t des K a n t o n s W a l l i s 

B e s c h l i e ß t : 

Das vorstehende Dekret ist ins Amtsblatt einzurücken und an den Sonn-
tagen, den 1?., 24. und 31. Oktober 1920, in allen Gemeinden zu verlesen 
und anzuschlagen, um am 31, Oktober 1920 der Volksabstimmung unter» 
breitet zu werden. 

Gegeben im Staatsrate zu Sitten, den 22. September 1920. 

Der Präsident des Staatsrates: 
M, T r o i l l e t . 

Der Staatskanzler: 
Osw, A l l e t , 

Dekret 
vom 4. September 1920, 

betreffend Bewilligung einer Gehaltsaufbesserung an die 
Gerichtsbehörden fUr das Jahr 192». 

D e r Große R a t des K a n t o n s W a l l i s , 

I n Anbetracht, daß die bisherigen Gehälter der Gerichtsbehörden un-
genügend find, und der Notwendigkeit, sie mit den Gehältern der Ange» 
stellten der kantonalen Verwaltung in Einklang zn bringen; 

Ans Antrag des Staatsrates, 

V e r o r d n e t : 

Art. 1. — Für das Jahr 1920 wird den Gerichtsbehörden eine Tr» 
höhnng von 40 n/o der im Dekrete vom 13, November 1914 festgesetzten Ge» 
Halter bewillig!. 

Art. 2. — Die früher» Erlasse betreffend Ausrichtung von Teuerungs» 
zulagen an die Gerichtsbehörden werden nicht, abgeändert. 
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Art, 3. — Eingesehen die Dringlichkeit, tritt dieses Dekret, weil nicht 
von allgemeiner Tragweite, sofort in Kraft, 

So vom Großen Rate gegeben zu Sitten, den 4. September 1920. 

Der Präsident des Großen Rates: 
M. P e l l i s s i e r. 
Die Schriftführer: 

A. S n l z in a n n, — Chr, I o r i s. 

D e r S t a a t s r a t des K a n t o n s W a l l i s , 

B e s c h l i e ß t : 

Das vorliegende Dekret soll ins Amtsblatt eingerückt und Sonntag, den 
10. nächsten Oktober, in allen Gemeinden des Kantons veröffentlicht werden, 
um sofort in Kraft zu treten. 

Gegeben im Staatsrate zu Sitten, den 28, September 1320. 

Der Präsident des Staatsratcs: 
M. T r o i l l e t . 

Der Staatskanzler: 
Osw. A l l c t . 

Dekret 
vom 4. September 1920, 

betreffend Erweiterung und Verbesserung der Simplonftraße 
beim füd-öftlichen Eingang von Martinach-Stadt. 

D e r Große R a t des K a n t o n s W a l l i s , 

I n Anbetracht des' Interesses, welches die Erweiterung und die Ver
besserung der Simpsonstraße am füd°östlichen Eingang von Martinnch-Statdt 
bietet ; 

Eingesehen das Begehren der Gemeinde 3Xartiuach«Stadt; 
Eingesehen die Art. 3 und 22 des Gesetzes von, 1. Dezember 1901 

nber Klassifikation, Unterhalt und Polizei der Straßen; 

Ans Antrag des Staatsrates, 

B e s c h l i e ß t : 

Art. 1, — Die Erlueiternngs- und Berbefserungsarbeiteu der Simplou-
straße am siid-östlichen Eingang von Martinach-Stadt sind als Werk öffent-
lichcn Nntzeils erklärt. 

Art. 2. — Die Kosten der vorgesehenen Arbeiten sind auf Fr. 60,000 , 
veranschlagt. 
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Art, 3. — Die Auslagen für diese Verbesserung fallen der' Gemeinde 
Martinach-Stadt zur Last, welche die Ausführung verlangt hat, 

Art,. 4. — Gemäß Art, 22 des vorgenannte» Gesetzes beteiligt sich 
der Staat an der Ausführung dieses Werkes mit 50 % der wirWchen 
Ausgaben, 

Art, 5. — Die Auszahlung dieses Beitrages erfolgt in Jahresraten von 
höchstens Fr, 10,000,— und insofern der Staat über die nötigen Kredite 
verfügt, 

Art, 6. — In Anbetracht der Dringlichkeit müssen die Arbeiten in einem 
Jahre, von der Veröffentlichung dieses Dekretes an gerechnet, vollendet sein. 

Die Gemeinde Martinach-Stadt hat somit für den dem Staate zufallen-
den Kostcnanteil den Vorschuß zu leisten, 

Art, 7. — Das vorliegende Dekret tritt, weil nicht vou allgemeiner Trag« 
weite, sofort in Kraft, 

So vom Großen Rate gegeben 'zu Sitten, den 4. September 1.920, 

Der Präsident des Großen Rates: 
' M. P e l l i s s i e r. , 

Die Schriftführer: 
A, S a l z m a n n, — Cyr, J o r i s . 

D e r S t a a t s r a t des K a u t o n s W a l l i , s , 

B e s c h l i e ß t : 

Das vorliegende Dekret soll ins Amtsblatt eingerückt und Sonntag, den 
10, nächsten Oktober, in allen Gemeinden des Kantons veröffentlicht werden, 
um sofort in Kraft zu treten. 

Gegeben im StnatZratc z» Sitten, den 28, September 1920, 

Der Präsident des Staatsratcs: 
M, T r o i l l e t . 

, Der Staatskanzler: 
Osw, A l l et. 

Beschluß 
vom 7. September 1920, 

betreffend Ausübung der Jagd im Jahre 1820. 

D e r S t a a t s r a t des K a u t o n s W a l l i s , 

Nach Einsicht des kantonalen Iagdgesetzcs vom 27, Oktober 1906, ab-
geändert durch dasjenige vom 21, Mai 1917; 



— 92 — 

Nach Einsicht des Bundesratsbeschlufses vom 10. August 1920 betreffend 
die Ausübung der'Jagd im Jahre 1920; 

B e s c h l i e ß t : 

Art, 1. — Die Dauer der Jagd ist festgesetzt wie folgt: 
a) die allgemeine Jagd: vom 15, September bis 15, Dezember; 
b) die Jagd auf Gemsen uud Murmeltiere: vom 15. September bis 

5, Oktober^ 

c) die Jagd auf Rehe: vom 15, September bis 80, Oktober. 
Art, 2, — • Nachstehender kantonaler Bannbezirk wird beibehalten: I m 

Bezirke Gnndis das Gebiet, das im Osten durch die Morse, im Süden 
durch die Rhone, im Westen durch die Lizerne und im Norden durch 
den Kanal Sitte,i°Niddes begrenzt ist. 

Art, 3, — Es werden folgende kantonale Bnnnbezirke errichtet: 
a) Im Bezirke Martinach: das Gebiet, welches begrenzt ist im Osten 

durch die Straße von Charrat, von der Knntonsstraße bis zum Weiler 
Charrat-les-Ehencs, im Süden durch die Straße von Charrat zum Weiler 
Guercet, im Westen durch die Straße von Guercet zur Knntonsstraße, im 
Norden durch die Kantonsstraße Martinach-Charrat; , > • 

l) in den Bezirken Vifp und Brig: das Gebiet, welches begrenzt ist: 
von der Einmündung der Taltina in die Rhone bei Brig zur Saltina-
schlucht bis im Grund (1066 M,), das Nesscltal bis zum Erizhorn (269C> M,), 
Raufhorn, das Fletschhorn, das Laquiuhorn, das Weißmieß, den Portjen« 
grad, von da zur italienischen Grenze über das Sonnighorn, das Lattelhorn, 
die Cima di Eingino (3238 M,), den Piz d'Antignie, das San Iob,crhorn 
(3040 M.), den Monte-Moro, östlich des Seewinen-Gletschers, die Saaser 
Vispe, diesen Fluß über SaaZ-Aliuagel, Saas-Grund, Saas-Balen, Eisten, 
Stalden, bis znr Einmündung der Vispe in die Rhone, von dort der Rhone 
entlang bis zur Einnuindung der Saltina bei Brig, Ausgangspunkt. 

Art, 4. — I n den in den vorgehenden Artikeln umschriebenen drei 
Bannbezirken, sowie in den durch die Verordnung des Bundesrates vom 
15. August 1916 über die Bannbezirke für das Hochwild errichteten Ficiberge 
ist die Jagd verboten. (Siehe Beilage.) 

Art. 5. — Ferner ist die Jagd verboten auf dein durch die Reblaus 
verseuchte» Gebiete der Gemeinde Füllt), das wie folgt begrenzt ist: dnrch 
die Straße von Bran?on nach Vers l'Eglife im Süden; durch den Höhenzug 
im Neiden; dnrch den Weg des Weilers Bran?on im Westen und 
durch die Seilbahn der elektro-chemischen Gesellschaft im Osten. 

Art. 6. — Den seit drei Monaten im Kanton niedergelassenen Schweizer« 
bürgern werden die Iagdpatente von den Bczirkseinnehmcrn, den andern 
Personen von der Staatskasse ausgestellt. 

Art. 7. — Die im Art. 3 des Gesetzes vom 21, Mai 1917 vorge
schriebene Photographie ist beim Lösen der Patente dem Einnehmer oder 
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ligutig anzubringen, 

. Art, 8, — An Personen, die aus den von der Manl- nnd Klauenseuche 
betreffend: Kantonen oder Gegenden kommen, werden keine Bewilligungen 
erteilt. 

Es werden gleichfalls keine Iagdoewilliguugen ausgestellt für die Be» 
wuhucr der, Gemeinden des Kantons, über welche wegen der Maul» und 
Klauenseuche die Viehsperre verhängt ist, oder dir .als Sicherheitszonc bc-
zeichnet sind. 

I n diesen Gemeinden ist die Jagd untersagt. 
Alle vom Staatsrate oder vom Departemcntc des Innern erlassenen 

Verfügungen betreffend die von der Maul« nud Klauenseuche betroffenen 
Gegenden sind auf die Jäger anwendbar, 

Art, 9, — Der vorliegende Beschluß beeinträchtigt nicht die Rechte der 
Talschaft 'Sans (Bezirk Vifp) betreffend die Jagd auf Murmeltiere, welche 
Rechte durch Urkunde von. Iß. Mai 180-1 verbrieft nnd von den Bundes-» 
behördcn als zivilrechclicher Natur anerkannt sind. 

Art. 10, - - Gemäß Art, 4 des Gesetzes vom 21, Mai 1917 werden 
für die Wiedcrbevolkernng mit 3Vild nnd die Vertilgung von der Land» 
wirtschaft schädlichen Tieren 25 »o vu» jeder Bewilligung vorweggenommen. 
Die Anözahlung des den Bezirlskommissiouc,! zufallenden Anteiles geschieht 
nur gegen Vorweisung der Rechnungen nud der Belegstücke. 

Art, 11. — Zuwiderhandlungen gegen den vorliegenden Beschluß wer-
den mit den in den Jagdgesetzen vorgesehenen Bußen geahndet, 

Art, 12, — Der Beschluß vom 26. August 1919 betreffend die Aus« 
übnug der Jagd ist widerrufe!!. 

So beschlossen im Staatsrate zu Sitteu, den 7. September 1920, um ius 
Amtsblatt eingerückt und am Sonntag, den 12. September 1920, in allen 
Gemeinden des Kautons veröffentlicht zu werden. 

Der Präsident des Staatsrates: 
M. T r o i l l e t . 

Der Staatskanzler: 
'Osw. A l l e t. 

Be i l age ! ! , zum v o r l i e g e n d e n Beschluß. 

Eidgeuüssische Vannbezirke. 

Bezirk 1: Mont Pleureur und Mout Blaue de Seillun. 
(Bisheriger Bezirk mit teilweiser Grenzverlegung.) 

Grenzen: Von Bonatchesse dein Wildbach aufwärts folgend bis znm 
Cret°Gletfchcr (3356 M ) , dem Felsgrat nach über Parrnin (3262 M) , la 
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Rosa Blanche (3348 M,), die Kette des Mont Salme, Petit Mont Cfasmc 
(3299 SW.), Grand Mont (Salme (3211 M.), Col de Praflenri (2971 M,), 
über den Punkt 3N74 M., den Col d'AlleueZ (2919 M.), le Mont Rosct 
(3056 M,), le Metniller (3216 M,), bis zu», Metal-Glctscher, dem Mctal» 
bach hinunter folgend in die Dixenee, Letzterer nach aufwärts bis zum 
Durandglelfcher, längs deffeu östlichem Rand über den Pas de Lhcores zur 
Pigne d'Arolla (380! M,), über den Gletscher von Vnibez, Col de Lhcrmon» 
tane (3804 M.), zum Petit Mont Collon (35,45 SO?.), über den Gletfcher 
des Mont Collon zu Punkt 3506 M, an der Grenze gegen Italien, Dieser 
folgend bis Amianthe oder Gran Testa de Vy (3600 M.), dem Felslanun nach 
über den Col de Sonadou, den Grand Combiu (4317 M.), der Felsgrat der 
Mulets de la Liaz, se> Tournelon blaue, der Fclsgrat Pierre a bire MiiS zur 
Drance und letzterer abwärts folgend bis Bountchesse, 

Bezirk 2: Ferrcx (bis auhin Mont Dolent), 
(Im Jahre 1920 teilweise abgeändert,) 

Grenzen: Vom Hospiz des Großen St, Bernhard hinunter zum See, 
längs der Grenze bis zum Col du Fonrchnn, oon hier durch £ne (Ijonibe du 
Fourchon hinunter zur Drance und dieser folgend bis Praz de Furt, dein 
Grand Chnble aufwärts folgend bis zur Grathöhe und jenseits in ge° 
rader Linie zum Chalet dc Balwn, dem Weg znm Weiler Sicheres und iu 
gerader Linie hinunter zur Vereinigung des Wildlmches La mit der Drance, 
letzterer aufwärts folgend bis zum Hospiz des Großen 2 t . Bernhard, 

Bezirk 3: Hnnt de Crh, 
(Abgeändert,) 

Grenzen: Von der Freie de Saillcs (2599 M,) die Kantonsgreuze, gegen 
Wandt und später diejenige gegen Bern bis iu den Weg, der bon Gstcig 
znm Hotel Sauetfch führt; dem Eauetschweg folgend bis zur Brücke bon Gla« 
rey; die Morges bis znr Einmündung der Rogne, diesem Wildbnch auf« 
wärts folgend bis znm Fußweg nach der Coinbe dc Flore, bou hier der 
Weg nach Mappaz bis zu den Maycus d'Eincron, der Weg nach Lotzo bis 
anf den Grat und lchterm abwärts folgend zur, Kapelle St, Bcrnard, 
tiotr hier über den Felsrückcn hinunter znr Lizerue, zum Wehr der 
Wasserleitung bon Vlrdou, die Lizerue bis znm Conloir der Thescnra, letz-
terem nach zum Thalweg, der Weg, der nach la Combasse, la Rotzia und 
Neinnaz führt, der Fußweg oon 3icimiaz zur Wnfserleitnng von Appelhe; 
bon hier die Wasserleitung Pathier bis zu derjenigen bon Leytrun, genannt 
Biedzo. Von dieser 3?crtlichleit die Salencc aufwärts bis zur Quelle und 
hinauf zur Freie de Sailles (2599 M,), 

Sitten, den 7, September 1920, 

Der Vorsteher des Finanzdepartementes: 
I , b, Chl ls tunay, 
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Beschluß 
vom 7. September 1920, 

betreffend die teilweise Aufhebung der Maßnahmen fiir die 
Viehsperre der Gemeinde Vrig. 

D e r S t a n t 3 r n t d e s K a n t o n s W a X l i § , 

Nach Einsicht des Berichten des KautoustierarzteK, laut welchem seit 
einem Monat im dieser Gemeinde kein weiterer Fall von Maul« nnd Klanen-
seuche vorgetoinnic» ist: 

'Ans Antrag des Depnrtcmentes des Innern, 

B e s c h l i e ß t : 

Ginßifler Artikel, — Die durch Beschluß ooni 1l, August 1920 t>er» 
hängten Maßnahmen sind aufgehoben. 

Jedoch bleiben die Gebiete der Gemeinden Brig, Glis und Naters als 
Sicherheitszone der Pichsperre über die Gemeinden« Ried-Brig nnd Thcr° 
nien bestehen. 

Beschlossen in, Staatsrate zu Sitten, den 7, Septeniber 1920, um im ' 
Amtsblatt veröffentlicht zn werden. 

Der Präsident des Staatsratcs: 
' • M. T r o l l t e t . 

Der StaatslanZler: 
Osw, A l l et. 

Beschluß 
von, 22, September 1920, 

in Abänderung der Veschlüsse vom 4. und 11. August, betreffend Verfii» 
gung der Viehsperre über das Vieh der Gemeinden Thermen und Visa. 
und des Vefchluffes vom 7. September betreffend die teilweise Aufhe» 

bung der Maßnahmen für die Viehfperre der Gemeinde Vr ig. 

D e r ^ t a n t s r a t d,e s K a n t o n s W n l l i s , 

Nach Einsicht des Berichtes des Kantunstierarztcs, laut welchem feit 
einem Monate in den Gemeinde» Ried-Brig, Thermen und Zivischbergen 
kein weiterer Fall von Mrnil= und Klauenseuche vorgekommen ist und daß 
die Desinfektionen vollende! sind: 

Ans Antrag des Departeinentes des Innern, 
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Beschließ.t: 

Art. 1, — "35ie Vichsperre wird aufrecht erhalten über die 2tl>ett von 
Stückieege, Meigie zum Kreuz, Resli, Glimmeschier, Roßwald, Staffel, obere 
und untere Cchmidmatte, Breuce, 

Art. 2. — Das verbleibende Gebiet der Gemeinden Ried»Nr!g und Ther< 
men ist als Sicherheitszone bestimmt. 

Art. 3. — Die über die Gemeinden Vrig, Glis und NatcrZ verhängten 
Maßnahmen sind 'aufgehoben. 

So beschlossen im Staatsratc zu Sitten, den 22. Septcnibcr 1920, um 
ins Amtsblatt eingerückt und in den Gemeinden der Bezirke Goms, Oestlich» 
Naroii, Brig, Visp, Westlich-Raron und Lenk sofort nach Empfang verlesen zu 
werden. 

Der Vize-Präsident des Staatsrates: 
I . B u r g e n e r. 

Der Staatskanzler: 
Osw. A l l et. 

Beschluß 
vom 25. September 1920, 

bezüglich der Volksabstimmung Über das Dekret vom 4. 
September 1920 betreffend die Gründung eines Volksfana-

toriums. 

D e r 3 t a a t s ra t des K a n t o n s W a l l i s , 

I n Ausführung des Art. 30, Nr. 2 und 3 der Kcmtonsverfafsung; 
Ans Antrag des Departementes des Innern, 

B e s c h l i e ß t : 

Art. 1. — Die Urversamnilnngen sind auf Sonntag, den 31, Oktober 
1920, um 101/2 Uhr, einberufen, .um sich über die Annahme oder die Wer-
werfung des vorgenannten Dekretes auszusprechen. i 

Art. 2. — Die Abstimmung findet mittelst geheimer Stimmabgabe statt 
durch einen gedruckten Zettel, worauf die vorgelegte Frage einzeln mit einem 
Ja für die Annahme oder mit einem Nein für die Verwerfung zu beant» 
Worten ist. 

Art. 3. — I n jeder Gemeinde oder Sektion wird geinäß dem vom De-
partcmeute des Innern vorgeschriebenen Formulare ein Abstiinmuugsvcrbal 
angefertigt, dessen Genauigkeit die Mitglieder des Schreibnmtes durch ihre 
Unterschrift bezeugen. 
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Wenn in der einen oder der andern Kolonne des Abstimmungsuerbals 
die eingetragenen Zahlen allfällig korrigiert oder durchgestrichen werden, sind 
diese in vollen Buchstaben zu wiederholen, so daß keinerlei Zweifel ob» 
walten kann. 

Sofort nach vollendeter Abstimmung wird ein Doppel des Verbals an 
das Departement des Innern gesandt, wahrend ein zweites Doppel dem Re> 
gierungsstatthalter des Bezirkes zu übermitteln ist, 'welcher dasselbe un» 
vorzüglich mit einer Zusammenstellung des Gesamtergebnisses dem gleichen 
Departement einzusenden hat. 

Verzögerungen in der Einsendung der Abstimmungsverbale werden mit 
einer Buße von IN Franken belegt. 

Art, 4. — Die Stimmzettel sind nach Schluß der Auszählung vom 
Schreibamte in Umschlage zu legen, die geschlossen und durch Aufdrücken des 
Geineindestempels an der Schließstelle versiegelt weiden. Dieselben müssen 
während vierzehn Tagen nach Ablauf der im Art. 5 festgesetzten Frist auf« 
bewahrt werden. 

Art. 5. — Allfällige Beschwerden in betreff der Abstimmung sind innert 
sechs Tagen nach Veröffentlichung des Abstimmungsergebnisses schriftlich an 
den Staatsrat zu richten. 

Art. 6. — Auf die gegenwärtige Abstimmung sind die Vorschriften des 
Gesetzes vom 23. Mai 1908 und desjenigen vom 20. November 1912 betreffend 
die Wahlen und Abstimmungen anwendbar. 

Gegeben im Staatsrate zu Sitten, den 23, September 1920, um ins Amts» 
blatt eingerückt und an den Sonntagen, den 17., 24, und 31. Oktober 1920, 
in allen Gemeinden des Kantons veröffentlicht und angeschlagen zu weiden. 

Der Präsident des Staatsrates: 
M, T r o i l l e t . 

Der Staatslanzler: 
Osw.Al let. 

Vefchluß 
vom 25. September 1920, 

bezüglich der Volksabstimmung über das Vundesgefetz vom 6. März 
1920 betreffend die Arbeitszeit beim Betriebe der Eisenbahnen und an» 

derer Verkehrsanftalten. 

De r S t a a t s r a t des K a n t o n s W a l l i s , ' 

Nach Einsicht des Art. 89 der Bundesverfassung; 
Nach Einsicht des Bundesgesetzes vom 19. Juli 1872 über die Wahlen 

und eidgenössischen Abstimmungen, sowie derjenigen vom 20. Dezember 1888, 
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betreffend Abänderung des Art. 4 des vorgenannten Gesetzes, und vom 
30. März 1900 betreffend Erleichterung der Ausübung des Stimmrechts 
und Vereinfachung des Wahloerfahrens; 

Nach Einsicht des Art. 11 des Bundesgesehes vom 17, Juni 1874, bc< 
treffend die Volksabstimmung über die Gesetze und Bundesbeschlüsse, welcher 
jeden Kanton mit der Anordnung der Abstimmung auf seinem Gebiete be» 
auftragt; 

Nach Einsicht des Bundesratsbeschlusses vom 30. Jul i 1920, welcher die 
Volksabstimmung auf Sonntag den 31. Oktober 1920 festsetzt; 

Nach Einsicht des kantonalen Gesetzes vom 23. Mai 1908 und desjenigen 
vom 20, November 1912 über die Wahlen und Abstimmungen; 

Auf den Antrag des Departementes des Innern, 

B e s c h l i e ß t : 

Art. 1. — Die UrVersammlungen sind auf Sonntag, den 31. Oktober 1920, 
u»N, 101/2 Uhr, einberufen, uni sich über die Annahme oder die Verwerfung 
des obgenannten Bnndesgcsetzes auszufprechen. 

Art, 2, — Stimmberechtigt ist jeder Schweizer mit zurückgelegtem zwan» 
zigsten Altersjahr und welcher übrigens vom Attiv«Bürgerrecht durch die 
Gesetzgebung des Kautous nicht ausgeschlossen ist. 

Wenn in dieser Beziehung begründete Zweifel vorliegen, so muß jener, > 
welcher an der Abstimmung teilnehmen will, beweisen, daß er dieses Recht 
befitzt. 

Art. 3. — Der Schweizcrbürgcr übt sein Wahlrecht im Orte aus, wo er 
sich, aufhält, sei es als Kantonsbürger, sei es als sich aufhaltender (wohn» 
fähiger) Bürger. 

Art. 4. — Die Post-, Telegraph-, Zoll-, Eisenbahn- und Dampfschiff-
Beamten und Angestellten, sowie die Bürger, die durch die Ausübung der 
ihnen obliegenden Pflichten und Amtsverrichtungen verhindert sind, an der 
gewöhnlichen Sonntagsabstimmung teilzunehmen, können von dem Art. 3 
des kantonalen Gesetzes vom 30. November 1912 und den einschlägigen Be« 
stimmungen der oberwähnten eidgenössischen Gesetze Gebrauch machen. 

,;; Art. 5. — Der Buudesbeschluß, welcher Gegenstand der Abstimmung bildet, 
sowie die Stimmzettel, sind bei dem Gemeindepräsidenten hinterlegt, welcher 
zur gehörigen Zeit jedem stimmfähigen Bürger ein Exemplar zustellen muß. 

Art. 6. — Jeder Aktivbürger, welcher in einer Gemeinde wirklichen Wohn-
sitz hat, muß von Amtes wegen auf die Wahlliste dieser Gemeinde eingc-
schrieben weiden, und, wenn er Übergängen wurde, muß er nichtsdestoweniger 
zur Abstimmung zugelassen werden, wofern die kompetente Behörde nicht den 
Beweis besitzt, daß er durch die kantonale Gesetzgebung vom Altivbürgerrecht 
ausgeschlossen ist. 
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Art. 7. — Die Listen ober Wahlregister müssen wenigstens während einer 
Woche Hör der Abstimmung öffentlich ausgestellt werden, damit die Wähler 
genügende Kenntnis davon nehmen können. 

Art. 8. — Das Stimmen durch Vollmacht ist untersagt. 

Art. 9. — Die Abstimmung hat geheim und durch Abgabe eines ge» 
druckten Stimmzettels zu erfolgen, auf dem mau entweder ein „ Ja" für 
die Annahme oder ein „Nciu" für die Verwerfung schreibt. 

Art. 10. — I n jeder Gemeinde oder Sektion wird gemäß dem vom 
Departcineute des Innern vorgeschriebenen Formulare ein Abstimmungsvcrbal 
ausgefertigt, dessen Genauigkeit die Mitglieder des kompetenten Schreibamtcs 
durch ihre Unterschrift bezeugen. 

Wenn die auf die eine oder die andere Kolonne des Verbals eingetrage» 
nen Zahlen korrigeirt oder ausgestrichen werden, müssen sie, um keinen 
Zweifel übrig zu lassen, unten gänzlich in Buchstaben wiederholt werden. 

Sogleich nach vollendeter Abstimmung wird ein Doppel des Verbals an 
das kantonale Departement des Innern gesandt, während ein zweites Doppel 
sogleich deni Regierungsstatthalter des Bezirkes zu übermitteln ist, der das» 
selbe ohne Verzögerung mit einer Zusammenstellung des Gesamtergebnisses 
dem gleiche,: Departemcntc einzusenden hat. 

Art. 11. — Die Gemeindebehörden müssen sogleich und unter Strafe durch 
telegraphische Depesche das Departement des Innern über das Abstimmungs» 
rcsultat benachrichtigen. 

Die Verzögerung in der Einsendung der Verbale uud der telegraphische» 
Depeschen wird mit einer Geldbuße, welche sich auf 100 Fr, belaufen kann, 
bestraft. 

Art. 12. — Die Stimmzettel müssen sorgfältig aufbewahrt werden. 
Dieselben werden durch die betreffende« Schreibämter gehörig in versiegelte 
und getrennte Umschläge gelegt und an das Departement des Innern ge« 
schickt, u,n daselbst zur Verfügung der Bundesbehörden gehalten zu werden, 

Art, 13. — Die Beschwerden, welche in betreff der Abstimmung erhoben 
werden könnten, müssen innerhalb der Frist von sechs Tagen, von jenem 
Tage an gerechnet, wo das Resultat amtlich veröffentlicht wird, schriftlich an 
den Staatsrat gesandt werden. 

Art, 14. — Für alle durch gegenwärtigen Beschluß nicht vorgesehenen 
Fälle hat man sich nach der einschlägigen Bundesgesetzgebung und nach dem 
kantonalen Gesetze vom 23. Mai 1908 und dem Abänderungsgesetze vom 20. 
November 1912 über die Abstimmungen und Wahlen zu richten. 

Gegeben im Staatsrate zu Sitten, den 25. September 1920, um ins Amts» 
Blatt eingerückt und an den Sonntagen, den 17., 24. und 31. Oktober 1920, 
in allen Gemeinden des Kantons verlesen und angeschlagen zu werden. 

Der Präsident des Staatsrates: 
M. T i o i l l e t . 

Der Staatskanzler: 
Osw. A l l e t . 



Beschluß 
vom 8. Oktober 1920, 

betreffend Anordnung einer Liebesgabenfammlung zugunsten 
der vom Hochwasser vom 24. und 25. September 1920 be« 

troffenen Opfer. 

D e r S t a a t s r a t d e s K a n t o n s W a l l i s , 
Eingesehen den Umfang und die Bedeutung des angerichteten Schadens; 
Willeils, den Opfern dieser Katastrophe nach Möglichkeit zil Hülfe zu 

lonimen; 
Auf Antrag des Departementes des Innern, 

Beschl ießt: 

Art. 1. — Zugunsten der von den Ueberschweinmungen vom 24. und 25. 
letzten September betroffenen Opfer wird in sämtlichen Gemeinden des Kan» 
tons eine Hanskollelte angeordnet. 

Diese Gabensammlung wird von den Munizipalitäten vorgenommen und 
soll bis zum 1. nächsten Dezember beendigt sein. 

Art, 2. — Es werden nur Gaben in bar angenommen, 

Art. 3. — Die Munizipal- und Burgerpräsidenten sollen ihre Räte zu» 
sammcnberufen, um über die von ihren Verwaltungen zu bewilligende Hülfs» 
steuer zu beraten. 

Art. 4. — Die Gemeindepräsidenten haben ebenso die Korporationen, 
religiösen Genossenschaften und bürgerlichen Vereine ihrer Gemeinde zur 
Gabenspendung zu veranlassen. 

Art. 5. — Der Ertrag der Sammlung ist, von einem Verzeichnis be» 
gleitet und mit der Aufschrift: „Gaben für die Opfer der Ueberschwemmun» 
gen", sowie mit der Angabe des Absenders versehen, an die Kantonalbank in 
Sitten zu richten. 

Art. 6. — Die Verteilung nnter die Gemeinden und die Verwendung der 
eingegangenen Gaben werden von einem durch den Staatsrat bestellten tan» 
tonalen Ausschüsse durchgeführt. 

Mi t der Verteilung unter die Beschädigten einer und derselben Gemeinde 
wird ein vom Munizipalrate zu ernennendes fünfgliedriges Ortslomitee, wel» 
chem der Ortspfarrer und der Gemeindepräsident anzugehören haben, be> 
auftragt. 4 

Die Entwürfe für die Verteilung in den Gemeinden unterliegen der 
Genehmigung des Departementes des Innern, 

Art. 7. — Das kantonale Hülfskomitee veröffentlicht einen einläßlichen 
Bericht über die erhaltenen Spenden und deren Verwendung. 
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Alt. 8. — Das Departement des Innern ist mit der Vollziehung des 
gegenwärtigen Beschlusses beauftragt. 

Gegeben im Staatsrate zu Sitten, den 8.' Oktober 1920, um ins Amts' 
blatt eingerückt und am Sonntag, den 10. Oktober 1920, in allen Gemein» 
den des Kantons verlesen und angeschlagen zu werden. 

Der Vizepräsident des Staatsrates: 
I . B u r g e n « r . 

Der Staatslanzler: 
Osw. A l l e t . 

Beschluß 
vsm 10. November 1920, 

betreffend Verhängung der Viehsperre über die Gemeinden 
Elften und Saav'Valen. 

D e r S t a a t s r a t des K a n t o n s W a l l i s , 

Eingesehen das Auftreten der Maul» und Klauenseuche unter dem Vieh 
der Geueinden Eisten und Saas-Baleni 

Eingesehen die Vcrschleppungsgefahr für das Vieh dieser Gegend; 

Eingesehen das Vundesgefetz über Viehseuchen vom 13. Juni 1917; 

Eingesehen den Art, 84 des kantonalen Gesetzes über die Gefundheits« 
Polizei; 

Auf Antrag des Departements des Innern, 

B e s c h l i e ß t : 

Art. 1. — Es wird die Viehsperre verhängt über die Gemeinden Eisten 
und Saas-Balen für die Rinder-, Schweine-, Ziegen» und Schafgattungen. 
Demzufolge darf kein Stück Vieh der bezeichneten Gattungen in dem ge» 
sperrten Gebiete ein- oder ausgeführt werden. 

Sämtliches Vieh beider Gemeinden ist bis auf weiteres in die Stal» 
langen gebannt. 

Der Bann wird 'verhängt über die Gegend von Walcken, Gemeinde 
Eisten, uud I,,dermatt, Gemeinde Saas-Balen. I n dieser Gegend ist «8 
verboten, von der Straße abzuweichen. Die Saas-Straße ist für den Viehuerkehr 
gesperrt, von der Ltaldeu-Brücke aufwärts. 

Ohne Ermächtigung des Kantonstierarztes ist es jedermann nntersagt, 
die verseuchte Gegend zu betreten oder selbe zu verlassen. 

Personen und Saumtiere, welche ermächtigt sind, die Straße zu be« 
fahren, sind unter Aufsicht des Landjägerpostens zu desinfizieren. Dem 
Eigentümer wird über diese Desinfektion eine Befcheinignng ausgestellt. 
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Art, 2. — Es wird eine Sicherheitszone errichtet, welche das Gebiet 
der Gemeinden Saas-Grund, Saas'Allmagel, Saas-Fee und Stalden umfaßt. 

Das im Sicherheitsgebiet befindliche Klauenvieh kann nur nach, einer 
Unterfu'chuna und mit Ermächtigung des Kantonstierarztes das Gemeinde« 
gebie», verlassen, 

Art, 3. — Die verseuchten Tiere körnten, nach Rücksprache mit der Bundes» 
bchörde und dilrch Beschluß des Departement«? des Innern, an? ^ gesnudheits-
polizeilichen , Rücksichten abgetan werde». 

Die Schätzung des abzuschlachtenden Viehes wird vom Kantonstierarzt 
vorgenommen. 

Die Eigentümer werden mit' 80 % dieser Schätzung entschädigt. 
Die in der gesperrten Gemeinde umherirrenden Tiere werden bcschlag-

nahmt oder aber von den im Art, 8 bezeichu^e» Polizeiorganeu abgetan. 
Der fehlbare Eigentümer ist straffällig, 

Art, 4. — Die vom Kantonstierarzt getroffenen vorsorglichen Maß-
nahmen sind gutgeheißen. Alle dringlichen Maßnahmen sind übrigens von 
diesem letztem anzuordnen, 

Art, 5. — Die Viehinspektoren der gesperrten und als Sicherheitsgebiet 
dezcichueten Gemeinden haben unverzüglich eine Zählung des Klanenviehes 
dieser Gemeinden vorzunehmen und die Lage der Viehherden festzustellen. 
Das Ergebnis dieser Erhebungen ist dem Kantonstierarzt einzusenden, 

Sie haben überdies allwöchentlich eine Inspektion des Viehes ihrer Ge-
meinde vorzunehmen und dem Kantonstierarzt einen eingehenden Bericht 
abzustatten. 

Diese Inspektionen sind zu Laste» der Gemeinden. 

An. 6. — Es wird den Biehbefitzern die Verpflichtung in Erinnerung 
gebracht, Ims Auftrete» einer angäuglicheu Kraukheit, ja selbst nur den Vcr-
dacht eines Krankheitsfalles bei ihrem Vieh, sofort dem Viehinspektor mit-
zuteilen. Dieser wird den Kaatonstierarzt telegraphisch davon in Kenntnis 
sehen. Jede Verzögerung bei der Anmeldung wird strenge bestraft. 

Art. 7. — Verseuchte Tiere, Lokale, Misthofe, Plätze, Wege und jeg-
Kch.: Gegenstände, Gerätschaften, Kleider usw. sind nntcr Aufsicht des Kan-
tonstierarztes oder eines delegierten Tierarztes zu desinfizieren. 

Die Häute von verseuchten Tieren sind unter tierärztlicher Aufsicht 
sorgfältig zu desinfizieren, und dürfen nur mit einem Desinfektionsfchcin 
des Kantonsticrarztes ausgeführt werden. 

Art. 8. — Das Departement des Innern ist beauftragt, die zur Aus-
führung dieses Beschkufses erforderlichen Maßnahmen zu treffen. 

Die Gemeindebehörden, die Viehinfpektoren, die Fleischschauer, die Or-
gane der Kantous- und Gemeindepolizei sind beauftragt, in ihrem Wirlungs-
kreise über den Vollzug der obigen Bestimmungen zu wachen. 

Der Drittel der Buße gehört dem Angeber, 
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Alt. 9. — Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Verfügungen 
können mit Bußen bis auf Fr. 2000.— bestraft werden. Diese weiden vom 
Departement« des Innern ausgesprochen. Die Fehlbaren sind überdies für 
den durch die Zuwiderhandlung verursachten Schaden haftbar. 

Der Rekurs an den Staatsrat innert 10 Tagen ist vorbehalten. 
So beschlossen im Staatsrate zu Sitten, den 10. November 1920, um 

sofort nach Empfang in den Gemeinden der Bezirke von Leu! bis Goms der» 
öffcnllicht und angeschlagen zu werden. 

Ver Vize-Pnisident des Stnawratcs: 
I . Bnrgene i . 

Der Staatslanzler: 
Osw. A l l et. 

Beschluß 
vom 19. Oktober 1920, 

betreffend Vorsichtsmaßnahmen für die Abhaltung der 
HerbftmiirKte. 

Der S t a a t ß r a t des Kantons W a l l i s , 

Eingesehen die Notwendigkeit, in gewisser Beziehung den Viehhandel 
vor der Winterung zu gestatten; 

Erwägend, daß die Maul- und Klauenseuche in den meisten Kantonen 
noch stark verbreitet ist; 

In teilweiser und vorübernehcnder Abänderung des Beschlusses vom 
11, Aunust 1920 betreffend allgemeine Vorsichtsmaßregeln gegen die Maul» 
und Klauenseuche; 

Auf Antrag des Departcrnentes des Innern, 

Beschließt: 

Art, 1. — Unter den nachstehend bezeichneten Vorsichtsmaßnahmen tön» 
nen folgende Märkte an nachbezeichneten Orten und Daten abgehalten werben: 

Staldeu und Marli,iach»Vourg: Mittwoch den 3. November; 
x Brig: Donnerstag den 4. November; 

Leuk und Sembrancher: Freitag den 5. November; ' • 
Sitten: Samstag den 6. November; 
Maitinllch-Stadt und Vifp: Montag den 8. November; 
Naters: Dienstag den 9. November; 
Siders: Donnerstag den 11. November; 
Sitten: Samstag den 13. November. 
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Alt. 2. — Vieh, welches von der Maul« und Klauenseuche angesteckt war, 
aber geheilt worden ist, bleibt unter Bann und ist von den Märkten ausge» 
schloffen. Es darf nur zum sofortigen Schlachten verkauft werden. 

Art. 3. — Außer Kanton ober in Gemeinden unter Bann wohnsässigen 
Personen ist "der- Zutritt zu den Märkten untersagt und es ist ihnen verboten, 
Käufe abzuschließen, Hiefür soll eine besondere Kontrolle eingeführt werden, 

Art. 4. — Unter seiner eigenen Verantwortlichkeit soll der Viehinspektor 
Gesnr.dheitsscheine für die Markte nur dann ausstellen, wenn er sicher ist, 
daß das für den Handel bestimmte Vieh wirklich Eigentum des Verkäufers 
ist und daß in der Gemeinde lein verdächtiger Fall von ansteckender Krank» 
hejt wahrgenommen wird. 

Mit Ausnahme für Händler, die ihre für 1920 quittierte Patentkarte 
vorweisen können, kann ein Stück Vieh nur einmal verkauft werden. Der 
Verkäufer hat auf dem Gesundheitsschein den Namen des Käufers einzutragen. 
Für den Wiederverkauf hat der Händler sich einen weiter« Gesundheitsschein 
auf feinen Namen ausstellen zu lassen. 

Art. 5. — Die Auffuhr des Viehs auf dem Markt erfolgt von 8 bis 
10 Uhr und der Abtrieb ist auf 12 Uhr festgesetzt. 

Es ist verboten, bei der Hin- oder Rückfahrt zum Markte das Vieh auf 
den Straßen stehen zu lassen oder anderswo als auf dem Marktplätze Verkäufe 
abzuschließen. \ 

Art. 6. — Die Gemeinden, wo die Märkte abgehalten weiden, sollen 
die zur strengen Vollziehung der vorstehenden Verordnungen erforderlichen' 
Maßnahmen treffen. Die Kosten für fanitarische Untersuchung und. Ueber-
wachung sind zu ihren Lasten. Sie können sich hiefür mit der Kantunspolizei 
ins Einvernehmen fetzen, 

Art. 7. — I m Falle einer Verschlimmerung des fanitarischen Zustandes 
weiden die Märkte unterdrückt, / 

Art. 8. — Die Gemeinden, die Tierärzte, die Vichinspektoren, die 
Fleischschauer, die Organe der Kantons» und Gemeindepolizei, in ihrem 
betreffenden Wirkungskreise, sind mit dem Vollzug der vorstehenden Verfügun« 
gen betraut. 

Das Departement des Innern ist beauftragt, für die Vollziehung des 
vorliegenden Beschlusses die erforderlichen Maßnahmen zu treffen. 

Art. 9. — Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen des vorstehen» 
den Beschlusses werden mit Bußen von Fr. 10 bis 1000 bestraft. Die Bußen 
werden vom Departement des Innern ausgesprochen. Die Fehlbaren sind 
überdies für den durch ihre Uebcrtretung verursachten Schaden haftbar. 



So beschlossen im Staatsraw zu Sitten, den 19. Oktober 1920, um ins 
Amtsblatt eingerückt und am Sonntag, den 24. Oktober 1920, in allen Ge° 
meinben des Kantons veröffentlicht und augefchlagen zu werden. 

Der Vize°Piafident des Staatsrates: ? 
I B n r g c n c r. 

Der Staatstllnzler: 
Osw. A l l e t . 

Beschluß 
vom 10. November 1920, 

betreffend teilweise Aufhebung der Vefchlüffe vom 30. Ju l i 1920, die 
Viehsperre über die Gemeinde Iwifchbergen verhängend, vom 6. August 
1920, die Viehsperre über die Gemeinde Thermen «erhängend, und vom 
20. August 1920, die Viehsperre über die Gemeinde Ried'Vrig verhängend 

D e r S t a a t s r a t des K a n t o n s W a l l i s , 

Nach Kenntnisnahme vom Berichte des Kantonstierarztes, ans welchem 
hervorgeht, daß in der Gegend seit zwei Monaten kein weiterer Fall von 
Manl» und Klauenseuche vorgekommen ist; 

Auf Antrag des Departements des Innern, 

B e s c h l i e ß t : 

Art. 1. — Die durch die vorgenannten Beschlüsse getroffenen Maßnahmen 
sind widerrufen mit Ausnahme derjenigen, die im Art. 8 des Beschlusses 
vom 11. August 1920 betreffend allgemeine Maßnahmen gegen die Maul« 
und Klauenseuche vorgeschrieben sind, welche in Kraft bleibe». 

Art. 2. — Bis auf weiteres ist das von der Maul- und Klauenseuche 
geheilte Vieh abzusondern und bleibt unter Bann. Der Knntonsticrarzt ist 
ermächtigt, den Bann aufzuheben. 

Ar!. 3, — Der Dünger der verseuchten Alpen nnd Weiden ist, wenn, 
möglich, noch vor dem Winter auf dem Lande auszustreuen. 

Tiefe Alpe» und Weiden bleiben uutcr Bann und dürfen im Jahre 1921 
erst nach einer weitereu tierärztliche,! Inspektion und gegebenenfalls nach 
einer neuen Desinfektion bezogen werde». 
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So beschlossen im Staatsrote zu Sitten, den IN. November 192t), um ins 
Anitsblatt eingerückt und iu allen Gemeinden der Bezirke von Goms bis 
Stuf, Sonntag, den 14. November 1920, verlesen zu weiden. 

^ Der Vize-Pra'sident des Staatsrates: 
I . B u r g e n c r. 

Der Staatskanzler: 
Osw. A l l e t . 

Tem vorstehenden Beschlüsse gernafi ist die Jagd im ganzen Bezirke Brig 
geöffnet. 

Sitten, den 10. November 1920. 

Der Vorsteher des Finanzdepartementes: 
I . v. Cyastonay. 

Dekret 
,vom 10. November 1920, 

betreffend die Revision der vorhandenen grundbuchlichen 
Einrichtungen und Vermessungswerke zum Zwecke der An

legung des Grundbuchs. 

D e r G r o ß e R a t des K a n t o n s W a l l i s , * 

Nach Einsicht der Art. 942 und ff. Z. G. B., des Art. 40, Abs. 2 des 
Schluhtitels des Q. ©. B. und der Art. 179 und ff. des Einfühiungsgesetzes, 
sowie des Art. 9 des Gesetzes vom 24 November 1891 betreffend Errichtung 
und Neuifion d<r Register der Kapital- und Einkommensteuer; 

I n Erwägung, daß Sie eidgenössischen Vermessungen des Kantons vor 
1976 nicht durchgefühlt werden tonnen, wie dies im Finanzprogramm des 
Bundes vorgesehen ist, uud daß die in den Gemeinden vorhandenen Plan« 
stizzen und grundbuchlichcn Einrichtungen, nach deren Revision, die Au» 
legnng und die Benutzung des Grundbuches vereinfachen; 

Auf Antrag des Staatsrates, 

V e r o r d n e t : 

Art J. — I n der Regel wird das Grundbuch mittelst ivv lyvidern» 
neuen Pläne nnd Kabaster, welchen die vorhandenen Dokumente zugrunde 
liegen, angelegt. 

Art. 2, — Zu diesem Behufe solle« die in den Gemeinden vorhandenen 
Pläne, Parzellarskizzen nnd grnndbuchlichen Einrichtungen (kraft des Art. 9 
des Gesetzes vom 24. November 1891) iunert der von dem mit dem Grund» 
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buch Beauftragten Depaitemente festgesetzten Frist in jeder Gemeinde nach» 
geführt weiden. 

Art, 3, — Die unter I) genannten Unternehmungen werden sodann zur 
Bewerbung unter die amtlichen Geometer ausgeschrieben. 

Art. 4. — Die Kosten, die durch die Revision der Katasterpläne und 
durch die Erstellung der für die Anlegung des Grundbuches notwendigen Er» 
gänzungsbokumeute verursacht werden, sind zn Lasten der Gemeinden. Der 
Bund beteiligt sich daran mit 50 °/o uud der Kanton mit 25 °/o. Die Kosten 
der Nachführnng (unter 2 Iji.wor) werden nicht entschädigt. 

Art. 5. — Gemeinden, in welchen die Pläne oder Skizzen benutzt wer« 
den können, sind 'während der Frist von mindestens 20 Jahren, von der 
Revision dieser Dokumente an gerechnet, von der Pflicht zur eidgenössischen 
Vermessuug enthoben, 

Art. 6. - Die eidgenössischen Vermessungen werden in. Gemäßheit von 
Art. 2 des Dekretes vom 22. Mai 1914 fortgesetzt. 

Art. 7. — Eingesehen den Art. 30, Abs. 3, b, tritt dieses Dekre,t 
sofort nach dessen Genehmigung durch den Bundesrat in Kraft. 

So vom Großen Rate gegeben zu Sitten, den 10. November 1920. 

Der President des Großen Rates: 
M. Pel l i ss ier . 
Die Schriftführer: 

A. S a l z m a n n . — Ehr. I o r i s. 

D e r S t a a t s r a t d e s K a n t o n s W a l l i s . 

Eingesehen die vom Bundesrate in der Sitzung vom 13. Januar 1921 
dem Dekret vom 10. November 1920 betreffend die Revision der vorhan« 
denen gruudbuchlichcu Einrichtungen und Vermessnngswerte zum Zwecke der 
Anlegung des Grundbuches erteilte Genehmigung, 

B e s c h l i e ß t : 

Das Dekret vom 10. November 1920 betreffend die Revision der vorhan» 
denen grundbuchlichen Einrichtungen und Hermessungswerke Zum Zwecke der 
Anlegung des Grundbuches tritt sofort in Kraft. 

So beschlossen im Staatsrate zu Sitten, den 22. Januar 1921, um ins 
Amtsblatt eingerückt und Sonntag, den 6. Februar 1921, in allen Ge
meinden des Kantons veröffentlicht zu werden. 

Der Präsident des Staatsrates: 
M. T r o i l l e t . 

Der Staatslanzler: 
Qsw. A l l e t . 
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Veschluß 
vom 10. November 1920, 

betreffend Verhunzung der Biehfperre über die Gemeinden 
Elften und Sans-Valen. 

D e r © t a a t s r a t d e s K a n t o n s W a l l i s , 

Eingesehen das Auftreten der 2)cau!« und Klauenseuche unter dem Vieh 
der Gemeinden Eisten und Zans-Balen! 

Eingesehen die Verschlcppungsgefahr jur das Vieh dieser Gegend; 

Eingesehen das Bnndesgesch über Viehseuche« uum 13, Juni 1917; 

Eingesehen den Art, 81 des kantonale» Gesetzes über die GcsundheitZ« 
Polizei; 

Auf Antrag des Departcmentes des Innern, 

B e s eh l i e sz t : 

Ar t , 1, — Es wird i>ic Viehfpcrrc ucrhängt nber die Gemeinden Eisten 
und Taas-Balen für die Rinder», Schweine«, Ziegen» und Zchafgattungeu, 
Demzufolge darf lein Ttück Vieh der bezeichneten Gattungen in dem ge-
sperrten Gebiete ein- oder ausgeführt werden. 

Sämtliches Vieh beider Gemeinden ist bis auf weiteres in die Stal» 
lungen gebannt. 

Der Bann wird verhängt über die Gegend von Walcken, Gemeinde 
Eisten, und Indermatt, Gemeinde Sans»Nalen, I n dieser Gegend ist es 
verboten, von der Straße abzuweichen. Die Taas-Straße ist für den Vieh« 
verkehr gesperrt, von der Stalden«Brücke auswärts. 

Ohne Ermächtigung des Knntonsticrarztes ist es jedermann untersagt, 
die verseuchte Gegend zu betreten oder selbe zu verlasse», 

Personen und Saumtiere, welche ermächtigt sind, die Straße zu be» 
fahren, find unter Aufsicht des Laudiägerpostens zu desinfizieren. Dem 
Eigentümer wird über diese Desinfektion ?inc Bescheinigung ausgestellt, 

Art. 2. -~ Es wird ci»e tzicherhcitszoue errichtet, welche das Gebiet 
der Gemeinden Saas«Gr>t»d, Sans«Allmngel, Snas»Fec und Staalden umfaßt. 

Das im Sichcrheitsgebict befindliche Klanenuieh lau» nur nach einer 
Untersuchung uud mit Eriuächtiguug des Knntonstiernrztes das Gemeinde« 
gebiet verlassen, 

Art, 3, — Die verseuchte» Tiere sönnen, »ach Rücksprache mit der Bundes« 
behörde uud durch Beschluß des Departementes des Innern, aus gesundheits» 
Polizeilichen Rücksichten abgetan werden. 

Die Schätzung des abzuschlachtenden Viehes wird von, !>'lanto»stierarzt 
vorgenommen. 
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Die Eigentümer weiden mit 80 o/o dieser -Schätzung entschädigt. 

Die in den gesperrten Gemeinden umherirrenden Tiere werden be° 
schlagnahmt ober aber von den im Art, S bezeichneten Polizeiorganen abgetan. 
Der fehlbarc Eigentümer ist straffällig, 

Art, 4, — Die vom Kantonstierarzl getroffene» vorsorglichen Maß« 
nahmen sind gutgeheißen. Alle dringlichen Maßnahme» sind übrigens von 
diesem letzter» anzuordnen, 

Art, 5, — Die Viehinspettoren der gesperrte» und als Sicherheitsgebiet 
bezeichneten Gemeinden haben unverzüglich eine Zahlung des Klauenviehes 
dieser Gemeinden vorzunehmen und die Lage der Viehherden testzustelle». 
Das Ergebnis dieser Erhebungen ist dem Kantonstierarzl einzusenden. 

Sie haben überdies allwöche»tlich eine Inspektion des Viehes, ihrer Ge-
meiude vorzunehmen und dem Kantonstierarzl einen eingehenden Bericht 
abzustatten. 

Diese Inspektionen sind zu Laste» der Gemeinden. 

Art, 0. — Es wird den Viehbesitzern die Verpflichtung in Erinnerung 
gebracht, das Auftreten einer angänglichen Krankheit, ja selbst nur den Ver» 
dacht eines Krankheitsfalles bei ihrem Vieh, sofort dem Viehiuspettor mit« 
zuteilen. Dieser wird den Kantonstierarzl telegraphisch davon in Kenntnis 
setzen. Jede Verzögerung bei der 'Anmeldung wird strenge bestraft, 

Art, 7. — Verseuchte Tiere, Lokale, Misthöfe, Plätze, Wege und j«g-
liche Gegenstände, Gerätschaften, Kleider usw. find unter Aufsicht des 
Kantonstierarztes oder eines delegierten Tierarztes zu desinfiziere». 

Die Häute von verseuchten Tieren sind unter tierärztlicher Aussicht 
sorgfältig zu desinfizieren, und dürfe» nur mit einem Desinfeltionsschein 
des Kantonstierarztes ausgeführt werbe». 

Art, 8 Das Departement des Innern ist beauftragt, die zur Aus-
führung dieses Beschlusses erforderlichen Maßnahmen zu treffen. 

Die Gemeindebehörden, die Viehinspektoren, die, Fleischschauer, die Or
gane der Kantons- und Gemeiudepulizei find beauftragt, in ihrem Wirkungs
kreise über den Vollzug der obige» Bestimmungen zn wachen. 

Der Drittel der Buße gehört dem Augeber, 

Art. 9. Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Verfügungen 
können mit Bußen bis ans Fr. 2000.— bestraft werden. Diese werden vom 
Departement des Innern ausgesprochen. Die Fehlbaren sind überdies für 
den durch die Zuwiderhandlung verursachte» Schaden haftbar. 

Der Rekurs au den Staatsrat innert H) Tagen ist vorbehalten. 

So beschlossen im Staatsrate zu Sitten, den 10. November 1920, um 
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sofort und) Empfang in bcu Gemeinden der Bezirke von Lenk bis Gonis uer» 
öffentlicht und angeschlagen zn werde«. 

Der Pize-Prnsident des Ttaatsrates: 
I . B n r g e n e r. 

Der Staatskanzler: 
Qsw, A l l e t. 

Teilweife Verfaffungsrevifion. 
(11. November 1920.) 

2)er Große Rat des Kantons WaVis, 
Eingesehen die vom Großen Rate vorgenommene Ab« 

ftimmung über die Zweckmäßigkeit einer Revision der fol» 
genden Artikel der Verfassung von 1907 (Art. 24, 3«. Abs. 
4 und 5. und Litt, c , 44, 52, 53, 54, 55, 58. 57. 58 und 80); 

Auf Antrag des Staatsratee, 

Verordnet : 
l. K a p i t e l 

Bestimmungen finanzieller Natur. 
Art. 1. — Der Artikel 21 ist abgeändert wie folgt: 

Die Staats^- und Gemeindestenern werden durch die Gesetzgebung fest» 
gefegt unter Wahrung der Grundsätze der Progression und eines gewissen 
Existeuzminimums. 

Art. 2. — Der Artikel 30 ist abgeändert wie folgt: 
2. Die vom Großen Rate ausgearbeiteten Gesetze und Dekrete, aus-

genommen: 
«) ; ;'i : 

"> •••;?. |i:|] m I I I 
c) Die außerordentlichen Beiträge, welche die Eidgenossenschaft in Ge» 

mäßheit des Art, -12 der Bundesverfassung den Kantonen auf-
erlege« kann. 

4. Jede Schlußnnhme des Großen Rates, welche eine außerordentliche 
Ausgabe von Fr. 200,000,— zur Folge hat, wenn diese Ausgabe aus 

dem Ertrage der gewöhnlichen Einnahmen des Voranschlages nicht 
gedeckt werden kann. 

5. Unterdrückt. 
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II. K a p i t e l . 

Bestimmungen betreffend die Wahl und die Befugnisse be« 
Staatsrates. 

Art. 3. — Der Artikel 52 ist abgeändert wie folgt: 

Die Vollziehungs» und Berwaltungsgewalt ist einem ans fünf Mit« 
gliedern gebildeten Staatsrat anvertraut. 

Einer derselben wird ans den Wählern des Kantonsteilcs ernannt, 
welcher die gegenwärtigen Bezirke Goins, Brig, 23i|"v, Raron und 2enk um» 
faßt; einer aus jenen der Bezirke Siders, Sitten, Ering und Gundis, und 
einer ans denjenigen der Bezirke Martiuach, Entremont, St. Moriz und 
Mouthey. 

Die zwei andern werden aus den sämtliche» Wähler» des Kantons er-
nannt. Jedoch darf nicht mehr als ein Staatsrat aus den Wählern des näm< 
lichen Bezirkes ernannt werden. 

Die Mitglieder des Stantsrates werden am gleichen Tage wie die 
Mitglieder des Großen Rates direkt vom Volke gewählt und treten ihr 
Amt am darauffolgende» 1. Mai au. Ihre Wahl erfolgt nach dem Mehrheits-
fystein. Der Staatsrat konstituiert sich alljährlich selbst. Der ausscheidende 
Präsident ist nicht unmittelbar wieder wählbar. 

Die frc: gewordene Stelle eines Staatsrates ist uach 60 Tagen wieder 
zu besetzen, insofern die Gesauiterneuernng nicht innert vier Monaten erfolgt. 

Die Wahl der Mitglieder des Staatsrates findet mittelst des gleichen 
Listenfkrutiniums statt. 

Werden die Wahlvcrhandlungen am bestimmten Tage nicht vollendet, 
so sind dieselben am darauffolgenden Sonntag wieder anfzunehmen. I n 
diesem Falle wird das Ergebnis des ersten Mahlganges und die Wieder» 
aufnähme der Wahlverhandlnngen unverzüglich bekannt gegeben. 

Hat sich im ersten Mahlgange die absolute Mehrheit nicht ans so« 
viele Personen vereinigt, als zu wählen sind, so findet ein zweiter Wahl» 
gang statt. I n diesem zweiten Wahlgang gelten diejenigen als gewählt, 
welche die meiste» Stimmen, und wäre es auch nicht dir absolute Mehrheit 
derselben, erhalten haben. 

Ist die Zahl derjenigen, welche die absolute Mehrheit auf sich vereinigt 
haben, größer als die Zahl der zu Wählenden, so gelten diejenigen, die die 
meisten Stimmen auf sich vereinigt haben, als gewählt, 

Haben zwei oder mehrere Bürger des nämlichen Bezirkes die absolute 
Mehrheit erhalten, so gilt nur derjenige als gewählt, der die meisten Stim» 
rnen erhalten hat. 

Bei Stinimeugleichheit entscheidet das Los, 

Art. 4. — Die Artikel 53. 54, 55, 56, 57 und 58 find in ihrer gegenwärtigen 
Fassung beibehalten. 



— 112 — 

III. K a p i t e l . 
Bestimmungen betreffend die Wahl der Etiinberiite. 

Alt. 5. — Es wird folgender Artikel 85 bis in die Verfassung auf. 
genommen: 

Die Abgeordneten auf den Ständerat werden alle drei Jahre bei der 
ordentliche!! Gelamterneucrung des Nationalrates direkt vom Volke gewählt 
Diese Wahlen erfolgen im ganzen Kanton als einziger Wahlkreis nach dem 
Mehrheitssystem. 

Die Wahl der Ständeräte findet mittelst des gleichen Aistenskrutiniums 
statt. Werden die Wahlen am bestimmten Tage nicht vollendet, so sind iü> 
selben am darauffolgenden Sonntag wieder aufzunehmen. In diesem Falle 
wird das Ergebnis des ersten Mahlganges und die Wiederaufnahme der 
Wahlverhandluv gen unverzüglich bekannt gegeben. 

Hat sich im ersten Wahlgange die absolute Mehrheit nicht auf sovielc 
Abgeordnete vereinigt, als zn wählen find, so findet ein zweiter Wahlgang 
statt. In diesem zweiten Wahlgang gelten diejenigen als gewählt, welche 
die meisten Stimmen, und wäre es auch nicht die absolute Mehrheit her-
selben, erhalten haben. 

Ist die Zahl derjenigen, welche die absolute Mehrheit erhalten haben, 
größer als die Zahl der zu Wählenden, so gelten diejenigen, die die meisten 
Stimmen auf sich vereinigt haben, als gewählt. 

Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. 

IV. Kap i t e l . 

Bestimmungen betreffend die Unvereinbarkeit der geistlichen 
und weltlichen Amtsverrichwngen. 

Art. 6. — Der Artikel 90 der Verfassung ist aufgehoben. 

V. K a p i t e l . 

Verschiedene und Nebergangsbestimmungen. 
Art. 7. — Der Artikel 43 wird abgeändert wie folgt: 
Der Große Rat wählt in der erste» ordentlichen Session jeder neuen 

Amtsperiude das Kantonsgericht und ernennt in jeder Maisession den Präsi« 
denten und Vize-Präsidenten dieser Behörde. 

Art. 8. — Der Artikel 44 ist in dem Sinne abgeändert, daß die Ziffern 
8 und 9 wegfallen. 

Art. 9. — Die gegenwärtige Amtsdauer des Staatsrates läuft mit dem 
30. April 1921 und diejenige der Ständeräte am Vorabend des ersten Mon» 
tags Dezember 1922 ab. 

So vom Großen Rate gegeben zu Sitten, den 11. November 1920. 
Der Präsident des Großen Rates: 

M. P e l l i f s i e r. 
Die Schriftführer: 

A, S a l z m a n n . — Chr. J o r i s . 
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Dekret 
vom 15. November 1920, 

betreffend Ausrichtung einer Entschädigung an die Betrei» 
bungs- und Konkursbeamten. 

D e r G r o ß e R a t des K a n t o n s W a l l l s , , 

Nach Einsicht der Botschaft des Staatsrates vom 15. Oktober 1920, 

V e r o r d n e t : 

Art, 1. — Für das Jahr 1920 wird den Betreibungs» und Konkurs» 
beamten eine Entschädigung ausgerichtet. 

Diese Entschädigung beträgt Fr. 1500 für die Bureaux der Bezirke Brig, 
Siders, Sitten, Martinach und Monthey; Fr. 1000 für die Bureaux der Be< 
zirtc Visp, Leuk, Eriiig, Gundis, Entremont und St. Moritz, und Fr. 500 
für die Bureaux der Bezirke Göms, Mörel und Raron. 

Art. 2. — Das vorliegende Dekret tritt, weil nicht von allgemeiner' 
Tragweite, sofort in Kraft. 

So vom Großen Rate gegeben zu Sitten, den 15. November 1920. 

Der Präsident des Großen Rates: 
M. P e l l i f f i e r . 

Die Schriftführer: 
A. S a l z mann. — Eyr. J o r i s . 

D e r S t a a t s r a t des K a n t o n s W a l l i s 

B e s c h l i e ß t : 

Vorstehendes Dekret wird ins Amtsblatt eingerückt und Sonntag, den 
2. nächsten Januar, in allen Gemeinden des Kani-ons veröffentlicht weiden, 
um sofort in Kraft zu treten. 

Gegeben im Staatsrate zu Sitten, den 24. Dezember 1920. ' 

Der Präsident des Staatsrates: 

m. T r o i l l e t . 

Der Staatskanzler: 

Osw. Äffet. 
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Beschluß 
born 16. November 1920, 

betreffend vorsorgliche Maßnahmen gegen die Maul« und 
Klauenseuche. 

D e r S t a a t s r a t dies K a n t o n s W a l l i s , 

Emgesehen das Auftreten der Maul» und Klauenseuche an zahlreichen 
Orten des Kantons, daherkommend, daß auf den letzten Viehmärlten ver» 
feuchtes Vieh aus Siders aufgeführt und verlauft worden ist, ohne daß vor» 
erst die Anzeige der Krankheit bei der Gefundhcitsbehörde gemacht wurde; 

Eingesehen die Gefahr der raschen und allgemeinen Verbreitung dieser 
Krankheit, unter den gegenwärtigen besonders ungünstigen Umständen; 

Eingesehen die Bestimmungen des Bundesgesehes vom 13. Juni 1917 be» 
treffend die Maul« und Klauenseuche; 

Eingesehen den Art. 84 des kantonalen Gesetzes über die Gefundheits» 
Polizei; 

Auf Antrag des Departements des Innern, 

B e s c h l i e ß t : 

Art. 1. — Unter der Leitung und Kontrolle des Departements des In< 
nern, find die in diesem Beschlusse vorgesehenen Maßnahmen durch die be« 
treffendea Gemeindebehörden anzuwenden, sobald in der Gemeinde ein sicherer 
ober nur verdächtiger Fall von Maul- und Klauenseuche festgestellt worden ist. 

Das Verzeichnis der unter Bann gestellten Gemeindeil wird im Amts» 
blatte veröffentlicht. 

Art. 2. — Die Sperre wird über die Tiere der Rindvieh», Schweine,, 
Ziegen» und Schafgattungen verhängt. Demzufolge darf kein Stück Vieh 
der bezeichneten Gattungen in das gesperrte Gebiet eingefühlt werden noch 
dasselbe verlassen. 

Das Vieh der gesperrten Gebiete ist bis auf weiteres in die Ställe zu 
bannen. Hunde, Katzen und Hühner sind einzusperren. 

Die in der Gemeinde umherirrenden Tiere weiden, wenn möglich, be» 
schlagnahmt, oder aber von den Polizeiorganen abgetan, 

Art. 3. — Die Personen, die verseuchtes Vieh besitzen, dürfen ebenfalls 
bis nach ihrer Desinfizierung ihre Gebäulichkeiten nicht verlassen. 

Es ist dem Personal, welches die tranken Tiere verpflegt, verboten, die 
ihm vom Kantonstierarzt oder dessen Delegierten bezeichneten Lokale zu 
verlassen. 
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I m Dringlichleitsfalle sann dieses Personal nach einer vollständigen 
Desmftzierung der Kleider und Schuhe ausnahmsweise die verseuchten Lo-
tale verlassen. Diese schriftliche Bewilligung wird vom Landjäger oder' ge< 
gcbenenfalls vom Viehinspektor ausgestellt. Die Gegenstände, Pakete usw., 
die von den verseuchten Lokalen herrühren, dürfen ohne Bewilligung des 
Viehinspektors und ohne vorherige Desinfizierung aus dem Orte nicht fpe« 
dielt werden. 

Die außerhalb der gesperrten Ortschaften woynsassigen Personen dürfen 
ohne Bewilligung des Departements des Innern sich nicht in dieselben 
begeben. 

Dieses Verbot betrifft jedoch nicht die Personen und Fuhrwerke, welche die 
nicht gesperrten öffentlichen Straßen und Wege verfolgen, und sich in diesen 
Ortschaften nicht aufhalten. 

Art. 4. — Das Departement des Innern wird für die Versetzung der 
Schlachttiere in den gesperrten oder als Sichcryeitsgebiet bezeichneten Ge
meinden besondere Maßnahmen treffen. 

Art. 5. — Desinfektionsposten werden gemäß den Weisungen des Kan» 
tonsticrarztes errichtet. Die Desinfektion wird durch Agenten ausgeführt, 
die von der Gemeindcbehörde bezeichnet . werden. Die Personen, Pferde, 
Maultiere und Fuhrwerke, die sich in eine andere Ortschaft oder an einen 
seuchenfreien Ort der Gemeinde begeben, müssen vor der Abfahrt desinfiziert 
werden. Eine diesbezügliche Bescheinigung, mit dem Stempel der Gemeinde 
oder des Viehinspektors und dem Datum versehen, wird zu diesem Zwecke 
ausgestellt. 

Art, l>. — Die Viehinspektoren der gesperrten und als Sicherheitsgebiet 
bezeichneten Gemeinden haben unverzüglich «ine Zählung des Klauenviehes 
dieser Gemeinden vorzunehmen und die Lage der Viehherden festzustellen. 
Das Ergebnis dieser Untersuchung ist dem Kantonstierarzte mitzuteilen. 

Sie haben überdies das Vieh ihrer Gemeinde zu besichtigen, um'sich Übet 
den Gesundheitszustand desselben zu vergewissern, und dem Kantonstier« 
arzte darüber einen ausführlichen Bericht abzugeben. 

Art. 7. — Die Märkte, Viehverkäufe, Volksfeste, Kirmessen, kinemato< 
graphischen Vorstellungen, regionalen Schützenfeste, gesellschaftlichen Veran
staltungen, öffentlichen Bälle, sowie die Versammlungen, die Personen meh-, 
rerer Ortschaften angehen, sind ohne besondere Bewilligung des Departe
ments des Innern verboten. 

Für die Abhaltung der Munizipal- und Burgerversammlungen ,in den 
verseuchten Gemeinden, wird die Gemeindebehörde die nötigen Desinfektions-
maßnahmen treffen. Das gleiche gilt für jede andere gestattete Versammlung. 

I n den Gemeinden, in welchen die Maul- und Klauenseuche herrscht, 
ist es den im Art, 3 bezeichneten Personen verboten, ohne BewiMgnNg 
des Departements des Innern und ohne Erfüllung der vorgeschriebenen Des» 
infeltionsbedingungen, an diesen Versammlungen teilzunehmen. 
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Das Departement des Innern wird die nötigen Maßnahmen treffen, 
um die Ausübung des Stimmrechtes zu sichern. 

Das gleiche Departement sann ebenfalls, wenn nötig, die Schließung 
der Wirtshäuser und anderer öffentlichen Anstalten anordnen. 

Sind ebenfalls verboten: Das Hausieren und die Ausübung eines am« 
bulanten Gewerbes. 

Art. 8. — Es wird den Viehbesihern die Verpflichtung in Erinnerung 
gebracht, das Auftreten einer angänglichen Krankheit, ja selbst nur den Ver» 
dacht eines Krankheitsfalles bei Ihrem Vieh, dem Bichiufpektor sofort an» 
zuzeigen. 

Jede verspätete Anzeige wird strenge bestraft. 

Der Viehinspeltor wird den Kantonstierarzt telegraphisck) davon in Keimt» 
nis setzen. 

Art. 9. — Es wird eine Sicherheitszonc errichtet, welche die Nachbar» 
gemeinden der verseuchten Gemeinde umfaßt. 

Das im Sicherheitsgebiet befindliche Klauenvieh kann nur nach einer 
Untersuchung und mit Bewilligung des Kantonstierarztes das Gemeinde» 
gebiet verlassen. ' 

Art. 10. — Die verseuchte» Tiere können, je nach Umständen, nach Rück» 
spräche mit den Bundesbehörden und durch Beschluß des Departeincntcs des 
Innern, aus gesundheitspolizeilichen Rücksichten abgetan werden. 

Die Schätzung des abzuschlachtenden Viehes wird vom Kautoustierarzt 
vorgenommen. Die Eigentümer werden mit höchstens 80 °/o dieser Schätzung 
entschädigt. 

Art. 11. — Futter, Stroh, Streue und Düuger gesperrter oder iu der 
Sicherheitszonc gelegener Gemeinde» dürfen ohne Bewilligung des Departe» 
ments des Innern nicht aus der Ortschaft geführt werden. 

Tiere, Lokale, Misthöfe, Plätze, Wege, sowie alle Gegenstände, Gerat» 
schaften, Kleider usw., die von der Maul» und Klauenseuche verseucht wor» 
den sind, müssen unter Aufsicht des Kantonstierarztes oder eines delegierten 
Tierarztes desinfiziert werden. Die Versetzung von Dünger, Stroh und 
Futter darf nur mit Bewilligung des Departements des Innern borge» 
nommen werden. 

Die Häute von verseuchten Tieren sind unter Aufsicht des offiziellen 
Tierarztes sorgfältig zu desinfizieren. Sie dürfen ohne Desinfektion nicht 
ausgeführt werden. 

Art. 12. — Die Jagd ist in allen gesperrten und in der Sicherhcitszone 
gelegenen Gegenden verboten. 

Art. 13. — Das Departement des Innern ist beauftragt, die zur Aus-
» führung dieses, Beschlusses erforderlichen Maßnahmen zu treffen. 
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Die vorsorglichen und besondern Maßnahmen werben in jedem einzelnen 
Falle vom Kantonstierarzte angeordnet. 

Die Gemeindebehörden, die Viehinspektoren, die Fleischschauer, die Or» 
gane der Kantons- und Gemeindepolizei find beauftragt, über den Vollzug 
der obigen Bestimmungen zu wachen. 

Der Drittel der Buße gehört dem Angeber. 

Art. 14, — Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen des vorstehen» 
den Beschlusses werben mit Bußen bis auf Fr: 2000.— bestraft. Diese weiden 
vom Departement des Innern ausgesprocheu. Die Fehlbaren sind überdies 
für den durch die Zuwiderhandlung verursachten Schaden haftbar. 

Der Rekurs an den Staatsrat innert 10 Tagen ist vorbehalten. 

So beschlossen im Staatsrate zu Sitten, den 16. November 1920, um so
fort nach Empfang veröffentlicht und in den Gemeinden des Kantons, sowie 
au den verseuchten Orten angeschlagen und ins Amtsblatt eingerückt zu 
werden. 

Der Vize»Prasibent des Staatsrates: 
I . B u r g e n e r . 

Der Staatslanzler: 
• Osw. A l l e t. 

Dekret 
vom 19. November 1920, 

betreffend Festsetzung der örtlichen Zuständigkeit der 3n« 
ftruktionsrichter. 

D e r Große R a t des K a n t o n s W a l l i s , , 

I n Vollziehung der Artikel 2 und 392 der Zivilprozeßordnung vom 
22. November 1919; 

Auf Antrag des Staatsrates, 

V e r o r d n e t : 

Art. 1. — Die Zahl der Iustruktionsrichter ist auf neun festgesetzt. 

Art. 2. — Es gibt einen Instruktionsrichter: 
a) für die Bezirke Goms, Oestlich'Raron und Brig, mit Sitz in Brig; 
b) für die Bezirke Vifp und Westlich-Raron, mit Sitz in Vifp; 
c) für den Bezirk Lenk, mit Sitz in Leuk; 
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b) für den Vezirl Siders, mit 'Sitz in Siders,' , 
e) für den Bezirk Sitten, mit Sitz in Sitten; 
f) für die Bezirle ©ring und Gundis, mit Sitz in Sitten; 
g) für den Bezirl Marttnach und die Gemeinden Scisirnu, Finhaut, 

Dorenaz und Veruayaz, mit Sitz in Martinnch-Stadt; 
f)) für den Bezirk Entremont, mit Sitz in Sembrancher; 
i ) für die Bezirke Monthey und St. Moritz, mit Ausschluß der oben 

unter lit. g aufgezählten Gemeinden, mit Sitz in Monthey. 

Art. 3. — Jeder Instrultionsrichter hat einen Stellvertreter, 

Art. 4. — Die dem Einleitungsrichter gemäß Art. 9 und 12 des Aus» 
führungsgesetzes vom 26. Mai 1891 zum Sch. K. G. vorbehaltenen Ent» 
scheide werden vom örtlich zuständigen Instrultionsrichter ausgefällt, 

Art. 5. — Die Aufsicht über das Betreibung^ und Konkursamt des Be» 
zirkes St. Moritz (Art. 14 ff. des Ausführungsgefetzes zum Sch. K. G.) 
wird dem Instruktionsrichter des Bezirkes Monthey übertragen. 

So vom Großen Rate gegeben zu Sitten, den 19. November 1920. 

Der Präsident des Großen Rates: 
M. Pe l l i ss ie r , 

Die Schriftführer: 
A, S a l z m a n n . — Cyr. J o r i s . 

D e r S t a a t s r a t des K a n t o n s W a l l i s 

; , B e s c h l i e ß t : 

Vorstehendes Dekret wird ins Amtsblatt eingerückt und Sonntag, den 
2. nächsten Januar, in allen Gemeinden des Kantons veröffentlicht werben, 
um sofort in Kraft zu treten. 

Gegeben im Staatsrate zu Sitten, den 24. Dezember 1920. 

Der Präsident des Staatörates: 
M. T r o i l l e t . 

Der Staatskanzler: 
Osw. Al le t . 
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Dekret 
vom 19. November 1920, 

betreffend Abänderung der Klassifikation der Straße Sitten« 
Baffe«Nendaz. 

D e r G r o ß e R a t des K a n t o n s W a l l i s , 

I n Erwägung der Wichtigkeit der Straße des NendaZtales und der tech
nischen Verhältnisse, welche sie ausweist: 

Nach Einsicht des Artikels 2 des Gesetzes vom 1, Dezember 1904 über 
die Klassifikation und den Bau der Straßen; 

Auf Antrag des Staatsratis, 

V e r o r d n e t : 

Art. 1. — Die Straße des Nendaztales, die bis dahin auf der ganzen 
Länge den Gemeindestraßen erster Klasse zugeteilt war, wird von ihrem 
Anfang bis zur Ortschaft Vässe-Nendaz zu den Kantonsstraßen gezählt. 

Art. 2. — Das vorliegende Dekret tritt, weil nicht von allgemeiner 
Tragweite, sofort in Kraft. 

So vom Großen Rate gegeben zu Sitten, den 19. November 1920. 

Der Präsident des Großen Rates: 
W. P e l l i s f i e r . 

Die Schriftführer: 
A S a l z m a n n . — Cyr. I o r i 8 . 

D e r S t a a t s r a t des K a n t o n s W a l l i s 

B e s c h l i e ß t : 

Vorstehendes Dekret wird 'ins Amtsblatt eingerückt und Sonntag, den 
2. nächsten Januar, in allen Gemeinden des Kantons veröffentlicht weiden, 
um sofort in Kraft zu treten. 

Gegeben im Staatsrate zu Sitten, den 24. Dezember 1920. 

Der Präsident des Staatsrates: 
M. T r o l l t e t . 

Der Staatskanzler: 
Osw. A l l e t . 
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Dekret 
vom 18. November 1920, 

betreffend die Aufnahme eine« Nnleihens von Fr . 1,400,000 zur Deckung 
der durch die Neberfchwemmungen vom 23., 24. und 23. September 1920 

vernrfachten Kosten. 

D e r Große R a t des K a n t o n s W a l l i s , 

Erwägend, daß die durch die Ueuerschwemmungen vom 23,, 24. und 25, 
Seflember 1920 verursachten Kosten sich auf Fr, 1,400,000.—belaufen; 

Eingesehen die Dringlichkeit, den durch die Überschwemmung verursach» 
(3it C chaden auszubessern, und die Gefahr einer Verschiebung der m Aus-
jicht geuumminen Arbeiten; 

En^glfthen die Unmöglichkeit, diese Ausgaben durch die ordentlichen Ein-
nahmen des Staates zu decken; 

Auf Antrag des Staatsrates, 

B e s c h l i e ß t : 

Art. 1. — Der Staatsrat ist ermächtigt, ein Anleihen bis zum Be-
trage von Fr, 1,400,000,— zum Zinsfuße von 6 % aufzunehmen, 

Art. 2. — Die' Art und Weife und die Bedingungen dieses Anleihens wer-
den vom Staatsrate festgefetzt. 

So vom Großen Rate gegeben, zn Sitten, den 18. November 1920, 

Der Präsident des Großen Rates: 
* M, P e l I i s s i e r. 

Die Schriftführer: 
A. S a l z m a n u, — Cyr. J o r i s . 

D e r S t a a t s r a t des K a n t o n s W a l l i s , 

B e s c h l i e ß t : 

•, Vorstehendes Dekret wird ins Amtsblatt eingerückt und an den Sonn-
tagen, den 28. November, 5, und 12, Dezember 1920, in allen Gemeinden des 
Kantons verlesen und angeschlagen werden, um am 12, Dezember 1920 der 
Volksabstimmung unterbreitet zu weiden. 

So beschlossen in, Staatsrate zn Sittten, den 20. November 1920. 

Der Präsident des Staatsrates: 
M. T r o i l l e t . 

Der Staatskanzler: 
[ i Osw. A l le t . 



— 121 — 

Beschluß 
vom 20. November 1920, 

bezüglich der Volksabstimmung über das Dekret vom 18. November 1920, 
betreffend die Aufnahme eines Anleihen» von Fr . 1,400,000.-7- zur 
Deckung der durch die Überschwemmungen vom 23., 24. und 26. Eep« 

tember 1920 verursachten Kosten. 

D e r S t a a t s mit des K a u t o n s W a l l i s , 

In Ausführung des Art, 30, Nr, 2 und 3 der Kantonsverfassung; 

Auf Antrag des Departcmentes des Innern, 

Beschließt: 

Art. 1. — Die Urversammlungen sind auf Sonntag, den 12. Dezember 
1920, uni 10 1/2 Wljr, einberufen, um sich über die Annahme oder die stier-
weifung des vorgenannten Dekretes anszufprechen. 

Art. 2. — Die Abstimmung findet mittelst geheimer Stimmabgabe 
statt durch einen gedruckten Zettel, worauf die vorgelegte Frage einzeln mit 
einem Ja für Annahme oder mit einen. Nein für die Bcrwcrfnng zu be« 
antworten ist. , . ' . . i 

Art, 3. — In jener Gemeinde oder Sektion wirb gemäß dem vom Dc-
vartementc des Inner» vorgeschriebenen Formulare eiu Abstimmungsverbal 
angefertigt, dessen Genauigkeit die Mitglieder des Schreibamtes durch ihre 
Unterschrift bezeugen. 

Wenn in der einen oder der andern Kolonne des Abstimmnngsverbals 
eingeirngenc Zahlen allfällig korrigiert oder durchgestrichen werden, sind 
diese in vollen Buchstaben zn wiederholen, so daß feinerlei Zweifel ob-
walten sann. • 

Sofort nach vollendeter Abstimmung wird ein Doppel des Verbals an 
das Departement des Innern gesandt, während ein zweites Doppel dem 
Rcgierungsstatthalter des Bezirkes zn übermitteln ist, welcher dasselbe un-
verzüglich mit einer Zusammenstellung des Gcsanitergebnisses dem gleichen 
Departement einzusenden hat. 

Berzögeruugeu in der Eiusendnug, der Abstinnnungsvcrbalc werden mit 
einer Buße von 10 Franken belegt. ; 

Art, 4. — Die Stimmzettel sind nach Schluß der Auszählung vom 
Schrcibamte in Umschläge zu legen, die geschlossen und durch Aufdrucken 
des Gemeindcstenlpels an der Schlicßstelle versiegelt werden. Dieselben müs-
sen während vierzehn Tagen nach Ablauf der im Art. 5 festgesetzten Frist 
aufbewahrt werden. 
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Art. 5. — Anfällige Beschwerden in betreff der Abstimmung sind innert 
sechs Tagen nach Veröffentlichung des Abstimmungsergebnisses schriftlich an 
den Staatsrllt zu richten, 

Art. 6. — Auf die gegenwärtige Abstimmung sind die Vorschriften 
des .Gesetzes vom 23. Mai 1908 und desjenigen vom 20. November 1912 
betreffend die Wahlen und Abstimmungen anwendbar. 

Gegeben im Staatsrate zu Sitten, den 20. November 1920, um ins Amts» 
blatt eingerückt und an den Sonntagen, den 28. Dezember, 5. und '12, De» 
Kember 1920, in allen Gemeinden des Kantons verlesen und angeschlagen zu 
werben. 

Der Präsident des Staatsrates: 
M. T r o i l l e t . 

Der Staatskanzler: 
Osw. A l l e t . 

Dekret 
vom 20. November 1920, 

betreffend Ausrichtung von Gehaltszulagen an da» Lehr» 
personal. 

D e r Große R ä t des K a n t o n s W f i l l i s , 

Eingesehen das Gesetz vom 24. Mai 1919 betreffend Festsetzung der 
Gehälter d^s Lehrpersonals an den Primärschulen; 

Erwägend, daß dieses Gesetz, welches für normale Zeiten erlassen wurde, 
sich als ungenügend erwiesen hat; 

Erwägend die Notwendigkeit, dasselbe bis zu seiner Totalrcvision in 
gewisser Hinsicht vorübergehend zu ergänzen,' 

Auf Antrag des Staatsrates, 

B e s c h l i e ß t : 

Art. 1. — Außer dem im Artikel 1 des Gesetzes vom 24. Mai, 19! 9 
vorgesehenen monatlichen Minimalgehalt wird den Lehrern und Lehrerinnen 
eine Gehaltszulage von 50 Franken per Monat ausgerichtet. 

Art. 2. — Staat und 'Gemeinden übernehmen zu gleichen Teilen die 
Auszahlung der in vorstehendem Artikel genannten Zulage. 
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Art. 3. — Das vorliegende Dekret tritt für das Schuljahr 1920/21 
in Kraft. 

So vom Großen Rate gegeben zu Sitten, den 20. November 1920. 

Der Präsident des Großen Rates: 
M. P e l l i f f i e r. 

Die Schriftführer: 
A. S a 15 rn a n n. — Cyr. J o r i s . 

D e r S t a a t s r a t des K a n t o n s W n l l i s , 

B e s c h l i e ß t : 

Borstehendes Dekret betreffend Ausrichtung von Gehaltszulagen an das 
Lehrpersonal wird ins Amtsblatt eingerückt und an den Sonntagen, den 
13. 19. und '26. nächsten Dezember in allen Gemeinden des Kantons jver» 
lesen und angeschlagen werden, um am 26. Dezember 1920 der Volks» 
abstimmung nnteibreitet zu werden. 

Gegeben im Staatsrate zu Sittcu, den 20. November 1920. 

Der Präsident des Staatsrates: 

M. T r o i l l e t . 

Der Staatstanzler: 

Osw. A l l e t . ; 

Gesetz 
vom 20. November 1920, 

betreffend Abänderung der Gesetze von 1908 und 1912 über 
die Wahlen und Abstimmungen. 

D e r Große R a t des K a n t o n s W a l l i s , 

Eingesehen die in der Volksabstimmung vom 25. Januar 1920 ange^ 
nommene Revision des Art. 81 der Verfassung; 

Erwägend, daß es geboten ist, einige Bestimmungen des Wahlgesetzes 
abzuändern; 

Auf Antrag des Staatsrates, 
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V e r o r d n e t : 

1. Kapitel. 

Bestimmungen betreffend die Wahlen der Abgeordneten und Snppleanten. 

Art. 1. — Die Abgeordneten ans den Großen Rat nnd deren Ersatz« 
männer werden nach dem ProportionnlWahlfl)steni nnd in Gemnßyeit der 
nachfolgenden Bestimmungen gewählt. 

Die Wahlen geschehen bezirksweise. 

Art. 2. — Parteien oder Wählergruppen, die auf Zuteilung von lMan« 
daten Anspruch erheben, haben ihre Wahlvorschläge dem Negierungsstatthalter 
spätestens den 21. Tag (am drittletzten Montag) bor dem Wahltage, um 
18 Uhr abends, einzureichen. 

Die Wahlvorfchläge dürfen im ganzen foviele Namen von Kandidaten 
sowohl für Abgeordnete als Ersatzmänner enthalten, als Sitze zu ver-
geben sind; die überzähligen am Ende der Liste weiden durch den Regierungs-
statthllltcr von Amtes wegen gestrichen. 

Art. 3, — Jeder Wahlvorschlag muß von mindestens 10 im Dezirle 
stimmberechtigten Bürgern unterzeichnet sein und soll am ikopfe zu seiner 
Unterscheidung von anderen Wahlvorfchläge» eine Bezeichnung tragen, welche 
desfcn Herkunft angibt. 

Ein Stimmberechtigter darf nicht mehr als eineu Wahlvorschlag unter-
zeichnen. Er kann nach Einrcichung des Wahlvorschlages feine Unterschrift 
nicht zurückziehen. 

Die Unterzeichneten haben für den Verkehr mit den Behörden ein,en 
Vertreter nnd einen Stellvertreter zu bezeichnen. Geschieht dies nicht, so 
gilt derjenige, dessen Name in der Reihenfolge der Unterzeichner an erster 
Stelle steht, als Vertreter, uud derjenige, dessen Name" an zweiter Stelle steht, 
als Stellvertreter. 

Der Vertreter ist ermächtigt und verpflichtet, im Namen der Unter» 
zeichncr die znr Beseitigung von Anstanden erforderlichen Erklärungen rechts» 
verbindlich abzugeben. 

Art. 4. — Steht der Name eines Kandidaten auf mehr als einem Wahl-
Vorschlag desselben Bezirkes, so fordert der Negierungsstatthalter den Vor-
geschlagenen sofort auf, bis zum 17. Tage vor dem Wahltage zu erklären, 
ans welchem von diesen Vorschlägen sein Name stehen solle. Ist eine Er-
llärung innert dieser Frist nicht erhältlich, so entscheidet das Los, auf 
welchem Wahlvorschlag der Name des Vorgeschlagenen stehen soll. 

Auf deu andern Wahlvorfchläge!! ist der Name des Kandidaten zn streichen. 

Art. 5. — Jeder Kandidat kann bis spätestens am 17. Tage vor dem 
Wahltage beini Negieruugsstatthalter die schriftliche Erklärung abgeben, daß 
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er eine Wahl ablehne; in diesem Ialle wird sein Name von Amtes wegen 
auf dein Wcihluorschlag gestrichen, 

Art, G. — Der Regierungsstatthalter prüft jeden Wahluorschlag, streicht 
ijie Namen nicht wahlfähiger Kandidaten und setzt dem Vertreter der Unter« 
zeichner erforderlichcnfalles eine Frist an, innert welcher er nachträglich 
fehlende Unterschriften ergänzen, Ersatzvorfchlägc für amtlich gestrichene Vor» 

• geschlagene einreichen, die Bezeichnung von Vorgeschlagenen verbessern ober 
die Bezeichnnng des WahlUorschlages zum Zwecke einer besseren Unterscheidung 
von andern Vorschlägen ändern kann. 

Sofern der Vertreter der Liste nichts anderes verlangt, werden die Er-
sahvorschläge am Ende der Liste angereiht. 

Die Regicrungsstatthalter haben ihre Entscheide spätestens am 16, Tage 
vor dem Wahltage auszufällen und mitzuteilen, Beschwerden gegen diese 
Entscheide sind an den Staatsrat zu richten, welcher spätestens am 12/Tage 
vor dem Wahltage entscheidet. 

Nach dem 11. Tage vor dem Wahltage dürfen au den Wnhlvorschlägen 
tcme Aenderungen mehr vorgenommen werden, 

Art, 7. — Die bereinigten Wahlvorschläge heißen Wahllisten, 
Die Listen werden nach der Reihenfolge ihres Einganges mit Ordnungs» 

nummern versehen. 
Der Regierungsstatthalter übermittelt die Listen dem Departement des 

Innern, um sie mit ihren Bezeichnungen und Ordnungsnummern im Amts-
blatt zn veröffentlichen. 

Diese Veröffentlichung wird im Amtsblatte der dem Wahltage voran-
gehenden Woche oder fvätestens am Mittwoch vor der Abstimmung erfolgen, 

Art. 8. — Jeder Wähler ist berechtigt, mittelst eines gedruckten Wahlzettels, 
der eine der amtlich veröffentlichten Wahllisten wiedergibt, oder dnrch ganzes 
oder tcilwcifes Ausfüllen eines leeren Wahlzettels mit Rainen von Borge-
fchlagcncn, welche anf irgend einer der veröffentlichten Listen stehen, sein 
Wahlrecht 'auszuüben. Es ist ihm auch gestattet, an dem gedruckten Wahl-
zettcl Streichungen, Aenderungen oder Ergänzungen vorzunehmen. Man kann 
nur für Kandidaten stimmen, die auf einer gültigen Liste stehen. 

Das Kumulieren ist nicht gestattet, und der Name eines Kandidaten, 
der mehr als einmal aufgeführt ist, zahlt nur als eine Kandidatenstimme. 

Art. 9. — Sind nichtig: 

a) gedruckte Wahlzettel, die nicht mit einer der amtlich veröffentlichten 
Listen übereinstimmen oder an denen Streichungen, Aenderungen oder 
Ergänzungen auf anderem als handschriftlichem Wege vorgenommen 
worden sind; 

b) Wahlzettel mit oder ohne Listenbezcichnung, enthaltend Kandidaten» 
namen, von denen keiner auf einer Liste des Wahlkreises steht; 



— 126 — 

c) auf mechanischem Wege vervielfältigte Stimmzettel, die heu einge
reichten Listen nicht entsprechen. 

Enthält ein Umschlag mehr als einen Stimmzettel, so werden diese 
Stimmzettel als nngiiltig erklärt, insofern sie nicht vollständig iden» 
tisch sind. 

Art. IN, — Jeder Wähler verfügt über so viele Stimmen, als Aüge» • 
ordnete und Suppleanten im Bezirke zu wählen sind. Tnthält ein Stimm» 
zettel weniger gültige Namen, als Wahlen zu treffen sind, so gelten die leer» 
gelassenen Linien als Zusatzstimmen für die Liste, deren Bezeichnung der Wahl» 
zettel trägt. Trägt der Waylzettel keine oder mehr als eine Bezeichnung, so 
zählen die leergebliebenen Stimmen nicht; sie werden leere Stimmen genannt. 

Namen, die auf keiner Liste stehen, werden nicht berücksichtigt. Die auf 
sie gefallenen Stimmen gelten aber als Zusahstimmeu, wenn der Wahlzettel 
die Bezeichnung einer Liste trägt, 

Wahlzettel, die die Bezeichnung einer Liste tragen, aber keinen borge-
schlagenen Kandidaten enthalten, sind ungültig. Enthält ein Wahlzettel mehr 
Namen als Kandidatin zu ernennen sind, so streicht das Wahlbureau die 
überzähligen Namen, von rechts unten angefangen. 

Art. 11. — Nach Schluß der Wahlveryandlung stellt das Zentral» 
bureau auf Grund der Protokolle der Gemeindebureaux des Bezirkes fest: 

1. die Zahl der Stimmen, welche die einzelnen Kandidaten jeder Liste er» 
halten haben (Kandidatenstimmen); 

2. die Zahl der von jeder Liste erhaltenen Znfatzstimmen; 

3. die Summe ber Kandidaten» und Zufatzstimmeu, welche den ein» 
zelnen Listen zugefallen find (Parteistimmenzahl). 

Art, 12. — Hierauf werden die zu wählenden Abgeordneten nud Sup» 
pleanten auf die einzelnen Listen im Verhältnis ihrer Parteistimmenzahlen 
verteilt. Dabei wird nach Maßgabe folgender Artikel verfahren. 

Art. 13. — Die Gesamtzahl der gültigen Parteistimmenzahlen wird 
durch die um eins vermehrte Zahl der zu wählenden Abgeordneten geteilt. 
Die nächsthöhere ganze Zahl, welche auf den so erhaltenen Quotienten folgt, ist 
die Waylzahl, 

Jede Liste erhält soviel mal einen Abgeordneten und einen Ersatzmann 
zugeteilt, als die vorläufige Verteilungszahl in ihrer Stimmenzahl enfc» 
halten ist. 

Art. 14. — Wenn durch diese Verteilung nicht alle Mandate vergeben 
sind, so wird die Stimmenzahl jeder Liste durch die um eins vermehrte Zahl 
der ihr schon zugewiesenen Abgeordneten geteilt, nnd der erste noch zu ver» 
gebende Sitz derjenigen Liste zuerkannt, welche hiebei den größten Quotienten 
aufweist. 
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Das gleiche Verfahren wird wieberholt, so lange noch weiter frei» 
gebliebene Sitze zu vergeben sind. 

Art. 15. — Wenn die gemäß Art. 14 vorgenommene Verteilung für 
eine 'oder mehrere Listen den gleichen Quotienten ergibt, so wird bcr Sitz 
derjenigen Liste zugewiesen, die bei der ersten Teilung durch den Wahl« 
quotienten den größten Stimmenrest auswies. 

Sind auch die Parteistimmenzahlen dieser Listen gleich, so erhält die« 
jenige Liste den Vorzug, bei welcher der in Betracht kommende Kandidat 
die grüßt»! Stimmenzahl ausweist. 

Siud auch die Kandidatenstimmen gleich, so entscheidet das Los. 

Arl . 1t! — Von jeder Liste sind entsprechend der vorgenommenen Ver» 
teilnng dieicmaen Kandidaten gewählt, welche die meisten Stimmen er« 
halten haben. 

Bei StlNimeugleichheit entscheidet das Los. 

Weiden einer Liste mehr Mandate zuerkannt, als sie Namen cuthält, so 
werden alle baraufstehenden Abgeordneten als gewählt erklärt. Die ver« 
bleibenden Sitze werden den Ersatzmännern zugeteilt gemäß den Vorschriften 
des Art. "24. 

Sind keine Ersatzmänner vorhanden, so finden Ergäuzungswahlen im 
Sinne des Art. 20 statt. 

Art, 17. — Ist leine Wahlliste hinterlegt, so können die Wähler für einen 
beliebigen wählbaren Bürger stimmen. I m ersten Wahlgange sind jedoch nur 
diejenigen Bürger gewählt, die die Mehrzahl mehr eine der abgegebenen Stim« 
men erhalten haben? unter denjenigen, die die .Mehrheit erhalten haben, 
sind die mit der größten Stimmenzahl gewählt. 

Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. 

Art. 18. — Ist nur eine Wahlliste aufgelegt, so siud nur die Kandidaten 
dieser Liste wählbar. 

I m ersten Mahlgang sind aber nur solche gewählt, die die Mehrzahl 
mehr eine der abgegebenen Stimmen erhalten haben. 

Art. 19. — Kommen die Art, 1? und 18 zur Anwendung, so hat feine 
Ergänzungswahl stattzufinden, wenn die Liste der Gewählten mit der Zahl 
der für jeden Bezirk zu wählenden Abgeordneten nnd Supplcanten nicht 
überelr.stimmt. 

Art. 2l). — Bei Ergänzungswahlen kann der Wähler für einen be« 
liebigu: wählbaren Bürger stimmen, und die Kandidaten, welche die größte 
Stimmenzahl erhalten haben, gelten als gewählt. 

Bei 'Stimmgleichheit entscheidet das Los. 
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Art. 21. — Uebersteigt die Zahl der Kandidaten aller Listen nicht die 
Zahl der zn wählenden Abgeordneten, so schreitet man zur Wahl gemäß den 
allgemeinen im vorliegenden Gesetze sür das Prysiortional-Wahlsystem auf-
gestellten Regeln. 

Art, 22 -•- Dii. Ergänznngswahlen werden am Sonntag nach den 
allgemeinen Wahlen wieder aufgenommen, 

Art. 23. — Ist die Wahl in mehreren Bezirken auf die gleiche Person 
gefallen, so hat der Staatsrat den mehrfach Gewählten ungesäumt zu einer 
beförderliche» Erklärung, in welchem Bezirke er die Wahl annehme, zu 
veranlassen. Geht die Erklärung nicht innert fünf Tagen nach crfolgter Auf-
forderung ein, so wird der Bezirk vom Staatsrate durchs Los bestimmt. 

Art. 21. — Die Wicderbesehung von Stellen infolge von Doppelwahlen 
oder im Falle der Erledigung während der Amtsdauer gehört derjenigen 
Partei, welcher die Stellen zugeteilt waren. 

Der Staatsrat erklärt daher denjenigen der nicht gewählten Kandi-
datcn dieser Partei als gewählt, welcher am meisten Stimmen erhalten hat, 
Bei gleicher Stimmenzahl entscheidet das Los. 

Ist auf der Liste, welcher dieses Mandat zufällt, kein überzähliger Ab-
georducter-Kandidat mehr vorhanden, so erklärt der Staatsrat den oder 
die Suppleanten nach ihrem Stimmenrang als Abgeordnete. 

Bei Tod oder Wahlunfähigkeit des überzähligen Abgcordneten-Kandi-
baten oder des Suppleanten, der am meisten Stimmen erhalte», rückt der 
Nachfolger an seine Stelle. 

Art. 25. — Abgeordnete und Ersatzmänner, die ihre Entlassung einzu
reichen wünschen, haben den Staatsrat hievon schriftlich in Kenntnis zu 
fetzen. Dieser wird für die Wiederbesetzung der frei gewordenen Stelle 
im Sinne obiger Vorschriften die nötigen Maßnahmen treffen, 

2, Kapitel. 

Bestinunuugeu betreffend die Gemeinde- lind Bnrgerwahlen. 

Art. 26. — Falls das Begehren gestellt wird, die Gemeinde» nud Bürger« 
Wahlen nach dem Verhältniswahl-System vorzunehmen, erfolgen die vor-
läufigen Wahlgeschäfte gemäß den Artikeln 62, 63, 64, 65 und 66 des 
Gesetzes vom 23. Mai 1908. 

Art. 27. — Die auf der Gcnieiudeknuzlei eingereichten Wahllisten werden 
nach der Reihenfolge ihres Einganges mit einer Orbnungsnunnner versehen. 

Art. 28. — Die Stimmabgabe, die Stimmauszählung und die Berech-
nuilg der Ergebnisse geschehen in Gemäßhcit der Artikel 8, 9, 10, 11, 
12 u. ff. des vorliegenden Gesetzes. \ 
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3. Kapitel. 

Verschiedene Bestimmungen. 

Art. 29. — Fristen, die dieses Gesetz vorschreibt, ober die auf Grundlage 
desselben angesetzt werden, gelten als eingehalten, wenn die verlangte Ein« 
gäbe bis spätestens' 18 Uhr abends der Behörde oder der Post über» 
geben wurde, > 

Art. 30. — Der Wähler gibt feine Stimme ab, indem er sich eines Um« 
schlages bedient, den er im Abstimmungslokal in Gegenwart von Mitgliedern 
des Wahlbureaus zu sich nimmt und in den er feinen Stimmzettel hineinlegt. 

Er überreicht sodann den unverschlossenen und nicht gefalteten Umschlag 
dem Präsident, der ihn in Gegenwart des Wählers und der Mitglieder des 
Wahlbureaus in die Urne legt. 

Die Gemeinde» und Burgerräte können beschließen, im Stimmlolale 
einen vom übrigen Raume abgesonderten Gang zu errichten, woselbst die 
Wahlzettcl zur Auswahl aufgelegt werden und durch den der Abstimmende 
sich zur Urne zu begeben hat. 

Art. 31. — Alle politischen Parteien, die eine Kandidatenliste einge» 
geben haben, müssen im Wahlbureau vertreten sein. Zu diesem Zwecke haben 
sie l»'s spätestens am 6. Tage vor dem Wahltage dem Gemeinderat ihre 
Vorschläge zu unterbreiten, , 

Die Parteien sind befugt, einen oder zwei Vertreter zu bezeichnen, wel» , 
che bei Ausmittlung der Wahlresultates im Zentralbureau anwesend 'fern 
dürfen, 

Art. 32. — Die Umschläge müssen für dieselbe Abstimmung alle von, 
gleicher Größe und Farbe sein; sie werben von der Gemeinde geliefert und 
mit dem Gemeindestempel versehen. 

Der Präsident des Wahlbureaus wacht darüber, daß der Wähler nicht 
mehr als einen Umschlag hinterlegt. 

Für die Stimmzettel ist unter Nichtigkeitsstrafe weißes Papier zu ver« 
wenden. ( 

Art. 33. — Die Gemeinden find verhalten, eine geeignete Urne zu haben. 

Vor der Abstimmung wird die Urne geöffnet, um in Gegenwart aller 
Mitglieder des Wahlbureaus sich zu vergewissern, daß sie leer ist; sie wird 
vom Präsidenten sodann bis zur Stimmenauszählung zugeschlossen. 

Art. 34. — I n Gemeinden oder Sektionen, die mehr als 1000 Einwohner 
zählen, kann der Gemeinderat veranlassen, daß die Bürger am Vorabend 
stimmen können. Er setzt in diesem Falle, den Beginn der Abstimmung fest 
und bestimmt die Dauer. 

o 
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Die Stimmzettel dieser Abstimmung werben in Gegenwart des Vll» 
reau's in einen Briefumschlag gelegt und verschlossen, um am folgenden Tage 
zugleich mit der Hauptabstimmung wieder geöffnet und ausgezählt zu werden. 

I n den Gemeinden, in welchen am Samstag leine Abstimmung statt-
findet, können die Wähler, welche infolge ihrer Umtsstelle oder Arbeit in 
Fabriken verhindert find, an der Sonntagsabstimmung teilzunehmen, ihre 
Stimme in versiegeltem Briefumschläge dem Präsidenten abgeben. Die Ab» 
gäbe kann vom Vortage bis zur Eröffnung des Wahlbüreau's stattfinden. 
Sie muß persönlich in die Hände des Präsidenten geschehen, welcher die« 
selbe bescheinigt. 

Der Briefumschlag muß mit der Unterschrift und der Angabe des Be< 
rufes oder der Beamtung des Stimmenden verfehen sein. 

Der Präsident übermittelt diese Briefumschläge dem Wahlbüreau, wel» 
ches sie bei Beginn der Stimmenauszählung eröffnet und die Stimmluverts 
in die Urn: legt. 

Die Namen der Stimmenden dieser Kategorie werden in der Liste em» 
getragen mit Bermerknng dieser Art der Stimmabgabe. 

Art, 35, — Durch das gegenwärtige Gesetz sind widerrufen die Ar
tikel 20, 27, Absatz 5, 42, 43, 44, 48, 67; 68 und 69 des Gesetzes vom 
23, Mai 1908 und die Artikel des Gesetzes vom 20. November 1912 über die 
Wahlen und Abstimmungen, welche diesem Gesetze entgegenstehen. 

So vom Großen Rate gegeben zu Sitten, den 20. November 1920. 

Der Präsident des Großen Rates: 
M. P e l l i s s i e r. 

Die Schriftführer: 
A. S a l z m a n n . — Chr. J o r i s . 

D e r S t a a t s r a t des K a n t o n s W a l l i s , 

B e s c h l i e ß t : 

Vorstehendes Gesetz betreffend Abänderung der Gesetze von 1908 und 1912 
über die Wahlen und Abstimmungen wird ins Amtsblatt eingerückt und 
an den Sonntagen, den 12., 19. und 26. nächsten Dezember in allen Ge« 
meinden des Kantons verlesen und angeschlagen zu werden, u>n am 26, De
zember 1920 der Volksabstimmung unterbreitet zu werden. 

Gegeben im Staatsrate zu Sitten, den 20. November 1920. 

Der Präsident des Staatsrates: 
M. T r o i l l e t . 

Der Staatskanzler: 
"" ' . O s w . A l l e t . •',' .„,.. 
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Beschluß 
vom 23. November 1920, 

betreffend vorsorgliche Maßnahmen gegen die Maul« und 
Klauenseuche und denjenigen vom 16. November 192V 

ergänzend. 

D e r S t a a l t s r a i des K a n t o n s W a l l i s , 

Eingesehen das Auftreten der Maul- und Klauenseuche an zahlreichen 
Orten des Kantons, daherkommend, daß auf den letzten Viehmärlten ver-
feuchtes Vieh aus Siders aufgeführt und verkauft worden ist, ohne daß 
vorher die Anzeige der Krankheit bei der Gesundheitsbehörde gemacht wurde; 

Eingesehen die Gefahr der Ausbreitung der Krankheit in den noch im« 
berührten Gegenden, unter den gegenwärtigen besonders ungünstigen Vei» 
Hältnissen; ' , , , 

> Eingesehen die Bestimmungen des Bundesgesehes vom 13. Juni 1917' be» 
treffend die Maul- und Klauenseuche; 

Eingesehen den Art. 84 des kantonalen Gesetzes über die Gefundh'eits« 
fol,zei; 

Auf Antrag des Departementes des Innern, 

B e s c h l i e ß t : 

Art. 1. — Ueber die Tiere der Rindvieh-, Schweine«, Ziegen» und* Schaf» 
gattungcn aller noch nicht verseuchten Gemeinden des Kantons wird 'eine 
Sperre von 15 Tagen verhängt. Demzufolge darf kein Stück Vieh der be» 
zeichneten Gattungen in das gesperrte Gebiet eingeführt werden, noch das» 
selbe verlassen. 

Das Vieh der gesperrten Gebiete ist bis auf weiteres in die, Ställtz 
zu bannen. 

Art. 2. — Für die mit der Sperre belegten oder in der Sicherheits'zone 
gelegenen Gemeinden ist die Versetzung von Schlachttieren gestattet mittelst 
einer dem Abtransport vorangehenden Untersuchung durch den Viehinspektor 
und Anmerkung auf dem Gerundheitsschein: verkauft an Metzger 
in , nm s o f o r t geschlachtet zu we rden . , . j ; 

Art. 3, — Die Wiehinspektoren der mit der Sperre behafteten Gemeinden 
haben unverzüglich eine Zählung des Klauenviehs dieser Gemeinden vorzu» 
nehmen und den Zustand der Viehherden festzustellen. Das Ergebnis ist dem 
Kantonstierarzt mitzuteilen. Sie haben überdies das Vieh ihrer! Gemeinde zu 
besichtigen, um sich über den Gesundheitszustand desselben zu vergewissern, 
und der gleichen Amtsstelle einen ausführlichen Bericht, abzugeben. : ^ '/ 
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Art. 4. — Die Viehinspektoren sind zuständig, um die Versetzung des 
Viehs in der Gemeinde zur Beschälung oder zum Aufbrauch des Futters in 
den Voralpen zu gestatten, unter der Bedingung, daß die Tiere untersucht 
und als gesund befunden werden. 

Art. 5. — Es wird den Viehbesitzern die Verpflichtung in Erinnerung 
gebracht, das Auftreten einer angänglichen Krankheit, ja selbst nur den Ver» 
dacht eines Krankheitsfalles bei 'ihrem Vieh, dem Viehinfpettor anzuzeigen. 

Dieser letztere hat den KantonZtierarzt unverzüglich telegraphisch davon 
in Kenntnis zu setzen. 

Jede verspätete Anzeige wird strenge bestraft, 

Art. 6. — Das Departement des Innern ist beauftragt, die zur Aus» 
führung dieses Beschlusses erforderlichen Maßnahmen zu treffen. 

Die vorsorglichen und besondern Maßnahmen werden in jedem ein» 
zelnen Falle vom KantonZtierarzt angeordnet. 

Die Gemeindebehörden, die Viehinspektoren, die Fleischschauer, die Or» 
gane der Kantons» und Ortspolizei sind beauftragt, über den Vollzug der 
obigen Bestimmungen zu wachen. 

Art. 7. — Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen des vorliegen» 
den Beschlusses werden mit Bußen bis auf Fr. 2000 bestraft. Diese wer» 
den vom Departemente des Innern ausgesprochen. Die Fehlbaren sind über» 
dies für den durch d,le Zuwiderhandlung verursachten Schaden haftbar. 

Der Drittel der Büß« gehört dem Angeber, 
Der Rekurs an den Staatsrat innert 10 Tagen ist vorbehalten. 
So beschlossen im Staatsrate zu Sitten, den 23. November 1920, um 

sofort nach 'Empfang in den Gemeinden des Kantons verlesen und unge» 
schlagen und ins Amtsblatt eingerückt zu werden. 

Der Präsident des Staatsrates: 
M. T r o i l l e t . 

-'• -'•' • Der Staatslllnzler: 
Qsw. A l l e t . 

Beschluß 
vom 30. November 1920, 

in Aufhebung der Artikel 16 und 17 des Beschlusses vom 
18. Oktober 1817 betreffend Sammeln von Leseholz. 

D e r S t a a t s r a t des K a n t o n s W a l l i s , 

Eingesehen den Bundesratsbeschluß vom 15. Oktober 1920 bezüglich 
Aufhebung der Bestimmungen, betreffend irie Versorgung des Landes mit 
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Brennholz und Erteilung von Befugnissen an Kantone, welche unter Mangel 
an Brennholz leiben, neue Vorschriften zu erlassen; 

Eingesehen den Bundesratsbeschluß vom 26. Oktober 1920 in Aufhebung 
der Bestimmungen betreffend Sammeln von Leseholz; 

Erwägend, daß im Kanton kein Holzmangel herrscht; 

Auf Antrag des Forstdepartementes, 

B e s c h l i e ß t : 

Art. 1. — Die Artikel 16 nnd 17 des kantonalen Beschlusses vom 
19, Oktober 1917 betreffend Sammeln von Leseholz sind am 1. Dezember 
1920 aufgehoben, 

Art. 2. — Die übrigen Bestimmungen des kantonalen Beschlusses be
treffend Versorgung des Landes mit Brennholz sind am 1. Januar 1921 auf« 
gehoben. 

So beschlossen im Staatsrate zu Sitten, den 30. November 1920, um 
ins Amtsblatt eingerückt und in allen Gemeinden des Kantons veröffentlicht 
zu werden. 

Der Vize°Präsibent des Staatsrates: 
I . B u r g e n e r . 

Der Staatskanzler: 
Osw. A l l e t . 

Beschluß 
vom 9. Dezember 1920 

bezüglich der Volksabstimmung über: 
1. Die teilweise Verfasfungsreoifion vom 11. Vtovember 192V; 

2. das Gesetz vom 2«. November 1820 betreffend Abändern»« der 
Gesetze von 1908 und 1912 über die Wahlen und Abstimmungen; 

8. das Dekret vom 20. November 1929 betreffend Ausrichtung von 
GehaUszulagen an da« Lehrperfonal. 

D e r S t a a t s r a t des K a n t o n s W a l l i s , 

I n Ausführung des Art. 30, Nr. 2 und 3 der Kantonsverfasfung; 

Auf Antrag des Departementes des Innern, 
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•' ' Beschließt: 
Art. 1. — Die Urveisammlungen sind auf Sonntag, den 26. Dezember 

1920, um IN 1/2 Uhr, einberufen, um fich über die Annahm« oder die <Ver» 
werfung der vorgenannten gesetzlichen Erlasse auszusvrechen. 

Art. 2. — Die Abstimmung findet mittelst geheimer Stimmabgabe 
statt durch einen gedruckten Zettel, worauf die vorgelegte Frage einzeln mit 
einem J a für int, Annahme oder mit einem Nein für die Verwerfung zu be« 
antwortet« ist. 

Art. 3. — I n jeder Gemeinde oder Sektion wird gemäß dem vom De-
fartemente des Innern vorgeschriebenen Formulare ein Abstimmimgsverbal 
angefertigt, dessen Genauigkeit die Mitglieder des Schreibamtes durch ihre 
Unterschrift bezeugen. 

Wenn in der einen oder der andern Kolonne des Abstimmungsverbals 
eingetragene Zahlen allfällig korrigiert oder durchgestrichen werden, sind 
diefe in vollen Buchstaben zu wieberholen, so daß keinerlei Zweifel ob° 
walten kann. 

Sofort nach vollendeter Abstimmung wird ein Doppel des Verbals an 
das Departement des Innern gesandt, während ein zweites Doppel dem 
Regierungsstatthalter des Bezirkes zu übermitteln ist, welcher dasselbe un° 
verzüglich mit einer Zusammenstellung des Gesamtergebnisses dem gleichen 
Departement einzusenden hat. 

Verzögerungen in der Einsendung der Abstimmungsverbale werden mit 
einer Buße von 10 Franken belegt. 

Art. 4. — Die Stimmzettel find nach Schluß der Auszahlung Pom 
Schieibamte in Umschläge zu legen, die geschlossen und durch Aufdrucken 
des Gemeindestempels an der Schließstelle versiegelt weiden. Dieselben müs-
sen während vierzehn Tagen nach Ablauf der im Art. 5 festgesetzten Frist 
aufbewahrt werden. 

Art. 5. — Auffällige Beschwerden in betreff der Abstimmung sind innert 
sechs Tagen nach Veröffentlichung des Abstimmungsergebnisses schriftlich an 
.den Staatsrat zu richten. 

° Art! 6. — Auf die gegenwärtige Abstimmung find die Vorschriften 
des Gesetzes vom 23. Mai 1908 und desjenigen vom 20. November 1912 
betreffend die Wahlen und Abstimmungen anwendbar. 

Gegeben im StaatLrate zu Sitten, den 9. Dezember 1920, um ins Amtsblatt 
eingerückt und an den Sonntagen, den 12., 19. und 26. Dezember 1920, in allen 
Gemeinden des"Äantons verlesen und angeschlagen zu werden. 

Der Vize-Präsident des Staatsrates: 
I . Bu r gener. 
Der Staatskanzhei,: 

psw. A l l e t . 
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Beschluß 
vom 28. Dezember 1920, 

betreffend Aufhebung der Kantonalen Amtsftelle für Brenn« 
ftoffe. 

D e r S t a a t s r a t des K a n t o n s W a l l i s , 

Eingesehen den Art. 4 des Bundesratsbeschlusses vom 17. Jul i 1918 
betreffend die Brennmaterialversorgung des Landes; 

Eingesehen die Aiisführnngsbestimmungen des eidgenössischen Volkswirt» 
schaftsdepartementes vom 26. îovember 1920 betreffend Einfuhr, Verteilung 
und Verkehr mit Kohle, . - . . . . . . . ; 

B e s c h l i e ß t : 

Art. 1. — Die mit Beschluß vom 9. April 1920 geschaffene kantonal« 
Umtsstelle für Brennstoffe, die mit der Kontrolle der Verteilung der Brenn» 
ftoffe beauftragt war, ist auf den 1. Januar 1921 aufgehoben. 

Art. 2. — Das Departement des Innern, Abteilung für Handel und In» 
dustrie, ist mit der Überwachung der Verteilnngen im Kanton beladen und 
kontrolliert die Lieferungen der Zentralstelle. 

Art. 3. — Der vorliegende Beschluß tritt sofort in Kraft. 
So beschlossen im Staatsrate %\i Sitten, den 28. Dezember 1920, um ins 

Amtsblatt eingerückt und in allen Gemeinden des Kantons, Sonntag, den 
9, Januar 1921, veröffentlicht zu werden. : 

Der Präsident des Staatsrates: 
M. T r o i l l e t . ' '"'• 

Der Staatskanzler: 
Osw. A l l e t . i 

Vollziehungsverordnung 
uum 28. Dezember 1920 

zum Konkordat vom 7. April 1014. betreffend den Verkehr 
mtt Motorfahrzeug«« und Fahrrädern im Kanton Wallis. 

D e r S t a a t s r a t des K a n t o n s W a l l i s , 

Eingesehen das vom Bundesrate am 7. April 1914 genehmigte inter» 
kantonale Konkordat über eine einheitliche Verordnung betreffend' den Ver» 
kehr mit Motorfahrzeugen und Fahrrädern; 
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Eingesehen ble vom Großen Rate in der Sitzung vom 22. Mai 1913 er» 
teilte Zustimmung zu diesem Konkordate, 

B e s c h l i e ß t : 

Art. 1. — Der Staatsrat bezeichnet die für den Automobilverlehr ge» 
öffneten Straßen. Die besondern Bewilligungen werden von dem mit der Auf» 
sicht der Automobile beladenen Departement« ausgestellt; die Bewilligungen 
tonnen von der Entrichtung einer Gebühr, sowie von andern bestimmten Be» 
dingungen abhängig gemacht werden. 

Art. 2. — Das Justiz» und Polizeidepartement ist die im Konkordate 
vorgesehene Amtsstelle. Die Anwendung der Art. 50, 59 und 60 des Kon» 
lordates betreffend die Fahrräder liegt in der Befugnis des Finanzdevar« 
tementes. 

Art. 3. — I m Einverständnisse mit dem Baubepartemente für die llas» 
sisizierten Straßen und mit den Gemeindeverwaltungen für die übrigen 
Straßen bezeichnet das Justiz» und Polizeidepartement die Brücken und 
Straßen, auf denen der Verkehr von Motorlastwagen mit der im Art, 51 
des Konkordates festgesetzten Maximalbelastung verboten ist. 

Der Verkehr mit Lastautos kann während der Tauwetterpeiiobe ein» 
gestellt weiden. 

Art. 4. — Alle Fahrzeuge mit Motorantrieb find der Veorerdnung über 
den Automobilverlehr unterworfen. 

Art. 5. — Die Verkehrs» und Fahrbewilligungen werben seweilen für 
die Dauer des laufenden Kalenderjahres ausgestellt und müssen alljährlich 
erneuert werden. 

Zu diesem Behufe haben die Eigentümer und Führer von Automobilen 
und Motorfahrrädern ihre Begehren um Erneuerung der Bewilligung vor 
dem 31. Januar jeden Jahres einzureichen. 

Diejenigen, die an diesem Datum ihre Bewilligung nicht erneuert oder 
ihre Kontrollschilde nicht eingeliefert und ihre Streichung nicht verlangt 
haben, werde« von Amtes wegen eingeschätzt und mit einer Buße von 10 °/o 
der zu entrichtenden Gebühr belegt. 

Aendert der Eigentümer sein Motorrad oder seinen Motorwagen, so 
hat er innert 8 Tagen dem Justiz» und Polizeidepartement« hievon Mit» 
teilung zu machen. 

Art. 6. — Die Bewilligungen sowie die Schilde können zeitweilig ober 
ganz zurückgezogen werden: wenn seit deren Erteilung festgestellt ist, daß 
ein Verweigerungsfall oder eine Bedingung vorliegt, wie sie in den Art, 12 
und 13 des Konkordates vorgesehen sind. 



Sie können auch für eine bestimmte Zeit dem Eigentümer entzogen wer« 
den, der sein Fahrzeug einer Person anvertraut, die teine Fahrbewilligung 
besitzt. 

Art. 7. — Die Kontrollschilde werden für den Eigentümer der Fahr-
zeuge persönlich abgegeben; sie sind nicht übertragbar. 

Wenn sie aus irgend einem Grunde (Veräußerung des Fahrzeuges, Weg» 
gang vom Kanton, Verzicht auf die Bewilligung usw.) nicht benutzt werden, 
müssen fie dem Justiz» und Polizeibepartement zugestellt werden.. 

Der für den Schild bezahlte Netrag wirb nicht vergütet; der Schild 
bleibt jedoch zur weitern Verfügung des Betreffenden. 

Art. 8. — Für Probefahrten können provisorische Verkehrsbewilligungen 
für eine Dauer von 15 Tagen ausgestellt werben; die Gebühr für diese 
Bewilligungen beträgt Fr. 10 für ein Auto und F. 3 für ein Motorfahrrad. 

Mit dieser Bewilligung werden rot durchstrichene Schilder abgegeben, 
die nur im Kanton und für Probefahrten gültig sind. Die Schilder werden 
gegen Hinterlage von Fr. 5 verabfolgt, die rückvergütet werden, wenn der 
Betreffende den Schild spätestens zwei Tage nach Ablauf der Bewilligung 
zurückerstattet. 

Art. 9. — Die Eigentümer oder Führer von Motorwagen haben innert 
der Frist von 15 Tagen beim Justiz- und Polizeidepartemente den Wechsel 
ihres Wohnortes oder ihrer militärischen Einteilung anzugeben und berich» 
tigen zu lassen. 

Art. 10. — Die jährliche Gebühr, die der Staat von jedem Fahrzeug 
mit Wotorantrieb bezieht, ist festgesetzt wie folgt: 

Motorfahrräder 
Motorfahrräder mit Schlepper 
Dreiräder (bis 5 HP.) 
Automobile (bis 5 HP.) 
Für jede weitere Pferdekraft bis 20 HP. 

und für jede weitere HP. 

Fr. 
Fr. 
Fr-
Fr-
Fr. 
Fr. 

30 
40 
50 
50 
10 
5 

Art. 11. — Von der Gebühr find enthoben: 
a) die Motorwagen und Motorfahrräder, die in Fabriken oder in Ma» 

gazine untergebracht find, die zu Reparaturwerkstätten oder als Ver» 
kaufslokale für solche Fahrzeuge bestimmt sind; 

b) die Fahrzeuge, die Privateigentum sind und nicht gebraucht werden; 
solche Fahrzeuge sind zu plombieren; 

c) die Fahrzeuge, die zu einem öffentlichen vom Staate anerwnntein 
Verkehrsdienst bestimmt find. 

I n diesen drei Fällen haben die Eigentümer der Fahrzeuge das Departe
ment vor dem 31. Januar davon in Kenntnis zu setzen. 
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Art. 12. — Die Untersuchung «der Fahrzeuge und^die Prüfung der Fahrer 
werden ausschließlich vom kantonalen Automobilinspektor vorgenommen. 

Art. 13. — Die Prüflings» und Untersuchungsgeöüyren find festgesetzt 
wie folgt: 

Untersuchung eines Automobils Fr. 15 
Untersuchung eines Motorfahrrades Fr. 5 
Prüfung eines Autobomilführers Fr. 10 
Prüfung eines Motorradfahrers Fr. 5 

Ueberdies find dem Experten, gegebenen Falls, von dem Beteiligten 
die Reisekosten und Auslagen rückzuvergüten, 

F a h r r ä d e r . 

Art. 14. — Die Fahrkarten und 'Schilder für Fahrräder ohne Motor» 
antrieb werben jährlich vom Finanzdepartemente nach den Bestimmungen 
eines vom Staatsrate jedes Jahr zu erlassenden Beschlusses verabfolgt. 

A l l g e m e i n e B e s t i m m u n g e n . 

Art. 15. — Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen der vorliegen» 
den Verordnung werden mit einer Buße von Fr. 3 bis 500 belegt. 

Unter Vorbehalt des Rekurses an den Staatsrat, werben diese Bußen 
vom Justiz» und Polizeidepartemente ausgesprochen, 

Art. 16. — Bei 'wiederholter Übertretung oder schwerer Verletzung 
der Verkehrsbestlmmungen, kann dem Betroffenen die Fahrbewilligung zeit» 
weilig oder ganz entzogen werden. 

Der E»tzug des Rechtes zur Führung hat für das ganze Konkordats» 
gebiet Gültigleit, Der Rekurs an den Staatsrat bleibt vorbehalten. 

Art. 17. — Bei Entzug der Fahrkarte oder des Schildes hat der Inhaber 
kein Anrecht auf Rückerstattung der Gebühr oder auf Entschädigung. 

Art. 18. — Wenn der Wagenführer sich einer schweren Zuwiderhand
lung schuldig macht, so kann das Fahrzeug (Motorwagen, Motorfahrrad oder 
Fahrrad ohne Motorantrieb^ von der Polizei in,Beschlag genommen werben. 
Das gleiche ist der Fall bei schweren Unfällen oder bedeutendem Schadjeln, 
die von einem Motorfahrzeug oder einem Fahrrad verursacht werden. 

Die Beschlagnahme kann vom Regierungsstatthalter oder nötigenfalls 
vom Justiz» und Polizeidepartemente gegen Bürgschaft ober Hinterlage von 
höchstens Fr. 500 oder auch gegen Abgabe des im Art. II des Konkordates 
vorgeschriebenen Versicherungsvertrages aufgehoben weiden. 

Art. 19. — Die Kantons» und Gemeindepolizeibeamten, sowie die Straßen» 
aufseher sollen für die Beobachtung der Bestimmungen des Konkordates 
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und des vorliegenden Beschlusses fochen, nehmen für don ihnen festgestellte, 
Uebertretuugen Strafverbal auf, und können, je nach Umständen (Vergehen, 
Uebcrtrctungen, Unfälle) die geeigneten Maßnahmen treffen. 

Art, 20. — Die Vollzieyungsverorönung vom 31. Oktober 1919 ist auf« 
gehoben. 

So angenommen vom Staatsrate zu Sitten, den 28. Dezember 1920, 
um ins Amtsblatt eingerückt und in allen Gemeinden des Kantons veröffent» 
licht zu werden, uni sofort in Kraft zu treten. 

Der Präsident des 'Staatsrates : 
M. T r o i l l e t . 

Der Staatskanzler: 
Osw. A l l et. '. 

Beschluß 
vom 31. Dezember 1920, 

betreffend die Volksabstimmung über: 
1. das Volksbegehren um Aufnahme eines Art. 58 bis in die Buudesverfas« 

sung betreffend Aufhebung der Militärjustiz; 

2. das Volksbegehren um Ergänzung des Art. 89 der Bundesverfassung 
durch einen dritten Absatz betreffend Unterstellung von Staatsucrträgen 
unter das Referendum. 

D e r S t a a t s r a t d e s K a n t o n s W a l l i s , i 

Nach Einsicht des Art. 89 der Bundesverfassung; 

Nach Einsicht des Bundcsgefttzes vom 19. Juli 1872 über die Wahlen und 
eidgenössischen Abstimmungen, sowie derjenigen vom 20. Dezember 1888, be> 
treffend Abänderung des Art. 4 des vorgenannten Gesetzes, und vom 30. März 
1900 betreffend Erleichterung der Ausübung des Stimmrcchts und Verein» 
fachnng des Wahlverfnhrens; 

Nach Einsicht des Art. 11 des Bnndesgesetzes vom 17. Juni 1874, be-
treffend die Volksabstimmung über die Gesetze und Bnndesbeschlllsse, welcher 
jeden Kanton mit der Anordnung der Abstimmung ans seinem Gebiete be< 
auftragt; 

Nach Einsicht des Bundesratsbefchlusses vom 12. Oktober 1920, welcher 
die Volksabstimmung auf Sonntag den 30. Januar 1921 festsetzt; 
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stach Einsicht des kantonalen Gesetzes vom 23. Mai 1908 und desjenigen 
vom 20. November 1912 über die Wahlen und Abstimmungen; 

Auf den Antrag des Departementes des Innern, 

B e s c h l i e ß t : 

Art. 1. — Die Urversammlungen sind auf Sonntag, den 30. Januar 1921, 
um 10 1/2 Uhr, einberufen, um sich über die Annahme oder die Verwerfung 
der obgenannten Voltsbegehren auszufprechen. 

Art. 2. — Stimmberechtigt ist jeder Schweizer mit zurückgelegtem zwan» 
zigsten Altersjahr und welcher übrigens vom Aktiv°Bürgerrecht durch die 
Gesetzgebung des Kantons nicht ausgeschlossen ist. 

Wenn in dieser Eeziehung begrünbete Zweifel vorliegen, so muß jener/ wel« 
cher an der Abstimmung teilnehmen will, beweisen, daß er dieses Recht besitzt. 

Art. 3. — Der Schweizerbürger übt sein Wahlrecht im Orte aus, wo er 
sich aufhält, sei es als Kantonsbürger, sei es als sich aufhaltender (wohn-
säffiger) Bürger. 

Art. 4. — Die Post-, Telegraph-, Zoll-, Eisenbahn- und Dampfschiff« 
Beamten und »Angestellten, sowie die Bürger, die durch die Ausübung der 
ihnen obliegenden Pflichten und Amtsverrichtungen verhindert find, an der 
gewöhnlichen Sonntagsabstimmung teilzunehmen, können von dem Art. 3 
des kantonalen Gesetzes vom 30. November 1912 und den einschlägigen Be» 
stimmungen der oberwähnten eidgenössischen Gesetze Gebrauch machen. 

Art. 5, — Die Volksbegehren, welche Gegenstand der Abstimmung bilden, 
sowie die Stimmzettel, sind bei dem Gemeindepräsidenten hinterlegt, wel« 
cher zur gehörigen Zeit jedem stimmfähigen Bürger ein Exemplar zustellen muß. 

Art. 6. — Jeder Aktivbürger, welcher iu einer Gemeinde wirklichen 
Wohnsitz hat, muß von Amtes wegen auf die Wahlliste dieser Gemeinde 
eingeschrieben werden, und, wenn, er Übergängen wurde, muß er nichtsbesto» 
weniger zur Abstimmung zugelassen werden, wofern die kompetente VeHörde 
nicht den Beweis besitzt, daß er durch die kantonale Gesetzgebung vom Aktiv« 
Bürgerrecht ausgeschlossen ist. 

Art. 7. — Die Listen oder Wahlregister müssen wenigstens während einer 
Woche vor der Abstimmung öffentlich ausgestellt werden, damit die Wähler 
genügende Kenntnis davon nehmen können. 

Art. 8. — Das Stimmen durch Vollmacht ist untersagt. 

Art. 9. — Die Abstimmung hat geheim nnb durch Abgabe eines ge» 
druckten Stimmzettels zu erfolgen, auf dem man entweder ein „ Ja" für 
die Annahme ober ein „Nein" für die Verwerfung schreibt. 
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Art, 10. — I n jeder Gemeinde oder Sektion wird gemäß dem vom De« 
partemente des Innern vorgeschriebenen Formulare ein Abstimmungsverbal 
ausgefertigt, dessen Genauigkeit die Mitglieder des kompetent«« Schreib» 
amtcs burch ihre Unterschrift bezeugen. 

Wenn die auf die eine oder die andere Kolonne des Verbals eingetragenen 
Zahlen korrigiert oder ausgestrichen werden, müssen sie, um keinen Zweifel 
übrig zu lassen, unten gänzlich in Buchstaben wiederholt werden. 

Sogleich nach vollendeter Abstimmung wird ein Doppel des Verbals an 
das kantonale Departement des Innern gesandt, während ein zweites Doppel 
sogleich dein Regierungsstatthalter des Bezirkes zu übermitteln ist, der das» 
selbe ohne Verzögerung mit einer Zusammenstellung des 'Gesamtergebnisses 
dem gleichen Departement« einzusenden hat. 

' Art. 11. — Die Gemeindebehörden müssen sogleich und unter Strafe durch 
telegraphische Depesche das Departement des Innern über das Abstimmungs« 
resultat benachrichtigen. 

Die Verzögerung in der Einsendung der Verbale und der telegraphischen 
Depeschen wird mit Geldbußen bis auf 100 Fr. bestraft. 

Art. 12. — Die Stimmzettel müssen sorgfältig aufbewahrt werden. Die-
selben werden durch die betreffenden Schreibämter gehörig in versiegelte 
und getrennte Umschläge gelegt uud an das Departement des Innern geschickt, 
um daselbst zur Verfügung der Bundesbehörden gehalten zu werden. 

Art. 13, — Die Beschwerden, welche in betreff der Abstimmung erhoben 
werden könnten, müsse» innerhalb der Frist von sechs Tagen, von jenem 
Tage an gerechnet, wo das Resultat amtlich veröffentlicht wird, schriftlich 
an den Staatsrat gesandt werden. 

Art. 14. — Für alle durch gegenwärtigen Beschluß nicht vorgesehenen Fäll« 
hat man sich nach der einschlägigen Bundesgesehgebung und nach dem lan-
tonalen Gesetze vom 23. Mai 1908 und dem Abänderungsgesehe vom 20. No< 
vember 1912 über die Abstimmungen und Wahlen zu richten. 

Gegeben im Staatsrate zu Sitten, den 31. Dezember 1920, um ins Amts» 
blatt eingerückt und an den Sonntagen, den 16,, 23. und 30. Januar 1921, 
in allen Gemeinden des Kantons verlesen und angeschlagen zu werden. 

Der Präsident des Staatsrates: 
M. T r o i l l e t , 

Der Staatskanzler: 
Osw. A l le t . 
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Beschluß 
vom 7. Januar 1921, 

betreffend die Kontrolle des Fahrradverkehrs. 

D e r S t a a t s r a t des K a n t o n s W a l t i s , 

Nach Einsicht der Art, 57, 53 und 59 des schweizerischen interkantonalen 
Konlcibates vom 7. April 1914; 

Nach Einsicht des Art. 15 der kantonalen Ausführungsverordnung vom 
31. Dezember 1920, zum Konkordate betreffend den Verkehr mit Automobilen 
und Fahrrädern; 

Auf Antrag des Finanzdepartementes, 

B e s c h l i e ß t : 

Art. I. — Jedes auf den öffentlichen Straßen verkehrende Fahrrad 
(ohne Motor) muß mit einem numerierten Kontrollschild versehen sein und 
jeder Radfahrer eine Ausweislarte bei sich führen, die seinen Namen, Vor-
namen, Beruf, sowie die Nummer des Fahrrades trägt. Diese Ausweislarte 
gilt als Verkehrsbewilligung. 

Art, 2. — Die im Jahre 1920 verabfolgten Kuntrollschilde sind vom 20, 
Februar 1921 weg nicht mehr gültig und müssen von diesem Zeitpunkte an 
durch neue duntelrote Schilder ersetzt werden (gültig bis znm 1. Februar 1921). 

Art. 3. — Diese auf dem ganzen Gebiete der Konkordatskantone glll» 
tigen Kontrollschilbe und persönlichen Ausweiskarten werden auf Begehren 
und gegen Entrichtung einer Finanzgebühr von drei Franken direkt von 
den Landjägerposten Brig, Visp, Leük, Siders, Sitten, Saxon, Martinach, 
St. Moritz, Montheh nnd Bouveret verabfolgt. 

Zu diesem Behufe stehen die genannten Landjägerposten speziell jeden 
Sonntag, von 11 bis 12 Uhr morgens, zur Verfügung des Publikums. Auf 
dem Korrespondenzwege eingereichte Gesuche werden zu jeder Zeit entgegen» 
genommen. 

Mit. 4. — Der Einlösung einer Verkehrsbewilligung und eines Kontroll-
schildes sind enthoben: 

1. Die Ausländer auf der Durchreise durch den Kanton; 
2. Die Militärradfnhrer, die im Besitze des eidgenössischen Kontroll-
schildes und des Radfahrer-Dienstbüchleins sind. 

Ar t . '5 . — Zuwiderhandlungen gegen den gegenwärtigen Beschluß wer« 
den mit einer vom Regierungsstatthalter des Bezirkes auszusprechenden Buße 
von 1 bis 5 Franken belegt. 
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So beschlossen im Staatsrate zu Sitten, den 7. Januar 1921, um ins 
Umtsblatt eingerückt und in allen Gemeinden des Kantons veröffentlicht zu 
weiden. 

Der Präsident des Staatsratcö: 
M. Wzoillet. 

Der Staatskanzler: 
Oslo. A l l e t . 

Dekret 
vom 14. Januar 1921, 

betreffend Festsetzung der Anzahl der Abgeordneten ans den 
Großen Rat für jeden Vezirk für die Legislawrperiode 

1921.1825. 

D e r G r o ß e R a t des K a n t o n s W a l l i s , 

Nach Einsicht des revidierten Art. 84 und der Art. 85 und 86 der Ver
fassung; 

Nach Einsicht des Gesetzes vom 20. November 1920 betreffend Abänderung 
der Gesetze von 1908 und 1912 über die Wahlen und Abstimmungen und des 
Art. 6 des Wahlgesetzes von 1908; 

Eingesehen die Erbegnisse der eidgenössischen Volkszählung vom 1. D«< 
zember 1920; 

Auf Antrag des Staatsrates, 

V e r o r d n e t : 

Art. 1. — Die Zahl der Abgeordneten auf den Großen Rat für die Legis» 
laturperiode 1921—1925 wird durch die schweizerische Bevölkerung festgesetzt 
wie folgt: 

1. Goms 3987 4 
2. Naron, mit folgender Verteilung: 

a) Oestlich°Raron 2153 2 
b) Westlich-Raron 4547 4 

3. Brig 7184 7 
4. Visp 9507 9 
5. Leut 6997 6 
6. Siders 14179 13 
7. Ering 7643 7 
8. Sitten 11481 10 
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9. Gundis 
10. Martinach 
11. Vntremont 
12. St. Moritz 
13. Monthey 

9770 
13673 
8874 ' 
7603 
11217 

9 
12 
8 
7 
10 

Zusammen Abgeordnete 108 

Art. 2. — Die Suvpleanten werden in jedem Bezirke in gleicher Anzahl 
wie die Abgeordneten erwählt, 

Art. 3. — Ein Beschluß des Staatsrates wird die Art und Weise dieser 
Wahlen bestimmen. 

Art. 4. — Dieses Dekret wird, weil nicht von bleibender Tragweite, 
der Volksabstimmung nicht unterbreitet. 

So vom Großen Rate gegeben zu Sitten, den 14. Januar 1921. 

Der Präsident des Großen Rates: 
M. P e l l i f f i e r . 

•[ Die Schriftführer: 
A. S a l z m a n n . — A. D e l a l o y e . 

D e r S t a a t s r a t des K a n t o n s W a l l i s 

B e s c h l i e ß t : 

Vorstehendes Dekret wird ins Amtsblatt eingerückt und Sonntag, den 
30. Januar 1921, in allen Gemeinden des Kantons veröffentlicht, um sofort 
in Kra t̂ zu treten. 

Sa gegeben 'im Staatsrate zu Sitten, den 26. Januar 1921. 

Der Präsident des Staatsrates: 
M. T r o i l l e t . 

Der Staatskanzler: 
Osw. A l l e r . 
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Dekret 
vom 15. Januar 1931. 

betreffend den Gehalt der Gerichtsbehörden und den Tarif 
der Gerichtskoften. 

D e r G r o ß e R a t des K a n t o n s W a l l i s , 

I n Vollziehung des Art. 395 der Z. P. £).; 

Auf Antrag des Staatsrates, 

B e s c h l i e ß t : 

I . A l l g e m e i n e s . 

Art. 1. — Die Gehälter der Kantonsrichter und der Instruktionslichter 
sowie deren Gerichtsschreiber werden von der Staatskasse bestlitten. 

Die Gebühren der Gemcinderichter und deren Gerichtsschreiber, der 
Weibel, der Sachverständigen und der Zeugen sind von den Parteien, zu 
tragen. •- r ' 

2. Kantonsgericht. 

Alt. 2. — Del Iahresgehalt des Präsidenten des Kantonsgerichtes be< 
trägt Fr. 10,00 und derjenige der übrigen Mitglieder des Gerichtes Fr. 9(X>0. 
Der Gehalt des Gerichtsschreibers beträgt Fr. 7000. 

Art. 3. — Die Ersatzmänner werden auf Kosten des Richters, den, sie 
vertreten, im Verhältnis von Fr. 25 durch Tag nebst Reisevergütung ent» 
schädigt. Vei gesetzlicher Ablehnung des Richters werden diese Gebühren 
von der Staatskasse getragen. 

Uebeisteigt die vom Kantonslichter dem Ersatzmanne zu zahlende Reise« 
Vergütung Fr. 5, so wird der Mehrbetrag von der Staatskasse- gedeckt. 

Art. 4. — Für die jährlichen Inspektionen der GerichtsschreibsMen 
und der Vetreibungsämter beziehen die Mitglieder des Kantonsgerichts, die 
in Art. 15 vorgesehene Reiser ergütung, vom Amtssitz des Gerichtes , an 
gerechnet. , 

Art. 5. — Alle andern Einkünfte sind abgeschafft. 

3. I n s t r ü t t i o n s r i c h t e r . 

Art. 6. — Der Iahresgehalt der Instruktionsrichter der Kreise Brig, 
Bisp, Sibers, Sitten, Ering'Gundis, Martinach und Montheh sind festgesetzt 
auf Fr. 8000. i 

10 
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Derjenige der Richter von Leul- und Entremont beträgt Fr. 7000. 

Art. 7. — Der ©ehalt der Gerichtsschreiber ist festgesetzt auf Fr. 50(X), 
mit Ausnahme desjenigen für die Gerichtsfchreiber der Bezirke von Leut 
und Entrcmont^ welcher Fr, 4500 beträgt. 

Art. 8. — Die Ersatzmänner ^ der Instruktionsrichter sowie der Ge> 
richtsschreiber erhalten nachstehende dem Gehalt des vertretenen Richters 
bezw. Grrichtsschrcibers entnommenen Gebühren: 

a) Fr. 15 durch Tag nebst Reisevergütung; 

6) Fr 10 für jede Amtsverrichtung von einem halben Tage, 

Bei gesetzlicher Ablehnung des Richters oder Gcrichtsschreibers werden 
diese Gebühren von der Staatskasse getragen. 

Art. 9. — Uebersteigt die vom Instruktionsrichter dem Ersatzmann zu 
zahlende Reisevergütung Fr. 5, so wird der Mehrbetrag von der Staats» 
lasse geheckt. 

Für Amtsverrichtungen außerhalb des ordentlichen Amtssitzes an an-
der« Vezirkshaupturten haben die Instruktionsrichter und die Gerichtsschreiber 
Anspruch auf die in Art. 15 vorgesehene Reisevergütung und auf eine Zu-
läge von Fr. 5 durch Tag. 

Bezüglich dieser Auslage ist dem Staate jeweils am Ende jedes Monats 
bei Einreichung der Präsenzliste Rechnung zu stellen. 

Für die Inspektion der Betreibungsämter beziehen die Instruktions» 
richter die in Art. 15 vorgesehene Reiscentschädigung. 

Bei Augenscheinen und andern Amtsverrichtungen außerhalb des Amts-
sitzes, die hievor nicht vorgesehen sind, haben die Instruktionsrichter und 
ihre Gerichtsschreiber nur Anspruch auf Reiseentschädigung, welche in diesem 
Falle ausschließlich zu Lasten der Parteien ist. 

Art. 10. — Alle andern Einkünfte sind abgeschafft, 

Art. 11. — Ist ein Instruktionsrichter während mehr als dreißig Tagen 
an der Ausübung seines Amtes verhindert, so hat er das Kantonsgericht 
hievon zu benachrichtigen. Dieses wird alsdann die dem Ersatzmann an 
Stelle der im Art. 8 vorgesehenen Gebühren zukommende Entschädigung, 
die dem Gehalt des abwesenden oder verhinderten Richters zu entnehmen 
ist, festsehen. 

Art. 12. — Am Ende eines jeden Monats erstellen die Gerichtsschreiber 
in zwei Doppeln die Präsenzliste der Ersatzmänner mit Angabe der diese» 
letztern zukommenden Reisevcrglltungen sowie der Entschädigung, die er seinem 
Stellvertreter im Falle gesetzlicher Ablehnung bezahlt hat. 

Eines von diesen Doppeln ist dem Justiz» und Polizeidepartemente einzu
senden. Die dem Ersatzmann zukommenden Gebühren und Reisevergütungen 
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werden am Ende des folgenden Monats vom Gehalt des Richters und Nl» 
innren vorweggenommen. 

4. G e m e i n d e r i c h t e r . 

Art. 13. — Den Gemeinderichtern und ihren Gerichtsfchreibern wird 
bewilligt: 

a) für die Sitzung Fr. 3; 
6) für Abfassung eines Urteils Fr. 6; 
c) für Amtsverrichtungen wie Siegelan leg ung, Inventare, Versteigerun« 
gen usw., für die erste Stunde Fr,, 3 und für jede weitere Stunde Fr. 1.60; 
D) für die Unterschrift eines Nechtsbotes, Fr. 0.50. 

5. We ibe l. 

Art. 14. — Die Weibel beziehen durch Sitzuug: • ,•:• 

a) vor dem Kantonsgrricht und den Krcisgerichteu Fr. 3; 
b) vor dem InstrulHousrichter Fr. 3; 
c) vor dem Gemeinderichter Fr. 1.50; 
d) für Anzeige Fr. 0.50. 

Die Weibel sind gehalten, die Auzeigegebührcn auf dem Doppel vor» 
zumerteu. 

6. R c i s e v e r g ü t u N g e n. 

Art. 15. — Die Mitglieder des Knntonsgerichtes, die Instruktionsrichter, 
die Gemeinderichter und die Gerichtsschreiber beziehen eine Reisevergütung, 
welche festgesetz ist, wie folgt: 

a) auf den Bundesbahnen Fr, 0,60 durch Kilometer; 

b) auf jeder andern Strecke Fr. 1.20 durch Kilometer. 

Art. 16. — Die Weibel beziehen nachstehende Reisevcrgütung: 

a) auf den Bundesbahnen Fr. 0.30 durch Kilometer; 

b) auf jeder andern Strecke Fr. 0,60 durch Kilometer. 

Art, 17. — Die Reisevergütung gilt für Hin- und Rückfahrt. 

Art. 18. — Die R.isevergütung wirb vom Wohnorte des Bezugsberech« 
tigten an berechnet. 

Für die Gerichtsbehörden werden die Reifegebührcn von ihrem Amtssitze 
aus berechnet. 

Art. 19. — Die Beamten, welche am gleichen Tage und am gleichen 
Orte mehrere Amtsverrichtungen vornehmen, dürfen nnr eine einzige Reise« 
Vergütung verlangen, die auf die Parteien zu verteilen ist. 
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7. A m t s t l ä g e r . 

Art. 20. — Die Gebühren der Umtslläger und ihrer Stellvertreter find: 
a) für Abfassung einer Klage, Fr. 5 bis 10; 
b) für Begehren, von Fr. 3 bis 10; 
c) für Abfassung einer Denkschrift, von Fr. 10 bis 30; 
b) für bie Verhandlungen vor dem Instruttionsrichter, von Fr. 20 

bis 50; 
e) für die Verhandlungen vor dem Preisgericht, Fr. 30 bis 80; 
f) für die Verhandlungen vor dem Kantonsgericht, von Fr. 30 bis 150. 

Wenn jedoch die Verhandlungen mehr als- einen Tag in Anspruch neh» 
men, kann ihm das Gericht eine entsprechende Mehrentschädigung zusprechen. 

Für Erscheine« vor dem Untersuchungsausschuß beziehen sie überdies, 
nebst der Reisevergütung,. Fr. 5 für die erste Stunde und Fr. 3 für jede 
weitere Stunde. 

Art. 21. — Die Neisevergütung für bie Amtskläger ist die gleiche, wie 
sie im Art. 15 für die Richter festgesetzt ist. 

Die Gebühren der Amtstläger sind von den Parteien zu zahlen und im 
Unvtimögensfallc von der Staatskasse, 

8. Sachvers tänd ige , 

Art, 22. — I m allgemeinen werden die Gebühre» der Sachverständigen 
auf Grund ihrer Rechnung bezahlt. Scheint diese übertrieben, so kann sie 
der Richter von Amtes wegen oder auf Begehren der Parteien herabmindern. 

9. Zeugen . 

Art. 23, — Zeugen und Personen, die vor Gericht zu erscheinen einbe
rufe« sind, erhalten nebst der Reisevergütung eine Entschädigung von Fr. 3. 

Müssen sie übernachten, so beziehen sie eine Zulage von Fr. 5 durch Nacht. 
Die Reisevergütung der Zeugen ist die nämliche, wie sie im Art. 16 fest-
gesetzt ist. 

I n Allsnahmefällen kann der Richter einem Zeugen eine Supplements» 
Entschädigung zusprechen. 

10. P a r t e i e n. 

Art. 24. Den Parteien wird die gleiche Entschädigung zuerkannt wie 
den Zeugen. 

9. H o n o r a r e der A d v o k a t e n , 

Art. 25. — Verfahren vor dem Gemeinderichter: 
Abfassung eines Rechtsbotes Fr. 3 — 
Vollmacht Fr. 1.— 
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Erscheinen und Verhandlung Fr. &.— 
Abfassung von Fragebogen für das Parteiverhür, für Abhör 

der Zeugen, für Expertisen und für die Einleitung des 
Handels vorgesehenen Akten Fr. 2.— 

Kostenvcrzeichnis oder Einsprache dagegen Fr. 2.— 
Erscheint der Advolat zur Vermittlung, so kann er der Gegenpartei nur 

die für die Parteien vorgesehenen Gebühren in Anrechnung bringen. 

Art. 26. — Verfahren auf einseitiges Begehren: 
Klageanhebung 
Vollmacht 
Erscheinen vor dem Instruttionsrichter 
Eingabe für Beweisaufnahme 

Fr. 3 bis 20 
Fr. 3 
Fr. 5 bis 20 
Fr. 3 bis 5 

Kontradiltorische Verhandlung vor dem Instruttionsrichter Fr. 10 bis 50 
Begehren um Verschollenertlärung Fr. 10 bis 20 
Verhandlung für Veischolleneilläiung Fr. 30 bis' 50 

Art. 27. — Vevormundungsverfahren: 
Vollmacht Fr. 3 
Denkschrift an den Instruktionsrichter Fr. 10 bis 30 
Berufungsuerfahren Fr. 30 bis 100 

Art. 28. — Verfahren vor dem Instruktionsrichter als einzige Instanz: 
Vollmacht Fr. 2 bis 5 
Abfassung von Rechtsboten Fr. 3 bis 10 

' Denkschriften Fr. 10 bis 30 
Vorverhandlungen und Verhandlungen bei Zwischenfragen Fr. 10 bis 30 
Erscheinung für Instruttionsakte. Parteiverhör, Abhör von 

Zeugen, Parteien und Sachverständigen und Begehren für 
Vornahme von Instruktionsalten Fr. 3 bis 10 

Schlußveihandlungen Fr. 20 bis 50 
Begehren für ein Zwischen- oder Ediktalurteil Fr. 10 bis 20 
Kostenvcrzeichnis oder Einsprache dagegen Fr. 3 bis 5 

Die vorstehenden Ansähe werden im Verhältnis zum Streitwert bc-' 
rechnet. (Art. 8 Z. P. O.) 

Art. 29. — Für Rechtshändel, welche in die Zuständigkeit des Instruk-
tionsrichlers als erste Instanz, des KantonBgerichtes oder des Gerichtshofes 
für Verwaltnngsstreitigteiteu liegen, weiden die Honorare der Advokaten im 
Verhältnis zum Streitwerte (Art. 8 Z. P. O.) nach folgender Abstufung 
berechnet: 

1000 von 
2000 von 
5000 von 

10000 von 
20000 von 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

von 
von 
von 
von 
von 

500 
1000 
2000 
5000 

10000 

bis 
bis 
bis 
bis 
bis 

150 
200 
280 
450 
600 

bis 
bis 
bis 
bis 
bis 

250 
300 
500 
700 

1000 

Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr-
Fr. 
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6. von 20000 bis 50000 von 800 bis 1200 Fr. 
7. von 50000 bis 100000 von 1200 bis 2500 Fr. 
8. von 100000 und darüber von 1,5 bis 2,5 »/» des Streitwertes. 

Die Pauschalhonorare werben um 10 bis 50 °/o erhöht, wenn der Prozeß 
eine außergewöhnliche Arbeit erfordert, namentlich in Fällen, wo die Ve° 
weismittcl schwer und mühsam beigebracht werden können; in solchen, wo 
die Attenhefte außerordentlich weitläufig sind; in solchen, wo die rechtlichen 
und tatsächlichen Verhältnisse besonders verwickelt sind: sowie in Prozessen, 
die eine längere Rechnnngspriifung erheischen, und in ähnlichen Fällen. 

Uri. 30. — Bei Einsprache gegen die im Kostenverzeichnis eingestellten 
Honorare bestimint der zuständige Richter deren Höhe gemäß der vorstehen« 
den Abstufung und nnter Berücksichtigung der Wichtigkeit des Handels, des 
Umfanges und der Bedeutung der vom Advokaten geleisteten Arbeit, der 
verwendeten Zeit, sowie der Vermögensverhältnisse der Parteien. 

Art. 31. — Kanu der Streitwert nicht ziffernmäßig ermittelt werben, 
so bestimmt der zuständige Richter die Honorare im Rahmen der vorstehen« 
den Ansätze, falls die Parteien sich über den Streitwert des Rechtshandels 
nicht einigen können. 

Art. 32. — Hat eine Partei eine offentnndig übertriebene Forderung 
gestellt, so werden die Honorare nach dem Betrage berechnet, die sie in guten 
Treuen zu fordern berechtigt war. Bei Einsprachen entscheidet der Richter 
in jedem einzelnen Falle. 

Art. 33. — Wird der Rechtsstreit durch Abstand, Vergleich oder durch 
Ausfall des Rechtsgrundes erledigt, so hat der Advokat, je nach der Lage 
des Handels, Anrecht auf Honorarare von einem Viertel bis zum ganzen 
Betrage der vorstehenden Abstufung. 

Art. 34. — Der vorliegende Tarif ist sinngemäß anch für das Ver
fahren vor Schiedsrichtern inaßgcbend. 

Art. 35. — Besonderes Verfahren vor dem Knntousgericht: 
a) bei Ablehnnngsfragen: 

Abfassung eines Rechtsbotes oder eines Begehrens 
Erscheinung vor dem Gerichtspräsidenten 
Erscheinung vor dem Kautousgcricht 
bei Nichtigkeitsklagen: 
Denkschriften 
Abfassung eines Rechtsbotes oder eines Begehrens 
Erscheinung für Beweisanfnahme 

Fr-
Fr. 
Fr. 

Fr. 
Fr. 
Fr. 

10 bis 
20 bis 
30 bis 

50 bis 
10 bis 
20 bis 

20 
30 
50 

«0 
20 
30 

Ar!. 3t!. — Verfahren vor deni kantonalen Versichcrungsgericht: 
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n) Rechtsstreite in der Zuständigkeit des Gerichts-
Präsidenten Fr. 70 bis 10t» 

b) Rechtsstreite in der Zuständigkeit des Gerichtes Fr. 100 bis 300 

Art, 37: — Verfahren in Sachen von Schuldbetreibung und Konkurs 
(Art, 9, 11, 12 und 13 des E,°G. zum Sch, K, G.): 

Händel von weniger als Fr, 1N0 Fr. 5 bis 20 
Händel turn 100 bis 1000 Fr. 10 bis 50 
Händel von 1000 und darüber Fr. 20 bis 200 

Art, 38, — Verufungsvcrfllyren vor dem Kantonsgericht: 
bis auf Fr. 1000 Fr. 50 bis 100 
von Fr. 1000 und darüber Fr. 80 bis 300 

Art. 39, — I n Strafsache» und solchen der Lebensmittelpolizei beziehen 
die Advokaten die Gebühren der Amtskläger, 

12, A l l g e m e i n e V o r s c h r i f t e n . 

Art. 40. — 1) Die Abschriften der Gerichtsschreiber und Advokaten 
weiden mit Fr, 1.— die Seite zu 30 Linien mit je 50 Buchstaben bezahlt; 

2) für das Doppel des Nechtsbotes wird nur die Abschriftgebühr be» 
willigt; 

3) die Reisevcrgütung der Advokaten ist die in Art. 15 vorgesehene; 
4,, in Rechtshändeln, die in der Zuständigkeit des Gemeindericht«rs 

liegen, kann der Advokat der Gegenpartei für Reisevergütung nicht mehr 
als Fr. 25,— anrechnen und dies für den ganzen Handel. 

Wenn Gerichtsverhandlungen notwendig werden, die im vorliegenden 
Tarif nicht vorgesehen sind, so werden sie im Kostenverzeichnis auf Grund» 
läge jener Akte berechnet, die mit diesen am meisten Bewandtnis hab'en. 
Die außergerichtlichen Gebühren sind den Advokaten vom Klienten zu zahlen 
und dürfen der Gegenpartei nicht angerechnet weiden. 

13. F i s k a l geb ü h r e n. 

Art. 41. — Der Kläger ist gehalten, mit dem ersten Prozeßakte als Bor» 
schuf; den Betrag von Fr. 10 beim Gerichtsschreiber zu hinterlegen, um diesen 
für seine Vorschüsse für Vorladungen zu decken. 

Dieser Betrag taun im Verlaufe des Prozesses je nach der Ausdehnung 
der Instruktion erhöht werden. Der Gerichtsschreiber führt Buch über diese 
Vorschüsse. 

Art. 42. — Alle Prozeßakte sowohl in Zivil« als in Strafsachen sowie 
Vorladungen, Vintagungen und Einberufungen müssen auf Stempelpapier 
abgefaßt sein. 
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Alt. 43. — Die Staatskasse bezieht von den Parteien Gerichtsgebühren 
nach folgenden Ansähen: 

a) für jede Hinterlage von Denkschriften und jede Instrultionsfihung 
in Rechtsstreiten: 

von 100 bis 500 Fr. Fr. 4.— 
von 501 bis 2000 Fr. Fr. 6.— 
von 2001 bis 5000 Fr. Fr. 10.— 
für jede weitere Summe von Fr. 5000 Fr. 5.— 
ohne daß jedoch die Gebühr Fr. 200.— übersteigen darf. 

b) für Schlußverhandlungen vor dem Instruktionsrichter: 
von 100 bis 500 Fr. Fr. 20.— 
von 501 bis 2000 Fr. Fr. 25.— 

c) für Schlußverhandlungen vor dem Kantonsgericht: 
von 500 bis 2000 Fr. Fr. 100 — 
von 2001 bis 5000 Fr. Fr. 150.— 
für jede Heitere Summe von Fr, 5000 Fr. 20.— 
ohne daß jedoch die Gebühr Fr. 500,— übersteigen darf. 

Für jedes Zwischenurteil das Doppelte. 
d) t» Verficherungssachen werden die Gebühren für Stempelmarken auf 

die Hälfte heruntergesetzt. 

Die Rechtspflege vor den Gemeinderichtern ist gebührenfrei. 

Art. 44. — Für Rechtshändel, deren Wert nicht ziffernmäßig fest« 
gestellt ist, und in Sachen des Personenstandes, Ehescheidung, Trennung der 
Ehegatten, Gütertrennung, VaterschaftsNagen, Verfchollenerllärungen bestimmt 
der Richter bei Einleitung des Verfahrens die Gebühr nach obiger Ab» 
stufung, unter Berücksichtigung der Wichtigkeit des Handels und der Ver° 
mögensverlhältnisfe der Parteien. 

Art. 45. — Für jede Berufung, Anschlußberufung und viichtigkeits» 
klage au das Kantonsgericht, hat der Verufuugstläger oder Rekarrent einen 
Vorschuß von 100 Fr. zu entrichten, welcher unter Verfallstrafe innert der 
vom Gesetze vorgeschriebenen Frist beim Schreibamt des Kantonsgerichtes 
zu erlegen ist (Art. 276 und 294 3. P. £).. 

I m Falle der Nichtigkeitsklage beträgt der in Art, 294 3. P. O. vor» 
gesehene Vorschuß mindestens 40 Fr. 

Die Partei, gegen welche Berufung eingelegt wird, hat die Gebühr von 
Fr. 100 am Tage der Verhandlungen zu bewerkstelligen. 

Art. 46. — Die Gebühren in Kriminal- und Korrektionnelhäudeln sind: 
a) für Sitzung des Untersuchungsausschusses, Fr. 6; 
b) für eiuen Nilbtstattyaftigleitsentscheid und ein Urteil des In» 

struttionsrichters, Fr. 10; 
c) für ein Urteil des Kreisgerichtes, Fr. 40; 
d) für ein Urteil des Kantonsgerichtes, Fr. 110. 
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Art. 47. — ,®te von Ibi'en Parteien vor dem InstruNionsrichter und 
dem Kantonsgerichte in Schuldbetrfibungs» und Kontursfachen bezahlten Taxen 
und Gebühren werden zuhanden des Staates bezogen. 

Art. 48. — Die Fislalgebühren und jene des Art. 47 werden durch 
Stempelmnrten aufgedrückt. 

14. S ch l u ß b e st i m m u n g. 

Art. 49. —Der vorliegende Tarif tritt,mit dem 1. Januar 1921 in Kraft. 

Auf die vor diesem Datum eingeleiteten Prozesse jedoch sind die Stempel» 
gebühren des frühern Gerichtskostentarifs anwendbar. 

So voni Großen Rate gegeben zu Sitten, den 15. Januar 1921. 

Der Präsident des Großen Rates: 
M. Pc l l i ss ie r . 

Die Schriftführer: 
A. S a l z m a n n. — A. D e l a l « y e. 

D e r S t a a t s r a t des K a n t o n s W a l l i s , 

B e s c h l i e ß t : 

Vorstehendes Dekret wird ins Amtsblatt eingerückt und Sonntag, den 
13. lauf. Februar in allen Gemeinden des Kantons veröffentlicht werden. 

Gegeben im Stantsrate zu Sitten, den 5. Februar 1921. 

Der Präsident des Staatsrates: 
M. T r o t t l e t . 

Der Staatskanzler: 
Osw. A l l e t . 

Dekret 
vom 15. Januar 1921, 

welches das Finanzgesetz vom 10. November 1903 und das 
Gesetz vom 18. Mai 1889 über die Kontrolle der Modi, 
liarfteuer abändert und das Gesetz vom 24. November 
1808 über den Abzug der Schulden aufhebt. 

D e r Große R a t des K a n t o n s W a l l i s , • 

Eingesehen die Revision der Artikel 24 und 30 der kantonalen Ver» 
fafsung und die Dringlichkeit einer Umänderung des Finanzgesetzes, um 
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nicht nur eine gerechtere Verteilung der Steuerlasten, sondern auch um 
dem Staate die notwendigen Einnahmen zu verschaffen; 

Auf Antrag des Staatsrales, 

B e s c h l i e ß t : 

Art. 1. — Der Erwerbssteuer unterliegt jeder Erwerb des Stcuerpflich« 
tigen aus einer Tätigkeit, insbesondere aus Industrie, Handel, Gewerbe, 
Ausübung einer Kunst, Beruf, aus Bennitnng, Anstellung oder Dienstver« 
hältnis. 

Zum Erwerb gehören auch die aus irgend einer Tätigkeit des Steuer-
Pflichtigen sich ergebenden Spekulationsgewinne, sowie Gratifikationen, Tan» 
tiemen, Belohnungen für geleistete Dienste, Unterhalt, Wohnung und ahn« 
liche Vorteile, endlich Pensionen und Leibrenten, 

Art. 2. — Der Große Rat kann, unter Berücksichtigung des jeweiligen 
Kostenvoranschlagcs, die Ansätze der Vermögens« und Erwerbssteuer der» 

< hältnismäßig herabsehen oder erhöhen, 

Die Erhöhung kann 25»/» der in den nachstehenden Artikeln oorge« 
' sehenen Steueransätze nicht übersteigen. 

Art. 3. — I n keinem Falle kann die Einkommensteuer vom Ertrage 
einer Liegenschaft oder eines Kapitals erhoben werden, welche schon der 
Besteueruug im Kanton unterworfen sind. 

Die Aktiengesellschaften und die Genossenschaften entrichten eine Ka-
pital° und eine Ertragssteuer, gemäß den Bestimmungen des Artikels 10, 

- Art. 4. — Die Gebäulichkeiten werden für die Gemeindesteuer für zwei 
Drittel ihres Wertes besteuert. 

Die landwirtschaftlichen Gebäulichkeiten wie Ställe, Scheunen inio Stadel 
werden für die Kantonssteuer nur für zwei Drittel ihres Wertes besteuert. 

Art. 5. — Der Vermögenssteuer unterliegt das gesamte Reinvermögen 
des Steuerpflichtigen, Zur Festsetzung des steuerbaren Vermögens werben 
von den Aktiven alle Hypothekar» und Ehirographarschulden in Abzug gc», 
bracht, die mit Namen und Wohnort des Gläubigers angeführt find, sofern 
dieser letztere die Steuer auf die betreffenden Guthaben entrichtet, oder 
aber davon anf Grund des Artikels 55 des Finanzgesetzes enthoben ist. 

Der Steuerpflichtige gibt jedes Jahr, vor dem 15. Februar, eine 
schriftliche Erklärung über sein stenerpflichtiges Mobiliarvermögen ab. Gleich-
zeitig gibt er den Immobilienbesitz außerhalb des Kantons an., Die ver» 
langten Schuldenabzüge werden auf diefer Steuererklärung ebenfalls an», 
gegeben. 

Das Vermögen von Ehegatten wird unter jedem Güterstande für die 
Klasseneinteilung als einheitliches Vermögen behandelt. Dasselbe gilt vom 
Vermögen der Gemeinderschaft. 
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Die Steuer wird nach dem Stande des Vermögens am 1. Januar le-
rechnet. 

Die Fristen für die Vornahme der Abänderungen, welche durch das Ge« 
setz betreffend Errichtung und Revision der Kapital- und Einkommensteuer 
vorgesehen find, werden durch den Staatsrat bestimmt, 

Art, 6. — Die Vermögenssteuer ist progressiv und berechnet sich nach fol» 
gender Tabelle: 

T a b e l l e der V e r m ö g e n s s t e u e r . 

bis 1,000 
1,001-
2,001— 
3,001— 
4,001— 
5,001— 
6,001— 
7,001— 
8,001— 
9,001— 

10,001-
20,001— 
30,001— 
40,001— 
50,001— 
60,001— 
70,001-
80,001— 
90,001-

100,001-
200,001— 
300,001-
400,001-
500,001-

1,000,001-
2,000,001 

2,000 
3,000 
4,000 
5,000 
6,000 
7,000 
8,000 
9,000 

10,000 
20,000 
30,000 
40,000 
50,000 
60,000 
70,000 
80,000 
90,000 

100,000 
200,000 

• 300,000 
400,000 

• 500,000 
1,000,000 
2,000,000 

Fr, 
Fr, 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr-
Fr. 
Fr. 
Fr-
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 

und mehr 

1,0 0/00 
1,1 0/00 
1,2 0/00 
1,3 0/00 
1,4 0/00 
1,5 0/00 
1,6 0/00 
1,7 0/00 
1,8 0/00 
1,9 0/00 
2,0 0/00 
2,1 0/00 
2,2 0/00 
2,3 0/00 
2,4 0/00 
2,5 0/00 
2,6 0/00 
2,7 0/00 
2,8 0/00 
3,0 0/00 
3,4 0/00 
3,8 0/00 
4,2 0/00 
4,6 0/00 
5,0 0/00 
6,0 0/00 

Von 3 0/00 an wird der Steucrfuß nach dem durchschnittlichen Ver» 
haltnis vorstehender Skala berechnet. 

Der Steuerfuß ist auf die Gesamtheit des steuerbaren Vermögens an« 
wendbnr, wo sich dasselbe auch befinde» mag. 

Der Vermögenssteuer sind nicht unterworfen (Existenzminimum): 

a) 2000 Franken von einem Gesamtvermögen, welches 3000 Franken 
nicht übersteigt. 1000 Franken von einem Gesamtvermögen von 3001 
bis 5000 Franken; 
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b) 2000 Franken von einem Gesamtvermögen, das 5000 Franken nicht 
übersteigt bei Witwen und deren Kinder unter 16 Jahren, wenn das 
Vermögen jedes einzelnen 5000 Franken nicht übersteigt; dasselbe 
gilt auch für Waisenkinder, die weder Vater noch Mutter haben und 
für Arbeitsunfähige. 

Art. 7. — Die Erwerbssteuer wird auf Grund des Gesamteinkommens 
des Steuerpflichtigen erhoben. 

Der verheiratete Steuerpflichtige hat seinem Arbeitsertrag denjenigen 
seiner Ehefrau uud feiner minderjährigen Kinder, welche in seinem Hans» 
halte leben, hinzurechnen. 

Zur Ermittlung des steuerbaren Gewinnes werben vom Rohgewinne 
abgezogen: 

a) alle zur Hervorbringung desselben aufgewandten Kosten, wie Unkosten, 
Betriebskosten, und die im Wallis entrichteten Kantons» und Gemeinde
steuern, mit Ausnahme jedoch der Haushaltungs», Unterhaltungs« und 
Wohnungstosten des Steuerpflichtigen; 

b) die geschäftsmäßig nach der Praxis begründeten Abschreibungen; 
c) 6 °/o des im Geschäfte des Erwerbers arbeitenden Kapitals, sofern 

letzteres der Vermögenssteuer unterworfen ist. 

Die Beiträge an Unfall- und Hilfstasfen des Personals, sofern diese 
Kassen in Form einer Stiftung errichtet worden sind und diese Stiftung nicht 
allein vom Willen des Stifters abhängt, die unwiderruflichen Zuwendungen 
für Wohlfahrtsfonds und Werke öffentlichen Nutzens, deren Sitz sich im 
Kanton befindet, werden nnr für die Berechnung des Stcueranfatzes in 
Betracht gezogen. 

Die Steuer wird vom Ertrag des vorausgehenden Jahres berechnet 
und bezogen. Zu diesem Zwecke gibt der Steuerpflichtige jährlich, vor dem 
15. Februar, seine Erwerbs°Steuererllärnng ab. Er ist überdies gehalten, 
sämtliche Auskünfte, welche die Steuerverwaltung von ihm verlangt, ab» 
zugeben und, wenn er im Handelsregister eingetragen ist, feine Bilanz und 
Gewinn» und Verluftrechnung vorzulegen. 

Art. 8. — Die Erwcrbssteuer ist progressiv und auf Grund nachstehender 
Tabelle festgesetzt: 

T a b e l l e der E r w e r b s st e u c r : 

bis 500 Fr 
501— 1,000 Fr 

1,001— 2,000 Fr 
2,001— 3,000 Fr 
3,001— 4,000 Fr 
4,001— 5,000 Fr 

1 .0 «>/o 
1 . 1 o / o 

1 . 2 o/„ 
1 . 3 o/o 
1 . 4 o/0 

1 . 5 o/o 
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5,001-
6,001-
7,001-
8,001-
9,001-

10,001-
11,001-
12,001-
13,001-
14,001-
15,001-
16,001-
17,001-
18,001-
19,001-
20,001-
25,001-
30,001-
40,001-
50,001-
75,001 

- 6,000 
- 7,000 
- 8,000 
- 9,000 
-10,000 
-11,000 
-12,000 
-13,000 
-14,000 
-15,000 
-16,000 
-17,000 
-18,000 
-19,000 
-20,000 
-25,000 
-30,000 
-40,000 
-50,000 
-75,000 
und m 

Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr, 
Fr-
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr-

ehr 
Der Erwerbssteuer sind enthoben (Existenzminimum): 
1. 1000 Franken von jedem Gesamterwerb, welcher 4000 Franken nicht 

übersteigt; 
2. 400 Franken pro Kind unter 16 Jahren eines verheirateten Steuer« 

Pflichtigen. 

Art. 9. — Taglöhner und diejenigen, welche »licht einem Dienslvertrag 
unterstehen, zahlen die Erwerbsstcuer auf Gruud des Minimalsteueranfatzes 
von l«/o. , 

Art. 10. — Die Aktiengesellschaften und Genossenschaften unterliegen 
der Kapitalsteuer und der Ertragsstener wie .folgt: 

1, die Kapitalsteuer berechnet sich auf Grund von 1,5 0/00 des einbe« 
zahlten Aktienkapitals oder der Gesamtsumme der einbezahlten An« 
teile, sowie der Reserven und auf Grund von 1 0/00 des nicht einbe« 
zahlten Aktienkapitals oder der nicht einbezahlten Anteil«; 

2. die Ertragsstener wird vom Reinertrag erhoben und beträgt halb 
fuviele Prozente des Reinertrages, als dieser Prozente des Aktien« 
kapitals und der Reserven darstellt. 

Jedoch darf diese Steuer 12 «/» des Reingewinnes nicht übersteigen. 

Als steuerbarer Reingewinn gelten: 
1. der Aktivsaldo der Gewinn» und Verlustrechnung, vermindert um 

den Aktivsaldo oder vermehrt um den Pafsivsaldo der letzten Rechnung; 

1.6 
1.7 
1.8 
1.9 
2.0 
2,2 
2,4 
2,6 
2,8 
3,0 
3,2 
3.4 
3,6 
3,8 
4,0 
4,4 
4,8 
5,2 
5,6 
6,0 
7.0 

0/o 

°/0 
0/0 

o/o 
o/o 
o/o 
o/o 
o/o 
o/o 
o/o 
o/o 
o/o 
o/o 
o/o 
o/o 
o/o' 
O/o 

o/o 
o/o 
o/o 
O/o 
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2. alle vor Berechnung des Aktivsalbu ausgeschiedenen, für solche V«r» 
Wendungen beanspruchten Teile des Gefchäftsergebnisses, die nicht als 
geschäftsmäßig begründete Unkosten betrachtet werden können, z, V, Auf» 
Wendungen für Anschaffung und Verbesserung von VermögenZobjetten, 
Einzahlungen auf das Gesellschaftskapital, freiwillige Zuwendungen 
an Dritte; 

3. Abschreibungen, die nichts geschäftsniäßig begründet find. Die im 2ßal» 
lis entrichteten Kantons- und Gemeindesteuern gelten als Unkosten. 

Die Beiträge an Unfall» und Hilfskafsen des Personals, sofern diese Kas-
sen in Form einer Stiftung errichtet worden sind und diese Stiftung nicht 
allein vom Willen des Stifters abhängt; ferner die unwiderruflichen Zuwen» 
düngen an Wohlfahrtsfonds uud Werke öffentlichen Nutzens mit Sitz im Kan» 
ton, weiden nur für die Festsetzung des Steueransatzes berücksichtigt. 

Die Steuer berechnet sich auf Grund des im Vorjahre erzielten Rein» 
gewinnes. 

Zu diesem Zwecke sind diese Gesellschaften, verpflichtet, der Steuer» 
Verwaltung ihre Bilanz, detaillierte Gewinn- und Verlnstrechnung des Uer» 
flosfenen Geschäftsjahres einzusenden und alle hiezu notwendigen und ver» 
langten Auskünfte zu geben. 

Die Altiengesellschaften und Genosscnsck>aften, welche im Kanton ihren 
Sitz haben, daselbst aber keine Tätigkeit ausüben, zahlen eine Vermögens-
steuer auf Grund von 0,50 0/00 des Aktienkapitals, resp, der Gesamtsumme 
der einbczahlten Anteile. 

Die landwirtschllftliclicn Genossenschaften, Konsumgenossenschaften, Ver-
sicherungsgenossenschafteii und Raiffeiscnkafsen unterliegen der Kapital- und 
Ertragssteuer gemäß den für die natürlichen Personen vorgesehenen Grund» 
sähen und Steuersätzen. 

Für die konzessionierten Transpurtunternehmnngen kann die Kapital« 
steuer auf drei Vierteile reduziert werden, falls das Finanzergebnis des der 
Besteuerung unmittelbar vorangehenden Jahres keinen Reingewinn aufweist. 

Die Bestimmungen des Finanzgesetzes vom 10. November 1903, betref» 
send die Gemeindesteuern der Gesellschaften, bleiben vorbehalten. 

Art. 11, — Die Burgerfchaften unterliegen der Vermögenssteuer anf 
Grund eines Maximalsteueranfatzes von 2 0/00. 

Art. 12. — Nichtschweizcr, welche im Kanton weder Handel noch Ge« 
werbe oder einen Beruf ausüben und nicht daselbst geboren sind, sind der 
Mobiliar» und Einkommensteuer unterworfen, sofern sie sich im Kanton länger 
als 6 Monate aufhalten. 

Vorübergehendes Verlassen des Kantons gilt nicht als Unterbrechung. 
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Art, 13. — Die Steuererklärungen der Steuerpflichtigen zur Festsetzung 
des steuerbaren Mobiliarvermögens, des außerhalb des Kantons liegenden 
Immobiliarvermögens, der verlangten Schuldenabzllge und des Erwerbes find 
alle Jahre zu erneuern. 

Diese Erklärungen sind an die Gemeinde zu richten. 

Art. 14, — Zur leichtern und bessern Heranziehung der uerstcuerbaren 
Kapitalien wird spätestens ein Jahr nach Inkrafttreten dieses Dekretes das 
obligatorische Inventar bei Todesfall eingeführt. 

Dieses Inventar wird sich jedoch nur auf die Werttitel und Kapitalien 
beziehen. 

Ein Reglement, das dem Großen Rate zur Genehmigung zu unterbreiten 
ist, wird die Anwendung dieses Grundsatzes regeln. 

Art. 15. — ©in vollständig revidiertes Finanzgesetz ist spätestens bis 
zur Novembersession 1922 dem Großen Rate zu unterbreiten. 

I m Notwcndigteitsfalle können die Verfussungsgrundsähe der Progression 
und eines gewissen Existenzmininnlms vom Großen Rate durch ein Dekret 
mit vorübergehendem Charakter vom Jahre 1923 an auch auf die Gemeinde« 
steuern ausgedehnt werden. 

l l c b c r g a u g s»V c st i m m u n g e n. 

Art. 16. — Der Steuerpflichtige, welcher anläßlich der ersten Steuer« 
ertlärung betreffend das Vermögen oder den Erwerb auf Grund des vor» 
liegenden Dekretes eine vollständige Steuererklärung abgibt, wird der ge< 
schuldeten Steuervußen enthoben. 

Art. 17. — Sind aufgehoben: 

die Artikel 15, 16, 17, 19, 24, 25, 26, 27; 28, 29 uud 30 des Finanz, 
gcfetzcs vom IN. November 1903; 

die Artikel 2 und 5, Absatz 1, des Gesetzes vom 19. Mai 1899 über die 
Kontrolle der Mobiliarsteuer; 

der Artikel 16 des Gesetzes vom 24. November 1891 betreffend Errich« 
tung uud Revision der Kapital« und Einkommensteuer; 

ebenso das Gesetz vom 24. November 1900 über den Abzug der Schulden. 

So vom Großen Rate gegeben zu Sitten, den 15. Januar 1921. 

Der Präsident des Großen Rates: 
M. P e l l i f f i e r . , 

Die Schriftführer: 
A. S a l z m a n n. — A. D e l a l o y e. 
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' D e r S t a a t s r a t des K a n t o n s W a l l i s , ' 

B e s c h l i e ß t : 

Vorstehendes Dekret wird ins Amtsblatt eingerückt und an den Sonn< 
tagen, den 3., 10. und 17. nächsten April, in allen Gemeinden des Kantons 
verlesen und angeschlagen werden, um am 17. April 1921 der Volksabstim
mung unterbreitet zu werden. 

Gegeben im Staatsrate zu Sitten, den 10. März 1921. 

Der Präsident des Staatsrates: 
, M. T r o i l l e t . 

Der Staatslanzler: 
Dem. A l l e t . 

Beschluß 
" " vom 22. Januar 1921, 

betreffend Bezeichnung der im Art. 25 der bundesrätlichen Verordnung 
vom 18. Dezember 1920 vorgesehenen einzigen Instanz im Pfandnachlaß» 

verfahren für Hotelgrundftiicke. 

D e r S t a a t s r a t des K a n t o n s W a l l i s , 

Eingesehen die bnndesratliche Verordnung vom 18, Dezember 1920 be» 
tresfend die Nachlaßstundung, das Pfandnachlaßverfahren für Hotelgrund» 
stücke und das Hotelbanverbot; 

Ans Antrag des Justiz» und Polizcidcpartcmentes, 

B c s ch l'i e ß t : 

Art. 1. - - Das Kautonsgericht ist als einzige Instanz im Pfandnachlaß» 
uersahren für Hotelgrundstücke bezeichnet. (Art. 25 der bunbesrätlichen Ber< 
ordnung vom 18. Dezember 1920.) 

Art. 2. — Der vorliegende Beschluß tritt sofort in Kraft. 

Also beschlossen im Staatsrate zu Sitten, den 22. Januar 1921, um in« 
Amtsblatt eingerückt und Sonntag, den 30. lf, Januar, in allen Gemeinden 
des Kantons veröffentlicht zu weiden. 

Der'Präsident des Staatsrate«: 
M. T r o i l l e t. 

Der Staatslanzler: 
Osw, A l l e t , 
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Beschluß 

born 26. Januar 1921, 

betreffend die Wahl der Abgeordneten auf den Großen Rat 
für die Legislawrperiode 1821 bis 1825. 

D e r S t a a t s r a t des K a n t o n s W a l l i s , 

Eingesehen den revidierten Artikel 84 und die Artikel 85 und 86 der 
Verfassung; 

Eingesehen das Gesetz vom 20. November 1920 betreffend Abänderung 
der Gesetze von 1908 und 1912 über die Wahlen» und Abstimmungen unk 
des Artikels 6 des Wahlgesetzes von 1908; 

I n Vollziehung des Dekretes des Großen Rates vom 14. Januar'1921 
betreffend Festsetzung der Anzahl der Abgeordneten auf den Großen Rat 
für jeden Bezirk für die Legislaturperiode 1921 bis 1925; 

Auf Antrag des Departementes des Innern, 

B e s c h l i e ß t : 

Art. ,1. — Die UrVersammlungen sind auf Sonntag, den 6. nächsten März, 
um 10 Uhr, einberufe», um gemäß den vorstehenden Vcrfassungs» und G«» 
setzesbestimmungen zur Wahl der Abgeordneten auf deu. Großen Rat Mb 
deren Ersatzmänner für die Legislaturperiode 1921 bis 1923 zu schreiten. 

Art. 2. — Die Wahl erfolgt nach dem Proportionalwahlsystem in Ge» 
mäßhcit der Bestimmungcu des Gesetzes vom 20. November 1920 betreff 
send Abänderung d_r Gesetze von 1908 und 1912 über die Wahlen und 
Abstimmungen. 

Art. 3. — Die Zahl der in jedem Bezirke zu wählcuden Abgeordnet«« 
und 'Supplcanten ist durch das vorgenannte Dekret vom 14. Januar 1921 
festgesetzt. 

Fn Anbetracht des offensichtlichen Irr tums betresfend die Volkszählung 
im Bezirke Brig, hat dieser Bezirk Anrecht auf einen achten Sitz, unfet 
Vorbehalt der Gültigkeitserklärung dieser Wahl durch den Großen Rat in 
seiner konstituierenden Sitzung im Monat März. 

Art, 4. — Parteien oder Wählcrgruppeu, die auf Zuteilung von Man» 
daten Anspruch erheben, haben ihre Wahlvorschläge dem Regiernngsstatt« 
Halter spätestens den 21. Tag (am drittletzten Montag) vor dem Wahl» 
tage, d, h. am 14. Februar 1921, um 18 Uhr, einzureichen. 

n 
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Die Wahlvurschläge dürfen im ganzen soötete Namen von Kandidaten 
sowohl für Abgeordnete als Supplcanten enthalten, als Sitze zu vergeben 
find; die überzähligen Kandidaten am Ende der Liste weiden dllrch den 
Regierungsstatthaltei von Amtes wegen gestrichen. 

Art. 5, — Jeder Wahlvorfchlag niuß von mindestens 10 im Vczirte 
stimmberechtigten Bürgern unterzeichnet sein und soll am Kopfe zu seiner 
Unterscheidung von andern Wahlvorschlägen eine Bezeichnung tragen. 

Ein Stimmberechtigter darf nicht mehr als einen Wahlvorschlag unter« 
zeichnen. Er laun nach Einreichnng des Wahlvorschlages feine Unterschrift 
nicht zurückziehen. 

Die Unterzeichner des Wahlvorschlages haben für den Verkehr mit 
den Behörden einen Vertreter und einen Stellvertreter zu bezeichnen. Ge< 
fchieht dies nicht, so gilt derjenige, dessen Namen in der Reihenfolge der 
Untcrfchriften an erster Stelle steht, als Vertreter und derjenige, dessen 
Namen an zweiter Stelle steht als Stellvertreter. 

Der Vertreter ist ermächtigt und verpflichtete im Namen der Unter« 
zeichnet die zur Beseitigung von Anstanden erforderlichen Erklärungen rechts« 
verbindlich abzugeben, 

Art, 6. — Steht der Name eines Kandidaten auf mehr als einem 
Wahlvorschlag desselben Bezirkes, so fordert der Regierungsstatthalter den 
Vorgeschlagenen sofort auf, bis zum 17. Tage vor dem Wahltage zu er« 
ltären, auf welchem von diesen Vorschlägen sein Name stehen solle. Ist eine 
Erklärung innert dieser Frist nicht erhältlich, so entscheidet das Los, auf 
welchem Wahlvorfchlag der Name des Vorgeschlagenen stehen soll. 

Auf den andern Wahlvorschlägen ist der Name des Kandidaten zu 
streichen. 

Art. 7. — Jeder Kandidat kann bis spätestens am 17. Tage vor dem 
Wahltage beim Regiernngsstatthalter die schriftliche Erklärung abgeben, daß 
er eine Wahl ablehne; iu diesem Falle wird sein Name von Amtes wegen 
auf dem Wahlvorfchlag gestrichen. 

Art. 8. — Der Regierungsstatthalter prüft jeden Wahlvorfchlag, streicht 
die Name» nicht wahlfähiger Kandidaten und fetzt dem Vertreter der Unter« 
zeichnci erforderlichenfalls eine Frist an, innert welcher er nachträglich fehlende 
Unterschriften ergänzen, Erfatzvorschläge für amtlich gestrichene Vorgeschlagene 
einreichen, die Bezeichnung von Vorgeschlagenen verbessern oder die Be« 
zeichnung des Wahlvorschlages zum Zwecke einer bessern Unterscheidung von 
andern Vorschlägen ändern kann. 

Sofern der Vertreter der Liste nichts anderes verlangt, werden die Er« 
fcchvorschläge am Ende der Liste angereiht. 



Die Regierungsstatthaltcr haben ihre Entscheide spätestens am 16. Tage 
vor dem Wahltage auszufällen und mitzuteilen. Beschwerden gegen diese 
Entscheide sind an den Slaatsrat zu richten, welcher spätestens am 12. Tage 
vor dem Wahltage entscheidet, 

Nach dem 11. Tage vor dem Wahltage dürfen an den Wahlvorschlägen 
leine Aenderungen mehr vorgenommen werden. 

Art. 9. — Die vereinigten Wahlvorschläge heißen Wahllisten. 

Die Liste» werden nach der Reihenfolge ihres Einganges mit Ordnungs» 
nummern versehen. 

Die Rcgierungsstatthalter übermitteln die Listen dem Departement des 
Innern, um sie mit ihren Bezeichnungen und Ordnungynummem im Amts» 
blatt zn veröffentlichen. 

Diese Veröffentlichung wird im Anitsblatte in der dem Wahltage 'voran» 
gehenden Woche, oder spätestens am Mittwoch vor der Abstimmung erfolgen. 

Art. 10. — Jeder Wähler ist berechtigt, mittelst eines gedruckten Wahl» 
zetteis, der eine bei amtlich veröffentlichten Wahllisten wiedergibt, oder 
durch ganzes oder teilweise« Ausfüllen eines leeren Wahlzettcls mit Namen 
von Vorgeschlagenen, welche auf irgend einer der veröffentlichten Liste' stehen, 
sein Wahlrecht auszuüben. Es ist ihm auch gestattet, an dem gedruckten 
Wahlzettcl Streichungen, Aenderungen oder Ergänzungen vorzunehmen. Man 
kann nur für Kandidaten stimmen, die auf einer gültigen Liste stehen. 

Das Kumulieren ist nicht gestattet, und der Name eines Kandidaten, der 
mehr als einmal anfgeführt ist, zählt nur als Kandidatenstimme. 

Art, 11, — Es ist Sache der verschiedenen politischen Gruppen oder 
Parteien, diese Listen drucken zu lassen und die Wahlzettel zu verteilchl. 
Die Gemeinde» sind gehalten, ii» Wahlbureau eine genügende Anzahl leerer 
Zettel von gleicher Größe solchen Wählern zur Verfügung zu stellen, die ihre 
Stimmzettel selbst ausfüllen wollen. 

Art. 12. — Desgleichen sind die Gemeinden gehalten, den Wählern im 
Wahlbureau Umschläge mit dem Gemeindestempel bereit zu halten. I n An« 
betracht der kurz bemessenen Zeit bis zu den Wahlen können die von den Ge» 
meindcn bis dahin benutzten Wahlurne» noch für die Wahlen vom 6. März 
1921 Verwendung finden, 

Art. 13, — Der Wähler gibt feine Stimme ab, indem er sich eines Um» 
schlagcs bedient, den er im Abstimniungslokal in Gegenwart von Mitgliedern 
des Wahlburcans zu sich nimmt und in den er seinen Stimmzettel hineinlegt. 

Er überreicht sodann den il«verschlossenen nnd nicht gefalteten Umschlag 
dem Präsidenten, der ihn in Gegenwart des Wählers und der Mitglieder des 
Wahlbureaus in die Urne legt. 
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Die Gemeinderäte können beschließen, im Stimmlokale einen vom übrigen 
Raum abgesonderten Gang zu errichten, woselbst die Wahlzettel >,ur Ans» 
wähl aufgelegt werden und durch den der Abstimmende sich zur Urne zu 
begeben hat. 

Art. 14. — In Gemeinden oder Sektionen, die mehr als 1000 Einwohner 
zählen, tarnt der Gemeinderat veranlassen, daß die Bürger am Vorabende 
stimmen können. 

I n Gemeinden, in welchen am Sonntag keine Abstimmung stattfindet, tön« 
nen die Wähler, welche infolge ihrer Umtsstelle oder Arbeit in Fabriken 
verhindert find, an der Sonntagsabstimmung teilzunehmen, ihre Stimme in 
versiegeltem Briefumschlag dem Präsidenten abgeben. Die Abgabe kann am 
Vortage und bis zur Eröffnung des Wahlbureaus stattfinden. Sie muß per« 
sönlich in die Hände des Präsidenten geschehen, welcher dieselbe bescheinigt, 
(Art. 34, Gesetz vom 20. November 1920.) 

Art. 15. — Die Abstimmungsformulare (nach dem Muster der Formulare 
für die Nationalratswahlen angefertigt) werden den Gemeinden und c>cn 9ie« 
gieiungsstatthaltern vom Departement des Innern zugestellt. 

Art. 16, — Die Stimmenauszählung geschieht in gleicher Weise wie bei 
den Nationalratswahlen im Monat Oktober 1919 mit Ausnahme des Ku« 
mulierens, welches untersagt ist. 

Alle vom Wahlburean vorgenommenen Streichungen haben mit roter 
Tinte zu erfolgen. 

Art. 17. — Das Wahlbureau schreitet vorerst zur Ermittlung der von 
den Kandidaten für die Sitze als Abgeordnete erzielten Resultate. Nach-
dem diese Ausrechnung vollzogen, nimmt es die Auszählung der den Sup« 
pleanten gegebenen Stimmen vor. Jedes dieser Resultate ist, für die Ab« 
geordneten und die Suppleanten getrennt, auf Formular 5 (Abstimmungs» 
Verbal) einzutragen. 

Art. 18. — I n Gemeinden, in welchen sektionsweife gestimmt luird, trage« 
die Hülfsbureaux das Abstimmungsergebnis in die Formulare 1, 2 und 3 
ein; dagegen erfolgt die Zusammenstellung der Parteistimmen in Formular 4 
durch das Zentralbnreau der Gemeinde. 

Art, 19. — Das Zentral-Wahlbureau des Bezirkes versammelt sich am 
Hauptorte seines Bezirkes; es ist gebildet aus sämtlichen Gemeindepräsidenten 
unter dem Vorsitz des Regierungsstatthalters. 

Art. 20. — Die Präsidenten der Wahlbureaux übermitteln dem De° 
hartement des Innern sofort nach der Stimmenauszählung und am Wahl« 
tüge selbst telegraphisch die von jeder Wahlliste und von jedem Kandidaten 
erhaltene Stimmenzahl. 
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Gemeinden, welche keinen Telegraph besitzen̂  haben die Ergebnisse dem 
nächsten Tckgraphenbureau aufzugeben. Wenn in Gemeinden, in welchen set» 
tionsweise abgestimmt wird, die Zusammenstellung der Resultate am Wahl» 
tage selbst nicht hat stattfinden tonnen, um mitgeteilt zu werden, so ist das 
Ergebnis telegraphisch durch Settion bekannt zu geben. 

Art. 21. — Die Formulare über das Wählergebnis in den Gemeinden 
sind dem Regieiungsstatthalter von der Gemeindebehörde am Wahltage ein« 
zuhändigen. 

Art. 22. — Die Präsidenten der Wahlbureaux sind persönlich vereint» 
wortlich für die Abgabe dieser Resultate. Im Unterlassungsfalle können sie 
mit Bußen bis auf Fr. 100 belegt werden. Gemeindewahlbureaux, welche die 
im, Gesetze vorgeschriebenen Streichungen nicht vornehmen oder dafür nicht 
rote Tinte verwenden, werden mit Vußen von 5 bis 50 Fr. bestraft. Mit 
der gleichen Vußc werden belegt die für die Stimmenauszählung in den 
Gemeinden bezeichneten Angestellten und die es unterlassen, die gesetzlichen 
Bestimmungen genau innezuhalten. 

So beschlossen im Staatsrate zu Sitten, den 26. Januar 1921, um ins 
Amtsblatt eingerückt und an den Sonntagen, den 6. und 27. Februar und 
6. März 1921, in allen Gemeinden des Kantons veröffentlicht und ange» 
schlagen zn werden. 

Der Präsident des Staatsrates: 
._. M. T r o i l l e t . . 

Der Staatskanzler: 
O3W. A l l e t . 

Ausführungsreglement 
zur Zivilprozeßordnung der Republik und des Kantons 

Wallis. 

Das Kantonsgericht, 
In Ausführung der Artikel 391 und 392 der Z. P. £>. sowie des Ur> 

tilels 47, Alinea 3, des Gesetzes betreffend die Gerichtsorganisntion, 

V e r o r d n e t : 

1. A l l g e m e i n e B e s t i m m u n g e n b e t r e f f e n d , d i e 
O r g a n i s a t i o n . 

Art. 1, -- Die Rechtspflege in bürgerlichen Streitsachen wird <jus> 
geübt: 
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1. durch den Gemeinderichter; 
2. durch den InstruMonsrichter; 
3. durch das Kantonsgericht als einzige Instanz und als Berufungs« 

und Kassationsgericht. 

Art. 2. — Die Rechtspflege in Strafsachen wird ausgeübt durch die 
in Artikel 2 der G. O. vorgesehenen Behörden, 

2. D i e I n st r n k t i o n s r < ch t e r. 

Art. 3. — Die Zahl der Inftruttionsrichter ist für das ganze Kantons» 
gebiet auf neun festgesetzt. 

Art. 4. — Jeder Instruttionsrichter hat einen Stellvertreter, 

Art. 5, — I m Ablehnuugs» oder Verhinderungsfälle der Instruktious« 
lichter und deren Stellvertreter bezeichnet der Präsident des Kantousgerichtes 
den Richter, welcher mit der Instruktion und Veurteilnng des Handels be» 
laden ist. 

I n Dringlichteitsfällen kann der zunächst erreichbare Instruttionsrichter 
ober Stellvertreter angerufen werden. 

Art. 6. — Instruttionsrichter, die für mehrere Bezirke örtlich zuständig 
sind, sollen die Sitzungen betreffend Instruktion des Verfahrens und Ui> 
teilsfällung am hauptorte desjenigen Bezirkes abhalten, in welchem der 
Handel hängig ist. 

Wofern die Umstände des einzelnen Falles nnd das Interesse der 
Parteien dies erheischen, darf jeder Instruktionsrichter Sitzungen in andern 
Ortschaften des Kantons abhalten. 

Der Instruktionsrichter entscheidet hierüber nach freiem Ermessen. 

Art. 7. — I n Zivilslreitigk'iten ist der Instruttionsrichter verpflichtet, 
wöchentlich mindestens zwei ordentliche Gerichtstage zu halten. 

'».Bezüglich der Gerichtstage ist folgende Kehrordnung einzuhalten: 
Gerichtstage für den Instruklionsrichtcr des Kreises: 

Brig: Montag, Dienstag; 
Bisp: Mtttwoch, Donnerstag; 
Lenk: Freitag, Samstag; 
Siders: Dienstag, Mittwoch; 
Sitten: Donnerstag, Freitag; 
Ering-Gundis: Montag, Samstag; 
Martinach: Mittwoch, Donnerstag; 
Entrcmont: Montag, Dienstag; 
Monthey: Freitag, Samstag; 

Art. 8. — I n Strafsachen hat der Instruktionsrichter so oft Sitzungen 
zu halten, als die lafche Erledigung der Geschäfte dies erfordert. 
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3. Die Kreisgerichte. 

Art. 9. — Es bestehe» drei Kreisgerichte als Korrettionnel» und Kri
minalgerichte. 

Das erste ist gebildet aus den Bezirken Gonis, Oestlich«Raron, Vrig, Visp, 
Westlich-Raron und Leu,; 

das zweite aus den Bezirien Siders, Ering, Sitten und Gunbis; 
das dritte aus den Bezirken Martinach, Entremont, St. Moritz und 

Monthel). 

Jedes Kreisgericht besteht ans den drei dem betreffenden Kreise zuge» 
teilten Instruktionsrichtcrn, 

Den Vorsitz führt jeweils der Instruttionsrichter desjenigen Bezirkes, 
in welchem der Handel hängig ist. 

Art. 10. — Die Vorschriften des Artikels 5 find auch auf die In« 
struttionsrichter als Mitglieder der Kreisgerichte anwendbar. 

Art. 11, — Die Kreisgerichte halten ihre Sitzungen am Hauptort des» 
jenigen Bezirkes ab, in welchem der Handel hängig ist. 

Sie tonnen jedoch anderwärts und selbst in einem andern Bezirke 
Sitzungen abhalten, wenn die Umstände des Handels oder die Interessen 
der Parteien es erfordern. 

Der Vorsitzende entscheidet hierüber nach freiem Ermessen. 

Art. 12. — Die Kreisgerichte sind gehalten, die obschwebenden Händel 
in den alljährlich stattfindenden fünf Sessionen zu bereinigen. 

Die Sessionen der Kreisgerichte werden an folgenden Tagen eröffnet: 

Für die Gerichte des 1. und 3. Kreises: 
am 1. Montag Januar; 
am 1. Montag März; 
am 1. Montag Mai ; 
am 2. Montag September,; 
am 3. Montag Oktober. 

Für das Gericht des 2. Kreises: 
am 1. Montag Februar; 
an« 1. Montag Apri l ; 
am I.^Montag Juni ; 
am^3.^Montag September; 
am 1. Montag Dezember. 

Art. 13. — Die Kreisgcrichte trete« überdies zu außerordentlichen Sitzun» 
gen zusammen, wenn der Vorsitzende das Vorhandensein der Dringlichkeit 
erkennt. 



Diese Sitzungen sollen jedoch nicht in die Gerichtsferien fallen. 

Art. 14. — Die Krcisgerichte erledigen für jede Session die Händel der 
verschiedenen Bezirke in der in Artikel 392, litt. a. und I). der Z. P. O. vor» 
gesehenen Reihenfolge. . -

Art. 15. — Sind ans dem gleichen Bezirke mehrere .Händel zu er? 
lebigen, bezeichnet der Vorsitzende die Reihenfolge. 

Art. 16. — Die Partei, welche beabsichtigt, einen der Richter oder dessen 
Ersatzmann abzulehnen, hat den Vorsitzenden spätestens fünf Tage vor Zu-
fammentritt des Gerichtes davon zu benachrichtigen, ansonst sie die durch 
diese Versäumnis verursachten Kosten zu tragen hat. 

, Art, 17, — Liegt zwischen der Vorladung zur Verhandlung und dem 
Beginne der Session nicht ein Zwischenraum von mindestens acht Tagen, 
wird die Einladung zur Erscheinung für die folgende Session gemacht, es sei 
denn, die Parteien seien anders übereingekommen, 

4. D a s K a n t o n s g e r i ch t, 

Art. 18. — Das Kantonsgericht erledigt die vor ihm hängigen Rechts» 
geschäfte in fortlaufender Rangordnung (Permanenz), 

Während der Gerichtsferien find keine Umtsverrichtungen vorzunehmen. 

Ueber feine innere Organisation, die Bildung von Abteilungen und die 
Geschäftsordnung wirb das Kantonsgericht ein eigenes Reglement aufstellen, 

Art, 19, — Die Ablehnung eines Mitgliedes des Knntonsgerichtes soll 
dem Präsidenten fünf Tage vor den Verhandlungen des Gerichtshofes durch 
schriftliche Eingabe zur Kenntnis gebracht werden. 

Die Gegenpartei ist sofort von diesem Ablchnungsgesuch in, Kenntnis 
zu setzen, 

Art. 20. — Wenn infolge Ablehnung der ordentlichen Richter und deren 
Ersatzmänner der Gerichtshof nicht vollständig ist, ergänzt er sich selbst durch' 
Bezeichnung von einem oder mehreren außerordentlichen Ersatzmännern, welche 
aus den Instruktionsrichtern ober deren Stellvertretern zu wählen sind. 

Art. 21. — Nach Schluß der Verhandlungen findet am gleichen Tage 
oder spätestens am darauffolgeudcu die Beratung und Urteilsfällung statt. 

Art. 22. — Die Rangordnung der dem Gerichtshof unterbreiteten Hän-
del wirb durch den Gerichtspräsidenten bestimmt und durch die Gerichts« 
tanzlei in angemessener Weise bekannt gegeben, 

Art. 23. — Erfolgt weniger als fünf Tage vor dem Termin der münd» 
lichen Verhandlungen eine Abstandsertlärung, so hat die Partei, welche, den 
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Abstand 'erklärt, die unnütz verursachten GerMskosten und dem Anwatt der 
Gegenpartei die Hälfte der für die mündliche Verhandlung vorgesehenen 
tzöchstgebühr zu bezahlen. 

Art. 24. — Der Präsident ordnet die Einberufung der Parteien refp^ deren 
Vertreter nach der Rangordnung der Handel an. 

Art. 25. — Unter Verfallstrafe hat innert 20 Tagen nach 'erfolgter 
Verufnngserklärung die Berufungspartei beim Schreibamt des Kantonsgerich» 
tes die im Tarif der Gerichtstosten vorgeschriebene Gebühr oder, eintretenden» 
falls, einen Urmenschein oder eine Erklärung für den unentgeltlichen Rechts« 
beistand zu hinterlegen. 

Die gleiche Bestimmung gilt auch für denjenigen, der die Anschluß» 
berufung erklärt. '] "\ 

Die Partei, gegen welch: Berufung eingelegt wird, hat die nämliche 
Hinterlage nrn Tage der Verhandlungen zu bewerkstelligen. 

Art. 26. — Innert der Frist von fünf Tagen stellt der Gerichtsschreiber ; 
erster Instanz der Partei, gegen welche Berufung eingelegt wird, ein Doppel 
der Bcrufungserllärung zu. Binnen der nämlichen Frist übermittelt er dem 
Attnariate des Kantonsgerichtes die Akten des Rechtshandels mit einem 
Doppel der Berufungsertlärung. 

Art. 27. — Der Präsident und die Mitglieder des Kantonsgerichtes sowie 
der Gerichtsschreiber sollen ihren Wohnsitz in der Hauptstadt oder deren Um« 
gebnng haben. 

Ausnahmsweise kann das Kantonsgericht, wenn lein Nachteil für die 
Abwicklung der Geschäfte zu befürchten ist, einzelnen Mitgliedern die Wahl 
eines andern Wohnortes gestatten. 

Art. 28. — Außerhalb der Gerichtssitzungen haben die Mitglieder des 
Kantonsgerichtes ihre Zeit dem Aktenstudium zu widmen. 

Art. 29. — Der Berichtsteller beim Kantonsgericht hat in der ihm vom 
Präsidenten angewiesenen Reihenfolge dem Schreibamte des Gerichtes die 
ihm von den Schr^ibämtern der ersten Instanz übermittelten Attenhefte 
der Strafprozefse zuzustellen. 

Art. 30. — Die Attnare der Instruttioiisrichtei und Kreisgerichte haften 
in Zivilsachen für die Kosten und andern Folgen, welche ans verspäteter Ein- ; 

sendnng der Attenhefte erwachsen, und tonnen vom Kantonsgericht mit Geld» 
bnße bis zu Fr. 200 belegt werden, 

Art. 31. — Sofort nach Inkrafttreten des tantonsgerichtslichen Urteiles 
hat der Kautonsgerichtsschieiber das betreffende Attenheft mit einem Doppel 
des Urteils an das Schreibamt des Gerichtes erster Instanz zurückzusenden. 
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Die Gerichtsschreiber erster Instanz haben das Ergebnis des lantons-
gerichtlichen Urteils im Urteilsprotokoll am Rande vorzumerken. 

Art. 32. — Wenn du Klägerpartei von der Bestimmung des Art. 266, 
Al. 3, der Z. P . O. Gebrauch machen will, so hat sie die Denkschrift fünf 
Tage vor den Verhandlungen zu hinterlegen, und es wird davon der Gegen« 
Partei unverzüglich Kenntnis gegeben. 

Art. 33. — Das Kantonsgericht ist mit der Aufsicht über die untern Ge° 
richtsbehörden und die Advokaten beladen. 

Unbeschadet der für Vergehen in den Art, 131 ff. des St, G. 33. vorge
sehenen Strafen kann das Kantonsgericht aus wichtigen Gründen Gerichts«, 
beamte und Advokaten zeitweilig in ihren Funktionen einstellen. 

Es ordnet alljährlich eine Inspektion aller Schreibämter und Archive an 
und erstattet dem Justiz» uud Polizeidepnrtement über die zu seiner Kenntnis 
gelangten Unregelmäßigkeiten Beucht. 

Es reicht alljährlich dem Staatsrate einen Bericht mit statistischen An» 
gaben Über die Dauer der Prozesse ein, welcher gleichzeitig mit dem Ver» 
waltungsbericht dem Grof'en Rate zu unterbreiten ist. 

Art. 34. — Aufrechterhalten und in Kraft verbleiben die Umtsbefugnisse, 
welche dem Kantonsgericht durch das Gesetz 'born 26, Mai 1891 betreffend 
Vollziehung des Sch. K, G, übertragen werden, 

5. D i e G e r i c h t s f c h r e i b ä m t e r , 

1. Organisatorische Bestimmungen. 

Art. 35. — Die Gemeinderichter, die Instruktiousrichter, die Kreisgerichte 
und das Kantonsgericht müssen von einem Notar als Aktuar verbeiständet sein. 

Für Rechtshändel, die nicht in die Zuständigkeit des Gemeinderichters 
fallen und bei denen er nur als Vermittler tätig ist, ist die Gegenwart eines 
Notars nicht notwendig. 

Art. 36. — Der Ästuar des Instruktionsrichters amtet in den von diesem 
eingeleiteten Händeln beim Kreisgericht ebenfalls als solcher, 

Art, 37. — Die Gerichtsschreiber werden von derjenigen Behörde er» 
nannt, welche sie verbeiständen. 

Art. 38. — Beim Kantonsgericht uud am Amtssitz jedes Instruktions« 
richters sind ständige Gerichtskanzleien einzurichten au deren Spitze als 
verantwortlicher Chef der Gerichtsfchreibcr steht. 

Je nach der Arbeitslast kann ihm das Kantonsgericht die Anstellung eines 
oder mehrerer Kanzleigehilfen bewilligen. 
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Art. 39. — Amtliche Verhinderung vorbehalten, hat das Personal der 
Gerichtskanzleien die Bureaustunden einzuhalten, welche das Kantonsgericht 
liezw, der Instruktionsrichter für das Schreibamt festgesetzt und veröffent
licht hat. 

Art. 40. — Das gesamte Personal der Gerichtslanzleien ist verpflichtet, 
über die Amtsgcschäfte Verschwiegenheit zu beobachten. 

2. O b l i e g e n h e i t e n der Ger i ch tssch re ibe r . 

Art. 41, — Dem Gerichtsschreiber obliegt insbesondere die Protokoll« 
sührung, die Ausführung bet vom Gerichte getroffenen Anordnungen (Mit» 
teilung der Difpositive, Erlas? der Vorladungen), Ausfertigung der. Ab» 
schriften, das Registratur» und Kcuitiollweseu, die Kassaführung, die Hal» 
tung des Archives und im allgemeinen die Erledigung der sämtlichen Kanzlei-
gcschäfte. 

Art. 42. — Der Aktuar hat allen Sitzungen und Verhandlungen bei
zuwohnen und unter Aufsicht des Vorsitzenden Richters Protokoll zu führen 
in Gcmäßheit des Art. 165 ff. der Z. P. O. 

Bei der Protclollftthrung foll er sich bewußt sein, daß er als selbständiger 
Beamter eine öffentliche Urkunde ausstellt. 

Er darf demgemäß nur Tatsachen verurtuudeu, die er sinnlich wahrgenom-
men hat und dio sich vor ihm abgespielt haben. 

Er hat von den Parteien weder schriftliche Vcrnehmlassungen (Vor» 
schriften) noch Diktate entgegenzunehmen. 

Art. 43. — Vor Beginn der Verhandlungen soll der Gerichtsschreiber 
von den Prozeßakten, soweit solche vorhanden sind, Kenntnis nehmen. 

Nach beendigter Verhandlung soll der Gerichtsschreiber den beteiligten 
Personen das Protokoll zur Gutheißung und Unterschrift vorlegen und hieuon 
unter Aufnahme ihrer allfällige!! Bemerkungen Erwähnung tun. 

Rasuren, Durchsticichungeu und Zusätze sind zu beglaubigen. 

Art. 44, — Der Gerichtsschreiber führt unter persönlicher Verantwortung 
seiues Vorgesetzten: 

1. für jeden Zivilhnnbel ein ANeuheft gemäß Artikel 334 Z. P. £).; 

2. für jeden Strafhaudel ein Attenheft gemäß abgeändertem Artikel 19 
des Reglementes des Kantonsgerichtes vom 20. Mai 1914; 

3. eine Kontrolle in Zivilsachen, aus welcher insbesondere ersichtlich sind: 
die Namen der Parteien, ihrcr Vertreter, Datum der Einreichnng der Klage, 
Datum der Zustellung, Fristbestimmnng, Eingang der Antwort, Zahl der 
Sitzungen mit Einfchluß des Vortermines und der Schlußverhandlung, das 
Datum der Erledigung in den verschiedenen Instanzen; 
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4. elfte Kontiolle m Strafsachen, aus welcher insbesondere ersichtlich sind: 
die Personalien der Interessenten. Datum des Einganges, Zahl der Instrut« 
tionsfihungen inklusive Schlußoeryandlung, Datum der Erledigung in den 
verschiedenen Instanzen, Art des Deliktes! 

5. eine Kontrolle über Beschwerden im Sinne des Sch. K, G. und des 
Artikels 2 8 j der Z. P . O„ aus der insbesondere ersichtlich sind: der Name 
des Beschwerdeführers resp. Klägers auf Nichtigkeit, des Beklagten, Eingang 
der Beschwerde resp. Nichtig..itstlage, Fristansetzung, Datum der Erledigung 
in letzter Instanz; 

6. eine Rogatorientontrolle. 

Art. 45. — Die für d,e Führung der Uktenhefte und das Kontrollwesen 
nötigen Einbanbdecten,. die hievor erwähnten Register und Formulare, sowie 
alle andern Schreibmaterialien stellt der Staat den Gerichtsschreibamtern 
zur Verfügung. 

Urt. 46. — Der Gerichtsfchreiber hat darüber zu wachen, daß die 
Parteien in allen Streitsachen die Akten geordnet, nummeriert und mit spe° 
zifiziertem Aktenverzeichnis der Kanzlei einreichen. 

Für den Fall der Nichtbeachtung dieser Vorschrift hat er die Akten zur 
ordnungsgemäßen Eingabe zurückzuweisen. 

Art. 47. — Die während der Dauer des Verfahrens eingehenden Akten« 
stücke weiden in der Reihenfolge ihres Einganges dem betreffenden Akten» 
heft einverleibt und in das Verzeichnis eingetragen. 

Alle Aktenstücke, von denen die Parteien im Prozeß Gebrauch zu machen 
wünschen^ sind beim Aktuariat im Original und in einer Abschrift für die 
Gegenpartei zu hinterlegen. Das Original bleibt bis zur endgültigen Er° 
ledigung des Handels in Verwahrung des Aktuars. 

Gegen Zurücklaffuug einer beglaubigten Abschrift kaun der Gerichts-
fchreiber den Parteien die von ihr hinterlegten Originale zurückerstatten. 

Art. 48. — Der Aktuar hat aie hinterlegten Aktenstücke mit dem Pro-
dnrtum zu versehen. 

Art. 49. — Die Akten, welche nicht in einer der beiden Landessprachen 
abgefaßt, oder welche nicht leicht lesbar find, sollen mit einer Uebersetzung 
«der mit einer beglaubigten und leserlichen Abschrift begleitet sein. 

Art, 50. — Die Ausfolgung von Gerichtsakten darf nur ans zureichenden 
Gründen und mit Bewilligung des zuständigen Richters stattfinden. 

Die Aushingabe darf nur gegen einen Empfangsschein erfolgen. 

Art. 51. —Die Aktenhefte der beendigten Prozeduren sollen, sobald deren 
Umfang dies erheischt, gebunden und mit einem Inhaltsverzeichnis ver-
sehen werden. 
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Art. 52. — Die sämtlichen während eines Jahres gefällten Zivil« und 
Strafurteile sind in einem Bande zu sammeln und mit ftnem alphabetischen 
Register zu versehen. 

Art. 53. —Der Genchtsschreiber besorgt das Rechnungswesen; er nimmt 
die Prozeßiostenvorschüsse der Parteien sowie die Bar^nutionen und die ge« 
richtlich deponierten Gelder in Empfang und hat darüber genau Buch zu 
führen. 

Am Schlüsse jedes Prozesses hat er den Parteien sofort Rechnung zu stellen 
und • allfällige Überschüsse auszubezahlen. 

Der Gerichtsschreibcr soll den Vorsitzenden uud die Parteien rechtzeitig 
aufmerksam machen, wenn die geleisteten Vorschüsse nicht mehr hinreichen. 

Art, 54. — Der Gerichtsschreiber soll am Ende des Protokolls einer 
jeden Anitshandlung die Kosten derselben und jene der Abschriften anführen. 
Diese Meldung hat auch auf der Abschrift selbst zu erfolgen. 

Art. 55. — Dem Gerichtsschreiber obliegt die Aufsicht über die Archive 
und Bibliothek des Gerichtes. 

, Er hat ein Inventar über die in den Archiven liegenden Aktenstücke 
und einen Katalog über die vorhandene Bibliothek zu führen. 

Art. 56, — Der Gerichtsschreiber hat dafür zu sorgen, daß sämtliche 
Kreisschreiben, Instrultionen und Weisungen gesammelt, eingebunden und 
registriert werden, 

6. S c h l u ß - u n d U c b e r g a n g s b e st i m ni n n g e n. 

Art. 57, — Die Mitglieder der Gerichte sollen alle ihre Zeit dem Amte 
widmen. 

Art, 58, — Jedem Richter ist es untersagt, schriftliche oder mündliche Kon« 
sulten zu erteilen üb« Händel, die ihm unterbreitet werden könnten. 

Art, 59. — Zu den Schlußvertzandlungcu haben die Richter, die Gerichts» 
schreibet und Parte (Vertreter in schwarzer Kleidung zu erscheinen. 

Art. 60. — Die für die Durchführung des Prozeßverfahrens notwendigen 
Formulare wird das Kantonsgericht einheitlich feststellen und zur Verfügung 
der Gerichtstanzleien halten, 

Art. 61, — Ueber Einzelheiten betreffend die Anwendung des Gesetzes 
der Zivilprozeßordnung wird das Kantonsgericht je nach Bedürfnis im Rahmen 
der Vorschriften über die Gerichtsorganisation und der Z. P, Q. den Rich« 
tern und Gerichtsschrcibcrn Weisungen erteilen. 

Art, 62, — Alle diesem Reglement zuwiderlaufenden Bestimmungen sind 
aufgehoben. 



Unberührt Stoben ledodj alle Vorschriften der G. O. und des Regle-
mentes vom 30. Mai 1898, welche auf das Verwaltungsgericht, sowie die 
Vorschriften, welche auf andere Gerichte Bezug haben. 

Art. 63. — Mit dem 1. Januar 1921 hören die Funktionen der bisherigen 
Ginleitungsrichter, Kreisgerichte und Gerichtsschreiber auf. 

I n diesem Zeitpunct treten an deren Stelle und werden daher ausschließ-
sich zuständig die neun Instruttionsrichter resp, drei Kreisgerichte und das 
Kantonsgeiichi, welche im Sinne dieses Neglementes die Funktionen der bis» 
herigen Instanzen übernehmen. 

Art. 64. — Zinilhändel, bei denen vor dem 1. Januar 1921 die Ver-
Handlungen vor Kreisgericht stattgefunden und die nach altem Recht weiter» 
gezogen werden können, werden, im Falle der Bernfuug, nach den Vor» 
schriften des bisherigen Rechtes dem Käntonsgerichte unterbreitet. 

Art. 65. — Die Bestimmungen über die Gerichtsferien, Art. 111 und 112 
der Z. P. O,, sind auch anwendbar auf "bic vor dem 1. Januar eingeleiteten 
Rechtshändel. 

Art, 66. — Die neun Instruttionsrichter werden vom Kantonsgcricht so» 
fort nach Inlrafttrei,.:n dieses Hieglemcntes ernannt und zwar für die Dauer 
der laufenden Legislaturperiode. 

Art. 67. — Die bisherigen Einleitungsrichter und Gerichtsschreiber, welche 
nicht wieder gewählt werden, jedoch während einer Dauer von zehn Jahren 
das Amt bekleidet haben, beziehen bis zum Schluß der, gegenwärtigen Legis» 
laturperiode ihren Gehalt im bisherigen Umfang. 

Haben fie weniger als zehn Dienstjahre, beziehen sie bis zum Schlüsse 
der Legislaturperiode die Hälfte des bisherigen Gehaltes. 

Wer infolge Bekleidung eines politischen Amtes, mit welchem Unver» 
träglichkeit verbunden ist, für eine Wiederwahl als Richter nicht in Betracht 
fällt, hat keinen Anspruch auf irgendwelchen Gehaltsbezug, 

Art. 68. — Auf jeder der bisherigen Gerichtsfchreibereien ist dis zu 
einem vom Käntonsgerichte zu bestimmenden Zeitpunkt ei» detailliertes Ver» 
zeichnis sämtlicher nicht erledigter Streitsachen, Beschwerden und Rogatorien 
nach folgenden Gesichtspunkten aufzustellen: 

1. Zivilsachen: 
2. Strafsachen: 
3. Sache» betreffend Sch. K. 'G, (hangig gemachte Rechtsöffnungs» 

begchreu, Konkursbegcyren, Nachlaß» und Befchwcrdesachen); 
4. nicht erledigte Rogatorien. 

Aus diesem Verzeichnis soll rasch ersichtlich sein, in welchem Stadium 
sich die Pendente Streitsache befindet. 



Art. 69. — Die sämtlichen Aktenhefte noch hantiger Streitsachen sind bis 
zu diesem Zeitpunkt gegen Empfangsbescheinigung demjenigen Aktuariate zu 
übergeben, welches nach den Vorschriften dieses Neglementes nunmehr zu» 
ständig ist. , 

Das gleiche gilt für die Uebergabe der Archive. 

Art. 70. — Die Mitglieder des Kantonsgerichtes, welche mit der Inspet« 
tion der Gcrichtslanzleien betraut sind, haben diese Uebergabe zu überwachen 
und dem Kantonsgericht darüber Bericht zu erstatten. 

Die Inspektoren haben namentlich dafür zu sorgen, daß die neuen In» 
stanzen bezüglich der hängigen Straf- und Sch, K. G,°Sachen die erforder« 
lichen Maßnahmen zur Erledigung treffen. 

Art. 71. — Jeder der bisherigen Einleitungsrichter hat dem Inspektor 
auch ein genaues Verzeichnis derjenigen Streitsachen zu übermitteln, welche 
nach neuem Recht durch den Gemeindelichter abzuurteilen sind. 

Der Inspektor hat darüber zu wachen, daß das Aktenheft dem zuständigen 
Ortsrichter überwiesen wird. 

Also beschlossen zu Sitten, den 26. August 1920, 

Der Präsident: 
I . Ma rc lay . 

Der Aktuar: 
£>. v o n !5 h a s t o n a y . 

Der Große Rat hat vorstehendem Reglemente in der Sitzung vom I I . Ja» 
nuar 1921 die Genehmigung erteilt. 

Der Präsident des Großen Rates: 
M. P e l l i s f i e r . 

Die Schriftführer: 
A. S a l z m ä n n . — A, D e l a t o y e . 

D e * S t a a t s r a t des K a n t o n s W a l l i s 

B e s c h l i e ß t : 

Vorstehendes Reglement wird im Amtsblatt eingerückt und in allen Ge« 
mcinben des Kantons Sonntag, den 20. lf. Februar, veröffentlicht, um sofort 
in Kraft zu treten. 

Also beschlossen im Staatsrate zu Sitten, den 9. Februar 192l. 

Der Präsident des Staatsrates: 
M. T l v i l l e t . 

Der Staatslanzler: 
"-\ , -"•. Osw. Allet. 
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Beschluß 
vom 12. Februar 1921, 

betreffend die Wahl des Staatsrates für die Amtsperiode 
1921 bis 1825. 

D e r S t a a t s r a t des K l l n t o n s W a l l i s , 

Eingesehen den Artikel 3 der teilweise,! Berfassungsrevision uom 11. No« 
vember 1920; 

Eingesehen die Gesetze über die Wahlen und Abstimmungen vom 23. Mai ° 
1908,' 20. November 1912 und' 20. November 1920; 

Auf Antrag des Departementes des Innern, 

! B e s c h l i e ß t : 

Art. 1. — Die Urversammluugeu sind auf Sonntag, den 6. nächsten März, 
um 10 Uhr, einberufen, um gemäß den vorstehenden Verfasfungs» und Ge» 
sehesbestimmungen zur Wahl des Staatsrates für die Amtsperiode 1921 
bis 1925 zu schreiten. 

Art. 2. — Die Wahl der Mitglieder des Staatsrates findet mittelst des 
gleichen Listenskrutiniums statt, Einer derselben wird aus den Wählern des 
Kantonsteiles ernannt, welcher die gegenwärtigen Bezirte Goms, Brig, Visp, 
Raron und Lenk umfaßt; einer aus jenen der Bezirte Siders, Sitten, Vring 
und Gundis; und einer aus denjenigen der Bezirke Martinach, Entremont, 
St. Moriz und Montych, Die zwei andern werden aus den sämtlichen 
Wählern des Kantons ernannt. Jedoch darf nicht mehr als ein Staatsrat 
aus den Wählern des nämlichen Bezirkes ernannt werden. 

Art. 3. — Der Wähler gibt seine Stimme ab, indem er sich eines Um« 
schlages bedient, den er im Abstinimnngslokal in Gegenwart von Mitgliedern 
des Wahlbureaus zu sich nimmt und in den er seinen Stimmzettel hineinlegt, 

Gr überreicht sodann den unverschlossenen und nicht gefalteten Umschlag 
dem Präsident, der ihn in Gegenwart des Wählers und der Mitglieder des 
Wahlbureans in die Urne legt. 

Die Umschläge müssen für dieselbe Abstimmung alle von gleicher Größe 
und Farbe sein; sie weiden von der Gemeinde geliefert und mit denr Gemeinde» 
stempel versehen. 

Der Präsident des Wal)lbureaus wacht darüber, daß der Wähler nicht 
mehr als einen Umschlag hinterlegt, 

F D die Stimmzettel ist unter Nichtigkeitsstrafe weißes Papier zu ver« 
wenden. 
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Die Gemeinderätc können beschließen, im Stinimlokale einen vom übrigen 
Raume abgesonderten Gang zu errichten, woselbst die Wahlzettel zur Aus» 
wähl aufgelegt werden und durch den der Abstimmende sich zur Urne zu 
begeben hat. 

Art, 4. — I n Gemeinden oder Sektionen, die mehr als 1000 Einwohner 
zählen, kann der Gemeinderat veranlassen, daß die Bürger am Vorabend 
stimmen können, Er setzt in diesem Falle den Beginn der Abstimmung fest 
uud bestimmt die Dauer. 

Die Stimmzettel dieser Abstimmung werden in Gegenwart des Bu« 
reaus in einen Briefumschlag gelegt und oerschlosseu, um am folgenden Tage 
zugleich mit der Hauptabstimmung wieder geöffnet und ausgezählt zu werden. 

I n den Gemeinden, in welchen am Samstag keine Abstimmung statt
findet, können die Wähler, welche infolge ihrer Amtsstelle oder Arbeit in 
Fabriken verhindert find, au der Sonntagsabstimmung teilzunehmen, ihre 
Stimme in versiegeltem Briefumschläge dem Präsidenten abgeben. Die Ab» 
gäbe kann vom Vortage biZ zur Eröffnung des Wahlbureaus stattfinden. 
Sie muß persönlich in die Hände des Präsidenten geschehen, welcher die» 
selbe bescheinigt. 

Der Briefumschlag muß mit der Unterschrift uud der Angabe des Be> 
rufcs oder der Beamtuug des Stimmenden versehen sein. 

Der Präsident übermittelt diese Briefumschläge dem Wahlbureau, wel
ches sie bei Beginn der Stimmcuauszähluug eröffnet und die Stimmkuverts 
in die Urne legt. 

Die Namen der Stimmenden dieser Kategorie werden in der Liste ein» 
getragen mit Vermcrluug dieser Art der Stimmabgabe. 

Art, 5. — Die im Militärdienst befindlichen Bürger können am vetref» 
senden Waffenplatze stimmen. 

Das kantonale Departement des Iuueru uud das kantonale Militär» 
departemcnt haben sich mit der' Militärbehörde des Waffenplatzes ins Ein» 
vernehmen zn fetzen inbetrcff der Bildung des Wahlbureaus und der Ein» 
sendung des Abstimmungsprutotolles uud der vou dcu Militärs eingelegten 
Stimmzettel. 

Die vereinzelten Militärs tonnen ihre Stimmzettel durch Vermittlung 
des S6)ulkommanbanten dem Gemeindepräsidenten zustellen, 

Art, 6. — Ein Doppel des Verbals jeder Gemeinde und jeder Abteilung 
soll dem Generalverbale beigelegt werden und mit diesem unverzüglich an 
den Regierungsstatthalter des Bezirkes überliefert und von diesem am glei» 
chen Tage an das Departement des Innern versendet werden. 

Art, 7. — Die Präsidenten der Wahlbureanx übermitteln dem De» 
partement des Innern sofort nach der Stimmenauszählung und am Wahltage 
selbst telegraphisch die von jedem Kandidaten erhaltene Stimmenzahl. 

12 
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Gemeinden, welche keinen Telegraph besitzen, haben die Ergebnisse dem 
nächsten Telegraphenbureau aufzugeben. Wenn in Gemeinden, in welchen 
sellionswcise abgestimmt wird, die Zusammenstellung der Resultate am Wahl» 
tage selbst nicht hat stattfinden können, um mitgeteilt zu werden, so ist das 
Ergebnis telegraphisch durch Sektion bekannt zu geben. 

Art. 8. — Die Präsidenten der Wahlbureaux sind persönlich verantwort» 
ltch für die Abgabe dieser Resultate. I m Unterlassungsfälle können sie mit 
Bnßen bis auf Fr. 100 belegt werden. Mit den gleichen, Bußeu werden be» 
legt die für die Stimmenauszählung in den Gemeinden bezeichneten Ange» 
stellten und die es unterlassen, die gesetzlichen Bestimmungen genau innej» 
zuhalten. 

Art. 9. — Für alle durch gegenwärtigen Beschluß nicht vorgesehenen 
Fälle hat man sich nach den Bestimmungen der Gesetze über die Wahlen 
und Abstimmungen vom 23. Mai 1908, 29. November 1912 und 20. Ro» 
vember 1920 zu richten. 

• Gegeben im Staatsratc zu Titten, de» 12. Februar 1921, um ins Amts» 
blatt eingerückt und an den Sonntagen, den 20. und 27. Februar unb 
6. März 1921, in allen Gemeinden des Kantons veröffentlicht und ange» 
schlagen zu werden. 

Der Präsident des Staatsrates: 
. ... M. T r o i l l e t . 

Der Staatskllnzler: 
. .... Osw. A l l e t . 

Ausführungsverordnung 
zum Vundesbefchluß betreffend die neue außerordentliche 

Kriegssteuer 
(vom 2b. Februar 1921). 

D e r S t a a t s r a t des K a n t o n s W a l l i s , 

Eingesehen den Bundesbeschlnß vom 28. September 1920, betreffend 
die neue, außerordentliche Kriegssteuer; 

Eingesehen die Bollziehnngsverordnung des Bundesrates vom 6. De» 
zember 1920 zu diesem Bundesbeschlusse; 

Gingesehen die eidgenössische Anleitung vom 7. Dezember 1920 be» 
treffend 'die erstmalige Schätzung der Grundstücke; 

Auf Antrag des Finanzdepartcmentes, 
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V e r o r d n e t : 

A. Organisation und Inständigkeit. 

Organe. 

Art. 1. — Die Vollziehung des Nundesbeschlusfes betreffend die neue, 
außerordentliche Kriegssteuer im Kantone wird durch nachstehende Organe 
gesichert: 

a) durch das Finanzdepartement als kantonale Kriegssteuerderwaltung: 
b) durch die Gemcinderatc als Hilfsorgane der kantonalen Kriegssteuer» 

Verwaltung; 
c) durch die Kriegskommifsionen als Einfchatzungsorganei 
d) durch eine kantonale Kommission als Relursinstanz, 

Die kantonale Kriegsfteurverwaltung. 

Art. 2. — Die kantonale Kriegssteueruerwaltung ist dem Finanzdeparte» 
mente übertragen. 

Zu. diesem Zwecke ist ihm für die Dauer des Bezuges ein eigener Dienst« 
zweig angegliedert, an dessen Spitze ein Kommissar steht. 

Die Pflichten und Befugnisse, des Kommissärs sind durch sein Pflichten-
heft bestimmt. . , i 

Art. 3. — Die kantonale Kriegssteuerverwaltung ist Mit allen ©e» 
schäften beladen, die den Bezug der Steuer betreffen und die nicht einem 
andern Organe zugewiesen sind. 

Zu ihren Obliegenheiten gehören insbesondere 

1. Die Vorbereitung und die Vollziehung der einschlägigen Beschlüsse 
und Verordnungen, die Ausarbeitung der vorläufige» Reglemente, 
Kreisschreiben usw. 

2. Das vorbereitende Verfahren für die Einschätzung und die Erste!« 
lung der Verzeichnisse der notorischen oder mutmaßlichen Steuer» 
listen (Steuerrodel). 

3. Die Ueberwachung und Kontrolle der Tätigkeit der Kreiskommissionen, 
die Sorge für eine strenge und gleichmäßige Anwendung des Bundes-
befchluffes vom 28. September 1920 und der bundesrätlichen Aus» 
führungsverordnuug vom 6. Dezember 1920 betreffend die neue, außer» 
ordentliche Kriegssteuer im ganzen Gebiete des Kantons. 

4. Die Einschätzung der Steuerpflichtigen, die unter Art. 6, Alinea 2 
und 3, lit. b. und e. des Nundesbeschlusfes vom 28. September 1920 
erwähnt find. 

5. Das Rekursrecht im Sinne von Art. 99 und 105 des angeführten 
Bundesbeschlusses. 



- 180 -

6. Der Briefwechsel und die Berichte an die eidgenössische Kriegssteuer» 
Verwaltung und an die Kantonsbehörden und im allgemeinen 
die Besorgung aller auf die Kriegssteuer bezüglichen Kanzleiarbeiten. 

\ 7. Der Briefwechsel mit den Kriegssteuerverlvaltungen anderer Kantone. 
8. Die Buchführung und der Bezug der Steuer, 
9. Die allfälligen Betreibungen. 

10. Die Aufbewahrung der auf die Kriegssteuer bezüglichen Akteuhefte. 

Art. 4. — Für diesen Dieiistzweig wird eine gesonderte Buchführung 
angelegt. 

Die Kosten für die Organisation und die Erhebung dieser Steuer wer« 
den von dem dem Kanton zufallenden Betrage in Abrechnung gebracht. 

Die Staatslasfe macht die nötigen Vorschüsse. 

Die Gcmeinderäte als Hilsorgane der kantonalen Kriegssteuerverwaltung. 

Art. 5. — Die Gemeinderate find beauftragt: 
a) die provisorischen Verzeichnisse zu erstellen! 
b) die provisorischen Verzeichnisse durch monatliche» Nachtrag von neuen 

Steuerpflichtigen, oder von Personen, die übersehen worden sind, 
zu ergänzen, 

c) den Kriegsstcuerorganen auf deren Begehren alle zur Ermittlung 
des Vermögens oder Erwerbes des Steuerpflichtigen, sowie zum Steuer-
bezug nötigen Angaben zu verschaffen; 

d) die in Absa^ 4 und 5, des Art, 15 hiernach erwähnten Formulare und 
Anleitungen zu verteilen; 

e) der Kriegssteuerverwaltung die Flamen aller außerhalb der Gemeinde 
wohnsaßigcn Steuerpflichtigen anzugeben, die in der Gemeinde Bei-
mögenswertc besitzen, aber in den Steuerlisten der Auswärtigen nicht 
eingetragen sind, 

Art. 6. — Die Geineindebchürden sind verhalten, den ihnen vom De» 
partemente für alle die Kriegssteuer betreffenden Verrichtungen erteilten 
Weisungen Folge zu gebe». 

Sie erhalten eine Entschädigung von Fr. 2 für jeden Steuerpflichtigen, 
der der Steuer wirtlich unterworfen ist. 

Diese Entschädigung wird den Gemeinden nur baun ausbezahlt, wenn die 
Arbeiten den erhaltenen Weisungen gemäß ausgeführt sind. 

Einfchiihungsorgane. 

Art. 7. — Von der kantonalen Kriegssteuerverwaltung werken eiuge« 
schätzt: 

1. die juristischen Personen, die Kollektiv» und Kommanditgesellschaften; 
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2. die nicht in der Schweiz domizilierten natürlichen Personen, 
aj die Inhaber oder Teilhaber oder Kommanditäre von in der Schweiz 

betriebenen Geschciftsunteinehmungen sind; 
b) die als Mitglieder der Aufsichts- und Verwaltungsbehörden von in« 

ländischeu Aktiengesellschaften Kommanditaktiengesellschaften oder Ge
nossenschaften Tantiemen beziehen; 

3. Alle Steuerpflichtigen, für die nach Ablanf des ersten Jahres der 
Steuerperiode die Voraussetzungen der Steuerpflicht eingetreten sind. 

Art, 8, — Die Einschätzung aller übrigen Steuerpflichtigen, das heißt 
der natürlichen Personen, aufgeführt unter Art, 6, Ziff. 3, lit, a, des Bundes» 
befchluffes wird durch die Kriegskommissionen vorgenommen. 

Art. 9, — Der Kanton wird in 3 Einschähungskreise eingeteilt, nämlich: 
I n den Kreis „Oberwaliis", umfassend die Bezirke: Goms, Oestlich°Raron, 

Vrig, Visp, Westlich-Naron und Lenk; 
I n den Kreis „Mittelwallis", umfassend die Bezirke: Siders, Ering, Sitten 

und Gundis; , . • 

I n den Kreis „Unterwallis", umfassend die Bezirke Entremont, Martjnach, 
St. Moritz und Monthey. 

Art. 10. — I n jedem Kreis wird eine Einschatzungskommifsion ernannt, 
gebildet aus 3 Mitglieder» und 2 Ersatzmännern, 

Diese Kommissionen werden vom Staatsrate bestellt, welcher auch den 
Präsidenten jeder Kommission ernennt. 

Für die Verrichtungen in den Bezirken werden sie durch zwei den ein« 
zelnen Bezirken entnommenen und vom Staatsrate bezeichneten Mitglieder 
ergänzt. 

Art. 11. — Die Kriegssteuerkommissionen werden durch das Finanzdeparte» 
ment einberufen. Ihre Beschlüsse werden mittelst des absoluten Mehr's gefaßt. 

Art. 12. — Ihre Befugnisse sind diejenigen, welche durch den Bundes» 
beschluß, der Taxationsbehörden zugewiesen sind, nämlich: 

a) sie bewerten das Vermögen und den Erwerb der Steuerpflichtigen und 
bestimmen den Steuerbetrug; 

b) sie fafsen endgültige Beschlüsse, vorbehaltlich der Rekurse, die gegen 
diese Einschätzungen erhoben werden; 

C) sie geben ihre Vormeinung ab über die an die kantonale Kommission 
gelichteten Rekursc. 

Art. 13. — Sie können jederzeit eine Nachprüfung oder eine Begutach« 
tung durch Sachverständige anordnen, wenn ihr diese Verrichtung als not« 
wendig erscheint. 

I n diesem Falle bezeichnet sie die Sachverständigen. 
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Sie können ihre Befugnisse zur Nachprüfung einem oder mehreren ihrer 
Mitglieder übertragen. 

NeKursbehörde. 

Art. 14. — Es wird eine kantonale Kommission als Rekursinstanz ein» 
geseht, bestehend aus ö Mitgliedern und 3 Ersatzmännern, die vom Staatsrate 
ernannt werden. 

Diese Kommission wird oou einein Aktuaren verbeistandet, der seinerseits 
ebenfalls vom Staatsrate ernannt wird, 

B. Einfchiitzungsverfahren, Bewertung und Rekurs. 

Vorbereitungsnerfahren. 

Art. 15, — Die kantonale Kriegsstcuerverwaltung erstellt unter Beihilfe 
der Gemeinderäte und auf Grundlage der eidgenössischen Verordnung die 
provisorischen Listen der Steuerpflichtigen, die vermeintlich oder notorischer 
Weise der Kriegssteuer unterworfen sind. 

Alle auf diesen Verzeichnissen eingetragenen Steuerpflichtigen erhalten 
ein Steuererklärungsformular für Vermögen und Erwerb (Art. 77 des 
Bnndesbefchluffes). 

Dieses Formular ist vom Steuerpflichtigen auszufüllen und der Kriegs» 
steuerverttaltung innert 30 Tagen nach Empfang zurückzusenden (Art. 79 
des Bundesbeschlusses). 

Ueberdics werden alle der Kriegssteuer unterworfenen Personen, auch 
wenn sie nicht auf diesen Verzeichnissen eingetragen sind, durch öffentliche 
Aufforderung eingeladen, innert der gleichen Frist ihre Erklärungen über 
Vermögen oder Erwerb mittelst der auf der Gemeindekanzlei zn ihrer Verfügung 
stehenden Formulare abzugeben. 

Ein Kreisschreiben, welches die eidgenössischen nnd kantonalen Weisun« 
gen für die Einschätzung des Vermögens für die Kriegssteuer enthält, wird 
jedem nctorifchen oder mutmaßlichen Steuerpflichtigen zugeschickt und deu 
Gemeindekanzleien zugestellt, um den Steuerpflichtigen samt den Grklärnngs» 
formularen eingehändigt zu werden. 

Art. 16. — Steuerpflichtige, welche uach Ablauf der Frist von 30 Tagen 
das Steuererklärungsformular nicht ausgefüllt oder ohne die ge» 
forderten Belege zurückgesandt haben, werden durch die Einschätzungsbehörde 
mit einer Ordnungsbuße von Fr. 20—200 belegt und werden zur Nachholung 
des Versäumten binnen zehn Tagen aufgefordert, unter der Androhung, daß 
die Unterlassung der Nachholung des Versäumten als Steuerhinterziehung 
gelten kann (Art. 82, B.-B,). 
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Art. 17. — Auf Grund der Summarbestände der Gemeinden und der 
eingezogenen Erkundigungen wird zu einer provisorischen Ermittlung des 
Vermögens und des Einkommens des Steuerpflichtigen geschritten. 

Einschätzung. 

Art. 18. — Die provisorischen Verzeichnisse des Steuerpflichtigen wer» 
den den Kreiskommissionen überwiesen, die die definitiven Verzeichnisse er» 
stellen, über deren Inhnll, sowie über die Einschätzung des Summarbestandes 
und der Festsetzung der Steuer entscheiden. 

Sie schreiten zu dieser Einschätzung gemäß Art. 73 u. ff. des VundeS» 
beschlusses. 

Art. 19. — Die von den Kreiskommissionen ermittelten Steuern weiden 
der kantonalen Kricgssteuerverwaltung mitgeteilt. 

Diese übermittelt die Ergebnisse der eidgenössische» Kriegssteuerverwal» 
tung und dem eidgenössischen Finanzdepartement zur Genehmigung. 

Art. 20. — Die also festgesetzten Steuerbeträge werden alsdann den 
Steuerpflichtigen mitgeteilt mit der Einladung, unter Verfallstrafe innert 
der Frist von 20 Tagen ihre begründeten Einsprachen schriftlich der Kreise 
lommission einzureichen. 

Auf Verlangen, wird dem Steuerpflichtige» eine detaillierte Zusammen» 
stellung seines Steuerbctrages zugestellt. 

Art, 21. — Die zuständige Kreiskommission entscheidet über diese Ein» 
sprachen, ihre Entscheide werden durch eingeschriebene Zusendung angezeigt. 
Einsprache», die unbestimmt gehalten und ohne Begründung erfolgen, wer» 
den nicht berücksichtigt, 

Rekurse. 

Art, 22. — Der Steuerpflichtige und die Kriegssteuerverwaltung lön» 
nen in allen Fällen, in denen dies durch den Bundesbeschluß vom 20. S«tv» 
tember 1920 vorgesehen ist, an die kantonale Rekurskommission Beschwerde 
führen. 

Das Verfahren ist festgelegt in den Art. 98 u. ff. des Bundcsbefchlusses, 

Verschlebene Verfiignngen und Strafbeftnnmungen. 

Art, 23. — Die kantonalen und Gemeinde-Angestellten sind gehalten, 
den Organen der Kriegssteuerverwaltung, auf ihr Begehren, unentgeltlich 
alle nötigen Auskünfte zu erteilen. 

Art. 24. — Die nach dem 1. Januar 1921 zugefallenen und der Kriegs» 
steuer unterworfenen Erbschaften haben diese Steuer vor der Erbteilung zu 
entrichten. 
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Die Erben sind dafür solidarisch haftbar. Die Gemeinderichter, die Waisen» 
amter, die Notare, die Steuerregisterhalter und Grundbuchämter sind gehal» 
ten, über die Erfüllung dieser Verpflichtung zu wachen, und alle ihnen be° 
kannten Fälle der Knegssteuerverwaltuna zur Anzeige zu bringen. 

Art. 25. — Die der Kricgssteuer unterworfenen Personen, die in der 
Schweiz ihren Wohnsitz wechseln oder die Schweiz «erlassen, müssen vor 
ihrer Abreise den gänzlichen Betrag der Steuer entrichten oder aber dafür 
Sicherheit leisten. 

Die Gemeinde- und Polizeibehörden und die kantonalen Behörden sind 
gehalten, der Kriegssteucroerwaltnug sofort, nötigen Falls durch Telephon 
oder Telegramm, die Abreise solcher Personen anzuzeigen und zu melden, 
sobald sie davon Kenntnis erhalten. 

Art, 26. — Die im Ausland wohnende» Steuerpflichtigen dürfen ihre in 
der Schweiz gelegenen steuerbaren Güter, ihre geschäftlichen Betriebe, ihren 
Anteil an Kommanditgesellschaften nicht veräußern, bevor sie nicht die ganz-
liche Steuer entrichtet oder Sicherheit geleistet haben. 

Die Notare, Giundbuchbeamte», Registcrhalter, Handelsregistcrführer müf-
fen vor Abfassung von Akten ober vor Entgegennahme von Eintragungen oder 
Handändcrungen von den Betreffenden den Beweis der Inhlnng der Kriegs-
steuer verlangen, oder in Abgang eines solchen Beweises sofort der kanto
nalen Kriegssteuerverwaltnng Mitteilung machen. 

Art. 27. — Alle Mitglieder und Angestellten der kantonalen Kriegsstener-
Verwaltung sind verpflichtet, über die Verhältnisse der Steuerpflichtigen, über 
die erhaltenen Auskünfte und über die im Schoße der Behörden gepflogenen 
Beratungen Stillschweigen zu bewahren. 

Zuwiderhandlungen gegen diese Vorschrift können einen Verweis, eine 
Buße von 5—100 Fr. oder vom Staatsrate auszusprechende Entlassung nach 
sich ziehen. 

Art. 28. — Die Mitglieder der Einschätzungs- und Rekurslommission treten 
in Ausstand in Fallen, bei denen es siel) handelt um die Besteuerung des 6.c« 
treffenden Mitgliedes selbst oder seiner Verwandten und Verschwägerten bis 
und mit dem 4. Grade. 

Ein Mitglied dieser Behörde ist ablehnbar, wenn zwischen ihm und dem 
Steuerpflichtigen Beziehungen bestehen, die Verpflichtungen oder eine ge> 
wisse Abhängigkeit nach sich ziehen, oder î n Allgemeinen, wenn bestimmt« 
Gründe bestehen, die seine Unparteilichkeit als zweifelhaft erscheinen lassen. 

Die Ablehnung erfolgt durch einfache Anzeige an den Präsidenten der 
respektiven Behörde. 

Die Einschätzungskommission oder die Rekurskommission entscheidet selbst 
die Inständigkeit des Begehrens. 
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Art. 29. — Die Mitglieder der Kreiskommisfionen und der lantonalen 
Neklirslommission werden durch Präsenzgelder entschädigt, die sich für den 
ganzen Tag auf Fr. 18 und den halben Tag auf Fr. 9 belaufen. 

Sie beziehen überdies folgende Reiseentschädigungen: 
a) für Fahrten auf den S . B, B., per Km. Fr. 0.30; ">'" 
b) auf andern Strecken, per Km. Fr. 1.—. '•'>'->''•• 
Die Reiseentschädigung versteht sich für Hin« und Rückweg. ,;" , 
Das Auswärts^Ueber^achten wird mit Fr. 10 entschädigt. 

Bezug der Steuer. 

Art. 30. — Die endgültig festgesetzten Steucrbeträge werden von der 
kantonalen Kriegsstcuervcrwaltung in den durch den Nundesbeschlilß bestimm» 
ten Fristen und an den vom eidgenössischen Finauzdepartemente festgesetzten 
Fälligkeitsterminen erhoben. 

Die gleiche Behörde besorgt den Bezug der au hinterzogenen Steuern, 
?lachsteuern und Bußen geschuldeten Beträge. 

Tchlußbeftnnmungen. 

Art. 31. — Das Finanzdepartement wird beauftragt, die notwendig 
erscheinenden Bestimmungen betreffend die eidgenössische Kriegssteuer zu er« 
lassen. 

Gegeben im Stantsrate zn Sitten, den 25. Februar 1921, um in Kraft 
zu treten nach eifolgter Genehmigung des eidgenössischen Finanzdepartementes. 

Der Präsident des Staatsrates: 
M. T r o i l l e t . 

Der Staatslanzler; 
OZw. A l l e r . 

Die vorgenannte Verordnung, welche am 22. April 1921 vom eidgenössi
schen Finanzdevaitemente genehmigt wurde, tritt sofort in Kraft. 

Sitten, den 17. Mai 1921. 

Der Viz«'Präfident des Staatsrates: 
I . Burgener. 

Der Vize-Stlllltslanzler: 
R. de Preux. 
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Beschluß 
bottt 23. März 1921, 

bezüglich der Volksabstimmung Über das Dekret vom 15. Januar 1821, 
welche« da» Finanzgefetz vom IN. November 1903 und da» Gesetz vom 
19. M a i 1888 über die Kontrolle der Mobiliarfteuer abändert und da« 
Gesetz vom 24. November 1800 über den Abzug der Schulden aufhebt. 

D e r S t a a t s r a t des K a n t o n s W a l l i s , 

I n Ausführung des Art. 30, Nr, 2 und 3 der Kantonsverfassnng; 

Auf Antrag des Departementes des Innern, 

B e s c h l i e ß t : 

Art. 1. — Die Urversammlungen sind auf Sonntag, den 17. April 1921, 
um IN 1/2 Uhr, einberufen, um sich über die Annahme oder die Verwerfung 
des vorgenannten Dekretes auszusvrechen. 

Art. 2. — Die Abstimmung findet mittelst geheimer Stimmabgabe statt 
durch einen gedruckten Zettel, worauf die vorgelegte Frage einzeln mit 
einem Ja für die Annahme oder mit einem Nein für die Verwerfung zu 
beantworten ist. 

Art. 3. — I n jeder Gemeinde oder Sektion wird gemäß dem uom De» 
partemente des Innern vorgeschriebenen Formulare ein Abstimmungsverbal 
angefertigt, dessen Genauigkeit die Mitglieder des Schreibamtes durch ihre 
Unterschrift bezeugen. 

Wenn in der einen oder der andern Kolonne des Abstimmungsverbals 
die eingetragenen Zahlen allfällig korrigiert oder durchgestrichen werden, 
sind diese in vollen Buchstaben zu wiederholen, so daß keinerlei Zweifel ob-
walten kann. 

Sofort nach vollendeter Abstimmung wird ein Doppel des Verbals 
an das Departement des Innern gesandt, während ein zweites Doppel dem 
Regierungsstatthalter des Bezirkes zu übermitteln ist, welcher dasselbe un» 
verzüglich mit einer Zusammenstellung des Gesamtergebnisses dem gleichen 
Departement« einzusenden hat, 

Verzögerungen in der Einsendung der Abstimmungsverbale werden mri 
einer Buße von 10 Franken belegt. 

Art. 4. — Die Stimmzettel sind nach Schluß der Auszählung vom 
Schreibamte in Umschläge zu legen, die geschlossen und durch Aufdrücken des 
Gemeindestempels an der Schließstelle versiegelt weiden. Dieselben müssen 
während vierzehn Tagen nach Ablauf der im Art, 5 festgesetzten Frist auf« 
bewahrt weiden. 
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Art. S. — Allfällige Beschwerden in betreff der Abstimmung sind innert 
fechs Tagen nach Veröffentlichung des Abstimmungsergebnisses schriftlich. an 
den Staatsrat zu richten. 

Art. 6. — Auf die gegenwärtige Abstimmung find die Vorschriften des 
Gesetzes vom 23. Mai 1908 und desjenigen vom 20. November 1912 betref
fend die Wahlen und Abstimmungen anwendbar. 

Gegeben im Staatsrate zu Sitten, den 23. März 1921, um ins Amtsblatt 
eingerückt Und an den Sonntagen, den 3., 10. und 17. April 1921, in allen 
Gemeinden des Kantons verlesen und angeschlagen zu werden. 

Der Präsident des Staatsrates: 
M. T i o i l l e t . 

Der Staatskanzler: 
Osw. A l l e t . , . ; 

Beschluß 
vom 9. April 1921, 

betreffend die obligatorische Impfung im Jahre 1921. 

D e r S t a a t s r a t des K a n t o n s W a l l i s , 

I n Vollziehung des Artikels 4 des Gesetzes vom 19. November 1885 
betreffend Impfzwang und Maßnahmen gegen die Verbreitung der Pocken» 
krankheit; , 

Auf Antrag des Departementes des Innern, 

Beschl ießt: 

Art, 1. — Die amtliche Impfung wird vom 1. Mai bis zum 1. Oktober 
stattfinden. Die Kosten fallen zu Lasteu der Gemeinden. 

Art, 2. — Der Impfung sind alle Kinder und alle Personen unterworfen, 
die noch nicht geimpft worden sind. 

Art. 3. — Die Impfung wird vom Bezirlsarzt vorgenommen, 'der fich 
den nötigen Impfstoff vom Schweizerischen balteriologischen Institut in Vern 
zu beschaffen hat. 

Art, 4. — Die Gemeindeverwaltungen haben dem Bezirksarzte bis 
zum 1, nächsten Mai ein in zwei Doppeln ausgefertigtes Namensveizeichnis 
der Kinder nnd, eintretendenfalls, der noch zu impfenden Personen einzn« 
händigen. 
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Art. 6. — Im Einverständnis mit dem Impfarzte machen die Gemeinde« 
rate, mittelst Veröffentlichung am gewöhnlichen Ausrufungsorte, Tag, Ort 
und Stunde bekannt, an welchem die Impfung und die Prüfung der erzielten 
Erfolge stattfinden. 

Art. 6. — Die Bezirksärzte haben dem Departement des Innern bis 
zum 1. Dezember 1921 einen allgemeinen Bericht über die Vollziehung 
des gegenwärtigen Be/chluffes und über die erzielten Erfolge einzureichen. 

Art. 7. — Die vom Impfarzte zu beziehende Gebühr ist anf Fr. 1.— 
für jede Person festgesetzt. 

Wenn die vom Arzte bezogenen Gebühren für die Impfungen in der Ge» 
meinde nicht Fr. 20 ergeben,' die Kilomet^rentschadigung nicht inbegriffjen, 
sind die Gemeinden gehalten, diesen Betrag aufzurunden. 

Die Kilometerentschädigung für Hin» und Rückreise wird mit Fr. 0.60 
auf Eisenbahn und Fr. 1.— auf Straßen berechnet. Außerdem sind die Ge-
meinden, welche nicht an der Eisenbahn liegen, verpflichtet, dem Arzte ein 
Pferd oder ein Fuhrwerk für die Hin« und Rückreise zu verschaffen. 

Art. 8. — WiderHandlungen gegen den gegenwärtigen Beschluß werden 
gemäß dem vorgenannten Gesetze bestraft. 

So beschlossen im Staatsrate zu Sitten, den 9. April 1921, um ins Amts» 
blatt eingerückt und in allen Gemeinden des Kantons veröffentlicht und 
angeschlagen zu werden. 

Der Präsident des Staatsrates: 
M. T r o l l t e t . 

Der Vize°Staatslanzler: 
• R. de P r e u x . 

Beschluß 
vom 19. Apri l 1921, 

betreffend die Festsetzung des Aerztetarifs für die Verficher« 
ten der Schweizerischen Unfallverficherungsanstalt. 

D e r S t a a t s r a t des K a n t o n s W a l l i s , 

Eingesehen die Art. 22, Abs. 1, und Art. 73 des Bnndesgesetzes über die 
Kranken' und ^Unfallversicherung: 

Eingesehen die Vorschläge der Schweiz. Unfallverficherungsanstalt! 

Nach Befragung der Walliser Aerztegesellschaft; 
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Uuf Antrag des Dcpartementes des Innern, 

B e s c h l i e ß t : 

Art. 1. — Der Entwurf für den Tarif vom 1. Ichiuar 1921, vorge
schlagen von der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt in Luzern urib 
festgesetzt nach dem Uebereinlommen der Schweizerischen Unfallversicherungs« 
anstatt und der Schweizerischen Aerztekommission, ist als vorläufiger kanto« 
naler Tarif für die ärztliche Vehnndlung der Versicherten der Schweizerischen 
Unfallversicherungsanstalt mit Rückwirkung auf den 1. Januar 1921 »nge» 
nommen worden. 

So gegeben im Staatsrate zu Sitten, den 9. April 1921, um ins Amts« 
Blatt eingerückt und in allen Gemeinden des Kantons am Sonntag, ben 
1. Mai, .veröffentlicht zu werden. 

Der Präsident des Staatsrates: 
M. T r o l l t e t . 

Der Staatskanzler: 
Osw. A l l e t . 

Beschluß 
vom 27. April 1921, 

betreffend die Volksabstimmung vom 22. M a i 1921 über den Vundesbe» 
fchluß vom 14. Februar 1821 betreffend die Aufnahme eines Ar t . 5? bis 
und eines Art . 3?ter in die Bundesverfassung (Automobil» und Fahr

rabverkehr, Luftschiffahrt. 

D e r S t a a t s r a t des K a n t o n s W a l l i s , 

Nach Einsicht des Art. 89 der Bundesverfassung; 

Nach Einsicht des Bundesgesetzes vom 19. Jul i 1872 über die Wahlen 
und eidgenössischen Abstimmungen, sowie derjenigen vom 20. Dezember 1888, 
betreffend Abänderung des Art. 4 des vorgenannten Gesetzes, und vom 
30, März 1900 betreffend Erleichterung der Ausübung des Stimmrechts und 
Vereinfachung des Wahlverfahrens; 

Nach Einsicht des Art. 11 des Bundesgesetzes vom 17. Juni 1874, betref. 
fend die Volksabstimmung über die Gesetze und Bundesbeschlüfse, welcher 
jeden Kanton mit der Unordnung der Abstimmung auf seinem Gebiete l>e» 
auftragt; 
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Nach Einsicht des Bundesratsbeschlusses vom 12. Oktober 1920, welcher 
die Vollsllbstimmung auf Sonntag, den 30. Januar 1921, festsetzt; 

Nach Einsicht des kantonalen Gesetzes vom 23. Mai 1908 und des» 
jenigen vom 20. November 1912 über die Wahlen und Abstimmungen: 

' Auf ten Antrag des Departements des Innern, 

Beschließt: 

Art. 1. — Die Urversammlungen sind auf Sonntag, den 22. Mai 1921, um 
10 1/2 Uhr, einberufen, um sich über die Annahme oder die Verwerfung des 
obgenannten Bundesbes6)lusses auszusprechen, 

> Art. 2. — - Stimmberechtigt ist jeder Schweizer mit zurückgelegtem zwan» 
zigsten Alteröjahr und welcher übrigens vom Aktiv-Bürgerrecht durch die 
Gesetzgebung des Kantons nicht ausgeschlossen ist. 

Wenn in dieser Beziehung begründete Zweifel vorliegen, fo muß jener, 
welcher an der Abstimninng teilnehmen will, beweisen, daß er dieses Recht 
besitzt. 

Art. 3. — Der Schweizerbürger übt sein Wahlrecht im Orte aus, wo er 
sich aufhält, sei, es als itantonsbürger, fei es als sich aufhaltender (wohn« 
süffiger) Bürger. 

Art. 4. — Die Post-, Telegraph«, Zoll», Eisenbahn« und Dampfschiff« 
Beamten und «Angestellten, sowie die Bürger, die durch die Ausübung 
der ihnen obliegenden Pflicht«» nnd Amtsvcrrichtungen verhindert sind, an 
der gewöhnlichen Sonntagsabstimmung teilzunehmen, können von dem Art. 3 
des kantonalen Gesetzes vom 30. November 1912 und den einschlägigen Be« 
stimmungen der oberwähnten eidgenössischen Gesetze Gebrauch Machen. 

Art. 5. — Der Bundesbcschluß, welcher Gegenstand der Abstimmung 
bildet, sowie die Stimmzettel, sind bei dem Gemeindepräsidenten hinter« 
legt, welcher znr gehörigen Zeit jedem stimmfähigen Bürger ein Exemplar 
zustellen muß. 

Art. G. — Jeder Attivbürger, welcher in einer Gemeinde wirklich Wohn« 
sitz hat, muß von Amtes wegen auf die Wahlliste dieser Gemeinde einge» 
schrieben werden, und, wenn er Übergängen wurde, muß «r nichtsdestoweniger 
zur Abstimmung zugelassen werden, wofern die kompetente Behörde nicht 
den Beweis befitzt, daß er durch die kantonale Gesetzgebung vom Aktiv« 
bütgeirecht ausgeschlossen ist. 

Art. 7. — Die Listen oder Wahlregister müssen wenigstens während einer 
Woche vor der Abstimmung öffentlich ausgestellt werden, damit die Wähler 
genügende Kenntnis davon nehmen können. 

Art. 8. — Das Stimmen durch Vollmacht ist untersagt. 
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Art. 9. — Die Abstimmung, hat geheim und durch Abgabe eines ge» 
druckten Stimmzettels zu erfolgen, auf dem man entweder ein „ J a " für die 
Annahme oder ein „Nein" für die Verwerfung schreibt. 

Art. 10. — I n jeder Gemeinde oder Sektion wird gemäß Hem vom De;» 
partemente des Innern vorgefchriebenen Formulare ein Abstimmungsverbal 
ausgefertigt, dessen Genauigkeit die Mitglieder des kompetenten Schreib»« 
amtes durch ihre Unterschrift bezeugen. 

Wenn die «uf die eine oder die andere Kolonne des Verbals eittgetiage» 
nen Zahlen korrigiert oder ausgestrichen werden, müssen sie, um leinen 
Zweifel übrig zu lassen, unten gänzlich in Buchstaben wiederholt werden. 

Sogleich nach vollendeter Abstimmung wird ein Doppel des Verbals 
an das kantonale Departement des Innern gesandt, während ein zweites Dop» 
pel sogleich dem Regierungsstatthalter des Bezirkes zu übermitteln ist, der 
dasselbe ohne Verzögerung mit einer Zusammenstellung des Gesamtergeb» 
nisses dem gleichen Departement einzusenden hat. 

Art. 11. — Die Gemeindebehörden müssen sogleich und unter Strafe 
durch telegraphische Depesche das Departement des Innern über das Ab* 
stlmmungsresultat benachrichtigen. 

Die Verzögerung in der Ginsendung der Verbale und der telegraphischen 
Depeschen wird mit Geldbußen bis auf 100 Fr. bestraft, 

Art. 12. — Die Stimmzettel müssen sorgfältig aufbewahrt werden.,Die« 
selben werden durch die betreffenden Schreibämter gehörig in versiegelte 
und getrennte Umschläge gelegt und an das Departement des Innern ge» 
schickt, um daselbst zur Verfügung der Bundesbehötden gehalten zu werden. 

Art. 13. — Die Beschwerden, welche in betreff der Abstimmung erhoben 
werden könnten, müssen innerhalb der Frist von sechs Tagen, von jenejm 
Tage an gerechnet, wo das Resultat amtlich veröffentlicht wird, schriftlich 
an den Staatsrat gefandt werden. 

Art. 14. — Für alle durch gegenwärtigen Beschluß nicht vorgesehenen Fäll« 
hat mau sich nach der einschlägigen Bundesgesetzgebung und, nach dem fant-
tonalen Gesetze vom 23. Mai 1908 und dem Abänderungsgesetze vom 20. Vio» 
vember 1912 über die Abstimmungen und .Wahlen zu richten. 

Gegeben im Staatsrate zu Sitten, den 27. April 1921, um ins Amtsblatt 
eingerückt und an den Sonntagen, den 8., 15. und 22. Mai 1921, in allen 
Gemeinden des Kantons verlesen und angeschlagen zu werden. 

Der Präsident des Staatsrate«: 
M. T r o t t l e t . 

Der Staatstanzler: 
Oslo. A l l e t . 
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Beschluß 
vom 30. April 1921, 

betreffend die Maßnahmen gegen die Arbeitslosigkeit. 

D e r S t a a t Z r a t des K a n t o n s W a l l i s , 

Eingesehen den Bundesratsbeschluß vom 19. Februar 1921 betreffend 
die Maßnahmen, die zu treffen sind, um der Arbeitslosigkeit vorzubeugen; 

Eingesehen die Notwendigkeit, daß unverzüglich neue Arbeiten anzu» 
fangen sind, um Arbeitslose zu beschäftigen. 

Auf Antrag des Departements des Innern, 

B e s c h l i e ß t : 

Art. 1. — Mit Unterstützung der Eidgenossenschaft kommt der Kanton 
Wallis den Gemeinden zu Hülfe inbezug auf die Maßnahmen, die sie zur 
Bekämpfung der Arbeitslosigkeit treffen. 

Er gewährt zu diesem Zwecke, in den Grenzen der von Bund und Kan-
ton vorgesehenen Kredite, Beisteuern im Betrage von höchstens 10 °/o der Ge< 
famtlosten der Arbeiten, die durch die Gemeindebehörden unternommien 
werben, um die Arbeitslosen zu beschäftigen. 

Er gewahrt für den Bau von Wohnhäusern ebenfalls Beisteuern, die 
höchstens 5 °/o der Gesamttosten für den Bau betragen können. 

Art. 2. — Diese Beisteuern werden nur gewährt, wenn die Kosten 
der Arbeiten Fr, 2000 übersteigen. Sie werden auf Grundlage der hinter» 
legten Voranschläge bestimmt. 

Art. 3. — I n allen Fällen ist die Beisteuer des Kantons abhängig von 
der Beteiligung der Gemeinde an den Gesamtkosten der Arbeiten oder an 
den Baukosten und zwar muß der Gemeindebeitrag dem des Staates min
destens gleichkommen. Der Bund gewährt Beisteuern, hie denen des Staates 
und der Gemeinden gleichkommen. 

Art. 4. — Die Beisteuern, die allenfalls von Drittpersonen gewährt 
werden, können die Beisteuern der Gemeinden ersetzen. 

Art. 5. — Die Höhe der Beisteuern wird nach der Natur und den Vor» 
teilen bestimmt, die die unternommenen Arbeiten für die Bekämpfung der 
Arbeitslosigkeit bieten. 

Art. 6. — Die im Art. 1 des gegenwärtigen Beschlusses vorgesehenen 
Beisteuern werden nur für jene Arbeiten gewährt, welche die gewöhnlichen 
Bundesbeisteuern nicht in Anspruch nehmen. 
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(Sine Ausnahme bilden die ^Meliorationsarbeiten, die infolge ihrer 
wirtschaftlichen Bedeutung besondere Aufmerksamkeit verdienen, 

Art. 7. — Für den Bau von Wohnhäusern werden in erster Linie Pro« 
jekte in Aussicht genommen, die ittbezug auf den BaukostenprciZ am besten 
geeignet sind, die Wohnungsnot zu lindern. 

Art. 8. — Für die Beisteuern, die zu Gunsten des Wohnungsbaues ge< 
währt werden, haben Bund, Kanton und Gemeinde» im Verhältnis ihrer 
Teilnahme eine Forderung, die gemäß Art, 959 des Z. G. B. i>n Grun,d» 
buch vorgemerkt werden muß, für die Hälfte des Reingewinnes, welcher in« 
nerhalb 15 Jahren, gerechnet vom Tage der Vormerkung, durch Ueber» 
tragung des Eigentums erzielt worden ist. 

Unter Reingewinn, ist der Unterschied zwischen Verkaufspreis und Selbst« 
kostenpreis zu verstehen und unter Selbstkostenpreis der Preis der Liegen« 
schaft (Baugrund und Bau), weniger die im Art, 2 des gegenwärtigen Be
schlusses vorgesehene Beisteuer. 

Art. 9. — Die im Artikel 1 und 2 des gegenwärtigen Beschlusses vor» 
gesehenen Beisteuern können nur bewilligt werden, wenn die zur Aus» 
führung des ganzen Projektes notwendigen finanziellen Hilfsmittel zuge» 
sichert sind. 

Art. IN, — Jedes Gesuch, das die Erlangung von Beisteuern in vor» 
genanntem Sinne zum Zwecke hat, muß bis spätestens zum 15. Juni 1921 
dem Departement des Innern eingereicht werden. Jedem Gesuch müssen 
folgende Belegstücke beigelegt sein: 

a] Detaillierter Plan der Arbeiten oder der Bauten,' 
b) Detaillierter Voranschlag der zu unternehmenden Arbeiten; 
c.) Technischer Rapport; 
d) Erklärung der Gemeinde, daß die finanziellen Hilfsmittel zur Aus» 

führung des Projektes zugesichert sind; 
e) Anfang und Dauer der auszuführenden Arbeiten. 

Die genannten Belegstücke muffen im Doppel hinterlegt werden, wenn 
es fich um die genannten Arbeiten betreffend die Arbeitslosigkeit handelt, 
und in einem Exemplar, wenn es sich um Wohnungsbauten oder um Um» 
gestaltung von Gebäuden handelt. 

Art. 12. — Der gegenwärtige Beschluß muß in der nächsten Mai-Session 
dem Großen Rate zur Genehmigung unterbreitet weiden. 

So beschlossen im Staatsrate zu Sitten, den 30. April 1921, um ins 
Amtsblatt eingerückt und in allen Gemeinden des Kantons veröffentlicht 
zu weiden. 

Der Präsident des Staatsrates: 
M. T r o i l l e t. 

Der Staatskanzler: 
i Osw. A l l et. 

13 
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Der Große Rat des Kantons hat in seiner Sitzung vom 21. Mai 1921 
vorstehenden Beschluß genehmigt. 

Der Präsident des Großen Rates: 
G. Tab ' i n . 

Die Schriftführer: 
L. H a l l e n b a r t e r. — Cyr. G « r b. 

Beschluß 
vom 10. Mai 1921, 

, D e r S t a a t s r a t des K a n t o n s W a l l i s , 

Nach Ginsicht des Ergebnisses der Volksabstimmung vom 17. April 1921, 
aus welchem hervorgeht, daß das Dekret vom 15. Januar 1921, welches 
das Finanzgefetz vom 1«. November 1903 und das Gesetz vom 19. Mai 1899 
über die Kontrolle der Mobiliarsteuer abändert und das Gesetz vom 24. No< 
vember 190(1 über den Abzug der Schulden aufhebt, mit 9740 J a gegen 
5328 N e i n auf 15,164 gültige Stimmen angenommen worden ist; 

Eingesehen, daß innert der gesetzlichen Frist keine Einsprache gegen 
die Abstimmung erhoben wurde; 

Nach Einsicht des Artikels 53, Ziffer 2, der Kantönsverfassung, 

B e s c h l i e ß t : 

Das obgenannte Dekret vom 15. Januar 1921, welches das Finanz» 
geseh vom 10. November 1903 und das Gesetz vom 19. Mai 1899 über 
die Kontrolle der Mobiliarsteuer abändert und das Gesetz vom 24. Novem
ber 1900 über den Abzug der Schulden aufhebt, ist vollziehbar erklärt und 
tritt sofort in Kraft. 

Gegeben im Staatsrate zu Sitten, den 10. Mai 1921, um ins Amts« 
blatt eingerückt und Sonntag, den 15. laufenden Mai in allen Gemeinden 
des Kantons veröffentlicht zu werden. 

Der Präsident des Staatsrates: 
I . B u r g e n e r . 

Der Staatslanzler: 
i ' Osw. A l l e t . 
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Dekret 
vom 12. Mlli 1921, i 

betreffend Ausrichtung von kantonalen Beisteuern an die 
beteiligten Gemeinden und Genossenschaften für Entwiif« 

serungsarbeiten m der Rhoneebene. 

D e r G r o ß e R a t des K a n t o n s W a l l i s , 

Eingesehen das allgemeine Interesse, das .die Entwässernngsarbeiten in 
der Rhoneebene für den Kanton bieten; 

Eingesehen die bedeutende Erhöhung der Arbeitslöhne und die Verteuerung 
aller Baumaterialien; 

Eingesehen die Zuschlagsbeitrcige, die von der Bundesversammlung bc-
reits bewilligt worden sind; 

Willens, den Gemeinden, welche diese Arbeiten unternommen, wirksam 
zu Hülfe zu kommen; , 

Auf Antrag des Staatsrates, 

V e r o r d n e t : ; 

Art. 1. — Die Kantonsbeisteuer, die den Entwasserungsunternehmungen 
in der Rhoneebene: , > ; ; 

Visp-Raron, 
Sittcn-Riddes, 
Saillon-Fullh und 
Riddes-Martinnch 

geschuldet siud, werden im Verhältnis des Fortschreitens der Arbeiten aus» 
bezahlt, ' : ! , i ; • , 

Art, 2. — Um den Vollzug dieses Dekretes zu ermöglichen, wird 'der 
Staat eine Anleihe von Fr. 2,500,000 aufnehmen, 

Art, 3, — Die beteiligten Gemeinden und Genossenschaften übernehmen 
einen Zins von 3 o/0 der jährlichen Vorschüsse, die den zehnten Teil der wirk» 
lichen Gesamtausgaben des Unternehmens überschreiten sollten. 

Art. 4. — Die Dekrete vom 19. Mai 1910, betreffend Entsumpfung der 
Rhoneebene auf dem Gebiet der .Gemeinden Saillon und Fully; 

13. November 1915, betreffend die Entwässerung der Rhoneebene von 
Niddes nach Martinack); 

19. Mai 1917, betreffend die Entwässerung der Rhoneebene Visp-Raron, 
auf Gebiet der Gemeinden Ehholz, Visp, Baltfchiedcr, Niedergesteln und 
Raron; 
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22. November 1919, betreffend die Entwässerung der Rhoneebene von 
Sitten nach Riddes, auf Gebiet der Gemeinden Sitten, Gundis, Vetroz, Ar» 
don, Chamoson, Leytion und Saillon, sind im Sinne der Bestimmungen 
des vorliegenden Dekretes abgeändert. 

So gegeben im Großen Rate, zu Sitten, den 12. Mai 1921, 

Der Präsident des Großen Rates: 
G. T a b i n . 

Die Schriftführer: 
L. H a l l e n b a r t e r. — Cyr. G a r d. 

D e r S t a a t s r a t ,des K a n t o n s W a l l i s 

B e s c h l i e ß t : 

Vorstehendes Delret soll ins Amtsblatt eingerückt und Sonntag, den 
7. August 1921, in allen Gemeinden des Kantons veröffentlicht werben. 

Gegeben im Staatsrate zu Sitten, den 2. August 1921. 

Der Präsident des Staatsratcs: 
I . B u r g e n e r . 

Der Staatslanzler: 
Qsw. A l l et. 

Dekret 
vom 17. Mai 1921, 

betreffend den Neubau der RhonebrUcke in Pfyn, auf der 
Kantonsftraße St. Gingolph—Vrig. 

D e r Große R a t d e s K a n t o n s W a l l i s , 

' I n Anbetracht des Interesses, welches der Neubau der Rhonebrücke 
auf "der Kantonsstraße St-Gingolph—Brig, bei Pfyn, Gebiet der Gemeinde 
Siders, bietet; 

Eingesehen den Bericht des Baudepartementes über die Dringlichkeit, 
für die öffentliche Sicherheit den Neubau dieser Brücke vorzunehmen; 

Eingesehen die Bestimmungen des Gesetzes born 1. Dezember 1904 über 
Klassifikation und Bau der Straßen; 

Auf Antrag des Staatsrates, 
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V e r o r d n e t : 

Art. 1. — Der Neubau der Rhonebrücke auf der Kantonsstraße St. Gin» 
golph—Br,g, bei Siders, ist als Wert öffentlichen Nutzens erklärt. 

Gemäß den vom Baudepartemente aufgestellten Plänen und Kosten-
berechnungen belaufen sich die Baukosten auf Fr. 236,000.— zu Lasten des 
Staates. 

Art. 2. — Das vorliegende Dekret tritt, weil nicht von allgemeiner Trag» 
weite, sofort in Kraft. 

So gegeben im Großen Rate, zu Sitten, den 17. Mai 1921. 

Der Präsident des Großen Ratts: 
G. T a b i n . . 

Die Schriftführer: 
L. H a l l e n b n r t e r. — Chr. G ard . 

D e r S t a a t s r a t des K a n t o n s W a l l i s 

B e s c h l i e ß t : 

Vorstehendes Dekret soll ins Amtsblatt eingerückt und Sonntag, den 
24. I n l i 1921, in allen Gemeinden des Kantons veröffentlicht werden. 

Gegeben im Staatsratc zu Sitten, den 15. Jul i 1921. 

Der Präsident des Staatsrates: 
I . V u r g e n e r. 

Der Staatskanzler: 
; - Osw. A l l e t . 

Dekret 
vom 19. Mai 1921, 

betreffend die Korrektion des Wildbaches von Alesses. 

D e r G r o ß e R a t des K a n t o n s W a l l i s , 

I n Vollziehung des Gesetzes vom 25. November 1896 betreffend die 
Korrektion der Flüsse und ihrer Seitengewässer; 

Eingesehen das Gesuch der Gemeinde Dorßnaz; 

Eingesehen die vom Baudepartement gemachten Pläne und Voranschläge, 
welche vom Staatsrat genehmigt wurden; 
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Eingesehen den Beschluß des eidgenössischen Departementes des Innern 
vom 23, März 1921 betreffend Zufichernng eines Bnndesbeitrages von 
33 1/3 -°/o der in der Talsohle auszuführenden Arbeiten und 40 °/b für die-
jenigen im Gebirge der wirklichen Kosten bis zum Maximum von Fr, 21,140 

^ zur Ausführung dieser Arbeiten, deren Voranschlag Fr. 60,000 beträgt; 
Auf Antrag des Stantsrates, 

B e s c h l i e ß t : 

Art. 1. — Die Korrektion des Wildbaches von Alesses, die aus dem 
Gebiete der Gemeinde von Dorennz entworfen ist, wird als Werk öffeut» 
lichen Nutzens erklärt. 

Art. 2. — Die Kosten diefer Arbeiten, die auf Fr. 60,000 geschätzt wer» 
den, sind «on der Gemeinde Dorsnaz zu tragen. 

Art. 3. — Kraft des Art. 5 des vorerwähnten Gesetzes leistet der Staat 
an diese Kosten einen Beitrag von 20 °/o der wirklichen Ausgaben, 

Art. 4. — Die Auszahlung dieses Beitrages erfolgt im Berhältuis des 
Fortfchreitens der Arbeiten in Jahresraten von höchstens Fr, 6000 und 
soweit der Staat über die nötigen Kredite verfügt. 

Art. 5. — Die Arbeiten müssen innerhalb einer Frist von drei Iahreu 
nach Veröffentlichung des Dekretes beendigt sein. 

Die Gemeinde Dorenaz hat den Vorschuß für den Beitrag des Bundes 
und des Staates zu übernehmen. 

Sie kann so die in Aussicht genommeneu Arbeiteu innerhalb einer kür
zern Frist nusführen, als sie oben festgesetzt ist. 

Art. 6. — Gegenwärtiges Dekret tritt als nicht allgemein verbindlicher 
Natur sofort in Kraft. 

So gegeben oom Großen Rate zu Sitten, den 19. Mai 1921. 

Der Präsident des Großen Rates: 
G. T a b i n . 

Die Schriftführer: 
L. H a l l e n b a r t e r . — Cyr. G arb. 

D e r S t a a t s r a t des K a n t o n s W a l l i s 
B e s c h l i e ß t : 

Vorstehendes Dekret soll ins Amtsblatt eingerückt und Sonntag, den 
24. Juli 1921, in allen Gemeinden des Kantons veröffentlicht werden. 

Gegeben im Staatsrntc zu Sitten, den 15, Juli 1921. 

Der Präsident des Staatsrates: 
I . B u r g e n e r . 

Der Staatskanzler: 
Qsw. A l l e t . 
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Der Staatsrat des Kantons Wallis, 
Nach Einsicht der am 30. Apri l 1921 eingegangenen und von den be> 

vollmächtigten Vertretern der konservativen Partei für die Nationalrats, 
wählen vom 26. Oktober 1919 unterzeichneten Mitteilung, welche Vertreter, 
von dem ihnen durch den Art, 25 des Bundesgesetzes vom 14, Februar 1919 
betreffend die Nationalratswahlen zukommenden Recht Gebrauch machend, 
die Kantonsregierung in Kenntnis setzen, daß sie an Stelle des rücktretenÄen 
Herrn Joseph Kuntschen, Herrn Cyrille Pitteloud, Prafelt des Bezirkes 
Qrnng, in Sitten, als Nationalrat vorgeschlagen, 

E r k l ä r t 

Herrn Cyrille Pitteloud, Regierungsstattyalter des Bezirkes Ering, in 
Sitten, als Abgeordneten des Kantons auf den Nationalrat. 

Gegeben im Staatsrat zu Sitten, den 19. Mai 1921, um ins Amtsblatt 
eingerückt und Sonntag, den 29. Mai 1921, in allen Gemeinden des Kan» 
tons veröffentlicht zu werden. 

Der Präsident des Staatsrates: 
I . B u r g e n e r. 

Der Vize°Staatskanzler: 
R. de P r e u x . 

Dekret 
vom 20. Mai 1921, 

betreffend die Abänderung der Geschäftsordnung fUr den 
Großen Rat. vom 2«. Mai 1815. 

D e r G r o ß e R a t des K a n t o n s W a l l i s , 

Eingesehen die Notwendigkeit, die Entschädigung der Mitglieder des 
Großen Rates mit den gegenwärtigen Lebensbedingungen in Einklang zu 
bringen; 

Auf Antrag des Staatsrates, 

B e s c h l i e ß t : 

Art. 1. — Die Artikel 62 und 63 der Geschäftsordnung für den Großen 
Rat vom 20. Mai 1915 werden abgeändert wie folgt: 

Art, 62, — Die Mitglieder des Großen Rates beziehen für jede Sitzung, 
in der fie anwesend sind, ein Sitzungsgeld von Fr, 10, 
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Der Präsident und die Schriftführer erhalten ein solches von Fr. 20 
für jede Vormittagsfitzung, Für Nachmittagsfitzungen beziehen sie Fr. IN. 

Die Mitglieder von Kommissionen beziehen für jeden Tag außerhalb der 
Session ein Sitzungsgeld von Fr. 15. 

Für Kommissionssitzungen während den Sessionen werden mir allfällige 
Reiseauslagen vergütet. 

Die Schriftführer beziehen für jeden Tag, den sie außerhalb der Session 
auf die Reinschrift des Protokolls verwenden, ein Sitzungsgcld von Fr, 15. 

Art. 63. — Die Reifeentschädiguug beträgt für jeden Tag und für jeden 
Bahnlilometer auf schweizerische» Bundesbahnen 20 Rappen und für jeden 
Wegkilometer oder Bahnkilometer auf den Bergbahnen G0 Rappen, mit der 
Einschränkung jedoch, daß, mit Ausnahme des ersten und letzten Tages der 
Session, diese Entschädigung 10 Franken nicht übersteigen darf. 

Für die Rückreise wird keine Entschädigung gewährt. 

Art. 2. — Der Artikel 64 der Gcschästsordnnng des Großen Rates ist 
aufgehoben. 

Art. 3. — Das gegenwärtige Dekret tritt sofort in Kraft. 

So gegeben im Großen Rate, zu Sitten, den 20. Älai 1921. 

Der Präsident des Großen Rates: 
G. T a b i n . 

Die Schriftführer: 

I . H a l l e n b a r t c r. — Cnr. Ward. 

D e r S t a a t s r a t Hes K a n t o n s W a l l i s 

B e s c h l i e ß t : 

Vorstehendes Dekret soll ins Amtsblatt eingerückt und Sonntag, den 
7. August 1921, iu allen Gemeinden des Kantons veröffentlicht werden. 

Gegeben im Staatsrate zu Sitten, den 2. August 1921. 

Der Präsident des Staatsrates: 
I . B u r g e n e r. 

Der Staatslanzler: 
! Qsw. A l l et. 



Dekret 
betreffend die teilweife Abänderung des Dekretes vom 19. 
November 182V, welches die Gerichtsbarkeit der Einleiwngs« 

richter festsetzt. 

D e r Große R a t des K a n t o n s W a l l i s , 

I n Vollziehung der Artikel 2 und 392 der Zivilprozeßordnung; 

Eingesehen das Protokoll der Großratssitzung vorn 22. November 1919; 

Auf Antrag des Staatsrates, 

B e s c h l i e ß t : 

Art. 1. — Art. 2, lit. g linb i des ougeilnnnten Dekretes vom 19; Novem» 
ber 1920 wird abgeändert wie folgt: 

g) für die Bezirke Martinach und St. Moritz, mit Sitz in Martinach-Stadt. 
Für die Instruktion und die Verhandlungen der im Bezirke hängigen 
Händel begeben sich die Einleitnngsrichter und das Krcisgericht an den 
Hauptoit dieses Bezirkes; 

i) für den Bezirk Monthch, mit Sitz in Monthey. 

Art. 2. — Art. 5 ist widerrufen. 

So vom Großen Rate gegeben zu Sitten, den 17. Mai 1921. 
Der Präsident des Großen Rates: 

G. T a b i n . 

Die Schriftführer: 
L. H a l l e n b a r t c r. — Chr. G a r d. 

D e r S ' t a a t s r a t des K a n t o n s W a l l i s . 

B e s c h l i e ß t : 

Vorstehendes Dekret wird ins Amtsblatt eingerückt, um Sonntag den 
3. Jul i 1921 in allen Gemeinden des Kantons veröffentlicht zu werden. 

So gegeben im Staatsrate zn Sitten, den 27. Juni 1921. 

Der Präsident des Staatsrates: 
I . B u r g e n e r. 

Der Staatslanzler: 
Qsw. Al le r . 
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Dekret 
vom 21. Mlli 1921, 

betreffend die auszuführenden Arbeiten und den Unterhalt 
der Kantonsftraße Sembrancher«Vagnes. 

D e r G r o ß e R a t des K a n t o n s W a l l i s , 

I n Erträgung der großen Gefahr, welche dem öffentlichen Verkehr durch 
den gegenwärtigen Zustand der Kantonsstraße Sembrnncher-Bagnes droht; 

Nach Einsicht der Art, 3 und 23 des Gesetzes vom 1. Dezember 1904 über 
die Klassifikation, Bau, Unterhalt und Polizei der Straßen; 

Auf Antrag des Staatsrates, 

V e r o r d n e t : 

Art. 1, — Der Unterhalt der Kantonsstraße Sembrancher-Bagnes ist als 
Werk öffentlichen Nutzens erklärt. 

Art. 2. — Nach dem vom Baudepartemente aufgestellten Voranschlag sind 
die Kosten der in Aussicht genommenen Arbeiten aus Fr. 175,000,— berechnet. 

Art. 3. — Das vorliegende Dekret tritt, weil nicht von allgemeiner 
Tragweite, sofort in Kraft. 

So gegeben im Großen Rate, zu Sitten, den 21, Mai 1921. 

Der Präsident des Großen Rates: 
G. T a b i n . 

Die Schriftführer: 
L. H a l l e n b a r t e r. — Cyr, G a r d. 

\ • D e r S t a a t s r a t des K a n t o n s W a l l i s 

B e s c h l i e ß t : 

Vorstehendes Dekret soll ins Amtsblatt eingerückt und Sonntag, den 
24. Iull 1921, in allen Gemeinden des Kantons veröffentlicht werden. 

Gegeben im Staatsrate zu Sitten, den 15. Juli 1921. 

Der Präsident des Staatsrates: 
I . B u r g e n e r. 

Der Stantskanzler: 
Osw, A l l e t . 
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Wanderung 
des Neglementes der Wallifer Kantonalbank. 

D e r Große R a t d e s K a n t o n s W a l l i s , 

Auf Antrag des Stantsrates, 

B e s c h l i e ß t : 

Einziger Artikel. — Die nachfolgenden Artikel des Reglementes der Kan« 
tonalbant uom 23. Mai 1918 sind abgeändert und erhalten folgenden neuen 
Wortlaut: 

Art. 4. — Die Kantonalbauk wird rechtskräftig verpflichtet: 
a) Durch die Kollettiuunterfchrift eines Mitgliedes der BanNommiffion 

und des Direktors oder Unterdireltors. 
b) I m Falle der Verhinderung des Mitgliedes der Vantkommiffion, durch 

die Kcllcktivuntcrfchrift des Direktors und des Unterdireltors. 

Die Unterschrift des Kassiers verpflichtet die Anstalt in den Geschäfts» 
Verrichtungen und des Kafsadienstes; die Agenten in den Geschäftsverrich« 
tuugen ihres Bereiches. 

Die Banklommifsion kann die Unterschrift derjenigen Schriftstücke, welche 
für die Bank keine Verpflichtungen schaffen, einem Direktor oder den Buch» 
Haltern der interessierten Dienstzwcigc anvertrauen. 

Vorbehalten sind die Verfügungen des Art. 21 betreffend die Kupontitel. 

Art. 10. — Die Minimaleinläge beträgt 2 Franken, und das Maximal-
guthaben auf ein Büchlein 10,000 Franken. 

Dieser Maximalbetrag kann durch Beschluß des Verwaltungsrates herab» 
gesetzt werden. 

Niemand kann mehr als ein Büchlein besitzen. 
Die Zinsen werden am 31. Dezember eines jeden Jahres kapitalisiert, 

sie laufen von dem der Einlegung folgenden Tage an. 
Für ein Guthaben unter 5 Franken wird kein Zins vergütet. 
Die Bank übernimmt die Purtofpefen der Bareinlagen und diejenigen der 

Rücksendung der zur Einschreibung der Einlagen vorgelegten Büchlein. 
Die Po'rtospesen für Rnckbezüge trägt der Kunde. 
Art. 11. — Die Rückzahlungen erfolgen: 
1. Auf Verlangen, bis zu 500 Franken; 
2. Mittelst achttägiger Kündigung für die Summen von 500 bis 1000 Fr.; 
3. Mittelst siinfzehntägiger Kündigung für die Summen von 1000 bis 

2000 Franken; 
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4. Mittelst emmonatlicher Kündigung für die Summen von 2000 bis 
5000 Franken; 

5, Mittelst dreimonatlicher Kündigung für Summen über 5000 Franken. 
Es können auf Verlangen, im Zeitraume von acht Tagen in einem oder 

in mehreren, Bezügen höchstens 500 Franken und höchstens 5000 Franken in 
weniger als drei Monaten zurückgezogen werden, 

Art. 16, — Die von dem Bestand an Hypothekardarlehen der Anstalt 
garantierten Pfandbriefe (Art. 916 und ff. des I . G. B,) können bis zur 
Höhe von zwei Dritteln des Gesamtbetrages dieser Darlehen, mit jährlichen 
Zinsabfchnitten, mit Fälligkeit Ende eines Monats versehenen Stücken von 
100 Fr. und das Mehrfache von 100 Fr, herausgegeben werden, 

Art. 36, — Vormünder, Kuratoren, amtliche Verwalter oder Liquidatoren 
find ohne weiteres dazu ermächtigt (Art. 118 und 119 des Einführungs» 
gefetzes zum Z. G. B ) , die von ihnen in Gewahrsam gehaltenen Kasiita» 
lien, in 'einer .von den oben ausgemachten Formen, nach ihrer Wähl, auf 
die Kantonalbanl anzulegen. 

Sollten in der mit der Verwaltung des Depots vertrauten Perfon Ver» 
ändcrungen eintreten, so verpflichten diese Veränderungen die Bank nur 
insofern sie derselben schriftlich angezeigt oder von der die Ueberwachung 
ausübenden Behörde beglaubigt worden sind. 

Art. 38. — Der Staatskassendienst ist der Kantonalbanl zugeteilt. Die 
Bank nimmt für Rechnung des Staates Einzahlungen und Vergütungen 
entgegen; sie nimmt die Zahlungen gegen Uebergabe und Quittierung der 
von den Depnrtementen ausgestellten oder im Finanzdepartement visierten 
Anweisungen vor. 

Die Einzelheiten der Verwaltung, die Vergütung, bilden den Gegenstand 
eines Vertrages zwischen der Bank und dem Finanzdepartement. 

Art. 48. — Die Vorschüsse an die Gemeinden und Burgergemeinden kön« 
nen 100 O/O der gelieferten Garantien erreichen. 

Sie können, ausnahmsweise, mit Ermächtigung des Staatsrates, sogar 
ohne besondere Garantien gewährt werden. Den endgültigen Entscheid treffen, 
die Bankorgane, die dafür allein verantwortlich bleiben. 

Das Gesuch um Krediteröffnung wird von den gesetzlichen Ermächtigungen 
und von einer Abschrift des Protokolls der Sitzung begleitet, in welcher der 
Gemeinderat oder der Bnrgerrat die Anleihe beschlossen hat. 

Art. 54. — Die Krediteröffnung im Kontokorrent wird autorisiert: 
a) Von der Direktion, bis zu 5000 Franken; 
b) Von der Bankkommission. von 5000 bis 20,000 Franken; 
C; Ueber 20,000 Franken, von dem Verwaltungsrat. 
Anwendbar sind die Verfügungen der Art. 32 und 33. 

Art. 54 bis. — Die Bankkommission nimmt in jeder Sitzung von den 
durch die Direktion gewährten Krediten Kenntnis (Art. 53, 54). 
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Art. 56. — Die Höhe des Kredites darf durch die Kapitalisierung der Zin» 
sen nicht überschritten werden. Jede Ueberschreitung des Kredites ist sofort 
fällig. 

I n der Regel sind die Kreditvorschüsse im Kontokorrent gegen vorherig? 
dreimonatliche Kündigung rückzahlbar. Sie sind, in den in den Art. 47, 
80 Und 81 vorgesehenen Fällen, ohne Frist rückzahlbar. 

Art. 65, — Die Hypothekardarlehen erfolgen unter allen vom Gesetze 
vorgesehenen Formen. 

Die Darlehen mit festen oder veränderlichen Tilgungen bilden die Regel. 

Ihre Dauer beträgt für Private 25 Jahre und höchstens 50 Jahre für 
die Gemeinden und Burgergemeindcn. 

Es kann eine periodische Erneuerung von kürzerer Dauer ausgemacht 
werden. 

Der Schuldner und allenfalls der Bürge müssen im Wallis wohnhaft fei» 
oder dort ihren Wohnsitz wählen. 

Art. 70. — (Dieser Artikel ist abgeschafft, siehe Art. 84.) 

Art. 71. — Die Hypothekardarlehen dürfen nicht unter 1000 Franken 
stehen! sie werden anderseits nur durch die verfügbaren Mittel und den Wert 
der Sicherheiten beschränkt. 

Die dargeliehenen Summen dürfen zwei Drittel des Wertes der Grund» 
stücke, die Hälfte für die Gebäude und Weinberge und ein Drittel für das 
industrielle Mobiliar, nicht übersteigen. 

Der Wert wird in der Regel durch die Grundbuchtaxe bestimmt. Diese 
kann ausnahmsweise und auf Kosten der Darlehensnehmer durch eine! Schätzung 
von Sachverständigen auf Veranlassung der Bankorgane ersetzt werden, 

Art, 73. — Privatwaldungen, Steinbrüche, Bergwerke weiden als Pfand 
nicht angenommen. 

Ebenso verhält es sich mit Bodenparzellen, welche nicht wenigstens fol« 
gende Raums lachen ausweisen: Die Viehweiden 1000 Quadratmeter, die Wiesen 
und Aecker 400 Quadratmeter, die Weinberge und Gärten 200 Quadratmeter. 

Art. 77, ^- Zinsschuldig nach, dem jährlich vom Verwaltungsrat festgc» 
setzten Satz ist jede verfallene Summe. 

I m Verzögerungsfallc ist "der Schuldner außerdem folgenden Strafen 
unterworfen: 

1/2 O/O von der fälligen Summe für eine vierzehntägige Verspätung; 

1 O/O für eine einmonatliche Verspätung, 

Bei einer mehr als zweimonatlichen Verspätung wird der jährliche Zins 
um 1/4 o/y erhöht. 

Das ganze Kapital wird im Falle einer Verspätung von mehr als drei 
Monaten fällig. 
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Art. 79. — Der Schuldner samt bei Darlehen bis zu 5000 Fr. jederzeit 
das Kapital, ganz oder teilweise, zurückzahlen; der Zins des so getilgten Ka» 
pitals wird bis zum Tage der Rückzahlung fällig. 

Die vorzeitige Teilzahlung tanu die Tilgung im Verhältnis zum zurück« 
bezahlten Kapital aufschieben, nicht aber die Zahlung des Zinses. 

Art. 84. — Die Kosten für Untersuchung, Uituudeuabfassung, Stempel» 
gebühren, Sachverständige, Einschreibung, Erklärungen, Löschungen und alle 
andern Nebensachen fallen dem Gcsuchstcllcr zu Lasten. 

Die Bant bezahlt den Betrag nur unter Abzug aller Kosten und gegen 
Uebergabe der stipulierten Urkunde in Begleitung der Freierklärung aus. 

Der Notar fertigt die Urkunden auf Kosten und für Rechnung des Dar» 
leheusnehmers aus. 

Art. 92. — Jedes Mitglied des Verwaltungsrates hat zu jeder Zeit freien 
Zutritt zu den Geschäftsräumen des Hauptsitzes und der Agenturen, mit der 
Berichtigung, die Kassa, Titel, Bücher und alle Gcschnftsverrichtuugen zu 
kontrollieren. 

Art. 97 (alt). — Dieser Artikel ist abgeschafft, siehe Art. 92. 

Art. 97. — (Unter dem Kapitel: Direktion.) 
Die Direktion besteht aus einem vom Stnatsratc ernannten Direktor 

und einem Unterdircttor. 

Art. 99. — Der Direktor stellt eine Bürgschaft von 30,000 Fr. nnd der 
Unterdirektor eine solche von 15,000 Franken. 

Art. 100. — Die Zensoren machen ihre Besuche ohne vorherige Be-
nachrichtigung: ' 

a) Am Hauptsitze wenigstens jedes Vierteljahr einmal; 
b) Bei den Agenturen wenigstens einmal alle vier Monate. 

Sie können jedesmal, ganz oder teilweise, von den Buchungen, von allen 
Büchern und Dokumenten Einsicht nehmen, sie prüfen die Kassa und die Wert« 
Papiere und sehen wenigstens einmal im I<ihrc alle Dienstzweige der Bant 
durch. 

Sie nehmen jedesmal über ihre Amtstätigkeit ein Protokoll auf nnd 
stellen davon dem Vorsitzenden des Verwaltungsrates, dem Direktor und 
dem Staatsrate eine Abschrift zu, 

Art. 114. — Der Kassabestand der Bankvertreter darf in der Regel 1000 
Franken nicht übersteigen. Jeden Ueberschuß übermitteln sie mit ihren perio-
dischen Abrechnungen dem Hanptfitze, und früher, wenn der Kassabestand 
2000 Fr. übersteigt. 

Art. 115. — Der Bankvertreter erhält ein jährliches und festes Honorar 
von 100 bis 300 Fr. ; der Art. 111 ist außerdem anwendbar. 



Alt. 117. — Die Mitglieder des Verwaltungsrates, der Banlkommission, 
die Zensoren, die Angestellten werden in Gemäszheit eines vom Verwaltungs« 
rote auszuarbeitenden Reglementes entlohnt, unter Vorbehalt der Iustim» 
mung des Staatsrates. 

Art. 118. — Das Gehalt des Direktors betragt 12,000 bis 15,000 Fr. 
jährlich, das des UnterdireNors 8000 bis lf4,000 Fr. jährlich. Es wird 
ihnen eine Zulage bis zu 30 <y0 der fixen Besoldung gewährt, sofern das 
Iahresergebnis es rechtfertigt. Diese Gehälter werden vom Staatsrate, nach 
Vorschlag des Verwaltungsrates, festgesetzt. 

Art. 122, — (Abgeschafft.) 
Art. 122. — Die Vant kann kein Gefchäft eingehen, welches den per« 

fönlichen Kredit eines Mitgliedes ihrer Kontroll- oder Verwaltungsorgane, 
ihrer Angestellten und Agenten verpflichtet. 

Diese Beschränkung betrifft nicht Kredite gegen Realsicherheit. 
Art, 123. — Die Direktoren, die Angestellten, die Agenten können nicht 

im Großen Rate sitzen. Ohne Ermächtigung des Verwaltungsrates können 
sie kein Handelsgeschäft unternehmen, keinen Beruf ausüben, keine Anstellung, 
lein Amt irgendwelcher Art, mit öffentlichem oder privatem Charakter, an» 
nehmen. 

Art. 126. — So lange der Reservefonds nicht 10 <>/0 des gegenwärtigen 
Dotalionskapitals erreicht hat, wird der Gewinn nach Tilgung der üblichen 
Lasten und Auszahlung der Zinsen an den Staat, wie folgt verwendet: 

75«/« des verfügbaren Saldos an den Reservefonds; 
25 o/o des verfügbaren Saldos dem Staate zur Verfügung. 

So gegeben im Großen Rate zu Sitten, den 21. Mai! 1921. 

Der Präsident des Großen Rates: 
G. T a b i n . 

Die Schriftführer: 
L. H a l l e n b a r t e r. — Cyr. G a r d. 

D e r S t a a t s r a t des K a n t o n s W a l l i s 

B e s c h l i e ß t : 

Die obenerwähnten Abänderungen des Reglementes der WaMfcr Kan< 
toralbant, die vom Großen Rate angenommen wurden, sollen ins Amtsblatt 
eingerückt und in allen Gemeinden des Kantons am Sonntag, den 14, August 
1821, veröffentlicht weiden, um sofort in Kraft zu treten. 

Gegeben im Staatsrate zu Sitten, den 28. Jul i 1921. 

Der Präsident des Staatsrates: 
I . B u r g ener. 

Der Staatslanzler: 
,. . . Osw, Allst . 
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Beschluß 
vom 27. Mai 1921, 

betreffend die Vorschriften zur Alpbeftoßung und die allge« 
meinen Maßnahmen gegen die Maul» und Klauenseuche. 

D e r S t a l l t s r a t des K a n t o n s W a l l i s , 

Eingesehen den Nundesratsbeschlnß vom IG. März 1921 betreffend die Alp», 
bestoßung; 

Eingesehen die Gefahr der Ausbreitung der Maul« und Klauenseuche; 

Ans Antrag des Departeinentes des Innern, 

B e s c h l i e ß t : 

I. A l l g e m e i n e B e st i in m u n g c n, 

• Art. 1. — Klauenvieh, das von der Maul- und Klauenseuche angesteckt 
und am 20, Oktober 1920 nicht geheilt war, kann nicht mit Vieh gefönt» 
mert werden, das nicht krank war. 

Art. 2. — I n Ausnahinefällen kaun das cidg. Vulkswirtschaftsdeparte» 
ment zu einer Abweichung der Vorschriften des Art. 1 bewilligen. 

Art. 3. — Diejenigen Tiere, die uon der Maul- und Klauenseuche an» 
gesteckt und am 20, Oktober 1920 nicht geheilt waren, müssen auf Weiden 
oder Alpen gesömniert werden, die von der Gemeindebehörde eigens zu 
bezeichnen sind. 

Art. 4. — Die Gemeinden, die verseucht waren oder in denen Vieh 
aufgenommen werden muß, das krank war und in denen eine Trennimg 
für die Sommerung der örtlichen Verhältnisse wegen nicht möglich ist, haben 
ein diesbezügliches Gesuch an das Departement des Innern zu richten, nn» 
ter Angabe derjenigen Alpen, für die eine Ausnahme gemacht weiden soll, 
und derjenigen Alpen, die nur seuchenfreies oder verseuchtes Vieh ans» 
nehmen sollen. 

Art. 5. — Die Gemeinden sind allenfalls beauftragt, um ein Zu» 
sammcntreffcn von krankem und gesundem Vieh zu vermeiden, die Alpen 
zu bezeichnen, die dazu bestimmt sind, die eine oder die andere Kategorie 
von Vieh zu sommern und gegebenenfalls Alprechte zu reqnirierlen, 
um das Vieh auftreiben zu können. 

Um die in Art, 4 vorgesehenen Kategorien aufnehmen zu können, kom° 
men nur diejenigen Alpen in Betracht, die sich in der gleichen Gegend be» 
finden und die durchaus benötigt werden. 
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Wenn feine Alprechte bestehen, stellen die Gemeinden eine Qiutfchäbt» 
gungsrechnung, die dem Departemente des Innern bis zum ersten Sep» 
teniber 1921 eingereicht werden muß. 

Art. 6. — Die Schwierigkeiten, die betreffend die Alpbestoßung nach 
den vorgeschriebenen Artikeln 3 und 4 entstehen können, werden vom 5D«j» 
partemente des Innern entschieden. 

Art. 7. — I n den Ortschaften, wo die Maul» und Klauenseuche noch 
herrscht, müssen die Gemeinden eine oder mehrere Alpen bezeichnen, die 
nur Vieh sommern, welches verseucht war und die bestimmt sind, geheiltles 
und desinfiziertes Vieh aufzunehmen. Die Gemeinden übermitteln dem De» 
partemente des Innern einen Bericht betreffend die diesbezüglich getroffe» 
nen Maßnahmen vor der Alpbestoßung. 

Art. 8. — Für die Gemeinden, die seuchcufrei sind und die kein Vieh aus 
andern Gemeinden erhalten, bestehen keine besondere Maßnahmen. 

II. V o r s c h r i f t e n b e t r e f f e n d d i e I n s p e k t o r e n u n d 

V i e h b e s i tz c r o d e r M i e t e r v o n V i e h. 

Art. 9. — Jedes Stück Vieh, das von der Maul« und Klanenseuche be» 
fallen war, muß sobald als möglich vor der Alpbestoßung und ungefähr 
6 Wochen nach der Feststellung der Krankheit, unter der Aufsicht eines Tier« 
arztes, eines Landjägers oder des Viehinspektors, ein zweites Mal des» 
infiziert und der Klauenbeschneiduug unterzogen weiden. 

I n den Gemeinden, in denen Fälle von Manl° und Klauenseuche fest» 
gestellt wurden, ist eine allgemeine Untersuchung durch den Viehinspeltor 
oder seineu Stellvertreter für jedes Stück Vieh -'vorgeschrieben um fest» 
zustellen, ob solche Fälle nicht angezeigt wordeu sind. Die Klauen müssen genau 
untersucht werden. Wenn das zutrifft, werden die Tiere einer zweiten Des» 
infektion und Klanenbefchneidung unterzogen und die Eigentümer werden 
dem Departemente des Innern angezeigt werden. 

Bis spätestens zum 15. Juni 1921 muß über die Vollziehung dieser 
Maßregeln ein Bericht an den Kantonstierarzt eingereicht werden. 

Die Eigentümer lassen sich von der Person, die mit dieser Aufsicht 
betraut ist, eine Erklärung ausstellen, die diese Vornahme bescheinigt. Für 
das Vieh, .das von einer Gemeinde weggeht, mnß die Bescheinigung dieser 
Desinfektion, der Reinigung der Klauen und das Datum der Feststellung 
der Krankheit auf dem Gesuudheitsschein C erwähnt sein. 

Wenu das Vieh in der Gemeinde selbst gesommert wird, stellt der 
Viehinspektor nach der Untersuchung jedem Viehbesitzer eine- Bewilligung 
zum Ortswechsel aus und legt für jede Alpe eine Liste an, welche die 
vorerwähnten Angaben enthalt. 

14 
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Art. 10. — Für das Vieh, das außerhalb des Kantons gesommert wird, 
werden die diesbezüglichen Erklärungen dem Gesundheitsschein C beigefügt, 

Art. 11. — I n den Orten, wo die Seuche seit 42 Tagen erloschen, die 
Desinfektion vollendet ist und die in Artikel 9 vorgesehenen Bedingungen 
erfüllt sind, sind die Viehinspettoren ermächtigt, Oesundheitsscheine für 
die Sommerung ocs Viehes auszustellen, nachdem sie sich über dessen ®e» 
sundheitszustand versichert' haben. 

Wenn die Seuche in der Gemeinde noch herrscht, taun der Viehinspeltor 
Gesundheitsscheine für die Sommerung nur ausstellen, wenn die in Ar» 
tikel 9 enthaltenen Bedingungen erfüllt find. 

I n diesen Ortschaften darf das gesund gebliebene Vieh, weil verdächtig, 
nur mit Bewilligung des Departements des Innern an einen andern Or t 
geführt weiden. 

Wenn fich die Tiere infolge der Maul- uud Klauenseuche in einem schweren 
krankhaften Zustande befinden, darf der Inspektor keine Bewilligung zur 
Sommerung erteilen, sondern muß diese Fälle dem Kantoustierarzt anzeigen, 
der damit beauftragt ist, bezüglich der Behandlung oder Abschlachtung 
Maßregeln zu treffen. 

Art. 12. — Für das Vieh, das seuchenfrei geblieben ist, erwähnt der 
Viehinspektor nach vorgenommener Prüfung auf dem Gefundheitsschein «der 
auf der Bewilligung für den Ortswechsel das Wort: „Seuchenfrei". 

Art, 13. — I n allen zweifelhaften Fällen verlangen die Inspektoren, 
daß das Vieh durch einen Tierarzt untersucht werde uud fügen die Be» 
scheinigung des Tierarztes dem Gefundheitsscheiu oder ihrer Bewilligung bei. 

Art. 14. — Die Vichiuspektoren erteilen solche Gesundheitsscheine für 
die Sommerung nur, wenn der Eigentümer des Viehes oder eine erwachsene 
Person, die von diesem hiezu ermächtigt ist, durch Beifügung der Unter« 

Schrift auf dem Gesundheitsscheine oder durch eine besondere Erklärung be
scheinigt, daß die Herde seit zwanzig Tagen keiner Veränderung unterworfen 
war, daß bei dem verseuchten Vieh die Klauen vorschriftsgemäß beschnitten 
wurden und daß die Tiere nicht im Verdachte einer ansteckenden Krank» 
heit stehen. 

Art. 15, — Der Viehinspeltor führt für das Vieh, das in jeder Alpe 
feines Kreises gesommert wird, ein eigenes Register, worin die in den vor» 
genannten Artikeln 9 und 11 genannten Angaben erwähnt werden. Dieses 
Register wird, dem Kantonstierarzte zur Verfügung fein. 

Nach dem Tage der Alpbestoßung kann an den Herben ohne schriftliche 
Ermächtigung des Inspektors keine Veränderung vorgenommen werden. 

Art. 16. — Für den Fall, daß eine ansteckende Krankheit ausgebrochen 
oder Verdacht dazu vorhanden ist, sind die Eigentümer oder Alphirten ver» 
pflichtet, dem Viehinspeltor unverzüglich Anzeige zu mache». Dieser trifft 
die eisten Maßnahmen und benachrichtigt den Kantonstierarzt. 
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; • ' ' ' Rlluschbrand. 

Art, 17. — Das Jungvieh bis zu drei Jahren, das auf den Alpen ge» 
fömmert wird und bei dem in den letzten Jahren Anzeichen von Rausche 
brand festgestellt wurden, muß vorsichtshalber einer Impfung unterzogen 
werden und zwar, wenn möglich, vor der Alpbestußung. Für das Vieh, das 
nicht geimpft wurde und das infolge dieser Krankheit zugrunde geht, wirb 
leine Entschädigung gewährt, 

M a u l » und Klauenseuche, 

Art, 18, — Wenn die Maul- und Klauenseuche auf den Alpen ausge« 
brochen ist, bilden die verseuchten Weiden die Infektionszune, Das Vieh,wird 
aus der Alpe beschlaguahmt werden. Das Kleinvieh muß während des Tages 
unter Aufsicht stehen und während» der Nacht in Hürden eingeschlossen sein. 

Keine Versetzung von Personal der Alpe kaun stattfinden ohne ein« 
schriftliche Bewilligung des Viehinfpettors, des Landjägers oder eines Po» 
lizeiagenten und ohne daß eine Desinfektion der Hände und Kleider toorge» 
nommen wurde. 

Die angrenzenden Weiden oder Alpen oder solche, die sich in der Räljc 
der verseuchten Alpen befinden, sind mit dem VaNn belegt und bilden die 
Schutz« oder Sicherheitszone. 

Das Vieh dieser Zone kann dieselbe nickt verlassen. Einzig das Schlacht» 
Vieh kaun auf eine Bewilligung des Kantonstierarztes und wenn es vor der 
Abreise von einem Tierärzte oder einem Viehinspektor gesund befunden 
wurde, einer Veränderung unterzogen werden, um direkt in das Schlacht« 
haus übergeführt und sofort geschlachtet zu werden. 

Es ist ausdrücklich verboten, zu Fuß oder zu Wagen auf den Alpen zu 
verkehren, die beschlagnahmt oder mit dem Bann belegt sind. 

Personen, die in amtlicher Angelegenheit gerufen wurden oder die von 
dem Kantonstierarzte eine Bewilligung erhalten haben, um sich nach den ver< 
feuchten Alpen zu begeben, müssen sich vor dem Verlassen der Alpe mit Hilf«! 
eines Desinfektionsmittels, das sie sich zu verschaffe» haben, desinfizieren. 

Art. 19. Das Departement des Innern ist auch berechtigt, von den Ge« 
meinden eine besondere Aufsicht über die Alpen und die Einführung von 
Desinfektionsposten zu verlangen. 

Uebcrdies kann das Departement die Aenderung der Lagerplätze (Staffel) 
der Herden verlangen, wie auch die Expropriation von Ställen, Weiden und 
Futter mittelst einer Entschädigung, die von Experten festgesetzt wird, welche 
das Departement bezeichnet, ohne daß gegen diese Taxe, die vor und nach der 
Requisition vorgenommen wird, Rekurs erhoben werden kann. 

Es ist berechtigt, aus Rechnung der Gemeinde Futtermittel für den Un
terhalt des beschlagnahmten Viehs anzukaufen. 
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Urt, 20. — Die Desinfeltionsmaßnahmeu werden gemäß den cidgenös« 
fischen und kanionalen Vorschriften ausgeführt. 

Art. 21. — Nach der Ulpbestoßnng find die Viehinspektoren berechtigt, 
Verkaufsscheine für Nutzvieh auszustellen, jedesmal wenn der Verkäufer von 
gesundem Vieh eine schriftliche Erklärung einbringen kann, daß dieses Vieh 
für einen Besitzer eines gefunden Viehstandes bestimmt ist, oder daß die Des
infektion bereits vor drei Monaten geschah oder daß das verseuchte oder be» 
bezeichnete Vieh' für einen Eigentümer bestimmt ist, dessen Vieh ebenfalls 
verseucht war. • 

Art. 22. — Das Departement des Innern ist mit der Vollziehung dieses 
Beschlusses betraut und hat alle andern nicht vorgesehenen Maßnahmen ent» 
sprechend den diesbezüglichen Vorschriften zu treffen. 

Art. 23. — Die Gemeindeverwaltungen, die Tierärzte, die Vieh» und 
Fleischinspektoren, die Kantons- und Gemeindepolizisten sind mit der Voll
ziehung der vorstehenden Maßregeln betraut. Ein Drittel der ausgesprochenen 
Strafen fällt dem Verzeigenden zu, 

Art. 24. — WiderHandlungen gegen die Vorschriften dieses Beschlusses 
werden mit einer Strafe bis zu Fr. 200(1 belegt. Die Strafe wird vom De< 
partemente des Innern ausgesprochen. Die Zuwiderhandelnden sind überdies 
für den angerichteten Schaden verantwortlich. 

Der Zuwiderhandelnde bat innerhalb 10 Tagen Rekursrecht an den Staat. 

So gegeben im Staatsrate zu Sitten, den 27, Mai 1921, um unverzüg
lich nach Empfang in den Gemeinden des Kantons bekannt gemacht und an» 
geschlagen ju- werden, wie auch an allen verseuchten Orten, und um ins 
Amtsblatt eingerückt zu werden. 

Der Vize-Präsident des Staatsrates: 
I . Kuntschen. 

Der Staatskanzler: 
Osw. A l l e t . 

Dekret 
vom 2. Juni 1921, 

betreffend den Bau der Straße von Daillon. 

D e r G r o ß e R a t des K a n t o n s W a l l i s , 

Erwägend den allgemeinen Nutzen, den der Bau einer Wagenstraße, die 
dazu bestimmt ist, die Dörfer von Daillon zu bedienen, zur. Folge hat; 

Auf Ersuchen öcr Gemeinde Gundis; 



Eingesehen die Art, 3 und 26 des Gesetzes vom 1. Dezember 1904 über 
Klassifikation, Bau, Unterhalt und Polizei der Straßen, das hierauf Be-
zug hat; 

Auf Antrag des Staatsrates, 

B e s c h l i e ß t : 

Art. 1, — Der Bau der Straße von Daillon wird als Werk öffent
lichen Nutzens erklärt. 

Art. 2. — Die Kosten der in Aussicht genommenen Arbeiten belaufen 
sich nach dem Voranschläge des Baudepartemeutes auf Fr. 225,000. 

Art. 3. — Die Kosten dieses Baues sind von der Gemeinde Gundis zu 
tragen, auf deren Gebiet die fraglichen Arbeiten ausgeführt werden. 

Art, 4. Kraft des Art. 26 des vorerwähnten Gesetzes leistet der Staat 
an diese Kosten einen Beitrag von 50 »/» der wirklichen Ausgaben. 

Art. 5. — Die Auszahlung dieses Beitrages erfolgt im Verhältnis 
des Fortfchreitens der Arbeiten in Jahresraten von, höchstens Fr. 15,000 
und soweit .der Staat über die nötigen Kredite verfügt. 

Art. 6. — Die Arbeiten müssen innerhalb einer Frist von vier Jahren 
nach Veröffentlichung bes Dekretes beendigt sein. 

Die Gemeinde GundiZ kann aber die Arbeiten in einer kürzern Frist aus» 
führen, indem sie den Vorschuß für die Kosten entrichtet, die dem Staate 
zufallen. 

Art. 7. — Das gegenwärtige Dekret tritt, als nicht von allgemeiner 
Tragweite, sofort in Kraft. 

So gegeben vom Großen Rate zu Sitten, den 2. Juni 1921, 

Der Präsident des Großen Rates: 
G. T a b i n . 

Die Schriftführer: ' 
L. H a l l e n b a r t e r . — Chr, G a r d . 

D e r S t a a t s r a t des K a n t o n s W a l l i s 

B e s c h l i e ß t : 

Vorstehendes Dekret soll ins Amtsblatt eingerückt und Sonntag, den 
31. Jul i 1921, in allen Gemeinden des Kantons veröffentlicht werden. 

Gegeben im Staatsrate zu Sitten, den 15. Jul i 1921. 

Der Präsident des Staatsrätes: 
I , B n r g e n e r. 

Der Staatslanzler: 
Osw. A l l e t . 
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Beschluß 
D e r S t a a t s r a t d e s K a n t o n s W a l l i s , 

Eingesehen, daß Herr Großrat Adolf Imboden zum Mitglied des Kan» 
tonsgerichts ernannt worden ist nnd daß dieses Amt unvereinbar ist mit 
der Ausübung eines Mandates auf den Großen Rat; 

Eingesehen, ,daß von den nicht gewählten Kandidaten der katholisch» 
konservativen Volkspartei des Bezirkes Visp, bei der Wahl der Abgeordneten 
auf den Großen Rat vom 6. März 1921 Herr Theophil Zurbriggen, alt-
Präsident in Saas-Grund, am meisten Stimmen erhalten hat, 

B e s c h l i e ß t : 

Herr Thcophil Zurbriggen, alt°Präsident in Saas°Grunb, wird als 
Abgeordneter auf den Großen Rat erklärt. 

Gegeben im Staatsrate zu Sitten, den 2, Juni 1921, um im Amtsblatt 
veröffentlicht zu werden. 

Der Präsident des Staatsrates: 
I . B u r g e n e r , 

Der Staatskanzler: 
Oslo, A l l et. 

Dekret 
vom 2, Juni 1921, 

betreffend die Eindämmung der Wildbäche von Ehampöry. 

D e r Große R a t des K a u t o n s W a l l i s , 

I n Vollziehung des Gesetzes vom 25, November 1890, betreffend die 
'Korrektion der Flüsse und ihrer Seitengewässcr; 

Eingesehen das Gesuch der Gemeinde von Chnmpsrhi 

Eingesehen die vom Baudepartement gemachten Pläne nnd Voranschläge, 
welche vom Staatsrat genehmigt wurden; 

Nach Einsicht des Buudesbcschlusses vom 11. April 1921 betreffend Zu-
sicherung eines Beitrages, der auf 30 «,'» der wirkliche,, Kosten bis zum Ma» 
ximum von Fr, 84,000, d. h. 30 «/» des schätzungsweise beschlossenen Voran-
schlages von Fr. 280,000, zur Ausführung dieser Arbeiten beschlossen wurde; 

Auf Antrag des Staatsrates, 
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B e s c h l i e ß t : 

Art, 1. — Die Eindämmung der Wildbäche von Cyampsry wird als 
Wer! öffentlichen Nutzens erklärt. 

Die Kosten find auf Fr, 280,000 veranschlagt. 

Art. 2.,— Die Kosten dieser Urdeiten sind von der Gemeinde Champery 
zu tragen, auf deren Gebiet sie ausgeführt werden, 

Art. 3. — Kraft des Urt. 5 des vorerwähnten Gesetzes leistet der Staat 
an diese Kosten einen Beitrag von 20 °/° der wirklicheu Ausgaben. 

Art. 4. — Die Auszahlung dieses Beitrages erfolgt im Verhältnis des 
Fortschieitens der Arbeiten in Jahresraten von höchstens Fr. 10,000 und 
soweit der Staat über die nötigen Kredite verfügt. 

Art. 5. — Die Arbeiten müsseu innerhalb einer Frist von fünf Jahren 
nach Veröffentlichung des Dekretes beendigt fein. 

Die Gemeinde Champßry hat den Vorschuß für den Beitrag des Staates 
und des Bundes zu übernehmen. 

Art. 6. — Indem die Gemeinde Champerl) diesen Beitrag annimmt, der» 
pflichtet fie sich, innerhalb einer Frist von zwei Jahren einen Entwurf für 
die Aufforstung ,der Abhänge, an ?encn die Wildbäche entspringen, zu uu-
terbreiten. . 

Art. 7. — Außer der Gemeinde Champery wird die Eisenbahngesel.!» 
schast Montheh-Champsry, in Ausführung der Art. 3 und 4 des oben« 
erwähnten Gesetzes, zu einem Beitrage an die Kosten dieser Arbeit heran» 
gezogen werden mit Rücksicht auf die Vorteile, die ihr daraus erwachse». 

Die Gemeinde Champörv kann ebenfalls die direkt interessierten Indu-
striellen und Eigentümer zur Beihilfe auffordern, in Anwendung der Ver» 
ordnungen des Gesetzes vom 20. November 1896 und des Dekretes vom 
27. Mm 1890, betreffend die Verteilung der Munizipallaften. 

Art. 8. — Gegenwärtiges Dekret tritt, als nicht allgemein verbindlicher 
Natur, sofort in Kraft. 

So gegeben vom Großen Rate zu Sitte», den 2. Juni 1921. 

Der Präsident des Großen Rates: 

i G. T a b i n . 

Die Schriftführer: 

L. H a l l e n d a r t e r. — Ehr. G a r d . 
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D e r S t a a t s r a t des K a n t o n s W a l l i s 

B e s c h l i e ß t : 

Vorstehendes Dekret soll ins Amtsblatt eingerückt und Sonntag, den 
31. Jul i 1921, in allen Gemeinden des Kantons veröffentlicht werden. 

Gegeben im Stantsrate zu Sitten, den 15, Jul i 1921. 

. Der Präsident des Staatsrates: 
I . B u r g euer. 

Der Staatslanzler: 
Osw. 91" II e t. 

Beschluß 
vom 18. Juni 1921, 

betreffend die Errichwng der Gemeinde Blatten zu einem 
eigenen, von Lötfchen getrennten Zivilstandskreife. 

D e r S t a a t s r a t des K a n t o n s W a l l i s , 

Eingesehen das Begehren der Gemeindebehörde vo» Blatten vom 9. Fe-
bruar 1921, zdas für diese Gemeinde die Errichtung eines eigenen Iivilstands» 
kreises, getrennt von demjenigen von Lötscheu, verlangt; 

Erwägend, daß die Gemeinde Blatten eine unabhängige Pfarrei bildet; 

Eingesehen das Dekret vom 21. Mai 1912 betreffend die Iivilstands« 
orbnung; 

Auf Antrag des Departcinentes des Innern, 

B e s c h l i e ß t : 

Art, 1. — Die Gemeinde Blatten wird vom 1. Januar 1922 an für sich 
allein einen Zivilstandskreis bilden. 

Art. 2. — Der Zivilstandsbeamte des neuen Kreises hat fich aus Koste» 
der Gemeinde Blatten durch den Zivilstandsbcamten von Lötfchen einen 
Auszug aller Eintragungen ausfertigen zu lassen, die auf seinen Kreis seit 
der Errichtung der Pfarrei Bezug haben. 

Scfern die Gemeinde Blatten einen vollständigen Auszug aller vor Er» 
richtung der Pfarrei erstellten nnd ihre Angehörigen betreffenden Zivilstands-
Urkunden zu haben wünscht, hat ihr der Zivilstandsbeamte von Lötscheu 
gegen gebührende Vergütung eine beglaubigte Abschrift einzuliefern. 
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Art. 3. — Das Departement des Innern wird mit der Vollziehung des 
gegenwärtigen Beschlusses beauftragt. 

So beschlossen im Staatsrate zu Sitten, den 18. Juni, um im 
Amtsblatt veröffentlicht zu werden. 

Der Präsident des , Staatsrates: 
I . B u r g e n e r. 

Der Staatslanzler: 
Osw. All ct. 

Beschluß 
vom 1. Jul i 1921. 

D e r S t a a t s r a t des z t a n t o n s W , a l l i s , 

Nach Einsicht des bundesrätlichen Veschlusses vom 27. Mai 1921, 

B e s c h l i e ß t : • 

Einziger Artikel. — Der Beschluß vom 12. Juni 1917, betreffend die 
Abgabe von Brot zu herabgesetzten Preisen, ist widerrufen. 

So beschlossen im Staatsrate zu Sitten, den 1. Jul i 1921, um im Amts» 
blatt veröffentlicht zu werden. 

Der Präsident des Staatsrates: 
I . B n r g e n e r. 

Der Staatslanzler: 
Osw, A l l e t. 

Vefchluß 
vom 8. Jul i 1921, 

betreffend die Gewährung einer Nachfubvention für die 
Nwdvieh'VerficherungsKassen für das 3ahr 1820. 

D e r S t a a t s r a t des K a n t o n s W a l l i s , 

Eingesehen die schwierige Lage aller Viehversichernngslassen und die 
Notwendigkeit, ihnen durch eine stärkere finanzielle Unterstützung zu Hilfe 
zu kommen; 

Eingesehen den Bundesratsbeschluß vom 6. Mai 1921 betreffend die 
Erhöhung der Bundcsbciträge für die Viehversicherung; 
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I n der Absicht, die Art der Anwendung des Kredites, welcher ihm vom 
Großen Rate diesbezüglich gewährt wurde, festzusetzen; 

Auf Antrag des Departementes des Innern, 

B e s c h l i e ß t : 

Art. 1. — Den Rindvieh«Versicherungskassen wird für das Jahr 192« 
eine kantonale Nachsubvention von 50 Rappe» für jedes versicherte Tier 
bewilligt. 

Art. 2. — Der verfügbare Betrag des Kredites dieser Rubrik wird in 
den kantonalen Verischerungsfonds eingeschlossen. 

Art. 3. — Das Departement des Innern ist mit der Vollziehung des 
vorliegenden Beschlusses betraut. 

So beschlossenem Staatsrate zu Sitten, den 8. Juli 1921, um in allen 
Gemeinden des, Kantons veröffentlicht und ins Amtsblatt eingerückt zu 
werden. 
» 

Der Präsident des Staatsratcs: 
I . B u r g e n e r. 

Der Staatskanzler: 
• Osw. A l l e t . 

Beschluß 
vom 12. Jul i 1921. 

D e r S t a a t s r n t des K a n t o n s W a l l i s , 
Eingesehen die Gefahr, welche die andauernde Trockenheit für die Wäl< 

der bildet; 

Auf Antrag des Forstdepartementes, 

B e s c h l i e ß t : 

Art. 1. — Es ist verboten: sowohl in privaten als in öffentlichen 
Wäldern des Kantons zu rauchen und Feuer anzuzünden. 

Art. 2. — Jede Uebertretung dieses Verbotes zieht eine Strafe von 
Franken 20 bis 200 nach sich, die durch den, Regierungsstatthalter auszu» 
sprechen ist. Der Rekurs au den Stnatsrat bleibt vorbehalten. 

Art. 3. — Die Wild- nnd Waldhüter,, die Revierförster und die Beamten 
der Kantons» und Gemeindepolizei find beauftragt, über die Befolgung 
dieses Beschlusses zu wachen. 
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So beschlossen im Staatsrate zu Sitten, den 12, Juli 1921, um ins Amts-
Blatt eingerückt und in allen Gemeinden des Kantons am Sonntag, den 
17. Juli veröffentlicht zu werden. 

Der Präsident des Staatsrates: 
I B u r g e n e r. 

Der Staatskauzler: 
Osw. A l l et. 

Beschluß 
vom 19. August 1921, 

betreffend Ausübung der 3agd in 3ahre 1921. 

Der S t a a t s r a t des K a n t o n s W a l l i s , 

Nach Einsicht des kantonalen Iagdgcfches vom 27. Oktober 1906, ab« 
geändert durch dasjenige vom 21, Mai 1917; 

Nach Einsicht des Vundesratsbeschlusscs vom 16. August 1921 betreffend 
die Ausübung der Jagd im Jahre 1921; 

B e s c h l i e ß t : 

Art. 1. — Die Dauer der Jagd ist festgesetzt wie folgt: 
a) die allgemeine Jagd: vom 7. September bis 15. Dezember; 
b) die Jagd auf Gemsen und Murmeltiere: vom 7. September bis zum 

30. September; 

e) die Jagd auf Rehe: vom 7. September bis 15. Oktober 1921. 

Art, 2. — Nachstehende kantonale Bannbezirke werden beibehalten: 

Im Bezirke Guudis das Gebiet, das im Osten durch die Morse, im Süden 
durch die Rhone, im Westen durch die Lizerne und im Norden dnrch den 
Kanal Sitten-RiddeZ begrenzt ist. 

Im Bezirke Martinach: das Gebiet, welches begrenzt ist im Osten durch 
die Straße von Charrat, von der Kantonsstraße bis zum Weiler Charrat» 
lcs«<5hßnes, im Süden durch die Straße von Charrat zum Weiler Guercet, 
im Westen durch die Straße von Guercet zur Kantonsstraße, im Norden 
durch die Kantonsstraße Martinach-Charrat; 

Der Baunbezirk, der im letzten Jahre in den Bezirken Visp nnd Brig 
errichtet wurde, ist aufgehoben. 

Art. 3. — Es wird folgender kautonaler Baunbezirk errichtet: Das Ge» 
biet, das begrenzt ist: im Osten durch die Straße Gradetfch-Bahuhof und 
Gradetfch-Dorf bis zu ihrem Znsammeutreffcn mit dem Kanal von Chippis; 
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im Süden und im Westen begrenzt vom genannten Kanal bis zu seiner Ein» 
mündung in die Rhone; im Norden begrenzt von der Rhone bis zum Aus» 
gangspunlt des Bahnhofs von Gradctsch. 

Art, 4. — I n den in den vorgehenden Artikeln umschriebenen drei Bann» 
bezirken, sowie in den durch die Verordnung des Bundesrates vom 16. Au» 
gust 1921 über die Bannbezirke für das Hochwild errichteten Freibergen ist 
die Jagd verboten, (Siehe Beilage.) 

Art. 5. — Ferner ist die Jagd verboten auf dem ganzen Rebgebiet der 
Gemeinde Fully. 

Art. 6. — Den seit drei Monaten im Kanton niedergelassenen Schweizer» 
bürgern werden die Iagdpatente von den Bezirkseimiehmern, den andern Per« 
sone,n von der Staatskasse ausgestellt. 

Art. 7. — Die im Art. 3 des Gesetzes vom 21. Mai 1917 vorgeschriebene 
Photographie ist beim Lösen der Patente dem Einnehmer oder dem Staats» 
kassier, vorzuweisen und von diesem Beamten auf die Bewilligung anzn» 
bringen. 

Art. 8. — Die Jagd ist in den Gemeinden und Alpen verboten, die in» 
folge der Maul» und Klauensenche mit dem Bann belegt sind. 

Alle vom Staatsrate oder vom Departement des Innern erlassenen Ver» 
fügungen betreffend die von der Maul« und Klauenseuche betroffenen Ge» 
genden sind auf die Jäger anwendbar. 

Eine Mitteilung, die in den ersten Tagen des Septembers im Amtsblatt 
erscheinen wird, wird den Beteiligten die Gegenden anzeigen, in denen die 
Jagd verboten ist. 

Art. 9, — Der vorliegende Beschluß beeinträchtigt nicht die Rechte der 
Talschaft Sans (Bezirk Visp> betreffend die Jagd auf Murmeltiere, welche 
Rechte durch Urkunde vom 16. Mai 1804 verbrieft und von den Bundes-
behörden als zivilrechtlicher Natur anerkannt find. 

Art. 1«. — Gemäß Art. 4 des Gesetzes vom 21. Mai 1917 werden für 
die Wiederbevölkerung mit Wild und die Vertilgung von der Landwirtschaft 
schädlichen Tieren 25 % von jeder Bewilligung vorweggenommen. Die Ans» 
zahlung des den Bczirkskommifsionen zufallenden Anteils geschieht nur gegen 
Vorweisung der Rlchnnngen und der Belegstücke. 

Art. 11. — Folgende Prämien werden für die dem Wild schädlichen Vögel 
ausbezahlt: 

a) für die Elstern und die Häher Fr. 0.50 für jedes Stück, 
b) für die Raben Fr. 1.— für jedes Stück, 
c) für die Falken und die Sperber Fr, 3.— für jedes Stück. 

Der Vogel muß auf dem nächstgelegensten Landjägerposten abgegeben 
werben. , 
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Art. 12. — Zuwiderhandlungen gegen den vorliegenden Beschluß werden 
mit den in den Jagdgesetzen vorgesehenen Bußen geahndet. 

Art. 13. — Der Beschluß vom 7. September 1920 betreffend die Aus» 
Übung der Jagd ist widerrufen. 

So beschlossen im Staatsrate zu Sitten, den 19. August 1921, um ins 
Amtsblatt eingerückt und am Sonntag, den 28. August 1921, in allen Ge» 
meinbeu des Kantons veröffentlicht zu werden. 

Der Vize-?Präsident des Staatsrates: 
I . Kuntschen. 

Der Vize-Staatskanzler: 
R. de P r e u x . 

B e i l a g e u zum v o r l i e g e n d e n Beschluß. . 

E i d g e « ö s s i ch e B a u n b e z i r l e. 

Bezirk 1: Mont-Pleureur. 
(Neue Begrenzung des Bezirkes.) 

Grenzen: Der Bach bei Fregnolcy-Sarreyer! der Bec°des-Roses (3225 M.), 
der Mont°Fort (3330 M,), der Paß von Louvie, der Paß von Cleuson? die 
Rosll°Blanche (3348 M.), die Kette von Mont-Calme, der Petit-Mont'Calme 
(3229 M.), der Grand-Mont-Calme (3211 Tl.), die Monts-Rosets (3056 M.), 
der Metailler (3216 M.) bis zum Gletscher von Motal, der Wüldbach von 
Mötal bis zur Dixence. Letzterer nach aufwärts bis zum Durandgletfcher, 
längs dessen östlichem Rand über den Pas de Chevres zur Pigne d'Arolfo 
(3801 Tt.) über den Col de la Serpentine (3546 M.), zum Mont'Blanr-tüe 
Seillon' (3871 M.), über die Ruinctte (3879 M.), abwärts des Kammes 
längs des Gletschers von Breneh zur Drance unterhalb von Lanceh (2047 M.). 
Die Drance flußabwärts bis zum Kamm von Pierre°2-Vire und dieselbe bis 
zum Punkt 3454 M. im Grand-Tavs (3154 M.) und zur Hütte von Panos-
siere, den östlichen Rand des Gletschers von Corbasfiere uud längs des 
Baches bis zur Drance und diese bis zum Bach bei Frsgnoleh. 

Bezirk 2: Ferrex (bis anhin Mont Dolent). 
(Im Jahre 1920 teilweise abgeändert.) 

Grenzen: Vom Hospiz des Großen St. Bernhard hinunter zum See, 
längs der Grenze bis zum Col du Fourchon, von hier durch die Combe du 
Fourchon hinunter zur Dranze und dieser folgend bis Praz de Fort, dem 
Grand Ehable aufwärts folgend bis zur Grathühe und jenseits in gerader 
Linie zum Chalet de Bavon, dein Weg zum Weiler Vicheres und in gerader 
Linie hinunter zur Vereinigung des Wildbaches La mit der Drance, letzterer 
aufwärts fclgend bis zum Hospiz des Großen St. Bernhard. 
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Beziri 3: Haut de Cry. 

Grenzen: Von der Frete de Sailles (2599 M.) die Kantonsgrenze gegen 
Wandt und später diejenige gegen Bern bis in den Weg, der von Gsteig 
znm Hotel Sanetsch führt; dein Sanetschweg folgend bis zur Brücke oon Gla.» 
rey; die Morges bis zur Einmündung der Rogne, diesem Wildbach auf!» 
wärts folgend bis zum Fußweg nach der Combe de Flore, von hier der 
Weg nach Mäppaz bis zu dden Mähens d'Eincron, der Weg nach Lotzo bis 
auf den Grat und letzterm'abwärts folgend zur Kapelle St. Bernhard, von 
hier über den Felsrücken hinunter zur Lizernc, zum Wehr der Wasseu» 
leitung von Aldo», die Lizerne bis zum Couloir de Theseura, letztcrem nach 
zum Talweg, der Weg, der nach la Combasse, la Notzia und Ncimiaz führt, 
der Fußweg von Neimiaz zur Wasserleitung von Apsielhe,- von hier die Was-
serleitung Pathier bis zu derjenigen von Leytron, genannt Biedzo, Bon diefer 
Oertlichkeit die Salcnce aufwärts bis zur Quelle und hinauf zur Freie de 
Sailles (2599 M,), 

Sitten, den 19, August 1921, 

Der Vorstcher des Finanzdepartementes: 
I . v. Chastona.y. 

Beschluß 
vom 23. September 1921, 

betreffend den Viehhandel, das Abhatten von Märkten und 
Viehfchauen im Herbst 1821. 

D e r S t a a t s r a t des K a n t o n s W a l l i s , i 

Eingesehen die allgemeine Besserung des Gefnndheitsstandes des Biehs, 
der eine Abänderung der Vorschriften verlangt, die in den Beschlüssen vom 
15. Juni, 16. November 1920 und 27. Mai 1921 enthalten sind; 

Eingesehen die Notwendigkeit, den Viehhandcl nach Möglichkeit zu er« 
leichtern; 

Eingesehen das Buudesgesetz vom 13. Juni 1917 betreffend die Be» 
kämpsung der Viehseucheu, die Vollziehungsverorduung vom 30. August 1920 
und den Beschluß des Bundesrates vom 7. Januar 1921; 

Auf Antrag des Departements des Innern, 

B e s c h l i e ß t : 

i. A l l g e m e i n c M ll ß n a h m e n. 

Art. 1. — Die Einfuhr von Pferden, Rindvieh, Schweinen, Schafen und 
Ziegen aus verfenchten Landesteilen anderer Kantone, oder von Tieren, die 
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die Klauenseuche hatten und seit deren Heilung und Desinfektion noch nicht 
drei Monate verflossen sind, ist untersagt. 

Art. 2, — Die Einfuhr von Pferden, Eseln und Maultieren und von 
Schlachtvieh aus dem Auslande ist der Bewilligung des Kantonstierctrztes 
unterworfen, der allfällig Vorsichtsmaßregeln vorzuschreiben hat. 

Art, 3. — Viehhändlern, Metzgern und Viehbesitzern und allen Leuten, 
die mit Tieren aus verseuchten oder verbotenen Landesteilen in Berührung 
kommen, ist es untersagt, in scuchenfreien Gebieten herumzugehen oder sich 
Tieren zu nähern, ohne schriftliche Erlaubnis des Viehinspektors über erfolgte 
Desinfektion. Dementsprechend ist den Viehhändlern, die in derartigen Ge» 
bieten wohnen, der Handel untersagt. 

Ebenso ist Viehhändlern, Metzgern, Eigentümern und Personen, die sich 
mit der Pflege des Viehs abgeben, verboten, sich in verseuchte Gebiete an
derer Kantone oder des Auslandes zu begeben. 

Art. 4. — Gesunde Tiere dürfen nicht vermengt werden mit verseuchten, 
deren Heilung nicht drei Monate zurückliegt. 

Die Viehiuspektoreu sind für die Ausübung dieser Maßnahmen in ihrer 
Gemeinde verantwortlich. 

Für das Vieh, das vor mehr als acht Monaten verseucht und geheilt 
worden ist, können Gesundyeitsscherne nach überallhin ausgestellt werden. 
Das Vieh, das vor mehr als sechs Wochen aber weniger als drei Monaten 
verseucht worden ist, kann nur an Eigentümer verkauft werden, deren Vieh 
selber verseucht ist. Um deu Gesunbheitsschein zu erlangen, muß der Ver» 
käufer dem Viehinspektor eine amtliche Erklärung vorweisen über den Ge» 
sundheitszustand des Viehes jenes Ortes, aus dem der Verkäufer kommt. 

I n verseuchten Gebieten kann der Viehinspektor Gesundheitsscheine für 
gesundes Vieh nur auf persönliche Feststellung hin ausstelle«. I n zweifel
haften Fällen wird er den Besuch des Tierarztes verlangen. Dies ist auf dem 
Gesundheitsschein zu bemerken Der Vichinspektor hat auf deu Gesundheits» 
scheinen zu bemerke«, ob das Vieh nicht verseucht ist oder verseucht war und 
in diesem letzteren Fall, zu welcher Zeit, 

Gesundes Vieh kann nur an Eigentümer verkauft werden, deren Vieh ge» 
fund oder feit mehr als drei Monaten genesen ist. 

Bei verseuchten Tieren hat der Eigentümer für die Klaueupflege, falls 
nötig, vor dem Weggang aus seiner Gemeinde zu sorgen. 

Die verbuchte« Tiere, bei denen der Haarwechsel noch nicht stattgefun« 
den hat, müssen geschoren werden. 

Art. 5. — Die Kosten der Untersuchung und Bewilligung sind zu Lasten 
des Eigentümers. 

Art. 6. —, Bevor der Viehinspektor einen Gesnndheitsschein für ein 
Tier aus dem Stall eines Händlers ausliefert, soll er sich über seinen Ge» 
sundheitszustand versichern und im zweifelhafte» Falle eine tierärztliche Un« 
terfuchung verlangen. 
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Art, 7. — Für alle Fälle des Verkehrs (Verkauf, Wintcruna usw.); die 
nicht im Art^, 4 vorgesehen sind, muß vom Kantonstierarzt eine Bewilligung 
eingeholt werden. 

» 
2. V i e h m a r k t e , 

Art, 8, — Unter den im Vorausgehende» vorgeschriebenen Maßregeln 
sind die Märkte wie folgt festgesetzt: 

ll) Für unverseuchte Gegenden und sür Vieh, das seit mehr als 8 Monaten 
gesuno oder schon genesen ist: 

Oktober Ernen 
Münster 
Mörel 
Brig 
Kipocl (Lutschen) 
St, Niklaus 
Snas>Arunb 
St . Moritz 
Mouthch 
Sitten 

10, 
11. 
15. 
27. 
11. 
12. 
14. 
12. 
25. 
29. 

b) Für die verseucht gewesenen Gegenden und nur sür durchseuchtes, feit 
wenigstens sechs Wochen geheiltes Vieh, das die Klauenreinigung durchge« 
macht hat. (Kennzeichen an: linken Horn oder Ohr.): 

Brig 17. Obtoder 
Visp 18. 
Leul-Stadt 13. 
Siders 10. und 24. „ 
Sitten 15. und 22. 
Martinach«Bourg 17. „ 
Sembrancher 14. „ 
Bagnes 25. 

Die Märkte von Orsitzres und Stalden und die Novcmdcrmärkte werden 
später festgesetzt und im .Amtsblatt veröffentlicht werden. 

Art. 9. — Märkte können unterdrückt werden, wenn die Klauenseuche für 
jenes Gebiet, in dem sie gehalten werden sollen, nachgewiesen ist, 

Art, 10, — Die Gemeinden, in denen Märkte abgehakten werden, sollen 
zur Erleichterung der Aufsicht den Marktplatz einfrieden inib dem untersuchen» 
den Tierarzt die notwendigen Hilfskräfte zur Verfügung halten, Sie über» 
nehmen die Kosten der Untersuchung und Aufsicht, dürfeu aber für die auf» 
geführte!! Tiere eine Taxe erheben. 

Art. 11, — Der Marktplatz steht offen zwischen halb 8 und halb IN Uhr 
und wird zwischen 13 und 14 Uhr geräumt. 

Art. 12. — Jedes auf deu Markt geführte Tier ist mit einem Gefundheits-
schein zu begleite», der beim Eingang zum Markt vorzuweisen ist nnd der den 

,Stempel der Gemeinde und das Datum des Marktes trägt. 
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Art. 13. — Es ist verboten, an Markttagen Vieh unterwegs vor der An« 
kunft auf dem Marktplatz zu kaufen. 

Art. 14. — Die durch Art. 4 dem Viehinspektor auferlegte Untersuchung 
kann nicht«früher als am Vorabend des Markttages stattfinden. 

Art. 15. — Gesundheitsscheine gelten vier Tage. 
Art . 16. — Vieh wird vor dem Marktplatz zurückgewiesen, wenn die 

vorgeschriebenen Bedingungen nicht erfüllt sind, namentlich: 

ll) Wenn ein unverseuchtes Tier auf einen Murkt geführt wird, der für 
früher verseuchte Tiere bestimmt ist und umgekehrt, wenn ein früher ver« 
feuchtes Tier auf einen Markt für unvcrfeuchte gebracht w i rd ; 

b) Wenn ein früher verfeuchtes'Tier nicht desinfiziert und bezeichnet ist 
oder wenn es die Klauenpflege nicht durchgemacht hat. 

c; Gin nur halbwegs genesenes Tier, das noch unter Eiterung leidet, lahm 
oder stark abgemagert ist und bei dem der Haarwechsel nicht stattgefunden hat 
und das nicht gefchoren worden ist; 

d) Wenn der Gefundheitsschein die in Artikel 4 vorgesehenen Vermerke 
nicht hat, 

Ar t . 17. — Eigentümer von unverseuchtem Vieh dürfen nur unverseuchtes 
Vieh oder Vieh, das seit mehr als drei Monaten genesen ist, kaufen. Eigen-
tümer von früher verseuchtem Vieh dürfen nur früher verseuchtes, aber min» 
bestens feit sechs Wochen genesenes Vieh kaufen. 

Ar t . 18. — I n den Gemeinden, auf deren Gebiet Markte statthaben dür» 
fen, wird eine Wacht aufgestellt weiden, um Leute fern zu halten, die aus <ver-
feuchten Gemeinden kommen. 

3. V i e h f ch a u e n. 

• Art . 19. — Die für Märkte geltenden Maßregeln haben in ähnlicher Weife 
auf die Viehschauen Anwendung. 

Ar t . 20. — Unverseuchtes und seit mehr als drei Monaten genesenes Vieh 
wird auf der Viehfchau für fich aufgestellt und von früher verseuchtem, und 
noch nicht seit drei Monaten genesenem Vieh getrennt, 

Vieh, das nicht vor mindestens sechs Wochen ausgeheilt war, darf nicht 
aufgeführt werden. 

Art . 21. — Unverseuchtes Vieh, das aus früher verseuchten Gemeinden her» 
kommt, muß am Vorabend der Viehfchau vom Viehinspektor untersucht und 
mit einer diesbezüglichen Erklärung begleitet werden. 

4. A u s f ü h r u n g s - B e st i m m u n g e n. 

Ar t . 22. — Bestimmungen früherer Beschlüsse, die dem gegenwärtigen 
Beschlusse widersprechen, sind aufgehoben. 

Ar t . 23. — Das Departement des Innern ist mit der Ausführung dieses 
Beschlusses beauftragt, wie auch mit allen jenen Maßnahmen, die den g«» 
schlichen Vorschriften entsprechen. 
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Art. 24. — Gemeindebehörden, Tierärzte, Viehinspcktoren und Fleisch-
schauer, Diener der Kllntons- und Gemeindepolizei sind mit der Ausführung 
dieser Vorschriften beladen. 

Der dritte Teil der Strafe gehört dem Angeber. « 
Art. 25. — Wer den Bestimmungen des gegenwärtigen Beschlusses zu» 

widerhandelt, verfällt einer Strafe, die bis 2000 Fr. geheu kann und vom 
Departement des Innern auszusprechen ist; er haftet auch für Schadenersatz. 

Eine Beschwerde an den Staatsrat ist innert 10 Tagen einzugeben. 
Gegeben im Staatsrate zu Sitten, den 23. September 1921, um im 

Amtsblatt eingerückt und in allen Gemeinden des Kantyns sofort nach 
Empfang verlesen uud angeschlagen zu werden. 

Der Präsident des Staatsrates: 
I . B u r g e n e i . 

Der Staatstanzler: 
Osw. A l l e t . 

Beschluß 
vom 19. April 1921, 

betreffend 

Festsetzung der Tarife der ärztlichen Leistungen und der 
Arzneien, gemäß Art. 22 des Vundesgefetzes über die Kran« 

ken« und Anfallversicherung. 

Der S t a a t s r a t des K a n t o n s W a l l i s , 

Eingesehen den Art. 22, Abs. 1, des Bundesgesetzes über die Kraulen» 
und Unfallversicherung; 

Nach Anhörung des Aerztevereins von Wallis und der Vertreter der 
Krankenkassen; 

Auf Antrag des Finanzdepartementes, 

B e s c h l i e ß t : 

A. Aerztetarif. 
I Kapitel. 

A l l g e m e i n e Bes t immungen . 
Art. 1. — Der vorliegende Tarif dient als Grundlage für den Abschluß 

von Verträgen zwischen Aerzten, Aerztegcsclls6)afteu und solchen anerkann
ten Krankenkassen, die ihren Mitgliedern im Krankheitsfälle ärztliche Hilfe 
gewähren. 

Er bezieht sich nur auf die zu Hause aber nicht in den Spitälern ge» 
währte Hülfe. Er bezieht fich auch nicht auf die Verträge mit Aerzten, die 
feststehende Gebühren beziehen. Für den Fall, daß Uebereinkommen mit Aerz» 
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ten bestehen, die neben einer festgesetzten jährlichen Entschädigung für ihre 
Leistungen Anrecht ans Honorare haben, dürfen die durch den gegenwärtigen 
Tarif festgesetzten Taxen höchstens um 50 0/0 herabgesetzt werden. 

.,..- Art, 2. — Die von der Schweizerischen Nnfallversicherungsanstnlt in 
!' Luzern erlassenen Verfügungen sind maßgebend für die von den Kranken» 
' lassen im Sinne von Art. 55 des Bundesgesetzes vom 13, Juni 1911 ge» 

währte iirztliche Hülfe. 
) Art. 3. — Die Vertragstarife sollen im Rahmen der hiernach bestimm« 

ten Minimal« und Maximalbeträge aufgestellt werden, 
Art, 4. — Die Taxen gelten für alle Mitglieder der gleichen Kasse. Bei 

Festsetzung der Vertragstaxen ist die wirtschaftliche Stellung der Mitglieder 
zu berücksichtigen. 

Art. 5. — Die im Tarif nicht besonders aufgeführten Verrichtungen find 
nach denjenigen Ansätzen zu berechnen, welche für ähnliche Leistungen vor» 
gesehen sind. 

Art. 6. — Instrumente, die nur einmal gebraucht werden können und 
die im Besitze der Kranken bleiben, sind den Aerzten zum Selbstkostenpreis 
zu vergüten. 

Art. 7. — Die Ausstellung von Anfangs» und Schlußzeugnissen er» 
folgt kostenlos. 

Art. 8. — Die Verträge unterliegen der Genehmigung des Staatsrates. 
Die gegcnluärtig bestehenden Ucbereinkommen, deren Verfügungen zum gegen» 
wärtigen Beschluß im Widerspruch stehen, müssen bis spätestens' in sechs Mo» 
naten nach dem Inkrafttreten des gegenwärtigen Tarifs revidiert und nach 
Abänderung dem Staatsrate zur Genehmigung unterbreitet werden. , 

n. Kapitel. 

A l l g e m e i n e V e r r i c h t u n g e n , 

I n der Besuchs» und Beratungstaxc sind einbegriffen die Entschädigun» 
gen für die gewöhnliche Untersuchung des Kranken für die Vcrschreibung 
des Rezeptes und die Extraleistungcn untergeordneter Bedeutung, die im Ka» 
pitel III nicht erwähnt find. 

1. Tagcsbesllch an Werktagen in einem Rahon von einem Kilometer oder 
in einem Lokalrahon, der in der Konvention zu bestimmen ist: Fr. 3—4. 
2. Vom 2. Kilometer an wird pro Kilometer und für jeden angefangenen Kilo« 
meter ein Zuschlag von Fr. 1 bis 1.50 berechnet, wenn der Gang ,in der 
Ebene oder per Eisenbahn geschieht, und von Fr. 1.50 bis Fr. 2, wenn der» 
selbe auf einer Bergstraße oder auf einem Beigweg geschieht. Berechnet wird 
nur die wirtliche Straßendistanz (einmaliger Gang und nicht Hin- und Rück» 
gang). Für die Gänge in der Nacht wird diese Kilömetertaxe verdoppelt. 
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Geschieht der Gang zu Fuß oder zu Pferd, wird außerdem eine Taxe von 
Fr. 0.50 pro 50 Meter oder weniger als 50 Meter Höhenunterschied berechnet. 

D « Arzt, der bei demselben Gang mehrere Besuche zu machen hat, 
lann diese Zuschläge nur einmal berechnen. Bei gewissen Umständen, nämlich 
bei Gängen nach Gegenden von geringer Wegsamteit oder unter ungünstigen 
atmosphärischen Bedingungen, kann die Kilometertaxe durch eine Verrich» 
tungstaxe auf Grund von Fr. 3 pro halbe Stunde während des Tages und 
von Fr. 6 pro halbe Stunde während der Nacht ersetzt werden. 

Die Transportkosten des Arztes find weder in der Kilometertaxe noch in 
der Entschädigung für den Zeitaufwand einbegriffen. 

Dringlichkeit ausgenommen, wird man nur die billigsten Transportmittel 
benutzen, und die Kassen sind gehalten, nur dieselben zu bezahlen. 

3. Taxe für einen Besuch, der zu gleicher Zeit in derselben Ortschaft 
geschieht ^Rayon von 1 Km. oder durch den Vertrag festgesetzten Lokalrayon): 
Fr. 3 - 4 . 

4. Dringlichkeitsbesuch oder ein solcher verlangter Besuch außer der vom 
Arzte gewählten Zelt: Fr. 4—5. 

5. Verlangter Besuch an einem Sonn» oder Feiertag: Fr. 4—5. 

6. Verlangter Besuch oder der während der Nacht gemacht werden muß 
(April»Oktober vo», 9 Uhr abends bis 7 Uhr morgens; November»März von 
8 Uhr abends bis 8 Uhr morgens): Fr. 6—8. 

7. Für eine Untersuchung anderer Mitglieder der Familie anläßlich eines 
Besuchs in der Familie, für jedes Mitglied: Fr. 2—3. 

8. Für einen Zeitaufwand bei einem Kranken, welcher länger als eine 
halbe Stunde dauert: Fr. 2—3 pro halbe Stunde während des Tages und 
Fr. 4—6 pro halbe Stunde während der Nacht. 

Wenn die Zeit nach einer halben Stunde für Cxtraleistungen, die nach 
einem besonderen Tarif festgesetzt sind, verwendet wurde, kann die oben er« 
wähnte Taxe nicht in Anwendung gebracht weiden. 

I I . Konsultationen im Hause des Arztes. 

9. Konsultation während der Sprechstunde: Fr. 2—3. 
10. Konsultation außerhalb der Sprechstunde: Fr, 3—4, 
11. Konsultation bei Nacht, von 9 Uhr abends bis 7 Uhr morgens: Fr. 4—6. 
12. Telephonische Beratung: Fr. 1—2; briefliche Beratung: Fr. 3—5; 

Beratung durch Drittpersonen: Fr. 2. 

II I . Konsultation mit einem Kollegen. 

13. Für den behandelnden Arzt das Doppelte der Taxe für Konsultation 
oder Besuch. 

14. Für den konsultierenden Arzt das Doppelte der Besuchstaxe plus 
einer Entschädigung von Fr. 5. 
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IV. Rapporte. 

15. n) Mündliche Mitteilung an die Organe der Kasse: Fr. 2; 
6) kurzer, schriftlicher Bericht: Fr. 3; 
c) ausführlicher Bericht, Bericht über eine Leichenschau oder über «in« 

Expertise: Fr. 3—20. 

IH. Kapitel. 

Ex t r a l e i s t u n g en. 

Die für Extraleistungen festgesetzten Honorare sind der Taxe für Konsul« 
tation ober Besuch beigefügt. 

1. Diagnostische Extraleistungen. 

16. Untersuchung mit Beleuchtungsinstrument (Augen, Kehllopf, Ohren 
und Nase): Fr. 1—2. 

17. Recto-, Uretro-, Chstostopie: Fr. 5—20. 
18. Tracheo-, Broncheo-, Oesephagoskopic: Fr. 15—20. 
19. Qualitative Urinuntersuchung (Eiweiß« oder Zucker» oder Eiweiß» und 

Zuckeruntersuchung): Fr. 1. 

Die qualitative Eiweißuntersuchung ist in der gewöhnlichen Unter» 
suchung des Kranken einbegriffen und wird nicht extra berechnet, wofern 
fie außerhalb eines Befuches oder einer Konfultation vorgenommen wirb. 

20. Quantitative Urinuntersuchung: Fr. 2—3. 
21. Mikroskopische Urinuntersuchung ohne Färbung: Fr. 2—3. 
22. Uieterenkathetciismus: Fr. 15—20. 
23. Funktionelle Nierendiagnostit, inklusive chemischer Untersuchung: Fr. 15 

bis Fr. 25. 
24. Bestimmung des Blutfarbstoffes: Fr. 1—2. 
25. Magenfaftunterfuchling inkl. Magenleeruug: Fr. 5—10. 
26. Untersuchung des Sputums auf Kochbazillen: Fr. 3—l0. 
27. Andere mikroskopische, bakteriologische, histologische und hämatolügische 

Untersuchungen: Fr. 5 - 1 5 . 
28. Probepunktion ohne Untersuchung der Puultionflüssigkeit: Fr. 2—3. 
Lumbalpunktiou: Fr 8-10. 
29. Lumbalpunktiou: Fr. 8—10. 
30. Probcsnssiou eines oberflächlichen Gewebes: Fr. 3—5. 
31. Kulane Tubertnlinprobc (Pirquet'fche Methode), Tuberculin nicht in» 

begriffen: Fr. 2 - 3 . 
32. Serodiagnostifchc Untersuchung: Fr. 5—10. 
33. Rcktaluntersu.chnng (inkl. Speknlumuntersuchuug): Fr. 2—3. 
34. Ghnälologische Untersuchung (inkl. Spekulumnntersuchung): Fr. 2—3.' 
35. Untersuchung einer Schwängern: Fr. 3 - 5 . 



— 230 — 

36. Untersuchung einer Gebärenden: Fr. 3—5. 
37. Eingehende Augenuntersuchung (Funltionsprüfung, Gesichtsfeld, Far° 

bensinn, Brillenbestimmung inkl. Verordnung der Brille): Fr. 2—6. 
38. Eingehende Untersuchung des Gehörorgans: Fr. 2—6. 
39. Eingehende Untersuchung der Nase und des Nasenrachenraumes: Fr. 2 

bis Fr. 3. 
40. Eingehende Untersuchung des Kehlkopfs: Fr. 2—4. 
41. Elektrodiagnostische Untersuchung: Fr. 2—5, 
42. Vollständige Sektion (von der Krankenkasse verlangt, Bericht nicht 

eingeschlossen), für jeden Arzt: Fr. 30—40. 

2. Extraleistungen, 

a) (Chirurgische Verrichtungen. 

Verbände (Material eingeschlossen) bis zum Werte von Fr. 0.50. 

43. Kleiner Sparadrapverband oder andere kleine Leimverbände: Verband 
an einem Finger oder an einer Zehe: Fr, 1—1.50. 

44. Verband an der Hand, am Fuß, am Hals, großer Sparadrapverband 
oder andere große Leimverbande: Fr. 1.50—2.00. 

45. Verband an einem großen Gelenk, am Kopf, an einer Extremität, am 
Becken, am Rumpf: Fr. 2—4. 

46. Zinkleimverband: Fr, 3—5. 
47. Unterbindung einer Arteric: Fr. 10—20,- Unterbindung eines großen 

Gefäßes: Fr. 10—20: 
48. Wundnaht (1 bis 3 Nähte oder Klammern, inkl. Verbandmaterial): 

Fr. 2-4. 
49. Größere Wundnaht (inkl. Verbandmaterial): Fr. 5—10. 
50. Einfache, oberflächliche Inzifion: Fr. 1—2. 
51. Eröffnung eines tiefliegenden Abszesses: Fr. 5—10. 
52. Zahnextraktion, pro Iahn: Fr. 2; Maximum in einer Sitzung: Fr. 15. 

Für diese Leistung soll die Konsultationstaxe nicht berechnet werden. 
53. Stillung von Blutungen nach Zahnextraktion: Fr. 1—2. 
54. Punktion der Hhdrocele mit event. Injektion (exkl, Material): Fr.5—10, 
55. Punktion der Brust- ober Bauchhöhle: Fr. 8-10. 
56. Künstlicher Pneumothorax: Fr. 20—80. 
57. Künstlicher Pneumothorax (Nachfüllung): Fr. 10—15. 
58. Parafin-Injektion: Fr. 5—10. 
59. Einrichtung einer Luxation mit einem Verband (Material nicht .in° 

begriffen) a) Finger, Zechen, Unterkiefer: Fr. 5—10; b) übrige Gc« 
lenke: Fr. 10—20. 

60. Fraktur mit Einrichtung und einem Verband (exklusive Material): 
Fr. 5-20. 

61. Fixationsverband (exll. Material): Fr. 5—10. 
62. Extensionsverband (exkl. Material): Fr. 5—10' 
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63. Fixations- oder Extensionsverband bei offenen Frakturen (exkl. Ma
terial): Fr. '10—20. 

61. K le ine E i n g r i f f e : a) Entfernung einzelner Drüsen, kleiner 
oberflächlicher Geschwülste, (Suretage, Operation eines eingewachsen«! 
Nagels, Toxis eines eingeklemmten Bruches, RePosition des Pro« 
lapsus: Fr. 5—10; 6; Abtragung einer Phalange, Phimosenoperation, 
Entfernung eines fremden Körpers, Sehnen- oder Nervennaht: Fr. 10 
bis Fr. 20. 

65. a) Operationen von kleinerer Wichtigkeit, z. 33.: leichte Kropfoperation, 
Appendicektomie, Operation eines eingeklemmten Bruches, radikale Bruch» 
operativ», Resektion des Knies: Fr. 30—70. 

65. Wichtigere Operationen, z. B. : (Trepanation), Schädelbohrung, Ab» 
lüfnng des Schenkels, Resektion der Schulter, der Hüfte, Bauchopera» 
tionen usw.): Fr. 75—150. 

b) Geburtshülfe und Gynäkologie. 

66. Ueberwachung einer normalen Geburt während der Entbindungsperiobe: 
Fr. 10—20. 

67. Aeußere Wendung: Fr. 5—10; kombinierte oder innere Wendung: 
Fr. 10—15. 

68. a) Zange im uutern Beck-nreingang: Fr. 20—30. 
b) Zange im obern Beckeueingang: Fr. 30—50. 

69. Extraktion (aNein): Fr. 20. 
70. Wendung mit Extraktion: Fr. 30—50. 
71. Normale Zwillingsgeburt: Fr. 15—25. 

Für einen besondern Eingriff bei einer Zwillingsgeburt gelten di« 
Taxen, die unter den Artikeln 66 bis 69 aufgeführt find. 

72. Aceouchemcut forcs ä tcrmc: Fr. 30—50. 
73. RePosition vorgefallener Teile: Fr. 10—15. 
74. Digitale oder instrumentale Dilat. des Eollum: Fr. 15—25. 
75. Kolpeuryse oder Metreuryse: Fr. 5—10. 
76. Expression der Placenta (Creds): Fr. 5. 
77. Manuelle Placentarlösung: Fr. 20—30. 
78. Behandlung einer (atonischen) Nachblutung: Fr. 10—20. 
79. Naht eines Dammrisses: Fr. 5—10. 
80. Naht eines Eervixriffes: Fr. 20-30. 
81. Einleitung der künstlichen Frühgeburt: Fr 20—30. 
82. Ansführuug des künstlichen Abortcs: Fr. 20—30. 
83. Gebärmutterausränmung (Post portum) nach der Fehlgeburt: Fr. 15—25. 
84. Scheide« und Eervixtoniponnade (exkl. Material): Fr. 5—8. 
85. Uterusspnlung: Fr. 5—10. 
86. Uterustamponnade (exü. Material): Fr. 10—20. 
87. Behandlung des scheinbaren Todes des Neugeborenen: Fr. 5—15. 
88. RePosition eines schwangeren retroflektiertcn Uterus: Fr. 5—10. 
89. Kleine gynälologifche Behandlungen: Aetzung, Pinfelung, Sondieren 
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des Uterus, Reposition eines retroflektierten Uterus, Einlegen eines 
Tampons ooci eines Pefsars (exkl. Pessar): Fr. 2—4. 

90. Entfernung kleiner Polypen: Fr. 2—5. 
91. Dilatation: Fr. 3—5. 
92. Diszision: Fr. 10—15. 
93. Ausschabung des Uterus, Exkochleation oder Achung: Fr. 10—15. 
94. Masiitisoperation, Verband nicht Inbegriffen: Fr, 5—20. 
95. Größere Eingriffe: Fr. 30—150. 

c) Uugcnärztliche Verrichtungen. 

9G. Einstreuen von Pnlvern, Eintropfen von Lösungen, Einstreichen von 
Salben (inkl. Medikamente): Fr. 1. 

97. Aetzungen der Umschlagfalte (inkl. Medikamente): Fr. 1—3. 
98. Augenverband (exkl. Material): Fr. 1—2. 
99. Entfernung von Fremdkörpern: a) auf Bindehaut: Fr. 1—3; b) auf 

Hornhaut: Fr. 4—10. 
100. Kauteiislltion des Uscus eorneac: Fr. 5—10. 
101. Operation von Ehalazium: Fr. 5—10. 
102. Subkonjunktival.! Iujettiou: Fr. 3—5. 
103. Spaltung eines Trancurührcheus: Fr. 3—5, 
104. Sondieren oder Spülen eines Träncnröhrchens: Fr. 1—3, 
105. Wundnaht an den Lidern, inkl. Verbandmaterial: Fr, 5—20, 
106. Naht an der Hornhaut oder an der Sclerutiea, inkl. Nähmaterial: 

Fr. 20-30. 
107. Tätowage von Hornhautnarben, pro Sitzung: Fr. 20—30, 
108. Pterhgiumoperation: Fr. 20—30. 
109. Punktion der uordern Kammer: Fr. 15—30. 
110. Spaltung des Ulcus jerpens: Fr. 20—30, 
111. Punktion der losgerisseneu Retina: Fr. 20—30. 
112. Abtragung des Irisprolapfes: Fr, 30—40, 
113. Entropium-, Ectropium-, Ptüsisoperaiion, Lidplnstik: Fr. 30—50. 
114. Schieloperation: a) Tenotomie: Fr. 20—30: b) Vorlagernng: Fr. 30—50, 
115. Nachstaroperation: Fr. 30—50. 
116. Entfernung von Fremdkörpern ans der Orbita: Fr, 30—60. 
117. Exftirpation des Tränensackes oder der Tränendrüse: Fr. 30—50, 
118. Staphhlomabtragung: Fr. 30—50. 
119. Sklerotomie: Fr, 30—50 
120. EnuN'eation oder Evisceration des Änges: Fr. 30—50. 
121. Irideltomie, präparatorifche und optische: Fr. 60—80. 
122. Operation des grauen Stars: a) einfache Linear-Extraktion: Fr. 40—80; 

Lappenextraktion: Fr. 60—100. 
123. Entfernung von Fremdkörpern aus dem Bnlbnsinnern: Fr, 50—100, 
124. Exenteration der Orbita: Fr. 40—80. 
125. Einsetzen eines künstlichen Anges, inklusive Prothese: Fr. 15—20. 
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b) Verrichtungen bei Ohren», Nasen-, Rachen» und Halskrankheiten. 

126. Ausspritzung bei Ohrenleiden, inkl. Medikament: Fr. 1—2. 
127. Ausspritzung b.>i <5eruminalpsröpfen: Fr. 1—3. 
128. Einblasen von Luft in die Ohrtrompete: Fr. 1—3. 
129. KatheteriZrnus der Ohrtrompete: Fr. 2—4. 
130. Parazentese des Tronnnelsels (inkl. Medikamente): Fr. 4—8. 
131. Pinseln des Nachens: Fr. 1—2. 
132. Pinseln und Einblasen in Nase und Kehlkopf (inkl. Medikamente): 

Fr. 1-3. 
133. Tamponade bei Nasenbluten: a) vordere: Fr. 1—2; b) Hintere: Fr. 3—5. 
134. Entfernung von Fremdkörpern und Polypen der Ohren, der Nase und 

des Rachens: Fr. 3—15. 
135. Entfernung von Fremdkörpern auf laryngo-, broncho- und üsopha» 

goskopischem Wege: Fr. 20—60. 
136. Intranasale Operationen: Fr. 5—30. 
137. Submutöse Resektion des Septums: Fr. 20—40. 
138. Endolaryuale Operationen: Fr. 20—60. 
139. Tonsillotomic: a) einseitig: Fr. 4—6; b) beidseitig: Fr. 8—15. 
140. Adenotomie: Fr. 8—15 
141. Inzision von Toresillenabzcssen: Fr. 2—5. 
142. Eröffnung von Peritonfillar« und Retropharyngealabzessen: Fr. 5—15, 
143. Tonsillextomie: Fr. 10—30. 
144. Spülung der Nebenhöhlen, inkl. Medikament: Fr. 3—6. 
145. Einfache Operationen (5. 33, Eröffnung des Warzenfortfatzes): Fr. 20 

bis Fr, 60, 
146. Größere Operationen (z. B, Raditaloperationcn des Ohres oder der 

Nebenhöhlen der Na>'e): Fr. 50—100. 
147. Sprachübung: Fr. 2—5. 

e) Elektrotherapie und Lichttherapie. 

148. Faradifation und Galvanisation: Fr, 2—4. 
149. Franklinisation: Fr. 2-4, 
150. Kanterisation (Galvano- und Thermokautcr): Fr, 2—5, 
151. Quarzlampenbestrahlinig: Fr, 3—10. 
152. Röntgenuntcrsuchungcn, Radioskopie und Radiographie, Orthodiagra» 

phie, Röntgenbehandluug: die Taxen der Klassen III und II des Ta» 
rifes des fchwcizerifcheu Röntgenvereins. 

153. Uviolbestrahlung: Fr. 10—20. 
154. Finsen-Bestrahlung: Fr. 10—25. 
155. Elektrolyse: Fr. 5—10 pro Sitzung. 

f) Verschiedene Extraleistuugen, 

156. Narkose (exkl. Medikamente): a) Bromaethhlnartose: Fr. 5—10; b) Chlo> 
rosorm« oder Aethcrnarkofe: Fr. 10—25. 
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157. Lokalanästhesie (exkl. Medikamente): a) bei Zahnextraktionen, pro Zahn: 
Fr. 1—2; bei anderen Operationen (exkl. Medikament): Fr. 3—5. 

158 Vibrationsmassaae: Fr. 1—3. 
159. Schröpfen: Fr. 2—4. 
160. Applikation der Bier'schen Saugalocke: Fr. 1—3. 
161. Heißluftapplilation: Fr. 1—3. 
162. Behandlung mit Kohlensäureschnee: Fr. 3—5. 
163. Impfung, exll. Impfstoff: Fr. 1-2. 
164. Einführung einer Bongic, eines Katheters, einer Schlundfonde: Fr. 1 

bis Fr. 3. 
165. Schwieriger Katheterismus: Fr. 3—5; oder Richtol-Katheterismus: 

Fr. 1-3. 
166. Instrumentale Behandlung der Urethra: Fr. 2—4. 
167. Magen«, Darm-, Blasenspülung, inkl. Medikament: Fr. 3—5. 
168. Aderlaß, Vcnenpunktiou: Fr. 2—5. 
169. Subkutane Einspritzung, ekl. Medikament: Fr. 1. 
170. Intramuskuläre Eiuspritzung, exkl. Medikamente: Fr. 1—2; intravenöse 

Einspritzung: Fr. 2—4. 
171. Seruminjektion, exkl. Medikament: Fr. 2—3. 
172. Einspritzung in die Urethra, exkl. Medikament: Fr. 1—3. 
173. Einspritzung in di; Körperhöhlen und Gelenke, exkl. Medikamente: 

Fr. 3—5. 
174. Subkutane Infusion: Fr. 5—10. 
175. Intravenöse Infusion: Fr. 10-15. 
176. Zubereitung der Sulvarsanlösung, exll. Medikamente: Fr. 5—15. 
177. Uebungs- und Hemmungstherapie, pro Lektion: Fr. 2—4, 
178. Psychotherapeutische Behandlung, Suggestion, Hypnose, pro Sitzung: 

Fr. 3—5. 
179. Assistenz bei einer Operation: das Doppelte der Visitentaxe und über» 

dies das Doppelte bis Dreifache der Gebühren, je nach dem Zeitaufwand. 

II. Abschnitt. 

B. Apothekertarif. 

Art. 9. — Die durch den eidgenössischen Arzneitarif festgesetzten Taxen 
weiden als Maximaltarif für die zwischen den Krankenkassen, die ihren Mit» 
gliedern ärztliche Hülfe gewähren und den Apotheken abzuschließenden Ver° 
trägen angenommen. 

Art. 10. — Die Minimaltaxe wird durch eine Herabsetzung von 10 o/o 
aller Posten des eidgenössischen Tarifs erzielt. ' 

Ari. 11. — Die im Art. 1 vorgeseheneu Verträge sollen im Rahmen 
der obigen Minima!^ und Maximaltaxen abgeschlossen werden, 

Sie unterliegen der Genehmigung des Staatsrates, 
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Der Aeiztetarif vom 1, Juni 1915 wird durch den gegenwärtigen Taris 
aufgehoben. 

So beschlossen im StaatZrat zu Sitten, den 19, April 1921, um im Amts-
blatte veröffentlicht zu weiden »nd sofort in Kraft zu treten. 

Der Präsident des Staatsrates: 
M. T r o i l l e t . 

Der Staatskllnzler: 
Osw. 21IIet. 

Kantonale Ausführungsverordnung 
des eidgenössischen Gesetzes betreffend die Bekämpfung der 

Viehseuchen vom [29. April 1921] 

Der S t a a t s r a t des K a n t o n s W a s l i s , 

in Ausführung: 

a; des eidgenössischen Gesetzes zur Bekämpfung der Viehseuchen vom 
13. I un l 1917; 

b) der eidgenössischen Ausführungsverordnung des vorgenannten eid» 
genöffifchen Gesetzes vom 30. August 1920; 

Eingesehen die Artikel 49 desselben eidgenössischen Gesetzes und 278 der 
vorerwähnten eidgenössischen Verordnung; 

Aus Antrag des Departements des Innern, 

V e r o r d n e t : 

I. O r g a n i s a t i o n . 

Art. 1. — Das Departement des Innern wird als oberste Instanz zur 
Ucberwachung der Viehgelnndheitspolizei bezeichnet. 

Es übt diese Gewalt durch Vermittlung des kantonalen tierärztlichen 
Amtes aus. 

Art. 2. — Der Vorsteher dieses Amtes wird vom Staatsrad aus den 
Walliser Tierärzten ernannt, dessen Sitz in der Hauptstadt ist; er trägt den 
Titel Kantonstierarzt. 

Er handhabt die Viehseuchenpolizci und es stehen ihm überdies die in 
den Art. 24 und 26 der vorerwähnten Verordnung bezeichneten Vollmachten zu, 

Ueberdies hat er die Ueberwachung der Fleischschau und des Viehhandels 
als Obliegenheit. 
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Art. 3. — Der Kantonstierarzt sann zur Aushülfe in seiner Amtsaus» 
iibung diplomierte Tierärzte, in der Eigenschaft von delegierten Tierärzten, 
verlangen, die die gleichen Vollmachten wie der Kantonstierarzt besitzen. 

II. S a n i t a t s b e a m t e . 

Art. 4. — Die Polizeioigane, sowohl die des Kantons als die der Ge» 
meinden, sind verpflichtet, die Sanitätsbeamten in der Ausübung ihres 
öffentlichen Amtes zu unterstützen. 

Die Snnitätsbeainten (amtliche Tierärzte, Viehinfpektoren) sind bei Aus» 
Übung ihres öffentlichen Amtes berechtigt, zn Jeder Zeit in die Viehställe und 
anderen Lokale, wo verdächtige oder durch Viehseuchen behaftete Tiere sich 
befinden, einzutreten. 

III, T i e r ä r z t e , 

Art. 5. — Die Tierärzte lind unter ihrer eigenen Verantwortung ver« 
pflichtet, sofort das Departement des Innern (kantonales tierärztliches Amt) 
und den Viehinspcktor des Ortes über alle Fälle ansteckender oder infektiöser 
Krankheiten, die ihnen sowohl im Innern des Kantons als auch von der 
Grenze her zur Kenntnis gelangen, zn benachrichtigen. Wenn nötig, wenden 
sie vorläufig die ersten Mäßregeln an, um die Verbreitung zn verhüten, 

Falls sie von der Amtsbchörde ersucht werden, sind sie verpflichtet, die 
Leichenschau (das Oeffnen der Tierkörper) vorzunehmen, nnd muffen, wenn 
es fich um ansteckende oder infektiöse Krankheiten handelt, ohne Verzug einen 
ausführlichen Bericht an das kantonale tierärztliche Amt einsenden. I n 
diesem Falle sollen sie den Wert des Tieres und den der Häute, wenn selbe 
verwertbar sind, angeben. 

Was die Bekämpfung der ansteckenden Krankheiten anbelangt, so müssen 
die im Kanton praktizierenden Tierärzte zur Dienstleistung bereit sein, falls 
sie hiezn vom kantonalen tierärztlichen Amte ersucht werden, und haben sich 
alsdann den Anweisungen, die ihnen von diesem letztern gegeben werden, 
zu fügeu. 

Art. 6. — Es können einzig diejenigen als Tierärzte anerkannt und kön» 
neu den Titel als folche tragen, welche im Besitze eines eidgenössischen Di» 
ploms sind. 

I n der Regel werden ihre Honorare für Verpflegung der Tiere einzig 
aus der Berfichcrungskaffa, die vom Staate subventioniert wird, bezahlt. 

Sie sind allein berechtigt, vorbeugende und heilende Impfungen vorzu« 
nehmen, sowie die chirurgische und therapeutische Behandlung des Viehes 
und der Pferderafse zn handhaben, Uebcrdies sind sie allein ermächtigt, 
den Amts- oder Gerichtsbehörde» Berichte, Tatbestandsansnahmen und Zeug» 
nisse, die zur tierärztlichen Arzneitunde Bezug haben, zuzustellen. 
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IV. V i e h i n s p e k t o r e n . 

Art. 7. — I n der Regel bildet jede Gemeinde einen Tierinspcktionskreis. 
Immerhin kann der Staatsrat das Gcmeindcgebict in inehrcre Kreise teilen 
oder mehrere Gemeinden in eine» einzigen vereinigen. 

Der Stnatsrat ernennt am Anfange jeder Amtsperiode und während deren 
Dauer, im Einverständnis mit den Gemeinden, einen Vichinfpektor nnd 
einen oder mehrere Stellvertreter, lvelche den Inspektor bei seiner Abwescn-
heit zu vertreten haben. 

Das Amt eines Viehinspektors wird vorzugsweise einem Tierarzte, der sich 
zur Annahme bereit erklärt, anvertraut. 

Es wird ebenfalls auf die landwirtschaftlichen Studien der Kandidaten 
Rücksicht genommen. 

Art. 8. — Die ernannten Inspektoren und Stellvertreter können ihr Amt 
nicht antreten, bevor sie im Besitze des durch Artikel 33 der eidgenössischen 
Ausführungsverordnung vorgesehenen Fähigkeitsausweises sind. 

Art. 9. — Außer im Falle in dem eine Stelle durch Tod, Abdankung, 
Entsetzung oder Abrufung frei wird, bleiben die alten Amtsinhaber bis zum 
Momente, wo die Wahl ihrer Nachfolger amtlich dem Volke zur Kenntnis ge> 
bracht wird, in ihrer Stelle, Sie müssen 24 Stunden nach Bekanntgabe ihrer 
Ersetzung ihrem Nachfolger die ihren Dienst betreffenden Register, Formulare, 
Gesetze, Verordnungen, die sie erhalten hatten, übergeben. 

Art. 10, — Vor ihrem Amtsantritt werden die Viehinspektoren durch 
den Regierungsstatthalter des Bezirkes beeidigt. 

Art, 11. — Weder der Viehinfpcktor, noch sein Stellvertreter können in 
den Fällen, wo sie persönlich interessiert sind, ihr Amt ausüben. 

Wenn ein Posten frei geworden, so muß die Gemeindebehörde innert 
10 Tagen das Departement des Innern davon in Kenntnis setzen. 

I m Falle des Verhindcrtseins des Inspektors nnd seines Stellvertreters 
oder einer Vakanz ernennt der Kantonsticrarzt einen provisorischen Stell» 
Vertreter, 

Art. 12. — Die Befugnisse der Viehiuspektorcn sind im allgemeinen die» 
jenigen, die durch die eidgenössische und kantonale Gesetzgebung bezüglich 
dieses Stosses vorgesehen find. 

, Sie find vorzüglich beauftragt: 

a) unverzüglich (durch Telegramm, Telephon oder Cxpreßbote) den Kan» 
tonstierarzt vom Auftrete» oder selbst vom Verdachte eines Falles einer 
ansteckenden oder infektiöse» Viehtra»kheit in ihrer Gemeinde oder im 
Kreise zu benachrichtigen und die ersteu Maßregeln zu verordnen, um 
den Herd der Ansteckung einzuschränken,-

b) die Kontrollregister über den Viehbestand auf dcu Tag zu führen; 
c) Gesundheitszeugnisse auszuliefern und die verfallenen zurückzuziehen; 
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b) eine Statistik über die Icchr- und Vichmärlte ihrer Gemeinde aus
zufertigen; 

e) die 'Viehzählung bei den von den eidgenössischen und kantonalen 33e? 
Horden festgesetzten Zeitpunkten angegebenen Formen borzunehmen; 

f) in Bezug des Gesundheitszustandes das Vieh ihres Kreises zu über« , 
wachen; '"; 

g) die Viehverluste zu kontrollieren nnd die Aufsicht zu führen, daß 
die Einscharrungeu gemäß den eidgenössischen und kantonalen Vor-
schriften vorgenommen werden; 

h) die Desinfektion des Viehes, der Ställe, der andern Lokal« und der 
Gerätschaften, wie sie durch die eidgenössische Ausführungsverordnung 
vorgefeheu sind, zu überwachen; 

i) die Geburt der Kälber einzuschreiben und bei Ausfertigung von Ber° 
kaufsausweifeu die turn der kautuualcu Gesetzgebung vorgesehenen An» 
gaben einzutragen; 

j ) den Stierschauen beizuwohnen; 
k) die durch die Gesetzgebung in bezug der Viehversicherung, der Ver

besserung und des Viehhaudels vorgesehenen Obliegenheiten zu erfüllen 
und alle Uon den kompetenten Behörden erlassenen Befehle auszuführen. 

Art, 13, — Die Vieh Inspektoren oder ihre Stellvertreter wachen unter 
ihrer eigenen Verantwortung darüber, daß die Gesetze, Verordnungen und 
Vorschriften der kompetenten Behörde bezüglich der Sanitätspolizei, der 
Verbesserung und des Viehhaudels beobachtet werden und zeigen dem De-
partemente des Innern jede Zuwiderhandlung, die sie bemerkt haben, an, 

Art. 1-1. — Wenn schwere Vergehen zu Lasten der Vieh- oder Fleischschau-
inspektoren uud deren Stellvertreter entdeckt werden, so werden sie bestraft 
und, wenu uötig, vom Departement des Inner» auf begründeten Antrag des 
Kantonsticrarztes entsetzt uud abberufen.. Der Rekurs an den Staatsrat 
innert,zehn Tagen bleibt vorbehalten. 

V. B e s c h ä f t i g u n g e n . T a r i f e , 

Art. 15, — Für feine Mühewaltung und für die Führung der Register 
wird der Viehinfpektor laut dem vom Staatsrate aufgestellten Tarife von 
der Gemeinde bezahlte 

Außerdem bezieht er neben den vorgesehenen Gebühren für die Aus» 
lieferung von Gcfuudheitsscheinen folgende Nebengebühren: , 

Für das Formular A: Fr. 0.50; für die Formulare B und C: Fr. 0.30 
für das erste Stück: für jedes weitere Stück 10 Rappen mehr, im Marimum, 
Stempel inbegriffen, Fr, 2 Das Visum des Inspektors für die Formn« 
lare B und C ist zu 30 Rappen festgesetzt. Die Ieugnisformulare muffen von, 
Viehinspektor bei der Staatskasse gegen Einbezahlung von Fr, 1 per Blatt 
für das Formular A nnd 50 Cts, für die Formulare B, C und A für die 
Kälber, bezogen werde». Jede verlangte uud ausgelieferte Erklärung im Be< 
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rufsrahmen des Inspektors, sowie die Besichtigung eines Stückes Vieh wird 
zu 50 Rappen berechnet, Versetznngsanslngen nicht Inbegriffen. 

Art. 16, — Die Inspektoren erhalten von der Gemeindekafse folgende 
Vntschädigungsgebühren: 

a) für 1/2 Tag (Viehschau, Zahlung oder Alpenbesichtigung usw.) Fr. 5.— 
Rückvergütung des Eisenbahnfahrtausweises 3. Klasse, aus» 

wärts schlafen Fr. 4.— 
b) um der Einscharrn»g eines Stückes Großvieh beizuwohnen Fr. 2,— 
c; um der Einscharrung eines Stückes Kleiuvieh beizuwohnen Fr. 1.'— 
d) für die Marktstatistik und den Bericht Fr. 1—3 
e) fiir das Führen des Kontrollregisters des Viehbestandes, für 

jede Einschreibung . Fr. 0.30 
f) für das Führen des Registers der Kälbergeburten, für jede 

Einschreibung Fr. 0.20 
g) für das Sammeln, Eintragen und Ordnen der Gesundheits-

scheine, per Stück Fr. 0.20 
h) für einen amtlichen Bericht Fr, 0.50 bis Fr, 1.— 

Die Auszahlung dieser Entschädigungen findet jährlich nach der Prüfung 
des Kantonstierarztamtes statt. 

VI. V e r k e h r s k o n t r o l l e/ Z e u g n i s s e. 

Die Kontiollregister über den Viehbestand und dasjenige der Kälber» 
geburten werden vom Staate den Gemeinden zum Ankaufspreise abgegeben. 
Diese Register müssen sehr genau laut den Anweisungen des Kantonstierarzt« 
amtes geführt werden, Sie werden alljährlich vom genannten Amte nach« 
geprüft,. 

I n den Gemeinden oder Kreisen, wo die obligatorische Viehversicherung 
eingeführt ist, genügt das kombinierte Register über den Bestand und die 
Versicherung jur die Rindviehgattung, Es wird ein zweites Register für das 
nicht versicherte Vieh, für das Kleinvieh und die Pferdegattnng angelegt. Der 
Viehinspektor wird von der Gemeinde nur für das Führen des zweiten Re< 
gisters entschädigt, 

Art. 18. — Alljährlich findet im Monat Dezember eine Viehzählung statt, 
damit die Register beständig auf den Tag geführt werden können, 

Art, 19. — Es ist den Viehinspektoren untersagt, in das Register Tiere 
einzutragen, welche ohne Gesundheitszeugnis oder Begleitschein in ihren Kreis 
eingeführt worden sind. Der Inspektor belegt diese Tiere mit Beschlag und 
zeigt die Zuwiderhandelnden dem Departement des Innern an, 

Art. 20. — .Gemäß den Verfügungen der eidgenössischen Verordnung vom • 
30. August 1920 liefern die Inspektoren oder ihre Stellvertreter auf Ver< 
langen des Eigentümers oder dessen Vertreters Gesundheitszeugnisse aus, »ach» 
dem sie sich vergewissert haben, daß das Tier frei von ansteckender Krankheit 
und im Register im Kapitel des Eigentümers eingeschrieben ist, vorbehaltlich 
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die in den Artikeln 55 und 56 der vorerwähnten eidgenössischen Verordnimg 
vorgesehenen Uusnahmcfälle. Die Inspektoren sind für die Genauigkeit des 
ausgestellten Zeugnisses verantwortlich. 

I m Falle der Beschlagnahme oder des Bannes des Viehkreises können sie 
ohne Vollmacht vom Departement des Innern lein Zeugnis ausstellen. 

Art. 21. — Wenn ein Tier den Eigentümer wechselt, so verliert das Zeug» 
nis seine Gültigkeit für jeden andern Wechsel, selbst wenn die Dauer der Gül» 
tigkeit noch nicht abgelaufen wäre. I m Falle eines neuen Wechsels des <5igen-
tümers muß der Käufer ein neues Zeugnis, das seinen Namen trägt, aus-
stellen lassen. 

Das gleiche Zeugnis kann indessen benützt werden, wenn der Wiederverkauf 
während eines Marktes durch einen patentierten Händler stattfindet und zwar 
bevor das Tier an seinen neuen Bestimmungsort geführt worden ist. Das 
Zeugnis ist auch gültig in dem Falle, wo das Tier direkt ins Schlachthaus 
abgeführt wird. 

Jedes Zeugnis soll mit dem Namen und dem Wohnorte des Verkäufers 
und des Käufers verfehen fein. 

Art. 22. — Das Zeugnis soll spätestens am andern Tage nach der An» 
kunft des Tieres in den Kreis den, Inspektor übergeben werden. Die verjährten 
Zeugnisse müssen dem Viehinspektor im gleichen Zeitraume abgegeben weiden. 

Art. 23. — Der Viehinspektor sammelt die hinterlegten Zeugnisse, schreibt 
sie ein, ordnet sie gemäß den Serien der Formulare und teilt sie laut deu 
Monaten ein. Diese Zeugnisse, sowie die Talons derjenigen, welche sie aus-
geliefert haben, werden dem tierärztlichen Amte zur Prüfung vorgewiesen. 
Sie werden wenigstens zwei Jahre lang aufbewahrt. 

Art. 24, — Bei Abwesenheit des Oberinspektors muß dieser die ver-
schiedeneu Register und Formulare zur Verfügung des Stellvertreters über» 
lassen. 

Art. 25. — I m Einverständnis mit dem Departement des Innern ist der 
Inspektor ermächtigt, gewiffe Stunden für die Auslieferung der Zeugnisse 
und zur Entgegennahme der durch die gegenwärtige Verordnung vorgesehenen 
Einschreibungen zu bestimmen. Die dringenden Fälle sind vorbehalten. 

Art. 26. — I m Kon trollreg ister des Effektivbestandes muß das Vieh 
jedes Eigentümers und die jeweiligen stattfindenden Umänderungen eingc» 
tragen werden. 

Für die Pferde- uud Ninduiehgattung erwähnt diese Einschreibung die 
genaue Beschreibung jedes Tieres und für die anderen Gattungen nur die 
Stückzahl. I n dem Register des effektiven Bestandes werden die Rinder vom 
Alter von drei Monaten an eingeschrieben, 

Art. 27. — Der Eigentümer des in der Gemeinde oder außerhalb der» 
selben verkauften Tieres ist verpflichtet, spätestens am andern Tage beim In« 
fpeltor den Namen und den Wohnort des Käufers einschreiben zu lassen. I m 
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Beschreiblina des Tieres, vo» einer durch den Verkäufer unterzeichneten Er« 
llärung begleitet, vorweise». Für die Abfchlachtung hingegen muß das 
Gesundheitszeugnis immer verlangt werden, 

Art. 28. — I»l Falle des Verlustes oder der Abfchlachtung muß im glei» 
cheu Zeiträume ebenfalls durch de» Eigentümer dem Viehinspeltor die An» 
zeige gemacht werden. 

VII. K ä l b e r k o n t r o l l e. 

Älrt, 29. — Das Einschreibe» der Geburt der Kälber in ein Spezial» 
registcr ist obligatorisch. Die Kälber dürfe» für de» Verkauf des Fleisches 
nicht vor dem Alter von 20 Tage» geschlachtet werde». Infolgedessen muß der 
Eigentümer innert drei Tagen dem Viehiuspettor die Geburt, die er ein« 
schreibt, anzeigen und das Geschlecht, die Hantfarbe und die besondern Merk» 
male angeben. 

Art, 30. — Das für de» Verlauf des Kalbes erforderliche Zeugnis muß 
auf der Rückseite mit der Nummer des Registers, mit dem Datum der Ein
tragung und der Angabe des Tages, gegebenen Falles, au welchem Tag das 
Kalb geschlachtet werden kaun, versehen sein. 

Art , 31. — Jedes Kalb, dessen Eintragung vom Eigentümer wegen Ver» 
laufs, Verlustes oder Schlachtens nach drei Monaten nicht durchstrichen wor» 
den, wird von Anites wegeu im Kontrullregister des effektiven Viehbestandes 
eingeschrieben. 

VIII. Abdeckung, 

Art . 32. — Die Gemei»deu find beauftragt, darüber zu wachen, daß die 
Ticrleichen, die Abfälle »sw. auf augemefsene Weise benutzt weiden. I m Falle, 
daß leine Einrichtung für die Verwendung dieser Materien vorhanden ist, 
müssen sie einen Abdecker und einen Stellvertreter bezeichnen, der die Ob» 
licgenheit hat, die verendeten Tiere zu öffnen und einzuscharren. Die benach« 
barten Gemeinde» lö»ne» sich »liteinauder vereinbaren, um nur einen ein» 
zigeu Abdecker zu benusprnche». 

Art. 33. — A»i Aufauge jeder Amtspcriodc müssen die Ernennungen 
dem kantonalen Veteriuärauitc für den 15. Januar eingesandt werden. I m 
Jahre 1922 müssen diese Ernennungen für den 15. Februar stattgefunden habe». 
Diese Beamten werde» aufgefordert werden, gemäß Artikel 109 der vorerwähn» 
ten eidgenössische» Verordnung einen Kurs voii 1—2 Tagen zu besuchen, 
Sie sind daran gehalten, ein Register über ihre Arbeitsleistungen zu führen. 
Dieses Register wird vom Kantonstierarzte geprüft werde». 

Art. 34. — Jede Gemeinde muß einen geeigneten Platz zur Eiuscharrung 
der Tierlcichc» bezeichnen. Dieser Ort muß dem kantonalen Veterinäramte 
angegeben werden. 

l » 
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Art. 35. — Die den Abdeckern schuldigen Gebühren werden von den 
Gemeinden bestimmt und bezahlt, welche sie ihrerseits ganz oder teilweise 
vom Eigentümer zu erheben berechtigt sind. Die Ueberführung der Leiche 
zur Einscharrungsöffnung ist zu Lasten des Eigentümers. Dasselbe gilt auch 
für die Einscharrung für den Fall, daß der Abdecker wegen der Entfernung 
nicht einschreiten lann. 

Art. 36. — I n gewissen Fällen, wenn die Wegführuug der Leiche nicht 
stattfinden kann, so bezeichnet der Viehiiispcktor oder der beauftragte Tierarzt 
den Einscharrungsort, wenn es sich um einen Fall ansteckender Krankheit 
handelt. 

IX. H u n d ö p o l i z c i. 

Art. 37, — Diese Kontrolle wirb vom Finauzdepartcment gemäß dem 
lantonalen Beschlusse über diese Sache ausgeübt. 

Die Hunde müssen zu jeder Zeit ein Halsband tragen, das mit einer 
Melallplatte versehen ist, aus welcher der Name und der Wohnort des Eigen» 
tümers des Tieres oder seine Kontrolluummer des kantonalen Veterinär» 
amtes eingraviert find. 

X. V i c h h a n d e l , J a h r m ä r k t e , M a r k t e und A u s s t e l l u n g e n . 

Art. 38. — Gin besonderer Beschluß wird die Bedingungen für den 
Pferde» und Viehhandel bestimmen und festsetzen, 

Art. 39. — Die Jahr- oder Viehmnrlte können nur in denjenigen Ort» 
schaften abgehalten werden, die im Besitze einer vom Staatsrate zu ihren 
Gunsten ausgestellten Bewilligung sich befinden und gemäß den Verfügungen 
der Artikel 76 und 77 der eidgenössischen Verordnung über einen Platz und 
über eine angrenzende AbsonderungZ-Stallung verfügen. 

Art. 40. — Jedes Tier, das bestimmt ist, auf einen Markt geführt zu 
«erden, muß von einem Gesundheitszeugnis begleitet sein, das bei Anknnft 
kontrolliert wird und das vermittelst eines Stempels mit dem Namen der 
Gemeinde und 'dem Datum des Marktes versehen ist. 

Art. 41. — Alle Tiere werden bei Ankunft auf dem Marltc durch Tier» 
ärzte, die zu diesem Zwecke vom kantonalen Beterinäramte bezeichnet sind, 
untersucht. 

Art. 42. — Es ist untersagt, au Markttagen Vieh vor Anknnft auf dem 
Jahrmarkt oder gewöhnlichen Marktplätze auf der Straße zu kaufen. 

Art. 43.—Die Gemeinden, in denen Jahr» oder Vichmärkte gehalten wer» 
den, müssen über einen entsprechenden Platz verfügen und, wenn nötig, denselben 
umzäunen lassen. Sie müssen dem tierärztlichen Inspektor das nötige Per» 
sonal zur Verfügung stellen, um ihm in seiner Amtsansübnng behilflich zu 
sein und um eine wirtsame Personen« und Tiertontrollc führen zu können. 
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Die Kosten für die Gcsundheits» nnö Koutrolliuspcktiou sind zu Lasten 
der Gemeinden, die ihrerseits Taxen erheben können, uni diese Ausgaben zu 
decken: diese Taxen müssen für jede Tieraattung einheitlich sein. 

Art, 44. — Bei den wichtigeren Jahrmärkten muß ein Eingang für das 
Groß- und ein anderer für das Kleinvieh vorhanden sein. 

Art. 45. — Um eine nützliche Kontrolle führen zu können, sind die An< 
knnftsstundcn des Viehes auf den Marktplatz vom November bis April von 
7.30 'bis 10 Uhr und vom April bis November von 6.30 bis 9 Uhr festgesetzt. 

Art 48. — Die kranke» oder verdächtigen Tiere, oder diejenigen, die von 
einer verseuchten Gegend herkommen, werden zu Lasten des Eigentümers in 
der Gegend selbst, wo der Krankheitsfall entdeckt wird, abgesondert und mit 
Beschlag belegt. 

Der tierärztliche Inspektor ist verpflichtet, den Kantonsticrarzt per Telc» 
gramm d,avon in Kenntnis zu setzen, und gemäß den Verfügungen der Ar» 
tikel 80, 81. üud 82 der eidgenössischen Verordnung die nötigen Maßregeln zu 
treffen. 

Art. 47. — Das Vieh muß. den Marktplatz spätestens um 13 Uhr verlassen. 
Sein' Aufenthalt auf öffentlicher Straße ist untersagt, 

Art. 48. — Der Vichinspektor ist gehalten, auf einem speziellen Fot» 
muinre einen statistischen Bericht abzufassen und denselben andern Tags dem 
Departement des Innern einzusenden, 

Art, 49. — Der tierärztliche Inspektor übersendet dem kantonalen Vete» 
rinäramtc einen Bericht über jeden Markt, in dem er über den Gesundheit»» 
zustand, über den Aufsichisdienst und über die anzubringenden Verbesscrun» 
gen in bczug des Platzes, des Hilfspersonals usw, Auskuuft gibt, 

Art, 50. — Die die Markte betreffenden Vorschriften finden auch für die 
Bewerbungen, Ausstellungen und Verkäufe des Viehes Auwendnug. 

Für die Hnndc-, Kaninchen- und Geflügelausstellnugen wird das Departc» 
meut des Innern die nötigen Vorschriften veröffentlichen, 

XI, H au s i e r w e se n. 

Art. 51. — Das Hausiere» mit Tieren der Pferde«, Rinder-, Schweine-, 
Ziegen- und Schasgnttnng ist ,intcrs,lgt. Das Hausieren mit Geflügel kann, 
gegebenen Falles, gemäß dem Artikel 120 der eidgenössischen Verordnung 
vom Kautonstierarzt bewilligt werden. 

Dieser wird di\ Dcsiufcktious- und nötigen Vorbeuguugsmaßregeln vor-
schreiben. 

Xll. T r a u s p o r t der T i e r e auf den E i s e n b a h n e n . 

Art. 52. — Das kantonale Vcterinäramt ist beauftragt, auf den Bahn-
Höfen den Transport der Tiere und die Tiermaterien auf der Eifenbahn, 
fowie die in den Artikeln 62 und 63 der eidgenössischen Verordnung vorge-
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sehenen Desinfektionen zu überwachen. Ueberdies muß er die diesbezüglichen 
Register auf den Bahnhöfen besichtigen. Er taun diesen Auftrag auch den 
delegierten Tierärzten anvertrauen. 

XIII. Ueberwach un g der G e r b e r e i e n . 

Art. 53. — Das gleiche Amt ist gemäß den Artikeln 111, 115 und 116 der 
eidgenössischen Verordnung beauftragt, die Gerbereien, Lcder» und Häute» 
Magazine usw. zu beaufsichtigen. 

XIV. Schlachthäuser . F l e i s ch i n s si c k t o r c u. Metzger. 

Art. 54. — Die Pläne für den Bau neuer Schlachthäuser und für wichtige 
Umänderungen bereits bestehender Schlachthäuser müssen von den Gemein» 
den an das kantonale Veterinäramt eingesandt werden, welches dieselben seiner» 
seits dem eidgenössischen Vetcrinäramte zur Begutachtung überweist. 

Art. 55, — Die Aemter der Ilcischschaü-Iuspektoren luerden Vorzugs« 
weife den Vichinfpcktoren übertragen. 

Art. 56. — Der Staatsrat wird im Beschlusse bezüglich des Biehhandels 
die Bedingungen uud die Ermächtigungen die Metzger betreffend, bestimmen. 

XV. N a ch b a r v e r l e h r an der Grenze. 

Art. 57. — • Die Bewohner der au der Grenze liegende»! Ortschaften, welche 
dieselbe mit ihrem eigene» Vieh überschreite» Wolleu, müssen vor dem 20. März 
durch Vermittlung des Kantonstierarztes bciin eidgenössischen Veterinäramt« 
eine Erlaubnis verlange». 

XVI. I m p f u u g c ». 

Art. 58, — Einzig die Verluste der Tiere, au deucu regelmäßig die Schutz» 
impfung gegen den Rauschbrand und den Rotlauf der Schweine vorgenommen 
worden, können vom Staatsrate entschädigt werden, wen» sie während der 
gewöhnlicheil Dauer der Immuuität an den Folge» des Ranschbraudes uud 
des Rotlaufes verenden. 

Das Departement des Innern kau» diese Vcrfüguugeu auf audcre an« 
steckende Krankheiten anwende» uud, gegebenen Falles, die Impfungen obliga» 
torifch erkläre». Es kann überdies zu Gunsten vorbeugender und heilender 
Impfungen gegen ansteckende und verpestende Krankheiten Subsidien gewähre«, 

Art. 59. — Insofern es sich um den Bezug einer Beisteuer handelt, muß 
sich der Tierarzt, der die Inipfung vornimmt, an den Viehinspettor wenden, 
der auf Kosten dieses letzteren ein Verzeichnis der geinrpften Tiere mit ihrer 
Wertangabe aufstellt. Ein Doppel dieses Verzeichnisses wird vom Inspektor 
dem Kantonstierarzte innert acht Tagen nach der Iinpfuug zugestellt. 
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Art. 60. — Die mit der Impfung beauftragten Tierärzte machen dem 
Kantonsticrarzte die Anzeige, in welchen Ortschaften und an welchen Gat» 
hingen fie die Operationen vurzunel)men Haben und welche Art des Impf« 
stoffes fie dazu verwenden. Sie muffen überdies die Artikel 154, 155 und 
156 der eidgenössische» Verordnung beachten. 

XVII. K r a n k H e i t s a n g a b e . 

Art. 01. — Jeder Eigentümer oder Besitzer von Tieren ist verpflichtet, 
ohne Verzug dem Viehinspeftor der Ortschaft das Auftreten ansteckender Krank» 
heiten unter feinen Tieren und alle verdächtigen Shmptom«, die den Ausbruch 
einer Krankheit dieser Art befürchten lassen, anzuzeigen. Dieser Eigentümer 
oder Besitzer ist auch gehalten, die geeigneten Maßnahmen zu treffen, um soweit 
als möglich die Uebertragnng der Krankheit auf andere Tiere zu verhüten. 

Der gleichen Verpflichtung sind auch diejenigen Personen unterworfen, denen 
die Bewachung oder die Pflege der Tiere anvertraut ist. 

Die Verpflichtung zur Anzeige haben ebenfalls die Tierärzte, die Vieh» 
und Fleischschauinspektoren, die Polizeibeamten des Kantons und der Ge» 
meinden. Dasselbe gilt auch für die Viehhändler, die Hoteliers und die 
Gastwirte, die Tiere in ihren Ställen oder Pferchen haben. 

Folgende viehscuchenartige Krankheiten sind gegenwärtig der obligato» 
tischen Anzeige unterworfen: / 

1. die Rinderpest; 
2. die Lungenseuche des Rindviehs,-
3. die Maul» und Klauenseuche: 
4. bii Rotzkrankheit-
5. die Wut; 
6. der Milzbrand; 
7. der Rauschbrand; 
8. der Rotlauf der Schweine; 
9. die Schweiuefeuche und die Schweinepest; 

IN. die Leberegelseuche der Schafe und Ziegen; 
11. die Räude des Pferdes, des Schafes und der Ziege; 
12 die Geflügelcholera und die Hühnerpest; 
13. die Fnnlbrut der Bienen. 

?lrt. 62. — Die Maßregeln zur Bekämpfung der Viehseuchen sind die» 
jeittge», »uelch«. durch die Gesetzgebung über diesen Stoff bezeichnet find (eid» 
genössischec Gesetz vom 13. Juni 1917, Ausführungsreglement vom 30. August 
1920 und durch die Verfügungen der gegenwärtigen Verordnung). 

XVIII. A l l g e m e i n e M a ß r e g e l n g e g e n die V i e h s e u c h e n , 

Art. 63. — Für die Anzeige der bei den Zahlen 1—5 des Artikels 140 
der eidgenössischen Verordnung angegebenen Krankheiten muß der Viehinspeltor 
den Kantonstierarzt mittelst des Telephons benachrichtigen und feine Er» 
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Hörung per Telegramm oder Expreßbrief bestätigen. Fernerhin wird er 
die Gemeindebehörde und die Viehinspektoren der benachbarten Gemeinden 
davon in Kenntnis setzen. Für die Krankheitsherde, die in andern Teil«» 
der Gemeinde ausbrechen könnten, wird der Inspektor die gleichen Formalitäten 
anwenden. 

Für die unter den Zahlen 6 und 7 angeführten Krankheiten genügt es, 
daß er den Kantoustierarzt per Telephon oder per Telegramm benachrichtigt 
und für diejenigen, die unter den Nummern 8—12 verzeichnet sind, muß die 
Anzeige iunert der kürzesten Frist vermittelst eines eingeschriebene» 33c« 
richtes gemacht werden. 

Nach Bekanntgabe durch de» Tierarzt wird der Inspektor dem Kautous« 
tierarzte einen wöchentlichen Bericht erstatten, der Freitags abend eingesandt 
werden soll, 

Art. 64. — Der Viehinspektor verordnet die ersten Maßregeln, um die 
Verbreitung der Krankheit zu verhüten. Die Stallnngen, wo sich verdächtige 
oder mit ansteckender Krankheit behaftete Tiere befinde», werde» sofort bcschlng« 
nahmt, sowie die Ställe und benachbarten Gehöfte. Er stellt sofort die Aus° < 
gäbe von Gesundheitszeugnissen, bis auf neue £?rder hin, ein. 

Art . 65. — Der Kantunstierarzt oder der abgeordnete Tierarzt begibt 
fich ohne Verzug an den Ort . Nach stattgefuudcner Inspektion wird er die 
getroffenen Maßregeln bestätigen oder abändern. 

Die Maßregeln der Beschlagnahme werden vom Kantonstierarzte ge» 
troffen. 

Art. 66. — Die Maßregeln bezüglich der Desinfektionszone und der 
Schutzzone werden vom Staatsratc verordnet. 

Die Gemeinden müssen dem Kantonstiernrzte uder desse» Delegierten und 
dem Viehinspcktor das nötige BcN'nchnngs- und ?lufsichtspersoual zur Ver-
fügung stelle», bannt die Maßnahmen zur Beschlagnahnie ansgefilhrt wer» 
den können. 

Diese Auslage» werden von den Gcmciudeu bezahlt. Immerhin lau» der 
Staat sie subventionieren.. 

Art . 67. — Die beschlagnahmten Lokale werden vom Viehinspektor 
durch Zettel oder recht sichtbar angebrachte Aufschriften bezeichnet. 

Die verbotenen Straßen und Durchgänge werde» ebenfalls durch Zettel 
erkeüntlich gemacht. Das Betreten der beschlagnahmten Gebänlichkeiten und 
der verbotenen Durchgänge ist nur denjenigen Personen gestattet, die sich im 
Besitze einer durch den delegierten Tierarzt ausgestellte» Erklärung befinde». 

Ar t . 68. — Ohne Nachteil in bezng der Beobachtung der Verfügungen 
der Artikel 165—168 der eidgenössischen Verordnung kann die Milch, die ans 
verseuchten oder verdächtigen Stallnngen herkommt, nur am Orte benutzt 
werden. Bis nach der ersten Desinfektion des Viehes, der Lokalitäten usw. 
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lllnn die Milch Weber verkauft, noch in die Sennerei getragen werden. Während 
diesem Zeiträume muß die aus dieser Milch hergestellte Butter gesotten 
werden. 

Urt , 69. — Sobald die Beschlagnahme vollzogen worden, ist es 
dem Personal, dem die Pflege der beschlagnahmten Tiere anvertraut ist, un» 
tcrsagt, die durch den Kantonstierarzt oder dessen Delegierten bezeichneten 
Lolnle und Orte zu verlassen. 

I n dem Falle, ivo dieses Perfoual die Erlaubnis hätte, die beschlag
nahmte» Lokale zu verlasse», irntjj es unter Aufsicht des Viehiufpeltors die 
Kleider wechseln, die Hnnde, Kleider u»d Schuhe desinfizieren lassen und 
Träger einer Erklärung, sein, daß diese Operativ» stattgehabt. 

Art. 70. — I m Falle der Maul- und Klauenseuche oder während der Dauer 
der Viehseuche im eigentliche» Sinne, d. h. bis nach der eisten Desinfektion, 
»nisseu die Glieder der Tiere, die Ställe »uo ihre Zugänge (Plätze, Wege usw.) 
und die Dünger, we»» möglich, mehrere Male während des Tages desinfi-
ziert werden. 

Art. 71. — Die Arbeitsleistungen bezüglich der Reinigung und der 
Desinfektion find zu Lasten der Eigentümer; i»i Falle, daß es ihnen nn-
»lüglich ist, dieselbe» auszuführen, werden selbe auf ihre Kosteu ausgeführt. 

Die Wege, Plätze, Brunnen und öffentlichen Lokale werden durch die 
Gemeinden gereinigt und desinfiziert und das auf ihre Kosteu. Die Desinfek» 
tionsmittel werde» in der Regel vom Staate geliefert. I n gleicher Weise 
liefern die Gemeinden das für die, Desinfektion nötige Material und Personal. 
Der Staat kann gegebenen Falles diese Auslagen mit seinen Geldmitteln decken. 

Die Kosten der lleberwachung der Desinfektion durch den Tierarzt werben 
vom Staate getragen. Dieser letztere kaun für Zerstörung von Gegenständen, 
Streue usw, und für die Desinfektion im eigentlichen Sinne Entschädigungen 
gewähren, 

XIX, E n t e i g n u n g e n , Taxen , V e r l u s t e . En t schäd igungen . 

Art. 72. — Um endlich den Unterhalt der beschlagnahmten Tiere be> 
sorgen zu können, kann das Departement des Innern die Versetzung der Her» 
den verlangen, zur gemeinsamen Enteignung der Lokale, der Weiden und bei 
Futtervorräte schreite» uerniittclst Entrichtung einer Taxe, die ohne Aufruf 
vor oder »ach be»i Antrage der vun ihn: bezeichneten Experte» geschieht. 

Auf gleiche Weise tan» er zu gleiche»! Zwecke für die Rechnung der Ge< 
mcinden die nötigen Fntterankäufe besorgen lassen. 

Art . 73. — Wenn das Abschlachten der Tiere durch das eidgenössische oder 
kantonale Amt verordnet ist, um mit Erfolg die ansteckenden nnd pestartigen 
Krankheiten zn bekämpfe», muß vor der Anordnung des Abschlnchtens durch 
den Kantonstiernrzt oder dessen Delegierten und dnrch einen zweiten, durch 
das Departement des Innern bezeichneten Experten eine Wertschätzung der 
Tiere vorgenommen werden. 
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Wen» die bei den Zahlen 1, 2 :u»o 3 des Artikels 140 der eidgenössischen 
Verordnung verzeichneten Krankheiten zum Ansbruch gelangen, müssen oer 
Viehinsrektor n»d sein Stellvertreter sofort eine vorläufige Schätzung der an» 
gesteckten oder verdächtigen Tiere vornehmen und zwar uäch Maßnahme des 
Kaufwertes oder der Versicherungstaxe, Es wird am Ende jeder Woche für 
die neuen Fälle eine Abschrift dieser Schätzung dem Kantonstierarzte zuge» 
fandt, welcher die Schätzungen abändern kann und die Festsetzung normaler 
Preise beaufsichtigt, 

Art. 74. — Der Staat gewährt aus den Viehseuchengelderu oder aber aus 
dem auf dem Budget festgesetzte!! Betrage den Eigentümer», die Schaden erlitten 
haben, eine Entschädigung unter Vlbzug dessen, was gerettet werden sonnte, die 
8 0o/0 des ungefähren Wertes der Tiere für die unter den Zahlen 1 bis 3 
vorgesehenen Fälle betragen kaun und 9!) o/0 für die unter den Zahlen 4 und "> 
angeführten nachbezeichueteu Fälle: 

1. Wenn die durch die Rinderpest, durch Luugeusenche, durch Maul» und 
Kla»e»seuche, durch die Wut, durch Milzbrand oder den Raiischbraud a»ge< 
fleckten Tiere (i»i letzteren Falle nur, wenn die Schntzimpfnng an ihnen voll< 
zogen worden ist) diesen Krankheiten erliegen oder abgeschlachtet werden müssen: > 

2. wenn die durch die Rinderpest, d»rch Ln»geuse»che< durch Maul- und 
Klauenseuche, durch den Rotz, die Wut, durch Milzbrand, durch Rauschbraud, 
durch den Rotlanf und die Schweineseuche, durch die Schweinepest, durch die 
Leberegelsenche der Schafe und Ziege» angesteckte» Tiere umstehen obtx infolge 
der Behandlung, der sie auf Verordnung der tierärztlichen Gesnndheitsbehörde 
unterzogen werden müsfeu, abgeschlachtet werden sollen: 

3. weuu gesunde Tiere, die kraut geworden sind oder Wege» der Gefahr 
der Austeckuug auf Befehl der tierärztliche» Ges»»dheitsbehörde abgeschlachtet 
werde» müsse», um die Verschleppung einer der »uter Nr, 2 bezeichneten 
Krankheiten zn verhüten; 

4. weuu gesunde Tiere umstehen oder infolge einer vorbeugenden Behand» 
lung (z. B. Schntzimpfnng) anf Befehl der tierärztlichen Oesnndheitsbehürde 
abgeschlachtet werden müssen; 

ö. wenn Tiere auf Befehl der tierärztliche» Ges»»dheitsbehürde abgeschlach« 
tet werde» müssen, nm die Verbreitung einer unter der Nummer 2 verzeichnete» 
Kran theilen zu verhüten, 

Art. 75. — Der Staat gewährt den Eigeutümern zerstörter Gegenstände 
und für die zwecks Verhütung der Verbreitung einer der im vorige» Artikel 
angeführte» Viehseuche» verursachten Schade» eine Entschädigung bis zu 80 o/0 

des Wertes dieser Gegenstände oder des venirfachteu Schadens, 

Art. 76. — Die in den zwei vorgehende» Artikel» vorgesehene Ent« 
schädiguug wird »icht entrichtet: 

a) weuu der Eigeutüuier teilweise Ursache des Auftretens der Krank» 
heit ist! 

b) wenn diese nicht oder zu spät angezeigt loorde»; 
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c) wen» der Eigentümer die Befehle und Anweisungen der tierärztliche« 
Vesundheitsbehörde nicht strenge befolgt hat oder wenn er die von den 
Tierärzten verordnete Pflege vernachlässigt hat. 

Art, 77. — Die unter den Zahlen 1, 2, 3, 4, 5 des Artikels 74 vor» 
gesehene Entschädigung wird ebenfalls nicht entrichtet: 

1, für Tiere und Gegenstände von belanglosen! Werte; für Hunde, Katzen, 
Geflügel und getötetes Wild; 

2. für Tiere zoologischer Gärten, der Menagerien und ähnlicher Unter« 
nehmungen; 

3. für das Schlachtvieh von fremder Herkunft; 

4, für Tiere, die iu der Fremde wohnenden Personen gehören nnd die nur 
vorübergehend in der Schweiz sich aufhalten (Söiiiiiicniiig oder Win» 
tcrnng); 

5. für die Tiere des Landes, die sich in den Tchlachthänsern oder in den 
diesen Geschäften gehörenden Gehöften oder Vtallungen befinden; 

6, für die Pferde und das der Neberwachnng unterstellte Vieh von frem» 
der Herkunft, welche Eigentum der iu der Schweiz wuhuendeu Per» 
fönen find, nußer mau könne den Beweis erbringen, daß die Ansteckung 
nach der Einfuhr zu Tage getreten sei, 

Art. 78, — Cö wird eine Ordnuugsbußc von 10 bis 40 o/0 auferlegt 
werden, die von der dein Eigentümer zugesprocheneu Entschädigungssumme 
abgezogen wird für den Fall eines leichten Vergehens, die Anwendung der 
fanitätspolizeilichen Vorschriften betreffend, oder wenn dem Vieh nicht die 
nötige Pflege angedciht worden ist. 

Art . 79, — Die Häute der abgestandenen oder abgeschlachteten Tiere wer» 
den vom abgeordneten Tierarzte geschätzt oder aber vom Viehinspektor und 
in der Regel dem Eigentümer übergeben oder der Versicherungsgenossenschaft^» 
zugestellt; der Preic wird von der ihm gewährten Entschädigungssumme 
abgezogen. 

Das Gleiche geschieht im Falle des Verkaufs dieser Häute. Der Wert 
muß »uverzüglich durch de» Inspektor oder dnrch den delegierten Tierarzt dem 
Kantonstierarzt angezeigt werden, 

Art, 80. — Die Schätzung der aus Dringlichkeitsgrüuden abgeschlachteten 
Tiere oder solchen, die wege» der Manl- nnd Klauenseuche umstehen, muß durch 
den Kantonstiernrzt oder einen delegierte» Tierarzt vorgenommen werden, 

Art , 81. — Einzig die durch den Kautonstierarzt oder dnrch einen dele» 
gierten Tierarzt verordneten ?lbschlachtu»gen find als ?lbschlnchtungeu ans 
Dringlichkeiisgründen betrachtet. Für deu aus der nach eigenem Ermessen 
des Eigentümers geschehenen Abschlachtn»«, entstandenen Schaden wird keine 
Entichädigung entrichtet. Immerhin, im Falle einer drohenden Gefahr und 
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wenn die Entfernung des Tierarztes es rechtfertigt, so ist der Eigentümer der» 
Pflichtet, die Abschlachtung vornehmen zu lassen, um die Häute zu retten, 
nachdem er den Gesundheitszustaud des Tieres durch den Viehinspektor oder, 
im Falle seiner Abwesenheit, durch seineu Stellvertreter hat bestätigen lassen. 
I m Falle des gänzlichen Verlustes der Häute wird die Entschädigung ver» 
mindert, ausgenommen es sei der Beweis erbracht, daß von Seite des Eigen» 
tiimers keine Verschuldung vorliegt, 

Art , 83, — Die Entschädigung muß nur entrichtet werden,' wenn die 
Abschlachtung innert den 42 Tagen nach der Kraukheitserklärung stattgefuu« 
den hat. Gleichfalls wird eine Entschädigung nur zugesprochen fiir infolge 
der Maul - und Klauenseuche umgestandene Tiere, wenn sie innert den drei 
Wochen, vom Tage an, wo die Krankheit angezeigt luurden, zu Grunde ge« 
gangen sind. 

Immerhin kauu der Staat selbst nach dem Zeiträume von 42 Tagen den 
Versichcrungslassen reduzierte Entschädigungen gewähren, wenn sie infolge 
der Mau!» und Klauenseuche zu stark in Anspruch genommen würden. 

Die Entschädigung wird nur dann verabfolgt werden, wenn der schriftliche 
Beweis vorgewiesen werden kann, daß diese Tiere beständig die vom Tierarzt 
verlangte Pflege genossen und daß die Ursache der Abschlachtung einzig der 
Folge der Maul« und Klaueufeuchc, zuzuschreiben ist. 

Art . 83. — Die Kosten für die Behandlung des kranken Viehes, für 
Autopsie, für de» Transport der Haute, für den Verkauf und, gegebeneu Fal« 
les, für die Einscharrung sind zu Lasten des Eigentümers. Immerhin kann 
der Staat für die aus Befehl des Kantonstierarztes verursachten Auslagen 
Hülfsgelder gewähren. 

Art . 84. — Die Eigentümer haben ein Reknrsrecht an den Staatsrat, der 
in letzter Instanz gegen die Schätzung der Experten entscheidet. Unter Strafe 
der Nichtigkeit muß der Rekurs innert ü Tagen seit dem Datum der Angabe 

***de3 Tierwerles eingereicht werden. 

XX. K n u t o u a l e r G e l d f o u d s d e r V i e h s e u c h e n . 

Art. 85. — Es ist ein kantonaler Geldfonds konstituiert wurden, geuaunt 
„Der Vichsencheufouds", zum Zwecke der Deckung der sanitätspolizeilicheu 
Auslagen und der durch die ansteckenden Krankheiten verursachten Schäden, 
I m Falle des ungenügenden Vorhandeufeius dieses Geldfonds luird der Ans« 
gabenüberschnß durch die Staatokasse bezahlt. Dieser Geldfonds wird genährt: 

1. durch das Nettoprodukt der an die Viehiuspcktoreu verkanfteu Gesund» 
heitszeuanisse, im Verhältnis von Fr. 1 per Zeuguis. des Formulars A und 
von 50 Ets. der Formulare ß und 0 und des Formulars A für Kälber; 

2. die Strafen des Viehhaudels; 
3. die Palente der Vieh» und Pferdehändler; 
4. die im Budget aufgenommenen Subventionen des Staates; 
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5. die Zinse der Kapitalien usw.; * 
6. die eventuellen Gaben, 

Art. 86, — Dieser Fonds wird vom Finanzdepartemeut verwaltet. 

Art. 87. — Die Geldentnahme aus diesem Fonds wird auf Antrag des 
Departements des Innern durch den Staatsrat beschlossen. 

XXI, A l l g e m e i n e und strafrechtliche V e r f ü g u n g e n . 

Art. 88. — Die Sanitäts- und Polizeibeamten nehmen in zloei Doppeln 
das Protokoll der Zuwiderhauolungen, die sie bezüglich der Gesetzesverfügun» 
gen und der Anssührungsverordnung zur Bekämpfuiig der Viehseuchen, sowie 
derjenigen der gegenwärtigen Verfügung beobachtet oder infolge einer Unter» 
suchung entdeckt habe», auf. 

Die Protokolle und Berichte muffen ohne Verzug dem Departement des 
Innern zugefandt werden. 

Art, 89. — Die Strafen Werden amtlich vom Departement des Innern 
gemäß den strafrechtlichen Verfügungen des Gefetzes und der vorerwähnten 
eidgenössischen Ausführuugsverorduuug festgesetzt. I m Wiederholungsfälle wird 
die Strafe verdoppelt, ohne jedoch das durch das Gesetz und die eidgenössische 
Verordnung, diesen Stoff behandelnd, vorgefehene Maxi,nun: zu überfchreiteu. 
Die Uebertreter sind überdies für die aus der Zuwiderhandlung entstandenen 
Schäden verantwortlich. Will man nicht des Rechtes Verlustig gehe», nmß 
der Rekurs evcntnell innert 10 Tagen nach Zustellung des Protokolls an den 
Staatsrat gerichtet werden, 

I n i Falle eines groben Vergehens oder der Wiederholung kauu das vor» 
erivähnte Departement den Zuwiderhandelnde» dem Kautousgerichte über» 
weifen, um vuu diesem gemäß den strafrechtlichen Verfügungen der Gesetze 
und der vorerwähnten eidgenössische» Verordnungen abgeurteilt zu werden. 

Die Urteile müssen nuverzüglich zur Vollstreckung dem Staatsrate mit» 
geteilt werben, 

• Art. 90. — Der Drittel der Strafgebühr wird dem Anzeiger zugesprochen. 

Art. 91. — I m Falle der Nichtbezahlung kann die Strafe in Verhaftungs» 
strafe umgelvandelt werden und zwar im Verhältnis von einem Tage Haft für 
je Fr. 5 Geldstrafe. 

Art. 92. — Bezüglich der Zuwiderhandlungen vonfeitc der Eanitäts» 
bcnmten, Vieh' und Fleischschaninspeltoreu, der Abdecker usw, können diese über» 
dies ihrer Beamtuugeu euthubeu werden. 

Das Patent kann den Vieh' und Pferdehändlern ohne Nachteil der ge» 
fällten Strafe, je nach der Wichtigkeit des Falles, während einer bestimmten 
Zeitdauer oder endgültig entzogen werden. 
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Art. 93. — Der Netrag bet auferlegten Strafe» und die endgültig aus
gesprochenen Urteile betrefft Anwendung der Artikel 40 bis 46 des Gesetzes 
und 269 bis 275 der Verordnung werden dem Bundesrate, ohne Rücksicht auf 
die iiu Artikel 214 der eidgenössischen Verordnung vorgesehene Mitteilung 
speziell und kostenlos unter Angabe der Grllude mitgeteilt, 

XXII. U e b e r g a n Z s b e st i ni m u n g e n. 

Art. 94. — Es werden die kantonalen Gesetze, Reglement« und Beschlüsse, 
die dem eidgenössischen Gesetze vom 13, Juni 1917, der eidgenössischen Aus» 
fühluugsvlrurdnung vom 30, August 1920, sowie der gegenwärtigen Ber» 
ordnung entgegengesetzt sind, aufgehoben, 

Art. 95, — Das Inkrafttreten der gegenwärtigen Verordnung wird fofort 
nach deren Bestätigung durch den Bundesrat stattfinden, 

Sie wird ius Amtsblatt eingerückt uud iu alle» Gemeinden des Kantons am 
ersten Sonntage nach der Inempfangnahme veröffentlicht werde». 

Also verordnet im Staatsrate zu Sitten, deu 19. April 1921. 

Der Präsident des Stantsrates: 
M. T r o i l l e t . 

Der Stnatstanzlec: 
Osw. A l l e t . 

Die vorerwähnte Aussühruugsverorduung wurde vom Bundesrate in der 
Sitzung vom 14. Oktober 1921 bestätigt. 

D i e S t n a t s k a n z l e i . 

Dekret 
vom 12. Mai 1921, 

betreffend Ausrichtung von kantonalen Veifteuern an die 
beteiligten Gemeinden und Genossenschaften fUr Entwiif« 

ferungsarbeiten in der Nhoneebene. 

D e r Große R a t des K a n t o n s W a l l i s , 

liiugesehen das allgemeine Interesse, das die lHntiuäfseruugsnrbeiten in 
der Rhoneebenc für den Kanton bieten; 

Eingesehen die bedeutende Erhöhung der Arbeitslöhne und di« Ber-
teuerung aller Baumaterialien; 
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Eingesehen die Znschlagsbcitrage, die von der Vundeslieisammlung be> 
reits bewilligt worden find; 

Willens, den Gemeinden, lucldjc diese Arbeiten unternommen, wirksam 
zu Hülfe zu kommen; 

Ans Antrag des Staatsrates, 

V e r o r d n e t : 

Art, 1, — Die Kantonsbeistcuer, die den Entioässcrnngsnnlernehmungen 
in der Rhoneebene: 

Vifp-Raron, 
Sitten-Riddes, 
Vaillon-Fnlly und 
Riddes-Maitinach 

geschuldet siild, werden im Verhältnis des Fortschreitend der Arbeiten aus' 
bezahlt. 

Art. 2. — lim den Vollzug dieses Dekretes zu ermöglichen, wird per 
Staat eine Anleihe von Fr. 2,500,00(1 aufnehmen. 

Art. 3. — Die beteiligten Gemeinden und Genossenschaften übernehmen 
einen Zins von 3 n/n der jährlichen Vorschüsse, die den zehnten Teil der wirk» 
liehen Gesamtausgaben des Unternehmens überschreiten sollten. 

Art. 4. — Die Dekrete vorn 19. Mai 1810, betreffend En^snmpfung der 
Rhoneebene auf dem Gebiet der Gemeinden Saillon uud Fully; 

13, November 1815, betreffend die Entwässerung der Rhoneebene von 
Riddes nach Martinach; 

19. Mai 1817, betreffend die Entwässerung der Rhoneebene Visp«Raron, 
auf Gebiet der Gemeinden Ehholz, Visp, Baltschiedcr, Niedergesteln und Naron; 

22, November 1818, betreffend die Entwässerung der Rhoneebene von 
Sitte» nach Riddes, ans Gebiet der Gemeinden Sitten, Gundis, Vetroz, Ar« 
don, Charnoson, Leytron und Saillon, sind im Sinne der Bestimmungen 
des vorliegenden Dekretes abgeändert. 

So gegeben im Großen Rate, zu Sittcu, den 12. Mai 1321. 

Der Präsident des Großeu Rates: 
G, T a b i n. 

Die Schriftführer: 
L, H a l l e n b a r t c r. — Chr. G a r d. 

D e r S t a a t s r n t d e s K a n t o n s W a l l i s 

B e s c h l i e ß t : 

Vorstehendes Dekret foll ins Amtsblatt eingerückt und an den Sonn» 
tagen, den 20,, 27, November und 4. Dezember 1921, in allen Gemeinden 
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des Kantons veröffentlicht werden, um am 4. nächsten Dezember der Volks' 
abstimrnung nnterbreitcl z» werden. 

Gegeben im Stnatsrate zu Sitte», den 7. November 1921, 

Der Präsident des Staaterates: 
I , B » r g e n e r. 

Der Staatskanzler: 
Osw. A l l et. 

Beschluß 
vo»l 30, September 1921, 

betreffend die Maßnahmen gegen die Arbeitslosigkeit. 

D e r S t a n t s r a t des K a n t o n s W a l l i s , 

Eingesehen den Nundesratsbefchlnß vom 20, September 1921 betreffend 
die Maßnahmen zur Belämpfnng der Arbeitslosigkeit; 

Eingesehen die Voll^iehungsverordnung des erwähnten Bnndesrats» 
Beschlusses; 

Cingesehei! die Notioeudigkeit, daß unverzüglich neue Arbeiten anzn» 
fangen sind, um Arbeitslose z» beschäftige»: 

Aus Antrag des Departements des Inner», 

Beschl ießt: 

Art. 1, — Mit Unterstühuug der Lidgeuusseuschaft ko»u»t der Kanton 
Wallis den Gemeinden z» Hülfe i»bez»g auf die Maß»ah»ie», die sie zur 
Bekämpfnng der 'Arbeitslosigkeit treffe». Er gewährt zu diesem Zwecke, i» deu 
Grenzen der von Vu»d »»d Ka»to» »,'orgescheuc» Kredite, folgende außer» 
ordentliche Beisteuern: 

a) für deu Bau uud den U>»bau von Wohnhäusern bis zu 5, <>/0 des 
Kostens der Arbeiten; 

b) für den Ban anderer Gcbändc und a» ba»«, kullur, und sursttcchnischc 
Arbeiten bis zu 10 >>/<, des Kostens der Arbeite» und außerdem IN «/, 
des Kostens der Arbeitslöhne, die a» die Arbeitslosen ausbezahlt werde», 

Art, 2. — Die Arbeite», die schon der ordentlichen Beistcner von Bu»d 
und Kanton teilhaftig werde», bilden Gcgeustaud vo» Nnchtrngsbcistcucrn, 
die bis 10 o/o des Gesamtbetrages gehen, der den beschäftigten Arbeitslose» 
ausbezahlt wurde. 
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Die eidgenössischen und kantonalen Beisteuern, die Nachtragöbeistcncrn 
auf beu Betrag der Arbeitslöhne berechnet nicht inbcgrifsen, übersteigen in 
der Reget nicht 70 0/0 der Arbeiten, 

Art. 3, — Die Beisteuern, die in den vorstehenden Artikeln vorgesehen 
sind, werden in der Regel nur für Arbeiten gewährt, deren Ausgaben 
1000 Fr, überschreite», 

Art, 4. — An die Gewährung der Beisteuern ist die Bedingung gc°> 
knüpft, daß die Arbeiten mit Material ausgeführt werden, das schweizerischer 
Herkunft ist, und daß Personal beschäftigt werde, das in der Schweiz an» 
säßig ist. 

Art. 5. — Die Arbeitgeber, die der vorgenannten Beisteuer teilhaftig wer» 
den wollen, müssen sich an die Arbeitsämter der Gemeinden wenden, um die 
Arbeitslose!! zu dingen, die ihnen bezeichnet werden, 

Art, G. — I n allen Fällen ist die Beisteuer des Kantons abhängig»lwn 
der Beteiligung der Gemeinde an den Gefanitkosteu der Arbeiten oder an 
den Baukosten und zwar muß der Gcmeindebetrag dem des Staates Min-
bestens gleichkommen. Der Bund gewährt Beisteuern, die denen des Staates 
und der Gemeinde gleichkommen. 

Art. 7, — Die Beisteuern, die allenfalls von Drittpersonen gewährt 
werden, können die Beisteuern der Gemeinden ersetzen, 

Art. 8. — Der Staat kann handwerklichen Kursen oder AusbildungZ» 
kursen, die den Arbeitslosen offen stehen, besondere Beisteuern gewahren, 
ebenso für andere Maßnahmen, die geeignet sind, die Arbeitslosigkeit zu l>c» 
kämpfen oder Arbeitslosen Arbeit z» verschaffen. 

Art. 9. — Die Höhe der Beisteuern ivird nach der Natur und deu Bor» 
teilen bestimmt, die die unternommenen Arbeiten für die Bekämpfung der 
Arbeitslosigkeit bieten. 

Vlrt, 10. — Die in den Artikeln 1 und 2 des gegciüvärtigen Beschlusses 
vorgesehenen Beisteuern werden nur gewährt, wenn die zur Ausführung des 
Projektes notwendigen finanziellen Hilfsmittel sichergestellt sind, 

Art. 11. — Jedes Gesuch, das die Erlangung von Beisteuern in vorge» 
nanNtem Sinne zum Zwecke hat, muß bis spätestens zum 25. Oktober dem 
Departement des Innern eingereicht werben. Jedem Gesuch muffen fol
gende Belegstücke beigefügt fein: 

a) Die Pläne der auszuführenden Arbeiten; 

b) Detaillierter Voranschlag; 

c) Technischer Rapport; 

d) Erklärung der Gemeinde, daß die finanziellen Hilfsmittel zur Aus
führung des Projektes zugesichert sind; 

c) Ansatz der Beteiligung von Seite der Gemeinde für die bewilligten 
Beisteuern; 
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f J Allenfalls Betrag der ordentlichen Beisteuer von Seite des Bundes und 
des Kantons^ 

g) Zahl der Arbeiter, die beschäftigt werden, 

Art. 12. — Der gegenwärtige Beschluß kann auf die Kredite angewendet 
werden, die dein Staate kraft des Vundesratslicschlusfes vom 19. Februar 1921 
und durch den Großen Rat des Kantons Wallis in feiner Sitzung vom 21, Mai 
1921 gewährt wurde». 

Art. 13. — Das Departement des Innern ist mit? der Uebcrwachung be
züglich der Anwendung vorstehender Bestimmungen beladen nnb wird zur 
Vollziehung die notwendigen Maßnahmen treffe». 

Art. 14. — Der gegenwärtige Befchlnß muß in der" nächsten November« 
Seffion dem Großen Rat zur Genehmigung unterbreitet werden. 

So beschloßen im Staatsrate zu Sitten, den 30, September 1921, um 
ins Amtsblatt eingerückt und in allen Gemeinden des Kantous veröffentlicht 
zu werden. ' 

Der Präsident des Staatsrntcs: 
I . B u r g e n « r. 

Der Staatslanzler: 
Qsw. A l l e t . 

Beschluß 
vom 4. Oktober 1921. 

D e r S t a a t s r a t des K a n t o n s W a l l i s , 

Eingesehen, daß die Gefahr der Waldbräude mit der Periode der an» 
haltende« Trockenheit verschwunden ist; 

Auf Antrag des Forstdepartenicutes, 

Besch l ieß t :^ 

, Einziger Artikel, - - Der Beschluß vom 12. Juli 1921, gemäß welchen» es 
verboten ist in sämtlichen Wäldern des Kantons zu rauche» und Fencr anzn» 
zünden, ist widerrufen. 

So beschlossen im Staatsrate zn Sitten, den 4. Oktober 192!, um ins 
Amtsblatt eingerückt »»d in allen Gemeinden des Kantons am Sonntag, 
den 9. Oktober veröffentlicht zu werde». 

Der Präsident des Staatsrates: 
I . B u r g e n e r. 

Der Staatskanzler: 
Osw. A l l e t . 

i 
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Beschluß 
vom 8. Oktober 1921, 

betreffend die Handänderungen zur Errichtung und Revision 
der Register der Kapital« und Einkommensteuer. 

Der S t a a t s r a t des K a n t o n s W a l l i s , 

I n Vollziehung des Art. 5 des Finanzdesretes vom 15. Januar 1921; 

Anf Antrag des Finanzdepartementes, 

Besch l ieß t : 

Die in Art. 16 des Gesetzes vom 24. November 1891 betreffend Errich» 
tung und Revision der Kapital- und Einkommensteuer vorgeseheneu Hand-
änderungen müssen im ganzen Kautun jährlich vom 1. Dezember des laufen« 
den bis zum 1. Februar des folgenden Jahres vorgenommen werden. 

Der Beschluß tritt vom 1. Dezember 1921 bis zum 1. Februar 1922 erst« 
mals in Kraft. 

Gegeben im Staatsrate zu Sitten, den 8. Oktober 1921, um ins Amts-
blatt eingerückt und am Sonntag den 23. Oktober in allen Gemeinden des 
Kantons ueröffcntlicht zu weiden. 

Der Präsident des Staatsrates: 
I . B u r g e n e r . 

Der Staatskanzler: 
Osw. A l l e t . 

Beschluß^ 
vom 8. Oktober 1921, 

betreffend die Abhalwng von Herbftmärkten. 

D e r S t a a t s r a t des K a n t o n s W a l l i s , 

Eingesehen die Nützlichkeit, den Beschluß vom 23. September 1921 be-
treffend' das Abhalten von Markten zu ergänzen; 

Auf Antrag des Departementes des Innern, 

Besch l i eß t : 

Art. 1. — Märkte für unverfeucht gebliebenes Vieh sind für folgende; 
Orte festgesetzt worden: 
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St. Martin 17. Oktober , 
Orsiörcs . 2«. Oktober 
Staldcn 27. Oktober 

Art, 2. — Auf diesen Märkten können nur Tiere aufgeführt werden, die 
unverseucht geblieben sind und solche, die seit mehr als 8 Monaten, d. h. seit 
dem 28. Februar 1921 geheilt sind. 

Art. 3. — Die Besitzer von unverseucht gebliebenem Vieh können dort nur 
solches Vieh "kaufen, das die Maul- und Klauenseuche nicht gehabt hat oder 
solches, das seit mehr als 8 Monaten geheilt ist. 

Art. 4. — Abweichungen von diesem Beschlusse tonnen durch den Kan° 
tonstierarzt zum Ankauf von Schlachtvieh gewahrt werden. 

Art. 5. — Für die Bestimmung des Datums seit der Heilung gilt die 
Bezeichnnng am Horn oder allenfalls die Bemerkung des Viehinspektors 
auf dem Gesundheitsschein. 

Art. 6. — Die übrigen Maßnahmen und Strafbestimmungen, die im 
Beschluß vom letzten 23. September vorgesehen sind, bleiben in gleicher' 
Weise anwendbar. 

Gegeben im Staatsrate zu Sitten, den 8. Oktober 1921, um ins Amts-
blatt eingerückt und am ersten Sonntag nach Empfang in allen Gemeinden 
des Kantons veröffentlicht zu werden. 

Der Präsident des Staatsrates: 
I . B u r g e n e l . 

Der Staatskanzlei: 
Osw. A l l e t . 

Beschluß 
vom 19. Oktober 1921. 

D e r S t a a t s r a t des K a n t o n s W a l l i s , 

Eingesehen den Hinscheid des Herrn Abgeordneten Vogel Meinrad, in 
Unterbach; 

Eingesehen den Art. 24 des Gesetzes vom 20. November 1920 betreffend 
Abänderung der Gesetze von 1908 und 1912 über die Wahlen und Msti.m> 
mungen ; 

Eingesehen, daß Herr Theler Augustin, in Außerberg, "bei der Wahl 
der Abgeordneten auf den Großen Rat vom 6. März 1921 am meisten Stint« 
men erhalten hat. 
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Beschließt: 

Herr Theler Augustin, in Nußerbeig, »wird als Abgeordneter auf den 
Großen Rat erklärt. 

Gegeben im Staatsrate zu Sitten, den 19, Oktober 1921. 

Der Präsident des Staatsrates: ,' 
I . B u r g e n e r, , 

Der Staatskanzler: , 
Osw, A l l e t . 

Beschluß 
vom 22, Oktober 1921, 

betreffend die Durchführung der Grundbuchvermeffungen der 
Gemeinden Martinach-Burg, Martinach-Stadt, LeuKerbad 

lDorfgebiet allein) und Siders. 

D e r S t a a t s r a t des K a n t o n s W a l l i s , 

Eingesehen 

den Art. 950 des Z, G, 35., sowie die Artikel 38, 89, 40 und» 41 ix$ 
Schlußtitels-

den Bundesbeschluß von, 13. April 1910, betreffend Beteiligung des 
Bundes an die Kosten der Grundbuchvermessungeu; 

die bundesrätliche Verordnung vom 15, Dezember 1910, betreffend diej 
Grundbuchvermessungeu; 

das kantonale Dekret vom 22, Mai 1914, betreffend die Grundbuch-
Vermessungen; 

Auf Antrag des Iinanzdepartementcs, nach Einvernahme der betreffen«» 
den Gemeindebehörden, 

Besch l ieß t : 

Art, I. — Die Grundbuchvermessungen der Gemeinden Martinach-Burg^ 
Martlnach°Stadt, Leukcrbad (Dorsgebiet allein) und Siders beginnen sofort 
nach Veröffentlichung dieses Beschlusses. 

Art. 2. — Das Finanzdepartement ist mit d«m Vollzug dieses Beschlusses 
beauftragt. 
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Art. 3. — Der vorliegende Beschluß wird in das Umtsblatt eingerückt 
und in den betreffenden Gemeinden veröffentlicht werden. 

Also beschlossen vom Ttaatsrate zu Sitten, den 22. Oktober 192L 

Der Präsident des Staatsrates: 
I . N u r g e n e r. 

Der Stantskanzler: 
Osw. A l l e t , 

Beschluß 
vom 11. November 1921, 

D e r S t a a t s r a t des K a n t o n s W a l l i s , 

Eingesehen den Hinscheid des Herrn Abgeordneten Paul Meichtry, in > 
Erfchmatt; 

Emgesehen den Art, 24, Al, 3, des Gesetzes vom 20, November 1920 
betreffend Abänderung der Gesetze von 1908 »nd 1912 über die Wahlen 
und Abstimmungen? 

Eingesehen, daß Herr Oskar Burkard, in Gampel, bei der Wahl der 
Abgeordneten auf den Großen Rat vom 6. März 1921 mn meisten Stim« 
men als Ersahmann erhalten hat, 

Besch l i eß t : 

Herr Osiar Bnrtard, Vize-Präsident^ in Gampel, wird als Abgeordneter • 
auf den Großen Rat erklirt. 

Gegeben im Staatsrate zu Sitten, den 11. November 1921, 

Der Präsident des Staatsrates: 
I . B u r g e n er. 

I Der Staatskanzler: 
: Osw. A l l e t . 



Beschluß 
tont 18. November 1921, 

betreffend die Korrektion der Gemeindeftraße 1. Klaffe von 
Sitten nach Vriimis auf Gebiet der Gemeinde Sitten. 

D e r © r o f; c 9? a i des K a n t o n s W a l l i s , 

Eingesehen den schlechten Zustand dieser Straße, die den heutigen An» 
sordernngen des Verkehrs nicht mehr genügt; 

Eingesehen das Begehren der Gemeinde Sitten; 

Eingesehen die Artikel 3 und 16 des Gesetzes vom 1. Dezember 1904 über 
Klassifikation, Ban und Unterhalt der Straßen; 

Auf Antrag des Staatsrates, • • 

V e r o r d n e t : 

Art. 1. — Die Korrektion der Straße von Sitten nach Brauns, von der 
Abzweigung der Kauronsstraße Sitten-Vex bis zur Brücke der Borgne, ist als 
Werk üfsenttichen Nutzens erklärt. 

Gemäß den vom Baudepartemente aufgestellten Plänen und Kostenberech-
nnngen sind die Ausgabe» für diese Arbeiten auf Fr. 90,000 veranschlagt. 

Art. 2. — I n Anwendung des Gesetzes vom 1. Dezember 1904 beteiligt 
sich der Staat au die Kosten dieser Korrektion mit 50 o/o. 

Art, 3. — Die Auszahlung dieses Beitrages erfolgt in Jahresraten von 
höchstens 10,000 Franken nnd sofern der Staat über die nötigen Kredite 
verfügt. 

Art, 4. — Die Arbeiten müssen innert der Frist von fünf Jahren, öder 
bis zum 31. Dezember 1926, vollendet sein. 

Wenn Hie Gemeinde Sitten für den dem Staate zufallenden Kostenanteil den 
Vorschuß macht, kann sie die Arbeiten vor dem genannte» Zeitpunkte aus-
führen lassen. 

Art. 5. — Das vorliegende Dekret tritt, weil nicht von allgemeiner 
Tragweite, sofort i,n Kraft. 

So vom Großen Rate gegeben zu Sitten, den 18. November 1921. 

Der Präsident des Großen Rates: 
G. T a b i n . 

Die Schriftführer: 
L, H a l l e n b a r t e r. — Eyr. G a r i>. 
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D e r S t a a t s r a t des K a n t o n s W a l l i s , 

Besch l ieß t : 

Vorstehendes Detret wird ins Amtsblatt eingerückt und Sdnntaa, den 
8. Januar 1922, in allen Gemeinden des Kantons veröffentlicht weiden, um 
sofort in Kraft zu treten. 

Gegeben im Staatsrate zu Sitten, den 27, Dezember 1921, 

Der Prafident des Staatsrates: 
I , B u r g e n e r . 

Der Staatslanzler: 
Osw. A l l e t . 

Dekret 
vom 2!, November 1921, 

betreffend die Korrektion der Vifpe in Zermatt. 

D e r Große R a t des K a n t o n s W a l l i s , . 

I n Vollziehung des Gesetzes vorn 25. November 1896, betreffend die 
Korrettion der Flüsse und ihrer Seitengewässcr^ 

Eingesehen die vom Bandepartement gemachten Pläne und Voranschläge 
welche von der eidgenössischen Behörde und vom Staatsrate genehmigt wer-
den für die Korrektion der Vifpe, auf der Strecke zwischen der Mündung 
des Findelnbaches, flußaufwärts, und der Brücke auf dem Wege zum Gor-
nergrat, flußaufwärts: 

Eingesehen den Bundcsbcschluß vorn 18, Juni 1896, der für diese Ar-
ibeiten eine Bundcsbcisteuer von 40°/o der wirklichen Kosten bis zum Maximum 
von Fr, 12,000 zusichert, d, h, IN«/« des itostenvoranschlages, 'der Fr, 80,000 
beträgt! 

Auf Antrag des Staatsrates, 

Besch l ieß t : 

Art, 1, — Der Gemeinde Zermatt wird für die Korrektion der Vifpe, 
aufwärts des Flußübergangcs nach dem Gornergrat, die in Art, 5 des vor-
erwähntes Gesetzes vorgesehene Beisteuer bewilligt, d, h. 20 % der wirtliche» 
Kosten, die im Maximum Fr, 30,0(J0 betragen, 

Art, 2, — Die Arbeiten werden nach den Verordnungen des Baudeparte-
mentes und unter seiner Leitung ausgeführt werden. 
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Art. 3. — Die Auszahlung der Beisteuer des Staates erfolgt im 
Verhältnis des Fortschreitens dieser Arbeiten, in Jahresraten von hoch» 
stens Fr. 2000, von denen die erste im Jahre 1921 zahlbar ist, 

Art, 4. — Das Dekret tritt, als nicht von allgemeiner Tragweite, so« 
fort in Kraft. 

So vom Großen Rate gegeben zu Sitten, den 21. November 1921. 

Der Präsident des Großen Rates: 
G. T a b i n . 

Die Schriftführer: 
L. H a l l e n x hf r t e r . — Cyr. Gart». 

D e r S t a a t s r a t des K a n t o n s W a l l i s 

B e s c h l i e ß t : 

Vorstehendes Dekret wird ins Amtsblatt eingerückt und Sonntag den 
8. Januar 1922, in a(Ln Gemeinden des Kantons veröffentlicht werden, um 
sofort in Kraft zu treten. 

Gegeben im Staatsrat.: zu Sitten, den 27. Dezember 1921. 

Der Präsident des Staatsrates: ,; 
I . B u r g e n e r. 

Der Staatskanzler: 
Osw. A l l e t . 

Dekret 
vom 22. November 1921, 

betreffend die Korrektion des Täfchbaches auf dem Gebiete 
der Gemeinde Täfch. 

D e r Große R a t des K a n t o n s W a l l i s , 

In Vollziehung des Gesetzes vom 25. November 1896 betreffend die 
Korrektion der Flüsse und ihrer Seitengeluässer! 

Eingesehen die von: Baudepartcment entluorsenen Pläne und Voranschläge, 
die vom Staatsrate für die Korrektion des Täfchbaches vom Schluchtausgang 
bis zur Einmündung in die Vispe genehmigt wurden und für welche Arbeiten 
der Bund eine Beisteuer zusichert; 
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Eingesehen die Notwendigkeit, diese Arbeiten so bald als möglich aus-
zuführen; 

Uns Antrag des Staatsrates, 

B e s c h l i e ß t : 

Art. 1. — Der Gemeinde Täsch wird für die Korrektion des Täschbaches 
die in Art. 5 des vorerwähnten Gesetzes vorgesehene Beisteuer, d. h. 20«/o 
der wirklichen Kosten, bewilligt. 

Die Kosten dieser Arbeit betragen nach den vom Baudepartement ent» 
worfenen Planen und Voranschlägen Fr. 140,000. 

Art. 2. — Die Arbeiten werden nach den Verordnungen des Baudeparte» 
mentes und unter seiner Leitung ausgeführt werden. 

Art. 3. — Die Auszahlung dieser Beisteuer geschieht ausnahmsweise in 
Anbetracht ber schwierigen finanziellen Lage der Gemeinde Tnsch im Ver« 
hältnis des Fortfchreitens der Arbeiten. 

Art. 4. — Der Staat Wallis und die Eifenbayngesellschaft Visp-Zermatt • 
weiden entsprechend dem Gesetze Zur Beisteuer an diese Kosten herbeigezogen. 

Art. 5. — Das gegenwärtige Dekret tritt, als nicht von allgemeiner 
Tragweite, sofort in Kraft. 

So vom Großen Rate gegeben zu Sitten, den 22. November 1921. 

Der Präsident des Großen Rates: 
G. T a b i n . 

Die Schriftführer: 
L. H a l l e n b a r t e r. — Cyr. G a r d. 

' D e r S t a a t s r a t des K a n t o n s W a l l i s 

B e s c h l i e ß t : 

Vorstehendes Dekret wird ins Amtsblatt eingerückt und Sonntag den 
15. Januar 1922, in allen Gemeinden des Kantons veröffentlicht werden, um 
sofort in Kraft zu treten. 

Gegeben im Staatsrate zu Sitte,!, den 10. Januar 1922. 

Der Präsident des Staatsrates: 
I . B u r g e%n e r. 

Der Staatskanzler: 
.. Osw. A l l e t . 
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Dekret 
vom 22. November 1921, 

betreffend die Errichtung eines Verwaltungsgebäudes und 
einer Kapelle in der Irrenanstalt von Malevoz. 

D e r Große R a t des K a n t o n s W a l l i s , 

Eingesehen das Dekret vom 21. Mai 1920, dlls den Bau einer Kapelle, 
eines Verwaltungsgebäudes und eines Schweinestalles in Malevoz, mit einem 
Kostenvoranschlag von Fr. 300,000, vorsieht; 

Erwägend, daß die gegenwärtige Finanzlage diese ganze Ausgabe nicht 
gestattet; 

I n Anbetracht anderseits, daß der Bau eines Verwaltungsgebäudes mit 
einer Küche für die Gesamtanstalt, Vorratskammern und einer Wohnung, 
für das Personal dringend ist; 

I n Anbetracht, daß der Bau einer Kapelle ebenfalls nicht länger ver^ 
schoben werden kann, da du gegenwärtige zu eng ist; 

Nach Einsicht der Pläne und des Kostenvoranschlages; 

Auf Antrag des Staatsrates, 

B e s c h l i e ß t : 

Art. 1. — Es wird ein Kredit von Fr. 180,000 bewilligt für den 
Bau eines Verwaltungsgebäudes in der Anstalt von Malevoz, enthaltend 
die Küche, die nötigen Vorratskammern, die Wohnnngszimmer für das Per^ 
sonal, sowie eine Kapelle. 

Art. 2. — Das Dekret vom 21. Mai 1920 wird aufgehoben. 

So vom Großen Rate gegeben zu Sitten, den 22. November 1921. 

Der Präsident des Großen Rates: ' 
G. T a b i n . 

Die Schriftführer: 
L. H a l l e n ' b a r t e i . — Ehr. G a r d.. 
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D e r S t a a t s r a t des K a n t o n s W a l l i s 

B e s c h l i e ß t : 

Vorstehendes Dekret wird ins Amtsblatt eingerückt und Sonntag den 
8. Iannar 1922, in allcn Gemeinden des Kantons veröffentlicht werden, um 
sofort in Kraft zu treten. 

Gegeben im Staatsrate zu Sitten, den 27. Dezember 1921. 

Der Präsident des Staatsrates: 
I . B u r g e n e r. 

, Der Staatslanzler: 
Osw. A l l e t . 

Dekret 
vom 25. November 1921, 

betreffend die Erhöhung des Dotationskapitals der Wallifer 
Kantonalbank. 

D e r G r o ß e R a t des K a n t o n s W a l l i s , 

Tingesehen das begründete Gesuch des Verwaltungsrates der Kantonal» 
banl, bas Dotationslapital von Fr. 5,000,000 auf Fr. 10,000,000 zu erhöhen; 

Auf Antrag des Staatsrates, 

B e s c h l i e ß t : 

Art. 1. — Das Dotationsla^ital der Kantonalbanl wird von Fr. 5,000,000 
auf Fr. 10,000,000 erhöht. 

Art. 2. — Der Staatsrat wird ermächtigt, zu diesem Zweck eine An« 
leihe von Fr. 5,000,000 aufzunehmen, 

Art. 3. — Das zweite Alinea des Art. 5 des Gesetzes vom 19. Mai 1916 
betreffend die Errichtung einer Kantonalbanl ist widerrufen. 

So vom Großen Rate gegeben zu Titten, den 25, November 1921. 

Der Präsident des Große» Rates: 
G. T l lb i .n . 

Die Schriftführer: 
L. H a l l e n b a r t e r. — Chr. G a r d. 
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D e r S t l l l l t s i a t des K a n t o n s W a l l i s 

B e s c h l i e ß t : 

Vorstehendes Dekret wird ins Amtsblatt eingerückt und an den Sonn» 
tagen, den 16., 23. und 30. nächsten April in allen Gemeinden des Kantons 
verlesen und angeschlagen werden, um am 30. Apri l 1922 der Volksabstim» 
mung unterbreitet zu werden. 

Gegeben im Staatsrate zu Sitten, den 28. März 1922. 

Der Präsident des Staatsrates: 
I . B u r g e n e r . 

Der Staatskanzler: 
Osw. A l l e t 

Dekret 
vom 25. November 1921, 

betreffend ben Bau einer Fahrstraße von Vifp nach Ttalden. 

D e r Große R a t des K a n t o n s W a l l i s , 

Eingesehen das allgemeine Interesse an dem Bau einer Wagenstraße von 
Vifp nach Stalden; 

Eingesehen das Begehren, welches der Bezirksrat von Vissi im Namen 
der interessierten Gemeinden gestellt hat; 

Eingesehen den Art. 3 des Gesetzes vom 1. Dezember 1904 über den Bau 
und Unterhalt der Straßen; 

Eingesehen die Klassifikation der Straßen, welche dieses Gesetz uorge» 
nommen hat; 

Auf Antrag des Staatsrates, 

B e s ch l i c ß t : 

Art. 1. — Der Ban einer Fahrstraße von Visp nach Ttalden wird als 
Werk öffentlichen Nutzens erklärt. 

Der Kostcnvoranschlag bcläiifr 'ich nach den Plänen ocs Bandepartcmentes 
auf Fr. 800,000. 

Art. 2. — Die Bantustcn für diese Straße werden durch die Gemeinden 
Visp, Stalden, Eisten, Baten, Saas-Grund, Almagcl, Saas»Fee, Törbel; 
Embd, Grächen, Zt. Nillans, Randa, Täsch, Zermatt, Vispertermincn und 
Staldenried getragen. 
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Art, 3. '— Der Staat beteiligt sich an den Bautosten mit 50 n/n. 

Art, 4. — Die Auszahlung dieser Beiträge erfolgt im Verhältnis zum 
Fortschreiten der Arbeit in Jahresraten von höchstens Fr. 50,000 nnd in« 
soweit der Staat über die nötigen Kredite verfügt. 

S» vom Gr«ßen M«te gegeben zu Sitten, den 25. Rove«Her 1821. 

Ner Präftdent des Großen Nates: 
G. T a b i n . 

Die Schriftführer: 
ü. H a l l e n b a r t e r. — Cyr. G a r d. 

Der S t a a t s r a t des K a n t o n s W a l l i s 

m B e s c h l i e ß t : ' 

Borstehendes Dekret wird ins Amtsblatt eingerückt und Sonntag den 
15. Icmuar 1922, in allen Gemeinden des Kantons veröffentlicht werden, um 
fsfort m Kraft zu treten. 

Gegeben im Staatßrate zu Sitten, den 10. Januar 1928. 

Der Präsident des Staatsrates: 
\ I . B u r g e n e r. 

Der Staatskanzler: 
Osw. A l l et. 

Dekret 
vom 25. November 1921, 

betreffend die Beisteuer für die Ausbefferungsarbeiten der 
Wasserleitung von Heremenee, auf dem Gebiete der Ge-

meinde Heremenee und Vex. 

D e r G r o ß e R a t des K a n t o n s W a l l i s , 

Eingesehen die Eingabe der beteiligten Genossenschaft; 

Eingesehen das Gesetz vom 13. November 1917 über die Bobenuerbes» 
feiungen; 

Eingesehen die Pläne und Voranschläge, die das kulturtechnische Bureau 
öes Departements des Innern ausgearbeitet und der Staatsrat genehmigt hat; 

Erwägend, daß die projektierten Arbeiten den Zweck der Bodenverbesserung 
haben und dem Sinne des Gesetzes entsprechen; 

Auf Antrag des Staatsrates, 
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B e s c h l i e ß t : 

Art. 1. — Die Geteilschaft der Wasserleitung von Vex, von Heremencie? 
Bex, ist ermächtigt, die Arbeiten sofort zu beginnen, die in den Plänen vor» 
gesehen sind, welche das kulturtechnische Bureau des Departemenres des In« 
nein ausgearbeitet hat. 

Art. 2. — Der obgenannten Geteilschaft wird eine Beisteuer von 22 «/, 
iet wirklichen Kosten, veranschlagt zu Fr. 140,000, d. h. Fr. 30,800 zu» 
gesichert. 

Art. 3. — Diese Arbeiten müssen auf Ende 1923 vollendet und an
erkannt sein. 

Art. 4. — Das gegenwärtige Dekret tritt, als nicht von allgemeiner 
Nragweite, sofort in Kraft. 

So vom Großen Rate gegeben zu Sitten, den 25. November 1921. 

Der Präsident des Großen Rates: 
G. T a b i n . 

Die Schriftführer: 
L. H a l l e n b a r t e r . — Chr. G ard. 

D e r S t a a t s r a t des K a n t o n s W a l l i s 

B e s c h l i e ß t : 

Vorstehendes Dekret wird ins Amtsblatt eingerückt und Sonntag den 
15. Januar 1922, in allen Gemeinden des Kantons veröffentlicht werden, um 
jofort in Kraft zu treten. 

Gegeben im Staatsrate zu Titten, den 10. Januar 1922. 

Der Präsident des Ttaatsrates: 
F. B u r g e n e r . 

, Der Staatskanzler: 
Osw. A l l e t . :• 
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Sekret 
vom 25. November 1921, 

Kjsureffbd dieKorreKiion bet Nawylstraße über Ayent im 
Sittnertale. 

Der G r o ß e R a t des K a n t o n s 2BnI l i§ , 

In Erwägung des allgemeinen Interesses, das die Korrektion des Ab» 
fchnittes der Rawylstraße über Ayent dem Sittnertale entlang bietet; 

Eingesehen das Begehren der Gemeinde Sitten; 

Eingesehen die Art. 3 und 26 des Gesetzes vom 1. Dezember 1904 über 
Klassifikation und Bau der Straßen; 

Auf Antrag des Staatsrates, 

V e r o r d n e t : 

Art. 1. — Die Korrettion der Gemeindestraße 1. Klaffe des Rawyls 
über Ayent, auf der Strecke dem Sittnertale entlang, ist als Wert öffent-
liehen Nutzens erklärt. 

Art. 2. — Gemäß dem vom Baui>epartcmcntc ausgearbeiteten Voran« 
schlag belaufen sich die Kosten der in Aussicht genommenen Arbeiten auf 
Fr. 130,000. 

Art. 3. — Die Kosten dieser Arbeiten fallen der Gemeinde Sitten zur 
Last, auf deren Gebiet fie ausgeführt weiden. 

Art. 4. — Kraft des Art. 26 des vorgenannten Gesetzes beteiligt slch 
der Staat mit 50 O/O an den dadurch verursachten Kosten. 

Art. 5. — Die Auszahlung dieses Beitrages erfolgt in Jahresraten von 
höchstens Fr. 10,000 und soweit der Staat über die nötigen Kredite verfügt. 

Art. 6. — Die Arbeiten müssen innert der Frist von drei Jahren, nach 
Veröffentlichung des Dekretes, ausgeführt werden. 

. Die Gemeinde Sitten hat' demnach für den dem Staate zukommenden 
Kostcnanteil den Vorschuß zu machen. 

Art. 7. - Das vorliegende Dekret tritt, weil nicht von allgemeiner 
Tragweite, fofort in Kraft. 

So vom Großen Rate gegeben zu Sitten, den 25. November 1921. 

Der Präsident des Großen Rates: 
G. X ab in. 

Die Schriftführer: 
L. H a l l e n b a i t e r . — Ehr. Gard . 
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D e r S t a a t s r a t des K a n t o n s W a l l i s 

B e s c h l i e ß t : 

Vorstehendes Dekret wird • ins Amtsblatt eingerückt und Sonntag den 
15. Januar 1922, in allen Gemeinden des Kantons veröffentlicht werben, um 
fofort in Kraft zu treten, 

Gegeben im Stantsratc zu Sitten, den IN. Januar 1922. 

Der Präsident des Staatsrates: 
I . B u r g e n e r . 

Der Staatskanzler: 
Osw. A l l et. 

Beschluß 
zur Ergänzung des kantonalen Beschlusses vom 2. Dezem-

ber 1918 betreffend ArbeitslofenunterftUtzung. 
(Vom 17. Dezember 1921.) 

D e r S t a a t s r a t des K a n t o n s W a l l i s , 

Eingesehen den Bundesratsbcschluß vom 30. September 1921 über Ab« 
änderung des Bundcsratsbeschlnsses vom 29. Oktober 1919 betreffend Ar» 
bcitslofenuuterftützung; 

Eingesehen die Vollziehungsverordnung vom 29. Oktober 1921 zu die
sem Beschlusse; 

Auf Antrag des Departements des Innern, 

B e s c h l i e ß t : 

Der kantonale Beschluß vom 2. Dezember 1919 betreffend Arbtitslosen» 
Unterstützung, der durch Entscheid des Staatsrates am 12. Februar 1921 
(Art. 9) abgeändert wurde, wird durch folgende Bestimmungen ergänzt: 

Art. 1. — Die Gemeinden sind ermächtigt, die unterstützten Arbeitslosen 
zu zwingen, Gewerbe» und Fortbildungsschulen zu besuchen. 

Die Eidgenossenschaft trägt einen Drittel der Kosten, die durch diese 
Kurse verursacht wurden. Der Rest der Ausgaben fällt zu gleichen Teilen 
zu Lasten des Kantons und der Gemeinde, welche die Kurse organisiert. 

Streitigkeiten, die zwischen den Gemeinden und den Arbeitslosen bei 
der Anwendung dieser Bestimmung entstehen, weiden durch das kantonal« 
Ginigungsamt entschieden werden. 
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Art. 2, — Bei der Berechnung der Arbeitslosenunterstützung gilt für 
t>ie Gemeindebehörden der Nornlalgewinn als Grundlage, d. l)., was der Be
teiligte selbst in der Zeit, in der er unterstützt wird, gewinnen Kirnte, wenn 
er Arbeitsgelegenheit hätte. 

Im Falle von Streitigkeiten setzt das kantonale Einigungsamt die Unter» 
stühung fest. 

Art. 3. — Die Gemeinden sind ermächtigt, die Unterstützung an Bar« 
schaft durch Unterstützungen in Naturalien bis zu einem Betrage von hoch» 
ftens 50 o/, zu ersetzen, indem sie den Bedürfnissen der Familie des Arbeits» 
losen Rechnung tragen. 

Art. 4. — Betrieben können auf Grundlage des Art. 9»bis des Bundes» 
ratsbeschlufses vom 30. September 1921, Beisteuern gewährt werden. 

Diese Gesuche müssen an die Gemeindebehörden gerichtet werden. Diese 
letzteren leiten die Gesuche mit ihrer Vormeinung an das Departement des 
Innern weiter. 

Die Entscheidungen zur Gewährung dieser Beisteuern werden vom Staats» < 
rate auf Antrag des Departementes des Innern getroffen, das allenfalls 
Experten zu Rate zieht. 

Diese Beisteuern werden zwischen Bund und Kanton verteilt. Der Kanton 
überträgt die Hälfte seines Anteils an der Beisteuer der Gemeinde, in wel« 
lher das Unternehmen seinen Sitz hat. , 

Art. 5. — Die Arbeitslosenunterstützung wirb im Zeitraum eines Jahres 
wahrend" 60 Arbeitstagen gewährt. 

Gestützt auf ein begründetes Gesuch kann die Arbeitslosenunterstützung in 
ber Zeit eines Jahres bis höchstens 120 Arbeitstagen verlängert werden. 

Die 'Entscheidungen werden, gestützt auf die Vormeinung der Gemeinde» 
behörden, durch das kantonale Amt für die Arbeitslosenunterstützung getroffen. 

Art, 6. — Die Beschäftigung Arbeitsloser bei Arbeiten, welche von 
Bund, Kanton oder Gemeinden zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit aus» 
gefühlt werhen, wird auf die Dauer der Unterstützung angerechnet werden. 

# Art. 7, — Arbeiter aus dem Auslande haben Anrecht auf die Arbeits» 
losenunterstützung, wenn sie aus einem Lande stammen, in dem die Unter» 
ftützung von Arbeitslosen schweizerischer Nationalität gewährt wird. Dies« 
Unterstützung ist ans «0 Tage beschränkt. 

Art. 8. — Der gegenwärtige Beschluß tritt sofort in Kraft. 

Art. 9. — Das Departement des Innern, kantonales Amt für Arbeits» 
losenunterstützung, ist mit dem Vollzug des vorliegenden Beschlusses beauftragt. 
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So beschlossen im Staatsrate zu Sitten, den 7. Dezember 1921, um ins 
Amtsblatt eingerückt und Sonntag, den 25. Dezember 1921, in allen Ge° 
meinden des Kantons veröffentlicht zu werden. 

Der Vize-Präfident des Staatsrates: 
I . Knutschen. 

Der Staatskanzler: 
Osw. A l l e t. 

VsVziehungsFefetz 
zum Bundesgefetz vom 18. 3am 1914, betreffend die Tlrbeiten 

in den Fabriken. 

D e r Große R a t des K a n t o n s W l l l l i s , , ,, 

Eingesehen das Bundesgqctz vom 18. Juni 1914 betreffend die Arbeit 
in den Fabriken, abgeändert im Kapitel I I , Art. 40 bis 46, durch das Bundes» 
gesetz vom 27. Juni 1919 betreffend die Arbeitszeit in den Fabriken; 

Eingesehen die bundcörätliche Verordnung vom 3. Oktober 1919 über 
den Vollzug des Bundesgesetzes betreffend die Arbeit in den Fabriken;, 

Auf Antrag des Staatsrates, 

V e r o r d n e t : •.•:.>. 

I. Kapitel. 

A l l g e m e i n e B e s t i m m u n g e n . 

Art. 1. — Die Aufsicht über den Vollzug des Bundesgefctzcs betreffend 
die Arbeiten in den Fabriken ist dem Staatsrate übertragen. 

Art, 2. — Ueber die Fabriken werden Verzeichnisse geführt: von dem 
mit der Industrie betrauten Departement für den Kanton; vom RegierungZ» •, 
statthlllter für den Bezirk, von der Gemeindebehörde für die Gemeinde. 

Art. 3.—Auf Antrag des mit der Industrie betrauten Departements ent
scheidet der 'Staatsrat über die Genehmigung der Erstellungs-und Einrichtnngs« 
plane von Fabriken und über die Genehmigung zur Eröffnung neuer Betriebe. 
Nach Anhörung des Departe,mentes genehmigt er auch die Fabrikreglemente 
und die Statuten von Kassen, die in den Fabriken für die Arbeiter errichtet 
werden, in Uebereinstimmung mit dem eidgenössischen Gesetz, Art. 14 und 
folgende. 

Art. 4. — Ein besonderes Reglement bestimmt die Befugnisse des kan» 
tonalen Fnbrikinspektors. 

' 18 



- 274 — 

Dieses Reglement ist dem Großen Rate zur Genehmigung zu im* 
terbreiten. 

II. Kapitel, 

Z i v i l st r e i t i g k e i t e n . 

Art. 5. — Ueber Zinilstrcitigkciten aus dem Dienstverhältnis in den 
Fabriken entscheidet: 

aj Der Regicrungsstatthlllter des Bezirkes, wenn der streitige Wert zwei» 
hundert Franken übersteigt. Die Entscheide des Rcgierungsstatthalters 
können an das Schiedsgericht weitergezogen werden; 

b) ein Schiedsgericht, wenn der streitige Wert zweihundert Franken 
übersteigt. 

Dieses Schiedsgericht ist zusammengesetzt aus dem Vorsteher des mit der 
Industrie betrauten Departemcntes, als Vorsitzender, und aus zwei ständigen 
Mitgliedern des Einigungsamtes. 

Art. 6. — Die Einleitungiind Beurteilung der Zwistigkeiten hat auf 
Grund mündlichen und raschen Verfahrens in der Regel innert 7 Tagen 
zu geschehen. 

Mit deni Versöhnungsversuch und der Einleitung kann das Schieds« 
gericht eines seiner Mitglieder betrauen. Dieses beruft die Parteien durch 
eingeschriebenen Brief, unter Angabe von Ort, Zeit und Zweck der Zu» 
sammenkunft. Berufsmäßige Prozeßvertretung ist unzulässig, insofern eine 
solche nicht durch besondere persönliche Verhältnisse als gerechtfertigt erscheint. 

Der Bevollmächtigte sucht vorerst bie Parteien auszusöhnen. Kommt 
die Aussöhnung zustande, so ist sofort ein Protokoll aufzunehmen, welches 
vom Bevrllmächtigten und den Parteien zu unterschreiben ist. I m Falle 
der NichtVersöhnung fordert der Bevollmächtigte die Parteien auf, den Grund 
ihrer Beschwerde genau anzugeben. Von Amtes wegen erforscht er die für 
den Entscheid erheblichen Tatsachen. 

Findet er das Gutachten durch Sachverständige als notwendig, verordnet 
ei dessen Vornahme und stellt in diesem Falle die Punkte fest, worüber die 
Sachverständigen sich aufzusprechen haben. 

Der Entscheid wird durch das Schiedsgericht gefällt, das an die Beweis« 
antrage der Parteien nicht gebunden ist und die Beweisergebnisse nach 
freiem Ermessen würdigt. ! 

Der Entscheid ist den Parteien innert drei Tagen durch eingeschriebenen 
Brief zuzustellen. 

Das in diesem Artikel vorgesehene Verfahren ist auch anwendbar auf 
die in der Zuständigkeit des Regierungsstatthalters liegenden Streitigkeiten. 

Art. 7. — Das Verfahren ist kostenlos. Die Kosten weiden vom Staate 
getragen. 
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Art. 8. — In Fällen von mutwilliger Prozeßführung sind der 9Je-
gierungZstatthalter oder das Schiedsgericht befugt,, gegen die fehlbare Par« 
tei Bußen auszusprechen und ihr die Kosten ganz oder teilweise aufzuerlegen. 

Art. 9. — Die Gebühren der Regierungsstatthalter und des Schieds« 
gerichtes für die Entscheide gemäß Art. 5 werden vom Staatsrate festgesetzt. 

III. Kapitel. 

K a n t o n a l e E i n i g n n 3 st elfe. 

Art. 10. — In Vollziehung von Art. 30 des Bundesgesetzes wirb 
eine kantonale Einigungsstelle (K. <£'. St.) errichtet. Diese Stelle umfaßt: 

a) als ständige Mitglieder: den Vorsteher des mit der Industrie be
trauten Departements und zwei vom Staatsrate für eine Amtsperiolxl 
ernannte Mitglieder; 

b) als nicht ständige Mitglieder: ein oder zwei Fabrikinhaber und ein 
oder zwei Arbeiter oder Angestellte, die von den Parteien in gleicher 
Zahl für jede einzelne Streitigkeit bezeichnet und aus der Berufs« 
gtuppe oder einer analogen Gruppe, wo Streitigkeit entstanden ist, 
bezeichnet werden; 

c) die Anzahl der Mitglieder und die Art der Wahl und Zeit ist durch 
ein Ausführungsreglement zu bestimmen. 

Art. 11, — Die kantonale Einigungsstelle wird von dem mit der In» 
dustrie Getrauten Departenlente innert einer Wochenfrist einberufen. Sowohl 
die Ginigungsstelle als das Departement können von Amtes wegen oder 
auf Begehren einer Behörde oder von Beteiligten in Tätigkeit treten. 

Die Beschwerden sind schriftlich an das Departement zu richten. Sie 
muffen kurz das gestellte Begehren enthalten und von der oder den Par« 
teien unterzeichnet sein. Diese Beschwerde ist der Gegenpartei sofort mit« 
zuteilen. Vor der Konstituierung und Einberufung der kantonalen Einigungs» 
stelle kann das Departement, wenn ihm dies für zweckdienlich erscheint oder 
wenn es darum angehalten wird, von sich aus eine vorläufige Einigung 
anstreben. 

Art. 12. — Die kantonale Einigungsstelle hat nachstehende Befugnisse: 
«) Sie vermittelt Kollektivstreitigkeiten zwischen Arbeitern oder Ange> 

stellten und Geschäftsinhabern, sowie über die Auslegung und Aus« 
führung von Gesamtarbeits» oder Normalarbeitsverträgen; 

b) sie entscheidet gegebenenfalls durch Schiedspsruch über Kolleltivstreitig« 
leiten, gemäß Art. 34 des Bundesgesetzes' 

i c) die Befugnisse erstrecken sich auf Kollektivstreitigkeiten, die zwischen 
(! Arbeitern und Arbeitgebern entstehen können, se\ es in ganz oder 

nicht dem eidgenössischen Fabrikgefetze unterstellten industriellen Un
ternehmungen ober Gewerbe- und Handelsgeschäften. 
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Art. 13. — Alle eingesagten Personen sind gehalten, unter Strafe lioir 
von Fr. 5 bis 100 zur Austunfterteilung zu erscheinen, höhere Gewalt 

, vorbehalten. 

Art. 14. — I m Falle der Abwesenheit einer Partei bei den Verhand» 
hingen verhört der Obmann des Schiedsgerichtes die anwesende Partei. Er 
ladet die Parteien innert 8 Tagen zu einer neuen Sitzung ein und gibt ihnen 
gleichzeitig bekannt, daß er, im Falle nochmaliger Abwesenheit der Partei, 
sein Urteil aus den Tatsachen schließen werde, die ihm zur Verfügung start» 
den, und daß dieses Urteil im Amtsblatt bekannt gegeben werde. 

Art. 15. — Die Einigungsstelle ist an die Anträge der Parteien nicht 
gebunden; sie trifft vielmehr alle geeigneten Maßnahmen, um die Streitig» 
seit zu verhindern, aufzuklären und beizulegen. -

Art. 16. — Nach Abschluß der Untersuchung versucht die EinigungZ» 
stelle, die Parteien zu versöhnen. Werden die Anträge der EiniguugZstelle 
nicht angenommen, so kann diese ihre Schlüsse durch Veröffentlichung im 
Amtsblatt bekannt geben. 

Art. 17. — Solang^ die Parteien die im vorliegenden Gesetze zulässigen 
Beweismittel nicht erschöpft haben, wird jeder Aufruf an das Publikum 
durch Anschlag oder durch andere Bekanntgabe zur gänzlichen oder teilweisen 
Arbeitseinstellung mit Polizeibußen bestraft. 

Herausgeber und Drucker können ebenfalls zu Bußen verurteilt luerden. 

Art. 18. — Die Mitglieder der EiniguugZstelle werden von der Staats» 
lasse entschädigt. 

Art. 19. — Das Verfahren für Einigung und Schiedsgericht ist kostenlos. 

IV. Kapitel. 

F r e i e E i n i g u n g s st c l l e. 

Art. 20. — Fabrikinhaber und Arbeiter desselben Industriezweiges kün°° 
ncn gemeinsam eine EmigungZstelle errichten, die ihnen gegenüber an Stelle 
der kantonalen Einigungsstclle tritt. 

Die freie Einigungsstelle ist an die bindenden Vorschriften der Art. 30 
und ff. des Bundesgesehes vom 18. Juni 1914 betreffend die Arbeit in den 
Fabriken nicht gebunden. 

Sie kann sich frei organisieren und verbindliche Schiedssprüche fällen. 
Diese Schiedssprüche sind dein mit der Industrie betrauten Departemente 
mitzuteilen. 

V. Kapitel. 

U e b e r z e i t » , Nacht» und S o n n t a g s » r bei t. 

Art. 21. — Bei nachgewiesenem Bedürfnis kann der Regierungsstatthalter, 
unter Vorbehalt der im Art. 154 der bundesrätlichen Verordnung vorge» 
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sehenen Fülle, die Bewilligung erteilen, ausnahmsweise für höchstens zehn 
Arbeitstage und für eine bestimmte Zahl von Arbeitern die Dauer der Ar-
Seit um höchstens zwei Stunden zu verlängern. Handelt es sich um Be» 
willigung zur Verlängerung der Arbeit von mehr als,zehn Tagen, so ist das 
Gesuch an das mit der Industrie betraute Departement zu richten, welches das< 
selbe mit seiner Vormeinnug an den Staatsrat weiterleitet. 

Art. 22. — Der Rcgierungsstatthalter kann unter Vorbehalt der Bestimm 
mungen der Art. 159 und 162 der bundesrätlichen Verordnung ebenfalls 
ben Fabrikinhabern die Bewilligung erteilen, bei nachgewiesenem Bedürfnis 
Höchstens fechs Nächte oder bei zwingenden Gründen einen Sonntag arbeiten 
zu lassen. Die Ermächtigung für eine längere Dauer wird vom Staatsrat 
erteilt. 

Art. 23. — Der Negirauigsstatthalter hat dem Departement unverziig» 
lieb jede erteilte Ermächtigung zur Kenntnis zu bringen und sie muß in ben 
Fabrilm angesäilagen werden. 

Art. 24. — Nachfolgende Ferientage gelten als Sonntage: Neujahr, 
Auffahrt, Frouleiämn!!!, Peter und Paul, Maria Himmelfahrt, Allerheiligen, 
Maria Empfängnis (8. Dezeniber), Weihnachten. 

VI. Kapitel. 

911! st e I I li n g j u g e n d l i c h e r u n d w e i b l i c h e r P e r s o n e n . 

Art. 25, — Es ist den Fabrikinhabern verboten, während der Schulzeit 
junge Leute einzustellen, die noch die Primärschule besuchen müssen. 

Art. 26. — Alle in einer Fabrik angestellten Personen unter 18 Jahren, 
die nicht im Besitze eines Lehrvertrages find, find verpflichtet, wöchentlich 
bis auf fünf Stunden während der Arbeitszeit die beruflichen oder Fortbil« 
dungslurfe zu besuchen, wenn solche in der Gemeinde oder im Kreise bestehen. 

Art. 27. — Das mit der Industrie betraute Departement ist gegebenen-
falls mit der Anwendung der Bestimmungen des Bnndesgesetzes über den 
Schutz der weiblichen und jugendlichen Personen in den Bergwerken und 
Steinbrüchen beanfiragt. 

VII. Kapitel. 

S t r a f « und S ch l u ß d e st i m in u n g e n. 

Art. 28. — Zuwiderhandlungen gegen das Bundesgesetz nnd gegen das 
vorliegende Gesetz werden mit Bußen oder Gefängnis geahndet, die vom 
Staatsrat ausgesprochen werden. 

Wenn die Geldbuße Fr, 50 übersteigt oder wenn die Gefängnisstraf«! 
ausgesprochen ist, kann üer Delinquent an die ordentlichen Gerichtshöfe ap» 
pellieren: 
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Art. 29. — Sind widerrufen: 
das Reglement vom 6. Februar 1906 betreffend die, Befugnisse des 

kantonalen Fabrikinfpeltors; 
der. Befck)luß vom 1. März 1918 betreffend die Errichtung einer tauto» 

nalen Einigungsstelle. 

Art. 30. — Das vorliegende Gesetz tritt nach Genehmigung des Ka
pitels III durch die Vundesbehörde, in Kraft. 

So gegeben im Großen Rate, zu Sitten, den 20. Mai 1921. 

Der Präfident des Großen Rates: 
G. Zahln. 

Die Schriftführer: 
2. H a l l e n b a r t e r. — Chr. G a r d. 

D e r S t a a t s r a t des K a n t o n s W a l l i s 

B e s c h l i e ß t : 

Vorstehendes Gesetz, dessen III. Kapitel vom Bundesrat am 29. Juli 1921 
genehmigt wurde, soll ins Amtsblatt eingerückt und am Sonntag, den 
25. Dezember 1921, in allen Gemeinden des Kantons veröffentlicht werden, 
um am 1. Januar 1922 in Kraft zu treteu. 

So beschlossen im Staatsrate zn Sitten, den 17. Dezember 1921. 

Der Vize-Präsident des Staatsrate?: 
I . Kun t f chen . 

Der Staatskanzler: 
Osw. A l l e t . 

Vollziehungsverordnung 
zum Konkordat vom 7. April 1914, betreffend den Verkehr 
mit Motorfahrzeugen und Fahrrädern im Kanton Wallis. 

(Vom 17. Dezember 1921.) 

D e r S t a a t s r a t des K a n t o n s W a l l i s , 

Eingesehen das vom Bundesrate am 7. April 1914 genehmigte intet« 
lantonale Konkordat Über eine einheitliche Verordnung betreffend den Ver* 
lehr mit Motorfahrzeugen und Fahrrädern; 

Eingesehen die vom Großen Rate in der Sitzung vom 22, Mai 1912 
erteilte Zustimmung zu diesem, Konkordate, , 
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Beschl ießt: 

Art. 1. — Der Staatsrat bezeichnet die für den Automobilverkehi ge-
öfftieten Straßen. Die besondern Bewilligungen weiden von dem mit der Auf« 
ficht der Automobile belndenen Departement ausgestellt; die Bewilligungen 
können von der Entrichtung einer Gebühr, sowie von andern bestimmten Be* 
dingiina.cn abhängig gemacht werden. 

Art. 2. — Das Justiz« und Polizeidepartement ist die im Konkordate 
vorgesehene Amtsstelle. Die Anwendung der Art. 50, 59 und 60 des Kon-
kordates betreffend die Fahrräder liegt in den Vefugniffeu des Finanzdepar-
tementes. ( 

Art. 3. — I m Einverständnisse mit dem Baudepartemente für die klas» 
sifizierten Straßen und mit den Gemeindeverwaltungen für die übrigen 
Straßeit bezeichnet das Justiz- und Polizeidepartement die Brücken und 
Straßen, auf denen der Verkehr von Motorlastwagen mit der im Art. 51 
des Konkordates festgesetzten Maximalbelastung verboten ist. 

Der Verkehr mit llastautos kann während der Tauwetterperiode ein
gestellt werden, 

Art. 4. — Alle Fahrzeuge mit Motorantrieb sind der Verordnung über 
den Antomobilverkehr unterworfen. 

Art. 5. — Die Verkehrs^ und Fahrbewilligungen werden jeweilen für 
die Dauer des laufenden Kalenderjahres ausgestellt und müssen alljährlich 
erneuert werden. 

I n diesem Behufe haben die Eigentümer und Führer von Automobilen 
und Motorfahrräder« ihre Veg^hreu um Erneuerung der Bewilligung vor 
dem 31. Januar jeden Jahres einzureichen. 

Diejenigen, die an diesem Datum ihre Bewilligung nicht erneuert oder 
ihre Kontrollschilde nicht eingeliefert und ihre Streichung nicht verlangt 
haben, weiden von Amtes wegen eingeschätzt und mit einer Buße von 10»/» 
der zu entrichtenden Gebühr belegt. , 

Aendert der Eigentümer fein Motorrad oder seinen Motorwagen, so 
hat er innert acht Tagen dem Justiz« und Polizeidepartemente hievon Mit» 
teilung zu machen. 

Art. 6. — Die Bewilligungen sowie die Schilde können zeitweilig oder 
ganz zurückgezogen werde», wenn seit deren Erteilung festgestellt ist, daß 
ein Verweigernngsfall oder eine Bedingung vorliegt, wie sie in den Art. 12 
und 13 des Konkordates vorgesehen sind. 

Sie können auch für eine bestimmte Zeit dem Eigentümer entzogen wer» 
den, der sein Fahrzeug einer Perlon anvertraut, die keine Fahrbewilligung 
besitzt. 

Art. 7. — Die Kontrollschilde werden für den Eigentümer der Fahr« 
zeuge perföulich abgegeben: sie sind nicht übertragbar. 

http://dingiina.cn
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Wenn sie aus irgend einem Grunde (Veräußerung des Fahrzeuges, Weg» 
gang vom Kanton, Verzicht auf die Bewilligung usw.) nicht benutzt werden, 
müssen sie dem Justiz» und Polizeideuartement zugestellt werden. 

Der für den Schild bezahlte Betrag wird nicht vergütet; der Schild 
bleibt jedoch zur weiter» Verfügung des Betreffenden, 

Art. 8, — Für Probefahrten können provisorische VerkehrZbewillignngen 
für eine Dauer von 15 Tagen ausgestellt werden; die Gebühr für diese 
Bewilligungen beträgt Fr. IN für ein Auto und Fr. 3 für ein Motorrad. 

Mit dieser Bewilligung werden rot durchstrichene Schilder abgegeben, 
die nur im Kanton und für Probefahrten gültig find. Die Schilder werden 
gegen Hinterlage von Fr. 5 verabfolgt, die rückvergütet werden, wenn der 
Betreffende den Schild spätestens zwei Tage nach Ablauf der Bewilligung 
zurückerstattet. 

Art. 9. — Die Eigentümer oder Führer von Motorwagen haben innert 
der Frist von 15 Tagen beim Justiz« und Polizcidepartemente den Wechsel 
ihres Wohnortes oder ihrer militärischen Einteilung anzugeben und berich« 
tigen zu lassen. 

Art. 10. — Die jährliche Gebühr, die der Staat von jedem Fahrzeug 
mit Motorantrieb bezieht, ist festgesetzt >uie folgt: 

Motorfahrräder Fr. 30 
Motorfahrräder mit Schlepper Fr. 40 
Dreiräder (bis 5 HP.) Fr. 50 
Automobile (bis 5 HP.) Fr. 50 
Für jede weitere Pferdekraft Fr, 10 

Art. 11. — Von der Gebühr find enthoben: 
a) die Motorloagen uud Motorfahrräder, die in Fabriken oder in Ma» 

gazinc untergebracht find, die zu Reparaturwerkstäitcu oder als Ver° 
kllnfölokale für solche Fahrzeuge bestimmt sind; 

b) die Fahrzeuge, die Privateigentum sind und nicht gebraucht loerdon; 
solche Fahrzeuge sind zu plombieren; 

c) die Fahrzeuge, die zu einem öffentlichen, vom Staate anerkannten 
Verkehrsdienst bestimmt sind. 

I n diesen drei Fallen haben die Eigentümer der Fahrzeuge das Departe» 
ment vor dem 31, Januar davon in Kenntnis zu setzen, 

Art. 12. — Die Untersuchung der Fahrzeuge nnd die Prüfung der Fahrer 
werden ausschließlich vom kantonalen Automobilinspcttor vorgenommen. , 

Art. 13. — Die Prüfnngs"- und llutersuchnugsgcbühreu sind festgesetzt 
wie folgt: 

Untersuchung eines Automobils Fr. 15 
Unterfuchnng eines Motorfahrrades Fr. 5 
Prüfung eines Anwmobilführcrs Fr. 10 
Prüfung eines Motorradfahrers Fr. 5 
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Ueücrbieä fiitö den: Experte», gegebenen Fall-?, vuii dem Beteiligten 
die Reisekosten und Auslagen rücfzuvergütc». 

F a h r r ä d e r . 

Art. 14. — Sie Fahrkarten und Schilder für Fahrräder ohne Motor» 
-antrieb werden jährlich vom Finanzdepartemente nach den Bestimmungen 
eines vom Stantsrate jedes Jahr zu erlassenden Beschlusses verabfolgt. 

A l l g e m e i n e Bes t immungen . 

Art. 15, — Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen der vorliegen» 
den Verordnung werden mit einer Buße von Fr. 3 bis 500 belegt. 

Unter Vorbehalt des Rekurses an den Staatsrat, werden diese Bußen 
vom Justiz- und Polizeidepariemente ausgesprochen. 

Art. 16. — Bei wiederholter Uebertretung oder 'schwerer Verletzung 
der Vl-rkehrsbestimmungen, kann dem Betroffenen die Fahrbewilligung zeit-
weilig oder ganz entzogen werden. 

Der Entzug des Rechtes zur Führung hat für das ganze Konkordats» 
gebiet Gültigkeit. Der Rekurs an den Staatsrat bleibt vorbehalten. 

Art. 17. — Bei Entzug der Fahrkarte oder des Schildes hat der Inhaber 
kein Anrecht auf Rückerstattung der Gebühr oder auf Entschädigung. 

Art. 18, — Wenn der Wagenführer sich einer schweren Znwiderhllnd-
lung schuldig macht, so kann das Fahrzeug Motorwagen, Motorfahrrad oder 
Fahrrad ohne Motorantrieb) von der Polizei in Beschlag genommen werden. 
Das gleiche ist der Fall bei schweren Unfällen oder bedeutendem Schaden, 
die von cineiu Motorfahrzeug oder einem Fahrrad verursacht werden. 

Die Beschlagnahme kann vom Regierungsstatthalter oder nötigenfalls 
vom Justiz- und Polizcidcvartemcutc gegen Bürgschaft oder Hinterlage von 
höchstens Fr. 500 oder auch gegen Abgabe des im Art. 11 des Konkordates 
vorgeschriebenen Versicherungsvertrages aufgehoben werde». 

Art. 19. — Die Kantons- nnd Gemcindepolizeibeamtcn, sowie die Straßen» 
aufseher sollen für die Beobachtung der Bestinlmuuge» des Konkordates 
und des vorliegenden Beschlusses sorgen, »ehuicn für von ihnen festgestellte 
Uebertretungcn Strafverbal anf, und können, je nach Umständen (Vergehen, 
Uebertretungeu, Unfälle), die geeigneten Maßnahme» treffen. 

Art. 20. — Dio Vollziehungsverordnnng vom 28. Dezember 1920 ist 
aufgehoben. 

So angenommen vom Staatsrate zu Sitten, den 17. Dezember 1921, 
um ins Amtsblatt eingerückt nnd in allen Gemeinden des Ka»tons ueröffent» 
licht zn werden, um sofort in Kraft zu trete». 

Der Vize-Präsident des Staatsrates: 
I . Kuntlchen. 

Der Staatslanzler: 
Osw. Al l e r . 
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Beschluß 
vom 10. Januar 1922, 

beireffend die Kontrolle des Fahrrndverkehrs. 

D e r 'S i a a t Z r a t des K a n t o n s W a l l i s , 

Nach Einsicht der Art. 57, 58 und 59 des schweizerischen interlantenalen 
Konkordates vom 7. April 1914; 

Nach Einsicht des Art. 15 der kantonale» Ausführungsverordnung vom 
31. Oktober 1919, zum Konkordate betreffend den Verkehr mit Automobilen 
und Fahrrädern: 

Auf Antrag des Finanzdepartcmeutes, , 

B e s c h l i e ß t : 

Art. 1. — Jedes auf den öffentlichen Straßen verkehrende Fahrrad (ohne 
Motor) muß mit einem numerierten Kontrollschild versehen sein und jeder 
Radfahrer eine Ausweiskarte bei sich tragen, die seinen Namen, Vornameüi,, 
Beruf, Wohnort, sowie die Nummer des Fahrrades angibt, Tiefe Ausweis» 
karte gilt als Verkehrsbewillignng. 

Art. 2. — Die im Jahre 1921 verabfolgten Kontrollschilde sind vom 
1. Februar weg nicht mehr gültig und müssen von diesem Zeitpunkte an 
durch neue, stahlgraufarbige Schilde ersetzt werden. 

Art. 3. — Diese auf dem ganze» Gebiete der Koukorbatskautone gültigen 
Koutrollschilde uud persönlichen Ausweiskarten werden auf Begehren und 
gegeu Entrichtung einer Finanzgebühr vo» drei Franken direkt von den 
Landjägerposte» von Brig, Vifp, Leut-Stadt, Siders, Sitten, Saxuu, Mar-
tinach-Stadt, St. Moritz, Montheh und Buuverct verabfolgt. 

Zu diesem Behufe stehen die genannte» Landjägerposten besonders jeden 
Sonntag, von 11 bis 12 Uhr morgens, zur Verfügung des Publikums. Auf 
dem Korrespondcnzcnwege eingereichte Gesuche werde» zu jeder Zeit ent« 
gegengcnommen. 

Art. 4. — Der Einlösung eines Vertehrsbewilligung und eines Kontroll« 
schildes find enthoben: 

1. Die Ausländer auf der Durchreise durch den Kanton; 

2. Die Militärradfahrer, die im Besitze des eidg. Kontrollschildes und 
des Radfahrer-Dienstbnchleins find, 

Art. 5. — Alle Zuwiderhandlungen gegen den gegenwärtigen Beschluß 
werden niit einer vom Regierungsstatthalter des Bezirkes auszusprechenden 
Nnße von 1 bis 5 Franken belegt. 
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So beschlossen im Staatsrate 511 Sitten, den 10. Januar 1922, um ins 
Ämtsblatt eingerückt und in allen Gemeinden des Kantons veröffentlicht 
zu werden. 

Der Präsident des Staatsrates: 
I . N u r g e n e r . 

Der Staatslanzler: 
Osw. A l l et. 

Beschluß 
vom 10. Januar 1922, 

betreffend den Handel mit Pferden» Eseln, Maultieren, Vieh. 
und Schlachtvieh. 

D^r S t a a t s r a t des K a n t o n s B ^ a l l i s , 

Eingesehen den Art. 5 des Bundesgesctzes vom 13, Juni 1917 betreffend 
die Bekämpfung von Tierseuchen; 

Eingesehen die Art. 2, 39, o7 und 86, Ziffer 3, l>er kantonalen Voll-» 
ziehui^sverorduxng vom 19. April 1921 zum vorgenannten Gesetze; 

Aus Antrag des Departements des Innern, 

B e s c h l i e ß t : 

1. P s e r d e» u n d V i e h h ä u d l c r. 

Art. 1. — Jede im Wallis wohnhafte Person, die im Kanton Vieh« unt> 
Pferdehandel betreiben will, muß ihr Gesuch an die Gcmeindebehörde richten, 
die dasselbe dem Departement! des Innern übermittelt. 

Wer Vieh und Tiere der Pferdegattung zu eine»! ander» Zwecke «ls 
für die Bediirfniffe feines landwirtschaftlichen oder industriellen Betriebes 
(oder für feine Metzgerei) kauft oder tanfcht, wird als Viehhändler betrachtet. 

Die Bewilligung für den Handel mit Pferden, Vseln und Maultieren 
ist verschieden von derjenigen für den Viehhändler und muß Gegenstand 
eines besondern Gesuches bilden. 

Art. 2. — Das Bewilliguugsgcsuch, das der Gesuchsteller an die Gq» 
mcinde seines Wohnfitzes richtet, muß begleitet fein von zwei Photographien 
und den Namen, Vornamen, Alter, Heimatort und Wohnort, Art und Sitz 
des Handels angeben. Er muß in seinem Gesuche ferner die Zahl der Stücke 
von Groß- und Kleinvieh oder von Pferden, Eseln und Maultieren angeben, 
die er im Laufe des Jahres zu kaufen gedenkt. 
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Urt. 3. — Die Gemeinde übermittelt dem Dcpnrtcmente des Innern 
(Kantonales Veterinäramt) die Bcwilligungsgesnche, die sie erhält. Sie fügt 
dem 'Gesuche ein Leumundszeugnis und ihre Vormeinung sowohl über die 
Vercbfolgung der Bewilligung als auch über die Zahlungsfähigkeit des 
Gesuchstellers zu. Die Gemeinde bleibt für die Erklärung betreffend Zahlungs» 
fähigkeit, die sie verabfolgt hat, verantwortlich, Sie ist gehalten, dem kan« 
tonalen Veterinärnmte rechtzeitig Anzeige zu machen, wenn die Garantien 
für die Zahlungsfähigkeit nicht mehr genügend find, 

Art. 4, — Der anßer Kanton wohnhafte Viehhändler richtet sein Gesuch 
direkt an das Departement des Innern (Veteriuäramt), Er führt die Zahl 
der Stücke von jeder Art an, die er zu kaufen oder verkaufen gedenkt, und 
legt zwei Photographien, ein Leumundszeugnis von der Behörde seiues Wohn» 
fitzes wie auch einen A.iözug aus dem Strafregister bei und gibt die 
verlangten Garantien, 

Garantie oder Bürgschast können erseht werden durch eine gegenseitige 
Vcrsichennui, durch eine regelmäßig und durch den Ttaat^rnt gutgeheißene 
Vereinigung von Viehhändlern, 

Art, 5, — Das Departement des Innern stellt eine Bewilligungs« nnd 
!̂ ontrc,l!gebühr fest, die zwischen Fr, 20 bis 60 variieren kann. Nebst dieser 
Gebuhr hat der Händler dem Fiuanzdepartenient eine der Bedeutung seines 
Handels angemessene Stener zn entrichten, gemäß dem Dekret vom 15. Ja
nuar 1921. Das Minimum der Taxe wird folgendermaßen berechnet: Fr. 5 
pro Pferd oder Maulesel über drei Jahre alt; Fr. 3 pro Füllen; Fr. 3 pro 
Stück Großvieh: Fr. 0.50 pro Stück Kleinvieh. 

Die im Laufe eines Jahres erteilte oder annullierte Bewillignug ist für 
das ganze Jahr zn bezahlen. 

Wird der Verzicht auf die Bewilligung nicht mit eingeschriebenem Brief 
vor dem 15. Dezember dem Departement des Innern eingereicht, so ist das 
Patent für das folgende Jahr zn bezahlen. 

Art. 0. — Die Bewilligung kann verweigert oder entzogen werden an 
Perfoneu, die den Bestimmungen des Gesetzes über die Gesuudheitspolizei 
oder deo gegenwärtigen Neglementes zuwidergehandcln haben, oder die nicht 
die für die Erlangung der Bewilligung erforderlichen Zahlnngsfähigkeits» 
.bedingnugen erfüllen, 

Art. 7. — Die Bewilligung enthält nur ein persönliches Recht für 
dcreu Inhaber. Es kann jedoch der Titular, mit vorheriger Bewilligung 
des Departements des Innern, Unterhändler oder Verwalter beschäftigen, 
für welche er zivilrechtlich haftbar bleibt nud die vom besagten Departement 
genehmigt werden müssen. 

Dem Bewilligungsbegehren sind zwei Photographien und ein Lenmunds»» 
zeugnis der Wohnortsbehörde der Unterhändler oder des Verwalters beizufügen. 
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Art. 8. — Ein jeder Unterhändler oder Verwalter muß im Besitze eines 
durch das Departement des Innern ausgestellten Ausweises sein. Die Gültig» 
feit dieses Ausweises erlischt gleichzeitig wie das Patent des Arbeitsgebers. 

Der Preis dieses Ausweises wird im Verhältnis der Bedeutung des 
Handels festgestellt. 

Art. 9. — Jeder Viehhändler, der in andern Inspektionskreisen als in 
jenem feines Haupihandels, eine ober: mehrere Filialen, Depots oder sonstige 
Zweigniederlassungen besitzt, hat für eine jede derselben eine Bewilligung 
einzuholen. 

Art. 10. — Aus dein Auslande eingeführte Pferde, Maultiere oder Esel 
können nur mit Bewilligung des kantonalen Vctcrinäramtes in den Kanton, 
importiert werden. Das gleiche gilt für Tiere, die aus verseuchten Gegenden 
stammen. Eine Gebühr titm Fr. 10 pro Stück Vieh ist vorab an die Staats-
lasse einzubezahlcn, zur Deckung der Kontrollkosten oder um dem kantonalen 
Viehseuchenfonds cinbezahlt zu werden. 

Art. 11. — Dw Inhaber von Bewilligungen haben eine genaue, täglich 
zu führende Kontrolle ihrer Operationen (Ein- und Ausgänge von Vieh), 
sowie derjenigen ihrer Unterhändler zu führen, und zwar in einem Register, 
welches dem vom Departement des Innern vorgeschriebenen Formular ent-
spricht. 

Das Departement des Innern kann zu jeder Zeit die Inspektion dieses 
Registers verordnen. 

Art. 12. — Die Tierärzte sind verhalten, einen 2 Zentimeter tiefen Ein-
schnitt am linken Ohr der kastrierten Kühe vorzunehmen. 

2. Metzger. 

Art. 13. — Es wird von den Metzgern eine Spezialbewilligung für 
den Einkauf des für den Betrieb ihrer Metzgerei nötigen Viehes gefordert, Sie 
können dieses Vieh nicht wiederverkaufen, ohne im Besitze einer Bewilligung 
für Viehhändler zu sein. , 

Zu diesem Behufe haben sie dem kantonalen Veterinäramt ein Gesuch 
einzureichen mit Angabe der Anzahl Stücke Groß- und Kleinvieh, die sie 
im Laufe des Monats zum Abschlachten zu kaufen gedenken, sowie das 
Quantum Fleisch, das sie zu kaufeu oder zu importieren gedenken. 

Die Bewilligung wird nur erteilt, insofern die Schlacht- oder Verkaufs-
lokale den Bedingungen der eidgenössischen Verordnung betreffend Fleisch-
Inspektion und -Handel etc. vom 29. Januar 1909 entsprechen, ferner, daß 
die Gemeinden deren Zahlungsfähigkeit garantieren, und daß das Gesuch von 
einem bejahenden Gutachten der Gemeindebehörde der Ortschaft, wo sich 
der Betrieb der Metzgerei befindet, begleitet sei. 

Die Pferdcschlächtcr müssen im Besitze einer ähnlichen Bewilligung sein. 
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Art. 14. — Die Metzger sind zu einer täglich ans dem Laufenden zu 
führenden Kontrolle ihrer Operationen verhalten und zwar in einem Re
gister, das dem vom Departement« des Innern vorgeschriebenen Formular 
«ntspricht. 

Dieses Register ist am 31. Dezember eines jeden Jahres abzuschließen, zu 
datieren und zu unterschreiben, vom Fleischinspektor zu prüfen und zu 
visieren und bis am 15. Januar des folgenden Jahres dem kantonalen 
Veterinäramt einzusenden. , 

Art. 15. — Was die Einfuhr von Schlachtvieh und Fleisch! ans dem 
Auslande anbetrifft, so sind die Gesuche an das kantonale Veterinäramt zu 
richten, welches dieselben an das eidgenössische Veterinäramt weiterleitet, 
mit befürwortendem Gutachten, insofern deren Notwendigkeit bewiesen ist. 
und der Zustand der Lokalitäten es erlaubt. 

i ^ 
I n diesem Falle ist der Staatskasse eine Gebühr im voraus durch den 

Importeur zu entrichten.̂  Diese Gebühr dieut zur Deckung der Kontrollkosten 
«der wird dem kantonalen Tierseuchenfonds einverleibt und beträgt Fr. 3 
per Stück Großvieh, Fr. 1 per Stück Kleinvieh (Kalb, Schwein, Schaf, 
Ziege) und Fr. 30 pro Bahnwagen Fleisch, 

Art. 16. — Die Gemeinden sind befugt, nach Anhörung der Interessenten, 
die Fleischpreise festzusetzen. Die Fleischqualitäten sind im Verkaufslokal 
öffentlich anzuschlagen (Ochs, Kuh, Rind), 1., 2., 3. Qualität. Das Fleisch 
importierten Viehes ist ebenfalls als solches zn bezeichnen. 

Gefrierfleisch kann nur in Räumlichkeiten verkauft werben, die mit den 
nötigen und vom kantonalen Veterinäramt anerkannten Gcfrierinstallationen 
versehen sind. 

Die Qualitäten dieses Fleisches find öffentlich anzufchlagen. 
Die Kilopreise dieser verschiedenen Fleischsorten sind in der Metzgerei an« 

zuschlagen und mittelst Etikette ans den zum Verkaufe angebotenen Fleisch» 
vierteln anzubringen. 

Die Einfuhr von Schlachtvieh ins Wallis aus den mit der Maul« und 
Klauenseuche behafteten Kantonen hängt von einer Bewilligung des kantonalen 
Beterinära:ntes ab, welches die anfälligen erforderlichen Maßnahmen vor» 
schreiben wird. Die an die Staatskasse zu entrichtende Kanzleigebühr ist die 
im vorherigen Artikel vorgesehene. 

3. S t r a f b e st i m m u n g e n. 

Art. 17. — Die Polizei« und Sanitätspolizeiorgane haben gegen die 
Zuwiderhandlungen des gegenwärtigen Beschlusses, die fis wahrgenommen hllben 
oder die infolge Untersuchung entdeckt werden, ein Strafverbal in zwei Dop» 
peln aufzunehmen. 

Die Strafverbale und Rapporte sind unverzüglich an das Departement 
des Innern zu senden. 

/ 
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Art. 18. — Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen des gegenwärtigen 
Beschlusses werden mit Bußen vun Fr. 10 bis 2000 belegt und können eveit-
tuell den Rückzug der in Art. 6 und 13 vorgesehenen Bewilligung nach sich 
ziehen. Die Delinquenten sind ferner haftbar für die durch die Zuwider« 
Handlungen verursachten Schäden. 

Art. 19. — Die Bußen werden durch das Departement des Innern aus» 
gesprochen. Bleibt vorbehalten der Rekurs an den Staatsrat innert IN Tagen 
nach Zustellung des Strafverbals. 

Art. 20. — Der Ertrag der Bewilligungsgebühreu und der kraft des 
gegenwärtigen Beschlusses ausgesprochenen Bußen werden dem in Art. 86, 
Ziffern! 2 und 3, der kantonalen Verordnung vom 19. April 1921 vorgesehenen 
kantonalen Tierseuchenfonds zugewiesen. 

Art. 21. — Das Departement des Innern ist mit der Vollziehung des 
gegenwärtigen Beschlusses betraut. Dieser Beschluß tritt in Kraft nach dessen 
Veröffentlichung im Amtsblatt. ; , Jl'l 

Also beschlossen im Staatsrate zu Sitten, den 10. Januar 1922, um 
in allen Gemeinden des Kantons nach Zustellung und im Amtsblatt ver-
öffenllicht zu werden. 

Der Präsident des Staatsrates: 
I . B u r g e n e r . 

Der Staatskanzler: 
Osw. A l l e t . 

Ausführungsreglement 

vom7 Februar 1922, 

zum kantonalen Vollziehungsgesetz zum Bundesgefeß be» 
treffend die Arbeit in den Fabriken. 

D e r S t a a t s r a t d e s K a n t o u s W a l l i s , 

Eingesehen das kantonale Bollziehnngsgesetz zum Bundesgesetz betreffend 
die Arbeit in den Fabriken, vom 20. Mai 1921; 

Eingesehen den Bundesratsbeschluß betreffend die Unterstützung der Ar
beitslosen, vom 19. Oktober 1919; 

Auf Antrag des mit der Industrie betrauten Departements, 
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Beschl ießt: 

1. Kapitel. 

A l l g e m e i n e 8. 

Art. 1. — Die Aufsicht über den Vollzug des Vuudesgcse^cs betreffend-
die Arbeit in den Fabriken übt der Staatsrat durch fein mit der Industrie 
betrautes Departement aus, 

Art. 2. — Die Führung des'Fabrikregisters hat gemäß den eidgenössischen 
Vetordnungcn zu geschehen und kjad u. a. zu enthalten die Firma der Fabrik, 
den betriebenen Industriezweig, das Datum, an welchem sie dem Gesetze 
unterworfen wurde, sowie sämtliche Angaben über die Bedeutuug der Fabrik, 
und über die Abänderungen, die vorkommen könnten, 

Art. 3. — Das mit der Industrieabteiluug betraute Departement wird 
die Regierungsstatthalter und die Gemeinden auf dem Laufenden halten 
über die in den Fnbrikrcgistern vorzunehmende» Eintragungen. 

2. Kapitel. , 

Z i u i l r c ch t l i ch e S t r e i t i g k e i t e n , 

Art. 4. — Die Regiernugsstatthalter haben innert 8 Tagen dem mit 
der Industrieabteilung betrauten Departement die Entscheide mitzuteilen, 
die sie gemäß Kapitel 2 des kantonalen Vollzichungsgefetzes zum Bundes« 
gcsetze betreffend die Arbeiten in den Fabriken getragen haben. 

Art. 5, — Die dem Regierungsstatthalter zu entrichtende» Gebühren 
für die von ihm gemäß Art, 5 des vorerwähnten Gesetzes getragenen Ur-
teile sind wie folgt festgesetzt: 

a) für Urteile Fr, 5; 

6j für Untersuchungen Fr. IN pro 1/2 Tag, 

Art. 6. — Rekurse gegen die Entscheide des Regierungsstatthalters haben 
innert 8 Tagen nach der Urteilszustellung an das Industriedesiartement 
zu gelangen. 

8. Kapitel. 

K a n t o n a l e s E i n i g n n g s a m t . 

Art. 7. — Die nichtständigen Mitglieder des kantonalen Einigungs» 
amtes werde» wie folgt ernannt: 

et) Handelt es sich um eine Kollettivzwistigteit, wird jene Partei durch 
eingeschriebenen Brief durch das mit der Industrie betraute Departe» 
ment eingeladen, innert 48 Stunden drei Kandidaten vorzuschlagen. 
Je nach Bedeuwug des Zwistes bezeichnet der Staatsrat einen oder 
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zwei der von jeder Partei vorgeschlagenen Kandidaten, als nichtständige 
Mitglieder des Anttes. Die Umtstätigkeit dieser Mitglieder erlischt 
sofort nach Beilegung des Zwistes. 

b) Handelt es sich, gemäß Art. 27 des Bunbesratsbeschlnsses betreffend 
Unterstützung der Arbeitslosen, von, 29. Oktober 1919, um Zwistigkeiten 
betreffend Uibritslosenunteistützuiig, bezeichnet der Staatsiat unmit» 
testen: einen Arbeitgeber und einen Arbeiter, um als nichtständige 
Mitglieder des Amtes zu funktionieren. Das Amt dieser Mitglieder 
erlischt nach Beilegung der auf der Tagesordnung figurierenden Zwi» 
stigkeiten. 

Art, 8. — Die Mitglieder des kantonalen Einigungsamtes erhalten Fr. 15 
per Sitzung eines halben Tages und Fr. 25 per Sitzung eines ganzen Tages. 
Die Reiseentschädigung beträgt Fr. 0.60 pro Kilometer auf den Bundes» 
bahnen und Fr. 1.20 pro Km. auf irgend eiuer ander« Strecke. 

4. Kapitel/ 

F r e i e E i n i g un gs stelle. 

Art. 9. — Die freien Einigungsstellen, die durch gemeinsames Vinver» 
ständnis zwischen Fabrikanten und Arbeiter eines selben Industriezweiges 
bestellt werden, haben innert 8 Tagen nach ihrer Sitzung dem mit der I n 
dustrie betrauten Dcpartemente, die getroffenen Schiedssprüche mitzuteilen 
unter gleichzeitiger Angabe der den Beschlüssen zugrunde liegenden Er« 
wägungen. 

5. Kapitel. 

, Nacht» und S o n n t a g s a r b e i t . 

Art. 10. — Mit Ausnahme von außerordentlichen Verhältnissen sind die 
Bewilligungsgcsnche für Verlängerung der Arbeitszeit, für Sonntags« clder 
Nachtarbeit mindestens 2 Tage vorher vom Fabrikanten einzureichen. Dic^ 
zugestandenen Bewilligungen sind in der Fabrik anzuschlagen. 

Also beschlossen im Staatsrnte zu Sitten, den 7. Februar 1922, 

Der Präsident des Staatsrates: 
I . B u r g e n er. 

Der Mze-Staatskanzler: 
R. de P r e u x . 

Genehmigt vom Großen Rate zu Sitten, den 16. Februar 1922. 

Der Präsident des Großen Rates: 
G. T a b i n . 

Die Schriftführer: 
2. H a l l e n b a r ' t e r , — Cyr. G a r d . 

19 



D e r S t a a t s r a t des K a n t o n s W a l l i s 

B e s c h l i e ß t : 

Vorstehendes Nusführungsreglenient wird im Amtsblatt und in allen 
Gemeinden des Kantons den 25. lf. Juni veröffentlicht, um sofort in Kraft 
zu treten. 

Also beschlossen im Staatsrale zu Sitten, den 10. Juni 1922. 

Der Präsident des Staatsrates: 
I . Klinischen. 

Der Vize»Staats)anz!er: 
R. de P r e u x . 

Dekret 
vom 14. Februar 1922, 

betreffend Abänderung de« Art . 3 de« Dekrete« vom 19. M a i 1918, da» 
die Organisation der Gerichtsstelle für die Versicherungen und die Ve« 
zeichnn«« de« im Vundesgesetze vom 13. 3uni 1911 über die Kranken» 

und Unfallversicherung vorgesehenen Gerichtsbehörden festsetzt. 

D e r G r o ß e R a t des K a n t o n s W a l l i s , 

Erwägend, daß der Bundesbeschluß vom 22. Juni 1920 die Kompetenz 
des Einzelrichters des eidgenössischen Versicherungsgerichtes für alle Streitig» 
leiten, deren Streitwert Fr. 1000 nicht erreicht, erhöht hat; 

Erwägend, daß infolgedessen die Kompetenz des Einzelrichters des Ian> 
tonalen Versicherungsgerichtes in gleichem Mäße zu erhöhen ist; 

Auf den Antrag des Staatsrates, 

B e s c h l i e ß t : 

Art. 1. — Der Artikel 3 des Dekretes vom 19. Mai 1915 betreffend die 
Organisation des Versicherungsgerichtes wird abgeändert und erhält folgen» 
den Wortlaut: 

„Streitigkeiten, deren Streitwert Fr. 1000 nicht erreicht, liegen in der 
Zuständigkeit des Vorsitzenden der Abteilung als einzige kantonale Instanz." 

Art. 2. — Eingesehen Art, 30 der Verfassung wird das gegenwärtige-
Dekret nicht der Volksabstimmung unterbreitet. 
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Die Genehmigung des Bundesrates bleibt vorbehalten. 

So gegeben int Großen Rate zn Sitten, den 14, Februar 1922. 

Der Präsident des Großen Rates: 
G. Tab in . 

Die Schriftführer: 
8. Hal lenb arter. — Cyr. G a r d. 

Der S t a a t s r a t des Kantons W a l l i s , 

Beschl ießt: 

Vorstehendes, vom Bundesrate laut Schreiben vom 28. Juni 1922 ge> 
nehmigte Dekret soll im Anitsblatt veröffentlicht und Sonntag den 16. Juli 
1922 in allen Gemeinden des Kantons verlesen werden, um sofort in Kraft 
zu treten. 

So beschlossen im Stnatsrate zu Sitten, den 1. Inli 1922. 

Der Präsident des Staatsraates: 
I . Kuntschen. 

Der Vize-Staatstanzler: 
R. de P r e u x. , , 

Vollziehungsverordnung 
zum Dekret vom 19. Mai 1915 und vom 14. Februar 1922 
betreffend die Organisation des kantonalen Verficherungs» 

geeichtes und die Prozeßordnung dieses Gerichtes. 

D a s K a u t o n s g e r i c h t von W a l l i s , 

In Vollziehung des Art. 4 des vorgenannten Dekretes vom 19. Mai 1915; 

Eingesehen die weiteren Bestimmungen dieses Dekretes und desjenigen vom 
14.Febrnnr 1922, sowie diejenigen der Art. 120 und 121 des Vundesgefches 
vom 13. Juni 1911 über die Kranken» und Unfallversicherung, 

Beschl ießt: 

1. Kapitel. 

O r g a n i s a t i o n und Zuständigkeit . 

Art. 1. — Das im Art. 120 des Bundesgesehes vom 13. Mai 1911 vor< 
gesehene Versichcrnngsgericht wird dnrch eine Abteilung des Kautonsgerichtes, 
verbeiftändet von einem Aktnareu, gebildet. 
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Art. 2. — Diese Abteilung, die den Namen „Kantonales Verficherungs. 
gericht" annimmt, ist zusammengesetzt aus einem Vorsitzenden und zwei Mit« 
gliedern, die voni Kantonsgerichtc bezeichnet werden. 

I m Vcihtnderungs» oder Ablehnungsfälle eines Mitgliedes der Abteilung 
wird sie Uon einem Richter oder Richtcr-Stellocrtreter des Kantonsgerichtes 
ergänzt, 

Art, 3, — I m Rahme» seiner Befugnisse entscheidet das Versicherungs» 
gericht als einzige kantonale Instanz. 

Streitigkeiten jedoch, deren Streitwert tausend Franken nicht übersteigt, 
fallen ausschließlich in die Kompetenz des Vorsitzenden der Abteilung. 

Art. 4. — Der Streitwert wird durch die von den Parteien in Silage 
und Antwort angebrachten Rechtsbegehren bestimmt. 

I m Falle einer teilweise» Anerkennung der Forderung ist für die $3i> 
stimmnng des Streitwertes einzig die überbleibende Differenz maßgebend. 

Die Widerklagen fallen für die Kompetenzbestimmuug uur insofern in 
Betracht, als sie bei der Antwort der Gegenpartei auf die Grundfrage des 
Prozesses geltend gemacht worden sind (Art, 8 der Z, P, ©.). 

Art. 5. — Das Gericht, beziehungsweise der Vorsitzende, erkennt selbst 
und von Amtes wegen über seine Kompetenz in allen ihm unterbreiteten 
Händeln, 

Art. 6. — Nach Hängigmachung der Klage ist das Gericht, beziehnugs» 
weise der Vorsitzende, kompetent zur Anordnung aller erforderlichen Vor> 
lehren bezüglich Festsetzung des Tatbestandes nnd Beweisaufnahme. 

2. Kapitel. 

V e r f a h r e n . 

Art. 7. — Das Verfahren ist fnmmarisch und beschleunigt! es wird vom 
Vorsitzenden oder bei seiner Verhinderung von einem zur Instruktion bestimm-' 
teil Richter durchgefühlt, 

Art, 8. — Nachstehende Regeln gelten für die Einleitung des Handels: 
a) Ein Vermittlungsversuch findet nicht statt; 
b) die Klage ist mittelst einer beim Aktnaren hinterlegten Denkschrift 

anzubringen, die den ausführliche!! Sachverhalt mit Angabe aller 
Beweismittel enthalten soll. Die angerufenen Titel und Urkunden 
find beizulegen und die zn verhörenden Zeugen anzugeben. 
' Innert fünf Tagen soll die Klage der beklagten Partei zugestellt 
werden; 

c) die Antwort hat in der pcreniptorischen Frist vou 20 Tagen von 
dieser Zustellung au gerechnet zu erfolgen. 
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Sie ist den gleichen Bestimmungen wie die Klage unterworfen und 
hat sich über alle vorgebrachten PunÜe auszusprcchen und alle Gegen» 
Beweismittel anzuführen; 

d) weder die Klage noch die Antwort darf rechtliche Erwägungen ent« 
halten; 

c) alle Zwischenfragcn werden gleichzeitig mit dein Haupthaildel durch» 
geführt, mit Ausnahme derjenigen betreffend die Ablehnbarkeit des 
Richters, die Unzuständigkeit des Gerichtes und die Wohltat des 
unentgeltlichen Rechtsbcistandcs, welche in laufender Sitzung und end» 
gültig entschieden werden, unter Vorbehalt jedoch der Bestimmungen in 
Art, 120 und 121 des Bnndcsbeschlnsses vom 28, März 1917; 

f) Widerklagen werden nur angenommen, wenn sie die Verrechnung eines 
Schuldtitels zum Gegenstand haben; 

g) die Entscheide des Vorsitzenden oder des Gerichtes sind endgültig. 
Wenn der Entscheid Gegenstand der Berufung an die Bnndesinstanz 
bilden kann, so hat die Berufung die Einstellung des Verfahrens zur 
Folge; 

h) die Wiedercinfetzuugsklage ^Erstellung des früher» Rcchtszustandcs) ist 
nur im Falle abfoluter Notwendigkeit und gerechtfertigter Ursache» 
zulässig; 

l ) Vorladungen, Anzeigen und Mitteilungen müssen mittelst eingeschriebe» 
nen Briefes gemacht werden, 

Art, 9. — Nach Zustellung der Antwort werden die Parteien vorgeladen, 
um ihre Bemerkungen über das Belueisthema anzubringen. Dieses wird vom 
Vorsitzenden oder delegierten Richter wiedergegeben. Es werden nur die Be» 
wcismittel wiedergegeben, die als notwendig und nützlich betrachtet werden. 

Der Vorsitzende kann von Amtes wcgcu dcu Tatsa6)enbeweis anordnen, 
der ihm zwingend scheint, v 

Der Entscheid wird auch bei Fernbleiben von der Sitzung der einen oder 
beider Parteien erlassen. 

I n dieser Tagfahrt können die Parteien diejenigen Beweismittel noch an» 
geben, die in dem Klagebegehren ober in der Antwort zu bezeichnen fie nicht 
in der Lage gewesen wären, 

Art, 10, — Der Aktuar teilt freit Parteien das Beweisthema mit und 
bestimmt ihnen eine Frist vou 10 Tagen, innert welcher sie die Fragebogen 
für das Partciverhiir, für die Zeugen und die Sachverständigen einzugeben 
haben. 

Innert der gleichen Frist haben sie anch die im Beweisthema angeführten 
Titel und Schriftstücke zu hinterlegen, die aus begründeten Ursachen noch nicht 
beigebracht werden konnten. 

Die Fragebogen für die Zeugen uud Sachverständigen werden der Gegen» 
Partei unverzüglich zugestellt, die 'in der Sitzung ihre Gegenfragen stellen kann. 
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Set Vorsitzende oder bclegici'ti» Richter Innu l'ou sich ans Fragen stellen 
und sulche unterdrücken, die er als unnütz «der verfänglich erachtet. 

Die von Drittpersonen ziirückbehllltenen und von den Parteien ange« 
rufenen Schriftstücke werden direkt vom Richter eingefordert. 

Art, 11. — Der Vorsitzende oder delegierte Richter tagt die Parteien, 
die Zeugen nnd die Sachverständigen ei». Vor der Avljüi- beeidigt er die 
Zeugen. Gegebenen Falles beeidigt er anch die Sachverständigen nnd gibt 
ihnen Aufschluß über ihren Auftrag, 

Art. 12. — Der Aktuar führt eiu Protokoll über die Sitzungen, das Par» 
teiverhör nnd die Abhörung der Zeugen nnd Sachverständigen, über die Orts-
fchanen und im allgemeinen über alle Uutersuchungsverhandlungen. 

Art, 13. — Die Eintagnngsfristen dürfen acht anfeinanderfolgende Tage 
nicht überschreiten, 

Fristverlängerungen und Eitznngöverschiebnngen iuerden nur ausnahms« 
weise rind .ans begründeten Ursachen erlaubt nnd gestattet, 

Art. 14. — Der Richter würdigt die Beweise nach freiem Ermessen; 
er ist durch die Frage des gesetzlichen Beweises nicht gebunden. 

Art, 15. — Nachdem die Beweise beigebracht sind, erklärt der Vorsitzende 
oder delegierte Richter die Untersuchung als geschlossen und die Aussagen 
der Zeugen werden den Parteien mitgeteilt. Diese können, innert 5, Tagen 
von der Mitteilung an, das Begehren stellen, daß die Zeugen bei der Urteils-
sitzung nochmals einvernommen werden, und ihnen ferner durch den Ver« 
mittler des Vorsitzenden Ergänzungsfrngen stellen fassen. 

Reich Ablauf dieser Frist werden die Parteien zn den Verhandlungen nnd 
zum Urteil vorgeladen. Die Rededauer kann beschränkt werden. Das Urteil 
wird in gleicher Sitzung und ohne öffentliche Beratung ausgefällt, und das 
Difpositiv den Parteien unverzüglich mitgeteilt, 

Art. 16. — Innert den 20 auf den Urteilssprnch folgenden Tagen ist 
das Urteil den Parteien vom Aktuaren anzuzeigen. Das Urteil soll die im 
Art, 271 der Z, P. O. erforderlichen Angaben enthalten. Es erwähnt zudem 
die Frist auf Berufung und das Gericht, bei welchem die Erklärung dieser 
Berufung niedergelegt werden muß. 

Art. 17. — Wenn die eine oder beide Parteien an dem für die münd» 
lichen Verhandlungen angesetzten Tage nicht erschienen sind, trägt der Vor-
sitzende beziehungsweise das Gericht auf Grund der vorliegende» Aktenstücke 
nnd der beigebrachten Beweise sein Urteil. Innert 2 Tagen ist das Disvosikiv 
der nicht erschienenen Partei vom Aktuaren zuzustellen. 

Innert der Frist von 5 Tagen seit Zustellung kaun die Wiedereinsetzungs» 
klage durch eine schriftliche Erklärung beim Aktuarinte geltend gemacht werben. 

Unterbleibt dies, wird das Urteil rechtskräftig nnd den Parteien im 
Wortlaut zugestellt. 
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Art, 18. — Die Wicdereinsetzuugstlage (Erstellung des frichent Rechts» 
zustandcs) umfaßt die Zahlung der Prozeßkostcn bis und mit denjenigen der 
für die Wiedereinsetzung vom Präsidenten anberaumten Sitzung, Diese Kosten 
sind in der gleichen Sitzung zu bezahlen, es sei denn, daß das Säumnis zu 
Lasten fällt: 

a) einer unter Bevormundung gestellten und mit einem Vormund nicht 
»ersehenen Person; 

6) der Kranken, die unfähig sind, ihren Wuhnort zu verlassen; 
c) desjenigen, der infolge von höherer Gewalt oder anderer gerechtfertig» 

ter und genügend festgestellter Gründe, am Erscheinen verhindert ge< 
wesen ist. 

I n diesen Fällen wird über die Kosten mit dem Haupthandel geurteilt. 
Erscheint die Partei, die die Wiebereinsetzungstlage angerufen hat, an 

der Sitzung nicht, erwächst das Urteil in Rechtskraft. 
Geschah die Zustellung des Kontumazurteils mittelst Einrücken im Amts» 

blatt", ist die Wiedereinsetzungstlage innert der Frist von 30 Tagen feit der 
Veröffentlichung anhängig zn machen. 

Art. 19. — Der Rekurs an das eidgenössische Versichcrungsgericht bleibt 
in deu durch die Bnndesgcsetzgebnng bestimmten Fällen vorbehalten. 

3. Kapitel. 

Verschiedene B e st i m m u n g e n. 

Art. 20. — Die Fristen laufen nur während deu Sommerferien nicht. 

Art. 21. — Die At'tenhefte sollen gemäß den Bestimmungen der Zivil« 
Prozeßordnung und dem Ausführungsreglement vom 26, August 1920 ge» 
führt werden. 

Art. 22. — Der unbemittelten Prözeßpartei ist auf ihr Begehren die 
Wohltat des unentgeltlichen Rechtsbeistandes gemäß den Bestimmungen des 
Gesetzes vom 26. November 1889 zuzuerkennen. 

Eine vorgängige Prüfung auf die voraussichtliche Unbegrüudetheit der 
Klage hat jedoch nicht zu erfolgen. 

Die Partei "mit unentgeltlichem Rechtsbeistand erhält einen Rechtsbeistand 
von Amtes wegen; sie ist zu keinem Kostenvorschuß verhalten und zahlt 
keine Gerichts- nnd Stcmpelgebühren und keine Expertisentosten. Immerhin 
ist sie zur Zahlung der Kosten verpflichtet, zu denen sie verurteilt wird. 

Das Kostenverzeichnis wird ans dem Urteil erstellt und gilt als vollstreck« 
barer Titel, 

Art. 23. — Eintretenden Falles nnd insofern sie der vorliegenden Verord» 
nun« nicht zuwiderlaufen, sind auch anwendbar: 



a) die Bestimmungen des Vlüidcsratsbeschlusfts vorn 28. März 1917 hc 
treffend die Organisation und das Verfahren des eidgenössischen Ver> 
sicherungsgerichies; 

6) in deren Ermangelung die Bestimmungen der Z, P. £). 

Art. 24. — Das Versicherungsgericht hat feinen Sitz in Sitten. Es kann 
aber, den Umständen entsprechend, sei es für die Instruktion oder für das 
Urteil, an einem andern Orte seine Sitzung abhalten, 

4. Kapitel. 

G e r i ch t Z k o st e n und G e b ü h r e n . 

Art. 25. — Anwendbar sind die Verfügungen des Dekretes vorn 15. Ja» 
nuar 1921 betreffend den Gehalt der Gerichtsbehörden und den Tarif der 
Gerichtskusten, besonders die Art. 36 nnd 43, lit. d. 

So beschlossen vom Kantonsgerichtc im Stadthanse an Sitten, in der 
Sitzung vom 24. Oktober 1921, um dem Großen Rate zur Gcuehmigung 
vorgelegt zu werden. 

Der Aktuar: Der Präsident: -
O. be Chastonah. I . M a r c l a h . 

Der Große Rat hat in seiner Sitzung vom 14. Februar 1922 vorstehen-
der Vollziehungsverorduung seine Genehmigung erteilt. 

Der Präsident des Großen Rates: 
G. T a b i n . 

Die Schriftführer: 
2. H a l l e n b a r t e r . — Chr. Gllld. 

De r S i a a t s r a t des K a n t o n s W a l l i s, 

B e s c h l i e ß t : 

Gegenwärtige Vollzichuugsverordunug soll ins Amtsblatt eingerückt und 
in allen Gemeinden des Kantons Sonntag, den 16. lf. Juli, veröffentlicht 
werden, um fofort in Kraft zu treten. 

So beschlossen im Staatsrate zu Sitten, den 1. Juli 1922. 

Der Präsident des Staatsraates: 
I . Kuntschen. 

Der Vizc-Staatslanzler: 
R. de P r e u x . 



Sekret 
vom 15. Februar 1922, 

betreffend die Korrektion des Dorfbache« von Laz. 

D e r G r o ß e R a t des K a n t o n s W a l l i s . 

I n Vllllzichunq' des Gesetzes uom 25, November 1896 betreffend die 
Korrektion der Flüsse und ihrer Seitengewaffer; 

Eingesehen die born Bnudcpnrtement entworfenen Pläne und Voianschlitge, 
die sowohl von der eidgenössischen Behörde als auch vom Staatsrate für 
die Korrektion des Dorfbachcs von Lax, genehmigt wurden; 

Viugeseyeu den 38uudcsbeschluß vom 20. September 1920, der für 
diese Arbeiten cine Beisteuer von 33 1/3 O/O des Voranschlages für die wirk» 
lichen Kosten bis zum Maximum vou Fr. 7000 zusichert, d. h. 33 1/3 o/O des 
Kostenvrranschlages, der Fr. 21,000 beträgt; 

Auf Antrag des Staatsrates, 

B e s c h l i e ß t : 

Art. 1. — Der Gemeinde Lax wird für die Korrektion des Dorfbachis 
die in Art. 5 des vorerwähnten Gesetzes vorgesehen« Beisteuer bewilligt, 
d. h. 20 O/O der wirtlichen Koste», die im Maximum Fr. 21,000 betragen, 

Art, 2. — Die Arbeiten werde« nach den Verordnungen des Naudeparte* 
mentes und unter seiner Leitung ausgeführt werben. 

Art. 3. — Die Auszahlung der Beisteuer das Staates erfolgt im 
Verhältnis des Fortschrcitcns dieser Arbeiten, in Jahresraten von hoch« 
stens Fr. 2000. 

Art. 4. — Das gegenwärtige Dekret tritt, als nicht von allgemein.« 
Tragweite, sofort in Kraft. 

So vom Großen Rate gegeben zu Sitten, den 15. Februar 1922. 

Der 2. Vizepräsident des Großen Rates: 
I . Escher, 

Die Schriftführer: 
L. H a l l e n b a r t e r . — Ehr. G a r b. 
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Der S t a a t s r a t des K a n t o n s W a l l i s 

B e s c h l i e ß t : 

Vorstehendes Dekret wird ins Amtsblatt eingenickt und Sonntag, den 
16. lauf. April, in allen Gemeinden des Kantons veröffentlicht werden. 

Gegeben im Staatsrate zu Sitten, den 11. April 1922. 

Der Präsident des Staatsrates: 
I . B u r g e n e r . 

Der Staatslanzler: 
Osw. A l l e i . 

Reglement 
betreffend 

da« obligatorische Inventar bei Todesfall. 

Der S t a a t s r a t d e s K a n t o n s W a l l i s , 

I » Vollziehung des Artikels 14 des Finanzdelretes vom 15. Januar 1921: 

Auf Antrag des Fiuanzdepartementes, 

B e s c h l i e ß t : 

I. Kapitel. 

Die V e r p f l i c h t u n g zum I n v e n t a r . 

Art, 1, — Beini Tode einer jeden Person, die im Kanton der Mobiliar« 
steuer unterworfen ist, wird ein Inventar der Werttitel und Kapitalien ihrer 
Hinterlassenschaft aufgenommen. 

In diesem Sinne müssen inventarisiert werden: Schuldsorderungen, alle 
Staats« und Inhaberpapiere, Aktien, Obligationen, Spargelder, Kontokorrent» 
Guthaben, Anteils» und Beitragsscheine von Gesellschaften, Lebensversicherung?» 
Policen, im allgemeinen alle Portefeu>lle»Werte und das Bargeld, 

Art. 2. — Das Inventar ist obligatorisch für jede Hinterlafsenschaft, 
Immerhin wird es nicht aufgenommen: 

a) beim Tode einer Person, die im Steuerregister nicht eingetragen ist, 
insofern ihre Eintragung in besagtes Register nicht aus Versehen 
unterblieben; 

b) im Falle, daß das Inventar bei Todesfall durch das Gesetz vorge» 
selie» ist oder durch einen Grbeil nebst der Sieaelung verlangt wird: 
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c) beim Tode einer Person, die unter Vormundschaft stund und deren 
Vermögen durch die vurnmudschaftlichen Organe verwaltet worden ist; 

d) für verheiratete Personen, die nicht unter dem Staude der Gütertren» 
nung leben, findet die Inventaraufnahme nur beim Tode des Ehe
mannes statt, bezieht sich aber dann auf alle Titel und Kapitalien, 
deren Verwaltung dem Ehegatten oblag. 

Art. 2 bis. — Ueber das Vermögen der Witwe wird nur dann das In» 
ventar aufgenommen, wenn sie nicht wieder verheiratet ist und ihr Ableben 
nicht 5 Jahre nach dem Tode des Gatten erfolgt. 

Vorbehalten find die Bestimmungen des nastehenden Artikels 17. 

II. Kapitel. 

! A n z e i g e des T o d f a l l e s . 

Art, 3, — Jeder Todesfall muß innerhalb 24 Stunden dem Gemeinde» 
richter des Wohnfitzes des Verstorbenen angezeigt werden. Diefe Anzeige hat 
in erster Linie dnrch die Erben des Verstorbenen oder in ihrer Abwesenheit 
durch jede andere Person zu geschehen, die im gleichen Haushalt lebt, 

Art. 4. — Der Zivilstandsbeamte zeigt dem Gemeindelichter und dem 
Bezirkseinnehmer der Wohnsitzgemeinde jeden Todesfall an, der in seinem 
Kreise eingetreten ist. Diese Anzeige geschieht auf einem besondern Formular. 

I m Falle einer wichtigen Hinterlalsenschaft oder wenn eine Verzögerung 
in der Uebermittlung zu befürchten ist, muß der schriftlichen Anzeige eine 
mündliche, telephonische oder telegraphische Mitteilung vorausgehen, ' 

Art. 5. — Die Erben und die Zivilftandsbeamten müssen unverzüglich 
den Gemeinderichter des Wohnortes vom Tode von Personen, die außerhalb 
des Kantons gestorben, aber im Kantone wohnhaft waren, einberichten. 

. III. Kapitel. 

S i e g e l u n g, 

Art, 6. — Der Gemeinderichter des Wohnortes des Verstorbenen ist 
das zuständige Organ, um die Siegel für Hinterlaisenfchaften anzulegen, 
die dem obligatorischen Inventar unterworfen sind. 

Der Richter muß in Ausstand treten, wenn er mit dem Verstorbenen 
ober einem mutmaßliche» Erben bis zum 4. Grade einschließlich verwandt 
oder verschwägert ist. 

I m Falle der Verhinderung oder Ablehnuug wird er ersetzt durch den 
Vize°Richter, welcher allenfalls durch den Richter oder den Vize-Richter der 
Nächstliegenden Gemeinde erseht wird. 

Der Richter soll sich verbeiständen lassen durch seinen Aktuaren oder in 
dessen Abgang durch den Schreiber des Waisenamtes. 
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Art. 7, — Jede Hinterlassenschaft, sür die die Inventaraufnahme obli« 
gatorifch ist, wird versiegelt. 

Art. 8. — Der Gemeindcrichter nimmt fpätestcns innerhalb 48 Stunden 
nach dem Tode die Versiegelung vor und zwar ohne die Anzeige des Zivil« 
standsbeamteü abzuwarten. 

Art, 9. — Die Versicgelunc! wird folgendermaßen vorgenommen: 

a) der Richter, forscht nach, ob die Hinterlassenschaft Titel und irgend« 
welche Kapitalien enthält. Er läßt sich alle üolalc und Möbel offnen, 
die solche vermuten lassen. 

Die Erben, die Personen, die im gleichen Haushalt mit dem Ver« 
storbenen gelebt haben, und die Angestellten dieses letzter« sind ge< 
halten, dem Richter alle Auskunft über die Werte zu erteilen, welche 
anf die Hinterlaffcnfchaft Bezug huben; 

b) die Werte, Titel, Rechnungs« und Kafsabücher, Bargeld und alle Do
kumente betreffend das Mobiliarvermögcn werden in einem Behältnis 
niedergelegt, das mit einem Schlüssel verschlossen wird. Der Richter 
nimmt von diesem Besitz und legt die Siegel an; 

e) der Richter läßt, nachdem er davon Kenntnis genommen, die notwen» 
digsten Summen fnr die ersten Bedürfnisse, zur Verfugung der Ueber« 
lebenden, unter Berücksichtigung der gegebenen Umstände, wie auch die 
Dokumente, deren Gntziehuug die gerechtfertigte» Interessen der Ueber« 
lebenden beeinträchtigen würde. 

Art. 10, — Die Sicgeluug erfolgt mittelst eines amtlichen Siegels, Der 
Richter bringt die Siegelbänder und deu notwendigen Lack mit, 

Art. 11. — Das erwähnte Verfahren findet statt in Gegenwart eines 
Mitgliedes oder eines Vertreters der Familie des Verstorbenen oder von Per» 
fönen, die mit diesem letztern lebten oder wohnten. 

Der Richter macht diese Personen auf die Pflichten aufmerksam, die 
ihnen kraft des gegenwärtigen Reglemeutcs obliegen. 

Art. 12, — Das Verfahren wird in einem Protokoll, das nach dem Muster, 
dem Formular ober den vom Finanzdepartement gegebenen Angaben ge» 
führt wird, niedergelegt. Dieses Protokoll wird von den Beamten und den Per« 
sonen, die dem Verfahren beigewohnt haben, unterzeichnet. I m Fall« der 
Weigerung einer von ihnen wird von dieser Weigerung Erwähnung getan. 

Art. 13. — Das Protokoll lirno unverzüglich dem Bcziriseinnchmer 
übermittelt. 

Art. 14. — Der Gemeindcrichter führt ein Repertarium der erhaltenen Tode«-
anzeigen. Dieses Repertorium soll kurz Erwähnung tun von der 3olge, welche 
der Anzeige gegeben wurde. 



IV. Kapitel. 

Vom I n v e n t a r . 

Art. 15 — Frühestens eine Woche und spätestens drei Wochen nach 
dem Hinschiede des Steuerpflichtigen wird das Inventar aufgenommen. 

Auf Ersuchen der Erben kann das Inventar sofort gemacht werden. 

Art. 16. — Dieses Inventar findet nicht statt beim Tode von Per» 
fernen, von denen offenkundig bekannt ist, daß sie weder Titel noch Kapita
lien befitzen. 

Der Bezirkseinnehmer entscheidet, nach Anhörung der Vormeinung des 
Richters, über die Fälle, in denen ein Inventar nicht aufzunehmen ist. 

Wenn der Einnehmer sich gegen die Vormeinung des Richters weigert 
das Inventar aufzunehmen, wird der Fall vom Finanzdepnrtcment entschieden, 

Art, 17. — Wenn ein Inventar kraft anderer gesetzlicher Bestimmun» 
gen aufgenommen werden muh oder wenn der Verstorbene unter Vormundschaft 
stand und seine Güter durch die Vormnndschaftsorgnnc verwaltet wurden, 
wird die Bilanz des Inventars oder die Schlußrechnung des Vormundes oder 
des Beistandes dem Bezirkseinnehmer, insoweit sie Werte enthält, die dem 
obligatorischen Inventar unterworfen sind, übermittelt. 

Art. 18. — Das obligatorische Inventar wird vom Bezirkseinnehmer 
aufgenommen, der in wichtigen Fällen einen Beamten der kantonalen Steuer» 
Verwaltung zn Hilfe nimmt. 

Wenn es sich nm ein Inventar handelt, dessen Werttitel und Kapitalien-
vermutlich Fr. 5000 nicht übersteigen, kann der Bezirkseinnehmer mit dessen 
Aufnahme den Gemeinderichtcr beauftragen, der in diesem Falle die ikom< 
petenz des Einnehmers befitzt. 

Der Einnehmer muß in Ausstand treten, wenn er mit dem Verstorbenen 
oder einem Erben bis zum X. Grade einschließlich verwandt oder ver» 
schwägert ist. 

I m Falle der Verhinderung oder Ablehnung des Einnehmers ersetzt ihn 
das Finanzdepnrtcment durch den Einnehmer eines benachbarten Bezirkes. 

Art, 19. — Der Gemeinderichtcr oder fein Stellvertreter, der die Siegel 
angelegt hat, nimmt in Gegenwart des Einnehmers ihre Prüfung und 
Entfernung vor. Wenn eine Erbrechung der Siegel oder ?lnzeichen von Be> 
trug festgestellt werden, wird darüber ein Protokoll aufgenommen nnd der 
Richter macht unverzüglich die notwendigen Feststellungen. 

Art, 20. — Nach der Abnahme der Siegel schreitet der Einnehmer zur 
Aufnahme des Inventars mit Mitwirkung des Richters nnd in Gegenwart 
der Erben nnd ihrer Stellvertreter. 

Wenn der Richter vom Einnehmer beauftragt ist, das Inventar auf
zunehmen, wird er vcrbeiständet durch feinen Aktuaren oder den Aktuaren 
des Wnifcnamtes. 
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Art. 21. — Die Eiben, die Personen, die in gemeinsamem Haushalt mit 
dem Verstorbenen gelebt haben, wie auch die Ungestellten dieses letztem 
sind gehalten, dem Einnehmer alle Bestände und Empfangsbescheinigungen 
von Titeln auszuhändigen, die dem Verstorbenen gehört haben, ebenso alle 
Koniororrente ober andere Rechnungen betreffend das dem ylnscyeior «unin» 
gegangene Jahr und ihm vom Testamente Kenntnis zu geben, wenn ein fol« 
ches existiert. 

Die mitbeteiligten Personen werden auf die Verpflichtungen aufmerl« 
sam gemacht, die ihnen auferlegt sind und auf die Folgen ihrer Weigerung. 

Art. 22. — Nachdem alle Feststellungen gemacht sind schreitet der Ein« 
nehmer zur Aufstellung des Inventars und nimmt darüber ein Protokoll auf. 

Diefes Protokoll soll enthalten: 

a) den Namen der Behörde, durch die es angefertigt wird; 
b) die Bezeichnung des Erblafscrs, der bekannten oder vermutlichen Er» 

> ben (und Legatare) und der Personen, die bei der Aufnahme des I n * 
uentars anwesend find; 

c) die Bezeichnung der Schuldforderungen und aller übrigen Werte, mit 
allen nützlichen Angaben, um dereu Wert zu bestimmen, besonders Nenn» 
wert, Zinsfuß, Fälligkeit usw.; 

d) das Bargeld, eingeschlossen dasjenige, das der Familie bei der An» 
legnng der Siegel gelassen wurde; 

e) einen zusammenfassenden Bestand. 

Art. 23. — Das Inventar wird von den Personen, die ihm beigewohnt 
haben, sowie von den Beamten, die es aufgenommen haben, unterzeichnet. 
Wenn einer oder mehrere Mitbeteiligte die Unterschrift verweigern, wird von 
dieser Weigerung im Inventar Erwähnung getan. 

Art. 24. —Das Inventar wird dem Finanzdcpartemcnt übermittelt. 

Art. 23, — Das Fiuanzdepartemcnt nimmt die Schätzung der inventari» 
sicrten Werte vor. 

Die Erben können innerhalb 15 Tagen seit der Mitteilung dieser Schätzung 
wider dieselbe beim Staatsrate Rekurs erheben. 

Art. 26. — Dem Inventar kommt ein streng vertraulicher Charakter zu. 
Es können davon unr die interessierten Organe des Fiskus und die Erben '(und 
Legatare) Kenntnis nehmen, 

V. Kapitel. 

S t r a f b c st i m m u n g e n, 

Art. 27. — Die Erben, Hausgenossen des Verstorbenen, seine Angestellten 
und alle Drittpersonen, welche sich weigern, die Räumlichkeiten und Behält» 
nij|e zu öffnen und die verlangte Auskunft zu erteilen oder falsche Angaben 
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machen, werden mit einer Geldbuße von Fr. 20 bis Fr, 5000 bestraft, je 
nach der Schwere des Falles; dies unter Vorbehalt des Ersatzanspruches 
für den dem Fiskus daraus erwachsenen Schaden. 

«rt. 28. — Die Erbrechung der Siegel wird mit einer Strafe turn Fr. 1000 
biß Fr. 10,000 bestraft! die strafrechtliche Verfolgung bleibt vorbehalten. 

Art. 29. — Die Zivilstandsbeamten und die Erben, die die Anzeige eines 
Todesfalls unterlassen oder verzögern, laufen eine Buße von Fr. 5 bis 
Fr. 200 ein. 

Die mit der Siegelung und Inventaraufnahme beauftragten Organe, die 
fich einer Verletzung der Pflichten schuldig machen, welche ihnen traft des 
gegenwärtigen Dekretes auferliegen, sind strafbar mit einer Buße von Fr. 10 
bis Fr. 1000. 

VI. Kapitel. 

A l l g e m e i n e und S ch l u ß b e st i m m u n g e n. 

Art. 30. — Die Bußen werden vom Finanzdeparteinente ausgesprochen, un
ter Vorbehalt des Relursrcchles au den Staatsrat. Diese Rekurse müssen inner« 
halb 15 Tagen nach der Mitteilung des Entscheides des Departementes an 
den Stantsrnt gerichtet werden. 

Art. 31, — Die mit der Siegelung und Inventaraiifnahme betrauten 
Organe müssen in der Ausübung ihres Amtes jede Verletzung der Gefühl« 
und der Interessen der Uebcrlebenden vermeiden, 

Sie sind an die strengste Verschwiegenheit gebunden. 

Art. 32. — Die Kosten der Siegelung und Inventaraufnahme, die durch 
gegenwärtiges Neglcnicnt vorgesehen sind, sind zu Lasten des Fiskns. 

Art. 33. — Der Staatsrat wird den Tarif der Gebühren und Ent» 
schädignngen für die Organe der Inventaraufnahme festsetzen. 

Art. 34. — Das Finanzdepartement ist mit der Ausführung des gegen» 
wärtigen Reglrmentes beladen. 

Es erteilt an seine Organe die notwendigen Weisungen und liefert ihnen 
das nötige Material, 

Art, 35. — Alle Beschwerden bezüglich der Anwendung des gegenluärtigeu 
Negleinentes fallen in die Zuständigkeit des Staatsrates, 

Ein angehobener Rekurs vc-rning die Maßnahmen der Dringlichkeit nicht 
zu hindern. 

Art. 36. — Das gegenwärtige Reglement tritt am 1. April 1922 in Kraft, 

So gegeben im Staatsrnte zu Sitten, den 19. Oktober 1921, um in 
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das Amtsblatt eingerückt und in allen Gemeinden des Kantons nach der l$e-*H 
nehmignng durch den Großen Rat veröffentlicht zu werden. •/}. 

Der Präsident des Staatsrates: & 
I . B u r g e n e r. '•) 

Der Staatstanzler: 
Osw. A l l e t. 

Genehmigt vom Großen Rate zu Sitten, den 15, Februar 1922, 

[. Der 2. Vizepräsident des Großen Rates: 
I . Esche r. 

Die Schriftführer: 
L. H a l l e n b a r t e r, — Ehr, G a r d . 

D e r S t a a t s r a t des K a n t o n s W a l l i ö 

B e s c h l i e ß t : 

Vorstehendes Reglement wird ins Amtsblatt eingerückt und Sonntag, den 
19. lauf. März, in allen Gemeinden des Kantons veröffentlicht werden. 

Sitten, den 11. Mnrz 1922. 

Der Präsident des Staatsrates: 
I . B ii r g e n e r. 

Der Staatstanzler: 
Osw, A l l e t . 

Dekret 
vom 16, Februar 1922, 

betreffend die Abänderung der kantonalen Veifteuer fUr den 
Van einer Fahrstraße nach dem Lötfchental, von Goppen« 

stein bis nach Blatten. 

D e r G r o ß e R a t des K a n t o n s W a l l i s , 

In Anbetracht des allgemeinen Interesses der Erstellung einer Fahrstraße 
von Goppenstein bis Blatten; 

Eingesehen das Begehren der Gemeinden Ferden, Kippet, Wyler nntr 
Blatten; 

Eingesehen den Artikel 3 des Gesetzes vom 1. Dezember 1904 über den 
Bau und den Unterhalt der Straßen; 
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Nach Einsicht der durch dieses Gesetz aufgestellten Klassifikationstabelle 
der Straßen^ 

Erwägend, daß der Kostcnvoranschlng von Fr, 285,000 auf Fr. 800,000 
erhöht wurde; 

Auf Antrag des Staatorates, 

B e s c h l i e ß t : 

Art, 1, — In Abänderung der Art, 1 mit 4 des Dekretes voin 19, Mai 
1914 wird die Staatssteuer an die Erstellung der IN Km. langen und aus 
Fr. 800,000 verauschlagteu Lotschentalstraße in Jahresraten Uun Fr. 50,000 
ausbezahlt, insofern die im Laufe des Jahres ausgeführten Arbeiten sich 
auf Fr. 100,000 beziffern und insofern die notwendigen Einnahmequellen des 
Staates es gestalten. Widrigenfalls wird die Jahresrate veihältniswäßig 
reduziert, 

Art. 2. — Weil nicht von allgemeiner Tragweite, tritt dieses Dekret 
sofort in Kraft. 

So vom Großen Rate gegeben in Sitten, den 16. Februar 1923. 

Der Präsident des Großen Rates: 
G. T a b i n . 

Die Schriftführer: 
L. H a l l e n b a r t e r, — Chr. G a r d. 

D e r S t a a t s r a t des Kanton.s W a l l i s 

B e s c h l i e ß t : 

Borstehendes Dekret wird ins Amtsblatt eingerückt und Sonntag, den 
16, lauf. April, in allen Gemeinden des Kantons veröffentlicht werben. 

Gegeben im Staatsrate 511 Sitten, den 11. April 1922. 

Der Präsident des Staatsrates: 
I . B u r g e n e r . 

Der Staatslanzler: 
Osw. A l l et. 

20 
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Dekret 
born 17. Februar 1922, 

betreffend Erstellung von Pumpenanlagen zur Ven,iisserung, 
in Chamoson. 

D e r G r o fj c 9f a t d e s K a n t o n s W a l l i s , 

Eingesehen das Begehren der Gemeinde (Sljamofoii; 

Eingesehen das Gesetz vom 18. November 1917 betreffend Beiträge für 
Bodenverbessernngeu; 

Auf Antrag des Staatsrates, 

B e s c h l i e ß t : 

Art. 1. — Die Gemeinde (Sluniiofoit ist ermächtigt, die in den vom De< 
fartemente des Innern hinterlegten Planen uorgesehene» Arbeiten sofort, 
in Angriff zu nehmen, 

Art. 2, — Es wird der Gemeinde Chamoson für die Ausfllhrnng dieser 
Arbeiten ein Beitrag von 22 p/o der wirklichen, auf 220,000 Franken beran» 
schlagten Kosten, nämlich 48,400 Franken bewilligt, 

Art. 3, — Diese Arbeiten müssen Ende 1924 vollendet sein. 

Art. 4. — Das Uurlicgende Dekret tritt, weil nicht Uon allgemeiner 
Tragweite, sofort in Kraft. 

So vorn Großen Rate gegeben z» Sitten, den 17, Februar 1922. 

Der 1. Vizepräsident des Großen Rates: 
M. T r o t t e t . 

Die Schriftführer: 
L. H a l l e n b a r t e r. — Ehr. G a i d. 

D e r S t a a t s r a t des K a n t o n s W a l l i s 

B e s c h l i e ß t : 

Vorstehendes Dekret wird ins Amtsblatt eingerückt und Sonntag, den 
3, lauf. April, in allen Gemeinden des Kantons veröffentlicht werden. 

Gegeben im Slaatsrate zu Sitten, den 1. April 1922. 

Der Präsident des Staatsrates: 
I . B u r g e n e r. 

Der Staatskanzlei: 
Osw. A l l e t . 
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Dekret 
nun! 17. Februar 1922, 

betreffend die Verdauung de» unisV« £«wfc0 der „(Borns«", 
Gebiet der Gemeinde Glis. 

D e r Große R a t des K a n t o n s W a l l i s , 

I n Ausführung des Gesetzes vom 25. November 1S9C betreffend die 
Korrektion der Flüsse und ihrer Seitengewässer; 

Eingesehen die Pläne und Kostenooranschläge, die Iwin Bnndepartcmente 
ausgearbeitet und vrnit Tlantsrate genehmigt worden find; 

Eingesehen den Beschluß des Bundesrates vom 12. Jul i 1921, einen 
Beitrag von 10 % an die Ausführung dieser Arbeiten, deren Kostenanschlag 
sich auf Fr. 152,000 belauft, auszurichten' 

Eingesehen das Begehren der Gemeinde Glis vom 10. November 1921; 

Ans Antrag d« Staatsrates, 

V e f ch l i c ß t : 

Art. 1. — Die Eindänünnngsarbeiten des untern Lanfes der Gainsa, 
notwendig geniacht durch die Ueberschwenininug vom Tepte,„ber 1920, werden 
als Werk öffentlichen Nutzeus erklärt. 

Art. 2. — I n Gcninßhcit des Artikels 2 des oberwähnten Gesetzes trägt 
der Ttnat au die Ausführung dieses Werkes 20 <y0 der wirklichen Kosten bei. 

Art. 3. - - Außer der Territorialgeineiude Iverden zur Bestreitung der 
Kosten dieser Berbanung herbeigezogen: die Dynaniitfabrik „Gcimsa", die 
Bnndesbahuen und der Kanton für die Kantonsstraße, 

Art. -i. - Gegenwärtiges Dekret tritt, weil nicht von allgemeiner Trag» 
weile, fofort in Kraft. 

To vom Großen Rate gegeben zu Titten, den 17. Februar 1922, 

Der 1. Vizepräsident des Großen Rates: 
M. T r o t t e t . 

Die Schriftführer: 
«. H n l l e u b a r t e r. — (5yr. G n r d. 
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D e r S t l l n t s r a t des K a n t o n s W a l l i s 

B e s c h l i e ß t : 

Voistehendes Dekret wird ins Amtsblatt eingerückt und Sonntag, den 
16. lauf. April, in allen Gemeinde» des Kantons veröffentlicht werden. 

Gegeben im Staatsrate zu Sitten, den 11. April 1922, 

Der Präsident des Staatsrate«: 
I . B u r g e n e r. 

Der Staatskanzler: 
Osw. A l l e t . 

Dekret 
vom 17. Februar 1922, 

betreffend die außerordentliche Beteiligung de« Staates an den Aus» 
a^^t,^^^^^^i^^^e^u^Bat^e^en^l!i Nhonebiimme infolg« 
der^eberfchwemmungen u«m J a h r e 1920'nT den Gemeinde,^Vrigerbab. 

Lalden und Valtfchieder verursacht wurden. 

D e r G r o ß e R a t des K a n t o n s W a l l i s , 

Eingesehen die Petition, die uo» de» Gemeinden Brigerbad, Lalden und 
Baltschieder eingereicht wurde, um eine Herabsetznng der gesetzlich festge» 
sehten Verteilung der Ausgaben zu erlangen, welche durch die Wiederherstel» 
lung der Rhonednmme infolge der Nebcrschwemmnngcn vom September 1920 
verursacht wurden; 

Erwägend, daß die Hilssmittel, über lvelchc diese drei Gemeinde» verfügen, 
ihnen nicht gestatten, außerordentliche Ausgaben von solcher Höhe gerecht zu 
werden, ohne ihre finanzielle Lage zu gefährden; 

Auf Antrag des Staatsrates, 

B e s c h l i e ß t : 

Art. 1. — Ueber die Beisteuer von 20 °/o, die durch, Art. 5 des Gesetzes 
vom 25. November 1890 über die Korrektion uo>, Flüsse» und ihren Seiten-
gewässern vorgesehen ist, übernimmt der Staat zu seine» Laste» einen außer« 
ordentlichen Anteil ans folgender Grundlage: 

a) zu Gunsten der Geuiciude Brigerbad 25 0/0 
b) zu Gunsten der Geme'nde Lalden 20 u/o 
CJ Zu Gu»ste» der Gemeinde Baltfchieder 20 «/u 
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Die Beteiligung der drei Gemeinden an den Ausgaben für die Wiederher» 
stellungsarbeiten der Nhonedanime, die infolge der Ueberfchwemmung vom 
September 1920 verursacht wurden, wird demnach herabgesetzt: 

a) für die Gemeinde Brigerbad auf 10 a/n der Gesamtausgaben; 
h) für die Gemeinde Lalden ans 15 °/n der Gesanitausgaben; 
c) für die Gemeinde Baltschieder auf 15 °/n der Gesamtausgaben: 

Art. 2. — Die Beteiligung der Gemeinde Brigerbad an den Kosten der 
Wiederherstelluiigsarbeiten der Sporrcn und der Brücke von Brigerbad ist 
ebenfalls CIN| 10 °/o der Gesamtlosten herabgesetzt. 

Die Differenz zwischen dem Betrage, welchen die Gemeinde auf Grund 
des Gesetzes zu leisten hätte, und demjenigen, den sie wirtlich zu tragen 
hat, fällt zu Lasten des Staates, 

Art. 3. — Die außerordentliche Beteiligung des Staates, die durch 
Anwendung des gegenwärtigen Dekretes erfolgt, wird aus dem Fonds er» 
höbe», der von: Anleihen von Fr. 1/100,000 für die Überschwemmungen 
herrührt. 

Art. 4. — Das Baudevartement ist besonders mit der Anwendung des 
gegenwärtigen Dekretes betraut. 

So vom Großen Rate gegeben zu Sitten, den 17. Febrnar 1922. 

Der 1. Vizepräsident des Großen Rates: 
M. T r o t t e t. 

Die Schriftführer: 
Z. H a l l e n b a r t e r . — Cyr, G a x b. 

D e r S t a a t s r a t des K a n t o n s W a l l i s 

B e s c h l i e ß t : 

Vorstehendes Dekret wird ins Amtsblatt eingerückt und Sonntag, den 
23. lauf. April, in allen Gemeinden des Kantons veröffentlicht werden. 

Gegeben im Staatsrate zu Sitten, den 11. April 1922. 

Der Präsident des Staatsrates: 
I . B u r g e n er. 

Der Staatskanzler: 
Osw. A l l e t , 

» 
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Dekret 
vom 18. Februar 1922, 

betreffend die Ermächtigung des Staatsrates, die Ausfüh» 
rung der Arbeiten der Kanäle für die Entfumpfung der 
Rhoneebene von St. Leonhard, Turtmann-Euften und Gam-

pel zu beschließen. 

D e r G r o ß e R a t d e s il a n t o it ä W a l l i s , 

I n ?sitüctiasl)t der Dtotiucn&tgfcit, zur Betämpfuug der 3[i'f>eit3si>|igieit 
Bauplätze zu schasfeu; 

Auf Antrag des Staatsrates, 

V e | ch s i c fj t : 

Art. 1. — Der Staatsrat ist zur Ausführung der Anuarbeileu folgender 
Entsumpfilngskauäle ermächtigt: 

Luljunlpfuug der Nhoueelieue vuu St, Scoitljni'b; 
Vutsmü^fiiiig der Nhoueebeue lion Turtniauu-Susten; 
Eutsumpfuug der Nhouccbcuc von Gampel, 

Der Beschluß darf aber erst, nachdem die Buudesbrhörde die Beistciicru 
bewilligt oder die Erinächtigung zur Ausführung der Arbeiten erteilt hat, 
uud auf Grund eines Berichtes von dem lantoualeu Arbeitslofennnterstüinings» 
stillt erfolgen. 

Art, 2. — Es werden den: Großen Rat in der nächsten Session nach (£r-
langung der Bnndcsbcistencr Detretsentivürfe betreffend die verschiedenen 
Projekte nnlerbreitet. 

So gegeben im Großen Rate zn Sitten, den 18. Februar 1922. 

Der Präsident des Große» Rates: 
G. T a b i n . 

Die Schriftführer: 
L. H n l l e n b a r t e r. — <5yr. G a r d. 
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D e r S t l l a t s r a t d e s K a n t o n s W a l l i s 

Beschl ießt: 

Vorstechendes Dekret wird ins Amtsblatt cingcrüdt unb Sonntag, den 
3. sauf. April, in nUoit Gemeinden beä Kantons veröffentlicht werden. 

Gegeben im Staatsrate zn Sitten, den 11. April 1923. 

Der Präsident des Staatsrates: 
I . S B u i g c n c r . 

Der Staatskanzler: 
Osw. A l l e t . 

Dekret 
Horn 18. Februar 1922, 

betreffend die Korrektion der Vifpe im Ackerfand, auf dem 
Gebiete der Gemeinde Stalden. 

D e r G i u si e R a t d e s K a n t o n s W a l l i s , 

I n Vollziehung des Gesetzes Horn 25. November 1.896 betreffend die Kor« 
rektion der Flüsse nnd ihrer Seitengewässer; 

Eingeseheil die uoin Nandesiartenient entworfenen Pläne und Voranschläge, 
die vom Staatsrate genehmigt wurden: 

Gingesehen den Beschluß des eidgenössischen £)ebartrmei!te0 des Innern, 
zur Ausführung dieser Arbeiten, deren Voranschlag sich ans Fr, 210,000 be
lauft, eine Beisteuer uon 10»/« zu gewähren; 

Auf Antrag des Staatsrates, 

Beschl ießt: 

Art. 1, — Die Eindärnniungsarbeiten der Vispe im Aclersand, die durch 
die Uebcrschwcmmuiige» üom Septcuiber !920 ucrnrsacht nnd in Anbetracht 
ihrer Dringlichkeit zum Teil schon ausgeführt wurde», werden als ein Werk 
öffentlichen Nutzens erklärt. 

Art. 2. — Gestützt auf Art. 5 des oben ermähnte» Gesetzes, wird der 
Staat 20 °/o der wirklichen Kosten zur Ausführung dieses Unternehmens bei« 
steuern. 

Art. 3. — Neben der Gemeinde des Gebietes (Stalden) werden die Visp» 
Zcrmatt'Vahn'Gesellschast nnd die „A.-G. Elektrizitätswerk Sonja" zur Bei» 
stcuer an die Kosten dieser Korrektion herbeigezogen werden. 
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Art. 4. — Das gegenwärtige Dekret tritt, als nicht von allgemeiner Trag
weite, sofort in Kraft, 

So vom Großen Rate gegeben zu Sitte», den 13, Februar 1922. 

Der Präsident des Großen Rates: 
G. T n b i n , 

Die Schriftführer: 
L. H a l l e n b a r t c r. — Eyr, ($ a r b. 

D«r S t a a t s r a t des K a n t o n s W a l l i s 

B e s c h l i e ß t : 

Vorstehendes Dekret wird ins Amtsblatt eingerückt nnd Sonntag, den 
9. lauf. April, in allen Gemeinden des Kantons veröffentlicht werden. 

Gegeben im Staatsrate zu Sitten, den 1. April 1922. 

Der Präsident des Staatsrates: 
I . B n r g e n e r. 

Der Staatskanzler: 
Osw. Al l c t . 

Dekret 
vom 18. Februar 1922, 

betreffend den 2Jau der Straße von Veyfonnaz. 

D e r Große N a t des K a u t u u s W a l l i s , 

In Anbetracht des allgemeine» Interesses, das der Bau einer Straße zur 
Bedienung des Durfes Veyfonnaz bietet; 

Eingesehen das Gesuch der Gemeinde Vehsounaz; 

Eingeseheu die Art. 2, 3 und 26 des Gesetzes von, 1, Dezember 1904 be> 
treffend Erstellung und Klassifikation der Straßen; 

Auf Antrag des Staatsrates, 

B e s c h l i e ß t : 

Art. 1. — Die Erstellung der Straße von Vcysonnaz wird als Werk 
öffentlichen Nutzens erklärt. 

Art. 2. — Die Kosten dieser uuter die Gcmcindestraßen erster Klasse ein
geteilten Straße werden auf Fr, 180,000 veranschlagt. 
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Art. 3. — Die Erstelluugskosten sind zu Lasten der Geincinden Veysonnaz. 
Salins und Agcttes, auf deren Gebiet die Arbeiten ausgeführt werden. 

Art. 4.' — Auf Grund des Art. 26 des vorerwähnten Gesetzes beteiligt 
sich der Staat an diesem Werte im Verhältnis von 50 O/O der wirtlichen 
Ausgabe«. 

Art. 5. — Die Auszahlung dieser Beisteuer erfolgt in Jahresraten von 
höchstens Fr. 15,000, insofern der Staat über die nötigen Gelder verfügt. 

Art. 6. — I n Anbetracht einerseits der kurzen Straßenstrecke, die auf Ge» 
biet der Gemeinde Vehsonnaz ausgeführt wird, uud anderseits der Vorteile, 
die die Gemeinde Nendaz für die Weiler Clebes und Verrey aus diesem Werte 
ziehen wird, werden die Gemeinden Veysonnaz uud Nendaz gemäß Art. 9 de8 
vorerwähnten Gesetzes verhalte», sich au den Kosten der ans Gebiet Salinl 
und Agettes auszuführenden Arbeiten zu beteiligen, und zwar im ent« 
sprechenden Verhältnis der respektive« Interessen. 

Art. 7. — Die Arbeiten sind in einem Zeiträume von 4 Jahren seit der 
Veröffentlichung des Dekretes zu vollenden. Jedoch ist die Gemeinde Vey
sonnaz besugt, das Werk innert einer kürzereu Frist auszuführen, insofern 
sie den Vorschuß der Staatsbeisteucr leistet, 

Art. 8. — Weil nicht von allgemeiner Tragweite, tritt gegenwärtiges De< 
tret sofort in Kraft. 

So vom Großen Rate gegeben zu Sitten, den 18. Febrnar 1922. 

Der Präsident des Großen Rate«: 
G. T a b i n . 

Die Schriftführer: 
L. H a l l e n b a r t e r. — Cyr, G a i b. 

D e r S t a a t s r a t des K a n t o n s W a l l i s 

B e s c h l i e ß t : 

Vorstehendes Dekret wird ins Amtsblatt eingerückt und Sonntag, den 
9. lauf. April, in alleu Gemeinden des Kantons veröffentlicht werden. 

Gegeben im Staatsrate zu Sitte», den 1. April 1922. 

Der Präsident des Staatsrates: 
I . B u r g e n e r. 

Der Staatslanzler: 
Osw. A l l e t . 
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Dekret 
öom 18, Februar 1922, 

betreffend Vewiifferungsanlagen der Gemeinde Gundis. 

D e r G r o ß e R a t d e s K a u t o n & W a l l i s , 

Eingesehen das Begehren der Gemeinde Gundis: 

Eingesehen das Gesetz born 13, November 1917 betreffend Beitrage für 
Budenverbesserungen! 

Auf Antrag des Itaatsrates, 

B e s ch l i e'ß t : 

Art, 1, — Die Gemeinde Gundis ist ermächtigt, die in den hinterlegten 
Plänen vorgesehenen Arbeiten sofort in Angriff ;,n nehme», 

Art, 2. — (io wird der Gcnieinde Gnndis ein Beitrag uun 22 n/0 der iini'F» 
lichen, auf 272,000 Franken veranschlagten Kosten, nämlich 58,810 Franken, 
bewilligt, 

?lrt, 3, — Die Arbeiten müssen Lnde 1921 vollendet sein, 

'Art, 4. — Das vorliegende Dekret tritt, weil nicht von allgemeiner Trag» 
weite, sofort in Kraft. 

So vom Großen Rate gegeben zn Titten, den 18, Februar 1922, 

Der Präsident des Großen Rates: 
G, T a b i n . 

Die Schriftführer: 
L, H n l l e n b n r t e r , — Chr, G a r d. 

D e r S t a a t s r a t des K a n t o n s W a l l i s 

B e fch l i c ß t : 

Vorstehendes Dekret loird ins Amtsblatt eingerückt und Sonntag, den 
9, lauf. April, in allen Gemeinden des Kantons veröffentlicht werden. 

Gegeben im Ttaatsrnte zu Sitte,,, den 1, April 1922, 

Der Präfident des Staatsrates: 
I , B u r g e n e r. 

Der Gtnatsknnzlcr: 
Osw, A l l e r . 
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Dekret 
born 18. Februar 1922, 

betreffend den 3$mi der Straße von Levro«. 

D e r G r o ß e R a t d e s K a n t o n s W ci l l i 3 , 

I n Erwägung des allgemeinen Interesses, welches der Bau einer Wagen-
st reiße nach Leiu'on Bietet; 

Ans Begehren der Gemeinde Völliges; 

Eingesehen die Art, 2, 3 und 26 des Gesetzes vom 1, Dezember 1904 
Über den Ban und die Kiassifilation der Straßen; 

Ans Antrag des Staatsrate?, 

B e s c h l i e ß t : 

Art, 1. — Die Erstellung der Straße mm Levro» wirb als Werk öffent« 
lichen Nutzens erklärt. 

Art. 2. — Der vom Vandcvartement aufgestellte Voranschlag belauft 
sich ans Fr. 280,000. 

Art. 3, — Die Kosten dieser Erstellung sind zu Lasten der Gemeinde Vol» 
leges, ans deren Gebiet die Arbeiten ausgeführt werden. 

Art. 1. — Gemäß Art, 20 des uorerwähnten Gesetzes beteiligt fiel) der 
Btant an dem Ban dieser in die Gemeindestraßen erster Klasse eingeteilten 
Straße im Verhältnis Uou 5)0 o/o der wirklichen Kosten. 

?lrt, 5. - - Die Anfechtung dieser Beisteuer erfolgt in Jahresraten von 
höchstens Fr, 20,000, insofern der Staat über die erforderlichen Kredite verfugt, 

Art, si. — Die Arbeiten find in einem Zeiträume von 5 Jahren seit der 
Veröffentlichung des Dekretes zn vollenden. 

Insofern die Gemeinde Völliges den Vorschuß der Staatsbeisteuer über» 
nimmt, ist sie befngt, die Arbeiten in kürzerer Frist zn vollenden. 

Art. 7, — Weil nicht uu» allgemeiner Tragweite, tritt dieses Dekret 
sofort in Kraft, 

So vom Großen Rate gegeben zn Sitten, den 18. Februar 1922. 

Der Präsident des Großen Rates: 
/ G, >T a b i n. 

Die Schriftführer: 
L. H a l l e n b a r t e r. — Cyr, © a x b. 
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fttt G t a a t s r a t des K a i l t o n s W a l l i s 

B e s c h l i e ß t : 

Borstehendes Dekret wird ins Amtsblatt eingerückt und Sonntag, den 
9. lauf. April, in allen Gemeinden des Kantons veröffentlicht werden, 

Gegeben im Staatsrate zu Sitten, den 1. Llpril 1922, 

Der Präsident des Staatsrates: 
I . 33 n rg ener. 

Der Staatslnnzler: 
Osw. A l l e t , 

Dekret 
vom 18. Februar 1922, 

betreffend die Eindämmung der Dranfe in Vovernier. 

D e r Große R a t des K a n t o n s W a l l i s , 

Eingesehen das Dekret vom 18. November 1920 enthaltend die Verpflich« 
tung, die durch die Überschwemmungen vom September 1920 notwendig ge« 
wordenen Gindämmungen in Angriff zu nehmen; 

Eingesehen die Art, 3 und 6 des Gesetzes vom 25. November 1896 be> 
treffend die Korrektion der Flüffe und ihrer Seitengewässer; 

Auf Antrag des Staatsrates, 

B e s c h l i e ß t : 

Art. 1. — Die Ableitung und Eindämmung der Dranse am unmittel» 
baren Ausgang des Dorfes Bovernier wird als Werk öffentlichen Nutzens Erklärt. 

Art. 2. — Die Kosten der durch Bundesratsbeschluß vom 2. Dezem
ber 1921 subventionierten Arbeiten werden ans Fr. 220,000 veranschlagt, 

Art. 3. — Außer dem Staate Wallis haben gemäß Art. 3 und 6 des 
erwähnten Gesetzes an die Kosten dieses Unternehmens beizusteuern, die Ge> 
meinde Bovernier, die Eisenbahngesellschaft Martiunch°Orsi«res, welche un» 
mittelbare Vorteile aus der Ausführung der geplanten Arbeiten ziehen. 

Art. i. — Weil nicht von allgemeiner Tragweite, tritt dieses Dekret 
sofort in Kraft. 

So vom Großen Rat« gegeben zu Sitten, den 18. Februar 1922. 

Der Präsident des Großen Rates: 
G. T a b i n . 

Die Schriftführer: 
L. H a l l e n b a r t e r. — Ehr. G a r d. 
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D e r S t l l l l t s r a t des K a n t o n s W a l l i s 

B e s c h l i e ß t : 

Voistehenoes Dekret wird ins Amtsblatt eingerückt und Sonntag, den 
9, lauf, April, in allen Gemeinden des Kantous veröffentlicht werden. 

Gegeben im Staatsrate zu Sitten, den 1. April 1922, 

Der Präsident des Staatsrates: 
I , V u i g e n e i . 

Der Staatstanzler: 
Osw. A l l e t , 

Dekret 
vorn 18, Februar 1922, 

betreffend die Ableitung der Waffer des Mattmarksees. 

D e r Große R a t des K a n t o u s W a l l i s , 

I n Ausführung des Gesetzes vom 25, November 1896 über die Korret» 
tion der Flüsse und ihrer Sc'iteugewnsser; 

Eingeseheu die vorn Baudepartcmente ausgearbeiteten und durch die Vun« 
desbehördeu genehmigten Plane uiio Koftenvoranfchlägc für die Ableitung 
der Gewässer des Mattmarksees im Saastale; 

Eingesehen den Beschluß des Bundesrates vom 19, November 1921, 
der für diese Arbeiten einen Bunbesdeitrag vuu 45 O/O der wirklichen Kosten, 
bis Fr, 180,0t» des Kosteuvuraufchlnges, der sich auf Fr. 400,000 be> 
läuft, bewilligt; 

Auf Autrag des Staatsrates, 

B e s c h l i e ß t : 

Art, 1, — Deu Genieiudeu Saas-Fee, Saas-Gruud, Almagel und Baten 
wirb für die Ausführung der Arbeiten für die Ableitung der Gewässer des 
Mattinarksces die im Artikel 5 des vorerwähnt?» Gesetzes vorgesehene 33ei-
stcuer bewilligt, d, h, 20 n/n der U'irknchcn Ausgaben bis zum Höchstbetrage 
von Fr. 80,000. 

Außer deu Gemeinden, ans deren Gebiet die Arbeiten ausgeführt werde», 
können die Genieiudeu Vifp, Staldcn, Eisten, Vispertermine», Zcneggen und 
Stalbenried, die Eisenbahngesellschaft Visp-Iermatt und die Aktiengesellschaft 
Lonza zur Deckung der Kosten dieser Arbeiten herbeigezogen werden. 
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Art. 2. — Die Arbeiten sind acmäß den SScrorbuuugeu des Vnudcpnrte» 
»iciltes auszuführen und zwar in einem Zeiträume von drei Jahren, 

Art, 3. — Die Ausrichtnuss des Ttaatsbeilrages erfolgt in vier Jahres» 
raten von je Fr. 20,0(X), wovon die erste iui Jahre 1923 füllig iuivb, in
sofern der Staat über die nötigen Gelder verfügt, 

To gegeben in. Großen Rate zu Titten, den 18, Februar 1922. 

Der Präsident des Großen Rates: 
G. T a b i n . 

Die Schriftführer: 
2. H a l l e n b a r t e r, - - Chr. G a r d. 

D e r S t a a t s r a t d e s K a u t o u s W a l l i s , 

B e s c h l i e ß t : 

Vorstehendes Dekret luird ins slnitsblatt eingerückt, um Tonutag den 
18. Inni 1922 in allen Gemeinden des Kantons veröffentlicht zu werde». 

Also beschlossen im Ttaatsrnte zn Sitten, den 10, Inni 1922, 

Der Präsident des Staaisrates: 
I , K u u t sch eu. 

Der Vizc-Staats?auzl'er: 
N, de P r c u r. 

Beschluß 
uom 3. März 1922, 

betreffend die Errichtung der Gemeinde Agarn zu einem 
eigenen, uon Leuk getrennten Iivilftandskreise. 

D e r S n a t s i n t d e s K n u t o u s W a l I i s , 

Eingesehen das Begehren der Gemeiudebehorde vou Agnru iwin 10. Ja» 
nuai 1922 nni Errichtung eines eigenen, Uon Lenk getrennten Zivilstands" 
amtes für die Gemeinde Agarn; 

Erwägend, daß die Gemeinde Agarn eine unabhängige Pfarrei bildet; 

Eingesehen das Dekret vom 21. Mai 1912 betreffend die Zivilftands» 
Ordnung; 

Auf Antrag des Departements des Innern, 
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Beschl ießt: 

Art, 1. — Die Gemeinde Agnrn wird vom 1. Juli 1922 an für sich 
allein einen ZivilstandskreiZ bilden, 

Art. 2, — D.>r Ziuilstnndsbeamte des neuen Kreises hat sich ans Kosten 
der (Äeineinde Agnrii durch den Zivilstaudsbeaniteii von Leul einen Auszug 
aller Eintragungen ausfertigen zu lassen, die auf seinen Kreis seit der Er» 
richtnng der Pfarrei Bezug habe». 

Sofern die Gemeinde Aflcint einen vollständigen Auszug aller vor Er» 
richtung der Psarrei erstellten und ihre Angehörigen betreffende!! Iiuilstands» 
Urkunden zu haben wünscht, hat ihr der Zivilstandsbeanite von Lenk gegen 
gebührende Vergütung eine beglaubigte Abschrift derselben einzuliefern, 

Art. 3. — Das Departement des Innern ist mit der Vollziehung des 
gegenwärtigen Beschlusses beauftragt. 

So befchlofsen im Staatsrnte zu Sitten, den 3, März 1922, um im 
Umtsblatte veröffentlicht zu werden. 

Der Präsident» des Staatsrates: 
I , B u r g e n e r. 

Der Staatslanzler: 
Osw, A l l et. 

Beschluß 
vom 28. März 1922, 

durch welchen der Gebührentarif für die mit der Siegelung 
und Änuentaraufnahme betrauten Organe festgesetzt wirb. 

Der 2 t a a t s r n t des K n u t o u s W u l l i s , 

I n Ausführn,ig des Artitels 33 des Reglementes vom 22. Februar 1922 
betreffend das obligatorische Inventar bei Todesfall; 

Auf Autrag des Fiiianzdepartenientes, 

B c |" ch l i e ß t : 

Art, 1. — Der Genieinderichter, sein Schreiber und der Bezirkseinueymer 
beziehen für die Siegelung nud die Inventaraufnahme je Fr, 3 für die 
erste Stunde uud Fr, 1,5,0 für jede weitere Stunde. 

Art, 2. — Der Gemeiuderichter, sein Schreiber, sowie der Bezirtseinnehmer 
beziehen als Reisevergütuug für Hin- und Rückfahrt: 
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et) auf bett Bundesbahnen Fr. 0.60 durch Kilometer; 
6) auf jeder andern Strecke Fv. 1.20 durch Kilometer. 

Art. 3. — Die Kostenrechnungen der Richter, für fich und ihre Schreiber, 
und diejenigen der Einnehmer sollen dem Finanzdepartemente je nnf Ende 
eines Trimesters zugestellt werden. Jede Protolollnnfuahme soll mit der 
Kostenrechnung versehen sein. 

Art. 4. — Die Zivilstandsbeamteu beziehen für ihre Mitteilungen keine 
Entschädigung. Es werden ihnen dagegen ihre Auslagen vergütet. 

Der gegenwärtige Beschluß tritt sofort in Kraft, 

Sitten, den 28. März 1922. 

Der Präsident des StaatsrateZ: 
I . V u r g e n e i . 

Der Staats tanzler: 
Osw. A l l c t . 

Beschluß 
vom 1. April 1922, 

bezüglich der Volksabstimmung über: 

1. das Dekret vom 25. November 1921, betreffend die Erhöhung des 
Dutatiunskapitals der Kantonalbank; 

2 das Dekret vom 15. Februar 1922, betreffend die Abänderung 
des Dekretes vom 22. Mai 1875 zur Bestimmung des Tarifs der 
Verwaltungsakte. 

D e r S t a a t s r a t des K a n t o n s W a l l i ? , 

I n Ausführung des Art. 30, Nr. 2 und 3 der 5kantonsuerfassnng; 

Auf Antrag des Departements des Innern, 

B e s c h l i e ß t : 

Art. 1. — Die Urversammlungen sind auf Sonntag, den 30. April 1922, 
um 10.30 Uhr, einberufen, um sich über die Annahme oder die Verwerfung 
der vorgenannten gesetzlichen Erlasse anszilsprechen, 

Art. 2. — Die Abstimmung findet mittelst geheimer Stimmabgabe statt 
durch einen gedruckten Zettel, worauf die vorgelegte Frage einzeln mit 
einem J a für die Annahme oder mit einem Nein für die Verwerfung zu 
beantworten ist. 
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Art, 3. — I n jcbeu Gemeinde ober Sektion wird gemäß dein born Departe» 
mente des Innern vorgeschriebenen Forninlare ein Vlbstiminungsuerblll an» 
gefertigt, dessen Genauigkeit die Mitglieder des Schreiba>ntes durch ihre 
Unterschrift bezeuge». 

Wenn in der einen oder der andern Kolonne des Alistinnnungsverbals die 
eingetragenen Zahlen allfällig korrigiert oder durchgestrichen weiden, find 
diese in vollen Buchstaben zu wiederhole», so dasz keinerlei Zweifel obwal» 
ten kann. 

Sofort nach vollendeter Abstimmung wird ein Doppel des Verbals an 
das Departement des Innern gefandt, während ein zweites Doppel dem Ne< 
giernngsstatthalter des Bezirkes zu übermitteln ist, welcher dasselbe unver-
züglich niit einer Zufanuneustellung des Gesamtergebnisses dem gleichen De-
partemeut einzuseudeu hat, 

Verzugernngen in oer Viusenduug der Abstimmnngsverbale werben mit 
einer Buße von 10 Franken belegt, 

Art, 4, — Die Stimmzettel sind nach Schluß der Auszählung vom 
Schreibainte in Umschläge zu legen, die geschlossen und durch Aufdrücken des 
Gemeiudestenlpels an der Schließstelle versiegelt werden. Dieselben müssen 
während vierzehn Tagen »ach Ablauf der im Art, 5 festgesetzten Frist auf
bewahrt werden. 

Art, 5. — Allfällige Beschwerden in betreff der Abstimmung find innert 
sechs Tagen nach Aeröffeutlichnug des Abstinunnugsergebniffes schriftlich an 
den Staatsrat zu richten, 

Art, 6. — Aus die gegenwärtige Abstimmung sind die Vorschriften der 
Gesetze vom 23, Mai 1908, 20. November 1912 uud 20. November 1920 be
treffend die Wahlen und Abstimmungen anwendbar. 

Gegeben im Staatsrate zu Sitten, den 1, April 1922, um ins Amtsblatt 
eingerückt und au den Sonntagen, den 16., 23. und 30. lauf. April, in allen 
Gemeinden des Kantons verlefen und angeschlagen zu werden. 

Der Präsident des Staatsrates: 
I . B n r g e n e r. 

Der Staatskanzler: 
Osw. A l l e t . 

21 



Beschluß 
Dom 18, April 1922, 

betreffend die Führung der Genossenschafts»3uchtbücher und 
die Ausstellung der Eidgenössischen Velegscheine. 

D e r S t a a t 3 r a t d e s K a n t o n s W a l l i s , 

Einaesehl!» die vom Eidg, Voltwirtschaftsdepartement den Kautons^Re-
giernngen zugestellten Krcisschreiben vom 20, April 1920 und 20, April 1.921 
betreffend die eidg, Stammzuchtbücher und die Ausstellung der eidg, Be» 
Üegfcheine; 

Eingesehen die Vorschriften dieses Departeinentes bezüglich der Führung 
der Zuchtbücher und ihrer regelmäßigen Inspektion durck> die Organe der 
schweiz, Rindvichzuchtverbändc; 

Eingesehen die Pullziehungs-Verordnung vom 13, Mai 1915 betreffend 
das Ĝesetz vom 24, November 1884 über die Verbesserung des Groß« und 
Kleinviehes; 

Eingesehen den Wert, welche» die eidg, Belegscheinc bei den Züchtern der 
Tchweiz und des Auslandes haben; 

Erwägend, daß für die Ausfuhr von Zuchtvieh diese Scheine verlangt 
werden nud es sonnt augezeigt ist, selbe im Kantone zu verbreiten; 

Erwägend, daß andererseits Nelegfcheine nur für Kühe oder Rinder, welche 
im Zuchtbuch einer Genossenschaft eingetragen sind, ausgestellt werden dürfen 
und ausschließlich die Iuchtbnchführer diese Scheine abgeben können; 

Erwägend, daß die regelmäßige Inspektion der Zuchtbücher und die 
Eintragung der Tiere in die eidg, Stammzuchtbücher Sache der schweiz. jVieh-
zucht-Oraanisationeu sind; 

Auf Antrag des Departements des Innern, 

B e s c h l i e ß t : 

Art, 1, — Die eidg, Velegscheine können nur für Kühe und Rinder 
ausgestellt werden, welche an der Grnppenfchau des vorigen Herbstes prä< 
mtert wurden und infolgedessen durch einen Hornbranb gekennzeichnet und 
im Zuchtbuch einer Genossenschaft eingetragen sind, 

Art, 2. — Für die Kühe und, Rinder, welche noch Nicht prämiert sind, 
deren Eigentümer aber Mitglieder einer Genossenschaft sind, darf später 
ein eidg, Belegschcin abgegeben werden, unter der Bedingung, daß das Tier 
an der folgenden Gruppeuschan angenommen wird und es beim Belegatte ein 
Leunzeichen trägt; dieses Zeichen muß im Stnllbüchlcii! angegeben werden. 
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Art. 3. — Die Führung der eidg.. Belegscheinhefte Ijnt ausschlleßlich 
durch die Züchtbuchführcr der Rindviclizucht-Geiwsseüschliften zu geschehen, 

Urt, 4, — Für be l egsche inbe rech t ig t e und als solche' richtig 
gekennze ichne te G c n u s se n s ch a f t s t i e r e hat der Zuchtstierhalt̂ r 
sofort nach dem Bescgnkte die Beleg« und Geburtskartc (blaue Karte) du's» 
zustellen, zu unterzeichnen und dem Begleiter des Tieres zu übergeben. Diese 
Karte gilt als provisorischer Schein bis zum Kalben, 

Art, 5. — Gleich nach dein Abkalben eines Belegscheintieres hat dessen 
Besitzer, insofern er die Markierung des geworfene!! Kalbes wünscht, den 'aus 
der blaue» Karte für die Geburt vorgesehene» Teil auszufüllen und dem» 
fenigen Zuchtbnchführer zuzuftelleu, dessen Adresse auf der Karte ange-
geben ist, 

Ar!, 6. — Die Inchtbuchsührcr der Rindviehzucht-Genosseuschafteu sind 
zum Bezüge vou folgeuden Gebühren berechtigt: 

a) Für die eidg, Belegscheinc: Fr, 0,50 für jeden ausgestellten Schein,: 
b) Für Eintragung der Abstammung auf der Rückseite der Scheine: 

Fr. 0.50 für jede' eiuzelne Generation, mit einem Maximurn vou Fr, 2 
pro Schein: • • 

c) Für Ausstellung eines Inchtbuchansznges: Fr, 0,50; 
d) Für die Führung der Zuchtbücher der Genossenschaft ein Minimum 

von Fr. 1 Pro eingeschriebenes Tier und pro Jahr, 

Art. 7. — Die Genossenschaften sind verpflichtet, dem schweiz. Verbände 
der respeltiven Nasse anzugehören. Diese Verbände sind folgende: 

'Verband schweizerischer Fleckviehzucht-Genossenschnften, mit Sitz in M n r i 
bei Bern; 

Verbaud schweizerischer Brauuviehzucht-Genossenschaften, mit Sitz in 
L u z e r n : 

Verband schweizerischer Vringerviehzncht-Gcnossenschaften, mit Sitz in 
S i t t e n . 

Art. 8. -•*• Der gegenwärtige Beschluß tritt sofort in Kraft, Das Departe
ment des Innern ist mit der Vollziehung dieses Beschlusses beauftragt. 

Gegeben vom Staatsrate in Sitten, am 18. April 1922, um itiS Amts» 
blatt eingerückt und am Sonntag, den 23. April 1822 in allen Gemeinden 
des Kantons veröffentlicht zu werden. 

Der Vizepräsident des Staatsrates: 
% Klinischen. 

Der Stantskanzler: 
Osw. A l l e t. 



- 324 — 

Vefchluß 
vom 5. Mai 1922, 

betreffend da« Tragen von MilttiirKleibern außerhalb be« 
Dienstes. 

D e r S t a a t s r a t des K a n t o n s W a l l i s , 

I n Vollziehung des Art, 91 der Militttrorganisation vom Jahre 1907 
und des Art. 3 der Buubesoerordnnng vom 29. Juli 1910 Ober die Aus» 
rüfhina der Truppen; 

Auf Antrag des Mililärdepartcmentrs, 

B e s c h l i e ß t : 

Art. 1. — Das Tragen von orduunanzmäßigen Uniformstüllen und 
Nusrüstungs'Gegenständen außer Dienst ist untersagt und wird mit einer 
Büß« von 5—50 Franken oder mit 3—8 Tagen Arrest bestrast. 

Für besondere Anlässe können Ermächtigungen durch das Militärdeparte< 
ment bewilligt werden, 

Art. 2, — Die Sektiouschefs, Landjäger, Agenten der Gemeindepolizei, 
Wlldhüter, Waldhüter und Flurhüter sind besonders beauftragt, die Ueber« 
tretungen des vorgenannten Artikels durch Verbal dem Militärbepartemente 
anzuzeigen. 

Art. 3. — Auf Verlangen stellt das Militärdepartement den im Art. 2 
bezeichneten vereidigten Beamten die notwendigen Formulare für die Verbal-
Prozesse zur Verfilgung. 

Art. 4. — Die Verbalprozesse werden in zwei Doppeln ausgefertigt und 
direkt an das Militärdcpartement gesandt, das die Buße oder die Arrest« 
strafe ansfpricht. Der Verzeiger hat Anrecht ans den Drittel t>er auferleg» 
im Strafe. 

Art. 5. — Wenn der Beamte des Zeughauses, der niit Inspektion be» 
auftragt ist, anläßlich einer Iuspektiou oder eines Truppenaufgebotes eine 
abnormale, Abnutzung von Mililäreffelten feststellt, setzt er das Militär« 
departement davon in Kenntnis, das lant Art. 1 dieses Beschlnfses verfügt. 

Art. 6. — Die Gemeindebehörden geben den im Art, 2 bezeichneten Be« 
amten zur strengen Durchführung dieses Beschlusses genaue Anweisungen, 

Art, 7. — Der sachbezügliche Beschluß vom 26. Januar 1892 ist wider« 



' ' ' "" '" ' - 385 -

Gegeben im StaatSrate zu Sitten, den 5, Mai 1922, um ins Umtsblatt 
eingerückt und in allen Gemeinden des Kantons veröffentlicht z>l werben. 

Der Präsident des Staatsrates: 
I . Kn n tsch en. 

Der Vize-Staatslanzler: 
N. be P r c u x . 

Vefchluß 
vom 5, Mai 1922, 

betreffend die Ausführung der Triangulation 4. Ordnung 
von Gemeinden der Rhoneebene, zwischen Leytron und 6i* 
der« und Gampel und Vrig gelegen und betreffend die 

Grunbbuchvermessung der Gemeinde Saillon. 

D e r S t a a t s r a t des K a n t o n s W i l l i s , 

Eingesehen den Act. 95«j des Z. G. B,, sowie die Art, 38, 39, 40 und 41 
des Schlußtitels; 

Eingesehen den Bnndesbeschluß vom 13, April 1910, betreffend N̂ > 
teiligung des Bundes an die Kosten der Grunbbuchvermessungen; 

Eingesehen die buudesrätlichc Verordnung vom 15, Dezember 1910, &»» 
treffend die Grundbuchvermessunge»; 

Eingesehen das tantonale Dekret vom 22, Mai 1814, betteffeub die 
Grunbhnchvermefsungcn; 

Auf Antrag des Finnnzdepartementes, 

B e s c h l i e ß t : 

Art, 1. — Die Triangnlationsarbeite» 4. Ordnung folgender ©entrinden 
sind sofort in Angriff zu nehmen. Es sind diejenigen: 

des Bezirkes Martinach! des Bezirkes Gundis- des Bezirkes Sitten? des 
Bezirkes Ering (ausg. Heremence, St. Martin und Evoltznc); des Be< 
zirkes Siders (ausgenommen Ayer, Ehippis, Grimentz, St. Jean, St. Luc, 
Giders und Vifsuic): des Bezirkes Westlich-Narou; von Baltschieder, Eyhoh, 
Gründen, Lalben, Visp, Nispertennine» (z. T,) und Zeneggen; des Bezirk« 
Bng (nusg. Gonbo und Simplon). 

Art, 2. — Die Peimeffungsaibeiten der Gemeinde Saillon sind sogleich 
anzufangen-. 
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Alt. 3. — Das Finanzdepartement ist mit beut Vollzug dieses' Ve« 
schlusses beauftragt. 

Art, 4. — Der vorliegende Bejchluß wird in das Amtsblatt eingerückt 
und in den betreffenden Gemeinden veröffentlicht werden. 

Also beschlossen im Staatsratc zu Sitten, den 5, Mai 1922, 

Der Präsident des StaatsrateZ: 
I , Kuntschen, 

Der Vize»Btaatskanzler: 
R. de P rcux , 

Dekret 
, vom 9, Mai 1922, , / 

betreffend ben 25mi einer Fahrstraße von Vyffe-Nendaz nach 
Haute-Nendaz. 

Der G r o ß e R a t d e s' K n n t o n s W a l l i s , 

In Anbetracht des allgemeinen Interesses, das der Bau einer Fahrstraße 
zwischen den Dörfern Bafse-Nendaz und Hante-Ncndaz bietet; 

Auf Begehren der Gemciude Ncudaz; 

Eingesehen die Artikel 3 und 26 des Straßeugesetzes vom 1, Dezem< 
ber 1904 und nach Einsicht der bezüglichen Klnssifikationstabellc; 

Auf Autrag des StaatsrateZ, 

B e s c h l i e ß t : 

Art. 1, — Der Ban einer Fahrstraße zwischen den Dörfern Vassc-Nendaz 
und Haute-Nendaz wird als Werk öffentlichen Nutzens erklljrt, 

Art. 2. — Die Kosten der geplanten Arbeiten belaufen sich laut dem 
vom Bandepartement aufgestellten Kosteuvornuschlag auf Fr, 320,000, 

Art. 3. — Die Grstellungskosten sind zn Lasten der, Gemeinde Neiidaz, 
auf deren Gebiet die Arbeiten ausgeführt werden. 

Art. 4. — Gemäß Art. 26 des vorerwähnten Gesetzes beteiligt sich der 
Staat au der Ausführung dieser Arbeiten mit einer Beisteuer im Verhältnis 
von 50 o/o der wirklichen slnsgaben, 

Art, ,5, — Die Auszahlung dieser Beisteuer erfolgt in Jahresraten 
von höchstens Fr. 20,000, insofern der Staat über die erforderlichen Cre
dite verfügt, "i • •'. '•' 



Art. 6. — Die Arbeiten sind innert eine«« Zeiträume von i Jahren 
seit der Veröffentlichung deö Dekretes zu vollenden. Jedoch ist die Gemeinde 
Nendaz befugt, die Arbeiten innert kürzester Frist zu vollenden, insofern 
sie den Vorschuß der Stantsbeiträge übernimmt, 

Art. 7. — Weil nicht von allgemeiner Tragweite, tritt dieses Mkrct 
sofort tu Kraft. 

To gegeben im Großen Rate zu Sitten, den 9. Mai 1922. 

Der Präsident des Staatsrates: 
M. T r o t t e t . 

Die Schriftführer: 
Z. H a l l e u b a r t e r. — Cvr. G a r d. 

D e r S t a a t s r a t des K a n t o n s W n l l i s 

B e s ch l i e ß t : 

Vorstehendes Dekret soll ins Amtsblatt eingerückt und Souutag den 
25. lf. Juni, in allen Gemeinden veröffentlicht werden. 

Gegeben im Stantsrale zu Sitten, den 13. Juni 1922. 

Der Präsident des Staatsrates: 
I . K n u t | ch e n. 

'Der Vize-Staatskauzler: 
R. de P r e » x. 

Gesetz 
vom 11. Mai 1922, 

betreffend die Abänderung des Gesetzes vom 27. Oktober 
1906 Über die 3agd und den Vogelschutz mit den Abttnberun» 

gen vom 21. Mai 1817. 

D e r G r o ß e R a t des K a n t o n s W n l l i s , 

Erwägend, daß die Wilddieberei zunimmt und das Wild notwendigerweise 
geschützt werden muß; 

Vingeseheu die Notwendigkeit, dem Staate neue Einnahmequellen ver
schaffen zu müsse», um die Aufsicht über die Jagd vermehren zu tonnen; 

Auf Antrag des Staatsrates, 
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V e r o r d n e t : 

Einziger Aiiifes. — Das 1. 9sfiiica des Art, 2 des Gesetzes über die 
Jagd ist abgeändert wie 'folgt: 

a) für Sch!neizer°V>irger, die während drei Monaten niedergelassen sind. 
Fr, 45,-, 

V» gegeben vom Große,! Rate zn Sitten, den 11, Mai 1922, 

Der Präsident des Großen Rates: 
M, T r o t t e t , 

Die Schriftführer: 
2, H a l l e n b ar te r, — Chr, Wa id . 

D e r S t a a t s r n t des K a n t o n s W a l l i s 

B e s c h l i e ß t : 

Das vorstehende Gesetz soll in allen Gemeinden des Kantons veröffentlicht 
und angeschlagen, ins lantonale Amtsblatt eingerückt und am 11, Juni 1922 
der Vollsabstnnnniug unterbreitet werden. 

Der Präsident des Staatsrates: 
I , Knutsche u. 

Der Bize-Stnatskanzler: 
R, de P renx , 

y Gesetz 
vom 11. Mai 1922, 

betreffend die Abänderung der Artikel 4 und 5 der Zivil« 
Prozeßordnung des Kantons Wallis. 

D e r Große R a t des K a n t o n s W a l l i s , 

Eingesehen das Vnndesgefetz vom 25. Juni 1921 über die Gerichts» 
Organisation; 

Eingesehen den Art. 30, Abs, 3, lit, b der KantonZverfassuug vom 
8. März 1907; 

Auf Antrag des Staatsrates, 

V e r o r d n e t : 

Art, 1. — Die Artikel 4 und 5 der Zivilprozeßordnung sind widerrufen 
und Zierden durch folgende Verfügungen ersetzt: 
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K o m p e t e n z des I n s t r u k t i o n s r i c h t e r 3. 

Art, 4, — Der Instruktionsrichter ist mit dein Vorbercitungsuerfahren 
in allen Rechtsstreitissleiten beladen, die nicht in der Kompetenz des Gemeinde» 
richters liefen. 

Er e'rlerngt endgültig alle Iwischenfragen, di« im Verlaufe des Ver< 
fahrens sich ergeben, und, unter Vorbehalt der Weiterziehnng in den gefetz'-
lich besonders vorgesehenen Fällen, wenn der Haupthandel dem Kantons» 
gerichte unterbreitet werden kann. 

Er beurteilt in einziger Instanz die Rechtsstrcitigkeiten, deren Wert 
Mr, 10(1 überschreitet, aber Fr, 500 nicht erreicht, nnd, unter Vorbehalt der 
Weiterzieyung, diejenigen, deren Wert Fr, 4000 liidjt erreicht, sowie die Streit» 
fragen wegen Dienstbarleiten. 

Er hat die Befugnisse, die dem Einleitungsrichter nnd dem Kreisgerichte 
durch das Einführungsgeseh zum Schweizerischen I , G, V, durch das Gesetz 
betreffend die Einführung des SÄ), K, G, und durch die kantonalen Gesetze 
überwiesen sind, welche dem Einleitnngsrichter nnd den Kreisgerichten Kom« 
petcnzen in Zivilsachen zuerkennen. 

Er entscheidet endgültig über Beschwerden wegen Nichtigkeit oder offen» 
sichtlicher Gefetzesvcrletznng gegen die Urteile der Geineiilderichter in den im 
Art, 285 aufgezählte!! Fällen, 

Er anitet überdies als Aufsichtsbehörde der Gcmcindenchtcr im Sinne 
der Art, 295 nnd 301, 

K u in P e t e n z d c 5 K a n t o n s g e r i ch t c s. 

Art. 5. — Das Kantonsgericht erkennt in erster Instanz über Rechts« 
streitigteiten, deren Wert Fr, 4000 erreicht, über diejenigen, deren Wert 
nicht bcstiinmt werden kann, nnd diejenigen, die an das Bundesgericht weiter» 
gezogen werden können, nnd als' Appellationsgerichtshof über die l>on den 
Einleitungsrichtern getragenen Urteile, wenn der Streitwert Fr, 500 über« 
steigt, oder wenn der Rechtsstreit eine Dienstbarkeit zum Gegenstand hat. 

Es 'amtet überdies als Kafsationsgerichtshuf in Fällen von Nichtigkeits» 
klagen gegen die Urteile der Eiuleitungsrichter, 

I n der Zuständigkeit des Eiulcitungsrichters bleiben die Händel, deren 
Streitwert nicht bestimmt werde» kann und die ihm durch das Einführnngs-
gesetz zum Zivilgesetzbuch zugewiesen sind, insoweit sie nicht ans Bundes» 
gcricht weitergezogen werden können, 

Art, 2. — Die vorstehenden Gesetzesbestimmungen treten, da sie zur 
Vollziehung des Bundesgesches vom 25. Juni 1921 notwendig find, sofort 
in Kraft, | 



Eu gegeben im ©i'ofji'ii 'State zu Sitten, beu 11. Mai 1922. 

Der Präsident des ©rbfien Notes: 
W. T r o t t e t. 

Die Vchriftfiihrer: 
3. H a l l e n b a r t e r. — Ehr. G a r d. 

D e r S t a a t $ r a t b c s K a n t o u s 23 a U i § , 

B e s c h l i e ß t : 

Vorstehendes Gesetz soll ins Amtsblatt eingerückt und Sonntag den 
9. Juli 1922, in allen ©emeiitden des Kantons oeröffentlichi werden. 

Titte», den 24. Juni 1922. 

Der Präsident des Staatörates: 
I . K n n t s ch e n. 

Der Vize-Staatstanzler: 
R. de P r e u x. 

Beschluß 
oun, 11. Mai 1922, 

betreffend die Vollöadstiinninng von! 11. I n » ! 1922 über: 

1. das Volfsbegehren betreffend Anfhebnng des zweite» 'Absatzes von Art, -14. 
der Bundes!.'crfass!!n,i nnd Ersetz,inn durch einen Artikel 44 bis lEinbür-
gerungswefen); 

2. das Volksbegehren bdrcjfnib Alniiidmuia, uoit Art. 70 der Bnndesuerfas« 
fuiifl filnsloeisnng wegen Gefährdung der Landessicherheit); 

3. das Volksbegehren betreffend Abändernig des Art. 77 der Vü>,desberfns< 
hing (Wählbarleit der Bnndesbcninten in den Nationalrat). 

D er S t a a t -3 r a t d e s K a n t o n s 35 a I1 i i , 

Nach Einsicht des Art. 89 der Nnndesoerfasfnng: 

Nach Einficht des Nnnbesgefetzes Horn 1,9. Juli 1872 Über die Wahlen 
und eidgenössischen Absnnnnnngeü, sowie derje,iigen uom 20. Dezember 1888, 
betreffend Abänderung des Art!. 4 des rurgenannten Gesetzes', nnd voin 80. März 
1900 betreffend Erleichterung der Ausübung des Stiinnirechts und Verein» 
fnchnng des Wahlverfahrcüs; 

Nach Einsicht des Art. 11 des Bundesgesetzes Uoni 17. Juni 1874, betref» 
fend die Volksabstimmung über die Gesetze und Bnudesbeschlusse, welcher 
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jeden MYnitou mit der Anordnnt,g hei; Abstimmung uns feinem ÖSc&ii'tc sie» 
auftragt; 

Nach Einsicht bo? Bnndesratsbeschlnsses Dom 19. April 1922, welcher 
die SßolfÄiißftimmiiiifi mt| Sonntag, ben 11. Iuui 1922 festsetzt! 

Nach Einsicht des lontoimlcn Gesetzes vom 2I>. ?1uii 1908 und derjenigen 
Horn 20. November 1912 und 20. November 1920 über die Wahlen und Nb-
stimmumicu; 

Ans den Antrag des Departements? des Innern, 

B e s c h l i e ß t : 

Art. ,1. —• Die UrlTiiiimmliimieit sind ans Sonntag den 11. Inn i 1922, um 
1.0,30 Nhr, einberufen, um sich über die Annahme oder die Verlnerfmig der 
obgenannte» Poilöbegehren 1111*311sprechen. 

Art. 2. — Stimmberechtigt is! jeder Schweizer mit zurückgelegtem zwan» 
Jigfleit Altersjahr und welcher übrigens vom Attivbiiriierrecht dnrch die ©c» 
fehgebnng des ftsliitoms nicht ansgeschlossan ist. 

• Wenn in dieser Beziehn!tg begründete Zweifel vorliegen, so muß jener, 
welcher an der Abstimninng teilnehmen will, beweisen, daß er dieses Recht 
besitzt 

Art. 3. -- Der Schiveizerbiirger übt sein Wahlrecht im Orte aus, wo er 
sich aufhält, sei e* als slantonsbiirger, sei es als sich aufhaltender swohn» 
sässiger) Bürger. 

Art. 4. — Die Posl«, Telegraph», Zoll«, Eisenbahn» und Dampfschiff» 
Beamten und »Angefüllten, sowie die Bürger, die dnrch die Ansiibnng der ihnen 
obliegenden Pflichte» und Amtsverrichtnngen verhindert find, an der gewöhn» 
lichen Zonntagsabstimmnng teils,nnehmen, tonnen von dem Art. 1 des tan» 
tonalen Gesetzes vom 20, November 1920 und den einschlägigen Bestim» 
tmmgcit der oberwähnten eidgenössischen Gesetze Gebrauch machen. 

Art. 5. — Der Bnndeobeschlnst, welcher Gegenstand der Abstimninng bis» 
bet, sowie die Stimmzettel, sind bei dem Gemeindepräsidenten hinterlegt, 
welcher zur gehörige» Zeit jedem stimmfähigen Bürger ein Exemplar zu« 
stellen muß, 

Art. 6. — Jeder Altivbürger, welcher in einer Gemeinde wirklich Wohnsitz 
hat, muß 'von Amtes wegen auf die Wahlliste dieser Gemeinde eingeschrieben 
werden, und, wenn er ichergangen wurde; muß er nichtsdestoweniger zur 
Abstimmung zugelassen werde», wofern die t'ompetente Behörde nicht den 
Beweis befitzt, daß er dnrch die kantonale Gesetzgebung vom Altivbürger» 
recht ausgeschlossen ist, 

Art, 7. — Die Listen oder Wahlregister müssen wenigstens während >'iner 
Woche vor der Abstimmung öffentlich ausgestellt werde», damit die Wähler 
genügende Kenntnis davon nehmen tonnen. 
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Art. 8. — Das Stimmen durch Vollmacht ist untersagt. 

Art. 9, — Die Abstimmung hat geheim und durch Abgabe «ines ge< 
druckten Stimmzettels zu erfolge», auf dein man entweder ein „ Ja" für die 
Annahme oder ein „Nein" für die Verwerfung schreibt, 

Art. 10. — I n jeder Gemeinde oder Sektion wird gemäß dem vom De« 
partemente des Innern vorgeschriebenen Formulare eiu Abstimmnngsoerbal 
ausgefertigt, dessen Genauigkeit die Mitglieder des kompetenten Schreib» 
amtes durch ihre Unterschrift bezeugen. 

SBenn die aiis die eine oder die andere Kolonne des Verbals eingetragenen 
Zahlen korrigiert oder ausgeftrichen werden^ müssen sie, »in keinen Zweifel 
Übrig zu lassen, unten gänzlich in Buchstaben wiederholt werden. 

Sogleich nach vollcndeter Abstimmung wird ein Doppel des Verbals an 
das kantonale Departement des Innern gesandt, während ein zweites Doppel 
sogleich dem Neglernngsstotthaltcr des Bezirkes zn Übermitteln ist, der das» 
selbe ohne Verzögerung mit einer Znsammenstellnng des Gesamtergebnisses 
dem gleichen Dcpe.rtemeute einzusenden hat. 

Art. 11. — Die Gemeinoebehörden müssen sogleich und unter Strafe 
bnrch telegraphische Depesche das Departement des Innern über das Ab-
stimnmngsresnltat beuachrichtigen. 

Die Verzögerung in der Linsenduug der Verbale und der telegraphische« 
Depeschen wird mit Geldbußen bis ans Fr. 100 bestraft. 

Art. 12. — Die Stimmzettel rnüf|cn sorgfältig aufbewahrt werden. Die» 
selben werden durch die betreffeudeu Schreibainter gehörig in versiegelte 
und getrennte Umschläge gelegt und an das Departement des Innern geschickt, 
um daselbst zur Verfügung der Vnndesbehörden gehalten zn werden. 

Art, 13. — Die Beschwerden, welche in betreffs der Abstimmung erhoben 
werden konnten, müssen innerhalb der Frist von sechs Tagen, von jenem 
Tage an gerechnet, wo das Resultat amtlich veröffentlicht wird, schriftlich 
an den Staatsrat gesandt werden. 

Art. 14, — Für alle durch gegenwärtigen Beschluß nicht vorgesehenen 
Fälle hat man sich nach der einschlägigen Bnndesgesetzgebnng nnd nach dem 
kantonalen Gesetze vom 23. Mai J908 nnd dem Abänderungögesetze vom 
20. November 1812 und 20. November 1020 über die Abstimmungen Und 
Wahlen zn richten. 

Gegeben im Staatsrate zn Sitten, den 11. Mai 1022, um ins Amts» 
blatt eingerückt nnd an den Sonntagen, den 28. Mai, 4. und 11. Inni '1922, 
in allen .Gemeinden des Kantons verlesen nnd angeschlagen zn werden. 

Der Präsident des Staatsrates: 
I . K l in i schen . 

Der Vize'Staatskanzler: 
R, de P . r enx , 
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Dekret 
vom 13. Mai 1922, 

betreffend die Kostenuerteilung bezüglich der Beschaffung der 
Lokale und des Mobiliars für den Einleitungsrichter der 

Vezirke Ering und Gundis. 

D e r G r o ß e R n t des K a n t o n s W a l l i s , 

Eingesehen das Dekret vom 19, November 1920, das die Gerichtsbarkeit 
bet Einleitungsrichter bestimmt, speziell die desjenigen der Bezirke Ering 
und Gundis; , 

Ans Antrag des Staatsrates, 

B e sch l i e ß t : 

Art, 1, — Die Kosten bezüglich der Beschaffung der Lokale und des Mo« 
biliars für den Einleitungsrichter, der Bezirke Ering und Gundis werben 
gtt'agen wie folgt: 

50 % von der Stadt Sitte»; 
25 O/O von dem Bezirk Ering; und 
25 O/O uon dem Bezirk Gundis, 

Art. 2. — Das gegenwärtige Dekret, das keine allgemeine Tragweite 
enthält, tritt sofort in Kraft, 

So gegeben vom Großen Rate zu Sitte», den 13, Mai 1922, 

Der Präsident des Staatsrates: 
• M. T r o t t e t . 

Die Schriftführer: 
L. H a l l e n b n r t e r . — Chr. G a r d. 

: D e r S t a a t s r a t des K a n t o n s W a l l i s 

B e s c h l i e ß t : 

Vorstehendes Dekret soll ins Änitsblatt eingerückt und Sonntag den 
25. lf, Juni, in allen Gemeinden veröffentlicht werden. 

Gegeben im Stnatsrate zu SiUcu, den 13. Iiiui 1922. 

Der Präsident des Staatsrates: 
I . Knutschen. 

Der Vizc-Staatskanzler: 
: R. de P renx . 
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• Dekret 
vom 13. Mai 1922, 

betreffend Öse Korrektion der Straße des Eringtales durch 
das Dorf Vex. 

D c i- & x o jj c 31 a t 5 c s K a n t o u ä W ciII i § , 

I n Anbetracht des schlechten Zustandes dieser den henligen Verkehrs« 
anforderungen nicht niehr, entsprechenden Straße im Innern des Dorfes Vex; 

Eingesehen das 'Gesuch der Gemeinde Vex; 

Eingesehen den 'Art, 27 des Gesetzes vom 1. Dezember 1914 über Klns« 
sifikation, Ban, Unterhalt und Polizei der Straften; 

Ans Antrag des Ttaatsrntes, 

B e s ch l i e ft t : 

Art, 1, — Die Korreition der Eringtalstrahe in, Innern des Dorfes Vex 
wird al? Werk öffentlichen Nutzens erklärt, 

Laut den durch das Bnudepartement ausgesteiften Plänen und Kosten» 
Voranschlägen belaufen sich die Kosten dieser Arbeiten auf Fr. 34,000. 

Art. ?. — Gemäß Gesetz vom 1. Dezember 1904 beteiligt sich der Staat 
mit 40 °/o an den wirklichen Ausgaben. ' 

Art. 3. — Die Arbeiten sind bis 31. Dezember 1923 zu vollenden. 

Art. 4. — Die 'Auszahlung der Staatsbeistener erfolgt ini Verhältnis 
des Vorrüelens der Arbeiten in Jahresrate» von höchstens je Fr. 4000, in« 
sofern der Staat über die erforderlichen Geldmittel verfügt, 

Art. 5. — Weil nicht von allgemeiner Tragweite, tritt gegenwärtiges 
Dekret sofort in Kraft, 

So gegeben im Großen 3>ate zu Sitten, den 13. Mai 1922. 

Der Präsident des Grüften Rates: 
M. T r o t t e t . 

Die Schriftführer: 
L. H a l l e n b a r t e r. — Ehr. G a r d. 



Der S t a a t s r a t des S a u t o u S W a l l i s , 

B c s ch l i e ß t : 

Vorstehendes Dekret soll ins Amtsblatt eingerückt und Sonntag den 
9. Juli 1922, in allen Gemeinden des Kantons ueröffcntlicht werden, 

Sitten, den 24. Juni 1922. 

Der Präsident des Staatsrntes: 
I , Knutschen, 

Der Vize-Staatskanzlcr: 
N. de P r e n x. 

Dekret 
vom 15, Mai 1922, 

betreffend die Beisteuer an die Kinder-Krankenkaffen. 

D c r G r o fi e R a t des K a u t o n s W a l l i s , 

Eingesehen das Bnndesgesctz vom 13, Juni 1911 über die Kraulen« und 
Uuflllluersicheruugi 

Willens, die Kiuder-Kranlentassen, die in den Gemeinden eingeführt wor> 
den sind, zn fordern^ 

Uns Antrag des Staatsraies, 

B e s c h l i e ß t : 

Art, 1, — Die Gemeinden sind ermächtigt, die KinderHrankenlassen für 
alle Kinder, welche die Primarschnleu besuchen oder im Alter sind, um tit 
Primärschulen zu besuchen, obligatorisch zu erklären. 

Art. 2. — Der Staat beteiligt sich au der obligatorischen Kinder«Kranken-
lasse mit einer jährlichen Beisteuer von Fr. 1.20 für jedes versicherte Kind. 

Art. 3. — Die falnltativen Schnlervcrsichernngen, welche von den Ge» 
meiuden organisiert wurden, sowie auch die Privatlranle,,lassen genießen den 
Vorteil einer kantonalen Beisteuer von Fr. 1 für jedes versicherte Kind. 

Art, -1. — Die iu den Art, 2 nud 3 vorgesehene!! Leistungen ües Staates 
werden jedoch nur unter der Bedingung erfolgen, daß die Gemeinden bc< 
ziehungsweise Drittpersonen ihrerseits Beiträge entrichten, die mindestens 
die Hälfte der vom Staate gemachten Zuwendungen betragen, 

Art, 5. — Die Statuten nnd Regle»,ente betreffend die Organisation der 
obligatorischen oder falnltativen Kindcr-Krankcnkassen werden dem Staats» 
rate zur Genehmigung unterbreitet werden. 
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Das gleiche betrifft die Zulassung von Kindern zn Privatlassen, 

Art. 6. — Die Schulinfpektoren sind beauftragt, bis zmn 31. Januar eines 
jeden Jahres dem Eiziehungsdepartemente die Zahl der versicherten Kinder 
anzugeben. 

Art. 7. — Das vorliegende Dekret ist der Vollsabstimumng zu unter
breiten. 

So gegeben im Großen Rate zn Sitten, den 15, Mai 1822, 

Der Präsident des Großen Rates: 
M. T r o t t e t , 

Die Schriftführer: 
L. H a l l e n b a r t e r. — Chr. G a r d. 

D e r S t a a t s r a t des K a n t o n s W a l l i s , 

B e s c h l i e ß t : 

Vorstehendes Dekret wird ins Amtsblatt eingerückt und an den Sonn» 
tagen, den IN,, 17. und 24. nächsten September, in allen Gemeinden dos 
Kantons verlesen und angeschlagen werden, um am 24, September 1922 
der Volksabstimmung unterbreitet zu weiden. 

Gegeben im Staatsratc zu Sitten, den 10. August 1922. 

Der Präsident des Staatsrates: 
I . Kuntschen. 

Der Vize-Staatstanzler: 
R. de P reux . 

Vefchluh 
vom 19. Mai 1922, 

betreffend die teilweife Abänderung der Verordnung vom 
16. Dezember 1918 über das gesetzliche Pfandrecht für Spar» 

kaffeneinlagen. 

Der S t a a t s r a t des K a n t o n s W a l l i s , 

Eingesehen die Art, 235 und folgende des Einführnngsgefetzes zum 
Z- G. 33.; 

Erwägend, daß sich ans der Praxis die Notwendigkeit der Abänderung 
der Verordnung vom 16. Dezember 1919 ergeben hat; 

Aus Antrag des Finanzdepartemcntes, 
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Beschl ießt: 

Einziger Artikel. — Die Verordnung uom 10. Dezember 1919 betrefsend 
das gesetzliche Pfandrecht fiir Sparkasseneinlagen wird abgeändert und^er» 
gnnzt wie folgt: 

a) Art, 5«bis, — Dre unbeschränkte Verantwortlichkeit der Mitglieder 
einer Gesellschaft mit gegenseitiger unbeschränkter Garantie kann fiir die 
Sparkasseneinlage!! als genügende Garantie betrachtet werden. 

Immerhin ninsz jeder Fall Gegenstand eines Entscheides des Staats-
rares bilden, 

b) I m Art, 7 sind die Worte „durch eine schweizerische Treuliandgesel5» 
schaft zu ersetzen durch „einen Uoin Staatsrate bezeichneten Experten". 

So beschlossen im Staatsrale zu Sitten, den 19, Mai 1922. 

Der Präsident des Staatsratcs: 
I . Klinischen. 

Der Vize-Stlllltskanzler: 
R. de P,reux. 

Beschluß 
born 23, Mai 1922, 

bezüglich der Volksabstimmung über das Gesetz vom 11. 
Mai 1022 betreffend die Abänderung des Gesetzes vom 27. 
Oktober 1906 über die Jagd und den Vogelschutẑ  mit den 

Abänderungen vom 21. Mai 1917. 

D e r S t a a t s r a t des K a n t o n s W a l l i s , 

I n Ausführung des Art, 30, Nr, 2 und 3 der Kantonsberfassnng: 

Ans Antrag des Dcpartcinentes des Innern, 

B e s c h l i e ß t : 

Art, 1, — Die Uroersamnilnngen sind ans Sonntag, den 11. Inn i 1922, 
nin 10,30 Uhr, einberufen, nm sich über die Annahme oder die Verwerfung 
des vorgenannten Gesetzes ausznfpreche», 

Art, 2. -• Die Abstimmung findet mittelst geheimer Stimmabgabe statt 
durch einen gedruckten Zettel, worauf die vorgelegte Frage einzeln mit einem 
Ja für die Annahme oder mit einem 9icin für die Verwerfung zu beaut» 
Worten ist. 
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Art. 3. — I n jeder- Gemeinde oder Sektion wird gemäß dem vom De< 
parteincntc des Innern liorgeschricuenen Formulare ein Abstimnmngsnerbnl 
angefertigt, dessen Genauigkeit die Mitglieder des Schreiliamtcs durch ihre 
Unterschrift bezeugen. 

Wenn in der einen oder der andern Kolonne des Abstinimnngsverbals die 
eingetragenen Iahleu allfällig korrigiert oder durchgestrichen werde», sind 
diese in vollen Buchstaben zu wiederholen, so daß keinerlei Zweifel obwal
ten satt u. 

Sosort nach vollendeter Abstimmung wird ein Doppel des Verbals an 
das Departement des Innern gesandt, wahrend ein zweites Doppcl dem 
Regierungsstatthalter des Bezirkes zn Übermitteln ist, welcher dasselbe unucr» 
ziiglich mit einer Zusammenstellung des Gesamtergebnisses dem gleichen De
partement einzusenden hat. 

Verzögern»gen in der Einsendung der Abstimmn»gsbcrbalc werden mit 
einer Buße von IN Franken belegt. 

Art. 1. — Die Stimmzettel sind »ach Schluß der Auszahlung ooni Schreib« 
amte in Umschläge zn legen, die geschlossen »nd d»rch Aufdrücken des Genieinde« 
stempels an der Schlieststclle versiegelt werden. Dieselben müsse» während 
vierzehn Tngc,i nach Ablauf der im Art., 5 festgesetzten Frist aufbewahrt 
werdeu. 

Art. 5. — Allfällige Beschwerden in betreff der Abstininuing si»d innert 
sechs Tage» »ach Veröffentlichung des Nbsti»lNl»»gscrgebnifses schriftlich nu 
den Staatsrat zu richten. 

Art. 6. — Auf die gegenwärtige Abstimmung sind die Vorschriften der 
Gesetze von, 23. Mai 1908, 20. November 1912 nnd 20. November 1920 
betreffend die Wahlen und Abstininnuige» a»wc»dbar. 

Gegeben im Staatsrate zu Sitten, den 23. Mai 1922, in» ins Amtsblatt 
eingerückt und an den Sonntagen den 28. Mai, 4. nnd 11. Inn i 1922, in 
allen Gemeiudru des Kautous verlese» und angeschlagen zn werde». 

Der Präsident des Staatsrates: 
I . K u n t s ch c n. 

Der Vizc-Staatsknnzlcr: 
R. de P r e u x, 



*; " '.". '• : : — 339 — 

Beschluß 
Dom 23. Mai 1922, 

betreffend die Vorschriften zur Alpbeftoßung, die allgemeinen 
Maßnahmen gegen die Maul- und Klauenseuche und die 
Impfungen gegen Nauschbrand und Rotlauf der Schweine. 

D e r S t a a t s r a t d e s K a n t o n s W a l l i s , 

Einncsehe» die Artiiel 236 und 23? der Volszicljuitgsverorbtiiuin, zum 
Bnndcsgcsetz vom 13, Juni 1917, betreffend die Maßnahmen gegen an» 
steckende Krankheiten; J , : . » J ;xi\n~t 

Eingesehen den Bnndcsbeschlnß vom 11, April 1921, betreffend die 
Alpbeftoßung: : . . ' -J >,!$ i?L*l 

Eingesehen die Vorschriften der kantonalen VollziehnngZvcrordnnng vom 
19, April 1921; • 

Ans Antrag des Dcpartementes des Innern, 

B e s c h l i e ß t : , 

1, — A l l g ein c i n e B e sti m m unge n, 

Art, 1. — Klanenvieh, das von der Man!» und Klancnfenchc «ingcsteckt 
und das am 1, Oktober 1921 nicht geheilt war, kann nicht mit Vieh g> 
sommert werden, das niest trank war; es muß auf besondern Alpen gcsüm» 
mert werden, die von der Gemeindebchörde bezeichnet werden, 

Art, 2, — I n Ausnahniefällcn und mit der Bewilligung der zustän-
dige» Bnndesbehörde kann das Departement des Innern Abweichungen zu 
den Vorschriften des Art, 1 bewilligen 

Das Vieh, das verseucht war, lernn sich erst nach der Alpe begebe», nach» 
dem die Vestußnng mit dein nnverscucht gebliebenen Vieh stattgefunden hat 
und zwar an einem Tage und au, Wegen, die von der Gcnieindebehörde fest» 
geseht wurden und unter Aufsicht des Vichinspeltors, 

Art, 3, — Die Gemeinden, die verfencht waren oder in denen Vieh ans* 
genommen werden muß, das krank war niid in denen eine Trennung für die 
Sommerung der örtlichen Verhältnisse wegen nicht möglich ist, haben ein be-

i gründetes Ausnahmegesuch an das Departement des Inner,, zu richten, 
unter Angabe derjenigen Alpen, für die eine Ausnahme gemacht werden soll, 
und derjenigen Alpen, die nur scnchenfreies oder verseuchtes Vieh auf» 
nehmen sollen. 

Die Viehiuspcktoren der Geuieindcn, in welchen sich seit dem 1, Pk= 
tober 1921 verseuchtes Vieh findet, sind gehalten, bis spätestens zum 8. Inn i 
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1922 einen Bericht an das fantonaie Veterinäramt zn richten, der einen ge
nauen Stand dieses Piches, dic Namen der Eigentümer mit Angabe der At« 
pen/ auf welchen dieses Vieh entsprechend dem Art, 1 gesommert werden 
sonnte, enthalten, 

Art. 4, — Die Gemeinden sind allenfalls beauftragt, um ein Zusammen« 
treffen von krankem und gesundein Vieh 311 vermeiden, die Alpen zu be« 
zeichnen, die dazu bestimmt sind, die eine «der andere Kategorie van Vieh 
zu sommern und gegebenenfalls Alprechte zu requirieren, uiu das Vieh auf« 
treiben zu können. 

Wenn die Alprechte nicht auf dem Wege des Austausches entschädigt 
werden, stellen die Gemeinden diesbezüglich eine Vntschädignngsrechnnng, die 
dem Departement des Innern bis zum ersten Oktober 1922 eingereicht 
werden muß, 

Art, 5. — Die ' Schwierigkeiten, die betreffend die Alpbestoßnng nach 
den Artikeln 3 und 4 entstehen können, werden vorn Departement des In° 
itern entschieden, 

Art, 6. — I n den Ortschaften, wo die Maul» und Klauenseuche noch 
herrscheu könnte, müssen die Gemeinden eine oder mehrere Alpen bezeichnen, 
die nur Vieh 'sommern, welches Verseucht war, und die bestimmt sind, ge« 
heiktes nnd desinfiziertes Vieh aufzunehmen, nnd die Wege bezeichnen, welche 
zu gehen sind. Diese BeHürden übermitteln dem Departement mindestens 
8 Tage vor der Alpbestoßnng einen Bericht betreffend die diesbezüglich ge« 
troffenen Maßnähmen und .verfügen darauf nach den Entscheiden des Dc« 
partmentes. 

Art. 7. — Für die Gemeinden, die seuchenfrei geblieben sind oder die 
vor mehr als 8 Monaten verseucht waren und in denen das Vieh bezeichnet 
und die zweite Desinfektion und die Reinigung der Klauen im Jahre 1922 
spätestens 15 Tage vor der Alpbestußung vorgenommen wurde, und in denen 
kein fremdes Vieh sommert, bestehen keine besondere Vorschriften, 

2, — V o r s c h r i f t e n b e t r e f f e n d d ie D c s i n f e t t i 0 n 1111J1 die 
R e i n i g u n g d e r K l a u e n, P f l i c h t e n de r I n s p e k t o r e n , d e r 
V i e h b c s < tz e r u n d de r V e r iv a i t e r 0 d e r M i e t e r Hon A tp c it. 

Art. 8. Jede Art von Viel), seien es Rinder, Schweine, Ziegen und 
Schafe, die feit dem 1_, Januar 1921. von der Man!» und Klauenseuche be» 
fallen war und die sich gegenwärtig in der Gemeinde oder im Infpektionskreis 
befindet, muß sofort und auf alle Fälle vor der Alpbestoßnng einer itenen 
Desinfektion unterzogen werden, nito zwar auf Kosten der Gemeinden und 
unter Aussicht eines Tierarztes oder alleufalls eines hiezn bestimmten Land» 
jägers oder Viehinspeltors, Unter SiTiiiicitOc|cf}iicttmiig versteht man die (int« 
rernnng der Hornhautstelle», die sich infolge der Klauenseuche losgelöst haben. 



Die Gemeindebehörden sind mit der Vollziehung Kieser Maßnahmen 
Beauftragt. Sie benachrichtige,! das kantonale Vcterinäramt rechtzeitig und 
unter genauen! Saturn, damit es gegebenenfalls diese Arbeit kontrollieren kann. 

Die Rinder, bei denen der Haarwechsel noch nicht stattgefunden hat, 
d, h. die die Wintcrbehaarung noch nicht gewechselt haben, müssen geschoren 
werden. Die Abfälle, seien es solche von der Haarschnr oder solche, die von der 
Klnilenbeschneidunss herrühren, müssen verbrannt oder eingescharrt werden. 
Dasjenige Vieh, bei dem sich die Klane,ireinigung noch nicht bollzogcn hat, 
kann selbst '8 Monate nach der Heilung nicht mit »noerseuchtem Vieh ,ge» 
sommert werden. 

Die Viehiuspcktorcu sind eingeladen, vom kantonalen Vetcrinäranit die 
nctwendige Menge Dcsinfettionssiosf zn verlangen, Sie senden ihm hiezu 
die Behälter. 

Die Eigentümer lassen sich von der Person, die mit dieser Aufsicht be» 
traut ist, eine Erklärung ausstellen, welche die vorgenannte Operation be
scheinigt, Für das Vieh, das von einer (Gemeinde weggeht, muß die Be» 
scheiuiguug dieser Desinfektion der Reinigung der Klaneu und das Datum 
der Fefistellnng der Krankheit rnij dem Gesundheitsschein C erwähnt sein. 

Wenn das Vieh in der Gemeinde selbst gesörninert wird, stellt der Vieh» 
Inspektor nach der Untersuchung sedem Viehbescher, eine Bewilligung zum Orts» 
luechsel ans und legt für jede Alpe eine Liste an, welche die vorerwähnten 
Angaben enthält. 

Die Inspektoren find gehalten, dem kantonalen Veterinäramt bis fpä» 
testens zum 15. Juni 192- einen Bericht über den Vollzug dieser Maß» 
nahmen einzuhändigen, 

Art, 9. — Für das Pich, das außerhalb des Kantons gesommert wird, 
werdeil die diesbezüglichen Erklärungen dem Gesnndheitsschein C "beigefügt. 

Art, 10. — I n den Orten, ivo die Seuche seit 2 Monaten erloschen, 
die Desinfektion vollendet ist und die in Art. 9 vorgesehenen Bedingungen 
erfüllt sind, sind die Viehinspcktoren ermächtigt, Gcsundheitsscheine für die 
Sommerung des Viehes auszustellen, nachdem sie sich über dessen Gesund» 
heitszustand versichert haben; und Gesundheitsscheine für dasjenige Vieh, 
das verseucht war und das für Alpen bestimmt ist, die ausschließlich solches 
Vieh aufnehmen. 

Wenn die Seuche in der Gemeinde noch bestehen sollte, kann der Vieh« 
inspektor Scheine zur Sommerung für verseucht gewesenes Vieh nur ans» 
stellen, wenn die im Art, 8 verlangten Bedingungen erfüllt sind. 

I n diesen Ortschaften wird die Beivillignug für das Vieh, das' senchen» 
frei geblieben ist, für den Oriswcchsel außerhalb der Gemeinde vom Departe» 
nicnte des Innern verlangt, 

t- Wenn sich die Tiere infolge der Maul» und Klauenseuche in einem schweren, 
i krankhaften Zustande (Lähmung, Erschöpfung) befinden, darf der Inspektor 
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feine Bewilligung zur Sommerung ereile», foiti>ct:it muß diese Fälle dem 
Kautoustieiarzt anzeigen, der damit beauftragt ist, bezüglich der Behandlung 
oder Abschlachtung Maßregeln zu treffe i. 

Nrt, 11, — Für das Vieh, das f e u c h e u f r e i geblieben ist, erwähnt 
der Viehinspektor nach vorgenommener Prüfung ans dem Gesundheitsschein 
oder auf der Bewilligung für den Ortswechsel das Wort: „Senchenfrei". 

Für das Vieh, das t>crjeucl)t war, bemerkt der Viehinspektor: „Verseucht 
im Monat 192.". 

Art. 12. — I u allen zweifelhaften Fallen verlangen die Inspektoren/ 
daß das Vieh durch einen Tierarzt untersucht werde und fügen die Ve» 
fcheinigung des Tierarztes dem Gefnndheitsfchein oder ihrer Bewilligung 
zum Ortswechsel bei. . 

Art. 13. — Die Viehinspeltoreu erteilen solche' Gesuudheitsscheine für die 
Sommerung nur, wenn der Eigentümer des Viehes oder eine erwachsene 
Person, die von diesem hiezn ermächtigt ist, durch Beifügung der Unter-
schrift auf dem Gesilndheitsscheine oder durch eine besondere Erklärung be-
scheiuigt, daß die Herbe seit zwauzig Tagen keiner Veränderung unterworfen 
war, daß bei dem verseuchte« Vieh die Klauen vorschriftsgemaß beschnitten 
wurden und daß die Tiere nicht im Verdachte einer ansteckenden Krank» 
heit stehen. 

Art. 14. — Der Viehinspektor führt für das Vieh, das in der Alpe seines 
Kreises gefönnnert wirb, ein eigenes Register, worin die in den vorgeuann» 
ten Artikeln 8 und 10 genannten Angaben erwähnt werden. Dieses Re-
gistcr wird dem Kantonstierarzte zur Verfügung sein. Nach dem Tage der 
Alpbestohung kann an den Herden ohne schriftliche Ermächtigung des In« 
fpektors keine Veränderung vorgenommen werden. 

Die Kosten für den Besuch und die Bewilliguug fallen zu Lasten der 
Gesnchsteller. 

Art. 15. — Nach der Alpbestoßung sind die Viehinspektoren ermächtigt, 
jedesmal Gesundheitsscheine für Zuchtvieh aufzustellen, wenn der Verkäufer 
von nnversenchteni Vieh 'schriftlich erklären kann, daß dieses Vieh für einen 
Eigentümer von uuverseuchlem Vieh bestimmt ist oder daß die Desinfektion 
vor mehr als 8 Monaten stattgefunden hat, oder daß das verseuchte Vieh 
bezeichnet uud für einen Eigentümer bestimmt ist, dessen Vieh ebenfalls 
verseucht war. 

3. — A n z e i g e der K r a n k h e i t s f ä l l e . 

Art. 16. — Für den Fall, daß eine ansteckende Krankheit ausgebrochen 
oder Verdacht dazu vorhanden ist, sind die Eigentümer oder Alphirten ver
pflichtet, dem Viehinfpeltor unverzüglich Anzeige zu machen. Dieser trifft 
die ersten Maßnahmen und benachrichtigt den Kantonstiernrzt. 
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"4. — DJt o u l - u n d K l a u e n f e n ch e. 

Art, 17. — Wenn die Maul» und Klauenseuche ans den Nlpen auSgc» 
Brüchen ist, bilden die dcifeuchten Weiden die Infcltious^une, Das Vieh wird 
auf 'der Alpe beschlagnahmt werden. Das Sl'lniuneh muß während des Tages 
unter Aussicht stehen und während der Nacht in Hürden eingeschlossen sein. 

Keine Vcrsejzuuss von Personal der ?llpe, kaun stattfinden, ohne ein« 
schriftliche Bewilligung des Viehinspckturs, des Landjässcrs oder eines Po» 
lizeiagenten und ohne daß eine Desinfektion der Hände und Kleider vor» 
genommen wurde. 

Die angrenzenden Weiden oder Alpen oder solche, die sich in der Nähe 
der verseuchten Alpen befinden, sind mit dem Bann belegt und bilden die 
Schuh« oder Eicherhcitszone, 

Das Vieh dieser Zone kann dieselbe nicht verlassen, Einzig das Schlacht» 
bieh kann ans eine Bewilligung des Kantonstierarztcs, und wenn es vor der 
Abreise von einem Tierarzte oder einem Viehinspcltor gesund befuudeu wurde, 
einer Veränderung unterzogen werden, um direkt in das Schlachthaus über» 
geführt und sofort abgeschlachtet zu werde». 

Es ist ausdrücklich verboten, zu Fuß oder zu Wagen auf den Alpen zu 
tertYhren, die beschlagnahmt oder mit dem Bann belegt sind, 

Personen, die in amtlicher Vlngelegenhcit gerufen wurden oder die von 
dem Kautonstierarzte eine Bewilligung erhalten haben, um sich nach den 
verseuchten Weiden zu begeben, müssen sich vor dem Verlassen der Alpe mit 
Hilfe eines Desinfettiunsmittels, das sie sich zu verschaffen haben, des» 
infizieren, 

Art. 18, — Das Departement des Innern ist auch berechtigt, von den 
Gemeinden eine besondere Aufsicht über die Alpen inid die Einführung von 
Desinfct'tionsposteu zu verlangen, 

Uetcrdies sann das Departement, auf Kosten der Eigentümer des be» 
schlngnahmtc» Viehs, die Aenderung der Lagerplätze (Staffel) der Herden 
verlangen, wie auch die Expropriation von Ställen, Weiden und Futter Mit» 
tclst einer Entschädigung, die von Experten festgesetzt wird, welche das De» 
partement bezeichnet, ohne daß gegen diese Taxe, die vor und nach der Re» 
guisitioii vergenommen wird, Rekurs erhoben werde» kau». 

Es ist ebenfalls berechtigt, auf Rechnung der Gemeinde Futtermittel für 
den Unterhalt des beschlagnahmten Viehs anzukaufen, 

Art, 18, — 'Die Dcsinsektionsinaßnahmen werden gemäß den eidgenos» 
fischen und kantonalen Vorschriften ausgeführt, 

5. — I in p f n n g geg e n R a u f ch b r a u d und R u t l a u f ' d « i 
Schwe in e, 

Art, 20. — Das Jungvieh bis zum dritten Jahre, das auf, Alpen (jeü 
sommert wird, auf denen Fälle von Nanfchbrand festgestellt wurden, muh 
vor der Alpbestoßung vorsichtshalber einer Impfung unterzogen werden. 
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llebrigeits wird für Stete, die nicht geimpft und die von dieser Kränl» 
heU befallen Ware», leine Entschädigung gewährt. Für die Impfung gegen 
Raufchbrand werden Beisteuern gewährt. 

Da die Piä^entiuiinpfnng gegen den Rotlauf der Schweine eiu Wirt» 
sames Mittel gegen diese Krankheit ist, wird für die geimpften Tiere, die 
während der normalen Dauer der Iiuiunuität nuterliege», eine Entschädigung 
gewährt. Immerhin werden die Entschädigungen nur insoweit bezahlt, als 
die Vorschriften der Art, 58, ,">9 uud GO der kautoualeu Vollziehuugsverovb-
nung zum Bundesgeset!, betreffend die Bekämpfung der Viehseuchen, vom 
19. Npril 1921, beobachtet worden sind. 

Was die, Taxen der geinipften Tiere betrifft, muß in den Listen das 
Alter und das Lebendgeloicht angegeben werde», 

6, — V o l l z i e h u n g sin a ß n ä h m e u. 

Art, 21. — Das Departemeut des Innern ist mit der Vollziehung dieses 
Beschlusses betraut und hat alle andern nicht vorgesehenen Maßuahnieii 
zu treffen. 

Art. 22. — Die Gemeindebehörden, die Tierärzte, die Vieh- und Fleisch« 
Inspektoren, die Kautons- und Geuieindepolizisten sind im Rahmen ihrer 
Befngnifse mit der Vollziehung der oorsteheuden Maßnahmen betraut. 

Art. 23. — Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften dieses Beschlusses 
werden mit einer Strafe bis zu Fr. 2000 belegt, und zwar ohne Rücksicht auf 
die Strafbestimmuugen, die vorgesehen find durch das Bundesgeset; und die 
die Vollziehnngsverordnnng des gleichen Gesetzes betreffend die Maßnahmen 
zur Bekämpfung der Viehseuchen vom 30. August 1920, Diese Strafen wer-
den vom Departement des Innern festgesetzt. Die Zuwiderhandeluden sind 
überdies für den angerichteten Schaden verantwortlich 

Der Zuwiderhandelnde hat innerhalb 10 Tagen Reknrsreeht an den 
Staatsrat. 

Gegeben im Staatsrate zu Sitten, den 23, Mai 1922, um unverzüglich 
nach Empfang in den Gemeinden des Kantons bekannt gemacht und ange-
schlagen zu werden, wie auch an allen verseuchte» Orten, und um ius Amts» 
blatt eingerückt zu werben. 

Der Präsident des Staatsrates: 
I , K n u t s c h e n , 

Der VizestaatZfanzler: 
R, de P r e u x . , 
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Beschluß 
vom 30. Mai 1922, 

betreffend die teilweise Abänderung des Artikels 18 der 
kantonalen Vollziehungsverordnung zum eidg. Viehseuchen« 

gesetzt vom 19. April 1921. 

D e r S t a a t s r a t des K a n t o n s W a l l i s , 

Eingesehen die zahlreichen Beschwerden der Viehinspektoren bezüglich der 
Aiitueiibuiig des 'Artikels 15 der vorerwähnten Vollziehungsverordnnng; 

Ans Antrag des Departements des Innern, 

B e s c h l i e ß t : 

Einziger Artikel, — Folgende Bestimmung des Artikels 15 der kantonalen 
Vollziehungsrerordnnng vom 19, April 1921, lautend: 

„Die Zengüisformnlare müssen vom Viehinspektor bei £>\r Tlaatskass« 
gegen Einzahlung uon Fr, 1 per Blatt für das Formular A niid 50 Cts. 
für die Fornuilare B, C und A für Kälber, bezogen Hierbei!", 

wird abgeändert wie folgt: 

„Bis anf weitere Anzeige sind die vom Viehinspektor zu beziehenden 
Formulare erst bei eiuer neue» Bestellung zu bezahle». 

Für die letzte Bestellung des Jahres muß die Zahlung auf alle Fälle 
Ende Dezember erfolgen," 

I m Uebrigcn bleibt der Tarif unverändert. 

So beschlossen im Staatörate zu Sitte», deu 30, Mai 1922, «im ins 
Amtsblatt eingerückt »ud sofort »ach Empfang iu allen Gemeinden des Knn-
tons reröfsentlicht zn werden. 

Der Präsident des Staatsrates: 
I , K u n t s ch c,,. 

Der Vize-Staatstnuzlcr: 
R. bc P reux . ; 
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Veschluß 
Dom 10. Juni 1922, 

betreffend die Organisation des Strafenregifters. 

D e r T t a a t * v a t des K a » t u » s W a l l i s , 

Auf Antrag des Justiz» und Posizeidepcirlenientes, 

B e s c h l i e ß t : 

Art, 1, — Es wird für den ganzen Kanton ein Strafenregister geschaffen, 
das der Leitung und Aufsicht des Justiz- nnd Polizcidepartementes unter» 
stellt ist, 

Art, 2, — I m Strafeurcgister werden anszngsweisc erwähnt: 

a) die Verurteilungen zu Gefängnis oder zu einer Bnße für Delikte, 
die vun den Instrultionsrichtern und deu Kurrektiuns« nnd Kriniinal-
gerichtcn des Kantons linsgefprochcn wurden; 

l>) die Vernrteilungeu, die in >!uder>> Kantonen oder im Anslandc gegen 
Wallifer oder im Kautone wohnhafte Personen ansgefpruchen wurden; 

c) die Vernrteilnugen der schweizerischen Militärgerichte betreffend Wal» 
liser oder Schweizer anderer Knnluue, die im Kanton Wallis luohn« 
haft find; 

d) die Entscheide der Behörde,:, »welche eine Wiedereinsetzung in die biirger» 
lichen Rechte oder die Gnade anssprecheu, 

Art, 3. — Die deu Aufschub des Strafoollznges ucrfügendeu Urteile, 
soweit sie nicht rollstrectbar sind, sowie die Urteile, durch welche der Angc» 
tlagte sreigefproche», aber der Anflicht der Verwaltungsorgane unterstellt 
wird, werden in das Strafeuregifier eingetragen, wobei dabon aber bloß nuf 
den der Gerichtsbehörde zuzustellenden Auszügen Meldung geschieht, 

Art, 4, - - Die Zettel des Tirafeuregisiers werden in Uebereinstimmung 
mit den Auszügen der Urteile hergestellt, 

Sie enthalten folgende Rubrilen: 

a) Name nnd Vorname des Verurteilten; 
b) Vorname des Vaters, Vorname der Mutter und deren Fainiliennanie 

Uor ihrer Heirat; 
c) Datum und Ort der Geburt des Verurteilten; 
d) seinen Zivilstand; 
ej seine Bürgergemeiude lGcmeinde, aus der er stammt), Bezirk, Kau» 

ton oder Provinz; 
f) seinen Beruf; 
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g) feinen Wohnort im Augenblick der Verurteilung; 
h) das Datum des Urteils;' 
i ) die Natur des Deliktes; 
j ) die hauptsächliche Verurteilung; 
t ) deu Entzug der bürgerliche!! Rechte und die Dauer des Strafaufschubes, 

wenn ein solcher stattfindet. 

Art. 5. — Die Gerichts- und Verwaltungsbehörden der Eidgenossen» 
schaft und der Kantone können unentgeltlich Auszüge aus dem Strafen« 
registcr erhalten, 

Art. 6. — Die Wallifcr oder diejenigen Personen, die im Kanton Wal» 
lis geboren oder wuhnhaft find, haben das Recht, sich ans dein Strafen« 
registcr einen Auszug macheu zu lassen. Dieser Auszug auf Stempelpapier 
wird zu einer Gebühr von Fr. 2 verabfolgt. 

Art. 7. — Der Oefnchsteller ninß seine Identität znr Erlangung des 
Auszuges nachweisen. 

Der Auszug kann ohne besondere Lrmächtignng in keinem Falle einer 
Drittperson oernbfolgt werden. 

Art. 8. — I m Strafeurcgistcr luird Erwähnung getan von dein Datum 
der Verabfulgung eines Auszuges und oon der Behörde und der Person, 
die einen solchen empfangen hat. 

Art. 3. — Der Beschluß vorn 17. Januar 1912 ist widerrufen. 

Art. 1«. — Der gegenwärtige Beschluß tritt am 1. Juli 1922 in Kraft. 

Er wird ins Amtsblatt eingerückt und in allen Gemeinden des Kantons 
veröffentlicht werden. 

So beschlossen im Staatsratc zu Sitten, den IN. Juni 1922. 

Der Präsident des Staatsrates: 
I . K n n t |" ch e ii. 

Der Vize-Ttaatskanzler: 
R. de P r e n x. 

Beschluß 
vom 17. Inni 1922, 

betreffend die Reorganisation der Gemeinde« und Vurger« 
archive. 

D e r S t a a t s r a t des K a n t on 3 W a l l , s , 

Erwägend die Notwendigkeit, die in den Genicindenrchiucu sich vorfin« 
dendcn öffentlichen Urkunden zweckmäßig zn tlassifiziereu, auszubewnhrcn und 



zur Verfügung der Interessenten zu halten, um znm öffentlichen Wohle bc° 
nutzt zu werden; '•''['. 

Viugeschcn die Art, 58 und 82 der KantonZverflissnngi 

B e s c h l i e ß t : 

Art, 1. — Die Archive der Gemeinden unb der Nnrgerschaften stehen 
unter der Aufsicht des Lrziehnngsdcpartemeutes, das diese vermittelst des 
5tant«nsarchi>,'ars ausübt, 

Art, 2. — Sie werben durch dcu Genieindcarchivar bcrtoastct, der in 
oer Regel Genieindefchreiücr, ist, 

Art. 3, — Sie find in zwei verschiedene Abteilungen getrennt, nämlich: 
a) die alten Archive, d, h, jene vor 1815: 
l>) die neuen Archive, d, h, jene uach 1815, 

Immerhin gehören Pnbtttativnen, die die Verwaltung betreffen, wie 
Amtsblatt und Staatslalendcr, zu den neue» Archiven. 

Art. 4. — Die alte» Archive uud, soweit es möglich ist, auch die ,i>cnen 
Archive, umfassen hauptsächlich zwei Rnbrileu: 

A) die Manustriptbücher uud die Drucksachen jeder Art (Bücher, Zeit» 
schriftcn, Blätter)! 

B) die Manuskripte, die nicht Bücher bilden: 
a) die Faszikel, die nach Materien klassifiziert sind; 
b) die vereinzelte» Dokumente, die chronologisch geordnet sind. 

Art. 5. — • Jedes Dokument, das endgültig in die Archive einverleibt 
wurde, kaun nur i>n Bnrcnn des Gcmcindcfchreibers oder im Einverständnis 
mit dem Kantonsarchivnr auf dem Bnrean dieses letzter» benutzt oder kopiert 
werden. Kein Doknmcnt kann unter irgend einem Vorwand ans diesen Lo» 
kalen ansgeliehen werden. 

Art, si. — Zur Ausbildung der Geincindearchivnre werden durch das 
Erziehungsdeparicment praktische Kurse organisiert. 

Jede Gemeinde wird gehalten, auf ihre Kosten eine geeignete Person an 
dcu Kursen teilnehmen zu lasse«. 

Art. 7. — Was die alten Gemeindearchivc betrifft, übernimmt der 
Staat die Anlegung des Inventars zu feinen Insten. 

Die Gemeinden erhalten gegen Bezahlung ei» Doppel des Inventars 
ihrer Archive. 

Art. 8. — Vs steht den Gemeinden frei, ihre Archive unter ihrer eigenen 
Verantwortung selbst zn verwalten oder die Aussicht dem Kantonsarchiv zu 
übertragen, das in der Regel immerhin nur das Depot von Dokumenten 
Übernimmt, die über das Jähr 1874 zurückreichen. 
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Wenn der Staat als Verwahrer von Geincindearchiveü bestellt wird, 
übernimmt er nnentgeltlich die Aufbewahrung, Klassifizierung und JBei> 
waltung in gleicher Weise wie für das Kantonsarchiu und übernimmt dafür 
die volle Verantwortung, 

Die Hinterlegungen können immerhin nicht geschehen für eine Dauer 
von weniger als 20 Jahren, 

Art, 9. — Die Akten, die nicht i,n Kantunsarchiv hinterlegt werden, 
wie z, B, Aktenstoße der Betreibungsämter, der Gerichte, der Zivilstands« 
ämter usw., können in den Bezirksarchiven eingereiht werden, 

Art. 10. — Die von Korporationen, Geteilschaftcn, Familien und Einzel« 
Personen hinterlegten Archive werden den Gemcindearchiuen gleichgestellt und 
genießen die gleichen Vorrechte, 

So beschlossen im Staatsrate zu Sitten, den 17, Iuu i 1922, um ins 
Amtsblatt eingerückt und in allen Gemeinden veröffentlicht zu werden. 

Der Präsident des Staatsrates: 
I . Kuntfchen. 

Der Vize-Staatskanzler: 
3l.de P r c u x . 

Beschluß 
vom 17. Juni 1922, 

betreffend die Entwicklung und die Förderung der Vaum« 
zucht. 

D e r S t a a t s r a t d e s K a n t o n s W a l l i s , 

Erwägend die Wichtigkeit und die große Möglichkeit, die Baumzucht im 
WaNis zu entwickeln; 

Willens, die Baumzncht durch geeignete Maßnahmen zu peranlassen 
und zu fördern; 

Eingesehen Artikel 12, 2. Alinea, des Bundesgesehes vom 22, Dezem» 
bcr 1893 betreffend die Fördernng der Landwirtschaft durch den Bund, 

Ans den Antrag des Departements des Innern, 

B e s c h l i e ß t : 

I, Kapitel. 

3) r g n n i s a t i v n, 

Art. 1. — Die Frage» betreffend die Baumzncht berühren das De
partement des Innern. 

http://3l.de
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Art. 2. — Das Departement des Innern wird diesbeziigNch im 6c» 
ratenden Sinne lierbeiständet von einer kantonalen Baiimzucht-Kommission, 
die besteht aus dem Vorsteher des Departements des Innern als Vorsitzen-
den: und fünf bis sieben andern Mitgliedern, die ans vier Jahre vont 
Stantsrat ernannt und ans den verschiedenen Landesgegenden erwählt werde». 

Diese Kommission versammelt sich mindestens einmal jährlich. Sie gibt 
ihre Vormeinnng ab über die Fragen, die ihr nnterbreitet werden und macht 
Vorschläge, die im Interesse der Baumzucht und allenfalls des Gartenbaus 
liegen. 

Art, 3. — Der Staatsrat ernennt, auf Antrag des Departements des 
Innern, für jede Verwaltungsperiode Kreisinspektoren für die Baumzucht 
und zwar für den französisch sprechenden und für den deutsch sprechen«, Kan-
tonsteil. 

Sie haben folgende Befugnisse: 

1. den Vollzug des gegenwärtigen Beschlusses wie auch der Verordnungen 
und Entscheide des Departements des Innern betreffend die Banm< 
zncht zu überwachen; 

2. die Tätigkeit der Banmaufseher, die von den Gemeinden ernannt luer-
den, zu prüfen; 

3. Die Baumschulen der Obstbäiune zu besichtigen; 

4. die Zählung der Bäume in ihrem Kreise zn leiten; 

5. der Abteilung für Landwirtschaft über ihre eigenen Beobachtungen 
wie über jene bn Aufseher Bericht zu erstatten und Vorschläge zu mache». 

Art, 4. — Die Gemeinden, in denen die Baumzucht eine gewisse Entwick
lung gemacht hat oder im Begriffe ist eine solche zu machen, sind gehalten, 
einen oder mehrere Baninaiifseher zn erucuueu. Diese sind vorzugsweise aus 
solchen Bürgern zn wähle», die mit Erfolg eine Landwirtschaftsschule oder 
Zeutralturse für Banuiziicht besucht habe». 

Ihre Befuguisse sind im allgemeinen »!,tergeorducter Natur für ihre 
jeweilige» Gege»de», jene der Inspektoren für ihren Kreis, 

Sie find besonders beauftragt, jedes Jahr zweimal die Obstbäume und 
Baumschule» ihrer Gciiiei»de oder ihres Kreises z» besichtigen, diejenigen 
Bäume, die von der Blattlaus oder von cmdeni Krankheiten oder Schma
rotzern befalle» oder nicht gcreiuigt sind, zu verzeichne» und zu teuuzeichnen. 

Die erste Iuspeltioi^ nniji für den 15, März und die zweite für den 
15, I n l l beendet sein, 

Art. 5, — Innerhalb acht Tage» »ach jeder Iiispettio» »berniacheu 
die Aufseher der Gn»ei»debeliörde für ihr Gebiet eine» allgc»icine» Bericht, 
der die Zahl der besichtigte» Bäiune, die Zahl der angegriffeneu Bäume, die 
Art "der angewaudteu Bchandlnng, die Namen der Eigentümer, auf deren 
Rechnung eine Behandlung vorgenommen werden mußte »»d de» Kosten-
antcil c»thält, der ihnen vergütet werden kann. 
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II. Kapitel. ' 

M a ß n a h m e n z n r F ö r d c r u » g. 

Art. 6. — An der kantonalen LnndwirtschaftZschule wirb eine Abteilung 
für Versuche und für Auskunft betreffend die Banuizncht errichtet. Diese 
Abteilung wird vorläufig vom Personal der Schule übernommen. 

Dies« Abteilung ist beauftragt, der kantonalen Abteilung für Landwirt» 
schaft 'das Auftreten von Schmarotzern und Krankheiten der Bäume niizn» 
zeigen, Behaudlnugsverfnche zu machen, die besten Be'hnndlungsniöglichkeitcn 
anzugeben, wie auch die günstigste Zeit, in der sie angewandt werben können. 

Diese 'Beschlüsse werden sofort veröffentlicht werden. 

Art, 7. — Die Bekämpfung der Insekten und Schmarotzer, die für die 
Barmzucht als schädlich erkannt werden, wie auch des Maikäfers und seiner 
Anroe (Engerling), der Blattlaus, der Raupen und der andern Schmarotzer 
der Obstbänme wird obligatorisch erklärt. 

M a i : ä f e r. 

Art. 8. — I n den Maikaferjahren verordnen die Gemciuderäte zu An« 
fang des 'Auftretens auf dem Wege der Publikation das Sammeln bie'scr 
Insekten, und zwar: 

a) für alle Haushaltungen eine bestimmte Menge; 

b) für alle Eigentümer von Innnobilien, die nicht in Gebäuden, be< 
stehen, eine bestimmte Menge, entsprechend dem Vermögen und ans 
Grnud eines Maßstabes, der vom Stantsrat bestimmt wird, 

Art, 9. — Die Gemcinder'ite lassen über das Einbringe,! von Maikäfern 
eine Kontrolle ausüben und dasselbe bezahleu. Sie stelle» die Taxen nuf> für 
das nicht vvllzogene Einbringen fest, 

Art. 10, — Tas Sammeln von Maikäfern ist an jedem Orte erlaubt, 
ausgenrnunen in Höfen, Gärten und Einfriedignngeu, die zu Wohnungen 
gehören und unter Vorbehalt der Berantivortlichkciet für den verursachten 
Schaden, 

Art , 11. — Die Anwendungsmaß,lahmen werden bei jedem Ausbrnch durch 
einen besonder» Beschluß oder durch eine Verordnung festgesetzt, 

V l a t t 1 n n s , R a u p e n u n d a n d e r e I n s e k t e n . 

Art. 12. — Die Geineiuderätc erlassen zn Anfang jedes Jahres mittelst 
Publikation an die interessierten Eigcnti'imer die Vcrurdunng, für Ende des 
Monats Februar, die Vernichtung der Blattlaus und der. andern Insekten 
vorzuneh,ueu, die den Obstbänuien schädlich sind. 

Art . 13. — I n der ersten Hälfte des Monats März lassen die Gemeinde» 
rate dnrch die Baumaufseher auf Koste,i der Eigentümer, die es nicht getan 
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habe«, die Zerstörung«:,! vonieljntin iiub sprechen gegen diese eine Strafe 
aus, die im Verhältnis steht zur Zahl und zur Entwicklung der nicht be-
handelten. Bäume, 

Uns gleiche Weise wird für die Behandlungen des Sommers vorgegangen, 

Art, 14, — Die Gemeinden «erschaffen den Baninanfsehcrn die notwendigen 
Bestandteile für die Behandlung. Sie halten sich au den Eigentümern schadlos 
und zwar im Verhältnis der Kosten, die auf diese fallen, 

Art, 15, — Zwecks einer allgemeinen Vorbeugung und anf die begründete 
Vormeinung der Aufseher haben die Gemeindeoerwaltnngen das Recht, ohne 
Vntsckädignng die Bäume umzufallen, die von der Blattlaus allzusehr an* 
gegriffen sind, um das Heilverfahren zn ermöglichen. 

Art, 16, — Die Gemeindebehörden übermachen der kantonalen Abteilung 
für Landwirtschaft vor dem 31. August die Rechnungen für die durch die 
Bekämpfung der schädlichen Insekten verursachten Ausgaben und fügen ein« 
tretenden Falls die Belegstücke bei, 

V o g e l s ch n tz. 

Art. 17. — Die Gemeinden haben die Verpflichtung, den Schutz der 
Nuhrögel zu überwachen: 

a) durch die umsichtige nnd strenge Unterdrückung der Jagd oder an» 
derer Vernichtnngsmöglichteiten, des Qinfangens oder des Nnsnehmeus 
aus Reftern (Ausnehmen von Eiern oder Nntzvögeln); 

6) durch das Aulegen vou künstlichen Nestern; 

e) durch die Errichtung oder das Erhalten von Schuhstätten (Buschholz, 
' Dickicht, Dornbüsche, alte Bäuuie usw.), 

III, Kapitel. 

F ö r d e r n u g s m i t t e T. 

Art, 18. — Der jährliche Kredit zu Gunsten der Banmzncht wird ver» 
weudet: 

a) zur Grrichtuug einer großen kautoualeu Baumschule für Obstbäume nnd 
zur Uuierstützuug anderer Baumschulen, die den vorn Departement 
des Iuueru anfgestellten Vorschriften entsprechen; 

b) an die Kosren für Studien, Versuche und llntersnchnngen auf dem <3e» 
biete der Vaumzucht und des Gartenbaus; 

c) znr Organisation zeitweiliger Kurse uud theoretischer nnd praktischer 
Ausbilduugslurse für Banuizucht, Garteubau uud Obsttnude; 

d) für Prei^beluerbungeu für das Anpflanzen vou Obftbäumeu, Anlegen 
von Obstgärten und Gärten; 
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t) für zeitweilige Ausstellungen von Früchte,,, die sich für den Handel 
empfehlen, von Gartenprodutten und von Verpackungsmaterial, das 
zur Ausfuhr verwendet wird; 

f J zur Schaffung und Unterstützung von Versuchsfelder», die Min ver» 
gleichenden Studium der besten Sorten dienen und allenfalls zur Sie« 
ferung von Pfropfreisern; 

g] zur Anlegung einer Statistik von Fruchtbäumen, die zehn Jahre 
umfaßt; 

h) zur allfälligen Unterstützung der Bekämpfung der schädlichen Insekten, 
insoweit der Voranschlag es gestattet, und des Vogelschutzes durch den 
Ankauf von künstlichen Nestern durch die Gemeinden; 

i) zur Unterstützung einer kantonalen Gesellschaft für Baumzucht nnd 
Obstkunbe und eines Auskunftsamtes für den Verkauf von Früchten. 

IV. Kapitel. 

A l l g e m e i n e B e st i n, m u n g e n. 

Art. 19. — Die Anfangsgrüude der Baumzucht, die im Gesetze über den 
landwirtschaftlichen Fachunterricht vorgesehen sind, werben während den zwei 
letzten Jahren in den Knaben-Primarschulen (Schüler von 14 bis '16 Jahren) 
und m den Wiederholungsfchulen in allen Gemeinden des Kantons erteilt, wo 
die Baumzucht möglich und ertragsfähig ist. 

Art. 20. — Diese Gemeinden können gehalten werden, für die Kurse 
Baumschulen zur Verfügung zu stellen. 

Art. 21. — Dem Lchrpersonal werden besondere Kurse für Baumzucht 
und Obstkunde gegeben, um es z» diesem Unterricht vorzubereiten. 

Art. 22. — Ueber den Früchtehandel kann durch das Departement des 
Innern eine allgemeine Kontrolle ausgeübt werden, um den Verkauf und 
die Ausfuhr von Früchten zu verhindern, die ungenügend reif oder in schlech» 
tem Zustand' sind. 

Die Einzelheiten dieser Kontrolle werden durch Verordnungen bestimmt. 

Art. 23. — Die Regierungsstatthalter, die Kreisinspektoren und die 
Baumaufseher, die Agenten der kantonalen Polizei und der Gemeindepolizei 
sind gehalten, die Vollziehung des gegenwärtigen Beschlusses zu überwachen 
und 'Zuwiderhandlungen anzuzeigen. 

Art. 24. — Die Zuwiderhandlungen gegen die Artikel 4, 5, 8, 9, 14 
und 20 verfallen Bußen von Fr. 20 bis 200, die vom Departement des 
Innern auszusprechen sind, mit Rekurs an den Staatsrat innerhalb zehn 
Tagen. 

Art. 25. — Die Beschlüsse von, 25. März 1913 betreffend Vertilgung von 
der Landwirtschaft (Baumzucht) schädlichen Insekten, vom 20. Februar 1914 

83 
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betreffend Festsetzung des Verwendungs» und Verteilungs-Modus der zu» 
gunsten der Baumzucht und der Gärtnerei bewilligten Kredite und vom 
3. Juli 1917 betreffend die Kontrolle über den Handel mit einheimischen 
Früchten sind widerrufen. 

Art. 26. — Der gegenwärtige Beschluß tritt sofort in Kraft. Das Departe« 
ment des Innern ist mit seinem Vollzug beauftragt. 

Gegeben im Staatsrate zu Sitten den 17. Juni 1922. 

Der Präsident des Dtaatsrates: 
F. Kunaschen. 

Der Vize»StaatsIanzler: 
R. de P r e u x . 

Vefchluh 
Öom 10. August 1922, 

bezüglich der Volksabstimmung über das Dekret vom 15. 
Mai 1822 betreffend die Beisteuer an die Kinder«Kranken« 

Kassen. 

D e r S t a a t s r a t des K a n t o n s W a l l i s , 

I n Ausführung des Art. 30) Nr. 2 und 3 der Kantonsverfaffung; 

Auf den Antrag des Departementes des Innern, 

B e s c h l i e ß t : 

Art. 1. — Die Urversammlungen sind auf Sonntag, den 24. September 
1922, um 10 1/2 Uhr, einberufen, um sich über die Annahme oder die Ver» 
weifung des vorgenannten Dekretes auszufprechen. 

Art. 2, — Die, Abstimmung findet mittelst geheimer Stimmabgabe statt 
durch einen gedruckten Zettel, worauf die vorgelegte Frage einzeln mit einem 
J a für die Annahme oder mit einem Nein für die Verwerfung zu beant
worten ist, 

Art. 3. — I n jeder Gemeinde oder Settion wird gemäß dem vom Departe-
mente des Innern vorgeschriebenen Formulare ein Abstimmungsverbal an» 
gefertigt, dessen Genauigkeit die Mitglieder des Schreibamtes durch ihre Un» 
telschrift bezeugen. 
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Wenn in der einen ober der andern Kolonne des Abstimmungsverbals die 
eingetragenen Zahlen anfällig loirigiert oder durchgestrichen weiden, sind 
diese in vollen Buchstaben .zu wiederholen, fo daß keinerlei Zweifel ob» 
walten lann. 

Sofort nach vollendeter Abstimmung wird ein Doppel des Verbals an 
das Departement des Innern gesandt, während ein zweites Doppel dem 
Regierungsstatthalter des Bezirkes zu übermitteln ist, welcher dasselbe un-
verzüglich mit einer Zusammenstellung des Gesamtergebnisses dem gleichen 
Departement einzusenden hat. 

Verzögerungen in der Einsendung der Abstimmungsverbale werben mit 
einer Buße von 10 Franken belegt. 

Art. 4. — Die Stimmzettel sind nach Schluß der Auszählung vom 
Schreibamte in Umschläge zu legen, die geschlossen und durch Aufdrücken des 
Gemeindestempels au der Schließstelle versiegelt werden. Dieselben müssen 
während vierzehn Tagen nach Ablauf der im Art. 5 festgesetzten Frist auf» 
bewahrt werden. 

Art. 5. ^~ Allfällige Beschwerden in betreff der Abstimmung sind innert 
sechs Tagen nach Veröffentlichung des Wstimmungsergebniffes schriftlich an 
den Staatsrat zu richten. 

Art. 6. — Auf die gegenwärtige 'Abstimmung find die Vorschriften der 
Ge>etze vom 23. Mai 1908, 20. November 1912 und 20. November 1920 be» 
treffend die Wahlen und Abstimmungen anwendbar. 

Gegeben im Staatsrate zu Sitten, den 10. August 1922, um ins Amtsblatt 
eingerückt und an den Sonntagen, den 10., 17. und 24. September 1922, in 
allen Gemeinden des Kantons verlesen und angeschlagen zu werden. 

Der Präsideut des Staatsrates: 
I . Knutschen. 

Der Vize°Staatskanzler: 
R. de Preux. 
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Beschluß 
vom 10. August 1922, 

betreffend hie Volksabstimmung vom 24. September 1922 
über das Vundesgefetz vom 31. Januar 1822 betreffend 
Abänderung des Vundesftrafrechts vom 4. Februar 1853 
in bezug auf Verbrechen gegen die oerfaffungsmiißige 
Ordnung und die innere Sicherheit und in bezug auf 
die Einführung des bedingten Strafvollzuges. 

Der S t a a t s r l l t des Kantons W a l l i s , 

Nach Einsicht des Art. 89 der Bundesverfassung,-

Nach Einsicht des Bundesgesetzes vom 19. Ju l i 1872 über die Wahlen und 
eidgenössischen Abstimmungen, sowie derjenigen vom 20. Dezember 1888, 
betreffend Abänderung des Art. 4 des vorgenannten Gesetzes, und vom '30. 
März 1900 betreffend Erleichterung der Ausübung des Stimmrechts und 
Vereinfachung des Wahlverfahrens; 

Nach Einsicht des Art. 11 des Bundesgesehes vom 17. Jun i 1874, !6e» 
treffend die Volksabstimmung über die Gesetze und Bundesbeschlüsse, welcher 
jeden Kanton mit der Anordnung der Abstimmung auf seinem Gebiete be-
auftragt: 

Nach Einsicht des Bundesratsbefchlusses vom 12. Oktober 1920, w »lcher 
die Volksabstimmung auf Sonntag, den 24. September 1922 fef.pt; 

Nach Einsicht der kantonalen Gesetze vom 23. Mai 1908 und derjenigen 
vom 20. November 1912 und 20. November 1920 über die aB'.ylen und Ab» 
stimmungen; 

Auf den Antrag des Departementes des Innern, 

Beschließt: 

Art. 1. — Die UrVersammlungen sind auf Sonntag, bei: 24. September 
1922, 10 1/2 Uhr, bezw. am Vorabend, den 23. September, einberufen, um 
/sich über die Annahme oder die Verwerfung des obgenannten 3'undesbeschlusses 
auszusprechen. 

Art. 2. — Stimmberechtigt ist jeder Schweizer mit zurückgelegtem zwanzig» 
stem Altersjahr und welcher übrigens vom Aktiv«Bürgerrecht durch die Ge-
jehgebung des Kantons nicht ausgeschlossen ist. 

Wenn in dieser Beziehung begründete Zweifel vorliegen, so muß jener, 
welcher an der Abstimmung teilnehmen will, beweisen, daß er dieses Recht 
besitzt. 

http://fef.pt
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Art. 3. — Der Schweizerbürger übt sein Wahlrecht im Orte aus, wo er 
sich aufhält, sei es als Kantonsbürger, fei es als sich aufhaltender (wohn> 
säsftger) Bürger. 

Art. 4. — Die Post', Telegraph., Zoll», Eisenbahn und Dampfschiff» 
Beamten und »Angestellten, sowie die Bürger, die durch die Ausübung der 
ihnen obliegenden Pflichten und Amtsverrichtungen verhindert find, an der 
gewöhnlichen Sonntagsabstimmung teilzunehmen, tonnen von dem Art. 3 
des lantonalen Gesetzes vom 30. November 1912 und den einschlägigen Be-
stimmungen der oberwähnten eidgenössischen Gesetze Gebrauch machen. 

Alt. 5. — Der Bundesbeschluß, welcher Gegenstand der Abstimmung bil» 
bet, sc wie die Stimmzettel, sind bei dem Gemeindepräsidenten hinterlegt, 
welcher zur, gehörigen Zeit jedem stimmfähigen Bürger ein Exemplar zu« 
stellen muß. 

Ar.', 6. — Jeder Aktivbürger, welcher in einer Gemeinde wirklich Wohn» 
sitz hat, muß von Amtes wegen 'auf die Wahlliste dieser Gemeinde einge-
schnebei werden, und, wenn er Übergängen wurde, muß er nichtsdestoweniger 
zur Abj immung zugelassen werdet, wofern die kompetente Behörde nicht den 
Beweis besitzt, daß er durch die kantonale Gesetzgebung vom Aktivbürger» 
recht ausgeschlossen ist. 

Art. 7. — Die Listen oder Wahlregister müssen wenigstens während einer 
Woche £•.'£ der Abstimmung öffentlich ausgestellt werden, damit die Wähler 
genügend,- Kenntnis davon nehmen können. 

Art, 8. — Das Stimmen durch Vollmacht ist untersagt. 

Art. 9. — Die Abstimmung hat geheim und durch Abgabe eines gedruck» 
ten Stimmzettels zu erfolgen, auf dem man entweder ein „Ja" für die An» 
nähme oder ein „Nein" für die Verwerfung schreibt. 

Art. 10. — I n jeder Gemeinde oder Sektion wird gemäß dem vom De» 
partemente des Innern vorgeschriebenen Formulare ein Abstimmungsverbal 
ausgefertigt, dessen Genauigkeit die Mitglieder des kompetenten Schreibamtes 
durch ihre Unterschrift bezeugen. 

Wenu die auf die eine oder die andere Kolonne des Verbals eingetragenen 
Zahlen korrigiert oder ausgestrichen werden, müssen sie, um leinen Zweifel 
übrig zu lassen, unten gänzlich in Buchstaben wiederholt werden. 

Sogleich nach vollendeter Abstimmung wird ein Doppel des Verbals 
an das kantonale Departement des Innern gesandt, während ein zweites 
Do Pel sogleich dem Regierungsstatthalter des Bezirkes zu übermitteln ist, 
der dasselbe ohne Verzögerung mit einer Zusammenstellung des Gesamt» 
erge,,nisses dem gleichen Departement einzusenden hat. 

Art. 11. — Die Gemeindebehörden müssen sogleich und unter Strafe durch 
telegraphische Depesche das Departement des Innern über das Abstim» 
mungsresultat benachrichtigen. 
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Die Verzögerung in der Einsendung der Verbale und der telegrafischen 
Depeschen wird mit Gelbbußen bis auf 100 Fr. bestraft. 

Art. 12. — Die Stimmzettel müssen sorgfältig aufbewahrt werben. Die» 
selben werden dnrch die betreffenden Schreibämtcr gehörig in versiegelte und 
getrennte Umschläge gelegt und an das Departement des Innern geschickt, um 
daftlbst zur Verfügung der Bundcsbehördeu gehalten zu werden. 

Art, 13. — Die Vefchwerden, welche in betreff der Abstimmung erhoben 
wc.oen könnten, muffen innerhalb der Frist von sechs Tagen, von jenem 
Tacze an gerechnet, wo das Resultat amtlich veröffentlicht wird, schriftlich 
an den Staatsrat gesandt werden. 

Art. 14. — Für alle durch gegenwärtigen Beschluß nicht vorgesehenen Fäll« 
hat man sich nach der einschlägigen Bundesgesetzgebung und nach dem kanto» 
nalen .Gesetze vom 23. Mai 1908 und den Abänderungsgesehen vom 20. No» 
vember 1912 und 20. November 1920 über die Abstimmungen und Wahlen 
zu lichten. 

Gegeben im Staatsrate zu Sitten, den 10. August 1922, um ins Amtsblatt 
eingerückt und an den Sonntagen, den 10., 17. und 24. September 1922, in 
allen Gememben des Kantons verlesen nnd angeschlagen zu werden. 

Der Präsident des Staatsrates: 
I . Kun t f chen . 

Der Vize»Stlllltskanzler: 
R. be P i e u x. 

Beschluß 
vom 22. August 1922, 

betreffend die Wahl eines Ersatzmannes fllr den Großen 
Rat. 

D e r S t a a t s r a t des K a n t o n s W a l l i s , 

Eingesehen die Demission des Herrn Benjamin Meizoz in Monthey als 
Ersatzmann der liberal-rndikalen Partei des Bezirkes Monthey; 

Eingesehen die Art. 24 und 25 des Wahlgesetzes vom 20. November 1920; 

Erwägend, daß Herr Bussien Gustav, Präsident in Port'Valnis, derjenige 
nicht gewählte Kandidat der liberal-radikalen Partei von Monthey ist, der 
am meisten Stimmen erhalten hat, 
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B e s c h l i e ß t : 

Herr Gustav Bussien, Präsident in Port»Valais, wird als Ersatzmann 
des Großen Rates erklärt. 

Gegeben im Staatsrate zu Sitten, den 22. August 1922, um ins Amts» 
blatt eingerückt und am Sonntag, den 27. August 1922, in allen Gemeinden 
des Kantons veröffentlicht zu weiden. 

Der Präsident des Staatsrates: 
I . Kun t fchen . 

Der Vize-Staatskanzler: 
R. bePreux . 

Beschluß 
vom 22. August 1922, 

betreffend Ausübung der 3agd im Jahre 1922 im Kanton 
Wallis. 

D e r S t a a t s r a t des K a n t o n s W a l l i s , 

Eingesehen das lantonale Iagdgefetz vom 27. Oktober 1906, abgeändert 
durch dasjenige vom 21. Mai 1917; 

Auf den Antrag des Finanzdepartementes, 

B e s c h l i e ß t : 

Art. 1. — Die Dauer der Jagd ist festgesetzt wie folgt: 
a) die allgemeine Jagd: vom 7. September bis 15. Dezember; 
b) die Jagd auf Gemsen und Murmeltiere: vom 7. September bis zum 

30. September: 
c) die Jagd auf Rehe: vom 7. September bis zum 30. September. 

Art. 2. — Nachstehende kantonale Bannbezirte werden beibehalten: 

I m Bezirke G u n d i Z: das Gebiet, das im Osten durch die Morse, im 
Süden durch die Rhone, im Westen durch die Lizerne und im Norden durch 
den Kanal Sitten-Riddes begrenzt ist. 

I m Bezirke M a r t i n ach: das Gebiet, welches begrenzt ist im Osten 
durch die Straße von Charrat, von der Kantonsftraße bis zum Weiler 
Ehairllt>les°Eheues, im Süden durch die Straße von Charrat zum Weiler 
Guercet, im Westen durch die Straße von Guercet zur Kantonsftraße, im 
Norden durch die Kantonsstraße Martinach-Charrat; 
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I m Bezille W i d e r s : das GeÖiet, das begrenzt ist: im Osten durch die 
Straße Gradetsch^Bahnhof und Gradetsch-Dorf InS zu ihrem Zusammen» 
treffen mit dem Kanal von Chippis; im Süden und im Westen begrenzt vom 
genannten Kanal bis zu seiner Einmündung in die Rhone- im Norden be> 
grenzt von der Rhone bis zum ÄuZgangspnnkt des Bahnhofs von Gradetfch, 

Art. 3, — Es werden folgende zwei kantonale Bannbezirtc errichtet: 

I m Bezirke B i s p : das Gebiet, das begrenzt ist im Süden durch die 
Eisenbahnlinie, im Norden durch das linke Ufer der Rhone, im Osten durch 
das linke Ufer der Vispe und im Westen durch das Zusammentreffen der 
Eisenbahnlinie mit deni Rhonedamm bei der untern Brücke von Baltschieder, 

I m Bezirke E n t r e i n o n t : das Gebiet, das begrenzt ist im Westen 
durch den gegenwärtigen eidgenössischen Bannbezirk, im Süden durch die 
Drance von Liddes vom gegenwärtigen eidgenössischen Bannbezirk bis zum 
Zusammentreffen der beiden Drance: van diesem Punkte nach Norden von 
der Drance de Ferret bis zur Grenze des eidgenössischen Bannbezirkes. 

Art. 4. — I n den in den vorgehenden Artikeln umschriebenen fünf Bann» 
bezirken, sowie in den durch die Verordnung des Bundesrates vom 16. -Au* 
gust 1921 über die Vaunbezirke für das Hochwild errichteten Freibergen ist 
die Jagd verboten. (Siehe unten.) 

Art. 5. — Ferner ist die Jagd verboten auf dein ganzen Nebgebiet der 
Gemeinde Fully. 

Art. 6. — Den seit drei Monaten im Kanton niedergelassenen Schweizer» 
bürgern werden die Iagdpatente von den Bezirkseinnehmern, den andern 
Personen von der Staatskasse ausgestellt. 

Art. 7. — Die im Art. 3 des Gesetzes vom 21. Mai 1917 vorgeschriebene 
Photographie ist beim Lösen der Patente dem Einnehmer oder dem Staats» 
kassier vorzuweisen und uon diesem Beamten auf die Bewilligung anzubringen. 

Art. 8. — Der vorliegende Beschluß beeinträchtigt nicht die Rechte her 
Talschaft Snas (Bezirk Visp) betreffend die Jagd auf Murmeltiere, welche 
Rechte durch Urkunde von» 16. Mai 1804 verbrieft und von den Bundes» 
behörden als zivilrechtlicher Natur anerkannt find. 

Art. 9. — Gemäß Art. 4 des Gesetzes vom 21. Mai 1917 werden für 
die Wiederbevölkerung mit Wild und die Vertilgung von der Landwirtschaft 
schädlichen Tieren 25% von jeder Bewilligung vorweggenommen. Die Aus» 
zahlung des den Bezirkskommissionen zufallenden Anteils geschieht nur gegen 
Vorweisung der Rechnuugen und der Belegstücke. 

Art. 10. — Folgende Prämien werden für die dem Wild schädlichen Vögel 
«usbezahlt: 

a) für die Elstern und die Häher Fr. 0.50 für jedes Stück, 
b) für die Raben Fr. 1.— für jedes Stück, 
c) für die Falken und die Sperber Fr. 3.— für jedes Stück. 
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Der Vogel muß auf dem nächstgelegenst«« Lnndjiigerposten abgegeben 
weiden. 

Art. .11. — Zilwidorhandlliugen gegen den vorliegenden Beschluß weiden 
mit den in den Jagdgesetzen vorgesehenen Bußen geahndet. 

Art. 12. — Der Beschluß vom 19. Angust 1921 betreffend die Aus» 
Übung der Jagd ist widerrufen. 

So beschlossen im Sie tsrate zu Sitten, den 22. August 1922, um ins 
Amtsblatt eingerückt und a.n Sonntag, den 27. August 1922, in allen Ge> 
meinden des Kantons veröffentlicht zu weiden. 

Der Präsident des Staatsrates: 
I . Klinischen. 

Der Vize-Staatskanzler: 
R. de P r e u x . 

B e i l a g e n zum v o r l i e g e n d e n Beschluß. 

Eidgenössische B a n n b e z i r l e . 

Bezirk 1: Mont»Pleureur. 

(Neue Begrenzung des Bezirkes.) 

Grenzen: Der Bach bei Frsgnoley'Sarreyer; der Bec-des-Rofes (3225 M.), 
der Mont-Fort (3330 M.), der Paß von Louvie, der Paß von ©fcufoii; die 
Rosa-Blanche (3348 M.), die Kette von Munt-Calme, der Petit-Mont-Calmr 
(3229 M.), der Grand-Mont-Calme (3211 M.), die Monts-Rosets (3056 M.)< 
der Mstailler (3216 M.) bis zum Gletscher von 3Nstal, der Wildbach von 
Metal bis zur Dixence. Letzterer nach aufwärts bis zum Durandgletscher, 
längs dessen östlichen Rand über den Pas de Chevres zur Pigne d'Arolla 
(3801 M.) über den Col de la Serpentine (3546 991.), zum Mont-Blanc-de. 
Seillon (3871 M.), über die Ruinette (3879 M.), abwärts des Kammes längs 
des Gletschers von Breneh zur Drance unterhalb von Lanceh (2047 M,). Die 
Drance flußabwärts bis zum Kamm von Picrre°Ä«Vire und dieselbe bis zum 
Punkt 3454 M. 'in, Grnnd-Tave (3154 M.) und zur Hütte von Panossiöre, 
den östlichen Rand des Glltfchers von Corbaffitzre und längs des Baches bis 
zur Dranec und diese bis zum Bach bei Frsgnoley. 

Bezirk 2: Ferrex (bis anhin Mont Dolent). 

( Im Jahre 1920 teilweise abgeändert.) 

Grenzen: Vom Hospiz des. Großen St. Bernhard hinunter zum See, 
längs der Grenze bis zum Col du Fourchon, von hier durch die Kombe' du 
Fourcho« hinunter zur Drance und dieser folgend bis Praz de Fort, dem 
Grand Cljable aufwärts folgend bis zur Grathöhe und jenseits in gerader 
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Linie zum Chalet be Navon, dem Weg zum Weiler'MchereZ üttd'vn gerader 
Linie hinunter zur Vereinigung des Wildbaches. La mit der Drance, letzterer 
aufwärts folgend bis zum, Hospiz des Großen St . Bernhard. 

Bezirk 3: Haut de Cry. 

Grenzen: Von der Freie de SäilleZ (2599 M.) die Kantonsgrcnze gegen 
Wandt und j'Jö'.er diejenige gegen Bern bis in den Weg, der von Gsteig 
zum Hotel S .etfch führt; dem Sanetschweg folgend bis zur Brücke von Gla» 
rey; die 3>' ges bis zur Einmündung der Rogne, diesem Wjldbach auf» 
wärtZ folg.,d bis zum Fußweg nach der Combe de Flore, von hier der 
Weg nach Mappaz bis zu den Mähens d'Eincron, der Weg nach Loho bis 
auf den Grat und letztem: abwärts folgend zur Kapelle St . Bernhard, von 
hier über den Felslücken hinunter zur Lizerne, zum Wehr der Wasser» 
leitung von Ardon, die Lizerne bis zum Couloir de Theseura, letzterem nach 
zum Talweg, der Weg, der nach la Combasse, la Notzia und Neimiaz führt, 
der Füßweg von Neimiaz zur Wasserleitung von Uppelye; von hier die Was» 
serleitung Pachter bis zu derjenigen von Leytron, genannt Biedzo. Von dieser 
Oertlichleit die Salencc aufwärts bis zur Quelle und hinauf zur Frete de 
Sailles (2599 M.). 

Sitten, den 22. August 1922. 

Der Vorsteher des Finanzdepartementes: 
I . v. Chastonay. 

Beschluß 
vom 7. Oktober 1922, 

betreffend die Wahl der Abgeordneten auf den Nationalrat 
für die Legislaturperiode 1922 bis 1925. 

Der S t a a t s r a t des K a n t o n s W a l l i s , 

Eingesehen das Bundesgesetz vom 19. Jul i 1872 über die Wahlen und 
eidgenössischen Abstimmungen und dasjenige vom 14. Februar 1919 betreffend 
die Wahl des Nationalratis; 

Eingesehen die bimdesrätliche Aussührungsverordnung vom 8. Juli 1919 
und das Krcisschreiben des Bundesrates an die Knntonsregierungm vom 
11. August 1922; 

Eingesehen das Bundesgesetz vom 30. März 1900 betreffend Erleich-
terung in der Ausübung des Stimmrechtes und Vereinfachung des Wahl» 
Verfahrens; ... ' 
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Eingesehen das BundeZgefeh vom 20. Dezember 1888 betreffend Be» 
yünstigungsvorschriften siir Militärs; ' 

Eingesehen bcu Bundesratsbeschluß vom 27.. September betreffend die 
Beteiligung der Wehrmänner an den Nationalratswahlen! 

Eingesehen die kantonalen Gesetze vom 23, Mai 1908- und 20. November 
1912 über die Wahlen und Abstimmungen; 

Aus Antrag des Departementes des Innern, 

B e s c h l i e ß t : 

Art, 1. — Die Urversammlungeu sind ans Sonntag den 29. laufenden 
Oktober, um 10 1/2 Uhr morgens, behufs Eniennung der Abgeordneten auf 
den Nationalrat einberufen. 

Art. 2. — Der ganze Kanton, als einziger Wahlkreis, hat sechs Ab» 
geordnete zu wählen. 

Art. 3. — Stimmberechtigt ist jeder Schweizer mit zurückgelegtem 20. AI* 
tersjahr und welcher übrigens vom Attivbürgerrecht durch die Gesetzgebung 
des 5tantons nicht ausgeschlossen ist. 

Wenn in dieser Beziehung begründete Zweifel vorliegen, so muß jener, 
welcher an der Abstimmung teilnehmen will, beweisen, daß er dieses Recht biefitzt. 

Art. 4. — Der Schweizerbürger übt sein Wahlrecht an seinem Wohn-
orte aus. 

Die lantonsfremden Wähler haben eine vom Justiz- und Polizeideparte-
mente ausgestellte Aufenthaltsbewilligung vorzuweisen. 

Art. 5. — Die Abstimmung für die im Militärdienst befindlichen Wähler 
geschieht gemäß den Bestimmungen des vorgenannten Bundesratsbefchlnsfes 
vom 27. September 1919. 

Die Post-, Telegraph-, Zoll-, Eisenbahn- und Dampfschiff-Beamten und 
Angestellten, sowie die Bürger, die durch die Ausübung der ihnen obliegenden 
Pflichten verhindert sind, an der gewöhnlichen Sonntagsabstimmung teilzn-
nehmen, können von dem Artikel 3 "des kantonalen Gesetzes vom 20. Novem-
ber 1912 und den einschlägigen Bestimmungen der oberwähnten eidgenössische« 
Gesetze Gebrauch machen. 

Der den Stimmzettel umschließende Umschlag muß mit der Adresse des 
Wahlschreibamtes derjenigen Gemeinde, wo die Stimmabgabe erfolgt, sowie 
mit der Angabe des Vor- und Geschlechtsnamens und der Eigenschaft oder 
Anstellung des Wählers versehen sein. 

Die derart eingelaufenen Umschläge werden vom Wahlschreibamte vor der 
Stimmenzusammenzählnng erbrochen und die Stimmzettel ungeöffnet in die 
Urne gelegt. Die Namen solcher Stimmenden werden unter Vormerkung dieser 
Abstimmungsart in die Liste eingetragen. 
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Art, 6. — Jeder 'Schweizerbürger, welcher in einer Gemeinde wohnhaft 
ist, muß von Amtes wegen auf die Wahllisten dieser Gemeinde eingeschrieben 
werden, und wenn er Übergängen wurde, muß er nichtsdestoweniger zur Ab-
stimmung zugelassen werden insofern die zuständige Behörde nicht den Beweis 
besitzt, daß er durch die kantonale Gesetzgebung vom Aktivbürgerrecht ans» 
geschlossen ist. 

Art, 7, — Die Wahlregister müssen während zwei Wochen vor der Ab« 
stimmung ausgestellt werden, damit die Wähler davon Kenntnis nehmen können. 

Art, 8, — Das Stimme» durch Vollmacht ist untersagt, 

Art. 9. — Um gültig zu sein, müssen die gedruckten Wahllisten aller 
politischeu Parteien ans Papier von gleicher Farbe, gleicher Qualität und 
gleichem Format fein. 

Die Staatslllnzlei wird den politischen Parteien und auf deren Kosten die 
von den Vertretern derselben verlangte Anzahl gedruckter Wahlzettel zur Ver-
fügung halten. Die Begehren müssen dem StnatZrate spätestens bis zum 
20. lf. Mts. eingegeben werden. 

Art. 10. — Leere Wahlzettel stehen den Stimmberechtigten im Stirn« 
mungslolal zur Verfügung. 

Art. 11, — Das Wahlbureau hat die nötigen Maßnahmen zu treffen, 
damit die von ihm vorgenommenen Streichungen einen amtlichen Charakter 
haben und sofort erkennbar sind. 

Art. 12. — Die Nummrricrung der veränderten Wahlzettel sowie die vom 
Bureau vorgenommenen Streichungen müssen mit roter Tinte gemacht wer« 
den. (Art. 11, Abs. 1, der Verordnung vom 8. Juli 1919.) 

Art. 13. — Alle Avstimmungsformnlare find von dem Vorsitzenden, dem 
Schreiber und den vier Stimmcnzählern des Bureaus zu uiiterzeichuen. 

Die Umschläge, in denen die Wahlzettel gelegt werden, müssen am Schlüsse 
der Abstimmung in Gegenwart aller Mitglieder des Wahlbureaus versiegelt 
werden und die Unterschrift dieser Mitglieder tragen. 

Art. 14. — Die politischen Parteien sind eingeladen, sich bei der Fest» 
stellung des Wahlergebnisses und der Verteilung der Sitze von höchstens zwei 
Delegierten vertreten zu lassen, deren Namen dem Departement des Innern 
vorher mitzuteilen sind. Diese Feststellungen beginnen Montag den 30. Ok
tober, nm zwei Uhr, im kantonalen Wahlbureau. 

Art. 15, — I n Gemeinden, wo sektionsweise abgestimmt wird, haben die 
Hülfsbureaus die Ergebnisse in die Formulare Nr. 1, 2 und 3 einzutragen; 
dagegen wird die Zusammenstellung der Parteistimmenzahl in Formular 4 
auf dem Zentralbureau der Gemeinde vorgenommen. 

Art. 16. — Die Vorsitzenden der Wahlbureaus haben sofort nach Schluß 
der Abstimmung, am Tage nach der Abstimmung selbst, die auf jeder Liste 
und auf jeden Kandidaten entfallene Stimmenzahl dem Departemente des 
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Innern telegraphisch mitzuteilen. Gemeinden, welche kein Telegraphenbureau 
besitzen, haben sich an das nächstgclegene Bureau zu wenden. I n Gemeinden, 
wo sektionsweise abgestimmt wird, ist das Resultat für jede Sektion telegra-
phisch bekannt zu geben, wenn die Zusammenstellung am Wahltage selbst nicht 
hat vorgenommen werden können. 

Art. 17. — Die Ubstimmungsverbale und die Wahlzettel sind möglichst 
am Wahltage selbst der Post zu übergeben, spätestens aber an dem den Wahlen 
folgenden Tage, 

Art, 18. — Die Präsidenten der Wahlbureaux sind persönlich für die 
Uebeimittlung der Ergebnifse verantwortlich; im Unterlassungsfälle können 
sie mit einer Buße bis auf Fr. 100 belegt werden. 

Die Gemeinde-Wahlbureaus, welche die vom Gesetze vorgesehenen Streichun
gen nicht vornehmen oder hiefür nicht rote Tinte verwenden, verfallen in 
eine Buhe von Fr. 5 bis 50. Mit gleicher Buße werden die Mitglieder der 
Gemeinde-Wahlbureaus bestraft, die den gesetzlichen Bestimmungen nicht ge« 
nau nachkommen. 

Art . 19. — Beschwerden, die in betreff der Wahlen sich ergeben könnten, 
müssen innert der Frist von sechs Tagen, vom Tage an gerechnet, wo das 
Resultat amtlich veröffentlicht wird, schriftlich an den Staatsrat eingegeben 
werden. 

Nach der festgesetzten Frist eingegangene Beschwerden werden nicht mehr 
berücksichtigt. 

Ar t . 20. — Für alle im gegenwärtigen Beschlusse nicht vorgesehenen Fäll« 
hat man sich nach der einschlägigen Bundesgesetzgebung und nach dem kan» 
tonlllen Gesetze vom 23. M a i 1908, .sowie nach denjenigen vom 20. Nouem« 
ber, 1912 und 20. November 1920 über die Wahlen und Abstimmungen 
zu richten. 

So beschlossen im Staatsrate zu Sitten, den 7. Oktober 1922, um ins 
Amtsblatt eingerückt und an bin Sonntagen, den 15., 22. und 29. lf. Oktober 
in allen Gemeinden des Kantons veröffentlicht und angeschlagen zu werden. 

Der Präsident des Staatsrates: 
I . Kun t fchen . 

Der Staatskanzler: 
Osw. Al ler . 
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Beschluß 
vom 7, Oktober 1922, 

betreffend die Wahl der Abgeordneten auf den Ständerat 
fllr die Legislaturperiode 1822 bis 1825. 

D e r S t a a t s r a t des K a n t o n s W a l l i s , 

Eingesehen den Art, 85 bis der Kantonsverfassung, vom 11. Novem» 
ber 1920; 

Eingesehen die Gesetze vom 23, Mai 1908, 20. November 1912 und 20. No» 
vember 1920 über die Wahlen und Abstimmungen; 

Auf den Antrag des Departementes des Innern, 

B e s c h l i e ß t : 

Art. 1. — Die UrVersammlungen sind auf Sonntag, den 29. laufenden 
Oktober, unl 10 1/2 Uhr morgens, behufs Eriiennung der Abgeordneten auf 
den Stnnderat einberufen, 

Art. 2. — Der ganze Kanton, als einziger Wahlkreis, hat zwei Abge-
ordnete zu wählen. 

Art, 3, — Stimmberechtigt ist jeder Schweizer mit zurückgelegtem 20. AI» 
tersjahr und welcher übrigens vom Aktivbürgcrrecht durch die Gesetzgebung 
des Kantons nicht ausgeschlossen ist. 

Wenn in dieser Beziehung begründete Zweifel vorliegen, so muß fener, wel
cher an der Abstimmung teilnehmen will, beweisen, daß er dieses Recht besitzt. 

Art, 4. — Der Schweizerbürger übt sein Wahlrecht an seinem Wohn« 
orte aus. 

Die kantonsfremden Wähler haben eine vom Justiz» und Polizeibeparte» 
mente ausgestellte Aufenthaltsbewilligung vorzuweisen, 

Art, 5. — Die im Militärdienst befindlichen Wähler stimmen auf dem 
Waffenplatze, auf welchem sie sich befinden. 

Die Post«, Telegraph«, Zoll«, Eisenbahn» und Dampfschiff-Beamten und 
Angestellten, sowie die Bürger, die durch die Ausübung der ihnen obliegen» 
den Pflichten verhindert sind, an der gewöhnlichen Sonntagsabstimmung teil» 
zunehmen, können von dem Artikel 3 des, kantonalen Gesetzes vom 20. Novem» 
ber 1912 Gebrauch machen. 
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Der den Stimmzettel umschließende Umschlag muß mit der Adresse des 
Wahlschrcibllmtes derjenigen Gemeinde, »oo die Stimmabgabe erfolgt, sowie 
mit der Angabe des Vor- und Geschlechtsnamens und der Eigenschaft oder 
Anstellung des Wählers versehen sein. 

Die derart eingelaufenen Umschläge werben vom Wahlschreibamte vor der 
Stimnienzusammenzählung erbrochen und die Stimmzettel ungeöffnet in die 
Urne gelegt. Die Namen solcher Stimmenden werden unter Vormerkung 
dieser Abstimmungart in die Liste eingetragen. 

Art. 6. — Jeder Schweizerbürger, welcher in einer Gemeinde wohnhaft ist, 
muß von Amtes wegen auf die Wahlliste dieser Gemeinde eingeschrieben wer-
den, und wenn er übergangen wurde, muß er nichtsdestoweniger zur Abstim» 
mung zugelassen weiden, insofern die zuständige Behörde nicht den Beweis be-
sitzt, daß er durch die kantonale Gesetzgebung vom Aktivbürgerrecht ausge
schlossen ist. 

Art. 7. — Die Wahlregister müssen während zwei Wochen vor der Ab» 
stimmnng ausgestellt werden, damit die Wähler davon Kenntnis nehmen kön» 
nen. Diese Register werden drei Tage vor der Wahl geschlossen. 

Art. 8. — Das Stimmen durch Vollmacht ist untersagt. 

Art. 9, — I n jeder Gemeinde oder Sektion wird gemäß dem vom Departe-
mente des Innern vorgeschriebenen Formulare ein Abstimmungsverbal aus« 
gefertigt, dessen Genauigkeit die Mitglieder des kompetenten Schreibamtes 
durch ihre Unterschrift bezeugen. 

Wenn die auf die eine oder die andere Kolonne des Verbals eingetragenen 
Zahlen korrigiert oder ausgestrichen werden, müssen sie, um keinen Zweifel 
übrig zu lassen, unten gänzlich in Buchstaben wiederholt werben. 

Sogleich nach vollendeter Abstimmung wird ein Doppel des Verbals an 
das kantonale Departement des Innern gesandt, während ein zweites Doppel 
sogleich dem Regierungsstatthalter des Bezirkes zu übermitteln ist, der das-
selbe ohne Verzögerung mit einer Zusammenstellung des Gesamtergebnisses 
dem gleichen Departement« einzusenden hat. 

Die Verzögerung in der Einsendung der Verbale wird mit Geldbußen bis 
auf Fr. 100 bestraft. 

Art. 10. — Die Stimmzettel müssen sorgfältig aufbewahrt werden. Die-
selben werden durch die betreffenden Schreibamter gehörig in versiegelte und 
getrennte Umschläge gelegt und an das Departement des Innern geschickt. 

Art. 11. — Die Gemeindebehörden müssen sogleich durch telegraphische 
Depesche das Departement des Innern über das Abstimmungsresnltat be
nachrichtigen. . 

Die Gemeinden, welche kein Telegraphenbureau besitzen, haben sich an 
das nächstgelegene Bureau zu wenden., , , 
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Art.. 12. — Die Beschwerden, welche in betreff der Abstimmung erhoben 
werden könnten, müssen innerhalb der Frist von sechs Tagen, von jenem Tage 
a« gerechnet, wo das Resultat amtlich veröffentlicht wird, schriftlich an den 
Staatsrat gesandt werden. Die nach der bezeichneten Frist eingelaufenen No» 
schwerden weiden nicht mehr berücksichtigt, 

Art. 13. — Für alle durch gegenwärtigen Beschluß nicht vorgesehenen Mlle 
hat man sich nach dem kantonalen Gesetze vom 23. Mai 1908 und den, Ab» 
anberungsgesehen vom 20. November 1912 und 20. November 1920 über die 
Abstimmungen und Wahlen zu richten. 

Gegeben im Etaatsrate zu Sitten, den 7. Oktober 1922, um an den 
Sonntagen, den 15., 22. und 29. Oktober 1922, in allen Gemeinden des 
Kantons verlesen und angeschlagen zu werden. 

Der Präsident des Staatsrates: 
I . Kun t f chen . 

Der Staatskanzler: 
Oöw. A l l e r . 

Verordnung 
vom 10. Oktober 1922, 

betreffend Verbot des Weidganges für Kleinvieh im Aletfch-
wald. 

D e r S t a a t s r a t des K a n t o n s W a l l i s , 

Eingesehen das allgemeine Interesse, das der Aletschwald vom Stand» 
Punkt des Forstwesens als auch in ästhetischer Einsicht bietet, wie auch Art. 19 
des Forstgesetzes und Art. 186 des Zivilgesetzbuches (Vmführungsgefetz) be> 
treffend den Schuh der Landschaft; 

Cmgesehen den Bericht des Forstamtes, wonach Maßnahmen zu treffe» 
find, um dieses Naturdenkmal, das auf schweizerischem Gebiete einzigartig ist, 
zu schützen; 

Eingesehen die Opfer, welche von den Gemeinden Ried-Mörel und Bitsch, 
den Miteigentümern des genannten Waldes, gebracht wurden; 

Eingesehen anderseits die Weigerung der Gesellschaft für Naturschutz, 
wonach diese trotz bringendem Ersuchen eine finanziell« Hilfe ablehnt. 



— 369 — 

V e r o r d n e t : 

Der Weibgang für Kleinvieh ist in dem Aletschwald, von der Riederfurf« 
aufwärts, strengstens verboten. 

Für die Gemeinden Ried-Mörel und Bitjch wird, entsprechend dem Art. 21 
des Forstgesetzes, eine Ziegenherde gebildet, die unter die Aufsicht eines der» 
antwortlichen Hirten gestellt wird. 

Die Lasten dieser Aufsicht (jährlicher Gehalt des Hirten) werden vorn 
Staate getragen und zwar bis zum Höchstbetrag von Fr. 300. 

Das Forstdepartemeut ist mit der Vollziehung dieser Verordnung betraut. 

Gegeben im Staatsrate zu Sitten, den 10. Oktober 1922, um beim Beginn 
des Weidganges im Frühjahr 1923 in Kraft zu treten. 

Der Präsident des Staatsrates: 
I . Kun t f chen . 

Der Staatskanzler: 
Osw. A l l et. 

Beschluß 
vom 27. Oktober 1922, 

über die Anwendung des Gesetzes vom 15. November 1911 
betreffend die Vollziehung des Vundesgefetzes vom 8. Dezem» 
der 1905 über den Handel mit Lebensmitteln und Gebrauchs» 

gegenftiinden. 

D e r S t a a t s r a t des K a n t o n s W a l l i s , 

I n Vollziehung des oben angeführten Gesetzes und ganz besonders seiner 
Artikel 6 und 15; 

Auf Antrag des Justiz« und Pollzeidepartementes, 

B e s c h l i e ß t : 

Art, 1, — Insofern zwischen den Beteiligten nicht ein besonderes Ueberein-
komme,! besteht, sind den Ortsezpertcn für Lebensmittel folgende Entfchäbigun» 
gen zn entrichten: 

a) Eine tägliche Entschädigung von Fr. 6 pro Tag und Fr. 3 pro hal
ben Tag; 
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b) Die Inspektionen, die weniger als einen halben Tag in Anspruch 
nehmen, werden mit Fr. 1 pro Stunde entschädigt; 

z) wenn die Amtsverrichtungen einen Ortsexperten zwingen, sich von 
seinem Wohnorte zu entfernen, erhält er neben der täglichen Ent» 
schädigung, die unter litt, a) vorgesehen ist, eine Reiseentschädigung 
von 50 Rappen pro Km. für die Hin- und Rückreise. 

Art. 2. — Der Präsident der Gesundheitstommission einer Ortschaft hat 
das Recht, von dem Ortsexperten einen schriftlichen Bericht über seine Tätig» 
seit zu verlangen. 

Art. 3. — Die Gemeinden sind gehalten, sich das notwendige Material 
für die Lebensmitteltontrolle zu verschaffen. 

Art. 4. — I n der Regel muß jeder Handel wenigstens jährlich einmal 
und so oft die Notwendigkeit es erheifcht, besichtigt werden. 

Art. 5. — Die den Eigentümern verabfolgten Gutscheine für den Wert 
der Muster können während 6 Monaten, nachdem die Ware durch das kan« 
tonale Lebensmittelamt als normal anerkannt wurde, diesem zur Unterschrift 
unterbreitet werden,: das sie der Staatskasse zur Ausbezahlung übermittelt. 

Art. 6. — So beschlossen im Staatsrate zu Sitten, den 27. Oktober 1922, 
um ins Amtsblatt eingerückt und am Sonntag, den 3. Dezember in allen Ge-
meinden des Kantons veröffentlicht zu werden und um am 1. Januar 1923 
in Kraft zu treten. 

Der Präsident des Staatsrates: 
I . Kuntschen. 

Der Staatskanzler: 
Osw. A l l e t . 

Beschluß 
vom 3. November 1922, 

betreffend die Wahl eines Abgeordneten auf den Großen 
Rat. 

D e r S t a a t s r a t des K a n t o n s W a l l i s , 

Eingeseheil den Hinscheid des Herrn Advokaten Franz Borgeat, in Sid«rs, 
Abgeordneter der konseivativ-demolratischen Partei des Bezirkes Sidcrs; 

Eingesehen die Art. 24 und 25 des Wahlgesetzes vom 20. November 1920; 
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Erwägend, daß Herr Adolf Ret), Richter in Siders, derjenige nicht ge« 
wählte Kandidat der tonservativ-demokratischen Partei von Sibers ist, der 
am meisten Stimmen erhalten hat. 

Auf Antrag des Departementes des Innern, 

B e s c h l i e ß t : 

Herr Rey Adolf, Richter in Siders, wird als Abgeordneter auf den 
Großen Rat erllärt. 

Gegeben im Staatsrate zu Sitten, den 3. November 1922, um ins Amts' 
blatt eingerückt und am Sonntag, den 12. November 1922, in allen Gemein
den des Kanwns veröffentlicht zu weiden. 

Der Präsident des Staatsrate« .-
I . Kun t f chen . 

Der Staatskanzler: 
Qsiv. A l l e t . 

Beschluß 
vom 8. November 1922, 

betreffend die Volksabstimmung vom 3. Dezember 1822 übe« 
das Volksbegehren betreffend Erhebung einer Vermögens» 

abgäbe «Art. 42 bis der Bundesverfassung). 

D e r S t a a t s r a t des K a n t o n s W a l l i s , 

Nach Einficht des Art. 89 der Bundesverfassung! 

Nach Einsicht des Bundesgesctzes vom 19. Jul i 1872 über die Wahlen und 
eidgenüffifchen Abstimmungen, sowie derjenigen vom 20. Dezember 1888, be
treffend Abänderung des Art. 4 des vorgenannten Gesetzes, und vom 30. März 
190O betreffend Erleichterung der Ausübung des Stimmrechts und Verein
fachung des Wahlverfahrens; 

Nach Einsicht des Art. 11 des Aundesgesetzes vom 17. Juni 1874 be
treffend die Voltsabftinimuug über die Gesetze und Bundesbeschlüsse, welcher 
jeden Kanton mit der Anordnung der Abstimmung ailf seinein Gebiet« be
auftragt. 

Nach Einsicht des Bundesratsbeschlusses vom 6. Oktober 1922, welcher 
die Volksabstimmung auf Sonntag, den 3. Dezember 1922 festsetzt; 



— 372 — 

Nach Einsicht des kantonalen Gesetzes vom 23. Mai 1908 und derjenigen 
vom 20. November 1912 und 20. November 1920 über die Wahlen und Ab» 
stimmungen: 

Auf den Antrag des Departements des Innern, 

B e s c h l i e ß t : 

Art. 1 — Die UrVersammlungen sind auf Sonntag, den 3. Dezember 1922, 
10 1/2 Uhr, einberufen, um sich über die Annahme oder die Verwerfung des 
obgenannten Volksbegehrens auszusprechen. 

Art. 2. — Stimmberechtigt ist jeder Schweizer mit zurückgelegtem zwanzig« 
sten Altersjahr und welcher übrigens vom Aktiv-Bürgerrecht durch die Ge
setzgebung des Kantons nicht ausgeschlossen ist. 

Wenn in dieser Beziehung begründete Zweifel vorliegen, so muß jener, 
welcher an der Abstimmung teilnehmen will, beweisen, daß er dieses Recht 
besitzt. 

Art. 3. — Der Schweizerbürger übt sein Wahlrecht im Orte aus, wo er'sich 
aufhält, fei es als Kantonsbürger, sei es als sich aufhaltender (wohnsassiger) 
Bürger. 

Art. i. — Die Post-, Telegraph-, Zoll-, Eisenbahn- und Dampfschiff-
Beamten und -Angestellten, sowie die Bürger, die durch die Ausübung der 
ihnen obliegenden Pflichten und Amtsverrichtungen verhindert find, an der 
gewöhnlichen Sonntagsabstimmung teilzunehmen, können von dem Art. 3 
des kantonalen Gesetzes vom 30. November 1912 und den einschlägigen Be« 
stimmungen der oberwähnten eidgenössischen Gesetze Gebrauch machen. 

Art. 5. — Der Bundesbeschluß, welcher Gegenstand der Abstimmung bildet, 
sowie die Stimmzettel, sind bei dem Gemeindepräsidenten hinterlegt, welchvr 
zur gehörigen Zeit jedem stimmfähigen Bürger ein Exemplar zustellen muß. 

Art. 6. — Jeder Aktivbürger, welcher in einer Gemeinde wirklich Wohn-
sitz hat, muß von Amtes wegen auf die Wahlliste dieser Gemeinde eingeschrieben 
weiden und, wenn er Übergängen wurde, muß er nichtsdestoweniger zur Ab-
stimmung zugelassen werden, wofern die kompetente Behörde nicht den Beweis 
besitzt, daß er durch die kantonale Gesetzgebung vom Aktivbürgerrecht ausge» 
schlössen ist. 

Art. 7. — Die Listen oder Wahlregistcr müssen wenigstens während einer 
Woche vor der Abstimmung öffentlich ausgestellt werden, damit die Wähler 
genügende Kenntnis davon nehmen können. 

Art. 8. — Das Stimmen durch Vollmacht ist untersagt. 

Art. 9. — Die Abstimmung hat geheim und durch Abgabe eines gedruck» 
ien Stimmzettels zu erfolgen, auf dem man entweder ein „Ja" für die An-
»ahme oder ein „Nein" für die Verwerfung schreibt. 
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Art. 10. — I n jeder Gemeinde ober Sektion wird gemäß dem vdm D«> 
partemente des Innern vorgeschriebenen Formulare ein Abstimmungsverbal 
ausgefertigt, dessen Genauigkeit die Mitglieder des kompetenten Schieioamtes 
durch ihre Unterschrift bezeugen. 

Wenn die auf die eine oder die andere Kolonne des Verbals eingetragenen 
Zahlen korrigiert oder ausgestrichen werden, müssen sie, um keine Zweifel 
übrig zu ̂ lassen, unten gänzlich in Buchstaben wiederholt weiden. 

Sogleich nach vollendeter Abstimmung wird ein Doppel des Verbals an 
das kantonale Departement des Innern gesandt, wahrend ein zweites Doppel 
sogleich dem Regicrungsstattl)alter des Bezirkes zu übermitteln ist, der das» 
selbe ohne Verzögerung mit einer Zusammenstellung des Gesamtergebnisses 
dem gleichen Departemente einzusenden hat. 

Art. 11. — Die Gemeindebehörden müssen sogleich und unter Strafe durch 
telegraphische Depesche das Departement des Innern über das Abstimmungs^ 
refultat benachrichtigen. 

Die Verzögerung in der Einsendung der Verbale und der telegraphischen, 
Depeschen wird mit Geldbußen bis auf 100 Fr. bestraft. 

Art, 12. — Die Stimmzettel müssen sorgfältig aufbewahrt werden. Die» 
selben werden durch die betreffenden Schreibnmter gehörig in versiegelte und 
getrennte Umschläge gelegt und an das Departement des Innern geschickt, 
um daselbst zur Verfügung der Bundesbehörden gehalten zu werden. 

Art. 13. — Die Beschwerden, welche in betreff der Abstimmung erhoben, 
werden könnten, müssen innerhalb der Frist von sechs Tagen, von jenem Tag« 
an gerechnet, wo das Resultat amtlich veröffentlicht wird, schriftlich an den 
Staatsiat gefandt werden. 

Art. 14. — Für alle durch gegenwärtigen Beschluß nicht vorgesehenen Fälle 
hat man sich nach der einschlägigen Bundesgesetzgebung und nach dem tan» 
tonalen Gesetze vom 23. Mai 1908 und den Abänderungsgesetzen vom 20. No» 
bember 1912 und 20. November 1920 über die Abstimmungen und Wahlen 
zu richten. 

Gegeben im Staatsrate zu Sitten, den 8. November 1922, um ins Amts» 
blatt eingerückt und an den Sonntagen, den 19,, 26. November und 3. De» 
zember 1922, in allen Gemeinden des Kantons verlesen und angeschlagen 
zu werden. 

Der Präsident des Staatsrates: 
I . Kunt fchen. 

Der Staatskanzlei: 
Osw. A l l e t . 
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No«st«h«nd«z Gesetz wird ins Umtsblatt eingerückt und an den Sonn» 
tagen, den 4., 11. und 18. nächsten Februar in allen Gemeinden des Kan
tons angeschlagen und verlesen werden, um am 18. Februar 1923 der Volls« 
abstimmung unterbreitet zu werden. 

Gegeben im Staatsrate zu Sitten, den 9. Dezember 1922. 

Der Präsident des Staatsrates: 
I . Kuntschen. 

Der Staatslanzler.-
, Dsw. A l l e t . 

Gesetz 
vom 14. November 1922, 

zu einer teilweise« Revision des Gesetzes vom 8. Miirz 1907 
Über die Viehverfichernng. 

D e r G r o ß e R a t des K a n t o n s W n l l i s , 

Eingesehen die Notwendigkeit, die Biehversicherungskassen durch Erhöhung 
des kantonalen Beitrages zu unterstützen; 

Eingesehen den Bundesiatsbeschluß vom 6, Mai 1921 betreffend Fest-
sehung der Bundesbcitrcigc für die Viehverfichernng; 

Willens, einerseits die kantonale Gesetzgebung mit der einschlägigen Bundes» 
gesetzgebung in Einklang zu bringen, und anderseits den auf diesem Gebiete 
gemachten Erfahrungen Rechnung zn tragen; 

Auf Antrag des Staatsrates, 

V e r o r d n e t : 

Einziger Artikel. — Der Artikel 37 des Gesetzes vom 8. März 190? be< 
treffend die Viehverficherimg wird abgeändert und erhält folgende Fassung: 

Art. 37. — Die VeisicherungZiassen werden gespeist durch: 
a) den Bundesbeitrag; 
b) einen kantonalen Beitrag, der wenigstens dein Bundcsbeitrage gleich» 

kommt ,und auf gleicher Grundlage berechnet wird; 
c) den Beitrag der Versicherten, der durchschnittlich pro Stuck Vieh nicht 

geringer sein darf als die Bundes» und Kantonsbeiträge zusammen. 
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Die Höhe des kantonalen BeitrageH wild durch Beschluß des Staatsrates 
festgesetzt. 

Wenn die finanzielle Lage einer Kasse es gestattet, die Beitrage der Ber» 
sicherten derart herabzusetzen, daß sie die Höhe der Bundes» und Kantons^ 
beitrage nicht erreichen, so wird der Ueberschuß derselben zugunsten des im 
Artikel 38 vorgesehenen kantonalen Versicherungsfonds zurückbehalten. 

Die Zahlung des Rechnungsjahres ist maßgebend für die zu leistenden 
Beiträge. 

Diese Beiträge werben nach erfolgter Prüfung und endgültiger Geneh» 
migung der Rechnungen durch das Departement des Innern und das eidgen. 
Laudwirtschaftsdepartement ausgerichtet, 

Art. 2. — Das gegenwärtige Gesetz, das zur Vollziehung eines Bundes» 
gefetzes notwendig ist, wird laut Art. 30, Ziffer 3, litt, b), der Kantonsverfaf» 
fung nicht der Volksabstimmung unterbreitet und tritt sofort in Kraft. 

So gegeben im Großen Rate, zu Sitten, den 14. November 1922. 

Der Präsident des Großen Rates: 
M. T r o t t e t . 

Die Schriftführer: 
L. H a l l e n b a r t e r . — Cyr. G a r d. 

D e r S t a a t s r a t des K a n t o n s W a l l i s 

Besch l i eß t : 

Vorstehendes Gesetz wird ins Amtsblatt eingerückt und Sonntag, den 
7. nächsten Januar in allen Gemeinden des Kantons veröffentlicht werden, 
um sofort in Kraft zu treten. 

Gegeben im Staatsrate zu Sitten/ den 12. Dezember 1922. 

Der Präsident des Staatsrates: 
I . Klinischen. 

Der Staatslanzler: 
Osw. A l l e t . 



Gesetz 
vom 14. November 1922, 

betreffend die Revision des Artikels 14 des Gesetzes über 
die Verteilung der Munizipallaften in den Gemeinden, vom 

29. November 188«. 

Der Große Rnt des Kantons W a l l i s , 

Elwägcnb, daß die Erfahrung die Slcectmäjjigteit'citier Revision des Art. 14 
des Gesetzes vom 29. November 1886 betreffend die Verteilung der Mnnizipal» 
lasten in den Gemeinden bewiesen hat; 

Auf Antrag des Staatsrates, 

Verordnet : 

Einziger Artikel, — Der Artikel 14 des genannten Gesetzes erhält fol» 
genbe Fassung: 

„Die auf die Haushaltungen zu verteilende Taxe, ohne Unterschied des 
Vermögens, wird festgesetzt auf 2 bis 25 O/O des Gesamtbetrages der Steuer, 
welche für die zweite Kategorie erhoben wird, ohne daß diese Haushultungs» 
taxe Fr. 25 übersteigt." 

So gegeben im Großen Rate, zu Sitten, den 14. November 1922. 

Der Präsident des Großen Rates: 
M. T ro t t e t . 

Die Schriftführer: 
2. H a l l e n b a r t e r, — Chr. Gar t» . 

Der S t a a t s r a t des Kantons W a l l i s 

Beschließt: 

Vorstehendes Gesetz wird ins Amtsblatt eingerückt und an den Sonn» 
tagen, den 4., 11. und 18. nächsten Februar in allen Gemeinden des Kan» 
tons angeschlagen und verlesen werden, um am 18. Februar 1923 der Volks» 
abftlmmung unterbreitet zu werden. 

Gegeben im Staatsrate zu Sitten, den 9, Dezember 1922. 

Der Präsident des Staatsrates: 
I . Knutschen. 

Der Staatskanzler: 
Oslo. A l le r . 
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Gesetz 
vom 14. November 1922, 

betreffend die Revision des Art. 55 des Gesetzes über die 
Feuerpolizei. 

D e r G r o ß e R a t des K a n t o n s W a l l i s , 

Erwägend, daß der in Art. 55 des Gesetzes vom 19. Mai 1911 betreffend 
die Feuerpolizei festgefetzte Beitrag in Anbetracht der gegenwärtigen Ver° 
hältnisse nicht mehr genügend ist; 

Auf Antrag des Staatsrates, 

V e r o r d n e t : 

Einziger Aitilel. — Die Versicherungsgesellschaften gegen Feuerschaden 
haben an die Kosten der Feuerpolizei und der Schutzmaßnahmen gegen Brand» 
fälle jährliche Beiträge zu leisten, welche für jede Gesellschaft in der Ein» 
zahlung einer Taxe von mindestens 2 Rappen von je 1000 Franken des Wer» 
ficheruugskapitals an die Staatskasse besteht» sollen. 

Der Staatsrat wird jährlich diesen Beitrag festsetzen. 

So gegeben im Großen Rate, zu Sitten, den 14. November 1922. 

Der Präsident des Großen Rates: 
M. T r o t t e t . 

Die Schriftführer: 
L. H a l l e n b a r t e r . -T- Cyr. Ward. 

D e r S t a a t s r a t des K a n t o n s W a l l i s 

Besch l ieß t : 

Borstehendes Gesetz wird ins Amtsblatt eingerückt und au OCH Sonntagen, 
den 4., 11. und 18 nächsten Februar in allen Gemeinden des Kantons ange-
fchlagen und verlese» werden, um am 18. Februar 1928 der Volksabstimmung 
unterbreitet zn werden. 

Gegeben im Stciatsrate zu Sitten, den 9. Dezember 1922. 

Der Präsident des Staatsrates: 
I . Kunt fchen. 

Der Staatskanzler: 
Osw. A l l e t . 
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Dekret 
vom 16. November 1922, 

betreffend die Korrektion der Gemeindeftraße 1. Klaffe 
Sitten -Vrämis-Grone auf dem Gebiete der Gemeinde 

Brämis. 

D e r G r o ß e R a t des K a n t o n s W a l l i s , 

Erwägend den schadhaften Zustand dieses Verkehrsweges in den Zugängen 
und im Innern des Dorfes Brämis; 

Eingesehen das Gefuch der Gemeinde Vrämis; 

Eingesehen die Artikel 3, 26 und 27 des Gesetzes vom 1. Dezember 1304 
über die Klassifikation, den Bau und den Unterhalt von Straßen; 

Auf Antrag des Staatsrates, 

Besch l ieß t : 

Art. 1, — Die Korrektion der Straße Sitten—Brämis—Grone bei den 
Zugängen und im Innern des Dorfes Brämis wird als Werk öffentlichen 
Nutzens erklärt. 

Die Kosten dieser Arbeit belaufen sich nach dem Plan und Kostenvoranschlag, 
der vom' Baudepartement ausgearbeitet wurde, auf Fr, 18,000. 

Art. 2. — Der Staat beteiligt sich, in Anwendung des Art. 27 des Ge> 
setzes vom 1. Dezember 1904, an den Kosten dieser Korrektion mit 30 o/0 der 
Ausgaben. 

Art. 3. — Die Auszahlung dieser Beisteuer geschieht in Jahresraten von 
höchstens Fr. 2000 und soweit der Staat über die nötigen Kredite verfügt. 

Art. 4. — Die Arbeiten werden in einer Frist von zwei Jahren, d. h. bis 
zum 31. Dezember 1924, ganz vollendet sein. 

Die Gemeinde Brämis wird die Vorschüsse für die dem Staate zufallen» 
den Ausgaben machen. 

Art. 5. — Das gegenwärtige Dekret tritt, weil nicht von allgemeiner 
Tragweit«, fofort in Kraft. 

So gegeben im Großen Rate zu Sitten, den 16. November 1922. 

Der Präsident des Großen Rates: 
W. T r o t t e t . 

Die Schriftführer: 
L. H a l l e n b a r t e r . — Cyr. G a r t . 
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D e r S t l l l l t s r l l t des K a n t o n s W a l l i s 

Besch l ieß t : 

Voistehendes Dekret wird ins Amtsblatt eingerückt und Sonntag, den 
3, nächsten Dezember, in allen Gemeinden des Kantons veröffentlicht werden. 

Gegeben im Staatsrate zu Sitten, den 28, November 1922, 

Der Präsident des Staatsrates: 
I , Kunt fchen, 

Der Staatskanzler.-
Osw, A l l e t . 

Dekret 
vom 18. November 1922, 

betreffend die Verschmelzung von Gründen mit der Gemeinde 
Außerberg. 

D e r G r o ß e R a t des K a n t o n s W a l l i s , 

Eingesehen den Art. 26 der Kantonsverfassung; 

Eingesehen die Botschaft des Staatsrates vom 10, Dezember 1921; 

Eingesehen die topographische Jage der genannten Gemeinden; 

Eingesehen den förmlich ausgedrückten Willen der Beteiligten; 

Auf Antrag des Staatsrates, 

V e r o r d n e t : 

Art. 1. — Die Gemeinde Gründen wird vom Bezirke Vifp abgetrennt und 
demjenigen von Raron einverleibt; sie wird mit der Gemeinde von Außerberg 
verschmolzen, um unter dem Namen Gemeinde von Außerberg eine einzige 
und gleiche Gemeinde zu bilden. 

Art. 2, — Die Bürgerschaft von Gründen wird im Sinne des vorstehen» 
den Artikels jener von Außerberg einverleibt, 

Art. 3. — Das alte Gebiet der Gemeinde Gründen bildet mit jenem von 
Außerberg das neue Gebiet der Gemeinde Außerberg. 

Art. 4. — Die Bürger der ehemaligen Gemeinden Gründen und Außer
berg werden von Rechts wegen Bürger von Außerberg. Die Güter, welche 
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jede der beiden Bürgerschaften vor der Verschmelzung von Gründen mit Anßer» 
berg besah, werden Eigentum der neuen Bürgerschaft. 

Art, 5. — Die gegenwärtigen Räte von Gründen und Außerberg bleiben 
bis zur periodischen Erneuerung des Rates in ihren Aemtern und bilden 
unter dem Vorsitze des Präsidenten von Außerberg den Gemeinderat von 
Außerberg, 

Art, 6. — Die neuen Grenzen zwischen den Bezirken Raron »nd Visp find 
jene der neuen Gemeinde Außerberg, 

Art. 7. — Jede Schwierigkeit, die sich dieses Dekret betreffend bieten wird, 
iuird vom Staatsratc unter Vorbehalt des Rekurses an den Großen Rat ent« 
schieden. 

Art. 8. — Das gegenwärtige Dekret tritt am I. Januar 1923 in Kraft. 

So gegeben im Großen Rate zu Sitten, den 18. November 1922. 

Der Präsident des Großen Rates: 
M. T r o t t e t . 

Die Schriftführer: 
2. H a l l e n b a r t e r , — Cyr, Gard . 

D e r S t a a t s r a t des K a n t o n s W a l l i s 

Besch l ieß t : 

Vorstehendes Dekret wird ins Amtsblatt eingerückt und Sonntag, den 
3. nächsten Dezember, in allen Gemeinden des Kantons veröffentlicht werden. 

Gegeben im Staatsrate zu Sitten, den 28. November 1922. 

Der Präsident des Staatsrates: 
I . Kuntschen. 

Der Staatskanzler: 
Osw. A l l e t . 
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Dekret 
born 18. November 1922, 

betreffend die Ausbezahln«« außerordentlicher kantonaler Veifteuern 
fiir die Vermarkung der Gemeinden, deren Arbeiten fi lr die Kataster» 

uermeffungen im Jahre 1922 und 1823 beginnen müssen. 

D e r G r o ß e R a t des K a n t o n s W a l l i s , 

Eingesehen das Kreisschreiben vom 10, März 1922 des eidgenössischen 
Voltswirtschaftödepartementes und des eidgenössischen Justiz- und Polizei» 
departementes an die Kantonsregierungeu betreffend die Klassifikation der 
Vermartnng, die den Katastervermessungen vorangeht und als Maßnahme 
dient, um die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen; 

Eingesehen die außerordentlichen Bundesbeisteneru, die für diese Arbeiten 
gewählt werden und die 30 O/O der Gesamtesten betragen können, einbegriffen 
die 20 n/n des Gesamtbetrages der Löhne, die an die Arbeitslosen, welche für 
die Vermarkung beschäftigt werden, ausbezahlt werden; 

Eingesehen die Gesuche der beteiligten Gemeinden von Martinach-Burg, 
Monthey, Leuterbad, Leut-Stadt, Siders, Vouvry, Sitten, Saillon, Saxon 
und Troistorrents, welche diese Arbeiten bereits mit 15 o/0 subventioniert haben, 
um von der Eidgenossenschaft einen gleichen Betrag zu erhalten, unter Vor» 
behalt, daß der Staat sich zur Erleichterung mit einer Beisteuer von 7,5 °/o 
beteilige; 

Willens, den Arbeiten, die von öffentlichem Nutzen sind, zu Hilfe zu 
kommen; 

- Auf Antrag des Staatsrates, 

Besch l ieß t : 

Art. 1. — Eine kantonale Beisteuer von 7,5 o/„ (höchstens Fr. 39,752) 
wird gewährt für die Vermarkung, welche hen Katastervermessungen voraus« 
geht, die im Iahre^l922 und 1923 auszuführen sind und welche Arbeiten auf 
Fr. 580,030 veranschlagt sind. 

Art. 2. — Diese Beisteuer wird auf die wirtlichen Ausgaben bezahlt. 

Art. 3. — Das Finanzdepartement wird mit der Vollziehung des gegen» 
wältigen Dekretes betraut, das, neil nicht von allgemeiner Tragweite, sofort 
in Kraft tritt. 

So gegeben im Großen Rate zu Sitten, den 18. November 1922, 

Der Präsident des Großen Rates: 
M. T r o t t e t . 

Die Schriftführer: 
2. h a l l e n b a r t e r . — Chr. G a r d . 



D e r G t l l l l t S r a t des K a n t o n s W a l l i s 

Besch l ieß t : 

Vorstehendes Dekret wirb ins Amtsblatt eingerückt und Sonntags den 
3. nächsten Dezember, in allen Gemeinden des Kantons veröffentlicht werden. 

Gegeben im Staatsrate zu Sitten, den 28. November 1922. 

Der Präsident des Staatsrates: 
I . Kuntschen. 

Der Staatskllnzler: 
Osw. A l l e t . 

Beschluß 
D e r S t a a t s r a t des K a n t o n s W a l l i s , 

Eingesehen die soeben eingetretenen stärken Schneefälle; 

Eingesehen den Artikel 17 des Gesetzes vom 27. Oktober 1906 betreffend 
die Jagd und den Vogelschutz, mit den durch das Gesetz vom 21. Maij 1917 
vorgenommenen Aenderungen; 

Au> den Antrag des Finanzdeparteinentes, 

B e s c h l i e ß t : 

Einziger Artikel, — Sämtliche Jagd ist vom 2. Dezember 1922 an 
bis auf weiteres im ganzen Kanton verboten. 

S o beschlossen im Staatsrate zu Sitten, den 29, November 1922, um den 
verschiedenen Landjägerposten mitgeteilt, ins Amtsblatt eingerückt und in 
allen Gemeinden des Kantons am Sonntag den 3. Dezember 1922 verlesen 
zu werden. 

Der Präsident des Staatsrates: 
I . Kuntschen. 

Der Staatskanzler: 
Qsw. A l l e t . 
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Beschluß 
vom 9. Dezember 1922, 

betreffend eine außerordentliche Hilfsaktion zugunsten der 
Rindviehzüchter. 

D e r S t a a t s r a t des K a n t o n s W a l l i s , 

Eingesehen den Vundesbeschluß vom 12, Oktober 1922 betreffend eine 
außerordentliche Hilfsaition zugunsten der schweizerischen Rinduiehzüchter; 

Eingesehen das diesbezügliche Kreisschrciben des eidgenössischen Volks» 
wirtschaftsdepartementeS vom 27. Oktober 1922; 

I n Vollziehung der vom Großen Rate in der Sitzung vom 16. November 
1922 getroffenen Beschlüsse; 

Auf Antrag des Departementes des Innern, . 

B e s c h l i e ß t : 

Art. 1. — Um die Krise, die gegenwärtig auf den Rindviehzüchtern lastet, 
zu mildern und um den Bestand unserer Viehherde aufrecht zu erhalten, wer» 
den vorübergehend Beisteuern bis zum Höchstbetrage des außerordentlichen 
Kredites von Fr. 30,000 erteilt, der vom Größen Rate den momentan bedräng« 
ten Rindviehzüchtern gewahrt wurde, um ihnen den Ankauf von Futtermitteln 
zu herabgesetztem Preise zu ermöglichen. 

Es wird dabei der besondern Lage der Gebirgsgegenden Rechnung ge
tragen werden. 

Art. 2. — Das Departement des Innern ist mit der Vollziehung des 
gegenwärtigen Beschlusses beauftragt. 

So beschlossen im Staatsrate zu Sitten, den 9. Dezember 1922, um ins 
Amtsblatt eingerückt und Sonntag, den 17. Dezember 1922, in allen Ge
meinden des Kantons veröffentlicht zu werben. 

Der Präsident des Staatsrates: 
I . Kun t fchen . 

Der Staatskanzler: 
Osw. A l l e t . 
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Reglement 
betreffend Bestimmung der Arzneimittel, zu deren Abgabe 
bloß die öffentlichen Apotheken berechtigt find, sowie der 

Substanzen, deren Verkauf freigegeben ist. 

D e r S t a a t s i a t des K a n t o n s W a l l i ö , 

I n Vollziehung der Artikel 24 und 42 des Gesetzes vom 27, November 1896 
über die Gesundheitspolizei; 

Auf Antrag des Departementes des Innern und nach Einvernahme des 
Sanitätsrates, 

V e r o r d n e t : 

Art, 1, — Die Zubereitung der Rezepte und der Kleinverkauf von,Arz» 
neien kann nur in einer gemäß dem Gesetze errichteten Apotheke stattfinden 
(Art. 23 des Gesetzes über die Gesundheitspolizei). 

Art, 2, — Zum Kleinverkäufe von chemischen und pharmazeutischen Pro-
dukten, sowie der in der vom Kanton Wallis angenommenen Pharmakopöa 
Nr. 4 aufgezahlten Drogen sind, unbeschadet der im Art. 4 des gegenwärtigen 
Regimentes vorgesehenen Ausnahmen und vorbehaltlich der Bestimmungen 
des Art. 25 des Gesetzes über die Gesundheitspolizei, ausschließlich die öffent' 
lichen Apotheken ermächtigt. 

Art. 3. — Der Verkauf von giftigen Substanzen (Gift), derjenige der ge» 
wohnlichen Medikamente und der Substanzen, die keiner Einschränkung unter-
liegen, ist durch folgende Tabelle bestimmt. 

R e g u l a t i v - T a be l l e I, 

umfassend die giftigen Substanzen, d. h. die Gifte, deren Abgabe nur den 
öffentlichen Apotheken gestattet ist und zwar unter Beobachtung der vorge-
schnebenen Förmlichkeiten und Vorsichtsmaßregeln, sowie auf Grund einer 
schriftlichen Erklärung des Präsidenten der Wohnortsgemeinde des Käufers,-

0) Arsenik und seine Zusammensetzungen; 

b) Blausäure; 
c) Phosphor und seine Präparate; 
d) Ehansanres Kali; 
e) Sublimat; 
f ) Strychnin und feine Salze. 
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R e g u l a t i v < T a b e l l e II, 

umfassend die giftigen Substanzen, welche die öffentlichen Apotheken ohne 
ärztliche Verordnung an die patentierten Hebammen abgeben dürfen: 

n) Lysol und Lysoform; 

b) Sublimat-Pastillen ä 1 Gramm; 

c) Mutterkorn in Pulver; 

d) Protargol und Silbernitrat (Höllenstein) in Lösung von 1 °/o. 

R e g u l a t i v - T a b e l l e I I I , 

betreffend die gewöhnlichen Arzneimittel, welche die von den im Wallis 
praktizierenden Apotheken errichteten Ablagen im Kleinen an das Publikum 
abgeben dürfen. Sämtliche Substanzen müssen eine gut leserliche Etikette 
tragen (Art, 24 des Gesetzes über die Gcfundheitspolizei): 

1. Alle Substanzen, deren Verkauf frei ist; 

2. Acetylosalicilsäure in Tabletten von 0.50; 
Alkohol; 
Minzengeist; 
Ammoniaklösung; 
Kampfer; 
Kölnisch-Wasser; 
Melissengeist (Carineliter-Wasser); 
Sedatin-Wasser; 
Aetherweingeist oder Hoffmannstropfen; 
Heftpflaster; 
Blafenpflaster (Mailänder Spanis6)fliegenpflaster); 
Sennesblatter; 
Kamillen; 
Lysol; 
Lysoform; 
Senfblätter; 
Quecksilbersalbe für tierärztlichen Gebrauch; 
Altheasalbe; 
Borsalbe: 
Zinksalbe; 
Tierarznelmittel; 
Mannasirup; 
Rhabarbersirup; 
Brusttee; 
Natriumsulfllt oder Glaubersalz; 
Vaseline; 
Verband.Artitel; 
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Art. 4. — Der Verlauf der in der nachstehenden Negulativ-Tabelle auf» 
gestellten Substanzen ist freigegeben, 

R e g u l l l t i v - T a b e l l e IV. 

Die im Gewerbe und Handwerk in Mengen von einem Liter oder mehr 
verwendeten Säuren: 

Salzsäure oder Salzgeist; 
Schwefelsäure oder Vitriolgeist; 
Salpetersäure; 
Salmiakgeist und Ammoniak; 
Minzengeist als Spezialität, aber nicht im Kleinhandel; 
Kristallisierter oder pulverisierter Allaun; 
Azurin; 
Baume tranquille, gemäß der helvetischen Pharmakopüa; 
Benzin; 
Borax; 
Ceresin; 
Nichtgifthallige Parfümerien und kosmetische Artikel; 
Amlin-Farben; 
Farben für Oel-Anstriche, nämlich: 

Bariumtarbonat; 
Bariumchlorid; 
Blelweiß; 
Mennig; 
Calciumchlorid; 
Kolophonium; 

Kolnisch-Wasser; 
IavelleMasser; 
Weihrauch; 
Terpentinöl; 
Essigessenz; 
Gewürze (Nelken, Zimmt, Kümmel, Koriander, Kardamome, weißer und 

schwarzer Pfeffer); 
Leinmehl; 
Fenchel; 
Wachholder; 
Speise- und technische Oele, nimlich Allaunöl, Erdnußöl, Sesamöl, rohes 

und gelochtes Leinöl, Fischtran); 
Färbestoffe (Eampeche-Holz, Eatechu); 
Pech! 
Gewöhnliche Pottasche; 
Schmierseife: 
Soda in Kristallen; 
Schwefel in Stangen und Pulver; 
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Kupfersulfat, kiloweise und im Großen; 
Eisensulfat; 
Aether und Petrol; 
Ammoniumchlorid; 
Essigsäure; 
Gerbstoff; 
Weinsteinsaure; 
Ammoniumkarbonat; 
Minzwasser; > 
Ungelöschter Kalk; 
Kalciumlarbouat; 
Blattlaustäfer (Cochenille); 
Pllnllmaholz; 

"Deztrin: 
Arnikablüten; 
Kamillenblüten; 
üavendelblttten; , 
Holunderblüten; . 
Lindenblüten; 
Wollkrautblüten; ' • 
Veilchenblüten; 
Geißbartblüten; , 
Capillärblätter; 

Eibisch- (Althea-) Blätter; 
Malvenblätter; 
Orangenblätter; 
Minzblätter; 
Heidelbeeren; 
Gallapfel; 
Gummi arabicum; 
Schafgarbe: 
Quendel; 
Stiefmütterchen; 
Orangenblütenessenz; 
Bergamottessenz; 
Rojenessenz; 
Flüssiges Paraffinöl; 
Saccharin; 
Taltpulver; 
Arnikatinktur; 
Gummitiaganth; 

Mineralwässer, mit Ausnahme der Arsen-, Eisen-, Jod» und Abführwässei; 
Verbandgaze und Watte ohne Arzneistoffe, aber nur in einer Distanz von 

5 Km, oder 1 Stunde von einer öffentlichen Apotheke. 



— 388 — 

Art. 5. — Der Verkauf der pharmazeutischen Spezialitäten ist unter» 
sagt. Diese Spezialitäten können aber in den öffentlichen Apotheken verlauft 
werden, nachdem fie durch die interkantunale Stelle für die Untersuchung 
der pharmazeutischen Produkte in Zürich analisiert und beurteilt worden sind, 

D»e Negvlativ'Tabellen werden in den Veitaufslokalen angeschlagen weiden. 

Art. 6. — Die Zuwiderhandlungen gegen das gegenwärtige Reglement wer» 
den in Gemäßheit des Gesetzes über die Gesundheitspolizei bestraft. 

So beschlossen im Staatsrate zu Sitten, den 9. Dezember 1922, um in 
allen Gemeinden des Kantons veröffentlicht zu weiden. 

Der Präsident des Staatsrates: 
I . Knutschen. 

Der Staatskanzler: 
Osw. A l l e t . 

Beschluß 
vom 15. Deznnber 1922, 

betreffend die Maßnahmen für das Darlehen zu herabge» 
fetztem Iwsfuß, das von der Eidgenossenschaft zu Gunsten 
der Weinprodnzenten gewährt wird, die ihre Ernte nicht 

absetzen konnten. 

D e r S t a a t s r a t des K a n t o n s W a l l i s , 

Gingesehen den Entscheid des Bundesrates vom 15, November 1922, wo» 
durch das eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement ermächtigt wird, zum 
Zwecke einer Hilfsaktion, zu Gunsten der Weinproduzenten, die gegenwärtig 
durch den schlechten Verkauf der Weinernte des Jahres 1922 bedrückt find, 
Darlehen zu einem herabgesetzten Zinsfuß zu gewähren; 

Erwägend, daß die Anordnung dieser Hilfsaktion den Kantonen überlassen 
ist, die die Garantie für die Rückzahlung der Darlehen und der Zinsen über» 
nehmen i 

Auf Antrag des Departementes des Innern, 

B e s c h l i e ß t : 

Art. 1. — Der dem Kanton Wallis zufallende Anteil der Summe, die 
für die Weinproduzenten bestimmt ist, um die Krise zu lindern, die durch den 
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schlechten Verknus des Weines verursacht wurde, wird aus der Wattifer San« 
tonalbant deponiert und von dieser verwaltet werden. 

Art. 2. — Die Kantonalbank macht diese Darlehen durch Vermittlung 
der Gemeinden entsprechend der Verteilungstabelle, die durch das Depart«» 
ment des Innern aufgestellt und vom Staatsrate genehmigt wurde. 

Der Gesamtbetrag dieser Darlehen lann den dem Kanton Wallis zu 
diesem Zweite zuerkannten Anteil nicht übersteigen. 

Art 3. — Die Darlehen werden gewährt an Nebbergbesitzer, an Wein» 
baugenossenschaften, an Weinbaugesellschaften und Syndikate und allenfalls 
an die Händler, an die Besitzer von Walliser Wein des Jahrganges 1922, der 
unverkauft geblieben und der ihnen gehört, dessen Einschreibung innerhalb der 
nützlichen Frist bei der Kantonsbehörde durch die in Frage kommende Ge» 
meinde geschehen. 

Der Betrag der Darlehen tan» höchstens 40 Rappen pro Liter nicht -
übersteige!!. Der Zinsfuß ist auf 2 o/0 festgesetzt. Der Kanton übernimmt zu 
seinen Lasten die Hälfte dieses Zinses. Die Rückbezahlnng muß im Verhältnis 
der gemachten Verkäufe geschehen und spätestens bis zum 30, November 1923. 

'Art. 4. — Die Gemeinden bieten gegenüber dem Kantone Garantie für 
die Rückbezahlung der Darlehen, einschließlich der Zinse, sür die sie das Ge» 
such gestellt haben. 

Als Entschädigung für diese Garantie können die Gemeinden den Wein 
in Verwahr behalten oder die Zinsen anderer Pfänder oder Sicherheiten nach 
ihrer Wahl verlangen, 

Art. 5, — Jede falsche Erklärung oder jeder Versuch zum Betrug macht 
den Betrag des Darlehens unverzüglich rückzahlbar, unbeschadet der allfäl» 
ligen strafrechtlichen Verfolgung. 

Art. 6. — Das Departement des Innern ist mit der Vollziehung des 
gegenwärtigen Beschlusses beauftragt. 

So beschlossen im Staatsrate zu Sitten, den 15. Dezember 1922, um jn 
allen Gemeinden des Kantons, in denen sich Weinproduzenten befinden, ver» 
öffentlicht und ins Amtsblatt eingerückt zu werden. 

Der Präsident des Staatsrates: 
I . Kuntschen. 

Der Staatskanzler: 
Osw. A l l e t . 
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Beschluß 
vom 23. Dezember 1922, 

betreffend die Maßnahmen zur Bekämpfung der Arbeits-
lofigkeit. 

D e r S t a a t s r l l t des K a n t o n s W a l l i s , 

Eingeseheu den Bundesratsbcschluß vom 14, November 1322 betreffend 
Maßnahmen zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit; 

Unter Vorbehalt der Bundesverordnungcn, die durch den Art, 11 des 
Beschlusses vom 14, November 1922 vorgesehen sind; 

Eingesehen die Notwendigkeit, aus den Arbeitsplätzen neue Arbeiten zu 
schaffen, um die Arbeitslosen zu beschäftigen; 

Auf Antrag des Departements des Innern, 

Beschließt: 

Art. 1. — Der Kanton Wallis beteiligt sich mit Unterstützung der Eidge-
nossenschaft an den durch die Gemeinden getroffenen Maßnahnicn zur Be» 
schaffung von Arbeitsgelegenheit, um die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen. Er 
gewährt zu diesem Iluecke, in den Grenzen der bestimmten Kredite und unter 
Vorbehalt der Prüfung jedes einzelnen Falles, außerordentliche Beisteuern 
in folgendem Umfang: 

«j an Wohnhaus»Neu» und »Umbauten bis zu 4 o/0 der Baukosten; 
b) an andere Bauarbeiten (Bau öffentlicher Gebäude, Reparatur» und 

Renovationsarbeiten, Straßen» und Brüctenbauten, Kanalisationen, Was» 
scrversorgungen, ländliche Siedelungswerkc, Bodenverbcsscrungcn, Ge» 
Wässerkorrektionen, Ausräumung vou Geschiebefängen, Hafenanlagen. 
Fluß» und Bachbetten, Bermart'ungsarbeiten bei Grundbuchoermesfun» 
gen, Erdbewegungen, Kies» und Schotterrüstung und dergleichen) bis 
zu 7,5 O/O der Baukosten. 

Der Beitrag ist in jedem einzelnen Falle nach Maßgabe der Arbeits» 
gelegenheit abzustufen, die ein Wert im Verhältnis zu seinen Gesaintkusten 
bietet. Ausnahmsweise kaun der unter lit. b) vorgesehene Prozentsatz uns 
IN n/n erhöht werden für die Arbeiten, die durch die Gemeinden selbst ausgeführt 
werden und wenn besondere Umstände es rechtfertigen. 

Der Staat.kann ferner einen Zuschlag bis zu IN °/o des an die Arbeits» 
losen ausbezahlten Lohubetrages gewähren für Arbeite», die unter lit. b) 
erwähnt find oder für Arbeiten, die die ordentlichen Bunbesbeisteuern ge« 
nießen. 
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Art. 2. — Die Arbeiten, die durch den ordentlichen Gesetzesweg Bundes* 
beisteuern genießen, können, in Anwendung des Art. 1, lit. b) nur Gegen» 
stund her außerordentlichen Beisteu«rn bilden, wenn die Notwendigkeit für 
die öffentliche Wohlfahrt oder besondere Umstände es rechtfertigen. 

Die für solche Arbeiten gewahrten außerordentlichen Beisteuern dürfen 
im allgemeinen 10 O/O und den Gesamtbetrag der Bundes- und Kantonsbei» 
steuern, 70 O/O der Gesamttosten, nicht übersteigen. 

Art, 3. — Die in den vorausgehenden Artikeln vorgesehenen Beisteuern 
werden nnr für Arbeiten gewährt, die eine Ausgabe von mehr als Fr. 3000 
aufweifen, 

Art. 4. — I n allen gissen ist die Beisteuer des Kantons abhängig von der 
Beteiligung der Gemeinde an den Gefamtlosten der Arbeiten oder an den Bau« 
kosten und zwar muß der Gemeindebeitrag dem des Staates mindestens gleich» 
kommen. Der Bund gewährt Beisteuern, die denen des Staates und der Ge» 
meinde gleichkommen. 

Art. 5. — Die kantonale Leistung kann ganz ober zum Teile durch die. 
Beisteuern von Gemeinden, Korporationen oder Tlnstalten öffentlichen Nutzens 
gebildet werden. 

Art. 6. — Die Beiträge find an die Bedingung geknüpft, daß bei der 
Ausführung der Arbeiten ausschließlich Materialien, Apparate, Maschinen 
und Wertzeuge (halbfertig und Fertigfabrikate) schweizerischen Ursprungs ver> 
wendet und in der Schweiz niedergelassene Arbeitskräfte angestellt werden. 
Ausnahmen von dieser Regel sind zulässig, wo die Schweiz auf ausländisches 
Material und die Einreise ausländischer Arbeitskräfte angewiesen ist. 

Für die Vergebung von Arbeiten, welche die Bundes- und Kantonsbei» 
steuern genießen, wird der Vorzug bei gleichen Preisen den Unternehmen des 
Kantons gegeben. 

Art. 7. — Der Kanton kann mit der Unterstützung des Bundes Handwerk» 
lichen Kursen oder Ausbildungskursen, die den Arbeitslosen offenstehen. Bei« 
steuern gewähren, wie auch für andere Maßnahmen, die geeignet sind, die 
Arbeitslosigkeit zu bekämpfen oder Arbeitslosen Arbeit zu verschaffen. 

Art. 8. — Der Kanton kann, in Verbindung mit dem Bund, durch die Ge» 
Währung von Beisteuern besonder^ Maßnahmen treffen zur Bekämpfung der 
Arbeitslosigkeit unter den gelehrten und künstlerischen Berufen. Die Bei» 
steuern können bis zu 50 o/0 die Gesamtkosten folgender Arbeiten decken: 

a) Plankonkurrenzen und Projekte über Bauwerke von öffentlichem Nutzen; 
b) künstlerische Ausschmückung von öffentlichen Gebäuden, Plätzen u. dgl. 

Art. 9. — Die in dein Artikel 1 des gegenwärtigen Beschlusses worge» 
jehenen Beisteuern werden nur gewahrt, wenn die zur Ausführung des Pro» 
jettes notwendigen finanziellen Hilfsmittel sichergestellt sind. 
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Art. 10. — Jedes Gesuch, das die Erlangung von Beisteuern entsprechend 
den liurgenannten Bestimmungen zum Zwecke hat, muß bis spätestens zum 
20. Januar 1923 dein Departement des Innern durch die Gemeinde ringe» 
reicht werde». Jedem Gesuch müssen folgende Belegstücke in einem Vxemplar 
beigefügt sein: 

a) die Pläne der auszuführenden Arbeiten; 

b) detaillierter SB«rrn,fchtaj; 

c) Erklärung der Gemeinde, daß die notwendigen finanziellen Hilfsmittel 
zur Ausführung des Projektes zugesichert sind; 

d) Ansatz der Beteiligung von Seite der Gemeinde für die bewilligten Bei-
steuern; 

e) allenfalls Betrag der ordentlichen Beisteuer von Seite des Bundes 
und des Kantons. 

Ar t , 11. — Das Departement des Innern ist mit der Ueberwachung be« 
züglich der Anwendung vorstehender Bestimmungen beladen und wird zur 
Vollziehung die notwendigen Maßnahmen treffen. 

Ar t . 12. — Der gegenwärtige Befchluß wird dem Großen Rate in 'der 
nächsten Session zur Genehmigung unterbreitet werden. 

So beschlossen im Staatsrate zu Sitten, den 23. Dezember 1922, um ins 
Amtsblatt eingerückt und in allen Gemeinden des Kantons veröffentlicht zu 
weiden. 

Der Vräsident des Staatsrates: 
I . Kunischen. 

Der Staatskanzler: 
Osw. A l l e r . 
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Veschluß 
vom 29. Dezember 1922, 

bezüglich der Volksabstimmung vom 18. Februar 1923 über: 
1. das Gesetz vom 14. November 1922 betreffend die Revi

sion des Artikels 55 des Gesetzes über die Feuerpolizei; 
2. das Gesetz vom 14. November 1922 betreffend die Revi« 

fion des Artikels 14 des Gesetzes über die Verteilung der 
Munizipallaften in den Gemeinden, vom 29. November 
1886. 

D e r S t a a t s r a t des K a n t o n s W l l l l i s , 

I n Ausführung des Art. 30, Nr, 2 und 3 der Kantonsverfassung: 

Aus den Antrag des Departementes des Innern, 

Besch l ieß t : 

Art. 1. — Die UrVersammlungen sind auf Sonntag, den 18. Februar 
1923, um 10 1/2 Uhr, einberufen, um sich über die Annahme oder die! Bei» 
werfung der vorgenannten Gesetze auszufprechen. 

Art. 2. — Die Abstimmung findet mittelst geheimer Stimmabgabe statt 
durch einen gedruckten Zettel, worauf 'die vorgelegten Fragen einzeln mit 
einem J a für die Annahme oder mit hinein Nein für die Verwerfung zu be
antworten sind. 

Art. 3. — I n jeder Gemeinde oder Sektion wird gemäß dein vom Depalte, 
menle des Innern vorgeschriebenen Formulare ein Abstimmungsverbal ange» 
fertigt, dessen Genauigkeit die Mitglieder des Schreibamtes durch ihre Unter» 
schrift bezeugen. 

Wenn in der einen oder der andern Kolonne des Abstimnuuigsverbals die 
eingetragenen Zahlen allfällig korrigiert oder durchgestrichen werden, find diefe 
in vollen Buchstaben zn wiederholen, so daß keinerlei Zweifel obwalten kann. 

Sofort nach vollendeter Abstimmung wird ein Doppel des Verbals an 
das Departement des Innern gesandt, während ein zweites Doppel dem Re> 
gierungsstntthalter des Bezirkes zu übermitteln ist, welcher dasselbe unver» 
züglich Mit einer Zusammenstellung des Gesamtergebnisses dem gleichen De« 
partemente einzulenken hat, 

Verzögerungen in der Einsendung der Abstimmnngsverbale werden mit 
einer Buhe von 10 Franken belegt. 



- - 394 -

Art. 4, — Die Stimmzettel sind nach Schluß i>er Auszählung in Umschläge 
zu legen, die geschlossen und durch Aufdrücken des Gemeindesteinpels an der 
Schließstelle versiegelt werden. Dieselben müssen während vierzehn Tagen 
nach Ablauf der im Art. 5 festgesetzten Frist aufbewahrt werden. 

Art. 5. — Allfälligc Beschwerden in betreff der Abstimmung sind innert 
sechs Tagen nach Veröffentlichung des Abstimmungsergebnisses schriftlich av 
den Staatsrat zu richten. 

Art. 6. — Auf die gegenwärtige Abstimmung find die Vorschriften der 
Gesetze vom 23. Mai 1908, 20 Vlovember 1912 und 20. Nubeinber 1920 öe» 
treffend die Wahlen und Abstimmungen anwendbar. 

Gegeben im Staatsrate zu Sitten, den 29. Dezember 1922, um ins Amts» 
blatt eingerückt und an den Sonntagen, den 4., 11. und 18, Februar 1923, in 
allen Gemeinden des Kantons verlesen und angeschlagen zu werden. 

Der Präsident des Staatsrates: 
I.' Kuntschen. 

Der Staatslanzler: 
Qsw. A l l e t . 
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Beschluß 
vom 29. Dezember 1922, 

betreffend die Volksabstimmung vom 18. Februar 1923 über: 
1. das Volksbegehren um Aufnahme eines Artikels in die 

Vundesverfaffung betreffend Schutzhaft; 
2. den Vundesbefchluß vom 29. März 1922 betreffend das 

Ionen-Abkommen zwischen der, Schweiz und Frankreich. 

D e r S t a a t s r a t des K a n t o n s W a l l i s , 

Nach Einsicht des Art, 89 der Bundesverfassung; 

Nach Einsichr des Bundesgefetzcs vom 19. Jul i 1872 über die Wahlen und 
eidgenössischen Abstimmungen, sowie derjenigen vom 20. Dezember 1888, bc« 
treffend Abänderung des Art. 4 des vorgenannten Gesetzes, und vom 30. März 
1900 betreffend Erleichterung der Ausübung des Stimmrechts und Verein» 
fuchung des Wahlverfahrens; 

Nach Einsicht des Art. 11 des Bundesgesehes vom 17. Juni 1874, 6e« 
treffend die Volksabstimmung über die Gesetze und Bundesbeschlüsse, welcher 
jeden Kanton mit der Anordnung der Abstimmung auf seinem Gebiete be
auftragt ; 

Nach Einsicht" des Bundesratsbeschlusses vom 8. Dezember 1922, welcher 
die Volksabstimmung ans Sonntag den 18. Februar 1923, festseht; 

Nach Einsicht des kantonalen Gesetzes vom 23. Mai 1908 und derjenigen 
vom 20. November 1912 und 20. November 1920 über die Wahlen und 
Abstimmungen; 

Auf den Antrag des Departementes des Innern, 

B e s c h l i e ß t : 

Art, 1. — Die Urversammlnngen sind auf Sonntag, den 18. Februar 1923, 
10 1/2 Uhr, einbernsen, um sich über die Annahme oder die Verwerfung der ob« 
genannten Volksbegehren anszufprechen. 

Art. 2. — Stimmberechtigt ist jeder Schweiz«! mit zurückgelegtem zwan» 
zigsten Altersjahr und welcher übrigens vom Aktiv-Bürgerrecht durch die 
Gesetzgebung des Kantons nicht ausgeschlossen ist. 
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Wenn in dieser Beziehung begründet« Zweifel vorliegen, so muß jener, 
welcher an der Abstimmung tcilnehnlen will, beweis««, daß er dieses Recht 
besitzt. 

Art. 3. —< Der Schweizerbürger übt sein Wahlrecht im Orte aus, wo 
er sich aufhält, sei es als Kantonsbürger, sei es als- sich aufhaltender (wohn« 
sässiger) Bürger, 

Art. 4. — Die Post°, Telegraph-, Zoll-, Eisenbahn, und Dampfschiff. 
Beamten und «Angestellten, sowie die Bürger, die durch die Ausübung der ihnen 
obliegenden Pflichten und Amtsverrichtungen verhindert sind, an der ge» 
wohnlichen Sunntagsabstimmuug teilzunehmen, können von dem Art. 3 des 
kantonalen Gesetzes vom 20. November 1912 und den einschlägigen Bestim» 
mungen der ob^rwähnten eidgenössisckien Gesetze Gebrauch machen. 

Art. 5. — Der Bundesbeschluß, welcher Gegenstand der Abstimmung bis-
bet, sowie die Stimmzettel sind bei dem Gemeindepräsidenten hinterlegt, wel» 
cher zur gehörigen Zeit jedem stimmfähigen Bürger ein Exemplar zustelle» muß. 

Art. 6. — Jeder Aktivbürger, welcher in einer Gemeinde wirklich Wohn» 
sitz hat, muß von Amtes wegen auf die Wahlliste dieser Gemeinde, eiuge» 
schrieben werden, und, wenn er übergaugcu wurde, muß er uichtsdesto» 
weniger zur Abstimmung zugelassen weiden, wofern die kompetente Behörde 
nicht den Beweis besitzt, daß er durch die kantonale Gesetzgebung vom Aktiv» 
Bürgerrecht ausgeschlossen ist. 

Art. 7. — Die Listen oder Wahlregister müssen wenigstens während einer 
Woche vor der Abstimmung öffentlich ausgestellt weiden, damit die Wähler 
genügende Kenntnis davon nehmen können, 

Art. 8. — Das Stimmen durch Vollmacht ist untersagt. 

Axt. 9. — Die Abstimmung hat geheim und durch Abgabe eiues ge» 
druckten Stimmzettels zu erfolgen, auf dem man entweder ein „ J a " für die 
Annahme öder ein „Nein" für die Verwerfung schreibt, 

Art. 10. — I n jeder Gemeinde oder Sektion wird gemäß dem vom De» 
partemente des Innern vorgeschriebenen Formulare ein Abstimmungsveibal 
ausgefertigt, defsen Genauigtcit die Mitglieder des kompetenten Schreibamtes 
durch ihre Unterschrift bezeugen. 

Wenn die auf die eine oder die andere Kolonne des Verbals eingetragenen 
Zahlen korrigiert oder ausge-strichen werden, müssen sie, um keinen Zweifel 
übrig zu lassen, unten gänzlich in Buchstaben wiederholt werden. 

Sogleich nach vollendeter Aostimnmng wird ein Doppel des Verbals an 
das kantonale Departement des Innern gesandt, während ein zweites Doppel 
sogleich deni Regicrungsstatthalter des Bezirkes zu übermitteln ist, der das» 
selbe ohne Verzögerung mit einer Zusammenstellung des Gesamtergebnisses 
dem gleichen Departement einzusenden hat. 
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Art. 11. — Die Gemeindebehörden müssen sogleich und unter Strafe durch 
telegraphische Depesche das Departement des Innern über das Abstimmungs« 
rcsultat benachrichtigen. 

Die Verzögerung in der Einsendung der Verbale und der telegraphischen' 
Depeschen wird mit Geldbußen bis auf 100 Fr. bestraft. 

Art. 12. — Die Stimmzettel müssen sorgfältig aufbewahrt werden. Die» 
selben werden durch die betreffenden Schreibamter gehörig in versiegelte 
und getrennte Umschläge gelegt und an das Departement des Innern geschickt, 
um daselbst zur Verfügung der Bundesbehörden gehalten zn werden. 

Art. 13, — Die Beschwerden, welche in betreff der Abstimmung erhoben 
werden könnten, müssen innerhalb der Frist von sechs Tagen, von jenem Tage 
an gerechnet, wo das Resultat amtlich veröffentlicht wird, schriftlich an den 
Staatsrat gefandt werden. 

Art. 14. — Für alle durch gegenwärtigen Beschluß nicht vorgesehenen Fälle 
hat man fich nach der einschlägigen Bundesgesetzgebung und nach dem kan
tonalen Gesetze vom 23. Mai 1908 und den Abänderungsgesetzen vom 20. No> 
vember 1912 und 20. November 1920 über die Abstimmungen und Wahlen 
zu richten. 

Gegeben im Staatsrate zu Sitten, den 29. ,Dezember 1922, um ins Amts
blatt eingerückt und an den Sonntagen, den 4., 11. und 18. Februar 1923, in 
allen Gemeinden des Kantons verlesen und angeschlagen zu weiden. 

Der Präsident des Staatsrates: 
I . Kuntfchen. 

Der Staatskanzler: 
Osw. A l le t . 
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